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Berichtsauftrag 

 

Mit dem Sozialbericht dokumentiert die Bundesregierung Umfang und Bedeutung der sozialstaatli-

chen Leistungen und die in diesem Kontext ergriffenen Reformen in der jeweiligen Legislaturperiode. 

Er besteht aus zwei Teilen: Teil A gibt einen umfassenden Überblick über Maßnahmen und Vorhaben 

der Gesellschafts- und Sozialpolitik. Teil B widmet sich dem Sozialbudget, mit dem die Bundesregie-

rung in regelmäßigen Abständen über Umfang, Struktur und Entwicklung der Einnahmen und Ausga-

ben der einzelnen Zweige der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland informiert. Da-

bei wird die ansonsten übliche jährliche tabellarische Berichterstattung des Sozialbudgets durch eine 

ausführliche Beschreibung der einzelnen Sicherungssysteme ersetzt und durch eine Vorausschau auf 

die künftige mittelfristige Entwicklung der Sozialleistungen ergänzt. 

Der Deutsche Bundestag hat zuletzt mit Beschluss vom 10. Dezember 1986 (2. Spiegelstrich der Be-

schlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung, BT-Drs. 10/6704) die Bundesregie-

rung aufgefordert, die Sozialberichterstattung in der bewährten Form fortzuführen. Mit dem vorlie-

genden Sozialbericht kommt die Bundesregierung dieser Verpflichtung auch in dieser Legislaturperi-

ode nach. 

Die Sozialberichterstattung wurde 1969 mit der Vorlage des ersten Sozialbudgets begonnen. Ein Jahr 

später wurde das zweite Sozialbudget um einen Berichtsteil ergänzt, in dem die Bundesregierung der 

Öffentlichkeit ihre sozialpolitischen Ziele und die übergreifenden Zusammenhänge zu anderen Berei-

chen der Gesellschaftspolitik aufzeigt. Aufgrund der neuen Konzeption wurde das Sozialbudget in So-

zialbericht umbenannt. Bis dahin wurde unter dem Namen Sozialbericht jährlich über die Finanzen 

der Rentenversicherung berichtet. Nach der Namensänderung des Sozialbudgets wurde letzterer als 

Rentenanpassungsbericht herausgegeben, der Vorläufer des heutigen Rentenversicherungsberichts. 

In dieser Form wurde die Sozialberichterstattung zunächst im jährlichen Rhythmus fortgesetzt. Ab 

1976 erschien der Sozialbericht alle zwei Jahre, mit den Berichten 1988 und 1990 wurde der Abstand 

auf drei Jahre bzw. auf vier Jahre erhöht. In den Jahren 1993 und 2005 wurde der Rhythmus um ein 

Jahr verkürzt. Dies hing 1993 mit dem Wunsch nach einer möglichst zeitnahen Berichterstattung 

über die Überleitung der sozialen Sicherungssysteme auf die neuen Länder zusammen. 2005 war die 

Verkürzung der 15. Legislaturperiode ursächlich für die Abkehr vom gewohnten Rhythmus. 

Seit 1995 erscheint das Sozialbudget in jedem Jahr, in dem kein Sozialbericht erstellt wird, ohne Mit-

telfristprojektion in Form eines Tabellenbands.  
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Einleitung               

 

Der vorliegende Sozialbericht der Bundesregierung zeigt detailliert auf, wie der deutsche Sozialstaat 

als Garant für individuelle Freiheit, für soziale Gerechtigkeit und ein solidarisches Miteinander fun-

giert. Er sichert Lebensrisiken ab und wirkt präventiv, unterstützt in besonderen Lebenslagen und er-

möglicht gesellschaftliche Teilhabe.  

Der Sozialstaat hat sich als anpassungsfähig erwiesen, wenn auf neue soziale, wirtschaftliche und ge-

sellschaftliche Veränderungen angemessene Antworten gefunden werden mussten. Insbesondere 

die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass sich die vielfältigen Systeme der sozialen Sicherheit in der 

Krise bewährt und insbesondere die ökonomische Situation für eine Vielzahl von Menschen - u.a. Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Selbstständige, Arbeitsuchende und Arbeitslose - stabilisiert 

haben. Bewährte Instrumente wie das Kurzarbeitergeld - um nur ein Beispiel zu nennen - haben für 

Beschäftigungssicherung gesorgt und die Folgen der Krise stark abgeschwächt. 

Hierbei darf nicht vergessen werden, dass sich der deutsche Arbeitsmarkt in der ersten Hälfte der 19. 

Legislaturperiode in der besten Verfassung seit der Wiedervereinigung befunden hatte: Sowohl mit 

Blick auf die Anzahl der Erwerbstätigen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als auch die 

Arbeitslosigkeit, die, verglichen mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, über lange 

Zeit den zweitniedrigsten Stand aller Partnerländer aufgewiesen hat. Diese Erfolgsgeschichte wurde 

durch die COVID-19-Pandemie unterbrochen. 

Im Bereich der Alterssicherung standen in der gesetzlichen Rentenversicherung sowohl das Siche-

rungsniveau vor Steuern (sogenanntes Rentenniveau) als auch die Tragfähigkeit der gesetzlichen 

Rentenversicherung im Fokus. Ziel ist und war, einen angemessenen Lebensstandard und die Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben im Alter zu ermöglichen, dabei aber auch eine nachhaltige Finan-

zierung dieser Säule unseres Sozialstaats zu gewährleisten. Mit der Grundrente wurde eine neue Re-

gelung eingeführt, mit der gezielt die persönliche Lebensleistung von Menschen anerkannt werden 

wird, die langjährig pflichtversichert waren. 

Die im Frühjahr 2020 ausgebrochene COVID-19-Pandemie hat unsere Gesellschaft und unser Gesund-

heitssystem vor immense Herausforderungen gestellt. Neben den Auswirkungen auf die Beitragszah-

lungen für die gesetzliche Krankenversicherung wurde diese vor allem durch die erforderlichen Maß-

nahmen zur Bekämpfung der Pandemie bzw. zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung be-

lastet. Bisher ist diese Belastungsprobe bestanden worden - auch im infektionsschutzrechtlichen Not-

fall ist es gelungen, eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzu-

stellen sowie ein leistungsfähiges und solidarisches Gesundheitssystem zu gewährleisten. 
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Wie sich die Sozialpolitik der Bundesregierung in der 19. Legislaturperiode entwickelt hat, wird im 

vorliegenden Sozialbericht 2021 dargestellt. Der Bericht beschreibt in Teil A die wesentlichen sozial- 

und gesellschaftspolitischen Maßnahmen der vergangenen vier Jahre. Teil B des Sozialberichts um-

fasst mit dem Sozialbudget 2020 einen Überblick über die erbrachten Sozialleistungen und ihre Fi-

nanzierung. Dabei wird auch auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Jahr 2020 einge-

gangen. Der Sozialbericht bietet damit eine umfassende Gesamtschau der in der zu Ende gehenden 

Legislaturperiode ergriffenen Maßnahmen in sämtlichen Politikfeldern mit sozialpolitischem Bezug. 

Innerhalb des Berichts sind die Kapitel zu den verschiedenen sozialpolitischen Themen - abgesehen 

von dem einleitenden Kapitel zur „Corona-Politik“ der Bundesregierung - jeweils gleich strukturiert. 

So werden unter „Ziele und Aufgaben“ die Leitlinien bzw. die wichtigsten Grundzüge der Politik der 

noch laufenden Legislaturperiode in dem entsprechenden Bereich dargestellt, aber auch anzustre-

bende Ziele für die Zukunft benannt. Unter „Ausgangslage“ werden relevante Entwicklungen und 

Herausforderungen aufgezeigt, beispielsweise aktuelle Daten über Art und Umfang von Leistungen 

oder die Anzahl von Leistungsempfängern. Der Kasten „Das Wichtigste in Kürze“ stellt besonders 

wichtige Maßnahmen und Reformen sowie deren Wirkungen dar. Jedes Kapitel schließt mit einer 

spezifischen Maßnahmenübersicht. 

Eventuelle im Bericht aufgeführte finanzielle Belastungen werden innerhalb der jeweiligen Haushalts-

ansätze der betroffenen Einzelpläne vollständig und dauerhaft gegenfinanziert. Die Aufführung von 

Maßnahmen mit finanzieller Belastung präjudiziert weder die laufenden noch künftige Haushaltsver-

handlungen.
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Teil A - Maßnahmen und Vorhaben der Gesellschafts- und Sozialpolitik 
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1. Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie 

Die negativen Folgen der COVID-19-Pandemie für die deutsche Wirtschaft und den Arbeitsmarkt 

treffen seit Ausbruch der Krise Unternehmen, Beschäftigte und Arbeitsuchende. Seit März 2020 

federn finanzielle Hilfen, steuerliche Maßnahmen und gesetzliche Anpassungen die wirtschaftli-

chen und sozialen Auswirkungen auf betroffene Menschen und Betriebe in großem Umfang ab. 

Indem diese Maßnahmen die Wirtschaft und damit den Arbeitsmarkt stabilisieren, entfalten sie 

auch eine soziale Wirkung und tragen zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Nur durch ein 

leistungsfähiges System der sozialen Sicherung, zu dem nicht zuletzt ein gut aufgestelltes Gesund-

heitssystem gehört, kann während der COVID-19-Pandemie den Beschäftigten, Arbeitsuchenden 

und Arbeitslosen, aber auch den Unternehmen, Betrieben und Selbstständigen schnelle Hilfe ge-

leistet werden - eine Unterstützung von erheblichem Ausmaß, die das Funktionieren unseres Sozi-

alstaats belegt und daher ihren Niederschlag in diesem Sozialbericht findet. 

Im Folgenden werden die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie kursorisch dargestellt. Die Ausführungen hierzu - wie auch zu den übri-

gen Kapiteln - geben den Stand zum Redaktionsschluss dieses Berichts Anfang Juli 2021 wieder. 

1.1 Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld 

vom 13. März 2020: Um auf Krisensituationen wie die COVID-19-Pandemie schnell reagieren zu 

können, wurden im Falle der Kurzarbeit bis 2021 befristete Verordnungsermächtigungen in das 

Dritte Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) aufgenommen. Auf Basis der Ermächtigungen wurden auf 

dem Verordnungswege umfangreiche pandemiebedingte Sonderregelungen beim Kurzarbeiter-

geld verabschiedet, durch die Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihrer Beschäfti-

gung gehalten und vor Arbeitslosigkeit geschützt werden und darüber hinaus die Betriebe entlas-

tet werden konnten. Im Einzelnen wurde das Mindesterfordernis der von einem Arbeitsausfall be-

troffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von ursprünglich mindestens einem Drittel auf 

mindestens 10 % der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgesenkt, 

der Verzicht auf den Einsatz negativer Arbeitszeitsalden geregelt und Leiharbeiterinnen und Leih-

arbeitern der Bezug von Kurzarbeitergeld ermöglicht. Darüber hinaus wurde die Erstattung der 

von den Arbeitgebern allein zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld beziehen, eingeführt.  

Sozialschutz-Paket: Durch die COVID-19-Pandemie werden die Systeme der sozialen Sicherung 

vor enorme Herausforderungen gestellt. Mit dem Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer 

Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus 
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SARS-CoV-2 vom 27. März 2020 hat die Bundesregierung Sofortmaßnahmen ergriffen, um den 

gravierenden negativen Auswirkungen in einem ersten Schritt schnell und wirksam zu begegnen.  

• Mit dem ersten Sozialschutz-Paket wurde die Möglichkeit eines teilweisen anrechnungsfreien 

Hinzuverdienstes während des Bezuges von Kurzarbeitergeld bei Aufnahme einer Beschäfti-

gung in systemrelevanten Berufen geschaffen.  

• In einzelnen Branchen führten die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie 

dazu, dass Menschen vorübergehend erhebliche Einkommenseinbußen erfahren haben. Dies 

betraf Erwerbstätige aus allen Bereichen, insbesondere aber Kleinunternehmer und soge-

nannte Soloselbstständige. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB II) sichert den Lebensunterhalt, wenn keine vorrangigen Hilfen greifen. 

Vor diesem Hintergrund ist durch das Sozialschutz-Paket sichergestellt worden, dass alle hilfe-

bedürftigen Personen, deren Bewilligungszeitraum in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Juni 

2020 begann, einen schnellen und unbürokratischen Zugang zu den Leistungen nach dem 

SGB II erhalten. Der Zugang wurde in diesem Gesamtzeitraum dadurch erleichtert, dass nur 

erhebliches Vermögen berücksichtigt wird und die tatsächlichen Aufwendungen für Unter-

kunft und Heizung für sechs Monate als angemessen berücksichtigt werden. Diese Maßnah-

men unterstützen nicht nur Soloselbstständige und Freiberufler, sondern auch andere Er-

werbstätige, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Diese Zugangserleichterungen 

wurden auch im SGB XII und bei der existenzsichernden Leistung im Sozialen Entschädigungs-

recht nachvollzogen. 

• Auf Grundlage des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) vom 28. März 2020 können 

sich die sozialen Dienstleister verpflichten, alle ihnen zumutbaren und rechtlich zulässigen Un-

terstützungsmöglichkeiten zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zur 

Verfügung zu stellen. Im Gegenzug erhalten sie bei Bedarf von den Leistungsträgern monatli-

che finanzielle Zuschüsse, um ihren Bestand zu sichern. So wird die wichtige soziale Infrastruk-

tur erhalten, z.B. im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, der Rehabilitation oder der Behinderten-

hilfe. 

• Daneben wurde mit dem Maßnahmenpaket eine befristete Verordnungsermächtigung ins Ar-

beitszeitgesetz eingefügt, um für bestimmte Tätigkeiten bundeseinheitliche Ausnahmen von 

den Arbeitszeitvorschriften zu ermöglichen. Sie sollten dazu beitragen, die Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens und der pflegerischen Ver-

sorgung, der Daseinsvorsorge sowie der Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gü-

tern sicherzustellen. 
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• Außerdem wurden die Zeitgrenzen für die kurzfristige Beschäftigung vorübergehend ausge-

weitet. Danach waren in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober 2020 von Vornherein auf 

bis zu fünf Monate oder 115 Arbeitstage befristete, nicht berufsmäßige Beschäftigungen sozi-

alversicherungsfrei. Hintergrund dieser Maßnahme war, dass im Frühjahr 2020 erwartet 

wurde, dass durch die eingeschränkte Mobilität in Europa insbesondere den landwirtschaftli-

chen Betrieben plötzlich und unvorbereitet deutlich weniger Saisonarbeitskräfte als üblich zur 

Verfügung stehen. Mit der Möglichkeit einer längeren Beschäftigungsdauer sollten die Folgen 

eines solchen Rückgangs abgemildert werden. Für die Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober 

2021 wurden die Zeitgrenzen für eine kurzfristige Beschäftigung durch das Vierte Gesetz zur 

Änderung des Seefischereigesetzes pandemiebedingt auf diesmal vier Monate oder 102 Ar-

beitstage ausgeweitet. Anschließend gelten wieder die Zeitgrenzen von drei Monaten oder 70 

Arbeitstagen. 

• Zudem wurde eine bis zum 30. September 2020 befristete Sonderregelung eingeführt, wo-

nach die Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherungsträger aus wichtigen Gründen ohne 

Präsenzsitzung schriftlich abstimmen können. Damit wurde die Funktions- und Handlungsfä-

higkeit der Selbstverwaltungsorgane während der COVID-19-Pandemie sichergestellt. Die Re-

gelung wurde mit Wirkung vom 27. November 2020 befristet bis zum 31. Dezember 2021 er-

neut in Kraft gesetzt. 

• Arbeit-von-morgen-Gesetz: Durch das Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 

im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung vom 20. Mai 2020 

wurde die Bundesregierung ermächtigt, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes bei außerge-

wöhnlichen Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt auf bis zu 24 Monate zu verlängern, auch 

wenn die Störung nicht den gesamten Arbeitsmarkt betrifft. Der Verdienst aus geringfügiger 

Beschäftigung (Minijob) wurde während des Bezugs von Kurzarbeitergeld für Beschäftigungen 

in systemrelevanten Branchen und Berufen anrechnungsfrei gestellt. Zudem wurde die Ar-

beitsfähigkeit der Betriebsräte und der weiteren betrieblichen Mitbestimmungsgremien si-

chergestellt, indem Sitzungen und Beschlussfassungen angesichts der Covid-19-Pandemie und 

ihrer Auswirkungen befristet bis zum 31. Dezember 2020 per Video- und Telefonkonferenz 

durchgeführt werden konnten. 

Sozialschutz-Paket II: Durch das Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-

Pandemie vom 20. Mai 2020 wurden weitere Maßnahmen getroffen, um die wirtschaftlichen und 

sozialen Härten der Krise soweit wie möglich abzufedern. Der Rettungs- und Schutzschirm des ers-

ten Sozialschutz-Paketes wurde für die Betroffenen weiter und vor allem über einen längeren 

Zeitraum gespannt. 
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• Zur Abmilderung von Einkommensverlusten wurde das Kurzarbeitergeld für Beschäftigte mit 

einem Entgeltausfall von mindestens 50 % ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 % bzw. 77 % 

(für Beschäftigte mit mindestens einem Kind) und ab dem siebten Bezugsmonat auf 80 % bzw. 

87 % befristet bis zum 31. Dezember 2021 erhöht. 

• Der Verdienst aus geringfügiger Beschäftigung (Minijob) wurde während des Bezugs von 

Kurzarbeitergeld allgemein anrechnungsfrei gestellt. 

• Angesichts der außergewöhnlichen Lage am Arbeitsmarkt zu Beginn der Pandemie wurde der 

Versicherungsschutz der Arbeitslosenversicherung für einen begrenzten Zeitraum ausgewei-

tet. Für Personen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld sich im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 

31. Dezember 2020 erschöpft hatte, wurde die Anspruchsdauer einmalig um drei Monate ver-

längert. Damit konnten für viele Betroffene die wirtschaftlichen Folgen der Krise zumindest 

etwas abgefedert werden. 

• Änderungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) und des Zwölften Buches Sozialge-

setzbuch (SGB XII), des Asylbewerberleistungsgesetzes, des Bundeskindergeldgesetzes sowie 

des Bundesversorgungsgesetzes stellen sicher, dass hilfebedürftige Schülerinnen und Schüler 

sowie hilfebedürftige Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertages-

pflege geleistet wird, auch bei pandemiebedingten Schließungen dieser Einrichtungen mit 

Mittagessen im Rahmen des Bildungspakets versorgt werden können. Dies gilt entsprechend 

auch für Leistungsberechtigte in Werkstätten für behinderte Menschen und bei vergleichba-

ren Angeboten. 

• Mit Sonderregelungen im SGB VI und VII sowie im Gesetz über die Alterssicherung der Land-

wirte wurde sichergestellt, dass Waisenrenten auch dann (weiter)gezahlt werden, wenn, be-

dingt durch die COVID-19-Pandemie, Ausbildungen und Freiwilligendienste später als üblich 

beginnen. Zudem wurde die Feststellungsfrist von drei Jahren für Dauerrenten der gesetzli-

chen Unfallversicherung um einen Zeitraum von sechs Monaten nach Beendigung der COVID-

19-Pandemie verlängert.  

• Durch Neuregelungen im Arbeitsgerichtsgesetz und im Sozialgerichtsgesetz zum Einsatz von 

Videokonferenztechnik wurden die Folgen der COVID-19-Pandemie auf die Arbeits- und Sozi-

algerichtsbarkeit abgemildert, indem - befristet bis 31. Dezember 2020 - die Nutzungsmög-

lichkeit von Videokonferenzen in der mündlichen Verhandlung ausgebaut wurde. 

Beschäftigungssicherungsgesetz: Mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz vom 3. Dezember 

2020 und entsprechenden Anpassungen der einschlägigen Rechtsverordnungen wurden die we-
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sentlichen pandemiebedingten Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld verlängert. Unter ande-

rem wurde die Bezugsdauer beim Kurzarbeitergeld auf bis zu 24 Monate verlängert. Die Absen-

kung des für die Einführung von Kurzarbeitergeld erforderlichen Anteils der von Arbeitsausfall be-

troffenen Beschäftigten von einem Drittel auf 10 %, die stufenweise Erhöhung des Kurzarbeiter-

geldes auf 70/77 % ab dem vierten Bezugsmonat bzw. auf 80/87 % ab dem siebten Bezugsmonat 

sowie die Einbeziehung der Leiharbeit in die Kurzarbeitergeldregelungen wurden für Betriebe und 

Beschäftigte bis Ende 2021 fortgeschrieben, die bis 31. März 2021 in Kurzarbeit gegangen waren 

oder deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld entstanden ist. Darüber hinaus wurde der Hinzuver-

dienst aus geringfügiger Beschäftigung bis Ende 2021 anrechnungsfrei gestellt. Des Weiteren 

wurde zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Betriebsräte und der weiteren betrieblichen Mitbe-

stimmungsgremien die mit dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz bis zum 31. Dezember 2020 befristete 

Möglichkeit, Sitzungen und Beschlussfassungen angesichts der Covid-19-Pandemie und ihrer Aus-

wirkungen per Video- und Telefonkonferenz durchführen zu können, bis zum 30. Juni 2021 verlän-

gert. 

Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetz-

buch sowie weiterer Gesetze: Durch eine Ergänzung der Härtefallregelung für Mehrbedarfe in 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende kann seit Januar 2021 unter bestimmten Voraussetzun-

gen ein Zuschuss für unabweisbare Bedarfe gewährt werden. Insoweit können Kosten von bis zu 

maximal 350 Euro für digitale Endgeräte, die für den pandemiebedingten Distanzunterricht von 

bis zu 25-jährigen Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden benötigt und die nicht bereits 

von der Schule oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden, erstattet werden. 

Sozialschutz-Paket III: Das Gesetz zur Regelung einer Einmalzahlung der Grundsicherungssysteme 

an erwachsene Leistungsberechtigte und zur Verlängerung des erleichterten Zugangs zu sozialer 

Sicherung und zur Änderung des SodEG aus Anlass der COVID-19-Pandemie wurde am 10. März 

2021 verkündet. 

• Damit wurde der vereinfachte Zugang zu den Grundsicherungssystemen bis zum 31. Dezem-

ber 2021 verlängert und somit sichergestellt, dass diejenigen, die weiterhin unter den wirt-

schaftlichen Auswirkungen der Pandemie leiden, weiterhin möglichst einfach und schnell die 

nötige Unterstützung erhalten. 

• Zudem wurden auch die Sonderregelungen zu den Bedarfen für gemeinschaftliche Mittags-

verpflegung in Schulen und Werkstätten für behinderte Menschen fortgeführt. Sie wurden 

nunmehr zeitlich mit der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

https://www.bmas.de/DE/Corona/Grundsicherung/grundsicherung.html
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durch den Deutschen Bundestag verknüpft, längstens jedoch bis 31. Dezember 2021 verlän-

gert. 

• Darüber hinaus erhielten erwachsene Leistungsberechtigte der sozialen Mindestsicherungs-

systeme, die im Mai 2021 Leistungen bezogen haben, automatisch eine einmalige finanzielle 

Unterstützung in Höhe von 150 Euro je Person für das erste Halbjahr 2021. 

• Der besondere Sicherstellungsauftrag des SodEG wurde ebenfalls fortgeführt. Er wurde 

gleichfalls zeitlich mit der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

durch den Deutschen Bundestag verknüpft, längstens jedoch bis 31. Dezember 2021 verlän-

gert. 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der COVID-19-

Pandemie. Das haben die vergangenen Monate eindrücklich gezeigt. Seit Anfang November 2020 

steigt die Zahl der Kurzarbeitenden wieder an. Durch die Gewährung von Kurzarbeitergeld, aber 

auch die Möglichkeit, im vergangenen Jahr Arbeitslosengeld länger zu beziehen, leistet die BA ei-

nen bedeutenden Beitrag zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie. Diese Ausweitung von Leis-

tungen hat insgesamt zu gravierenden Auswirkungen in der Organisation, vor allem aber auch im 

Haushalt der BA geführt. 

• So haben die Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie Min-

dereinnahmen und Mehrausgaben im BA-Haushalt in Milliardenhöhe verursacht. Die Ausga-

ben liegen weit über denen der letzten Weltwirtschafts- und -finanzkrise. Die allgemeine 

Rücklage im BA-Haushalt wird Ende des Jahres 2021 vollständig aufgebraucht sein, für das 

Jahr 2020 waren Liquiditätshilfen des Bundes von rund 6,9 Mrd. Euro notwendig. 

• Für konjunkturelles Kurzarbeitergeld (Kug) inklusive der Erstattung der Sozialversicherungs-

beiträge (SV-Beiträge, erst ab März 2020) hat die BA im Jahr 2020 rund 22,1 Mrd. Euro ausge-

geben. Während der Finanzkrise beliefen sich die Kug-Ausgaben im Jahr 2009 auf 4,6 Mrd. 

Euro. Im Jahr 2021 wurden für konjunkturelles Kug und die Erstattung der SV-Beiträge bisher 

rund 13,4 Mrd. Euro (Stand: 4. Juni 2021) ausgegeben. Aufgrund der Frühjahrsprognose der 

Bundesregierung, mit der die jahresdurchschnittliche Zahl der Kurzarbeitenden für 2021 auf 

1,7 Mio. angepasst wurde, musste der Haushaltsansatz der BA für Kug und SV-Erstattung 

durch überplanmäßige Ausgaben erhöht werden. Derzeit wird für das Jahr 2021 von Ausga-

ben für Kurzarbeitergeld und die Erstattung der SV-Beiträge von insgesamt 20 Mrd. Euro aus-

gegangen. Durch die überplanmäßigen Ausgaben erhöht sich auch der rechnerisch notwen-

dige Bundeszuschuss an die BA für das Jahr 2021. Im Bundeshaushalt 2021 wurden hierfür 

bisher 3,35 Mrd. Euro veranschlagt. Die genaue Höhe des am Jahresende 2021 erforderlichen 

https://www.bmas.de/DE/Corona/einsatz-und-absicherung-sozialer-dienstleister.html
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Zuschusses wird aufgrund der pandemiebedingt sehr dynamischen Entwicklung erst am Jah-

resende feststehen. Für Arbeitslosengeld (Alg) wurden von der BA im Jahr 2020 rund 20,6 

Mrd. Euro ausgegeben (Ausgaben im Jahr 2009: 17,3 Mrd. Euro), die Ausgaben für Alg im Jahr 

2021 verlaufen derzeit nach Plan (Haushaltsansatz 19,1 Mrd. Euro). 

• Der im Bundeshaushalt 2021 veranschlagte Zuschuss an die BA dient, wie der Erlass des für 

2020 gewährten überjährigen Darlehens an die BA in Höhe von rund 6,9 Mrd. Euro, dem Ziel, 

die Handlungsfähigkeit der BA auch zukünftig zu sichern. 

Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten: Diese Grenze in der gesetzlichen Renten-

versicherung (GRV) ist infolge der COVID-19-Pandemie befristet für das Kalenderjahr 2020 von 

6 300 Euro auf 44 590 Euro angehoben worden. Gleichzeitig wurden die Hinzuverdienstgrenzen 

bei vorzeitigen Altersrenten in der Alterssicherung der Landwirte (AdL) befristet ausgesetzt. Mit 

diesen Regelungen sollte die Weiterarbeit bzw. die Wiederaufnahme einer Beschäftigung nach 

Renteneintritt erleichtert werden, um möglichen Personalbedarf aufgrund der COVID-19-Pande-

mie kurzfristig decken oder – vor allem im Fall der Landwirte für die landwirtschaftlichen Betriebe 

– eine existenzsichernde Unterstützung während der COVID-19-Pandemie gewährleisten zu kön-

nen. Um zukünftigen Herausforderungen zu begegnen, wurden die Regelungen für ein weiteres 

Jahr bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Auch im Kalenderjahr 2021 sollen sie die Weiterarbeit 

oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung nach Renteneintritt erleichtern. Die Hinzuverdienst-

grenze bei vorgezogenen Altersrenten in der GRV beträgt für das Kalenderjahr 2021 46 060 Euro. 

Bei vorzeitigen Altersrenten in der AdL wurden die Hinzuverdienstgrenzen für das Kalenderjahr 

2021 erneut ausgesetzt. 

Künstlersozialversicherung: Die Mindesteinkommensgrenze von 3 900 Euro wurde für die Jahre 

2020 und 2021 ausgesetzt. Ein Unterschreiten des für eine Versicherung mindestens erforderli-

chen Jahreseinkommens von 3 900 Euro ist damit unschädlich für den Fortbestand des Versiche-

rungsschutzes. Zudem wurde mit einer Ausnahmeregelung die Verdienstgrenze für zusätzliche 

nicht-künstlerische selbstständige Tätigkeiten vorübergehend bis zum Jahresende 2021 von 450 

auf 1 300 Euro im Monat erhöht. Bis zu diesem Betrag soll der Kranken- und Pflegeversicherungs-

schutz über die Künstlersozialkasse bestehen bleiben. Durch den Einsatz zusätzlicher Bundesmit-

tel (Entlastungszuschuss) in Höhe von 32,5 Mio. Euro für das Jahr 2021 und weiterer rund 85 Mio. 

Euro für das Jahr 2022 wird der Künstlersozialabgabesatz stabil bei 4,2 % gehalten. Eine unverhält-

nismäßige Belastung der abgabepflichtigen Unternehmen wird damit verhindert. 

Ärztinnen und Ärzte in einem Impf- oder Testzentrum: Um mögliche Hemmnisse für eine ärztli-

che Tätigkeit in einem Impf- oder Testzentrum abzubauen, wurde mit dem Gesetz zur Reform der 

technischen Assistenzberufe in der Medizin und zur Änderung weiterer Gesetze (MTA-Reform-
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Gesetz) geregelt, dass Einnahmen aus der Tätigkeit einer Ärztin oder eines Arztes in einem Impf- 

oder Testzentrum oder in den jeweils dort angegliederten mobilen Teams nicht beitragspflichtig 

zur Sozialversicherung sind. Die beitragsrechtliche Ausnahme für Impfärztinnen und -ärzte trat 

rückwirkend zum 15. Dezember 2020 in Kraft, damit es keinen Zwischenraum zwischen dem In-

krafttreten der Corona-Impfverordnung und der neuen Regelung gibt. Die Regelung für die in 

Testzentren tätigen Ärztinnen und Ärzte trat zum 4. März 2021 in Kraft. Beide Regelungen sind bis 

Ende 2021 befristet. Zudem wurde sichergestellt, dass für die in einem Impf- oder Testzentrum 

oder in den jeweils dort angegliederten mobilen Teams tätigen Ärztinnen und Ärzte gesetzlicher 

Unfallversicherungsschutz besteht. Die übrigen dort tätigen Personen sind im Regelfall bereits 

nach geltendem Recht gesetzlich unfallversichert. 

Änderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung: Die wirtschaftliche Situation 

der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) ist durch die Pandemie beeinträchtigt. Teil-

weise sind dadurch die Arbeitsentgelte der Beschäftigten in den WfbM gesunken. Jedoch können 

Werkstattbeschäftigte kein Kurzarbeitergeld erhalten, weil sie keine Arbeitnehmer sind. Um die 

Einbußen der Werkstattbeschäftigten auffangen zu können, hat der Bund im Jahr 2020 auf die 

Hälfte seines Anteils aus der Ausgleichsabgabe verzichtet. Dadurch stehen den Ländern rund 58,3 

Mio. Euro zur Verfügung. Aus diesen Mitteln sollen pandemiebedingt gesunkene Arbeitsentgelte 

aufgefangen werden. Die Mittel dürfen ausschließlich für die Kompensation von reduzierten Ar-

beitsentgelten verwendet werden. Die Werkstätten erhalten die Mittel auf Antrag vom zuständi-

gen Integrationsamt. 

Corona-Teilhabefonds: Da Inklusionsbetriebe in der Praxis von den anfänglichen allgemeinen Dar-

lehen und Zuschussprogrammen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie nur einge-

schränkt profitiert haben, hat der Deutsche Bundestag in Ergänzung der allgemeinen Corona-Hil-

fen für Unternehmen am 2. Juli 2020 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100 Mio. Euro für 

die gezielte Förderung von Inklusionsbetrieben, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Sozialkauf-

häusern und gemeinnützigen Sozialunternehmen zur Verfügung gestellt. Das Förderprogramm 

des BMAS wird unter der Bezeichnung „Corona-Teilhabe-Fonds“ seit dem 1. Januar 2021 von den 

Integrationsämtern der Länder durchgeführt. 

1.2 Maßnahmen im Bereich der Finanz- und Wirtschaftspolitik 

Corona-Soforthilfen: Besonders kleine und mittlere Unternehmen mit einer dünnen Kapitaldecke 

und geringer Diversifizierung bekommen die Folgen der COVID-19-Pandemie unmittelbar zu spü-

ren. Deshalb hat die Bundesregierung bereits zu Beginn der Pandemie das Programm der Corona-
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Soforthilfen aufgelegt, mit dem Selbstständige und kleine Unternehmen mit bis zu zehn Beschäf-

tigten schnelle Unterstützung in Form von Zuschüssen erhalten konnten. Die Soforthilfe diente 

der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Unternehmen und zur Überbrückung von akuten 

Liquiditätsengpässen. Unternehmen bzw. Selbstständige aus allen Wirtschaftsbereichen mit bis zu 

fünf Beschäftigten konnten einen einmaligen Zuschuss von bis zu 9 000 Euro für drei Monate be-

antragen, Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten einen einmaligen Zuschuss von bis zu 

15 000 Euro, ebenfalls für drei Monate. Anträge waren bis spätestens 31. Mai 2020 bei der zu-

ständigen Landesbehörde zu stellen. 

Überbrückungshilfen I und II: Mit der Soforthilfe konnte kleinen Unternehmen aus allen Wirt-

schaftsbereichen unmittelbar geholfen werden. Unternehmen, die mit ihrem Geschäft durch die 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie besonders betroffen waren, benötigten jedoch zu-

sätzliche Hilfen. Daher wurde das Programm Überbrückungshilfe beschlossen, das kleinen und 

mittelständischen Unternehmen, die von der Pandemie besonders betroffen sind, nicht-rückzahl-

bare Zuschüsse zu betrieblichen Fixkosten von bis zu 50 000 Euro pro Monat gewährte. 

• Die Überbrückungshilfe I hatte eine Laufzeit von Juni bis August 2020 und richtete sich gezielt 

an Unternehmen, die infolge des Lockdowns im April und Mai 2020 Umsatzeinbrüche von 

mindestens 60 % gegenüber den gleichen Monaten des Vorjahres erlitten hatten. Die Hilfen 

konnten auch rückwirkend beantragt werden. Die Antragsfrist endete am 9. Oktober 2020. 

• Bei der Überbrückungshilfe II, die die Fördermonate September bis Dezember 2020 umfasste, 

waren unter Berücksichtigung einiger Ausnahmen grundsätzlich Unternehmen antragsberech-

tigt, die entweder einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 % in zwei zusammenhängenden 

Monaten im Zeitraum April bis August 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten o-

der einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 % im Durchschnitt in den Monaten April bis Au-

gust 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufwiesen. Anträge für die Überbrückungshilfe II 

konnten bis zum 31. Januar 2021 gestellt werden. Antragsberechtigt für die anteiligen Zu-

schüsse zu den betrieblichen Fixkosten von ebenfalls bis zu 50 000 Euro pro Monat waren Un-

ternehmen, Organisationen, Soloselbstständige und selbstständige Angehörige der Freien Be-

rufe sowie auch betroffene gemeinnützige Unternehmen und Organisationen, unabhängig 

von ihrer Rechtsform, die dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig waren (z.B. Jugendbildungs-

stätten, überbetriebliche Berufsbildungsstätten, Familienferienstätten). 

November- und Dezemberhilfe: Angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens haben die 

Bundesregierung und die Länder am 28. Oktober 2020, am 25. November 2020 und am 2. Dezem-

ber 2020 zielgerichtete, zeitlich befristete Maßnahmen beschlossen, um die Infektionswelle zu 
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brechen und die Ausbreitung des Corona-Virus zu kontrollieren. Unternehmen, Betriebe, Selbst-

ständige, Vereine und Einrichtungen, die von diesen Beschlüssen betroffen sind, erhielten eine 

außerordentliche Wirtschaftshilfe. Sie wurde als einmaliger Zuschuss für die Dauer der Schließun-

gen im November bzw. Dezember 2020 gezahlt. Anträge konnten bis zum 30. April 2021 gestellt 

werden. 

Antragsberechtigt waren direkt, indirekt und indirekt über Dritte betroffene Unternehmen. Zu 

den direkt betroffenen Unternehmen zählten alle Unternehmen (auch öffentliche), Betriebe, 

Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, die auf Grundlage der erlassenen Schließungsverord-

nungen der Länder den Geschäftsbetrieb einstellen mussten. Als indirekt betroffen galten alle Un-

ternehmen, die nachweislich und regelmäßig 80 % ihrer Umsätze mit direkt von den o.g. Maßnah-

men betroffenen Unternehmen erzielten. Unternehmen, die regelmäßig 80 % ihrer Umsätze mit 

direkt von den Maßnahmen betroffenen Unternehmen über Dritte (z.B. Veranstaltungsagenturen) 

erzielten, galten im Rahmen der November- und Dezemberhilfe als indirekt über Dritte betroffen. 

Diese Unternehmen mussten zweifelsfrei nachweisen, dass sie wegen der Schließungsverordnun-

gen auf der Grundlage der vorgenannten Beschlüsse einen Umsatzeinbruch von mehr als 80 % im 

November und/oder Dezember 2020 erlitten haben. Beherbergungsbetriebe und Veranstaltungs-

stätten wurden als direkt betroffene Unternehmen angesehen. Verbundene Unternehmen waren 

antragsberechtigt, wenn mehr als 80 % des verbundweiten Gesamtumsatzes auf direkt oder indi-

rekt betroffene Verbundunternehmen entfiel. 

Die November- und Dezemberhilfe umfasste Zuschüsse in Höhe von 75 % des jeweiligen Umsatzes 

im November bzw. Dezember 2019 pro Woche der Schließungen, wobei Soloselbstständige alter-

nativ den durchschnittlichen Monatsumsatz im Jahr 2019 als Vergleichsumsatz ansetzen konnten. 

Für Unternehmen, die nach dem 31. Oktober 2019 bzw. nach dem 30. November 2019 ihre Ge-

schäftstätigkeit aufgenommen haben, konnte der Monatsumsatz im Oktober 2020 oder der mo-

natliche Durchschnittsumsatz seit der Gründung angesetzt werden. Bei verbundenen Unterneh-

men werden 75 % des Umsatzes der betroffenen Verbundunternehmen erstattet. 

Überbrückungshilfe III: Die Bundesregierung und die Länder haben mit Beschluss vom 28. Okto-

ber 2020 die Verlängerung des Programms über 2020 hinaus beschlossen. Die Überbrückungs-

hilfe III umfasst die Fördermonate November 2020 bis Juni 2021. Unternehmen bis zu einem welt-

weiten jährlichen Umsatz von 750 Mio. Euro, die in einem Monat einen Umsatzeinbruch von min-

destens 30 % im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten haben, können die gestaf-

felte Fixkostenerstattung im Rahmen der Überbrückungshilfe III erhalten. Für junge bis zum 31. 

Oktober 2020 gegründete Unternehmen gelten gesonderte Regelungen zum Referenzumsatz. 
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Seit 3. März 2021 können auch größere vom Lockdown betroffene Unternehmen mit einem welt-

weiten jährlichen Umsatz von über 750 Mio. Euro die Überbrückungshilfe III beantragen. Dies gilt 

für Unternehmen des Einzelhandels, der Veranstaltungs- und Kulturbranche, der Hotellerie, der 

Gastronomie und der Pyrotechnikbranche, die von Schließungsanordnungen auf Grundlage eines 

Bund-Länder-Beschlusses betroffen sind, sowie für Unternehmen des Großhandels und der Reise-

branche. Weiterhin wurde die Förderhöchstgrenze auf bis zu 1,5 Mio. Euro pro Fördermonat an-

gehoben. Verbundene Unternehmen können seit dem 19. Februar 2021 Anträge auf Überbrü-

ckungshilfe III bis zu einem Förderhöchstbetrag von 3 Mio. Euro pro Monat (im Rahmen der beihil-

ferechtlich zulässigen Höchstgrenzen) stellen. Anträge können bis zum 31. Oktober 2021 gestellt 

werden. 

Ferner wurde der Katalog der förderfähigen Fixkosten angepasst und ergänzt. Die branchenspezi-

fischen Fixkostenregelungen für die Reise- und Veranstaltungsbranche werden fortgeführt und an 

die geänderte Corona-Lage angepasst. Einzelhändlern, Großhändlern, Herstellern und professio-

nellen Anwendern werden unter gewissen Voraussetzungen die Wertverluste durch verderbliche 

oder saisonale Ware als erstattungsfähige Fixkosten anerkannt. Weiterhin gibt es branchenspezifi-

sche Regelungen für Unternehmen der pyrotechnischen Industrie. In Umsetzung des Bund-Län-

der-Beschlusses vom 22. März 2021 erhalten Unternehmen, die im Rahmen der COVID-19-Pande-

mie besonders schwer und über eine lange Zeit von Schließungen betroffen sind, über die Erstat-

tung der fixen Kosten hinaus einen neuen zusätzlichen Eigenkapitalzuschuss zur Substanzstär-

kung. Mit dem Zuschuss wird dem Eigenkapitalverzehr der Unternehmen entgegengewirkt. Er be-

trägt bis zu 40 % des Betrags, den ein Unternehmen für bestimmte förderfähige Fixkosten nach 

Fixkostenkatalog erstattet bekommt. Er ist gestaffelt und steigt an, je länger Unternehmen einen 

Umsatzeinbruch von mindestens 50 % erlitten haben. Gezahlt wird er ab dem dritten Monat des 

Umsatzeinbruchs und beträgt in diesem Monat 25 %. Im vierten Monat mit einem Umsatzein-

bruch von mindestens 50 % erhöht sich der Zuschlag auf 35 %; bei fünf oder mehr Monaten er-

höht er sich noch einmal auf 40 % pro Monat. 

Darüber hinaus wurde die Fixkostenerstattung der Überbrückungshilfe III für Unternehmen, die 

einen Umsatzeinbruch von mehr als 70 % erleiden, auf bis zu 100 % erhöht (bislang 90 %). Zudem 

wird Antragstellern in begründeten Härtefällen die Möglichkeit eingeräumt, alternative Ver-

gleichszeiträume zur Ermittlung des Umsatzrückgangs im Jahr 2019 zu wählen. Die Voraussetzun-

gen für junge Unternehmen wurden ebenfalls verbessert. Diese sind nun bis zum Gründungsda-

tum 31. Oktober 2020 antragsberechtigt. 

Soloselbstständige, die nur geringe Betriebskosten haben, können im Rahmen der Überbrü-

ckungshilfe III die „Neustarthilfe“ beantragen. Mit diesem einmaligen Zuschuss von maximal 7 500 
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Euro werden Soloselbstständige unterstützt, deren wirtschaftliche Tätigkeit im Förderzeitraum 1. 

Januar bis 30. Juni 2021 pandemiebedingt eingeschränkt war. Die Neustarthilfe beträgt in der Re-

gel 25 % des Jahresumsatzes 2019. Für Antragstellende, die ihre selbstständige Tätigkeit erst ab 

dem 1. Januar 2019 aufgenommen haben, gelten besondere Regeln. Der Zuschuss wird als Vor-

schuss ausgezahlt, bevor die tatsächlichen Umsätze im Förderzeitraum feststehen. Erst nach Ab-

lauf des Förderzeitraums, also ab Juli 2021, wird auf Basis des endgültig realisierten Umsatzes der 

Monate Januar bis Juni 2021 die Höhe des Zuschusses berechnet, auf den die Soloselbstständigen 

Anspruch haben. Soloselbstständige dürfen den Zuschuss in voller Höhe behalten, wenn sie Um-

satzeinbußen von über 60 % zu verzeichnen haben. Fallen die Umsatzeinbußen geringer aus, ist 

der Zuschuss (anteilig) zurückzuzahlen. 

Im Rahmen der Neustarthilfe können auch Beschäftigte in den Darstellenden Künsten, die kurz 

befristete Beschäftigungsverhältnisse von bis zu 14 zusammenhängenden Wochen ausüben, so-

wie unständig Beschäftigte mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen von unter einer Woche 

berücksichtigt werden. Die Auszahlung der Neustarthilfe erfolgt in der Regel wenige Tage nach 

Antragstellung. Anträge können bis zum 31. Oktober 2021 gestellt werden. 

Darüber hinaus wurde beschlossen, den Antragstellenden der Überbrückungshilfe III und der Neu-

starthilfe spätestens im Rahmen der Schlussabrechnung ein nachträgliches Wahlrecht dahinge-

hend einzuräumen, welches Programm sie letztendlich in Anspruch nehmen möchten. Antragstel-

lende werden dann von der Überbrückungshilfe III zur Neustarthilfe und umgekehrt wechseln 

können. 

Mit Beschluss der Bundesregierung vom 9. Juni 2021 wurde die Überbrückungshilfe III als neues 

Programm Überbrückungshilfe III Plus bis zum 30. September 2021 verlängert. Die Überbrü-

ckungshilfe III Plus ist inhaltlich weitgehend deckungsgleich mit der Überbrückungshilfe III. Auch 

in der Überbrückungshilfe III Plus sind nur Unternehmen mit einem pandemiebedingten Umsatz-

einbruch von mindestens 30 % antragsberechtigt. Das neue Programm wird ebenfalls durch die 

prüfenden Dritten über das Corona-Portal des Bundes beantragt. Künftig sind bei der Überbrü-

ckungshilfe III und Überbrückungshilfe III Plus auch höhere Förderbeträge von über 12 Mio. Euro 

möglich. Dem hat die EU-Kommission am 28. Mai 2021 zugestimmt. Die Obergrenze für Förderun-

gen aus beiden Programmen beträgt 52 Mio. Euro, und zwar 12 Mio. Euro aus dem geltenden EU-

Beihilferahmen, bestehend aus Kleinbeihilfe, De-Minimis- sowie Fixkostenhilfe, plus 40 Mio. Euro 

aus dem neuen Beihilferahmen der Allgemeinen Bundesregelung Schadensausgleich. Die maxi-

male monatliche Förderung in der Überbrückungshilfe III und der Überbrückungshilfe III Plus be-

trägt 10 Mio. Euro.  
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Unternehmen, die im Zuge der Wiedereröffnung Personal aus der Kurzarbeit zurückholen, neu 

einstellen oder anderweitig die Beschäftigung erhöhen, erhalten neu eine Personalkostenhilfe 

(„Restart-Prämie“) als Zuschuss zu den dadurch steigenden Personalkosten. Sie erhalten auf die 

Differenz der tatsächlichen Personalkosten im Fördermonat Juli 2021 zu den Personalkosten im 

Mai 2021 einen Zuschuss von 60 %. Im August 2021 beträgt der Zuschuss noch 40 % und im Sep-

tember 2021 20 %. Vergleichsmonat ist dabei der Mai 2021 als letzter Monat mit breiten Lock-

down-Maßnahmen. Ersetzt werden künftig auch Anwalts- und Gerichtskosten für die insolvenzab-

wendende Restrukturierung von Unternehmen in einer drohenden Zahlungsunfähigkeit bis 20 000 

Euro pro Monat. 

Auch die Neustarthilfe für Soloselbstständige wird bis zum 30. September 2021 als neues Pro-

gramm verlängert und der monatliche Maximalbetrag von Juli bis September 2021 auf bis zu 

1 500 Euro pro Monat erhöht. Bislang erhalten Soloselbstständige aller Branchen bis zu 7 500 

Euro für die Monate Januar bis Juni 2021 als direkte Zuschüsse. Für den gesamten Förderzeitraum 

von Januar bis September 2021 können Soloselbstständige somit bis zu 12 000 Euro erhalten. Die 

Neustarthilfe wird zusätzlich zu anderen Leistungen gezahlt und nicht darauf angerechnet. 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF): Der WSF ist ein Stabilisierungsinstrument für Unterneh-

men der Realwirtschaft, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft, 

die technologische Souveränität, Versorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen oder den Ar-

beitsmarkt hätte. Ziel des WSF ist es, langfristige volkswirtschaftliche und soziale Folgen der CO-

VID-19-Pandemie durch schnelle, zielgerichtete und zeitlich begrenzte Maßnahmen zur Stabilisie-

rung von Unternehmen abzuwenden. Mit einem Gesamtvolumen von bis zu 600 Mrd. Euro stellt 

er Unternehmen branchenübergreifend Hilfen zur Stärkung ihrer Kapitalbasis und zur Überwin-

dung von Liquiditätsengpässen bereit. Das Gesetz zur Errichtung des WSF ist am 28. März 2020 in 

Kraft getreten. 

Der WSF richtet sich zunächst an große Unternehmen der Realwirtschaft, die in den letzten bei-

den bilanziell abgeschlossenen Geschäftsjahren vor dem 1. Januar 2020 mindestens zwei der fol-

genden Kriterien erfüllen: mehr als 43 Mio. Euro Bilanzsumme, mehr als 50 Mio. Euro Umsatzer-

löse und mehr als 249 Beschäftigte (im Jahresdurchschnitt). Auch viele mittelständische Unter-

nehmen erfüllen diese Größenanforderungen. Im Einzelfall können auch kleinere Unternehmen 

Zugang zum WSF erhalten, wenn diese in einem der in § 55 Außenwirtschaftsverordnung genann-

ten Sektoren tätig sind oder von vergleichbarer Bedeutung für die Sicherheit oder die Wirtschaft 

sind (z.B. Betreiber kritischer Infrastrukturen). 
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Der WSF sieht zwei Stabilisierungsinstrumente vor, wobei eine kombinierte Anwendung möglich 

ist: Garantien des Bundes zur Absicherung von Krediten einschließlich Kreditlinien und Kapital-

marktprodukten im Fremdkapitalbereich sowie Rekapitalisierungen zur direkten Stärkung des Ei-

genkapitals. Der WSF ist grundsätzlich subsidiär zu anderen Hilfsprogrammen. Das bedeutet, die 

WSF-Instrumente greifen nur dann, wenn keine anderen wirtschaftlich tragfähigen Finanzierungs-

möglichkeiten bestehen und keine Hilfsprogramme des Bundes bzw. der Länder anwendbar sind 

oder diese nicht ausreichen. Die Stabilisierungsmaßnahmen des WSF werden im Einklang mit dem 

Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen der EU-Kommission stets so ausgestaltet, dass sie An-

reize und Vorgaben für eine zügige Beendigung enthalten (z.B. steigende Vergütung, befristete 

Laufzeit). 

KfW-Sonderprogramm 2020: Seit dem 23. März 2020 steht das großvolumige Programm zur Ver-

fügung. Es ermöglicht Unternehmen, die krisenbedingt vorübergehend in Schwierigkeiten geraten 

sind, Zugang zu günstigen Liquiditätskrediten. Es steht gewerblichen Unternehmen jeder Größen-

ordnung sowie den freien Berufen offen. Das KfW-Sonderprogramm baut auf den Programmen 

ERP-Gründerkredit-Universell und KfW-Unternehmerkredit auf, deren Förderbedingungen modifi-

ziert und erweitert wurden. Es wird ergänzt durch das KfW-Sonderprogramm - Direktbeteiligung 

für Konsortialfinanzierung. Mit einer maximalen Haftungsfreistellung durch die KfW von bis zu 

90 % bei Betriebsmitteln und Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen wird die nach 

EU-Recht zulässige Risikoübernahme voll ausgeschöpft. Das erleichtert Banken und Sparkassen 

die Kreditvergabe und verbessert für Unternehmen das Kreditangebot am Markt. Zudem beteiligt 

sich die KfW im Rahmen des Sonderprogramms an Konsortialfinanzierungen mit einer Risikoüber-

nahme von bis zu 80 %. 

Als Variante des KfW-Sonderprogramms steht seit dem 15. April 2020 der KfW-Schnellkredit 2020 

zur Verfügung. Ziel ist es, Unternehmen durch kleinvolumigere KfW-Darlehen bis zu 1,8 Mio. Euro 

mit einer raschen Liquiditätshilfe und schnellen Kreditvergabe zu unterstützen. 

Deshalb stellt die KfW den Finanzierungspartner (Hausbank) zu 100 % von der Haftung frei. Es sind 

weder eine Risikoprüfung noch Sicherheiten erforderlich. Seit 9. November 2020 steht der KfW-

Schnellkredit zudem auch für Soloselbstständige und Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten 

zur Verfügung. Auf diese Weise konnte eine wesentliche Lücke geschlossen werden, da nun auch 

die kleinsten Unternehmen vom attraktiven Angebot des KfW-Schnellkredits profitieren können. 

Unternehmen können im Rahmen des KfW-Schnellkredits über ihre Hausbank Kredite in Höhe von 

bis zu 25 % des im Jahre 2019 erzielten Umsatzes beantragen, wobei die Maximalkreditbeträge 

zum 1. April 2021 wie folgt erhöht wurden: 

• Bis zehn Beschäftigte: 675 000 Euro (bisher: 300 000 Euro), 
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• bis 50 Beschäftigte: 1,125 Mio. Euro (bisher: 500 000 Euro), 

• über 50 Beschäftigte: 1,8 Mio. Euro (bisher: 800 000 Euro). 

Im selben Zuge wurden die Maximalkreditbeträge im ERP-Gründerkredit und KfW-Unterneh-

merkredit mit Laufzeiten von mehr als sechs Jahren mehr als verdoppelt. So liegen die maximalen 

Kreditobergrenzen in diesen Programmen nunmehr bei 1,8 Mio. Euro (bisher 800 000 Euro). 

Angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens und der weiterhin angespannten wirtschaftli-

chen Lage im Zuge der COVID-19-Pandemie hat die Bundesregierung das KfW-Sonderprogramm 

und den KfW-Schnellkredit bis zum 31. Dezember 2021 (bislang bis zum 30. Juni 2021) verlängert. 

Anfang Juni 2021 wurden in den Kreditprogrammen des KfW-Sonderprogramms Zusagen in Höhe 

von insgesamt ca. 49,5 Mrd. Euro erteilt. Davon entfallen auf den KfW-Schnellkredit ca. 7,6 Mrd. 

Euro. 

Bundesförderung „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische (RLT-) Anlagen“: Um dem Ri-

siko einer gefährlichen Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus in Räumen und Gebäuden, die von 

einer Vielzahl von Menschen zeitgleich genutzt werden, entgegenzuwirken, hat das BMWi im Ok-

tober 2020 die Bundesförderung „Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen  

Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten“ mit einem finanziellen Volumen 

von insgesamt 500 Mio. Euro auf den Weg gebracht. Ziel dieser Richtlinie ist es, Anreize für Inves-

titionen in die möglichst kurzfristige Um- und Aufrüstung stationärer RLT-Anlagen zu setzen. 

Dadurch soll das Infektionsrisiko gerade in Räumlichkeiten gesenkt werden, in denen eine beson-

ders hohe Fluktuation an Menschen herrscht. Die Antragstellung ist bis spätestens zum 31. De-

zember 2021 beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) möglich. Die Förderung 

erfolgt im Wege einer Anteilsfinanzierung durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss mit bis zu 

80 % der förderfähigen Ausgaben und ist begrenzt auf 200 000 Euro pro um- bzw. aufzurüstender 

RLT-Anlage. 

Angesichts der andauernden Pandemieentwicklung und da es für Kinder unter 12 Jahren noch kei-

nen Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gibt, hat die Bundesregierung am 12. Mai 2021 

beschlossen, das Förderprogramm für den Neueinbau stationärer RLT-Anlagen mit Frischluftzu-

fuhr in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren zu erweitern. Einrichtungen für Kinder unter 12 

Jahren umfassen Kindertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespflegestellen im Sinne von § 33 

Nummer 1 und 2 IfSG in öffentlicher oder freier Trägerschaft und staatlich anerkannte allgemein-

bildende Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft. Die zugehörige novellierte Förderrichtli-

nie für die Bundesförderung „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“ ist am 11. 
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Juni 2021 in Kraft getreten. Die Förderung für den Neueinbau ist auf 500 000 Euro pro Standort 

begrenzt. 

KfW-Sonderprogramm „Globaldarlehen an Landesförderinstitute für gemeinnützige Organisati-

onen“: Um die Länder bei ihren Maßnahmen zur Stabilisierung gemeinnütziger Organisationen 

effektiv zu unterstützen, hat der Bund für 2020 dieses Programm aufgelegt und dafür 1 Mrd. Euro 

bereitgestellt. Die Bundesmittel allein sollen eine 80-prozentige Haftungsfreistellung der zu för-

dernden Maßnahmen der landeseigenen Förderinstitute gestatten. Damit können die Länder mit 

überschaubaren Eigenmitteln eine Haftungsfreistellung bis zu 100 % zugunsten gemeinnütziger 

Organisationen ermöglichen. Die Antragsmöglichkeiten des zunächst bis zum 31. Dezember 2020 

befristeten Programms wurden bis zum 31. Dezember 2021 im bestehenden finanziellen Rahmen 

verlängert. 

Maßnahmenpaket für Start-ups und kleine mittelständische Unternehmen: Grundsätzlich haben 

junge innovative Unternehmen Zugang zu allen Maßnahmen des Corona-Hilfspakets der Bundes-

regierung, allerdings passen klassische Kreditinstrumente häufig nicht für diese Unternehmens-

gruppe. Daher werden mit dem Maßnahmenpaket für Start-ups und kleine mittelständische Un-

ternehmen gezielt Eigenkapital- und eigenkapitalähnliche Finanzierungen zur Verfügung gestellt. 

Steuerliche Maßnahmen: Um Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen zu unterstützen, wurde 

eine Vielzahl steuerlicher Maßnahmen ergriffen: 

• So wurden zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen u.a. die Möglichkeiten zur Stundung von 

Steuerzahlungen und zur Senkung von Vorauszahlungen verbessert. 

• Auch auf Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Kontopfändungen) sowie auf die Erhebung von 

Säumniszuschlägen wird vorübergehend verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steu-

erzahlung unmittelbar und nicht unerheblich von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

betroffen ist. 

• Auch die befristete Ausweitung des steuerlichen Verlustrückertrags oder die befristete Ein-

führung einer degressiven Abschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 

trugen zur Stützung der Unternehmen und der Sicherung von Arbeitsplätzen bei. 

• Die nachhaltige Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und die Sicherung von Be-

schäftigung werden u.a. mit der teilweisen Steuerfreistellung für Zuschüsse des Arbeitgebers 

zum Kurzarbeitergeld (alle Formen des Kurzarbeitergeldes) und mit der Steuer- und Sozialab-

gabenfreiheit für Bonuszahlungen (z.B. Pflege-Bonus) unterstützt. Die Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber können ihren Beschäftigten diese als Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem 

Betrag von 1 500 Euro steuer- und sozialabgabenfrei gewähren. Die Leistungen müssen bis 
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zum 31. März 2022 und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht worden 

sein. 

• Es wurde eine Pauschale für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit in der häuslichen Woh-

nung (Homeoffice-Pauschale) befristet eingeführt. Für die Jahre 2020 und 2021 kann für je-

den Tag, an dem der Steuerpflichtige ausschließlich zu Hause betrieblich oder beruflich tätig 

wird, ein pauschaler Betrag von 5 Euro – maximal 600 Euro im Jahr – als Werbungskosten o-

der Betriebsausgabe abgezogen werden. Dies entspricht 120 Heimarbeitstagen. 

Härtefallhilfen: Für Fälle, in denen die bisherigen Corona-Unternehmenshilfen nicht greifen, wur-

den die Härtefallhilfen beschlossen. Bund und Länder stellen für die Härtefallhilfen einmalig Mittel 

in Höhe von insgesamt bis zu 1,5 Mrd. Euro zur Verfügung, die sie je zur Hälfte aufbringen. Mit 

den Härtefallhilfen können die Länder auf Grundlage von Einzelfallprüfungen die Unternehmen 

unterstützen, die nach Ermessensentscheidungen der Länder eine solche Unterstützung benöti-

gen. 

Konjunkturprogramm: Im Rahmen des im Sommer 2020 beschlossenen Konjunkturprogramms 

wurde eine Vielzahl konjunkturell schnell wirkender Stützungsmaßnahmen beschlossen: 

• So zielte die bis Ende 2020 befristete Absenkung der Mehrwertsteuersätze von 19 % auf 16 % 

bzw. von 7 % auf 5 % auf eine allgemeine Stärkung der Kaufkraft der Haushalte ab. Dabei 

führt die Steuersatzsenkung relativ gesehen zu einer stärkeren Entlastung unterer und mittle-

rer Einkommensschichten, da diese einen vergleichsweise hohen Anteil ihres Einkommens für 

Konsumgüter verwenden. 

• Mit dem Ziel des sozialen Ausgleichs und in Erwartung eines zusätzlichen Konjunkturimpulses 

werden auch Familien mit Kindern unterstützt. Dazu wurde die Auszahlung eines Kinderbonus 

in Höhe von 300 Euro (2020) sowie 150 Euro (2021) für jedes Kind, für das im jeweiligen Jahr 

ein Anspruch auf Kindergeld besteht, beschlossen. Der Kinderbonus wurde bei Sozialleistun-

gen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, nicht als Einkommen angerechnet. 

• Alleinerziehende profitieren darüber hinaus durch die gezielte Anhebung des steuerlichen 

Entlastungsbetrags um 2 100 Euro auf 4 008 Euro. 

• Zudem werden durch die geringeren Einnahmen und höheren Ausgaben im Zuge der COVID-

19-Pandemie die Sozialversicherungssysteme finanziell stark belastet. Um eine pandemiebe-

dingte Steigerung der Lohnnebenkosten in der Krise zu verhindern, hat die Bundesregierung 

im Rahmen einer „Sozialgarantie 21“ die Sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40 % stabi-

lisiert, indem darüber hinausgehende Finanzbedarfe aus dem Bundeshaushalt jedenfalls bis 
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zum Jahr 2021 gedeckt werden. Im Rahmen der Aufstellung der Eckwerte zum Regierungsent-

wurf des Bundeshaushalts 2022 und des Finanzplans 2021 bis 2025 wurde außerdem verein-

bart, dass die Bundesregierung bestrebt ist, auch im Jahr 2022 die Beitragssätze unter dieser 

Marke zu halten. 

• Um zu verhindern, dass Gemeinden, die 2020 pandemiebedingt signifikante Steuerausfälle 

erwarten, in eine Haushaltsnotlage geraten und darauf mit Kürzungen bei den freiwilligen 

Leistungen oder der kommunalen Investitionstätigkeit reagieren, wurden die Gemeinden 

durch den hälftig von Bund und Ländern finanzierten Ausgleich der erwarteten gemeindli-

chen Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 in Höhe von rund 11,8 Mrd. Euro unterstützt. 

• Insbesondere strukturschwächere Kommunen mit hohen Sozialausgaben wurden zudem 

durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung 

nach dem SGB II unterstützt, um deren finanzielle Handlungsspielräume zu erweitern. 

1.3 Maßnahmen im Bereich der Kultur- und Medienpolitik 

Der Kultur- und Medienbereich ist durch die Schließungen und Kontaktbeschränkungen im Zuge 

der Pandemiebewältigung extrem geschwächt und gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen 

überproportional betroffen. Die Branche unterliegt seit Beginn der COVID-19-Pandemie ununter-

brochen starken Einschränkungen und hat von den vorübergehenden Lockerungen im Sommer 

2020 vergleichsweise wenig profitiert. 

Programm NEUSTART KULTUR: Als Reaktion auf die oftmals existenzbedrohenden Auswirkungen 

der Pandemiekrise auf Kultur und Medien hat die Bundesregierung das Rettungs- und Zukunfts-

programm NEUSTART KULTUR im Umfang von insgesamt 2 Mrd. Euro aufgelegt. 

Bereits im Sommer 2020 wurden konkrete spartenspezifische Teilprogramme in enger Abstim-

mung mit den unterschiedlichen Kultur- und weiteren Verbänden sowie Bundeskulturfonds entwi-

ckelt. Die ersten Anträge im Rahmen von NEUSTART KULTUR konnten ab September 2020 gestellt 

werden. Ursprünglich stand für das Programm 1 Mrd. Euro zur Verfügung. 

NEUSTART KULTUR hat seine Wirkung großflächig entfaltet und ist auf bundesweite Resonanz ge-

stoßen. Einschließlich weiterer Maßnahmen wie etwa des Ausfallfonds für die Filmwirtschaft in 

Höhe von 69 Mio. Euro oder der pandemiebedingten Mehrbedarfe der regelmäßig vom Bund ge-

förderten Einrichtungen waren zum Stand 15. April 2021 rund 93 % der ersten Kulturmilliarde den 

mittelausreichenden Stellen für konkrete Bewilligungen zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen 50 

Mio. Euro, die fest für bereits in Planung befindliche Programme reserviert sind. Damit sind über 

975 Mio. Euro effektiv verplant. 
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Die Antragszahlen und -volumina sind mit rund 50 000 eingegangenen Anträgen konstant sehr 

hoch. Verbände, Fonds und auch Länder bestätigen, dass die Angebote passgenau sind und die 

inhaltlichen Bedarfe in den jeweiligen Kultursparten treffen. Die hohen Antragszahlen spiegeln 

auch die Überzeichnung vieler Programmlinien wider. Am 3. Februar 2021 hat der Koalitionsaus-

schuss deshalb die Aufstockung von NEUSTART KULTUR um eine weitere Mrd. Euro beschlossen. 

Die Mittel wurden durch Beschlüsse des Haushaltsausschusses vom 3. und 24. März 2021 bewilligt 

und mit dem Nachtragshaushalt 2021 im Haushalt der BKM nachetatisiert. Programmittel können 

bis Ende 2022 genutzt werden. 

NEUSTART KULTUR gliedert sich in drei Programmbereiche: 

• Mehrbedarfe pandemiebedingter Investitionen für überwiegend nicht öffentlich geförderte 

Kultureinrichtungen (u.a. Förderung von Sicherungsmaßnahmen in Kassen- oder Sanitärberei-

chen, Einbau bzw. Umrüstung von Lüftungsanlagen), 

• Erhalt und Stärkung von Kulturproduktion und -vermittlung mit einem Schwerpunkt auf Hilfen 

für einzelne Künstlerinnen und Künstler (insbes. Projektförderungen und Stipendienpro-

gramme), 

• Abfederung pandemiebedingter Einnahmeausfälle bundesgeförderter Kultureinrichtungen. 

Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen: Neben NEUSTART KULTUR und der Überbrü-

ckungshilfe III ist der Sonderfonds mit einem Volumen von 2,5 Mrd. Euro die dritte Säule von 

Hilfsangeboten, mit denen der Bund die von den pandemiebedingten Einschränkungen besonders 

stark betroffene Kultur- und Veranstaltungsbranche unterstützt. Ziel ist es, für Veranstalterinnen 

und Veranstalter die notwendige Planungssicherheit herzustellen und damit die Durchführung 

von Kulturveranstaltungen auch unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen. Davon profitieren 

nicht zuletzt auch die beteiligten Künstlerinnen und Künstler. Der Fonds besteht aus zwei Baustei-

nen: 

• Eine Wirtschaftlichkeitshilfe soll kleinere Veranstaltungen unter pandemiebedingten Ein-

schränkungen wirtschaftlich tragfähig machen. Durch Bezuschussung der Einnahmen aus Ti-

cketverkäufen werden die wirtschaftlichen Risiken reduziert und die Planbarkeit und Durch-

führbarkeit von Veranstaltungen verbessert. Zudem wird ein Teil der tatsächlich angefallenen 

Ausfallkosten abgesichert für den Fall, dass pandemiebedingt eine für die Wirtschaftlichkeits-

hilfe registrierte Veranstaltung nicht stattfinden kann. Die Wirtschaftlichkeitshilfe greift für 

Veranstaltungen bis maximal 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ab 1. Juli 2021, und 

für Veranstaltungen bis maximal 2 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ab 1. August 

2021 geplant sind. 
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• Daneben stellt der Sonderfonds eine Ausfallabsicherung bereit, die größeren Kulturveranstal-

tungen mit über 2 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dadurch Planungssicherheit ver-

schafft, dass im Falle pandemiebedingter Absagen, Teilabsagen oder Verschiebungen von Ver-

anstaltungen bis zu 80 % der Ausfallkosten durch den Fonds übernommen werden. Die Aus-

fallabsicherung kann für Veranstaltungen in Anspruch genommen werden, die ab 1. Septem-

ber 2021 geplant sind. 

Der Sonderfonds des Bundes wird über die Kulturministerien der Länder oder von ihnen beauf-

tragte Dritte umgesetzt. Die Registrierung und Antragstellung erfolgt über eine zentrale, von Ham-

burg koordinierte Online-Plattform. Die Länder prüfen die Anträge und zahlen die Mittel aus. 

1.4 Maßnahmen im Bereich der Bildungs- und Ausbildungspolitik 

Für die Zielgruppen von Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, Studierenden, Lehrkräften, 

Ausbildungsbetrieben sowie des Wissenschaftssystems hat die Bundesregierung eine Vielzahl von 

Maßnahmen ergriffen, um die direkten Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern. 

Beschleunigung des geplanten Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote: In Vor-

bereitung des geplanten Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für 

Kinder im Grundschulalter stellt der Bund den Ländern zusätzlich bis zu 1,5 Mrd. Euro für den be-

schleunigten Ganztagsausbau zur Verfügung. Damit gibt der Bund jungen Familien vor dem Hin-

tergrund der COVID-19-Pandemie weitere Perspektiven für die individuelle Förderung von Kin-

dern und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auf diese Weise unterstützt der Bund 

Investitionen in den Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter mit insgesamt bis zu 3,5 

Mrd. Euro.  

Erweiterung des Digitalpakts: In einem Sofortprogramm stehen 500 Mio. Euro für die Anschaf-

fung von digitalen Endgeräten für bedürftige Schülerinnen und Schüler bereit, um gleiche Bil-

dungschancen zu ermöglichen. Die notwendige technische Ausstattung von Lehrkräften wird mit 

weiteren 500 Mio. Euro gefördert. Außerdem beteiligt sich der Bund mit weiteren 500 Mio. Euro 

an der Ausbildung und Finanzierung der Administratorinnen und Administratoren. Die Länder ver-

stärken zudem die digitale Weiterbildung der Lehrer. Insgesamt investiert der Bund nun 6,5 Mrd. 

Euro in die Digitalisierung der Schulen. 

Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche: Ziel des Programms ist zu 

verhindern, dass die COVID-19-Pandemie zu einer Krise für die Zukunft von Kindern und Jugendli-

chen wird. Durch die Nutzung bereits vorhandener Strukturen soll rasch Abhilfe geschaffen wer-

den. In den Jahren 2021 und 2022 stehen dafür Mittel in Höhe von 2 Mrd. Euro zur Verfügung. 

Das Aktionsprogramm fokussiert auf die Bereiche Abbau von Lernrückständen, Förderung der 
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frühkindlichen Bildung, Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote sowie Begleitung und Un-

terstützung von Kindern und Jugendlichen im Alltag und in der Schule. Die Umsetzung des Akti-

onsprogramms fällt zum Teil in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Um den finanziellen Belas-

tungen der Länder Rechnung zu tragen, wird der Anteil des Bundes an der Umsatzsteuer in den 

Jahren 2021 und 2022 um zusammengenommen 1,29 Mrd. Euro verringert und der Anteil der 

Länder um denselben Betrag erhöht. Zudem wird der Bund seine Programme im Bereich der früh-

kindlichen und außerschulischen Bildung deutlich ausweiten und Kinder aus Familien mit niedri-

gen Einkommen gezielt unterstützen. 

So steht jedem minderjährigen Kind und Jugendlichen aus hilfebedürftigen Familien und Familien 

mit niedrigen Einkommen im August 2021 als Kinderfreizeitbonus eine Einmalzahlung von 100 

Euro zu, wenn in diesem Monat Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Sozi-

alhilfe (SGB XII), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ergänzende Hilfe 

zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), Kinderzuschlag oder Wohngeld 

bezogen wird. 

Allianz für Aus- und Weiterbildung 2019 bis 2022: Bereits am 26. Mai 2020 hat die Allianz eine 

„Gemeinsame Erklärung“ mit verschiedenen Maßnahmen verabschiedet, um den aktuellen Her-

ausforderungen durch die Corona-Krise auf dem Ausbildungsmarkt zu begegnen. Teile dieser 

Maßnahmen wurden mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ umgesetzt (s.u.). Am 

17. März 2021 wurde von der Allianz-Spitzenebene eine „Gemeinsame Aktion zur Stärkung von 

Ausbildungsbetrieben und jungen Menschen in der Corona-Pandemie“ mit einer (weiteren) Reihe 

von Maßnahmen zur Stabilisierung des Ausbildungsmarktes verabschiedet. Inhalte sind u.a. das 

weiterentwickelte Bundesprogramm, die Entwicklung einer Landing Page für Angebote zur Berufs-

orientierung und der „Sommer der Berufsausbildung“, bei dem alle Allianz-Partner zwischen Juni 

und Oktober 2021 die Werbung für die duale Ausbildung gemeinsam spürbar verstärken, vielfäl-

tige Informationen bereitstellen und mit „Aktionstagen“ insbesondere Jugendliche für die duale 

Ausbildung gewinnen wollen. 

Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“: Durch dieses Programm sollen Ausbildungsplätze 

auch in der Krise geschützt und das Ausbildungsniveau aufrechterhalten werden. Unterstützt wer-

den von der COVID-19-Pandemie besonders betroffene Ausbildungsbetriebe dabei, ihr Ausbil-

dungsplatzangebot aufrechtzuerhalten oder sogar zu steigern und jungen Menschen die Fortfüh-

rung und den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zu ermöglichen. So werden Ausbildungska-

pazitäten erhalten, Kurzarbeit für Auszubildende vermieden, Auftrags- und Verbundausbildung 

gefördert und Anreize zur Übernahme im Falle einer Insolvenz geschaffen. Die Bundesregierung 

hat das Programm auf das Ausbildungsjahr 2021/2022 ausgeweitet und um einen Lockdown II-
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Sonderzuschuss für Kleinstbetriebe sowie die Förderung von Prüfungsvorbereitungslehrgängen 

ergänzt. Für das Jahr 2021 stehen für das Maßnahmenpaket 500 Mio. Euro zur Verfügung. 

Aus- und Fortbildungsförderung: In diesem Bereich wurde über eine Reihe von Auslegungsvorga-

ben für den Gesetzesvollzug sichergestellt, dass pandemiebedingte Härten durch denkbare Finan-

zierungsunterbrechung wegen Störungen und Unterbrechungen des Lehrbetriebs an Schulen, 

Hochschulen und Fortbildungseinrichtungen vermieden werden. 

• Bei pandemiebedingter Unterbrechung des Studiums wird BAföG nun gegebenenfalls auch 

über die Förderhöchstdauer hinaus gewährt. BAföG-Berechtigte, die wegen veränderter eige-

ner oder elterlicher Einkommensverhältnisse kurzfristig BAföG beantragen müssen, sollen bei 

der Beantragung über die Möglichkeit von Aktualisierungsanträgen kurzfristig unterstützt 

werden. Durch gesetzliche Sonderregelung für die Dauer der COVID-19-Pandemie wurden zu-

dem zusätzliche Einkünfte aus Tätigkeiten, die seit dem 1. März 2020 zur Abfederung der Aus-

wirkungen der Krise in systemrelevanten Bereichen aufgenommen werden, von der BAföG-

Anrechnung komplett freigestellt. 

• Beim Aufstiegs-BAföG nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) wurden eben-

falls Regelungen zur Handhabung der AFBG-Förderung in diesem Kontext vereinbart. Danach 

sollen Geförderte bei der Unterbrechung einer bereits vor den pandemiebedingten Schließ-

zeiten begonnenen Fortbildungsmaßnahme durch die Schließungen von Schulen und anderen 

Bildungseinrichtungen weiterhin Förderleistungen nach dem AFBG erhalten. Insofern sollen 

Geförderten während einer laufenden Förderung keine Nachteile entstehen. 

• Im Rahmen der Überbrückungshilfe können Studierende, die im Zuge der COVID-19-Pande-

mie ihre Studentenjobs verloren haben und finanzielle Unterstützung benötigen, seit 8. Mai 

2020 bei der KfW ein in der Bezugsphase bis zum 31. Dezember 2021 zinsloses Darlehen in 

Höhe von bis zu 650 Euro/Monat beantragen. Der Studienkredit wurde zudem zwischen Juni 

2020 und März 2021 für Kreditanträge ausländischer Studierender geöffnet, die zuvor nicht 

antragsberechtigt waren. Daneben werden Mittel für nicht rückzahlbare Zuschüsse für in- und 

ausländische Studierende in nachweislich besonders akuter pandemiebedingter Notlage zur 

Verfügung gestellt. Sie unterstützen Studierende mit jeweils bis zu 500 Euro pro Monat. Die 

monatliche Antragstellung ist seit Juni 2020 und bis September 2021 (mit Ausnahme im Okto-

ber 2020) möglich. Im Jahr 2020 waren für die Überbrückungshilfe als Zuschuss 134 Mio. Euro 

bereitgestellt, im Jahr 2021 sind es 210 Mio. Euro. 
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1.5 Maßnahmen im Bereich der Familien-, Kinder und Jugendpolitik 

Im Bereich der Familien-, Kinder- und Jugendpolitik hat die Bundesregierung im Zusammenhang 

mit der COVID-19-Pandemie verschiedene Maßnahmen ergriffen. Mit einem im März 2020 neu 

geschaffenen, umfangreichen Themenbereich „Familien und Corona“ informiert das Familienpor-

tal des BMFSFJ über finanzielle Hilfen und Unterstützung für Familien in der Corona-Zeit. Zudem 

gibt es Eltern, aber auch Kindern und Jugendlichen, Tipps für den Umgang mit dem Corona-Virus 

und den sich daraus ergebenden Fragen. 

Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert Familien auf ihren In-

ternetseiten über die COVID-19-Pandemie, über Maßnahmen des Infektionsschutzes und über die 

Impfung. Viele der Maßnahmen werden über Videos und Mitmachprogramme kindgerecht erläu-

tert. Die Initiative „Kinder stark machen“ zur frühen Suchtprävention der BZgA unterstützt zum 

Beispiel mit der neuen Mitmach-Broschüre „Zusammen sind wir stark!“ Familien mit Kindern im 

Grundschulalter dabei, das Selbstvertrauen und die Zuversicht der Kinder in der COVID-19-Pande-

mie zu fördern. 

Verdienstausfall-Entschädigung: Um erwerbstätige Eltern gegen übermäßige Einkommenseinbu-

ßen abzusichern, wurde eine staatliche Entschädigung im Infektionsschutzgesetz für Eltern einge-

führt, die ihr Kind selbst zu Hause betreuen müssen, weil Kita, Schule oder Einrichtung für Men-

schen mit Behinderung wegen der COVID-19-Pandemie behördlich geschlossen oder nur einge-

schränkt zugänglich sind (z.B. Distanzlernen). Die Entschädigung beträgt 67 % des Nettoeinkom-

mens (max. 2 016 Euro pro Monat) für insgesamt zehn Wochen je Elternteil, bei Alleinerziehenden 

für 20 Wochen pro Jahr. Die Regelung gilt, solange eine epidemische Lage von nationaler Trag-

weite vorliegt. 

Ausweitung Kinderkrankengeld: Um Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der 

Krise zu unterstützen, wurde der Anspruch auf Kinderkrankengeld im Jahr 2021 zweimal um je 10 

Tage je Elternteil und 20 Tage für Alleinerziehende erhöht und erweitert auf Fälle, in denen das 

Kind nicht krank ist, aber zu Hause betreut werden muss, weil eine Einrichtung zur Betreuung von 

Kindern (z.B. Kindertageseinrichtung, Hort oder Kindertagespflegestelle), Schule oder eine Einrich-

tung für Menschen mit Behinderungen geschlossen ist oder eingeschränkten Zugang hat. Damit 

können gesetzlich krankenversicherte Eltern 2021 je gesetzlich krankenversichertem Kind für 30 

statt bisher 10 Arbeitstage Kinderkrankengeld beantragen, Alleinerziehende für 60 statt bisher 20 

Arbeitstage. 
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Kinderzuschlag: Um Familien, die wegen der COVID-19-Pandemie Einkommenseinbußen erlitten 

haben und nur noch ein kleines Einkommen für sich und ihre Kinder erzielten, kurzfristig zu unter-

stützen, wurden Erleichterungen bei der Antragstellung für den Kinderzuschlag vorgenommen. 

So wurde dieser vom 1. April bis 30. September 2020 anhand des Einkommens der Eltern im Mo-

nat vor der Antragstellung und nicht mehr nach dem Durchschnitt der letzten 6 Monate berech-

net. Die Eltern mussten zudem keine Angaben mehr zum Vermögen machen, wenn sie kein er-

hebliches Vermögen haben (erleichterte Vermögensprüfung). Die erleichterte Vermögensprüfung 

im Kinderzuschlag wurde wegen der anhaltenden Belastungen durch die COVID-19-Pandemie, 

entsprechend der Regelungen zum SGB II, mehrfach verlängert, zuletzt bis zum 31. Dezember 

2021. Die Zahl der mit dem Kinderzuschlag erreichten Kinder ist seit der Reform des Starke-Fami-

lien-Gesetzes (seit Juni 2019, damals rund 250 000 Kinder) und im Zuge der COVID-19-Pandemie 

stark gestiegen. 

Mutterschaftsleistungen: Im Zuge der COVID-19-Pandemie haben viele Betriebe Kurzarbeit ver-

einbart. Für schwangere Beschäftigte und deren Arbeitgeber stellt sich daher die Frage, ob und in 

welchem Umfang Mutterschaftsleistungen bei Kurzarbeit zu gewähren sind. Um für die Fälle, in 

denen keine entsprechende Betriebs- oder Dienstvereinbarung für Arbeitnehmerinnen mit Be-

schäftigungsverbot die Ausnahme von der Einbeziehung in Kurzarbeit regelt, Klarheit zu schaffen, 

hat das BMFSFJ gemeinsam mit dem BMAS sowie dem BMG ein Orientierungspapier erarbeitet, 

das darauf abzielt, eine möglichst bundeseinheitliche Auslegung und Anwendung der leistungs-

rechtlichen Regelungen des Mutterschutzgesetzes zu erreichen. Nach der dort vertretenen 

Rechtsauffassung sind beim zeitlichen Zusammenfallen von Beschäftigungsverbot und Kurzarbeit 

in allen Konstellationen Mutterschaftsleistungen in voller Höhe zu erbringen. Für die rechtsver-

bindliche Entscheidung über die Gewährung von Kurzarbeitergeld ist die Bundesagentur für Arbeit 

(BA) zuständig. Die Erstattungsstellen für die Mutterschaftsleistungen sind die gesetzlichen Kran-

kenkassen und das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS). 

Elterngeld: 

Die COVID-19-Pandemie hat zur Folge, dass einige Eltern die Voraussetzungen für das Elterngeld 

nicht mehr einhalten können. Um die betroffenen Familien weiterhin effektiv mit dem Elterngeld 

zu unterstützen, wurde das Elterngeld vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 angepasst: 

1. Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiteten und an ihrem Arbeitsplatz 

dringend benötigt wurden, konnten ihre Elterngeldmonate aufschieben. 

2. Eltern sollten den Partnerschaftsbonus nicht verlieren, wenn sie aufgrund der COVID-19-Pande-

mie mehr oder weniger gearbeitet haben als geplant. 
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3. Einkommensersatzleistungen wie beispielsweise Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld haben 

das Elterngeld nicht reduziert. Dies betraf Eltern, die bislang in Teilzeit arbeiteten und Elterngeld 

bezogen. 

4. Monate mit geringerem Einkommen konnten von der Elterngeldberechnung ausgenommen 

werden. 

Folgende familienbezogene Maßnahmen wurden mit Inkrafttreten zum 1. Januar 2021 befristet 

bis zum 31. Dezember 2021 verlängert: 

• Durch das Gesetz zur Beschäftigungssicherung infolge der COVID-19-Pandemie wurden die 

Sonderregelungen im Elterngeld, die die Einkommensverluste durch die Pandemie ausglei-

chen sollen, bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 

zur Elterngeldreform wurde die Corona-Sonderregelung zum Partnerschaftsbonus ebenfalls 

bis zum 31. Dezember 2021 verlängert und überdies die befristet eingeführte Regelung der 

Nichtanrechnung von Einkommensersatzleistungen im Elterngeld verstetigt. 

• Gemeinnützige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Übernachtungsangeboten und 

Familienferienstätten sind aufgrund von Schließungen und geringer Auslastung im besonde-

ren Maße von der COVID-19-Pandemie betroffen. Ebenso kam der gemeinnützige langfristige 

internationale Jugendaustausch zum Erliegen. Um diese Einrichtungen und Träger abzusi-

chern, hat die Bundesregierung 2020 das „Sonderprogramm Kinder- und Jugendbildung, Kin-

der- und Jugendarbeit“ mit einem Volumen von 100 Mio. Euro aufgelegt. Für die Fortführung 

des Programms wurden 2021 weitere 100 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Zudem können 

gemeinnützige Einrichtungen über ein KfW-Sonderprogramm zinsgünstige Kredite erhalten. 

• Im Rahmen des „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 

wurde das Programm „Corona-Auszeit für Familien“ mit einem Etat von 50 Mio. Euro für 2021 

und 2022 beschlossen. Um durch die COVID-19-Pandemie verursachte familiäre Belastungen 

abzufedern, wird Familien mit niedrigeren Einkommen und Familien mit Angehörigen mit ei-

ner Behinderung eine Auszeit in gemeinnützigen Familienferienstätten und weiteren für die 

Familienerholung geeigneten gemeinnützigen Einrichtungen ermöglicht. So sollen die Fami-

lien sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 eine Woche Urlaub zu deutlich reduzierten 

Kosten machen können. Das Programm startet im Herbst 2021 und gilt für Aufenthalte bis 

Ende Dezember 2022. 

• Der Unterhaltsvorschuss (UV) hilft immer dann, wenn Kinder alleinerziehender Elternteile 

keine regelmäßigen oder zu niedrige Unterhaltszahlungen erhalten. Dies gilt besonders, wenn 

neben den Herausforderungen einer Trennung auch allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen 
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die Unterhaltszahlung erschweren. Bund und Länder haben angesichts des ersten Lockdowns 

Hinweise für die UV-Stellen abgestimmt, so dass die Unterstützung in der Sondersituation der 

COVID-19-Pandemie situationsadäquat gewährleistet wird. 

Unterstützung für pflegende Angehörige: Die Corona-Krise belastet die Familien von Pflegebe-

dürftigen immer noch schwer. Pflegende Angehörige benötigen daher auch weiterhin akute Hilfe 

und flexible Unterstützungsangebote. 

• Daher wurden die Akuthilfen für pflegende Angehörige, die zunächst bis zum 30. September 

2020 befristet waren, im Rahmen des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen 

des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und zur Änderung weiterer Gesetze 

verlängert. Dies bedeutet insbesondere: Wer pandemiebedingt Angehörige pflegt und er-

werbstätig ist, erhält auch weiterhin bis zum 31. Dezember 2021 das Recht, bis zu 20 Arbeits-

tage der Arbeit fernzubleiben. Auch das Pflegeunterstützungsgeld kann für diesen Zeitraum in 

Anspruch genommen werden. 

• Außerdem wird für die Zeit der Pandemie die Möglichkeit der flexibleren Inanspruchnahme 

von Pflegezeit und Familienpflegezeit in den kommenden Monaten die Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf für berufstätige, pflegende Angehörige auch weiterhin verbessern. Pfle-

gende Angehörige haben so leichter die Möglichkeit, eine Freistellung in Anspruch zu neh-

men, sei es vollständig oder verbunden mit einer Teilzeitbeschäftigung. Schließlich wird im 

Rahmen der Regelungen klargestellt, dass nach Auslaufen der Sonderregelungen verbliebene 

Restzeiten bis zur jeweiligen Höchstdauer bzw. Gesamtdauer nicht verfallen. 

Freiwilligendienste: In diesem Bereich ist durch die COVID-19-Pandemie ein Teil der Träger von 

finanziellen Einbußen bis hin zur Insolvenz bedroht. 

• Im Bundesfreiwilligendienst, im Freiwilligen Sozialen und Freiwilligen Ökologischen Jahr sowie 

im Internationalen Jugendfreiwilligendienst (BFD/FSJ/FÖJ/IJFD) wird daher eine flexible Hand-

habung der Fördervoraussetzungen ermöglicht – zum Beispiel durch die Weiterzahlung der 

Bundeszuschüsse für Taschengeld und Sozialversicherung im BFD auch im Falle von pande-

miebedingten Freistellungen, Verlängerung des BFD/FSJ über 18 Monate sowie die Möglich-

keit, die Freiwilligen in erweiterten Einsatzbereichen einzusetzen. 

• Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (s.o.) 

wird das administrative Verfahren zur Anerkennung von Einsatzstellen und zur Erhöhung der 

Zahl der Plätze in den anerkannten Einsatzstellen vorübergehend erheblich vereinfacht und 

beschleunigt, um den Einsatz von Bundesfreiwilligen in Schulen und Einrichtungen der Kinder- 
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und Jugendhilfe zu erleichtern. Außerdem erhalten die Länder im Rahmen einer Verwaltungs-

vereinbarung und einer Änderung der Umsatzsteuer-Aufteilung zusätzliche Bundesmittel mit 

der Zielsetzung, zusätzliche Freiwilligendienstleistende des FSJ und FÖJ im Bereich von Schu-

len und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe einzusetzen. 

• Im IJFD wurde die entsprechende Richtlinie um eine befristete Regelung ergänzt, die es Trä-

gern und Freiwilligen bei pandemiebedingter vorzeitiger Rückkehr aus dem Ausland ermög-

licht, den Dienst im Inland fortzuführen. Außerdem wurden die Fördermöglichkeiten im Hin-

blick auf pandemiebedingte Mehrkosten erweitert; insbesondere im Hinblick auf die Über-

nahme von Mehrkosten für vorzeitige Rückreisen. Zudem wurde mit den strukturerhaltenden 

Maßnahmen für den IJFD-Förderjahrgang 2020/21 die Möglichkeit geschaffen, für Freiwillige 

mit einem bestehenden IJFD-Vertrag, die aber Covid-19-bedingt noch nicht ausreisen können, 

bei Vorliegen eines besonderen pädagogischen Konzeptes die einleitenden Bildungsmaßnah-

men in angemessenem Umfang zu verlängern. 

1.6 Maßnahmen im Bereich der Gesundheitspolitik 

Die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie werden fortlaufend überprüft und so 

lange aufrecht erhalten und ergänzt, wie dies das Infektionsgeschehen erfordert. Für den Erlass 

von Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz sind grundsätzlich die Länder zuständig. 

Parallel zu den Eindämmungsmaßnahmen wurde die Impfstoffentwicklung gefördert und die Be-

stellung von Impfstoffen mit den Staaten der Europäischen Union abgestimmt. Mit der zum Jah-

reswechsel 2020/2021 eingeleiteten Impfkampagne gegen COVID-19 begann der Prozess der akti-

ven Immunisierung zum Schutz vor Infektionserkrankungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. 

Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite: Der 

Deutsche Bundestag hat am 25. März 2020 durch Beschluss eine epidemische Lage von nationaler 

Tragweite festgestellt, der zeitgleich mit dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epide-

mischen Lage von nationaler Tragweite am 27. März 2020 in Kraft trat. Mit diesem Gesetz wurden 

die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, um auf die Epidemie effektiv reagieren zu können. 

Insbesondere das Infektionsschutzgesetz wurde erweitert und präzisiert. Das BMG wurde ermäch-

tigt, zeitlich begrenzt während der vom Bundestag festgestellten epidemischen Lage von nationa-

ler Tragweite durch Anordnung oder Rechtsverordnung verschiedene Maßnahmen zu treffen. 

Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite: Im Mai 2020 wurden die auf Grundlage des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite getroffenen Regelungen und Maßnahmen weiter-

entwickelt und ergänzt. Auch diese Regelungen sind teilweise von zeitlich begrenztem Charakter 
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im Hinblick auf die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Zu den Zielen zählt die Ermögli-

chung von mehr Tests für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 und die frühzeitige Erkennung von Infektionsketten, mehr finanzielle Anerkennung für Per-

sonal in Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten, mehr Hilfen für Pflegebedürftige vor allem im 

ambulanten Bereich, mehr Unterstützung für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), mehr 

Flexibilität für Auszubildende und Studierende in den ärztlichen Heilberufen und Gesundheits-

fachberufen während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und mehr Flexibilität und 

weniger Bürokratie für Versicherte, Verwaltung und Gesundheitswesen.  

Coronavirus-Testverordnung: Für eine schnellere Feststellung von Infektionen mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 wurde erstmals am 8. Juni 2020 per Verordnung ein Anspruch asymptomatischer 

Personen, wie beispielsweise Besucherinnen und Besucher von stationären Pflegeeinrichtungen, 

auf Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 geschaffen. Die Verordnung zum 

Anspruch auf Testungen in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-

2, die zuletzt am 24. Juni 2021 neugefasst wurde, regelt Ansprüche von Personen auf Testungen 

sowie die Häufigkeit der Testungen, die Abrechnung der Leistungen sowie deren Vergütung und 

wird regelmäßig angepasst. 

Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD): Bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie hat der ÖGD 

eine herausragende Bedeutung. Der ÖGD wird in den nächsten Jahren in seiner gesamten Aufga-

benvielfalt, insbesondere im Bereich des Infektionsschutzes, und auf allen Verwaltungsebenen ge-

stärkt und modernisiert, so dass er schneller und effektiver auf zukünftige Herausforderungen re-

agieren kann. Dafür haben Bund und Länder einschließlich der Kommunen im September 2020 

einen „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ geschlossen. Es wurden umfassende Maß-

nahmen zur personellen und digitalen Stärkung vereinbart. Ab dem Jahr 2021 stellt der Bund bis 

2026 insgesamt 4 Mrd. Euro bereit. 

Sicherung der Leistungserbringer und der Infrastruktur: Zur Sicherung einer qualitativ hochwerti-

gen Gesundheitsversorgung während der COVID-19-Pandemie und darüber hinaus hat die Bun-

desregierung dem Gesetzgeber eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen. Mit dem im März 

2020 in Kraft getretenen COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz beispielsweise wurden Kran-

kenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Vertragsärztinnen und -ärzte sowie Pflegeeinrichtungen 

unterstützt, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie schultern zu können. Die Krankenhäu-

ser wurden zudem durch Zuschläge für pandemiebedingte Mehrkosten (insbesondere für persön-

liche Schutzausrüstung) und durch einen pauschalen Förderbetrag für die Schaffung von Intensiv-

betten unterstützt. 
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Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite: Dieses Gesetz entwickelte die bisher zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie getroffenen 

Regelungen fort. Es wurde klargestellt, dass die Entschädigungsregelung für Eltern, die wegen 

Schließung von Betreuungseinrichtungen und Schulen einen Verdienstausfall erleiden, auch bei 

einem unter Quarantäne gestellten Kind gilt. Dagegen wurde die Entschädigung im Fall einer ver-

meidbaren Reise in ein bereits zum Zeitpunkt der Abreise eingestuftes Risikogebiet ausgeschlos-

sen. Die Entschädigungsregelung wurde durch das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 

einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite zunächst bis zum 30. März 2021 befristet fort-

geführt. Seit dem Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite be-

treffenden Regelungen vom 29. März 2021 gilt die Entschädigungsregelung unbefristet, solange 

der Deutsche Bundestag das Bestehen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite festge-

stellt hat. Zur Vorbereitung, Durchführung und zum Monitoring der Impfungen gegen das Corona-

virus SARS-CoV-2 bzw. die Erkrankung COVID-19 wurden die entsprechenden Rechtsgrundlagen 

fortentwickelt. Um vorhandene Testkapazitäten umfassend nutzen zu können, wurde der Arztvor-

behalt in Bezug auf patientennahe Schnelltests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 und auf die Nutz-

barkeit veterinärmedizinischer Laborkapazitäten entsprechend angepasst. Krankenhäuser und 

stationäre Reha- und Vorsorgeeinrichtungen erhielten erneut pandemiebedingte finanzielle Hil-

fen. 

Aufbau einer Nationalen Reserve Gesundheitsschutz (NRGS): Die NRGS soll im Wege der Waren-

bevorratung sowie Vorhaltung von Produktionskapazitäten und Neuproduktion den Bedarf des 

Gesundheitssektors und des Bundes sowie bei Bedarf auch die Versorgung der Verwaltung, der 

Wirtschaft sowie der kritischen Infrastrukturen und insbesondere vulnerabler Gruppen der Bevöl-

kerung für bis zu sechs Monate decken (davon physische Mindestbevorratung für einen Monat) 

sowie humanitäre Hilfe mit Schutzausstattung für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und 

Drittstaaten ermöglichen. In einer ersten Phase wird sie mit der Schutzausrüstung aufgebaut, die 

bereits beschafft wurde und die nicht kurzfristig für die aktuelle Versorgung während der laufen-

den Pandemie benötigt wird. Längerfristig wird ein Konzept zur kontinuierlichen Beschaffung, Be-

vorratung und Umschichtung der eingelagerten Produkte sowie zur Nutzung von dauerhaften 

Standorten erstellt werden. 

Unterstützung von Pflegeeinrichtungen, Pflegekräften, Pflegebedürftigen und ihrer Angehöri-

gen: Mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz vom März 2020 und durch das Zweite Ge-

setz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom Mai 

2020 wurde die professionelle pflegerische Versorgung, aber auch die häusliche Pflege durch ein 

ganzes Bündel von Maßnahmen strukturell wie finanziell in die Lage versetzt, besser und flexibler 
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auf die unmittelbaren Herausforderungen antworten zu können. So wurden die Pflegeeinrichtun-

gen durch die Möglichkeit der Erstattung von pandemiebedingten Mehrkosten bzw. Minderein-

nahmen unterstützt. Diese werden über die Pflegeversicherung erstattet. Auch Anbieter im Be-

reich der Alltagsunterstützung erhalten Mindereinnahmen und außerordentliche Aufwendungen 

von der Pflegeversicherung erstattet. Die Maßnahmen wurden entsprechend der epidemischen 

Lage mehrfach fortgeschrieben und zuletzt durch Rechtsverordnung gemäß § 152 SGB XI bis zum 

30. September 2021 verlängert.  

Steuer- und abgabenfreie Prämie: Um ihr besonderes Engagement in der COVID-19-Pandemie zu 

würdigen, haben die Beschäftigten in der Altenpflege im Jahr 2020 eine steuer- und abgabenfreie 

Prämie von bis zu 1 000 Euro bei Vollzeit erhalten, die durch Länder und Arbeitgeber auf 1 500 

Euro aufgestockt werden konnte. Auch Krankenhäusern, die besonders viele mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 infizierte Patientinnen und Patienten zu versorgen hatten, wurden im Rahmen des 

Krankenhauszukunftsgesetzes insgesamt 100 Mio. Euro aus Mitteln der Liquiditätsreserve der 

GKV und PKV für Prämienzahlungen an ihre besonders belasteten Pflegekräfte und Beschäftigten 

zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 wurden hierfür noch einmal 450 Mio. Euro an Bundesmitteln 

bereit gestellt. 

Testpflicht von Einreisenden vor Abflug im Flugverkehr und nach Voraufenthalt in Risikogebie-

ten: Die Coronavirus-Einreiseverordnung regelt bundesweit einheitlich bei der Einreise in die Bun-

desrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu beachtende An-

melde-, Nachweis- und Absonderungspflichten sowie ein Beförderungsverbot aus Virusvarianten-

gebieten. In die Coronavirus-Einreiseverordnung wurden nach und nach verschiedene Regelungen 

integriert und fortentwickelt: die Regelungen der bisherigen Verordnung zur Testpflicht von Ein-

reisenden aus Risikogebieten vom 4. November 2020, der Anordnungen betreffend den Reisever-

kehr nach Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen 

Bundestag vom 5. November 2020 sowie der Coronavirus-Schutzverordnung vom 29. Januar 

2021, die zuletzt durch die Sechste Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung 

vom 27. April geändert worden ist. Die Coronavirus-Einreiseverordnung wurde am 12. Mai 2021 

neu gefasst und durch die Erste Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Einreisverordnung 

vom 9. Juni 2021 geändert. Sie enthält die folgenden Regelungen: 

Flugpassagiere haben dem Beförderer vor Abflug einen Nachweis über das Nichtvorliegen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorzulegen. Mit einer Nachweispflicht bereits vor Ab-

flug wird die Wahrscheinlichkeit gesenkt, dass infizierte Personen reisen und andere während des 

Fluges anstecken können bzw. einen zusätzlichen Eintrag von SARS-CoV-2-Infektionen nach 

Deutschland verursachen. Darüber hinaus müssen Einreisende, die sich in den letzten zehn Tagen 
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vor der Einreise nach Deutschland in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet eingestuf-

tem Gebiet aufgehalten haben, über einen negativen Testnachweis, einen Genesenennachweis 

oder einen Impfnachweis verfügen. Je nachdem, ob der Voraufenthalt in einem „einfachen“ Ri-

siko-, einem Hochinzidenz- oder einem Virusvariantengebiet stattgefunden hat, bestehen unter-

schiedlich strenge Pflichten hinsichtlich des Zeitpunktes der Nachweispflicht, der Gültigkeitsdauer 

von Tests und der Ausnahmetatbestände. Einreisende nach Voraufenthalt in einem Risikogebiet 

sind verpflichtet, eine digitale Einreiseanmeldung auszufüllen. Mit diesen Informationen wird den 

zuständigen Behörden die effektive Kontrolle der Einhaltung der Einreisequarantäne und der Ein-

haltung der Voraussetzungen der Ausnahmetatbestände ermöglicht.  

Für Personen mit Voraufenthalt in einem Risikogebiet wurden mit der Coronavirus-Einreisever-

ordnung vom 12. Mai 2021 bundeseinheitliche Vorgaben für eine Einreisequarantäne geschaffen.  

Um eine zusätzliche Belastung des Gesundheitssystems in Deutschland durch den Eintrag von in 

Deutschland noch nicht verbreitet vorkommenden Virusvarianten mit ernst zu nehmenden Eigen-

schaftsveränderungen zu verhindern, soll deren Eintrag durch ein Beförderungsverbot aus Virus-

variantengebieten limitiert werden. Das Beförderungsverbot in der Coronavirus-Einreiseverord-

nung knüpft tatbestandlich an die Einstufung von Staaten bzw. Gebieten als Virusvariantenge-

biete an und ermöglicht es daher, schnell und wirkungsvoll auf das Auftreten von Virusvarianten 

mit ernst zu nehmenden Eigenschaftsänderungen in anderen Gebieten zu reagieren. Zusätzlich 

können an das Beförderungsverbot angelehnte Beschränkungen der Einreise aus Virusvarianten-

gebieten verhängt werden, die im Rahmen von bestehenden Grenzkontrollen durchgesetzt wer-

den. 

Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2: Zum Schutz besonders vulnerabler Gruppen, 

zur Verringerung der Anzahl schwerer Verläufe und Todesfälle sowie bei gleichzeitiger Sicherung 

der Daseinsvorsorge und Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen trat am 15. Dezem-

ber 2020 die Coronavirus-Impfverordnung in Kraft. Die zu Beginn der Impfkampagne begrenzte 

Verfügbarkeit der Impfstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 erforderte Auswahlentscheidun-

gen darüber, welche Personengruppen mit welcher Priorität geimpft werden sollen. Diese erfolg-

ten zunächst mit dem Ziel, Personengruppen mit einem besonders hohen Risiko für schwere oder 

tödliche Verläufe einer COVID-19-Erkrankung zu schützen sowie die Personen, die beruflich be-

sonders exponiert sind oder engen Kontakt zur gefährdeten Personengruppe haben. Eine solche 

Priorisierung wurde in der Coronavirus-Impfverordnung festgelegt. Diese basierte im Wesentli-

chen auf der COVID-19-Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert 

Koch-Institut (RKI). 
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Erfreulicherweise sind inzwischen weitaus größere Mengen an Impfstoff verfügbar, so dass die 

Versorgung mit Impfstoffen grundsätzlich gesichert ist und es keiner Priorisierung einzelner Be-

rufsgruppen mehr bedarf. Am 7. Juni 2021 ist eine Neufassung der Coronavirus-Impfverordnung 

in Kraft getreten, die entsprechend einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom 17. 

Mai 2021 keine Priorisierungsregeln mehr enthält. Sie eröffnet den Bundesländern aber für einen 

Übergangszeitraum die Möglichkeit, für Impfzentren und mobile Impfteams, die einem bestimm-

ten Impfzentrum angegliedert sind, an der in den bisherigen §§ 2 bis 4 der Coronavirus-Impfver-

ordnung festgelegten Priorisierung festzuhalten. Zudem können die Länder bestimmten Perso-

nengruppen Impfangebote unterbreiten. Zudem wurde mit der neugefassten Coronavirus-Impf-

verordnung geregelt, dass - neben den seit Anfang April 2021 impfenden Vertragsärzten – seit 

Juni 2021 auch Privatärztinnen und Privatärzte sowie Betriebsärztinnen und Betriebsärzte als ei-

genständige Leistungserbringer in die Impfkampagne einbezogen sind. 

Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite: Angesichts der besorgniserregenden infektionsepidemiologischen Lage sowie um der 

staatlichen Schutzpflicht für Leben und Gesundheit zu entsprechen und die Funktionsfähigkeit des 

Gesundheitssystems als überragend wichtigem Gemeingut und damit die bestmögliche Kran-

kenversorgung weiterhin sicherzustellen, wurde am 21. April 2021 das Vierte Gesetz zum Schutz 

der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bun-

destag beschlossen. Das Gesetz ist am 23. April 2021 in Kraft getreten. Es wurde mit dem neuen 

§ 28b Infektionsschutzgesetz (IfSG) eine bundesweit verbindliche „Notbremse“ eingeführt, d.h. 

Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, die ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 

100 in den betroffenen Landkreisen oder kreisfreien Städten zwingend ergriffen werden müssen. 

Zudem wird die Bundesregierung ermächtigt, zur einheitlichen Festsetzung von Schutzmaßnah-

men Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates zu erlassen. Die 

Rechtsverordnungen sind an die Überschreitung einer Inzidenz von 100 geknüpft. Damit werden 

dem Bund zusätzlich weitere Handlungsmöglichkeiten gegeben, um eine bundesweit einheitliche 

Steuerung des Infektionsschutzes zu gewährleisten. Die Vorschrift des § 28b IfSG gilt nur für die 

Dauer der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen 

Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 IfSG, längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2021. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze: Das überwie-

gend am 1. Juni 2021 in Kraft getretene Gesetz enthält diverse Regelungen zur Fortentwicklung 

des Infektionsschutzrechts. Unter anderem erfolgten Präzisierungen der Ausnahmen von der im 

Rahmen der bundesweit einheitlichen Schutzmaßnahmen in § 28b IfSG normierten Pflicht zur 
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Durchführung von Wechselunterricht für erforderliche Aus- und Fortbildungen u.a. in den Berei-

chen Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Justiz und Kritische Infrastrukturen, die Beseitigung 

von Unklarheiten über die Anwendung der Entschädigungsregelung des § 60 IfSG bei gesundheitli-

chen Schädigungen durch eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, die Schaffung 

der Möglichkeit zur Ausstellung von digitalen Impf-, Genesenen- und Test-Zertifikaten, die Schaf-

fung einer Verordnungsermächtigung, um vor Flugreisen nach Deutschland negative Testungen 

verlangen zu können, Regelungen zum Außerkrafttreten von im Rahmen der COVID-19-Pandemie 

erlassenen Verordnungen spätestens ein Jahr nach Aufhebung der Feststellung der epidemischen 

Lage sowie die Übernahme der Kosten für Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 

und Testungen durch den Bund. 

1.7 Maßnahmen im Bereich der Verbraucherschutzpolitik 

Entlastung von Schuldnern: Für Personen, die wegen der COVID-19-Pandemie ihre vertraglichen 

Pflichten nicht erfüllen konnten, wurden im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch zeit-

lich befristete Regelungen eingeführt, durch welche die einstweilige Verweigerung oder Einstel-

lung von vertraglichen Zahlungsverpflichtungen ohne nachteilige rechtliche Folgen ermöglicht 

wurde. 

• Nach den mietrechtlichen Bestimmungen des Gesetzes kann Mietern und Pächtern wegen 

ausgefallener Miet- bzw. Pachtzahlungen, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 

fällig wurden und auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruhten, für einen be-

grenzten Zeitraum nicht gekündigt werden. Sofern die während des relevanten Zeitraums 

entstandenen Miet- und Pachtrückstände nicht bis zum 30. Juni 2022 beglichen werden, kann 

den Mietern und Pächtern für den vorgenannten Zeitraum wieder gekündigt werden. 

• Des Weiteren sah das Gesetz für Verbraucher ein zeitlich befristetes Leistungsverweigerungs-

recht (Zahlungsaufschub) betreffend Verträge zur Eindeckung mit Leistungen der allgemei-

nen Daseinsvorsorge vor. Ein entsprechendes Recht wurde auch Kleinstgewerbetreibenden 

eingeräumt, welche Zahlungen bei andauernden Verträgen zur Eindeckung mit Leistungen, 

welche für die wirtschaftlichen Grundlagen ihres Erwerbsbetriebs wesentlich sind, verweigern 

konnten. Beide Leistungsverweigerungsrechte konnten bis zum 30. Juni 2020 geltend ge-

macht werden und betrafen Verträge, die vor dem 8. März 2020 abgeschlossen wurden. 

• Ferner wurden für Verbraucherdarlehensverträge, die vor dem 15. März 2020 geschlossen 

wurden, Ansprüche des Darlehensgebers auf Rückzahlungs-, Zins- oder Tilgungsleistungen, die 

zwischen dem 1. April 2020 und dem 30. Juni 2020 fällig wurden, für die Dauer von drei Mo-

naten gestundet. Voraussetzung für die Stundung war, dass der Verbraucher gerade durch die 
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COVID-19-Pandemie Einnahmeausfälle hatte, die dazu führten, dass die weitere Erbringung 

von Rückzahlungs-, Zins- oder Tilgungsleistungen aus dem Darlehensvertrag den angemesse-

nen Lebensunterhalt des Verbrauchers gefährdet hätte. 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht: Mit dem COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz vom 27. 

März 2020 wurde unter bestimmten Voraussetzungen die Insolvenzantragspflicht für haftungsbe-

schränkte Unternehmen sowie Vereine und Stiftungen ab dem 1. März 2020 bis zunächst zum 30. 

September 2020 ausgesetzt. Für natürliche Personen wurde klargestellt, dass eine Verzögerung 

der Antragstellung keine Auswirkungen auf die Erteilung der Restschuldbefreiung haben sollte. 

Für überschuldete, aber noch nicht zahlungsunfähige Unternehmen, Vereine und Stiftungen 

wurde die Aussetzung der Antragspflicht durch das Gesetz zur Änderung des COVID-19-Insol-

venzaussetzungsgesetzes vom 25. September 2020 bis zum 31. Dezember 2020 verlängert, um 

diesen die Möglichkeit zu geben, sich unter Inanspruchnahme staatlicher Hilfsangebote und im 

Rahmen außergerichtlicher Verhandlungen zu sanieren und zu finanzieren. Um zu vermeiden, 

dass Insolvenzanträge allein deshalb gestellt werden müssen, weil für die Bearbeitung der An-

träge auf staatliche Hilfen und deren Auszahlung Zeit benötig wurde, wurde die Insolvenzantrags-

pflicht unter bestimmtem Voraussetzungen für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Januar 

2021 ausgesetzt. Die Aussetzung galt sowohl für den Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit als 

auch den der Überschuldung. 

Mit dem Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und des Anfech-

tungsschutzes für pandemiebedingte Stundungen sowie zur Verlängerung der Steuererklärungs-

frist in beratenen Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 vom 

15. Februar 2021 wurden die Regelungen zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für den Zeit-

raum vom 1. Februar bis zum 30. April 2021 verlängert. Die Aussetzung der Insolvenzantrags-

pflicht sollte wiederum solchen Unternehmen, Vereinen und Stiftungen zugute kommen, die ei-

nen Anspruch auf finanzielle Hilfen aus den aufgelegten Corona-Hilfsprogrammen hatten, deren 

Auszahlung aber noch ausstand. Auch diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht galt nur unter 

bestimmten Voraussetzungen. Die Regelungen zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sind 

mit dem 30. April 2021 ausgelaufen. Seit dem 1. Mai 2021 sind Geschäftsleiter haftungsbe-

schränkter Unternehmensträger sowie Vorstände von Vereinen und Stiftungen wieder ohne Aus-

nahme zur Stellung eines Insolvenzantrags verpflichtet, wenn eine Zahlungsunfähigkeit oder 

Überschuldung vorliegt.  
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2. Arbeitsmarkt- und Ausbildungspolitik 

2.1 Ziele und Aufgaben 

Die Bundesregierung hat die Arbeitsmarktpolitik in der 19. Legislaturperiode präventiver und akti-

vierender ausgerichtet, um der fortschreitenden demografischen Entwicklung zu begegnen sowie 

den wirtschaftlichen, technologischen und qualifikationsspezifischen Strukturwandel zu flankie-

ren. Dabei stellt die Digitalisierung, die sich pandemiebedingt weiter beschleunigt hat, eine beson-

dere Herausforderung dar. Eine kontinuierliche Anpassung der Kompetenzen und Qualifikationen 

der Erwerbstätigen sowie Bildung für den digitalen Wandel sind Voraussetzung für den Erfolg des 

Einzelnen am Arbeitsmarkt und für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Im Mittelpunkt 

der Arbeitsmarkpolitik standen deshalb tiefgreifende Veränderungen in den Bereichen Qualifika-

tion und Weiterbildung. 

Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) hat die Bundesregierung auf diese Verände-

rungen reagiert. Die Strategie wurde gemeinsam mit den Sozialpartnern, den Ländern und der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) erarbeitet und legt den Grundstein für eine neue Weiterbildungs-

kultur. Ziel ist es, die Weiterbildung in Deutschland so auszurichten, dass der Strukturwandel er-

folgreich gestaltet werden kann, sowohl für jede und jeden Einzelnen als auch für die Wirtschaft 

und die Gesellschaft insgesamt. Seit der Veröffentlichung des Strategiepapiers im Sommer 2019 

wurden die in der NWS vereinbarten Maßnahmen von allen Partnern gemeinsam umgesetzt. Am 

8 Juni 2021 wurde ein Bericht zum Stand der Umsetzung und Weiterentwicklung der Strategie 

vorgelegt. 

Im Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbildung wurden mit dem Qualifizierungschancen-

gesetz die bisherigen Fördermöglichkeiten erweitert und Beschäftigten grundsätzlich unabhängig 

von Qualifikation, Alter und Betriebsgröße Zugang zur beruflichen Weiterbildungsförderung eröff-

net. So kann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer 

beruflichen Kompetenzen ermöglicht werden, wenn sie berufliche Tätigkeiten ausüben, die durch 

Technologien ersetzt werden können, in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sind oder 

eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben. Arbeitslosen wurde die geförderte Weiter-

bildung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kompetenzen zur Verbesserung ihrer individuellen 

Beschäftigungsfähigkeit ermöglicht.  

Die Leistungen zur Weiterbildungsförderung von Beschäftigten für besonders vom Strukturwandel 

betroffene Beschäftigte und Betriebe sind mit dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiter-

bildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung (Arbeit-von-

morgen-Gesetz) weiter verbessert worden. Außerdem wurde für Personen ohne Berufsabschluss 
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ein grundsätzlicher Rechtsanspruch auf Förderung einer berufsabschlussorientierten Weiterbil-

dung eingeführt und die befristete Regelung der Weiterbildungsprämie für die erfolgreiche Teil-

nahme an einer Zwischen- und Abschlussprüfung für Eintritte in Weiterbildungen bis 31. Dezem-

ber 2023 verlängert. Des Weiteren wurde mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz die Förderung 

einer Weiterbildung während Kurzarbeit vereinfacht, damit Ausfallzeiten noch besser für Weiter-

bildungen genutzt werden können. 

Der Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit war auch in der 19. Legislaturperiode ein Schwerpunkt der 

Arbeitsmarktpolitik. Mit dem Gesamtkonzept „MitArbeit“ sollen Menschen, die schon sehr lange 

arbeitslos sind, wieder eine Perspektive zur Teilhabe erhalten, indem ihre Beschäftigungsfähigkeit 

durch intensive Betreuung, individuelle Beratung und wirksame Förderung verbessert wird und 

ihnen zugleich vermehrt Beschäftigungsoptionen auf dem allgemeinen oder einem sozialen Ar-

beitsmarkt angeboten werden. Kernstück des Gesamtkonzeptes ist das Teilhabechancengesetz, 

mit dem zwei neue Regelinstrumente im Rechtskreis des SGB II aufgenommen wurden (vgl. Kap. 

3.2). 

Ein weiteres Ziel der Arbeitsmarktpolitik der 19. Legislaturperiode war die Sicherung des Fachkräf-

tebedarfs. Dies wurde in der 2018 beschlossenen Fachkräftestrategie der Bundesregierung kon-

kretisiert. Neben der Hebung der inländischen Fachkräftepotenziale soll dies durch den gesteuer-

ten Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland erfolgen. 

Die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre ist und bleibt der Strukturwandel des Ar-

beitsmarktes, der maßgeblich bestimmt wird durch die drei großen „D“: Digitalisierung, Dekarbo-

nisierung und demografischer Wandel. Durch die Covid-19-Pandemie ist eine beschleunigte Digi-

talisierung der Arbeitswelt zu beobachten. Das Zusammenspiel dieser Megatrends bewirkt, dass 

sich Arbeitsplätze verändern, teilweise auch wegfallen und gleichzeitig viele neue Jobs entstehen. 

Eine künftig zunehmende Gleichzeitigkeit von Fachkräftemangel in einigen Branchen und Regio-

nen, aber auch Jobabbau in anderen Branchen und Regionen ist die Folge. Ein zentrales Ziel der 

Fachkräftestrategie der Bundesregierung ist es daher, diesem zunehmenden Fachkräfte-Paradox 

von Arbeitskräfteknappheit bei gleichzeitigem Arbeitskräfteüberschuss wirksam zu begegnen. 

Die Sicherung dringend benötigter Fachkräfte findet sich nicht nur als Ziel innerhalb der Arbeits-

marktpolitik wieder, sondern steht darüber hinaus im Mittelpunkt der Ausbildungspolitik. Ein be-

sonderer Fokus liegt hierbei auf der dualen Berufsbildung, die schon seit mehr als 50 Jahren jun-

gen Menschen ausgezeichnete Entwicklungschancen bietet und ein wesentlicher Grund für die 

niedrige Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist. Die duale Berufsbildung bringt hervorragend 

qualifizierte Fachkräfte hervor. Sie trägt dadurch maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg Deutsch-

lands bei. 
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Hauptziel der Ausbildungspolitik der 19. Legislaturperiode war es, die Attraktivität der beruflichen 

Bildung auf verschiedenen Ebenen gezielt zu stärken und neue Zielgruppen für die berufliche Bil-

dung zu gewinnen. Dazu hat die Bundesregierung an den rechtlichen Rahmenbedingungen der 

beruflichen Bildung angesetzt und diese an die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen ange-

passt. So ist zum 1. Januar 2020 die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in Kraft getre-

ten. Besonders hervorzuheben sind hier die Einführung einer Mindestvergütung für Auszubil-

dende, erweiterte Möglichkeiten der Teilzeitberufsausbildung sowie die Aufwertung der höher-

qualifizierenden Berufsbildung durch neue einheitliche Fortbildungsstufen mit international an-

schlussfähigen Abschlussbezeichnungen („Bachelor Professional“, „Master Professional“). 

Darauf aufbauend wurde das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) zum 1. August 2020 

mit den deutlichsten Leistungsverbesserungen und Fördererweiterungen seit Bestehen des Geset-

zes modernisiert. So werden nun Unterhaltsbeiträge als Vollzuschuss gewährt (d.h. die Beiträge 

zum Lebensunterhalt müssen nicht mehr zurück gezahlt werden) sowie der berufliche Aufstieg 

über alle drei Fortbildungsstufen hinweg gefördert. Denn finanzielle Hürden sollen kein Hindernis 

für den beruflichen Aufstieg sein. 

Die Novellierung des BBiG schafft auch die Grundlage für die kontinuierliche Modernisierung von 

Aus- und Fortbildungsordnungen. Besondere Schwerpunkte der 19. Legislaturperiode waren da-

bei Querschnittsthemen wie Digitalisierung, internationale Kompetenzen und Nachhaltigkeit (Um-

setzung des UNESCO-Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“), die als soge-

nannte Standardberufsbildpositionen berufeübergreifend in allen Ausbildungsordnungen umge-

setzt werden. 

Damit junge Menschen die vielfältigen Berufsfelder und Aufstiegsmöglichkeiten der beruflichen 

Bildung kennenlernen, kam in der Ausbildungspolitik der 19. Legislaturperiode weiterhin der Be-

rufsorientierung eine besondere Bedeutung zu. Dabei geht es sowohl um die Vermittlung von 

Fachwissen über Ausbildungsberufe, um Potenzialanalysen zu den individuellen Stärken, Interes-

sen und Talenten als auch um das Sammeln von ersten praktischen Berufserfahrungen. Das Be-

rufsorientierungsprogramm ist Bestandteil der Initiative „Bildungsketten“, in welcher Schülerin-

nen und Schüler gezielt beim Übergang von der Schule ins Berufsleben unterstützt werden. Dar-

über hinaus ist es bedeutsam, Berufsorientierung auch über die Schule hinaus zu ermöglichen. So 

adressiert das Programm „Berufliche Orientierung für Zugewanderte“ (BOF) speziell die Gruppe 

der nicht mehr schulpflichtigen Zugewanderten. Während der bis zu 26-wöchigen BOF-Kurse, die 

in Lehrwerkstätten und Betrieben stattfinden, erlernen die Teilnehmenden Fachsprache und 

Fachkenntnisse für den angestrebten Ausbildungsberuf. Dabei werden sie von einer Begleitung 

individuell unterstützt. 
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Technologieumbrüche und Digitalisierung verändern nicht nur die Arbeitswelt, sondern stellen 

Betriebe und Berufseinsteiger vor neue Herausforderungen. Ziel der Arbeitsmarkt- und Ausbil-

dungspolitik muss es sein, eine moderne und innovative Berufsbildung zu schaffen, die bestens 

für die Zukunft gerüstet ist. Zu diesem Zwecke hat die Bundesregierung den Bundeswettbewerb 

„Zukunft gestalten - Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung“ (InnoVET) gestartet, in 

welchem die Entwicklung und Erprobung von innovativen Bildungskonzepten für die berufliche 

Aus-, Fort- und Weiterbildung gefördert werden. Zusätzlich werden im Innovationswettbewerb 

„INVITE - Digitale Plattform Berufliche Weiterbildung“ als ein Bestandteil der NWS sowie der Digi-

talstrategie innovative Lösungen entwickelt, die es allen Menschen ermöglichen, auch mit Hilfe 

von KI-Technologien, passgenaue Weiterbildungsangebote zu finden. 

Der Bundesregierung ist es darüber hinaus ein Anliegen, arbeitsrelevante Innovationen direkt in 

die Ausbildungsbetriebe und damit zu den Ausbilderinnen und Ausbildern zu bringen. Mit dem 

Sonderprogramm „ÜBS-Digitalisierung“ wird gezielt die Digitalisierung von Überbetrieblichen Be-

rufsbildungsstätten (ÜBS) gestärkt mit dem Ziel, diese als Multiplikator fachspezifischer Kompe-

tenzen zu stärken. 

Ziel der Arbeitsmarktpolitik war es auch, die Ausbildungsförderung weiterzuentwickeln und mit 

einer umfassenden Neukonzeption jungen Ausländerinnen und Ausländern stärker als bisher Un-

terstützung zu eröffnen. Der Zugang zur Förderung von Berufsausbildung und Ausbildungsvorbe-

reitung ist durch das Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz von Grund auf neugestaltet, stark 

vereinfacht und deutlich ausgeweitet worden (siehe Kapitel 5). Die Assistierte Ausbildung wurde 

mit dem Arbeit-von-morgen-Gesetz fortentwickelt, mit den ausbildungsbegleitenden Hilfen zu-

sammengeführt und als dauerhaftes Unterstützungsinstrument gesetzlich verankert. 

Die Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist gerade im Zeitalter der Digitali-

sierung unerlässlich, um im Betrieb benötigte Kompetenzen aufzubauen und zu erhalten und da-

mit Fachkräftemangel vorzubeugen. Betriebsräten kommt hier eine besondere Bedeutung zu, 

denn sie kennen die betrieblichen Notwendigkeiten und Bedürfnisse und Potenziale der Beschäf-

tigten vor Ort. Die Rechte der Betriebsräte bei der Berufsbildung wurden deshalb gestärkt. 

Pflegekräfte und Fachkräfte in der Frühen Bildung stellen innerhalb der Gruppe der sozialen Be-

rufe die beiden größten Berufsgruppen dar und werden als Fachkräfte in Engpassberufen beide 

dringend benötigt. Darüber hinaus hat die Covid-19-Pandemie die doppelte Systemrelevanz der 

Gesundheits-, Bildungs- und Sozialberufe deutlich sichtbar gemacht: Denn die Fachkräfte leisten 

nicht nur hochqualifizierte Arbeit, sondern sichern auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

für Millionen Eltern und Angehörige in Deutschland. Und diese Branchen leisten einen erhebli-

chen Beitrag zur Stabilität und Krisenfestigkeit der deutschen Volkswirtschaft; Frauen spielen in 
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diesen Bereichen eine überproportional große Rolle. Es wird deshalb weiter darauf ankommen, 

die Sozialen Berufe aufzuwerten – für die Fachkräfte selbst und zur Sicherung des Fachkräftebe-

darfs. Dies gelingt durch attraktivere Ausbildungs-, Arbeits-, und Gehaltsbedingungen.  

Für den Erzieherberuf hat der Bund die Einstiegsmöglichkeiten spürbar verbessert. So wurde mit 

dem Bundesprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher ein wichtiger Impuls 

dafür gesetzt, dass es nun in allen Ländern Angebote für praxisintegrierte vergütete Erzieheraus-

bildungen gibt. Zudem ist die praxisintegrierte Ausbildung seit Juni 2020 eine Regelorganisations-

form der KMK-Rahmenvereinbarung über Fachschulen und damit Grundlage für Ausbildungsver-

gütungen. Die vergütete Erzieherausbildung ist - wie für alle Teilnehmenden an praxisintegrierten 

Ausbildungen, d.h. Ausbildungen mit Abschnitten von schulischem Unterricht und praktischer 

Ausbildung, für die ein Ausbildungsvertrag und Anspruch auf Ausbildungsvergütung besteht - seit 

dem 1. Juli 2020 sozialversicherungspflichtig und die schulische Erzieherausbildung kann seit dem 

1. August 2020 mit einem nicht rückzahlbaren Vollzuschuss mit dem Aufstiegs-BAföG gefördert 

werden. Für die Ausgestaltung von Fachkarrieren in der Frühen Bildung setzt der Bund Impulse 

durch den Aufstiegsbonus im Rahmen der Fachkräfteoffensive und durch wissenschaftliche Stu-

dien. 

Für den Beruf der Heilerziehungspflege hat die Kultusministerkonferenz (KMK) in Anlehnung an 

den Aufwertungsprozess des Erzieherberufs eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die den Auftrag hat, 

die Ausbildung zur Staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin und zum Staatlich anerkannten 

Heilerziehungspfleger zu überarbeiten. Neben der Überarbeitung der Regelungen in der Rahmen-

vereinbarung über Fachschulen stellt die Entwicklung eines kompetenzorientierten Qualifikations-

profils für den Beruf eine Kernaufgabe des Arbeitsvorhabens dar. 

Für die Pflegeberufe hat die Bundesregierung im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) 

ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Ausbildungs-, Arbeits- und Gehaltsitua-

tion in der Pflege auf den Weg gebracht. Das neue Pflegeberufegesetz führt die bisher getrennt 

geregelten Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung mit 

einem einheitlichen Berufsabschluss zusammen. Es ermöglicht insbesondere eine Schulgeldfrei-

heit und angemessene Ausbildungsvergütung für eine perspektivreiche generalistische Pflegeaus-

bildung seit dem 1. Januar 2020. Mit dem Pflegelöhneverbesserungsgesetz, das Ende November 

2019 in Kraft getreten ist, hat die Bundesregierung die rechtliche Voraussetzung dafür geschaffen, 

die Entlohnung von Pflegekräften zu verbessern. Das Gesetz novelliert die Festsetzung verbindli-

cher Lohnuntergrenzen auf Empfehlung der Pflegekommission. 
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2.2 Ausgangslage 

Der Arbeitsmarkt hat sich in der ersten Hälfte der 19. Legislaturperiode in der besten Verfassung 

seit der Wiedervereinigung präsentiert. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung waren seit 14 Jahren gestiegen. Die aufwärtsgerichtete Entwicklung des Arbeitsmark-

tes wurde dann im Jahr 2019 durch die konjunkturelle Entwicklung, insbesondere durch die Han-

delskonflikte USA und China sowie den bevorstehenden Brexit als auch den einsetzenden Struk-

turwandel abgeschwächt. Mit einem Plus von 400 000 Personen (+0,9 % gegenüber 2018) war die 

Dynamik bei der Erwerbstätigkeit zwar weiterhin positiv, aber im Vergleich zur Vorjahresentwick-

lung (+600 000 bzw. +1,4 %) abgebremst. 

Die Arbeitslosigkeit im Verlauf des Jahres 2019 war relativ stabil, obgleich die angespannte Situa-

tion im Verarbeitenden Gewerbe die Kurzarbeiterzahlen, wenn auch auf einem niedrigen Niveau, 

bereits steigen ließ. Die Prognosen für das Jahr 2020 gingen von nahezu gleichbleibenden Zahlen 

an Arbeitslosen und einer leicht steigenden Beschäftigung aus. Die COVID-19-Pandemie verän-

derte die Ausgangssituation für den Arbeitsmarkt im März 2020 abrupt. Der darunterliegende und 

langfristige konjunkturelle Trend prognostiziert trotz aller Unwägbarkeiten jedoch für die Zeit da-

nach eine Erholung und einen weiterhin hohen Einstellungsbedarf der Unternehmen, sofern der 

Strukturwandel und demografische Herausforderungen gemeistert werden.  

Das inländische Arbeitskräftepotenzial nimmt demografisch bedingt langfristig weiter ab, insbe-

sondere durch das Ausscheiden der sogenannten Baby-Boomer-Generation aus dem Arbeitsle-

ben. Bis zum Jahr 2019 haben sich in immer mehr Branchen regionale und qualifikatorische Fach-

kräfteengpässe bemerkbar gemacht - insbesondere in der Bauwirtschaft, im Handwerk, im Verar-

beitenden Gewerbe sowie im Gesundheits- und Pflegebereich. Die Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie führen zu einem Rückgang der Arbeitskräftenachfrage beispielsweise im Gastgewerbe 

und Handel. In vielen Berufsgruppen setzt sich die Engpasslage jedoch fort. Gleichzeitig besteht 

die Herausforderung, das regionale und qualifikatorische Mismatch von Angebot und Nachfrage 

auszugleichen. 

Der Arbeitsmarkt hat mit der Inanspruchnahme von Kurzarbeit in einem nie dagewesenen Aus-

maß auf die erste Pandemiewelle im Frühjahr 2020 reagiert. Entlassungen im großen Umfang 

konnten bisher vermieden werden. Im April 2020 gab es knapp 6,0 Mio. Personen, im Mai 5,7 

Mio. Personen, die Kurzarbeitergeld bezogen, viel mehr als in der Finanzkrise 2008/2009 (1,44 

Mio.). Nach Abklingen der ersten Pandemiewelle haben im weiteren Jahresverlauf die Kurzarbei-

terzahlen sukzessive abgenommen (Oktober 2020: 2,0 Mio.). Im November und Dezember 2020 

und Januar und Februar 2021 (erneuter Lockdown) kam es zu erneuten Anstiegen (jeweils 2,4 

Mio., 2,7 Mio., 3,3 Mio. und 3,3 Mio.), insbesondere in den Branchen Gastgewerbe und Sonstige 
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Dienstleistungen. In der 1. Jahreshälfte 2021 war die gesamtwirtschaftliche Inanspruchnahme von 

Kurzarbeit durchgehend rückläufig. Nach aktuellen Daten zu geprüften Anzeigen wurde vom 1. bis 

24. Juni 2021 für rund 59 000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. 

Die Arbeitslosigkeit ist im Jahresdurchschnitt 2020 im Vorjahresvergleich deutlich um 429 000 auf 

2,695 Mio. Personen angestiegen, wovon besonders Ausländerinnen und Ausländer betroffen 

sind. Die Arbeitslosenquote betrug zeitweise 6,3 %, lag im Jahresdurchschnitt bei 5,9 % und damit 

um 0,9 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Grund hierfür waren neben schlechteren Beschäfti-

gungsmöglichkeiten auch reduzierte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen aufgrund der geltenden 

Kontaktbeschränkungen  

Erwerbstätigkeit und Beschäftigung haben sich deutlich verringert, konnten sich im Jahresverlauf 

2020 jedoch teilweise erholen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes hat die 

Erwerbstätigkeit (Inlandskonzept) im Jahresdurchschnitt 2020 um 477 000 oder 1,1 % auf 44,8 

Mio. abgenommen. Der letzte Rückgang der Erwerbstätigkeit wurde im Jahr 2005 verzeichnet. Die 

geringfügig entlohnte Beschäftigung war von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie deutlich 

stärker betroffen (bis zu -490 000 im Vorjahresvergleich) als die sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung (bis zu -140 000 im Vorjahresvergleich). Im Jahresverlauf hat sich auch hier die Lage 

auf einem geringeren Niveau stabilisiert.  

Die Projektion der Bundesregierung sowie die Gemeinschaftsdiagnose der Institute vom April 

2021 gehen von einer graduellen Erholung am Arbeitsmarkt im weiteren Verlauf aus. Alle Annah-

men sind mit großer Unsicherheit durch die Unberechenbarkeit des Pandemiegeschehens, des 

möglichen Impf- und Schnell-/Selbsttestverhaltens der Bevölkerung und die damit einhergehen-

den Maßnahmen und ihrer Erfolge zur weiteren Bekämpfung der Pandemie behaftet. Hinzu kom-

men die weiter bestehenden Herausforderungen des Strukturwandels, der demografischen Ent-

wicklung und der Dekarbonisierung. In jedem Fall kam der Kurzarbeit in der 1. Jahreshälfte 2021 

weiterhin eine wichtige Bedeutung zu, wobei erwartet wird, dass die Kurzarbeit im Laufe des Jah-

res 2021 stark abnimmt und auch im Jahr 2022 noch weiter sinkt. Parallel dazu erwartet die Bun-

desregierung, dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 2021 um 0,2 Prozentpunkte und 2022 dann noch 

weiter um 0,4 Prozentpunkte zurückgeht. 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) fördert nach dem SGB III und II die berufliche Weiterbildung 

auf hohem Niveau. Im Jahr 2020 waren im BA-Haushalt dafür insgesamt rund 3,4 Mrd. Euro ver-

anschlagt (rund 2,1 Mrd. Euro für das Weiterbildungsbudget - davon 850 Mio. Euro für die Weiter-

bildungsförderung Beschäftigter - plus rund 1,3 Mrd. Euro für das Arbeitslosengeld bei beruflicher 
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Weiterbildung). Für das Jahr 2021 sind im BA-Haushalt für die Förderung beruflicher Weiterbil-

dung im SGB III rund 2,2 Mrd. Euro und für das Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung 

1,37 Mrd. Euro veranschlagt. 

Rund 273 000 Menschen (116 000 Frauen und 157 000 Männer) haben im Jahr 2020 eine Maß-

nahme zur beruflichen Weiterbildung begonnen, dies sind im Vergleich zu 2019 knapp 18 % weni-

ger. Darunter gab es rund 63 000 Eintritte in Maßnahmen, die auf den Abschluss einer Berufsaus-

bildung zielten. Darüber hinaus wurden 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rund 8 % weni-

ger Arbeitsentgeltzuschüsse bei beruflichen Weiterbildungen von Beschäftigten gezahlt, nämlich 

für rund 24 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung beträgt nach derzeitiger Rechtslage bis Ende des 

Jahres 2022 2,4 %. Es ist vorgesehen, dass der Bundeshaushalt 2021 etwaige Defizite der BA abfe-

dert, so dass die Handlungsfähigkeit der BA auch nach der COVID-19-Pandemie gesichert ist. 

Im Jahr 2020 waren durchschnittlich 613 000 offene Stellen bei der BA gemeldet, das waren 

161 000 oder 21 % weniger im Vorjahresvergleich. Bereits im Jahresvergleich 2019 zu 2018 waren 

22 000 bzw. 3 % weniger Arbeitsstellen gemeldet. Demgegenüber gab es im Jahresvergleich 2017 

zu 2018 noch einen kräftigen Aufwuchs von 66 000 Arbeitsstellen bzw. 9 %. Die Dynamik von Stel-

lenanmeldung und -abmeldung hatte schon im Jahr 2019 deutlich abgenommen. Auch die durch-

schnittliche Vakanzzeit von 134 Tagen hat im Jahresvergleich deutlich zugenommen (2019: 126 

Tage, 2018: 112 Tage). Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie wurde 

der bereits bestehende Abwärtstrend deutlich verstärkt. Eine leichte Erholung und Stabilisierung 

auf niedrigen Niveau erfolgte dann im 2. Halbjahr 2020. Durch den zweiten Lockdown ist diese 

Entwicklung erneut unterbrochen worden. Seit März 2021 wächst der Bestand an gemeldeten 

Stellen wieder an. 

Die Ausbildungsmarktsituation für junge Menschen ist weiterhin verhältnismäßig günstig, wenn-

gleich die Zahl der bei der BA gemeldeten Berufsausbildungsstellen in den letzten drei Jahren 

rückläufig ist. Im Berichtsjahr 2019/2020 zeigten sich bei den gemeldeten Ausbildungsstellen 

(530 000) und gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern (473 000) spürbare Rückgänge im Ver-

gleich zum Berichtsjahr 2018/2019, allerdings in annähernd gleicher Größenordnung (-41 000 

bzw. -39 000), so dass die rechnerische Chance auf eine Ausbildungsstelle unverändert zum Vor-

jahr war. Auf 100 gemeldete betriebliche Stellen entfielen 92 Bewerberinnen und Bewerber. Be-

reits bestehende regionale, berufsfachliche und qualifikatorische Ungleichheiten hat die Pande-

mie verstärkt, in dem die Ausgleichsprozesse stark verlangsamt wurden, z.B. durch stark einge-

schränkte Beratungsangebote oder Auswahl- und Entscheidungsprozesse. 



- 46 - 

Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge fiel 2020 nach Angaben des Bundesinsti-

tuts für Berufsbildung (BIBB) erstmals unter die 500 000-Marke. Während 2019 noch 525 000 Aus-

bildungsverträge neu abgeschlossen wurden, waren es im Berichtsjahr 2020 nur noch 467 500. 

Dies entspricht einem Minus von 57 600 bzw. -11,0 %. Zu starken Rückgängen der Vertragszahl 

kam es 2020 sowohl im Westen (-51 200 bzw. -11,4 % gegenüber 2019 auf nunmehr 398 800) als 

auch im Osten Deutschlands (-6 300 bzw. -8,5 % auf 68 700). 

Im Jahr 2020 sind mehr der bei der BA gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber auf einen wei-

teren Schulbesuch ausgewichen oder haben sich arbeitslos gemeldet als 2019. Die Zahl der unver-

sorgten Bewerberinnen und Bewerber ist aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen um 

ein Fünftel höher als im Vorjahr. In Folge der COVID-19-Pandemie sind mehr Ausbildungsstellen 

unbesetzt, aber auch mehr Bewerberinnen und Bewerber unversorgt geblieben. Im Nachvermitt-

lungszeitraum (1. Oktober bis 31. Dezember 2020) standen sich 77 000 Bewerberinnen und Be-

werber und 73 000 Ausbildungsstellen gegenüber. Zum Stichtag 31. Dezember waren 33 000 Be-

werberinnen und Bewerber noch unversorgt, 23 000 trotz Alternative auf Suche nach einer Aus-

bildungsstelle und 12 000 Ausbildungsstellen unbesetzt. 

Die COVID-19-Pandemie hat den Ausbildungsmarkt 2020 beeinflusst, ein Großteil dieses Rück-

gangs war jedoch bereits im März 2020 absehbar und ist vor dem Hintergrund einer sich seit 2019 

abschwächenden Konjunktur, sinkender Schulabgangszahlen und dem langfristigen Trend zur Aka-

demisierung der Bevölkerung zu sehen. Der direkte Effekt der Pandemie dürfte sich im Ausbil-

dungsjahr 2020/2021 auf einen Rückgang um rund 9 000 Bewerberinnen und Bewerber bzw. um 

rund 10 000 offene Stellen beschränkt haben. Die ersten Daten für das Ausbildungsjahr 

2021/2022 weisen bis Juni auf weniger Bewerberinnen und Bewerber sowie weniger Ausbildungs-

platzangebote als im Vorjahr hin. Der Ausbildungsmarkt ist im Frühjahr/Sommer noch in Bewe-

gung. Hinzu kommen die Unsicherheiten sowohl auf Seiten der Betriebe als auch der jungen Men-

schen wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns und die bislang eingeschränkten 

Kontaktmöglichkeiten der Ausbildungsbetriebe zu Bewerberinnen und Bewerbern, die ein Mat-

ching erschwert haben. Daher ist unklar, inwieweit - auch in Abhängigkeit von der weiteren Pan-

demielage - bis zum Herbst 2021 durch eine verstärkte Ansprache der Bewerberinnen und Bewer-

ber sowie der Ausbildungsbetriebe die Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr noch verringert wer-

den können. 

Berufliche Weiterbildungen umfassen neben Umschulungen und Anpassungsfortbildungen nach 

dem SGB III und SGB II auch die nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) geför-

derten Aufstiegsfortbildungen. Das Sozialbudget enthält seit 1996 Leistungen zur beruflichen Fort-

bildung nach dem AFBG.  
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Mit dem „Aufstiegs -BAföG“ werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der beruf-

lichen Aufstiegsfortbildung, wie z.B. Meister- und Fachwirtkurse oder Erzieher- und Techniker-

schulen, durch Beiträge zu den Kosten der Bildungsmaßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell 

unterstützt.  

Ziele des AFBG sind die Erweiterung und der Ausbau der Höheren Berufsbildung, die Stärkung der 

Fortbildungsmotivation des Fachkräftenachwuchses sowie die Verbesserung der beruflichen Auf-

stiegsmöglichkeiten eines jeden Einzelnen. Zugleich bietet das AFBG für potenzielle Existenzgrün-

derinnen und -gründer einen Anreiz, nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildung den Schritt in 

die Selbstständigkeit zu wagen und damit Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu schaffen. Das AFBG 

unterstützt damit die Gleichstellung der Förderbedingungen in allgemeiner und beruflicher Bil-

dung. 

Im Jahr 2019 wurden über 167 000 Personen gefördert. Die im Sozialbudget enthaltenen Leistun-

gen nach dem AFBG betrugen im Jahr 2019 rund 266 Mio. Euro. Die Förderung nach dem AFBG 

erfolgte zu 78 % durch den Bund und zu 22 % durch die Länder. 

2.3 Das Wichtigste in Kürze 

Mit der Entwicklung und Umsetzung einer übergreifenden Strategie für die berufliche Weiterbil-

dung im digitalen und ökologischen Strukturwandel (Nationale Weiterbildungsstrategie) wurde 

der Grundstein für eine neue Weiterbildungskultur gelegt. 

Mit dem Qualifizierungschancengesetz wurde die Weiterbildungsförderung durch die Bunde-

sagentur für Arbeit deutlich verbessert. Es sieht die Förderung beruflicher Weiterbildung für Be-

schäftigte grundsätzlich unabhängig von Qualifikation, Alter und Betriebsgröße vor. So können Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von Strukturwandel betroffen sind, oder Beschäftigte, 

die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben, Zuschüsse zu den Lehrgangskosten er-

halten. Arbeitgeber können für das während der Weiterbildung fortgezahlte Arbeitsentgelt Lohn-

kostenzuschüsse erhalten. Die Fördermöglichkeit von Weiterbildungen für Arbeitslose zum Er-

werb erweiterter beruflicher Kompetenzen zur Verbesserung ihrer individuellen Beschäftigungsfä-

higkeit wurde flexibilisiert. Außerdem wurde der Zugang zum Versicherungsschutz in der Arbeits-

losenversicherung erleichtert. 

Mit dem Arbeit-von-morgen-Gesetz wurden in der Weiterbildungsförderung die Zuschüsse der 

BA für Beschäftigte und Arbeitgeber zu Lehrgangskosten und Arbeitsentgelt weiter erhöht, das 

Verfahren durch die Möglichkeit von Sammelanträgen vereinfacht, ein grundsätzlicher Rechtsan-

spruch auf berufsabschlussorientierte Weiterbildungsförderung eingeführt sowie die Regelung zur 

Weiterbildungsprämie für die erfolgreiche Teilnahme an einer Zwischen- und Abschlussprüfung 
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bei berufsabschlussorientierter Weiterbildung verlängert. Außerdem wurde das Verfahren zur Zu-

lassung von Trägern und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung neu ausgerichtet. Auch kann 

Qualifizierung in der Transfergesellschaft nunmehr unabhängig von Alter und Berufsabschluss so-

wie auch über das Ende des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld hinaus gefördert werden. 

Die Möglichkeiten der Ausbildungsförderung sind weiterentwickelt worden. In diesem Zusam-

menhang wurde die Assistierte Ausbildung weiterentwickelt und als dauerhaftes Unterstützungs-

instrument gesetzlich verankert. Um parallele Strukturen zu glätten, sind die ausbildungsbeglei-

tenden Hilfen mit der Assistierten Ausbildung zusammengeführt worden. Auch junge Menschen, 

die als Tagespendler im grenznahen Ausland leben und die in Deutschland eine betriebliche Be-

rufsausbildung absolvieren, können nun mit der Assistierten Ausbildung gefördert werden. 

Schließlich wurde auch der Vermittlungsprozess der BA gestärkt und modernisiert. Ab 1. Januar 

2022 können die frühzeitige Arbeitsuchend- und die Arbeitslosmeldung rechtswirksam auch elekt-

ronisch im Fachportal der BA erfolgen. 

Mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz wurde die Weiterbildungsförderung während Kurzar-

beit vereinfacht und fortentwickelt. Während Kurzarbeit wird eine begonnene Weiterbildung bei 

Vorliegen der Voraussetzungen durch hälftige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge geför-

dert und - in Abhängigkeit von der Betriebsgröße - auch Lehrgangskosten erstattet. Die pandemie-

bedingten Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld wurden verlängert. Außerdem wurde gere-

gelt, dass für Zeiten, in denen das Arbeitsentgelt aufgrund einer kollektivrechtlichen Beschäfti-

gungssicherungsvereinbarung vorübergehend reduziert war, bei der Berechnung des Arbeitslo-

sengeldes das Entgelt zugrunde gelegt wird, das ohne die Vereinbarung erzielt worden wäre. 

Durch das Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz ist der Zugang von Ausländerinnern und 

Ausländern zur Förderung von Berufsausbildung und Ausbildungsvorbereitung nach dem SGB III 

und dem SGB II neugestaltet, vereinfacht und ausgeweitet worden (vgl. Kap. 5). 

Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz stärkt das allgemeine Initiativrecht der Betriebsräte bei 

der Berufsbildung und rückt die Vereinbarung von Berufsbildungsmaßnahmen klarer in den Fokus. 

Bei Fragen der Berufsbildung soll der Betriebsrat nicht nur mit dem Arbeitgeber beraten können, 

sondern es sollen sich beide Seiten auf konkrete Weiterbildungsmaßnahmen einigen. Um diesen 

Prozess zu unterstützen, kann künftig sowohl der Arbeitgeber als auch der Betriebsrat die Eini-

gungsstelle anrufen und um Vermittlung ersuchen. 

Mit Inkrafttreten der 4. Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) zum 1. August 

2020 wurde der berufliche Aufstieg weiter erleichtert. Mit den deutlichsten Leistungsverbesse-

rungen seit Bestehen des Gesetzes wurden höhere Zuschüsse, höhere Freibeträge und moderne 
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Strukturen geschaffen. Das Aufstiegs-BAföG fördert ab sofort Fortbildungsinteressierte auf allen 

drei neuen Fortbildungsstufen, welche im Berufsbildungsgesetz und in der Handwerksordnung 

verankert sind. 

2.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Nationale Weiterbildungs-
strategie 

Entwicklung und Umset-
zung einer gemeinsamen 
Strategie für die berufliche 
Weiterbildung im Struktur-
wandel 

Bündelung der Weiterbil-
dungsprogramme des Bun-
des und der Länder und de-
ren Ausrichtung entlang der 
Bedarfe der Beschäftigten 
und der Unternehmen 

Vorstellung der Strategie im 
Sommer 2019 
Bericht zum Stand der Um-
setzung am 8.6.2021 

Gesetz zur Stärkung der 
Chancen für Qualifizierung 
und für mehr Schutz in der 
Arbeitslosenversicherung 
(Qualifizierungschancenge-
setz) 

Erweiterte und verbesserte 
Fördermöglichkeiten der 
beruflichen Weiterbildung 
in der Arbeitsförderung 
(SGB III) und in der Grundsi-
cherung Arbeitsuchende 
(SGB II), insbes. für Gering-
qualifizierte und für Be-
schäftige 
Erweiterung der Rahmen-
frist für Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung 
von 24 auf 30 Monate 

Verbesserung der berufli-
chen Qualifikation von Ge-
ringqualifizierten und Stär-
kung der Fachkräftesiche-
rung bei Beschäftigten und 
in Engpassberufen 
 
 
 
Verbesserter Versiche-
rungsschutz der Arbeitslo-
senversicherung, bes. für 
kurzbefristet Beschäftigte 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 

Ausländerbeschäftigungs-
förderungsgesetz 

Erleichterter Zugang für 
Ausländer/innen zu den 
Leistungen der Ausbil-
dungsförderung 

Eröffnen von mehr Unter-
stützungsmöglichkeiten zur 
Gewinnung von Auszubil-
denden und Integration von 
Ausländern/innen in den 
Arbeitsmarkt 

Umgesetzt zum 
1.8.2019 

Weiterer Auf- und Ausbau 
von Jugendberufsagenturen 

Veröffentlichung eines 
Selbstbewertungstools für 
Jugendberufsagenturen 
Einrichtung einer „Service-
stelle Jugendberufsagentu-
ren“ als bundesweite An-
sprechpartnerin 

Unterstützung der rechts-
kreisübergreifenden Koope-
ration von Agenturen für 
Arbeit, Jobcentern und Ju-
gendämtern sowie teil-
weise auch der Schulver-
waltungen 

Seit 2019 

Allianz für Aus- und Weiter-
bildung 

Allianz von Bund, Ländern, 
BA und Sozialpartnern un-
ter Federführung des BMWi 

Stärkung der dualen 
Berufsausbildung 

Laufzeit: 
2019 bis Ende 2022 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Förderung der 
beruflichen Weiterbildung 
im Strukturwandel und zur 
Weiterentwicklung der Aus-
bildungsförderung (Arbeit-
von-morgen-Gesetz) 

Erweiterter Förderrahmen 
für Beschäftigte, breitere 
Fördermöglichkeiten für 
Geringqualifizierte in der 
Arbeitsförderung (SGB III) 
und in der Grundsicherung 
Arbeitssuchende (SGB II) 
Zulassung elektronischer 
Meldemöglichkeiten im 
Fachportal der BA (Arbeit-
suchendmeldung und elekt-
ronische Arbeitslosmel-
dung) 

Verstärkte Anreizwirkung 
zur Weiterbildung, insbes. 
Beschäftigter aufgrund 
struktureller Veränderun-
gen und Geringqualifizierter 
 
 
Digitalisierung in der Sozial-
verwaltung 

Inkrafttreten: 
Stufenweise ab 29.5.2020 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten: 
1.1.2022 

Gesetz zur Förderung der 
Betriebsratswahlen und der 
Betriebsratsarbeit in einer 
digitalen Arbeitswelt (Be-
triebsrätemodernisierungs-
gesetz) 

Förderung der Gründung 
und Wahl von Betriebsrä-
ten 
Stärkung der (Mitbestim-
mungs)Rechte der Betriebs-
räte, u.a. bei der Berufsbil-
dung der Arbeitnehmer 
Gesetz vom 14.6.2021 
(BGBl. I 2021 S. 1762) 

Zunahme der betrieblichen 
Berufsbildungsmaßnahmen 

Inkrafttreten: 
18.6.2021 

Akkreditierungs- und Zulas-
sungsverordnung Arbeits-
förderung (AZAV) 

Anpassung und Neuausrich-
tung des Verfahrens zur Zu-
lassung von Trägern und 
Maßnahmen der Arbeits-
förderung 

Sicherstellung einer weiter-
hin hohen Qualität von 
Maßnahmen zur Aktivie-
rung und beruflichen Ein-
gliederung und von Maß-
nahmen der beruflichen 
Weiterbildung 

Inkrafttreten: 
1.7.2020 und 1.10.2020  

Beschäftigungs- 
sicherungsgesetz 

Vereinfachte und erwei-
terte Fördermöglichkeiten 
der beruflichen Weiterbil-
dung bei Kurzarbeit 

Verstärkte Nutzung von Zei-
ten der Kurzarbeit für be-
rufliche Weiterbildung 

Inkrafttreten: 
1.1.2021 

Initiative „Abschluss und 
Anschluss - Bildungsketten 
bis zum Ausbildungsab-
schluss“ 

Auf- und Ausbau eines ko-
härenten Fördersystems 
zum Übergang von der 
Schule in Ausbildung und 
Beruf unter Einbeziehung 
aller maßgebenden Akteure 
Vereinbarungen zwischen 
Bund, BA und den jeweili-
gen Ländern 

Verbesserung der Berufs-
orientierung 
Verringerung der Schul- 
abbrecherzahl 
Erhöhung der Anzahl junger 
Menschen mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung 

Seit 2010 
Neuer Vereinbarungs- 
zeitraum ab 2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

4. Gesetz zur Änderung des 
Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetzes  
(4. AFBGÄndG) 

Anhebung der Förderleis-
tungen und Ausweitung des 
Förderbereiches auf alle 
drei Fortbildungsstufen 
Ausweitung der Unterhalts-
förderung auf einen Vollzu-
schuss 
Erhöhung des Zuschussan-
teils für die Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren bis zu 
15 000 Euro auf 50 % 
Erweiterung der Darle-
henserlassmöglichkeiten 
Gesetz vom 12.8.2020 
(BGBl. I S. 1936) 

Steigerung der Attraktivität 
beruflicher Höherqualifizie-
rung und damit Sicherung 
des Fach- und Führungs-
kräftenachwuchses in 
Deutschland 
Betonung der Gleichwertig-
keit von beruflicher und all-
gemeiner Bildung 
 

Inkrafttreten: 
1.8.2020 

Sozialversicherungspflicht 
praxisintegrierter Ausbil-
dungen, Umsetzung durch 
7. SGB IV-Änderungsgesetz 

Einbeziehung praxisinte-
grierter Ausbildungen in die 
Sozialversicherungspflicht, 
wenn ein Ausbildungsver-
trag vorliegt und Anspruch 
auf Ausbildungsvergütung 
besteht 

Steigerung der Attraktivität 
dieser Ausbildungen durch 
Verbesserungen beim sozi-
alen Schutz 

Inkrafttreten: 
1.7.2020 
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3. Soziale Teilhabe: Grundsicherung für Arbeitsuchende und Sozialhilfe 

3.1 Ziele und Aufgaben 

Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) als 

steuerfinanziertes Fürsorgesystem ist darauf gerichtet, erwerbsfähigen Menschen in Notlagen 

schnelle und umfassende Hilfe und Unterstützung zur Selbsthilfe zu bieten. Personen, die trotz 

umfassender Bemühungen keine Arbeit finden oder mit der ausgeübten Arbeit ein Einkommen 

erzielen, mit dem der Lebensunterhalt nicht gesichert ist, haben bei Vorliegen von Hilfebedürftig-

keit einen Rechtsanspruch auf Arbeitslosengeld II, das auch als ergänzende (aufstockende) Leis-

tung zum Einkommen zu gewähren ist. 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende verfolgt einen haushaltsbezogenen Ansatz. Das bedeutet, 

dass neben dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten auch die mit ihm in einer Bedarfsgemein-

schaft lebenden, nicht erwerbsfähigen Angehörigen bei Hilfebedürftigkeit Leistungen zur Siche-

rung des Lebensunterhalts in Form von Sozialgeld erhalten. 

Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist es, die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, zu stär-

ken und dazu beizutragen, dass sie ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften be-

streiten können. Die Unterstützung der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit dient der schnellen und 

passgenauen Vermittlung der Hilfebedürftigen in Arbeit oder Ausbildung. 

Im Berichtszeitraum wurden mit dem Starke-Familien-Gesetz für viele Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene, die Unterstützung durch die Sozialhilfe, die Grundsicherung für Arbeitsu-

chende, das Asylbewerberleistungsgesetz oder existenzsichernde Leistungen der Sozialen Ent-

schädigung bekommen, die meisten Leistungen des Bildungspakets wesentlich verbessert.  

Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode wurde auch vereinbart, dass selbstgenutztes 

Wohneigentum nicht durch den Bezug staatlicher Leistungen aufgegeben werden muss. Dazu soll-

ten die gesetzlichen Regelungen zur Vermögensverwertung sowie zum Schonvermögen in der So-

zialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitsuchende überarbeitet, angeglichen und so geändert 

werden, dass Bezieherinnen und Bezieher entsprechender staatlicher Sozialleistungen in ihrem 

Wohneigentum wohnen bleiben können. 

Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit war im Berichtszeitraum wiederum ein Schwerpunkt 

der Aufgaben der Bundesregierung. Mit dem Gesamtkonzept „MitArbeit“ sollten durch einen 

ganzheitlichen Ansatz die Bedarfe von Langzeitarbeitslosen in Bezug auf ihre Qualifizierung, Ver-
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mittlung und Reintegration in den Arbeitsmarkt gestärkt und ihnen zugleich vermehrt Beschäfti-

gungsoptionen auf dem allgemeinen oder einem sozialen Arbeitsmarkt angeboten werden. Kern-

stück des Konzeptes war das Teilhabechancengesetz, mit dem das SGB II um zwei Fördermöglich-

keiten für Langzeitarbeitslose ergänzt wurde. Dem begleitenden Coaching kommt dabei eine zent-

rale Bedeutung zu.  

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 5. November 2019 zu den Leistungsminderungen 

(sog. Sanktionen) im SGB II geurteilt. Demnach darf der Gesetzgeber grundsätzlich Mitwirkungs-

pflichten mithilfe von Leistungsminderungen durchsetzen. Allerdings sind bestimmte Sanktionsre-

gelungen mit dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum unvereinbar. Verfas-

sungsrechtlich wurde beanstandet: 

• Leistungsminderungen, die wegen wiederholter Pflichtverletzung 30 % des maßgebenden Re-

gelbedarfs übersteigen, 

• die zwingende Minderung existenzsichernder Leistungen auch in Fällen außergewöhnlicher 

Härte, 

• die starr vorgegebene Dauer der Sanktionierung unabhängig von der Mitwirkung der Betroffe-

nen. 

Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung sind entsprechend dem Urteil des BVerfG 

Übergangsregelungen umgesetzt worden. Die Bundesregierung versteht das Urteil als klaren Auf-

trag an den Gesetzgeber, das Recht der Leistungsminderungen verfassungskonform weiterzuent-

wickeln.  

Gerade in Zeiten wie der COVID-19-Pandemie soll auf den Sozialstaat Verlass sein. Mit den Sozial-

schutz-Paketen wurde für schnelle, unbürokratische Hilfen gesorgt und der Zugang zu den Leis-

tungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende vorübergehend erleichtert. Mit dem ersten Sozial-

schutzpaket wurden Änderungen bei der Vermögensverwertung sowie des Schonvermögens auf-

gegriffen und mit dem Sozialschutzpaket III bis zum 31. Dezember 2021 verlängert (vgl. Kap. 1). 

Sozialhilfe 

Zur Verwirklichung des im Grundgesetz verankerten Sozialstaatsprinzips erhalten Personen staat-

liche Hilfe, wenn sie, aus welchen Gründen auch immer, in eine Notlage geraten sind, die sie aus 

eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können. Für diese Situation gibt es die Sozialhilfe, 

welche im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) geregelt ist. 



- 54 - 

Die Sozialhilfe schützt als letztes „Auffangnetz" nicht oder nicht mehr erwerbsfähige Menschen, 

wenn weder ausreichende eigene Mittel noch Ansprüche gegen ein anderes, der Sozialhilfe vorge-

lagertes Sozialleistungssystem in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen (sog. Nachrangprin-

zip). 

Die Sozialhilfe sieht ein differenziertes System an Hilfeleistungen vor. Für die Bestreitung des Le-

bensunterhalts und damit zur Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums stehen 

Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-

derung zur Verfügung. Nicht anderweitig gegen die Folgen von Krankheit abgesicherte Personen 

haben Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit. Personen, die gegen die finanziellen Folgen des Ein-

tritts von Pflegebedürftigkeit nicht oder nicht in ausreichendem Umfang abgesichert sind, erhal-

ten Leistungen der Hilfe zur Pflege. Für die besonderen Bedarfslagen von Menschen mit Behinde-

rungen sieht die Eingliederungshilfe entsprechende Leistungen vor. Die Eingliederungshilfe wurde 

mit dem Bundesteilhabegesetz reformiert und aus dem System der Sozialhilfe herausgelöst. Seit 

2020 wird sie nicht mehr im Rahmen des SGB XII, sondern im SGB IX Teil 2 geregelt. Ferner um-

fasst die Sozialhilfe auch Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Lebenslagen und Hilfe in an-

deren Lebenslagen. 

Ziel dieser Hilfeleistungen ist es, die Selbsthilfekräfte zu unterstützen: Sozialhilfeleistungen sollen 

den Einzelnen, soweit es im Einzelfall möglich ist, dazu befähigen, ein menschenwürdiges Leben 

aus eigenen Mitteln und Kräften unabhängig von der Sozialhilfe zu führen. Dabei wird erwartet, 

dass die Leistungsberechtigten zur Erreichung dieses Ziels nach ihren Kräften mitwirken. 

3.2 Ausgangslage 

Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Im Berichtszeitraum der Jahre 2017 bis 2020 entwickelte sich die Zahl aller Leistungsberechtigten 

von rund 6,1 Mio. hin zu 5,5 Mio. Auch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nahm im Zeitverlauf 

ab (2017: rund 3,3 Mio., 2020: rund 2,9 Mio.). Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

(ELB) ging in den Jahren 2017 bis 2020 kontinuierlich zurück und lag im Jahresdurchschnitt 2020 

bei 3,89 Mio. Hilfebedürftigen. Die SGB II-Hilfequote betrug 8,3 %. 

Im Jahresdurchschnitt 2020 waren 2,65 Mio. Menschen oder 68 % der ELB Langzeitleistungsbezie-

hende, im Vergleich zum Vorjahr sank der Anteil um rund 3 Prozentpunkte. Als Langzeitleistungs-

beziehende werden ELB bezeichnet, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate 

ELB waren. 

Die Zahl der arbeitslosen ELB ging in den Jahren 2017 bis 2019 um 231 000 Personen auf 1,43 

Mio. zurück, stieg dann im Jahresdurchschnitt 2020 jedoch um rund 153 000 auf 1,59 Mio. an. 
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Über den Berichtszeitraum 2017 bis 2020 ist trotzdem ein Rückgang von rund 78 000 zu verzeich-

nen. Nach Geschlecht differenziert waren im Jahr 2020 insgesamt 56 % männlich und 44 % weib-

lich. 17 % der arbeitslosen ELB waren 55 Jahre und älter, 9 % waren jünger als 25 Jahre. Der über-

wiegende Anteil der arbeitslosen ELB ist 25 bis unter 55 Jahre alt (74 %).  

Die Zahl der langzeitarbeitslosen ELB war ebenfalls rückläufig (-150 000 in den Jahren 2017 bis 

2019) und betrug im Jahresdurchschnitt 2019 insgesamt 618 000. Im Jahresdurchschnitt 2020 

waren dann rund 686 000 ELB (+68 000) langzeitarbeitslos, davon waren 56 % männlich. Von den 

langzeitarbeitslosen ELB waren 23 % älter als 55 Jahre und 3 % jünger als 25 Jahre. Auf die Zahl 

der Langzeitarbeitslosen wirkt u.a. die Zahl der Teilnehmenden in arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen und die Zahl der arbeitsunfähig Erkrankten. 

Nach einem Anstieg der Teilnehmenden in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Durchschnitt 

des Jahres 2016 von 495 000 auf 608 000 im Jahresdurchschnitt 2017 sind seitdem die Zahlen 

wieder rückläufig. Im Jahresdurchschnitt 2019 nahmen 537 000 ELB an einer arbeitsmarkt-

politischen Maßnahme teil. Im Jahresdurchschnitt 2020 konnten pandemiebedingt nur 436 000 

Teilnehmende an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gezählt werden. Während vom Jahr 2017 

bis zum Jahr 2019 ein leichter aber kontinuierlicher Anstieg von arbeitsunfähig Erkrankten zu 

verzeichnen war (Jahresdurchschnitt 2017: 305 000, 2019: 310 000), sank diese Zahl im Jahr 2020 

deutlich um rund 43 000 auf 267 000. 

In der Grundsicherungsstatistik wird der sogenannte Corona-Effekt aufgrund der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie dadurch sichtbar, dass vermehrt abhängig Beschäftigte und Selbststän-

dige Hilfe in Anspruch genommen haben. Diese Gruppen haben durch die Pandemiesituation Ein-

kommensausfälle oder Auftragsausfälle erlitten. Die Größenordnung beider Personengruppen am 

aktuellen Rand kann statistisch nur geschätzt werden. In den Monaten April 2020 bis Juni 2021 

gab es insgesamt rund 251 000 mehr erwerbstätige Personen mit kurzer Dauer in der Grundsiche-

rung als im Vergleich April 2019 zu März 2020, wobei der April bis Juni 2019 doppelt gezählt wer-

den, um ebenfalls auf einen Betrachtungszeitraum von 15 Monaten zu kommen. Mit dem erneu-

ten Teil-Lockdown sind ab November 2020 nach kontinuierlichen Rückgängen in den Vormonaten 

wieder etwas mehr Erwerbstätige zugegangen, insbesondere aus den betroffenen Bereichen Ho-

tellerie/Gastronomie, Sport- und Kultureinrichtungen. Mit dem steigenden Anteil von Geimpften 

und den weiteren Lockerungen dürfte auch die Zahl der Zugänge wieder abnehmen.  

Im Juni 2021 wurden insgesamt rund 53 000 arbeitsmarktferne Personen Menschen im Rechts-

kreis SGB II in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis über die §§ 16e und i SGB II 

gefördert. Davon wurden rund 42 000 Personen über § 16i „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ gefördert 
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und rund 11 000 Personen über § 16e „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“. Auch in der Pan-

demie erweist sich der Soziale Arbeitsmarkt als sehr stabil: Im Jahr 2020 konnte durchgängig ein 

Aufwuchs der Bestandszahlen verzeichnet werden. 

Sozialhilfe 

Bei den Leistungen der Sozialhilfe - bestehend aus der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsiche-

rung im Alter und bei Erwerbsminderung, den Hilfen zur Gesundheit, der Eingliederungshilfe (seit 

2020 eigenständig im SGB IX Teil 2 geregelt), der Hilfe zur Pflege, der Hilfe zur Überwindung be-

sonderer sozialer Schwierigkeiten und der Hilfe in anderen Lebenslagen - stieg die Gesamtzahl der 

Leistungsbeziehenden im Zeitraum zwischen dem Jahr 2016 und dem Jahr 2019 nur geringfügig 

an. Während die Zahl der Leistungsbeziehenden von Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege 

und Hilfe zur Gesundheit sank, nahm die Zahl der Leistungsbeziehenden von Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung, von Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sowie 

von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen 

zu. Im selben Zeitraum erhöhten sich die Nettoausgaben (Bruttoausgaben abzüglich Einnahmen) 

für die Leistungen der Sozialhilfe von 29,0 Mrd. Euro im Jahr 2016 um 3,8 Mrd. Euro auf 32,8 Mrd. 

Euro im Jahr 2019. Von diesem Anstieg entfielen alleine 2,8 Mrd. Euro auf die Eingliederungshilfe 

für Menschen mit Behinderung. 

3.3 Das Wichtigste in Kürze 

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurde der Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen 

neugestaltet und das Bildungs- und Teilhabepaket verbessert. Insbesondere wurde der persönli-

che Schulbedarf von 100 Euro auf insgesamt 150 Euro pro Schuljahr erhöht, und zwar 100 Euro für 

das erste Schulhalbjahr und 50 Euro für das zweite Schulhalbjahr. Ab 2021 wird der persönliche 

Schulbedarf jährlich fortgeschrieben, hierzu wird der im Rahmen der jeweiligen Regelbedarfsstu-

fen-Fortschreibungsverordnung festgestellte Prozentwert zur Fortschreibung der Regelbedarfe 

verwendet. Auch der Betrag für die gemeinsame Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 

wurde von 10 Euro auf 15 Euro erhöht - bei gleichzeitiger Pauschalierung. Die Eigenanteile bei 

Schülerbeförderung wurden gestrichen, ggf. können nun auch Beförderungskosten für eine ent-

ferntere Schule übernommen werden, die über ein besonderes Profil (z.B. musische Ausrichtung) 

verfügt. 

Bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung wurden die Eigenanteile gestrichen und Koopera-

tionen zwischen Hort und Schule bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung ermöglicht. Der 

Anspruch auf Lernförderung wurde unabhängig von einer Versetzungsgefährdung. Es genügt ein 

im Verhältnis zu den wesentlichen Lernzielen nicht ausreichendes Leistungsniveau. Außerdem 
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wurden durch den weitgehenden Wegfall von Anträgen, die Erbringung auch durch Geldleistun-

gen und Sammelauszahlung an Schulen weitere Schritte zur Verwaltungsvereinfachung unternom-

men. 

Mit dem Teilhabechancengesetz wurde der Leistungskatalog im SGB II um zwei Förderinstru-

mente ergänzt: Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) und Eingliederung von Langzeitarbeitslo-

sen (§ 16e SGB II). Das Ziel von § 16i SGB II ist es, soziale Teilhabe durch Arbeitsverhältnisse zu ge-

währleisten, die mit Lohnkostenzuschüssen für sehr arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose geför-

dert werden; der Lohnkostenzuschuss beträgt 100 % des förderfähigen Arbeitsentgeltes in den 

ersten zwei Jahren der Beschäftigung und sinkt danach jährlich um zehn Prozentpunkte bei einer 

maximalen Laufzeit von fünf Jahren. Bei Vorliegen einer Tarifbindung ist der entsprechende Tarif-

lohn maßgeblich für die Förderung. Mit § 16e SGB II sollen Beschäftigungschancen für erwerbsfä-

hige Leistungsberechtigte geschaffen werden, die noch nicht so arbeitsmarktfern sind, aber den-

noch besondere Unterstützung benötigen - durch einen zweijährigen, degressiven Lohnkostenzu-

schuss, der im ersten Förderjahr 75 % des förderfähigen Arbeitsentgeltes beträgt und im zweiten 

Jahr 50 %. Beide Förderungen sind mit einem begleitenden Coaching über die jeweilige gesamte 

Förderdauer ausgestattet. 

Mit dem Teilhabestärkungsgesetz verbessert sich die Betreuungssituation für Rehabilitanden in 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende spürbar. Die Leistungsberechtigten in den Jobcentern er-

halten künftig die gleichen Fördermöglichkeiten wie alle anderen erwerbsfähigen Leistungsbe-

rechtigten. Damit werden bestehende Ungleichbehandlungen abgeschafft. Durch den Ausbau der 

Möglichkeiten der aktiven Arbeitsförderung im SGB II und SGB III werden zudem die Eingliede-

rungschancen in den Arbeitsmarkt erhöht. Zudem wird die Zusammenarbeit der Jobcenter mit 

den zuständigen Rehabilitationsträgern gestärkt. 

Mit dem Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches Sozial-

gesetzbuch sowie weiterer Gesetze vom 9. Dezember 2020 wurden die Regelbedarfe auf der 

Grundlage der Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018 entsprechend 

den Vorgaben des BVerfG neu ermittelt und auf das Datum des Inkrafttretens der neuen Regelbe-

darfe zum 1. Januar 2021 fortgeschrieben. Die Regelbedarfe gelten für die Grundsicherung für Ar-

beitsuchende nach dem SGB II, die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie die Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.  
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3.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Teilhabechancengesetz Kern des Gesamtkonzeptes 
„MitArbeit“ 
Schaffung von Beschäfti-
gung für (sehr) arbeits-
marktferne Personen durch 
die Kombination von Lohn-
kostenzuschüssen mit indi-
viduellem Coaching  

Verbesserung der Chancen 
von Langzeitarbeitslosen 
auf dem allgemeinen und 
sozialen Arbeitsmarkt 
Soziale Teilhabe für Leis-
tungsempfänger im SGB II 
durch geförderte Beschäfti-
gung 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 
Förderungen nach § 16i 
SGB II vorerst befristet bis 
31.12.2024 
Breite Evaluation der Imple-
mentation und Wirkung 

Ausländerbeschäftigungs-
förderungsgesetz 

Verfahrensregelung 
Gesetz vom 8.7.2019 
(BGBl. I S. 1029) 

Redaktionelle Folgeände-
rung im Hinblick auf Ände-
rungen im SGB III 

Inkrafttreten: 
1.8.2019 

Starke-Familien-Gesetz 
(StaFamG) 

Verbesserungen der Bil-
dungs- und Teilhabeleistun-
gen: 
Erhöhung des Geldbetrags 
für den persönlichen Schul-
bedarf, Wegfall der Eigen-
anteile bei gemeinschaftli-
cher Mittagsverpflegung 
und Schülerbeförderung, 
Anspruch auf Lernförde-
rung unabhängig von einer 
Versetzungsgefährdung, 
Verwaltungsvereinfachung  
Gesetz vom 29.4.2019 
(BGBl. I S. 530) 

Inhaltliche Weiterentwick-
lung der Leistungen zur Bil-
dung und Teilhabe (BuT), 
bes. im Hinblick auf eine er-
leichterte Inanspruch-
nahme 

Inkrafttreten (für BuT): 
1.8.2019 
Inkrafttreten (jeweils für 
KiZ-Reform): 
1.7.2019 und 1.1.2020 

Gesetz zur Beteiligung des 
Bundes an den Integrati-
onskosten der Länder und 
Kommunen in den Jahren 
2020 und 2021 

Artikel 3 des Gesetzes vom 
9.12.2019 
(BGBl. Teil I Nr. 46, S. 2051) 

Umsetzung des Beschlusses 
der Regierungen des Bun-
des und der Länder zu Wei-
terführung der Bundesbe-
teiligung an den flüchtlings-
bedingten Kosten von Län-
dern und Gemeinden vom 
6.6.2019 

Inkrafttreten: 
13.12.2019 

Achte Verordnung zur Än-
derung der Arbeitslosen-
geld II/Sozialgeld-Verord-
nung (8. Alg II-VÄndV) 

Nichtberücksichtigung von 
Beihilfen und Unterstützun-
gen, die Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern/innen we-
gen deren Einsatzes in der 
COVID-19-Pandemie steu-
erfrei gewähren, bis zu ei-
ner Höchstgrenze von 1 500 
Euro 
Artikel 1 der Verordnung 
vom 28.5.2020 
(BGBl. Teil I Nr. 26, S. 1206) 

 Inkrafttreten: 
1.3.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz für den erleichter-
ten Zugang zu sozialer Si-
cherung und zum Einsatz 
und zur Absicherung sozia-
ler Dienstleister aufgrund 
des Coronavirus SARS-CoV-
2 (Sozialschutz-Paket) 

Vorübergehende Nichtbe-
rücksichtigung von Vermö-
gen beim Zugang zu Leis-
tungen der Grundsiche-
rung, ebenso Berücksichti-
gung der tatsächlichen Auf-
wendungen für Unterkunft 
und Heizung für sechs Mo-
nate als angemessen 
Artikel 1 des Gesetzes vom 
27.3.2020 
(BGBl. Teil I Nr. 14, S. 575) 

Vereinfachter Zugang zu 
Leistungen der sozialen 
Grundsicherung (SGB II, 
SGB XII und BVG) 

Inkrafttreten: 
28.3.2020 

Gesetz zu sozialen Maßnah-
men zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie (Sozial-
schutz-Paket II) 

Weiterhin Versorgung von 
Schülern/innen und Kin-
dern, die eine Tageseinrich-
tung besuchen oder für die 
Kindertagespflege geleistet 
wird, auch bei pandemiebe-
dingten Schließungen die-
ser Einrichtungen, mit Mit-
tagessen im Rahmen des 
Bildungspakets; ebenso von 
Leistungsberechtigten in 
Werkstätten für behinderte 
Menschen 
Artikel 13 des Gesetzes vom 
20.5.2020 
(BGBl. Teil I Nr. 24, S. 1055) 

 Inkrafttreten: 
29.5.2020 

Verordnung zur Verlänge-
rung des Zeitraums für das 
vereinfachte Verfahren für 
den Zugang zu den Grundsi-
cherungssystemen und für 
Bedarfe für Mittagsverpfle-
gung aus Anlass der COVID-
19-Pandemie (Vereinfach-
ter-Zugang-Verlängerungs-
verordnung - VZVV) 

Verlängerung des Zeitraums 
für das vereinfachte Verfah-
ren für den Zugang zu den 
Grundsicherungssystemen 
und für Bedarfe für Mit-
tagsverpflegung aus Anlass 
der COVID-19-Pandemie bis 
zum 30.9.2020 
Verordnung vom 25.6.2020 
(BGBl. I S. 1509) 

 Inkrafttreten: 
30.6.2020 

Erste Verordnung zur Ände-
rung der Vereinfachter-zu-
gang-Verlängerungsverord-
nung 

Verlängerung des Zeitraums 
für das vereinfachte Verfah-
ren für den Zugang zu den 
Grundsicherungssystemen 
und für Bedarfe für Mit-
tagsverpflegung aus Anlass 
der COVID-19-Pandemie bis 
zum 31.12.2020 
Verordnung vom 25.6.2020 
(BGBl. I S. 1509) 
zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 
16.9.2020 (BGBl. I S. 2001) 

 Inkrafttreten: 
29.9.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur finanziellen Ent-
lastung der Kommunen und 
der neuen Länder (KomEn-
laG) 

Artikel 2 des Gesetzes vom 
6.10.2020 
(BGBI. Teil I Nr. 45, S. 2072) 

Dauerhafte Entlastung der 
Kommunen im Bereich der 
Leistungen für Unterkunft 
und Heizung nach § 22 Ab-
satz 1 SGB II 
Beteiligung des Bundes mit 
bis zu 74 % an den Leistun-
gen für Unterkunft und Hei-
zung 

Inkrafttreten: 
15.10.2020 

Neunte Verordnung zur Än-
derung der Arbeitslosen-
geld II/Sozialgeld-Verord-
nung (9. Alg II-VÄndV) 

Artikel 1 der Verordnung 
vom 16.12.2020 
(BGBl. Teil I Nr. 62, S. 2925) 

Nichtberücksichtigung der 
„Novemberhilfe“ und „De-
zemberhilfe“ sowie der im 
Rahmen der Überbrü-
ckungshilfe III des Bundes 
für den Zeitraum von De-
zember 2020 bis Juni 2021 
gezahlten pauschalierten 
Betriebskostenzuschüsse 
(Neustarthilfe) in der 
Grundsicherung für Arbeit-
suchende 

Inkrafttreten: 
1.11.2020 

Gesetz zur Einführung der 
Grundrente für langjährige 
Versicherung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung 
mit unterdurchschnittli-
chem Einkommen und für 
weitere Maßnahmen zur Er-
höhung der Alterseinkom-
men (Grundrentengesetz — 
GrundRentG) 

Einführung eines Freibe-
trags für Personen im Leis-
tungsbezug der Mindestsi-
cherungssysteme mit 
Grundrentenzeiten oder 
entsprechenden Zeiten aus 
anderweitigen Alterssiche-
rungssystemen 
Artikel 2 des Gesetzes vom 
12.8.2020 
(BGBl. Teil I Nr. 38, S. 1879) 

 Inkrafttreten: 
1.1.2021 

Gesetz zur Ermittlung der 
Regelbedarfe und zur Ände-
rung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch sowie 
weiterer Gesetze (Regelbe-
darfs-Ermittlungsgesetz - 
RBEG) 

Festsetzung der neuen Re-
gelbedarfsstufen auf Basis 
der Auswertung der EVS 
2018 
Gesetz vom 9.12.2020 
(BGBl. I S. 2855) 

Ermittlung pauschalierter 
Bedarfe für bedarfsabhän-
gige und existenzsichernde 
bundesgesetzliche Leistun-
gen auf Basis aktueller 
durchschnittlicher Ver-
brauchsausgaben 

Inkrafttreten: 
1.1.2021 

Sozialgesetzbuch Vierzehn-
tes Buch - SGB XIV 

Folgeänderungen aufgrund 
der Aufhebung des BVG 
zum 1.1.2024 
Gesetz zur Regelung des So-
zialen Entschädigungsrechts 
vom 12.12.2019 
(BGBl. Teil I Nr. 50, S. 2652) 

Regelung des Sozialen Ent-
schädigungsrechts in einem 
eigenen Buch des Sozialge-
setzbuchs 

Inkrafttreten: 
1.1.2024 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Regelung einer 
Einmalzahlung der Grundsi-
cherungssysteme an er-
wachsene Leistungsberech-
tigte und zur Verlängerung 
des erleichterten Zugangs 
zu sozialer Sicherung und 
zur Änderung des Sozial-
dienstleister-Einsatzgeset-
zes aus Anlass der COVID-
19-Pandemie (Sozialschutz-
Paket III) 

Verlängerung des verein-
fachten Zugangs zu den 
Grundsicherungssystemen 
zum 31.12.2021 
Sonderregelungen zu den 
Bedarfen für gemeinschaft-
liche Mittagsverpflegung in 
Schulen, Kindertagesstätten 
und Werkstätten für behin-
derte Menschen, ange-
knüpft an die Feststellung 
einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite 
durch den Deutschen Bun-
destag, längstens verlän-
gert jedoch bis zum Ablauf 
des 31.12.2021 
Einmalige finanzielle Unter-
stützung in Höhe von 150 
Euro für erwachsene Leis-
tungsberechtigte der sozia-
len Mindestsicherungssys-
teme für das erste Halbjahr 
2021 
Gesetz vom 10.3.2021 
(BGBl. Teil I Nr. 10, S. 335) 

Einfache und schnelle Un-
terstützung für diejenigen, 
die weiterhin unter den 
wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Pandemie leiden 
Schaffung eines zusätzli-
chen finanziellen Hand-
lungsspielraums, um zusätz-
liche oder erhöhte Ausga-
ben im Kontext der COVID-
19-Pandemie zu finanzieren 

Inkrafttreten: 
1.4.2021 

Gesetz zur Änderung des 
Bundesversorgungsgeset-
zes und anderer Vorschrif-
ten 

Verfahrensregelungen 
Gesetz vom 17.7.2017 
(BGBl. I S. 2541) 

Umsetzung redaktioneller 
Berichtigungen und Anpas-
sungen im Hinblick auf das 
gestufte Inkrafttreten des 
Bundesteilhabegesetzes  

Inkrafttreten: 
1.7.2017, 25.7.2017 und  
1.1.2018 

Rentenüberleitungs- 
Abschlussgesetz 

Verfahrensregelung 
Gesetz vom 17.7.2017 
(BGBl. I S. 2575) 

Redaktionelle Änderung Inkrafttreten: 
1.7.2018 

Betriebsrentenstärkungs- 
gesetz 

Begriff des Einkommens 
Gesetz vom 17.8.2017 
(BGBl. I S. 3214) 

Neuregelung der Nichtan-
rechnung von Zusatzrenten 
in der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsmin-
derung 

Inkrafttreten: 
1.1.2018 und  
1.1.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Verordnung zur Bestim-
mung des für die Fort-
schreibung der Regelbe-
darfsstufen nach den §§ 
28a und 134 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch 
maßgeblichen Prozentsat-
zes sowie zur Ergänzung der 
Anlage zu § 28 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch 
für das Jahr 2018 (Regelbe-
darfsstufen-Fortschrei-
bungsverordnung 2018 - 
RBSFV 2018) 

Fortschreibung der Regel-
bedarfsstufen 
Verordnung vom 8.11.2017 
(BGBl. I S. 3767) 

Festsetzung der ab 1.1.2018 
geltenden Regelbedarfsstu-
fen im SGB XII 

Inkrafttreten: 
1.1.2018 

Gesetz zur Verlängerung 
befristeter Regelungen im 
Arbeitsförderungsrecht und 
zur Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2016/2102 über 
den barrierefreien Zugang 
zu den Websites und mobi-
len Anwendungen öffentli-
cher Stellen 

Änderung der Abrufzeit-
räume und Meldetermine 
im SGB XII betreffend die 
Erstattung der Nettoausga-
ben der Länder für die 
Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung 
und Meldung der Anzahl 
der Bezieher eines Barbe-
trags 
Gesetz vom 10.7.2018 
(BGBl. I S. 1117) 

Verbesserung des Verfah-
rens zur Bundeserstattung 
der Ausgaben nach dem 
Vierten Kapitel 

Inkrafttreten: 
14.7.2018 

Verordnung zur Bestim-
mung des für die Fort-
schreibung der Regelbe-
darfsstufen nach § 28a des 
Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch maßgeblichen 
Prozentsatzes sowie zur Er-
gänzung der Anlage zu § 28 
des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch für das Jahr 
2019 (Regelbedarfsstufen-
Fortschreibungsverordnung 
2019 - RBSFV 2019) 

Fortschreibung der Regel-
bedarfsstufen 
Verordnung vom 
19.10.2018 
(BGBl. I S. 1766) 

Festsetzung der ab 1.1.2019 
geltenden Regelbedarfsstu-
fen im SGB XII 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Durchführung 
von Verordnungen der Eu-
ropäischen Union zur Be-
reitstellung von Produkten 
auf dem Markt und zur Än-
derung des Neunten und 
Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch 

Verfahrensregelungen 
Gesetz vom 18.4.2019 
(BGBl. I S. 473) 

Einführung eines gesetzli-
chen Prüfrechts für Träger 
der Sozialhilfe bei zugelas-
senen Pflegeeinrichtungen 
ab dem 1.1.2020 
Aufhebung der Befristung 
der Leistungsgewährung 
der Eingliederungshilfe für 
die Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen in einer 
Pflegefamilie 
Einführung einer Rechts-
grundlage zum Austausch 
von Sozialdaten zwischen 
Trägern der Sozial- bzw. 
Eingliederungshilfe und den 
für die Heimaufsicht zu-
ständigen Behörden 
Mitwirkungspflicht der Leis-
tungserbringer bei Wirt-
schaftlichkeits- und Quali-
tätsprüfung 
Erweiterung der Straftaten-
kataloge um Straftatbe-
stände der sexuellen Beläs-
tigung und Straftaten aus 
Gruppen 

Inkrafttreten: 
1.1.2019, 26.4.2019 und  
1.1.2020 

Verordnung zur Bestim-
mung des für die Fort-
schreibung der Regelbe-
darfsstufen nach § 28a des 
Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch maßgeblichen 
Prozentsatzes sowie zur Er-
gänzung der Anlage zu § 28 
des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch für das Jahr 
2020 (Regelbedarfsstufen-
Fortschreibungsverordnung 
2020 - RBSFV 2020) 

Fortschreibung der Regel-
bedarfsstufen 
Verordnung vom 
15.10.2019 
(BGBl. I S. 1452) 

Festsetzung der ab 1.1.2020 
geltenden Regelbedarfsstu-
fen im SGB XII 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Zweites Datenschutz-An-
passungs- und Umsetzungs-
gesetz EU (2. DSAnpUG-EU) 

Anpassungen an Daten-
schutz-Grundverordnung 
Gesetz vom 20.11.2019 
(BGBl. I S. 1626) 

Redaktionelle Anpassung 
bereichsspezifischer Daten-
schutzregelungen und Be-
grifflichkeiten an EU-Recht 

Inkrafttreten: 
26.11.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Änderung des 
Neunten und des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch 
und anderer Rechtsvor-
schriften 

Klarstellung im Zuge der 
Umsetzung des BTHG 
Gesetz vom 30.11.2019 
(BGBl. I S. 1948) 

Beseitigung gesetzlicher 
Unklarheiten und Schaffung 
klarer Rechtsgrundlagen 
hinsichtlich zu vollziehen-
der Trennung der Fachleis-
tungen der Eingliederungs-
hilfe nach SGB IX von den 
Lebensunterhaltsleistungen 
nach SGB XII im Zuge der 
Umsetzung des BTHG ab 
2020 

Inkrafttreten: 
16.12.2019 und 
1.1.2020 

Angehörigen-Entlastungs-
gesetz 

Verbesserungen beim Un-
terhaltsrückgriff, der Finan-
zierung der Teilhabebera-
tung und beim Anspruch 
auf Leistungen 
Gesetz vom 10.12.2019 
(BGBl. I S. 2135) 

Verbesserungen beim Un-
terhaltsrückgriff bei allen 
Leistungen der Sozialhilfe 
Entfristung der Bundesfi-
nanzierung der ergänzen-
den unabhängigen Teilhab-
eberatung 
Anspruch auf Leistungen 
der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminde-
rung für Menschen mit Be-
hinderungen im Eingangs-
verfahren und Berufsbil-
dungsbereich einer Werk-
statt für behinderte Men-
schen 

Inkrafttreten: 
13.12.2019 und 
1.1.2020 

Elfte Zuständigkeits- 
anpassungsverordnung 

Gesetz vom 19.6.2020 
(BGBl. I S. 1328) 

Redaktionelle Anpassung Inkrafttreten: 
27.6.2020 

Neunundfünfzigstes Gesetz 
zur Änderung des Strafge-
setzbuches - Verbesserung 
des Persönlichkeitsschutzes 
bei Bildaufnahmen 

Verfahrensregelung 
Gesetz vom 9.10.2020 
(BGBl. I S. 2075) 

Redaktionelle Folgeände-
rung im Hinblick auf Ände-
rungen des Strafgesetzbu-
ches 

Inkrafttreten: 
1.1.2021 

Gesetz zur Stärkung der 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen sowie zur 
landesrechtlichen Bestim-
mung der Träger von Leis-
tungen für Bildung und Teil-
habe in der Sozialhilfe (Teil-
habestärkungsgesetz) 

Öffnung der §§ 16a ff. SGB 
II für Rehabilitanden  
Partielle Aufhebung des 
Leistungsverbots 
Stärkung der Mitwirkungs- 
und Steuerungsmöglichkei-
ten der Jobcenter im Reha-
Verfahren 
Gesetz vom 2.6.2021 
(BGBl. I S. 1387) 

Verbesserung der Betreu-
ungssituation von Rehabili-
tanden in den Jobcentern 

Inkrafttreten: 
1.1.2022 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über Finanzhilfen 
des Bundes zum Ausbau 
der Tagesbetreuung für Kin-
der und zur Änderung wei-
terer Gesetze (Kitafinanz- 
hilfenänderungsgesetz – 
KitaFinHÄndG) 

Möglichkeit für die Länder, 
die Bewilligungen der Bun-
desmittel bis zum 
30.6.2022 auszusprechen 
Anpassung von darauf auf-
bauenden Fristenregelun-
gen insbes. für den Ab-
schluss der geförderten 
Maßnahmen, aber auch für 
Mittelabrufe, Verwen-
dungsnachweise, für das 
Monitoring und für Berichte 
Gesetz vom 25.6.2021 
(BGBl. I S. 2020) 

Zur Umsetzung des Kinder-
freizeitbonus sowie der an-
tragslosen Lernförderung 
Änderungen im SGB II, 
SGB XII, BKGG, AsylbLG 
sowie BVG  

Inkrafttreten: 
26.6.2021 
(Änderungen im BKGG) 
1.7.2021 
(Änderungen für den 
Kinderfreizeitbonus) 
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4. Arbeitsschutz, Werkverträge und Leiharbeit 

4.1 Ziele und Aufgaben  

Es ist eine Kernaufgabe staatlichen Handelns, Rahmenbedingungen für gesunde, sichere und men-

schengerecht gestaltete Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu schaffen. Die Leistungsfähigkeit 

des deutschen Arbeitsschutzsystems hängt neben der anforderungsgerechten Umsetzung der Ar-

beitsschutzvorgaben durch die Arbeitgeber maßgeblich von einer transparenten und passgenauen 

Beratung und Überwachung der Betriebe durch die Arbeitsschutzbehörden ab. Ein zentrales In-

strument der Arbeitsschutzbehörden ist die Ansprache der Betriebe bei Betriebsbesichtigungen. 

Insbesondere über die Kontrolldichte, das heißt über Anzahl und Häufigkeit von Betriebsbesuchen 

entscheiden die Arbeitsschutzbehörden nach eigenem Ermessen selbst. In der Praxis ist seit Jah-

ren eine rückläufige Entwicklung bei der Zahl der von den Arbeitsschutzbehörden durchgeführten 

Betriebsbesichtigungen zu beobachten. Dieser negative Trend soll gestoppt und in eine wieder 

ansteigende Entwicklung umgekehrt werden. 

Schon seit geraumer Zeit stehen die Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft immer wieder in 

der Kritik. Leidtragende dieser Arbeitsbedingungen sind vielfach Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, die bei Werkvertragsunternehmen beschäftigt sind. Die Beschäftigten kommen häufig 

aus Osteuropa und werden von Werkvertragsunternehmen - in teilweise auch unterschiedlichen - 

Fleischindustrieunternehmen eingesetzt. Daneben werden, wenn auch in geringerem Umfang, 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer eingesetzt, oftmals für vergleichbare Tätigkeiten 

zeitgleich im selben Unternehmen. Dies führt zu einem nur schwer durchschaubaren Nebeneinan-

der verschiedenster Beschäftigungsverhältnisse, häufig ohne dass vor Ort klare Verantwortlichkei-

ten gegeben sind. Wie Prüfungen der Kontrollbehörden gezeigt haben, werden die arbeitsrechtli-

chen und arbeitsschutzrechtlichen Regelungen oftmals nicht ausreichend beachtet. 

Die Konsequenz ist eine Vielzahl von Verstößen und Arbeitsunfällen. Vor diesem Hintergrund ist 

es erforderlich, im Bereich der Fleischindustrie zu klaren Verantwortlichkeiten und zu einer um-

fassenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu kommen. Neben den Arbeitsbedingungen in 

den Fleischfabriken selbst ist auch die Unterkunftssituation von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern der Fleischwirtschaft häufig als nicht menschenwürdig zu bezeichnen. Daher gilt es, die 

Unterbringung von Beschäftigten in Gemeinschaftsunterkünften auf dem Werksgelände wie auch 

außerhalb zu verbessern. 
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4.2 Ausgangslage 

In der Praxis ist seit Jahren eine rückläufige Entwicklung bei der Zahl der von den Arbeitsschutzbe-

hörden durchgeführten Betriebsbesichtigungen zu beobachten. Das BMAS hat daher intensive Ge-

spräche mit den Ländern geführt mit dem Ziel, die Arbeitsschutzaufsicht in Deutschland qualitativ 

und quantitativ zu verbessern. Die Ergebnisse dieser Gespräche sind eingeflossen in das Ende De-

zember 2020 beschlossene Arbeitsschutzkontrollgesetz. Dieses schreibt u.a. eine feste Besichti-

gungsquote vor, die bis 2026 von den Arbeitsschutzbehörden der Länder erreicht sein soll. Außer-

dem soll ein gemeinsames Betriebsstättenregister eingerichtet werden, um auch länderübergrei-

fend für mehr Transparenz zu sorgen. Schließlich wird bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) eine Fachstelle „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ eingerichtet, 

die den Bund bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützten soll. 

Die COVID-19-Ausbrüche im Jahr 2020 u.a. in Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen und den be-

troffenen Gemeinden haben das Augenmerk verstärkt auf die Arbeitsbedingungen in der Fleisch-

wirtschaft gelenkt. Wegen ihrer Arbeitsbedingungen ist die Branche schon in der Vergangenheit 

immer wieder in die Kritik geraten. Trotz Selbstverpflichtungen der Branche, trotz Verschärfungen 

des Regelwerks und trotz verschärfter Kontrollen war bislang keine nennenswerte Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen feststellbar. Bei einer Schwerpunktprüfung der Arbeitsschutzverwaltung 

des Landes Nordrhein-Westfalen mit Überprüfung von 30 Großbetrieben und 17 000 Arbeitsplät-

zen in der Fleischindustrie wurden zahlreiche Rechtsverstöße festgestellt. 

Von den insgesamt rund 8 800 Rechtsverstößen entfielen alleine rund 5 900 Verstöße auf das Ar-

beitszeitrecht. Es wurden Fälle aufgedeckt, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 16 

Stunden an einem Tag gearbeitet haben. Vielfach wurde ohne Pause gearbeitet. Daneben wurden 

gravierende Mängel, beispielsweise im Bereich des technischen Arbeitsschutzes, festgestellt. So 

fehlten vielfach Schutzeinrichtungen an Gerätschaften. Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, 

dass die Zahl der Arbeitsunfälle im Bereich des Schlachtens, des Zerlegens von Tieren und der 

Fleischverarbeitung deutlich höher ist als sonst im Bereich der Nahrungsmittelindustrie.  

Auch die Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Zollverwaltung haben ergeben, 

dass es im Bereich der Fleischindustrie zu zahlreichen Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben 

kommt. So wurden Fälle festgestellt, in welchen Lohn für persönliche Schutzausrüstung, für Miete 

oder für Fahrservice entgegen der rechtlichen Bestimmungen einbehalten wurde. Die Kontrollen 

machten deutlich, dass vor allem bei Beschäftigten von Subunternehmen rechtliche Vorgaben 

nicht eingehalten werden.  
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Werkvertragsarbeitnehmerinnen und Werkvertragsarbeitnehmer wurden vielfach im Kernbereich 

der Unternehmen der Fleischwirtschaft eingesetzt. Der Anteil des Fremdpersonals lag in den Be-

trieben der Fleischindustrie vielfach bei über 50 %. Der Anteil der Leiharbeitnehmerinnen und 

Leiharbeitnehmer an den Beschäftigten in Betrieben, die die Selbstverpflichtung für attraktivere 

Arbeitsbedingungen unterschrieben haben, lag in den letzten Jahren nach deren eigener Aussage 

mit ca. 5 bis 10 % deutlich über dem Anteil der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer an 

der Gesamtbeschäftigung. Dieser lag Ende des Jahres 2019 bei 2,3 %.  

Nicht nur die Arbeitsbedingungen in den Fleischfabriken selbst, auch die Unterkunftssituation von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Fleischwirtschaft ist häufig nicht menschenwürdig. 

Die Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Zuge der nach dem Infekti-

onsschutzgesetz in Pandemiezeiten bestehenden besonderen Vollzugsmöglichkeiten auch die Un-

terkünfte von Beschäftigten bei Werkvertragsunternehmen in der Fleischwirtschaft überprüft. Die 

Bandbreite der bei Prüfungen festgestellten Beanstandungen war erheblich. Zum Teil sind Schim-

melpilzbefall, Einsturzgefahr, undichte Dächer, katastrophale Sanitäreinrichtungen, Ungezieferbe-

fall und Brandschutzmängel festgestellt worden. Verschärft werden diese Unterkunftsbedingun-

gen häufig durch Überbelegung. 

4.3 Das Wichtigste in Kürze 

Das Arbeitsschutzkontrollgesetz schafft die Voraussetzungen für die Verbesserung des Arbeits-

schutzes in Deutschland im Allgemeinen und im Besonderen in der Fleischwirtschaft. 

Kernstück der Änderung des durch das Arbeitsschutzkontrollgesetz geänderten Arbeitsschutzge-

setzes ist die Einführung einer verbindlichen bundesweit einheitlichen Mindestbesichtigungs-

quote. Dadurch wird eine untere Grenze für Betriebsbesuche durch die zuständigen Arbeits-

schutzbehörden festgelegt. Mittelbar wird damit zugleich ein Beitrag zur Stabilisierung der im Ar-

beitsschutz eingesetzten personellen Ressourcen und zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des 

Arbeitsschutzsystems insgesamt geleistet. Außerdem sind Schwerpunktkontrollen in Risikobran-

chen vorgesehen. Durch die Einrichtung einer Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei 

der Arbeit bei der BAuA wird u.a. ein länderübergreifendes und wirkungsorientiertes Monitoring 

gewährleistet. 

In der Fleischwirtschaft wird mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz die Verantwortung für die Ar-

beitsbedingungen vollständig beim Inhaber des Fleischunternehmens gebündelt. Dies geschieht 

dadurch, dass grundsätzlich kein Fremdpersonal mehr im Bereich der Schlachtung einschließlich 

der Zerlegung und im Bereich der Fleischverarbeitung eingesetzt werden darf. Dadurch soll einer-
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seits den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in diesen Bereichen tätig sind, ein Verant-

wortlicher gegeben werden, der sich um die Einhaltung der arbeitsrechtlichen und arbeitsschutz-

rechtlichen Regularien zu kümmern hat, zum anderen soll damit den Kontrollbehörden eine effek-

tive und effiziente Kontrolle ermöglicht werden. Für die Kontrolle der Regelungen zum Fremdper-

sonaleinsatz und die Ahndung entsprechender Verstöße sind vorwiegend die Behörden der Zoll-

verwaltung vorgesehen. 

Konkret bedeutet dies: Der Einsatz von Werkvertragsarbeitnehmerinnen und Werkvertragsarbeit-

nehmern im Bereich Schlachtung, Zerteilung und Weiterverarbeitung ist seit dem 1. Januar 2021 

untersagt. Seit dem 1. April 2021 ist grundsätzlich auch kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen 

und Leiharbeitnehmern im Kerngeschäft der Fleischindustrie mehr zulässig. Eine Ausnahme gilt 

für den Bereich der Fleischverarbeitung, in welchem ein solcher Einsatz für eine Übergangszeit 

(bis Ende März 2024) zur Abfederung saisonaler Belastungsspitzen in engen Grenzen möglich 

bleibt. Voraussetzung ist u.a., dass ein Tarifvertrag von Tarifvertragsparteien der Fleischwirtschaft 

den Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern innerhalb des gesetzlich eröffne-

ten Rahmens zulässt. Der Inhaber des Fleischunternehmens ist sodann verpflichtet, die Arbeitneh-

merüberlassung gegenüber den Behörden der Zollverwaltung entsprechend der Verordnung über 

die Anzeigepflicht von Leiharbeit in der Fleischwirtschaft anzuzeigen. Zum Schutz der Leiharbeit-

nehmerinnen und Leiharbeitnehmer gilt für diese Überlassungen der Gleichbehandlungsgrundsatz 

ab dem ersten Tag und ohne Ausnahmemöglichkeit. Nach den Regelungen des Arbeitsschutzkon-

trollgesetzes hat die Arbeitszeiterfassung in der Fleischwirtschaft elektronisch und manipulations-

sicher zu erfolgen. Außerdem wird klargestellt, dass Rüst- und Umkleidezeiten als Arbeitszeit zu 

erfassen sind. Von den dargestellten Vorgaben sind Unternehmen des Fleischerhandwerks ausge-

nommen. 

Im Arbeitszeitgesetz wurde der Höchstbetrag für das Bußgeld bei Arbeitszeitverstößen von bisher 

15 000 Euro auf 30 000 Euro verdoppelt. Die Bußgeldrahmen im Arbeitsschutzgesetz und im Ju-

gendarbeitsschutzgesetz wurden entsprechend angeglichen. Außerdem können die Arbeitsschutz-

behörden nun vom Arbeitgeber verlangen, neben den Arbeitszeitnachweisen nach § 16 Arbeits-

zeitgesetz auch andere Arbeitszeitnachweise (z.B. Arbeitszeit-Aufzeichnungen nach dem Mindest-

lohngesetz) oder Geschäftsunterlagen, die mittelbar oder unmittelbar Auskunft über die Einhal-

tung des Arbeitszeitgesetzes geben (z.B. Stundenlohn-Abrechnungen), vorzulegen oder zur Ein-

sicht einzusenden. 

Weitere Inhalte des Arbeitsschutzkontrollgesetzes sind die Befugnisse für Aufsichtsbehörden, die 

Besichtigungen von Betrieben mit einem hohem Gefährdungspotenzial zu priorisieren und bei Zu-

sammenarbeit mehrerer Arbeitgeber eine schriftliche Arbeitsschutzvereinbarung zu verlangen. 
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Außerdem wird die Datenübermittlung zwischen den Arbeitsschutzbehörden der Länder und den 

Unfallversicherungsträgern zu durchgeführten Betriebsbesichtigungen ermöglicht. Auch damit 

wird die Kontrolltätigkeit erleichtert. 

In der Arbeitsstättenverordnung werden für die Unterbringung von Beschäftigten in Gemein-

schaftsunterkünften innerhalb und außerhalb des Betriebsgeländes Mindestanforderungen an die 

Bereitstellung festgeschrieben, die im staatlichen Regelwerk konkretisiert werden. Diese Regelun-

gen gelten branchenübergreifend und sowohl bei direkter als auch indirekter Bereitstellung durch 

den Arbeitgeber. Die Arbeitgeber werden zudem verpflichtet, die Unterbringung in Gemein-

schaftsunterkünften zu dokumentieren. 

4.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Verbesserung 
des Vollzugs im Arbeits-
schutz (Arbeitsschutzkon-
trollgesetz) 

Gesetz vom 22.12.2020 
(BGBl. I S. 3334) 

Verbesserung des Arbeits-
schutzes und der Arbeitsbe-
dingungen, insbes. in der 
Fleischwirtschaft 

Inkrafttreten: 
1.1.2021 
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5. Migration und Integration  

5.1 Ziele und Aufgaben 

Nachdem in den Jahren 2015 und 2016 die Fluchtmigration die Einwanderung nach Deutschland 

und die politische Diskussion darüber dominiert hatte, stehen in der jüngeren Vergangenheit ne-

ben der Integration von Schutzsuchenden auch die Einwanderung aus anderen EU-Staaten und 

von Fachkräften aus Drittstaaten im Fokus. Ziel ist die Integration von Ausländerinnen und Auslän-

dern, die rechtmäßig in Deutschland leben, in Gesellschaft, Bildung, Wohnungs- und Arbeits-

markt. 

Die integrationspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung werden vom Prinzip des Förderns 

und Forderns geleitet. Integration ist ein Angebot, aber auch eine Verpflichtung zu eigener An-

strengung. Eine zusätzliche Herausforderung der Integrationspolitik ist es dabei, sowohl die Be-

dürfnisse als auch die Anforderungen an die bereits seit längerer Zeit in Deutschland lebenden 

Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte in den Blick zu nehmen sowie die gesellschaftliche 

Akzeptanz von Zu- und Einwanderung zu erhöhen.  

Auch das Querschnittsziel der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und die Fachkräftesicherung auch 

durch die Förderung der Aus- und Weiterbildung von Ausländerinnen und Ausländern oder Schaf-

fung besserer Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt, Spracherwerb und zur Anerkennung vor-

handener Qualifikationen sind von zentraler Bedeutung. Im Bereich der Fluchtmigration sind eine 

möglichst frühzeitige Förderung und Integration in Arbeit besonders entscheidend.  

Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland mit seinen leistungsfähigen sozialen Schutz- 

und Sicherungssystemen hängt daher auch davon ab, wie gut es mit all diesen Bemühungen ge-

lingt, die Fachkräftebasis der Unternehmen und Betriebe auch durch den Einsatz ausländischer 

Fachkräfte zu sichern und das Fachkräftepotenzial der Menschen mit Migrationsgeschichte zu he-

ben. Ein möglichst breites allgemeines Wohlstandsniveau, die Leistungsfähigkeit und Stabilität der 

sozialen Sicherungssysteme und daran anknüpfend der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft 

sind als wesentliche Elemente der Sozialen Marktwirtschaft eng an die Stärke der Wirtschaft ge-

koppelt. Ziel und Aufgabe einer abgestimmten und gesteuerten Erwerbsmigration ist es daher 

auch, die Bedarfe des Wirtschaftsstandortes Deutschland und die Fachkräftesicherung durch Zu-

wanderung von Fachkräften aus EU- und Drittstaaten zu berücksichtigen und so einen Beitrag zu 

gesellschaftlichem Wohlstand und zur Stabilität des Steuer- und Beitragsaufkommens zu leisten. 

Die Bundesregierung hat deshalb bereits Ende 2018 eine Fachkräftestrategie beschlossen, die auf 

die Sicherstellung und Ausweitung der inländischen, europäischen und internationalen Fachkräf-

tepotenziale abzielt. Die zum 1. März 2020 im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes in 
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Kraft getretenen Änderungen des Aufenthaltsgesetzes bilden dabei einen zentralen Baustein. Im 

Zuge dessen hat die Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) bei der Bundesagentur für 

Arbeit (BA) eine Lotsenfunktion für Anerkennungssuchende übernommen, die sich noch im Aus-

land befinden. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie kann sich die Wirkung des Gesetzes noch 

nicht vollständig entfalten. 

Das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung (Beschäftigungsduldungsgesetz) kann 

Menschen mit einer Duldung eine sichere Bleibeperspektive bieten. Es schafft Verbesserungen für 

abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber und andere ausreisepflichtige Staatsangehö-

rige, indem die Möglichkeit zum Erhalt einer Ausbildungsduldung vereinheitlicht und für nachhal-

tig integrierte Personen eine neue Beschäftigungsduldung eingeführt wurde. Per Verordnung 

wurde zudem die Leiharbeit für geduldete und gestattete Personen geöffnet. Mit dem Ausländer-

beschäftigungsförderungsgesetz wurde der Zugang zur Deutschsprachförderung für geduldete 

und gestattete Personen erweitert und die Ausbildungsförderung für Ausländerinnen und Auslän-

der erheblich geöffnet; im Asylbewerberleistungsgesetz wurde eine Lücke in der Sicherung des 

Lebensunterhalts während einer betrieblichen Ausbildung geschlossen. 

Der Nationale Aktionsplan Integration (NAP-I) bündelt Maßnahmen aus den verschiedenen Poli-

tikfeldern. Die von der Bundesregierung berufene, unabhängige Fachkommission zu den Rahmen-

bedingungen der Integrationsfähigkeit analysiert in ihrem Bericht die aktuelle Lage in der Einwan-

derungsgesellschaft Deutschland und gibt Empfehlungen an Akteure des staatlichen Handelns so-

wie die Zivilgesellschaft. Darüber hinaus wurden verschiedene Sonder- und Förderprogramme in 

Bund und Ländern, insbesondere auch mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), aufgelegt 

und fortentwickelt. Ziel ist die Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft, Bildung und Ar-

beitsmarkt. 

5.2 Ausgangslage 

Im Jahr 2019 lebten nach Auswertungen des Mikrozensus rund 21,25 Mio. Menschen mit Migrati-

onshintergrund in Privathaushalten in Deutschland. Dies entspricht einem Anteil von 26,0 % an 

der in Deutschland lebenden Gesamtbevölkerung von 81,85 Mio. Menschen. Von 2013 bis 2019 

ist die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund um mehr als 4,5 Mio. angestiegen.  

Die Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes der vergangenen Jahre wurde zunehmend von 

Migration beeinflusst: sowohl durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU als auch 

durch die Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten und die Fluchtmigration seit dem Jahr 

2015. So erhöhte sich der Anteil von ausländischen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 

Beschäftigungsaufbau von gut einem Viertel (27 %) im Jahr 2012 auf knapp drei Fünftel (57 %) im 
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Jahr 2019, von denen 53 % aus der EU und 47 % aus Drittstaaten stammten. Im Jahresvergleich 

2020 zu 2019 konnte allein ein Beschäftigungsaufbau bei ausländischen sozialversicherungspflich-

tigen Beschäftigten generiert werden. 

Die positive Arbeitsmarktentwicklung der letzten Jahre bot gute Voraussetzungen für die Integra-

tion in den Arbeitsmarkt. Gleichwohl müssen unterschiedliche Ausgangslagen berücksichtigt wer-

den. Erwerbsmigration ist über die Visumerteilung vor Einreise steuerbar und führt in der Regel zu 

einer schnellen Arbeitsmarktintegration. Für den Zuzug von EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die 

Freizügigkeit innerhalb des EU-Binnenmarktes genießen, ist wegen des Freizügigkeitsrechtes eine 

Steuerbarkeit vor Einreise nicht gegeben. Auch bei dieser Personengruppe ist die Beschäftigten-

quote aber relativ hoch. Die Integration von Schutzberechtigten im Rahmen der humanitären Auf-

enthalte hingegen benötigt oftmals mehr Zeit. Fehlende oder mangelnde Sprachkenntnisse sowie 

fehlende oder (noch) nicht anerkannte formale Berufsqualifikationen erschweren die Integration 

von Geflüchteten in Ausbildung und Arbeit. Häufig geht dies mit Beschäftigungen in Berufen und 

Tätigkeiten mit einer Entlohnung im unteren Entgeltbereich einher. Bis zum Ausbruch der COVID-

19-Pandemie konnten allerdings auch hier Erfolge verzeichnet werden. 

Im Jahresdurchschnitt 2020 betrug die Arbeitslosenquote von Ausländerinnen und Ausländern 

insgesamt 14,4 % (Deutsche 4,7 %, insgesamt 5,9 %; im Vergleich zu 2016: Ausländerinnen und 

Ausländer 15,3 %, Deutsche 5,2 %, insgesamt 6,1 %). Durch die COVID-19-Pandemie und die damit 

verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wurde diese positive Entwicklung stark 

abgebremst. Bei Beschäftigten ohne Berufsausbildung sowie bei ausländischen Beschäftigten, ins-

besondere denen mit Fluchthintergrund, zeigen sich besonders deutliche Auswirkungen. Pande-

miebedingt wurden viele Integrations- und Berufssprachkurse unterbrochen. Der temporären 

Kursunterbrechung konnte jedoch kurzfristig durch Einführung von Online-Tutorien begegnet 

werden. Zudem erhielten die Kursträger die Möglichkeit, unter Einhaltung von Abstands- und Hy-

gieneregeln die Kurse in fünf flexiblen und frei wählbaren Unterrichtsformaten wiederaufzuneh-

men, u.a. mit der Möglichkeit, den Sprachunterricht vollständig oder teilweise (in Kombination 

mit Präsenzunterricht) im virtuellen Klassenzimmer durchzuführen. Die Teilnahmen an arbeits-

marktpolitischen Maßnahmen waren unterbrochen oder wurden um Monate verschoben und 

konnten nicht in gewohnter Form durchgeführt werden. Als Folge könnten Bildungschancen redu-

ziert und Perspektiven von Zuwanderinnen und Zuwanderern auf dem deutschen Arbeitsmarkt 

erschwert worden sein. 

Ende des Jahres 2019 lebten 1,8 Mio. schutzsuchende Menschen in Deutschland. Im Jahr 2014 

waren es 746 000. 62 % der Schutzsuchenden waren männlich, 43 % jünger als 25 Jahre, mehr als 
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zwei Drittel jünger als 35 Jahre. Es gibt deutliche Bildungsunterschiede zwischen der in Deutsch-

land geborenen Bevölkerung und den Schutzsuchenden beim Zuzug. Gut ein Viertel der Schutzsu-

chenden im Alter von 18 bis einschließlich 64 Jahren hatte beim Zuzug bereits Universitäten, 

Hochschulen oder berufliche Bildungseinrichtungen besucht und 16 % haben einen Abschluss, 

während unter der in Deutschland geborenen Bevölkerung vier Fünftel über berufliche oder aka-

demische Abschlüsse verfügen. Insgesamt ist das Bildungsniveau der Geflüchteten polarisiert. 

Anerkannten Schutzberechtigten steht der Zugang zum deutschen Arbeits- und Ausbildungsmarkt 

uneingeschränkt offen. Die (sozialversicherungspflichtige) Beschäftigungsquote der Menschen aus 

den acht nichteuropäischen Hauptherkunftsländern (TOP 8: Eritrea, Pakistan, Iran, Nigeria, Afgha-

nistan, Somalia, Irak, Syrien) stieg seit dem Jahr 2015 von gut 18 % auf 31,8 % im März 2021 (Aus-

länderinnen und Ausländer: 46,6 %, Deutsche: 63,1 %). Im November 2020 übte jeder zweite sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigte (ohne Auszubildende) dieses Personenkreises (50,5 %) eine 

Helfertätigkeit aus, während es bei allen Ausländerinnen und Ausländern 36,9 % und bei Deut-

schen 12,7 % waren. Auch der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne Auszu-

bildende) in der Arbeitnehmerüberlassung lag zum Stichtag 30. Juni 2020 bei Personen aus den 

TOP 8-Ländern mit 13,6 % mehr als doppelt so hoch wie bei den Ausländerinnen und Ausländern 

insgesamt (6,3 %). 

Insgesamt waren im Jahr 2020 2,0 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne Auszu-

bildende) in der Arbeitnehmerüberlassung tätig. Unzählige Menschen mit Fluchterfahrung arbei-

ten aber auch in systemrelevanten Bereichen, also in Branchen, die für unsere Gesellschaft insbe-

sondere in der Pandemiezeit von zentraler Bedeutung sind. Rund 9 % der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten (mit Auszubildenden) mit einer TOP 8-Staatsangehörigkeit waren im Ge-

sundheits- und Sozialwesen, rund 8 % im Einzelhandel und rund 4 % im Bereich Post-, Kurier- und 

Expressdienste tätig. Zwei Drittel der Vollzeitbeschäftigten mit einer TOP 8-Staatsangehörigkeit 

waren Ende des Jahres 2019 im unteren Entgeltbereich beschäftigt (insgesamt 19 %), wobei dies 

auch mit der bislang relativ kurzen Dauer der Beteiligung am deutschen Arbeitsmarkt zusammen-

hängt. Ein Fünftel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dieser Personengruppe waren auf 

zusätzliche Leistungen der Grundsicherung angewiesen. 

Im Juni 2021 waren 429 000 Personen im Kontext von Fluchtmigration als arbeitsuchend gemel-

det, darunter 239 000 Arbeitslose. Von den insgesamt 3,9 Mio. erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten (ELB) im Rechtskreis des SGB II hatten im März 2021 14,4 % einen Fluchthintergrund. Die 

Integration dieser Personengruppe in den Arbeitsmarkt bleibt daher eine Herausforderung.  

  



- 75 - 

5.3 Das Wichtigste in Kürze 

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit dem das Aufenthaltsgesetz geändert wurde, hat die 

Möglichkeiten zur Bildungs- und Erwerbsmigration deutlich erweitert. Es führt erstmals einen ein-

heitlichen Fachkräftebegriff ein. Liegt ein Arbeitsvertag vor, können Fachkräfte künftig ohne Vor-

rangprüfung einreisen. Die Arbeitsplatzsuche wird für Fachkräfte mit Berufsausbildung analog zur 

Regelung für Hochschulabsolventen neu vorgesehen. Die Möglichkeit zur Ausbildungsplatzsuche 

wurde gänzlich neu geschaffen. Zudem wird die Möglichkeit zur Einreise zum Zweck der Anerken-

nung einer im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikation verankert und gestärkt.  

Mit dem Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung wurden klare Kriterien für einen 

verlässlichen Status geduldeter Personen definiert. Es schafft Möglichkeiten für abgelehnte Asyl-

bewerberinnen und Asylbewerber und andere ausreisepflichtige ausländische Staatsangehörige, 

indem die Ausbildungsduldung vereinheitlicht und für nachhaltig integrierte Personen eine Be-

schäftigungsduldung eingeführt wurde. Per Verordnung wurde zudem die Leiharbeit für gedul-

dete und gestattete Personen geöffnet. 

Mit dem Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz wurde der Zugang zur Ausbildungsförderung 

erheblich erweitert. Viele Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Geduldete können zudem 

erstmals an Integrations- oder Berufssprachkursen teilnehmen. Im Asylbewerberleistungsgesetz 

wurde eine Lücke in der Sicherung des Lebensunterhalts während einer betrieblichen Ausbildung 

geschlossen. 

Das Gesamtprogramm Sprache des Bundes (Integrations- und Berufssprachkurse zusammen) 

wird kontinuierlich weiterentwickelt und die Angebote weiter ausdifferenziert und verbessert. 

Der Bund hat für die Umsetzung des Gesamtprogramms im Jahr 2020 mehr als eine Mrd. Euro be-

reitgestellt. 

Bewährte Förderprogramme wie das Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) wur-

den ausgebaut, um insbesondere Modelle der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung wei-

terzuentwickeln und modellhafte Qualifizierungen im Kontext der Anerkennungsgesetzgebung zu 

erproben. Im Ausland erworbene Berufsabschlüsse und Kompetenzen sollen häufiger als gleich-

wertig anerkannt werden, um so den Umfang bildungsadäquater Arbeitsaufnahmen weiter zu be-

fördern. 
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5.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

ESF-Integrationsrichtlinie 
Bund 

Maßnahmen für Jugendli-
che und junge Erwachsene, 
deren Zugang zu Arbeit und 
Ausbildung erschwert ist 
3 Handlungsschwerpunkte:  
- Integration von Asylbe-
werberinnen, Asylbewer-
bern und Flüchtlingen 
(IvAF) 
- Integration durch Aus-
tausch (IdA) mit Schwer-
punkt transnationale Mobi-
lität von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen (Alter 
18 bis 35 Jahre) 
- Integration statt Ausgren-
zung (IsA) von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen 
(Alter 18 bis 35 Jahre) 

Nachhaltige Integration von 
Personen mit besonderen 
Schwierigkeiten beim Zu-
gang zu Arbeit oder Ausbil-
dung 
Kooperationen von Betrie-
ben, öffentlicher Verwal-
tung, Jobcentern, Agentu-
ren für Arbeit 

Laufzeit: 
Sommer 2015 bis 
Dezember 2021 
Bundesweit 128 Projektver-
bünde mit rd. 500 Teilpro-
jekten 

Förderprogramm „Integra-
tion durch Qualifizierung“ 

Richtlinie „ESF-Qualifizie-
rung im Kontext Anerken-
nungsgesetz“ 
Richtlinie über besondere 
Maßnahmen zur Förderung 
der beruflichen Integration 
von Personen mit Migrati-
onshintergrund 

4 Handlungsschwerpunkte: 
- Anerkennungs- und Quali-
fizierungsberatung 
- Qualifizierungsmaßnah-
men im Kontext des Aner-
kennungsgesetzes (Hinfüh-
ren zur vollen Anerkennung 
ausländischer Berufsab-
schlüsse) 
- Interkulturelle Kompeten-
zentwicklung der zentralen 
Arbeitsmarktakteure 
- Regionale Koordinations-
stellen Fachkräfteeinwan-
derung  

Aktuelle Förderrunde: 
1.1.2019 bis 31.12.2022 

Gesetz zur Entfristung des 
Integrationsgesetzes 

Gesetz vom 4.7.2019 
(BGBl. 2019 I Nr. 25, S. 914 
ff.) 

Entfristung der Wohnsitz-
auflage 
Möglichkeit einer Verlänge-
rung der individuellen 
Wohnsitzverpflichtung bei 
pflichtwidriger Wohnsitz-
verlegung 
Zustimmungspflicht der 
Ausländerbehörde des ge-
planten Zuzugsorts bei Auf-
hebung 

Inkrafttreten: 
12.7.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz gegen illegale 
Beschäftigung und Sozial-
leistungsmissbrauch 

Gesetz vom 11.7.2019 
(BGBl. 2019 I Nr. 27, S. 1066 
ff.) 

Schaffung von neuen Auf-
gaben und Befugnissen für 
die FKS, um besser gegen il-
legale Beschäftigung, den 
Missbrauch staatlicher Leis-
tungen und unfaire Arbeits-
bedingungen vorgehen zu 
können 
Übermittlungspflicht von 
Informationen und perso-
nenbezogener Daten an in-
ternationale Behörden 
Ausschluss aus Bezug von 
Kindergeld für EU-Bür-
ger/innen in den ersten drei 
Monaten für Nicht-Er-
werbstätige sowie danach 
für nur Arbeitsuchende 

Inkrafttreten: 
18.7.2019 

Ausländerbeschäftigungs-
förderungsgesetz (ABFG) 

Gesetz vom 8.7.2019 
(BGBl. 2019 I Nr. 26, S. 1029 
ff.) 

Deutliche Ausweitung des 
Zugangs zur Förderung von 
Berufsausbildung und Aus-
bildungsvorbereitung nach 
dem SGB III und SGB II für 
Ausländer/innen 
Öffnung der Integrations- 
und Berufssprachkurse für 
arbeitsmarktnahe Gestat-
tete mit unklarer Bleibeper-
spektive nach drei Monaten 
Aufenthalt und bei Einreise 
vor dem 1.8.2019 
Öffnung der Berufssprach-
kurse für arbeitsmarktnahe 
Geduldete nach sechs Mo-
naten geduldetem Aufent-
halt 

Inkrafttreten: 
1.8.2019 

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zum Integ-
rationsgesetz und der Be-
schäftigungsverordnung 

Verordnung vom 22.7.2019 
(BGBl. 2019 I Nr. 28, S. 1109 
ff.) 

Dauerhaft und bundesweit 
einheitlicher Verzicht auf 
Vorrangprüfung bei Gedul-
deten und Gestatteten 
Dauerhafte Öffnung des Zu-
gangs zur Leiharbeit für Ge-
duldete und Gestattete 

Inkrafttreten: 
6.8.2019 

Drittes Gesetz zur Ände-
rung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes 

Gesetz vom 13.8.2019 
(BGBl. 2019 I Nr. 31, S. 1290 
ff.) 

Rechtskreiswechsel vom 
AsylbLG in das SGB II erst 
bei unanfechtbarer Aner-
kennung als Asylberech-
tigte/r 
Zuordnung von Asylbewer-
ber/innen in Sammelunter-
künften zur Bedarfsstufe 2 
Schließung der Förderlücke 
bei Ausbildung und Stu-
dium 

Inkrafttreten: 
1.9.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz über Duldung bei 
Ausbildung und Beschäfti-
gung (DuldG) 

Gesetz vom 15.7.2019  
(BGBl. 2019 I Nr. 26, S. 1021 
ff.) 

Ausweitung der Arbeitsver-
bote für Geduldete aus sog. 
sicheren Herkunftsstaaten 
Möglichkeit der Erteilung 
einer Beschäftigungsdul-
dung nach § 60d AufenthG 
Ausbildungsduldung aus ei-
ner Aufenthaltsgestattung 
oder nach 3 Monaten Dul-
dung nach § 60a sowie Aus-
weitung auf Assistenz und 
Helferausbildungen; Vo-
raussetzung: Identitätsklä-
rung 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz (FEG) 

Gesetz vom 15.8.2019 
(BGBl. 2019 I Nr. 31, S. 1307 
ff.) 

Grundsätzliche Erlaubnis 
des Zugangs zu Erwerbstä-
tigkeit außer bei Verbot im 
Einzelfall 
Möglichkeit der Einreise zur 
Ausbildungsplatzsuche; Er-
leichterung der Einreise zur 
Arbeitsplatzsuche 
Öffnung des Arbeitsmarkt-
zugangs für Nichtakademi-
ker (Beschäftigte mit quali-
fizierter Berufsausbildung) 
Wegfall der Begrenzung auf 
Mangelberufe für Fach-
kräfte mit Berufsausbildung 
Verzicht auf die Vorrang-
prüfung bei anerkannter 
Qualifikation und Arbeits-
vertrag 

Inkrafttreten: 
1.3.2020 

Verordnung zur Änderung 
der Beschäftigungsverord-
nung und der Aufenthalts-
verordnung 

Verordnung vom 23.3.2020 
(BGBl. 2019 I Nr. 15, S. 655 
ff.) 

Vereinheitlichung der Rege-
lungen für Führungskräfte 
Sprachkenntnisse als Vo-
raussetzung für Arbeits-
marktzugang von vorwie-
gend aus religiösen Grün-
den Beschäftigten 
Möglichkeit für Schüler/in-
nen deutscher Auslands-
schulen, ohne Zustimmung 
der BA ein Praktikum von 
bis zu sechs Wochen zu ab-
solvieren 
Ergänzung der Liste beson-
derer Personengruppen um 
eSportler/innen und auslän-
dische Hausangestellte 

Inkrafttreten: 
1.4.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Nationaler Aktionsplan In-
tegration (NAP-I) 

5 spezifische Kernvorhaben 
des BMAS im Themenforum 
„Integration in den Arbeits-
markt“: 
- Spezielle Auszubildenden-
kurse im Rahmen der 
Deutschsprachförderver-
ordnung (DeuFöV) 
- Ausbau der vorhandenen 
Informationsangebote auf 
den Portalen der BA in wei-
teren Fremdsprachen und 
in leichter Sprache 
- Intensivierung des Austau-
sches und der Kooperation 
zwischen Beratungsstellen 
und FKS 
- ESF-Programm zur Förde-
rung von Frauen mit Migra-
tionshintergrund (ein-
schließlich geflüchteter 
Frauen) am Arbeitsmarkt 
- Einrichtung Regionaler Ko-
ordinationsstellen Fachkräf-
teeinwanderung in jedem 
Bundesland 
Vorhaben des BMBF im 
Themenforum „Anerken-
nung von Berufs- und Bil-
dungsabschlüssen als Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt“: 
- Leichterer Zugang für Mig-
ranten/innen zum Anerken-
nungsverfahren 
- „Runder Tisch Anerken-
nung“ zur stärkeren Einbin-
dung von Migrantenorgani-
sationen 

Koordinierung durch Beauf-
tragte für Migration, Flücht-
linge und Integration 
Adressierung der aktuellen 
Herausforderungen der In-
tegration und des gesell-
schaftlichen Zusammen-
halts in Deutschland 
Bündelung, Weiterentwick-
lung und Steuerung beste-
hender Integrationsange-
bote für alle Zuwanderer-
gruppen 

Umsetzungsbeginn der Vor-
haben durch Verabschie-
dung der Phasen II und III 
des NAP-I durch die Bun-
desregierung am 28.7.2020 
Vorstellung und Erörterung 
auf dem 12. Integrations-
gipfel am 19.10.2020 

Optimierung der berufli-
chen Integration von Perso-
nen mit Flucht- und Migra-
tionshintergrund als Beitrag 
zur Fachkräftesicherung im 
Gesundheitswesen (INGE) 

Entwicklung und praktische 
Umsetzung eines branchen-
bezogenen, regional über-
tragbaren Strategiekonzep-
tes zur Gewinnung von Per-
sonen mit Flucht- und Mig-
rationshintergrund für ver-
schiedene Gesundheitsbe-
rufe 

Verbesserung der berufli-
chen Integration von Perso-
nen mit Flucht- und Migra-
tionshintergrund, aber auch 
von im Ausland rekrutierten 
Personen in Berufe der Ge-
sundheits- und Pflegewirt-
schaft 

1.10.2017 bis 31.12.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Vielfalt Pflegen: Lernplatt-
form zur Förderung trans-
kultureller Kompetenzen in 
der Pflege 

Bundesweite und kosten-
freie eLearning-Plattform 
www.vielfalt-pflegen.info 
zur Förderung der transkul-
turellen Kompetenzen von 
Mitarbeitenden in der 
Pflege seit Oktober 2020 als 
Ergänzung zu bestehenden 
Fort- und Weiterbildungs-
angeboten für alle ambu-
lanten und stationären Trä-
ger, die Pflegeleistungen in 
der Kranken- und Alten-
pflege anbieten 
Nutzungsmöglichkeit der 
Lernplattform in der Ausbil-
dung für Pflegekräfte 

Förderung der transkultu-
rellen Kompetenzen von in 
der Pflege Beschäftigten 
(Vorbeugung von Vorurtei-
len, Information über regio-
nale Best Practice-Beispiele, 
Handlungsempfehlungen 
für Alltagssituationen in der 
Pflege) 

1.12.2017 bis 31.12.2021 

Jugendmigrationsdienste 
(JMD) 

Individuelle Beratung und 
Begleitung junger Men-
schen mit Migrationshinter-
grund von 12 bis 27 Jahren 
am Übergang Schule/Beruf 
Regelangebot der Integrati-
onsförderung auf Grund-
lage des § 45 Aufenthalts-
gesetz 

Förderung der sozialen In-
tegration mit Schwerpunkt 
der Unterstützung am 
Übergang Schule/Beruf 

Laufend 

Jugendmigrationsdienst im 
Quartier (JMDiQ, mit BMI) 

Gruppenangebote (Mikro-
projekte) für junge Migran-
ten/innen gemeinsam mit 
Menschen aus ihrem Woh-
numfeld 

Stärkung der sozialen In-
tegration im Quartier 

Projektlaufzeit: 
2017 bis 2021 
Ab 2022 Verstetigung der 
Projektinhalte in den JMD 

Richtlinien Garantiefonds 
Hochschule (RL-GFH) 

Sprachförderung für Aus-
siedler/innen, ausländische 
Flüchtlinge und Asylberech-
tigte und Ehegatten bis 30 
Jahre 

Förderung der sprachlichen 
Kompetenzen zur Auf-
nahme bzw. Fortsetzung ei-
nes Hochschulstudiums 
(Sprachniveau C1) 

Laufend 

ESF-Bundesprogramm 
„Stark im Beruf – Mütter 
mit Migrationshintergrund 
steigen ein“ 

Unterstützung von Müttern 
mit Migrationshintergrund 
beim (Wieder-)Einstieg in 
das Erwerbsleben und beim 
Zugang zu vorhandenen An-
geboten zur Arbeits-
marktintegration an bun-
desweit 90 Standorten 

Begleitung des (Wieder-) 
Einstiegs von der berufli-
chen Orientierung über den 
Beginn eines Praktikums  
oder einer Ausbildung bis 
zur ersten Phase einer Be-
schäftigung 

Laufzeit: 
Februar 2015 bis Juni 2022 

Projekt „Frauen mit Migra-
tions- und Fluchtgeschichte 
zwischen Mehrfachdiskrimi-
nierung und Selbstbestim-
mungsrecht“ des Dachver-
bands der Migrantinnenor-
ganisationen (DaMigra) 

Schwerpunkte: 
-Öffentlichkeitsarbeit, um 
auf Mehrfachdiskriminie-
rungen aufmerksam zu ma-
chen 
- Diskussionsprozess mit Ex-
perten/innen und gesell-
schaftlichen Akteuren zu 
verschiedenen Aspekten 
des Selbstbestimmungs-
rechts von Migrantinnen 

U.a. Gewinn von Erkennt-
nissen zu Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie auf die 
Situation von Migrantinnen 
und geflüchteten Frauen 

Laufzeit: 
Oktober 2019 bis 
September 2022 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Projekt „MIGRANTINNEN 
gründen“ und Folgeprojekt 
„FRAUEN MIT FLUCHTER-
FAHRUNG gründen“ 

Unterstützung von Frauen 
mit Migrationshintergrund 
bei der Existenzgründung 
Im Folgeprojekt Heranfüh-
rung von Frauen mit 
Fluchterfahrung an die 
Selbstständigkeit 

Konkrete Existenzgründung 
teilnehmender Frauen 
Sensibilisierung von Multi-
plikatoren und Öffentlich-
keit für die Belange von 
Gründerinnen mit Migrati-
onshintergrund bzw. 
Fluchterfahrung 

Laufzeiten: 
Januar 2015 bis Dezember 
2016 sowie 
Januar 2017 bis Dezember 
2019 

Eine umfassende Übersicht zum Thema bietet die Broschüre „Darstellung der Maßnahmen der Bundesregierung zur 
Sprachförderung und Integration“ (Stand: April 2019), abrufbar unter „https://www.bmas.de/DE/Service/Publikatio-
nen/massnahmen-der-bundesregierung-fuer-sprachfoerderung-und-integration.html“. 

  

https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/massnahmen-der-bundesregierung-fuer-sprachfoerderung-und-integration.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/massnahmen-der-bundesregierung-fuer-sprachfoerderung-und-integration.html
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6. Alterssicherung 

6.1 Ziele und Aufgaben 

Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) bildet nach wie vor den Kern der Alterssicherung in 

Deutschland. Ihre Aufgabe ist es, Versicherten bei einem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben in-

folge Alters oder Erwerbsminderung eine Lohnersatzleistung und Hinterbliebenen eine Unter-

haltsersatzleistung zu gewähren. Die Höhe der lohn- und beitragsbezogenen Rente ist dabei 

grundsätzlich abhängig von der Anzahl der zurückgelegten Versicherungsjahre und von der Höhe 

der versicherten Entgelte: Je mehr Beitragsjahre vorliegen und je höher die versicherten Arbeits-

entgelte und Arbeitseinkommen sind, desto höher ist die aus der jeweiligen individuellen Versi-

cherungsbiographie berechnete Rente. Darüber hinaus wird die Rente dem sozialen Charakter der 

GRV entsprechend um Leistungen des Solidarausgleichs ergänzt, beispielsweise durch die renten-

steigernde Bewertung bestimmter Zeiten, in denen keine Beiträge entrichtet wurden.  

Um den Lebensstandard auch im Alter möglichst aufrechtzuerhalten, ist eine ergänzende zusätzli-

che Absicherung notwendig. Die betriebliche Altersversorgung (BAV) sowie die private Altersvor-

sorge bilden dafür die zweite und dritte Säule der Alterssicherung. Der Staat hilft beim Aufbau ei-

ner zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge mit Zulagen, Steuervorteilen und Beitragserspar-

nis in der Sozialversicherung. 

Ziel der Alterssicherungspolitik ist es, Erwerbstätigen in der Nacherwerbsphase einen angemesse-

nen Lebensstandard und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu sichern und dabei gleichzei-

tig eine tragfähige Finanzierung auch langfristig zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund hat die 

Bundesregierung im Mai 2018 die Einsetzung der Kommission „Verlässlicher Generationenver-

trag“ beschlossen. Ihr bereits im Koalitionsvertrag festgeschriebener Auftrag war es, sich mit den 

Herausforderungen der nachhaltigen Sicherung und Fortentwicklung der GRV und der beiden wei-

teren Rentensäulen ab dem Jahr 2025 zu befassen. So sollte sie unter anderem eine Empfehlung 

für einen verlässlichen Generationenvertrag vorlegen. 

Den Bericht über die Ergebnisse ihrer Arbeit, der auch Empfehlungen zur Fortentwicklung von 

Prävention und Rehabilitation umfasst, hat die Kommission im März 2020 übergeben. Die Emp-

fehlungen der Kommission sind eine wertvolle Hilfe für die künftigen Entscheidungen der Bundes-

regierung und gehen in ihre Überlegungen ein, wie angesichts der Alterung der Bevölkerung lang-

fristig die Finanzierung der GRV sichergestellt werden kann. Derartige Anpassungen im Rentensys-

tem sind sorgfältig zu prüfen und gut vorzubereiten. 

  



- 83 - 

6.2 Ausgangslage 

Die GRV ist das Alterssicherungssystem mit der weitaus größten Bedeutung. Gut 56 Mio. Men-

schen sind aktiv und passiv in der GRV versichert, 21,1 Mio. Menschen beziehen Renten, darunter 

18,5 Mio. 65-jährige und ältere Rentnerinnen und Rentner. Die Zahl der Leistungsempfängerinnen 

und Leistungsempfänger wird in absehbarer Zeit steigen, denn in den kommenden Jahren werden 

die geburtenstarken Jahrgänge das Renteneintrittsalter erreichen. Dadurch tritt eine Verschie-

bung der Altersstruktur und des Verhältnisses von Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern zu 

Rentenempfängerinnen und Rentenempfängern ein. Die Relation der Bevölkerung im Alter von 65 

Jahren und älter zur Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren wird gemäß Projektionen von ge-

genwärtig 36 % auf 53 % im Jahr 2045 steigen, so dass im Jahr 2045 nicht mehr 36, sondern 53 

Personen im Rentenalter 100 Personen im erwerbsfähigen Alter gegenüberstehen. Angesichts 

dieses Anstiegs und seiner dauerhaften Auswirkungen auf die umlagefinanzierte GRV erfolgten in 

der Vergangenheit bereits Anpassungen im System der Alterssicherung, so beispielsweise die An-

hebung der Altersgrenzen.  

Die Verbreitung der BAV entwickelt sich weiterhin positiv. Allerdings ist der Aufwuchs der Anwart-

schaftszahlen ausgehend von 14,6 Mio. im Jahr 2001 weitestgehend in den Jahren bis 2005 erfolgt 

und hat dann deutlich an Dynamik verloren. Von Ende 2015 bis Ende 2019 war nur noch ein An-

stieg von 20,1 Mio. auf 21,0 Mio. zu verzeichnen. Da Personen mehrere BAV-Anwartschaften ha-

ben können, entspricht dies derzeit ca. 18,2 Mio. Beschäftigten mit aktiven Anwartschaften. Im 

gleichen Zeitraum hat sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung jedoch von 31,2 Mio. 

auf 33,8 Mio. wesentlich dynamischer entwickelt. Darum ist der Anteil der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten mit einer BAV an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von rund 

56,2 % im Jahr 2015 auf rund 53,9 % im Jahr 2019 zurückgegangen. 

Nachdem der jährliche Zuwachs der Riester-Verträge bis zum Jahr 2011 überwiegend bei 1 Mio. 

und mehr lag, ist für die Folgejahre eine deutlich geringere Dynamik festzustellen. Im Jahr 2020 ist 

die Zahl der Verträge im Vergleich zum Jahr 2019 erstmals für alle Produktgruppen gesunken und 

belief sich Ende 2020 auf rund 16,4 Mio. Insgesamt haben rund 66 % der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten im Alter zwischen 25 bis unter 65 Jahren Anspruch auf eine Zusatzrente aus 

der BAV oder aus einer Riester-Rente. 

Die Entwicklung der Alterseinkommen war in den letzten Jahren insgesamt günstig. Im Durch-

schnitt sind die monatlichen Haushaltsnettoeinkommen der Ehepaare und Alleinstehenden ab 65 

Jahren von 2015 bis 2019 um 14 % gestiegen und beliefen sich 2019 auf durchschnittlich 2 207 

Euro. Dabei lag das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen von älteren Ehepaaren bei mo-
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natlich 2 907 Euro, das von alleinstehenden Männern bei 1 816 Euro. Alleinstehende Frauen ver-

fügten über ein im Durchschnitt geringeres Einkommen, es lag bei monatlich 1 607 Euro. Dabei 

haben die Rentenanpassungen wesentlich zur Erhöhung der Alterseinkommen beigetragen: Zum 

1. Juli 2018 sind die Renten in den alten Ländern um 3,22 % und in den neuen Ländern um 3,37 % 

gestiegen sowie zum 1. Juli 2019 in den alten Ländern um 3,18 % und in den neuen Ländern um 

3,91 %. Die Rentenanpassung zum 1. Juli 2020 führte zu einer weiteren Erhöhung der Renten um 

3,45 % in den alten Ländern und um 4,20 % in den neuen Ländern. Die Beitragssätze in der GRV 

konnten im Jahr 2018 in der allgemeinen Rentenversicherung auf 18,6 % und in der knappschaftli-

chen Rentenversicherung auf 24,7 % abgesenkt werden. In dieser Höhe sind die Beitragssätze seit-

her stabil. 

6.3 Das Wichtigste in Kürze 

Mit dem RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz wurde eine doppelte Haltelinie 

eingeführt. Danach darf bis zum Jahr 2025 das Sicherungsniveau vor Steuern (sog. Rentenniveau) 

nicht unter 48 % sinken und der Beitragssatz nicht über 20 % steigen. Außerdem wurde die Absi-

cherung bei Erwerbsminderung durch die Verlängerung der Zurechnungszeit in Anlehnung an die 

Regelaltersgrenze für Rentenzugänge ab dem Jahr 2019 deutlich verbessert. Für die Erziehung vor 

1992 geborener Kinder erhalten Mütter bzw. Väter ab dem 1. Januar 2019 ein weiteres halbes 

Kindererziehungsjahr bei der Rente angerechnet („Mütterrente II“). Zur Entlastung von Geringver-

dienenden wurde die bisherige Gleitzone, in der Beschäftigte mit einem monatlichen Arbeitsent-

gelt von 450,01 Euro bis 850,00 Euro verringerte Arbeitnehmerbeiträge zahlen, zum 1. Juli 2019 

zu einem „Übergangsbereich“ weiterentwickelt und die Obergrenze auf 1 300 Euro angehoben. Es 

wurde darüber hinaus neu geregelt, dass die reduzierten Rentenversicherungsbeiträge im Über-

gangsbereich nicht zu niedrigeren Rentenleistungen führen. 

Mit dem Grundrentengesetz wurde zum 1. Januar 2021 die Grundrente eingeführt. Dadurch wird 

eine wichtige Grundlage für mehr Vertrauen in die GRV geschaffen. Wer jahrzehntelang aus un-

terdurchschnittlichem Einkommen verpflichtend Beiträge gezahlt hat, kann durch einen individu-

ellen Grundrentenzuschlag eine höhere Rente erhalten, wenn u.a. mindestens 33 Jahre Grundren-

tenzeiten vorliegen. Insgesamt werden rund 1,3 Mio. Rentenbeziehende, insbesondere viele 

Frauen, von der Grundrente profitieren, unabhängig davon, ob sie schon in Rente sind oder erst in 

Rente gehen werden.  

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation 

sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur Änderung anderer Gesetze 
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wurde die Grundlage geschaffen, die Digitale Rentenübersicht einzuführen. Mit ihr werden Bürge-

rinnen und Bürger künftig auf einen Blick den Stand ihrer individuellen Ansprüche aus GRV, BAV 

und privater Altersvorsorge einsehen können. Diese Informationsbasis hilft zu erkennen, ob ggf. 

weitere Vorsorge notwendig ist. Die erste Betriebsphase wird voraussichtlich 21 Monate nach In-

krafttreten des Gesetzes beginnen. Weiterhin wurden die Sozialversicherungswahlen moderni-

siert und die Selbstverwaltung gestärkt. Hierfür werden z.B. die Rahmenbedingungen für die Eh-

renamtlichen verbessert, der Zugang zu den Gremien bzw. Wahlen erleichtert, die Transparenz 

des Wahlverfahrens verbessert sowie der Frauenanteil in der Selbstverwaltung gesteigert. Zudem 

wurden die Weichen für mehr Transparenz in der medizinischen Rehabilitation gestellt. So wur-

den z.B. Kriterien für die Zulassung von Rehabilitationseinrichtungen einschließlich Vergütung und 

Inanspruchnahme festgelegt und das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten gestärkt. Außer-

dem wird der Übergangsgeldanspruch jetzt daran geknüpft, dass er in einem angemessenen Ver-

hältnis zum Umfang der in Anspruch genommenen Leistungen zur Prävention und Teilhabe steht. 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und zur Än-

derung anderer Gesetze wird unter anderem auch das Statusfeststellungsverfahren bei der Clea-

ringstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund zur Feststellung des sozialversicherungsrechtli-

chen Erwerbsstatus weiterentwickelt. Die Änderungen führen zu mehr Rechtssicherheit, indem 

die Feststellung des Erwerbsstatus früher, schneller und weitreichender möglich wird. 

6.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Beitragssatzverordnung 
2018 

Festsetzung des Beitrags-
satzes in der allgemeinen 
Rentenversicherung auf 
18,6 % und in der knapp-
schaftlichen Rentenversi-
cherung auf 24,7 % 
Verordnung vom 
18.12.2017 
(BGBl. I S. 3976) 

Anpassung der Beitragss-
ätze in der GRV 

Inkrafttreten: 
1.1.2018 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2018 

Anpassung in den alten Län-
dern um 3,22 % und in den 
neuen Ländern um 3,37 % 
Verordnung vom 12.6.2018 
(BGBl. I S. 838) 

Anpassung der Renten nach 
dem SGB VI 

Inkrafttreten: 
1.7.2018 

RV-Leistungsverbesserungs- 
und -Stabilisierungsgesetz 

Einführung einer doppelten 
Haltelinie für Beitragssatz 
und Sicherungsniveau (max. 
20 % bzw. mind. 48 % je-
weils bis 2025) 

Stabilisierung der Leistungs-
fähigkeit der allgemeinen 
Rentenversicherung sowie 
Wahrung der Beitragssatz-
stabilität 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Verlängerung der Zurech-
nungszeit bei neu zugehen-
den Erwerbsminderungs-
renten entsprechend der 
Anhebung der Regelalters-
grenze 
Verlängerung der Kinderer-
ziehungszeiten für vor 1992 
geborene Kinder auf zwei-
einhalb Jahre („Mütter-
rente II“) 
Ausweitung der Gleitzone 
zu einem Übergangsbereich 
bis 1 300 Euro 
Gesetz vom 28.11.2018 
(BGBl. I S. 2016) 

Spürbar höhere Erwerbs-
minderungsrenten für den 
Rentenzugang ab 2019 
 
 
 
Verbesserte Anerkennung 
der Erziehungsleistung für 
Mütter und Väter vor 1992 
geborener Kinder 
 
Entlastung von Geringver-
dienern bei gleichzeitigem 
Ausschluss von Rentenmin-
derungen durch reduzierte 
Beiträge 

GKV-Versichertenentlas-
tungsgesetz (GKV-VEG) 

Einführung der paritäti-
schen Beitragstragung des 
Zusatzbeitrages im Recht 
der gesetzlichen Kranken-
versicherung für pflichtver-
sicherte Rentner/innen und 
Übertragung auf den Bei-
tragszuschuss der GRV für 
freiwillig krankenversi-
cherte Rentner/innen 

Gesetz vom 11.12.2018 
(BGBl. I S. 2387) 

Entlastung der pflichtversi-
cherten und freiwillig kran-
kenversicherten Rent-
ner/innen durch eine pari-
tätische Beitragstragung 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2019 

Anpassung in den alten Län-
dern um 3,18 % und in den 
neuen Ländern um 3,91 % 
Verordnung vom 13.6.2019 
(BGBl. I S. 791) 

Anpassung der Renten nach 
dem SGB VI 

Inkrafttreten: 
1.7.2019 

Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Errichtung der 
Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und der Deut-
schen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See 
(RVBund/KnErG-ÄndG) 

Schaffung einer verzer-
rungsfreien Datengrundlage 
für zukünftige Rentenan-
passungen infolge der Ge-
neralrevision der VGR 2019 
Gesetz vom 15.11.2019 
(BGBl. I S.1565) 

Ausschluss von VGR-revisi-
onsbedingten Verzerrungen 
bei der Berechnung der 
Rentenanpassungen 

Inkrafttreten: 
21.11.2019 

GKV-Betriebsrentenfreibe-
tragsgesetz (GKV-BRG) 

Einführung einer Freibe-
tragsregelung für Kranken-
versicherungsbeiträge von 
Betriebsrentnern/innen 
Gesetz vom 21.12.2019 
(BGBl. I S. 2913) 

Beitragsentlastung für Be-
triebsrentner/innen 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Gesetz für den erleichter-
ten Zugang zu sozialer Si-
cherung und zum Einsatz 
und zur Absicherung sozia-
ler Dienstleister aufgrund 
des Coronavirus SARS-CoV-
2 (Sozialschutz-Paket) 

Befristete Anhebung der 
jährlichen Hinzuverdienst-
grenze bei vorgezogenen 
Altersrenten in der GRV für 
das Jahr 2020 von 6 300 
Euro auf 44 590 Euro 
Gesetz vom 27.3.2020 
(BGBl. I S. 575) 

Erleichterung der Weiterar-
beit oder der Wiederauf-
nahme einer Beschäftigung 
nach Renteneintritt 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zu sozialen Maßnah-
men zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie (Sozial-
schutz-Paket II) 

Sicherstellung der (Weiter) 
Zahlung von Waisenrenten, 
wenn wegen der COVID-19-
Pandemie eine Ausbildung 
oder ein freiwilliger Dienst 
nicht oder nicht innerhalb 
der gesetzlich vorgesehe-
nen Fristen angetreten wer-
den kann 
Gesetz vom 20.5.2020 
(BGBl. I S. 1055)  

Vermeidung von Nachteilen 
durch die COVID-19-Pande-
mie 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2020 

Anpassung in den alten Län-
dern um 3,45 % und in den 
neuen Ländern um 4,20 % 
Verordnung vom 8.6.2020 
(BGBl. I S. 1220) 

Anpassung der Renten nach 
dem SGB VI 

Inkrafttreten: 
1.7.2020 

7. SGB IV-Änderungsgesetz 
(7. SGB IV-ÄndG) 

Sicherstellung des renten-
rechtlichen Vertrauens-
schutzes auf Entgeltpunkte 
statt Entgeltpunkten (Ost) 
auch bei einem Verzug ins 
vertragslose Ausland 
Neuaufnahme der Pensi-
onskassen-Betriebsrenten 
in den Schutz des Pensions-
Sicherungs-Vereins 
Gesetz vom 12.6.2020 
(BGBl. I S. 1248) 

Verhinderung von Renten-
minderungen bei Verzug ins 
vertragslose Ausland 
 
 
 
Lückenschließung zum ver-
besserten Insolvenzschutz 
von Pensionskassen-Be-
triebsrenten 

Inkrafttreten: 
1.7.2020 
 
 
 
 
Inkrafttreten: 
24.6.2020 

Gesetz zur Reduzierung und 
zur Beendigung der Kohle-
verstromung und zur Ände-
rung weiterer Gesetze 
(Kohleausstiegsgesetz) 

Einführung einer Anrech-
nungszeit bei Bezug von An-
passungsgeld an Arbeitneh-
mer/innen des Braunkoh-
letagebaus und der Stein- 
und Braunkohleanlagen 
Gesetz vom 8.8.2020 
(BGBl. I S. 1818) 

Verhinderung von Renten-
minderungen durch den 
früheren Übergang in den 
Ruhestand bei vom Kohle-
ausstieg Betroffenen  

Inkrafttreten: 
14.8.2020 

Grundrentengesetz Einführung einer Grund-
rente in der GRV 
Gesetz vom 12.8.2020 
(BGBl. I. S. 1879) 

Erhöhung der Rente durch 
Zahlung eines Grundrenten-
zuschlags bei Vorliegen von 
mindestens 33 Jahren 
Grundrentenzeiten und 
weiteren Voraussetzungen 

Inkrafttreten: 
1.1.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz Digitale Rentenüber-
sicht 

Einführung der Digitalen 
Rentenübersicht 
Modernisierung der Sozial-
versicherungswahlen 
Regelungen zur Beschaf-
fung von Leistungen der 
medizinischen Rehabilita-
tion durch die Rentenversi-
cherungsträger und zur 
Weiterentwicklung des 
Übergangsgeldanspruchs 
Gesetz vom 11.2.2021 
(BGBl. I S. 154) 

Verbesserung der Transpa-
renz in der Alterssicherung 
und der Rehabilitation so-
wie Modernisierung der So-
zialversicherungswahlen 

Inkrafttreten: 
18.2.2021 und 
1.7.2023 (gesetzliche Rege-
lungen bes. zur Zulassung 
der Rehabilitationseinrich-
tungen und soweit sie der 
Ausgestaltung durch ver-
bindliche Entscheidungen 
der DRV Bund bedürfen) 

Gesetz zur Verbesserung 
des Vollzugs im Arbeits-
schutz (Arbeitsschutzkon-
troll-gesetz) 

Befristete Anhebung der 
jährlichen Hinzuverdienst-
grenze bei vorgezogenen 
Altersrenten in der GRV für 
das Jahr 2021 auf 46 060 
Euro 
Gesetz vom 22.12.2020 
(BGBl. I S. 3334) 

Erleichterung der Weiterar-
beit oder der Wiederauf-
nahme einer Beschäftigung 
nach Renteneintritt 

Inkrafttreten: 
1.1.2021 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2021 

Keine Erhöhung der Renten 
in den alten Ländern, An-
passung in den neuen Län-
dern um 0,72 % 
Verordnung vom 31.5.2021 
(BGBl. I S. 1254) 

Anpassung der Renten nach 
dem SGB VI 

Inkrafttreten: 
1.7.2021 

Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2019/882 
des Europäischen Parla-
ments und des Rates über 
die Barrierefreiheitsanfor-
derungen für Produkte und 
Dienstleistungen und zur 
Änderung anderer Gesetze 

Weiterentwicklung des Sta-
tusfeststellungsverfahrens 

Mehr Rechtssicherheit bei 
der Feststellung des sozial-
versicherungsrechtlichen 
Status von Erwerbstätigen 

Inkrafttreten 
1.4.2022 
Befristung einzelner 
Reformbausteine zur Erpro-
bung bis zum 30.6.2027; 
zuvor Bewertung 
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7. Gesundheit, Prävention, Rehabilitation 

7.1 Ziele und Aufgaben 

Zentrales Ziel der Gesundheitspolitik der Bundesregierung ist es, die notwendige medizinische 

Versorgung für alle Menschen in Deutschland unabhängig von Einkommen und Alter zeitnah und 

qualitativ hochwertig sicherzustellen. Die Gesundheitsversorgung ist ein wesentlicher Faktor zur 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen gleichermaßen 

vom medizinischen Fortschritt profitieren – unabhängig davon, ob sie in einer Großstadt oder in 

einer strukturschwachen oder ländlichen Region leben. Das Aufgabenspektrum der Krankenversi-

cherung reicht dabei von der Prävention über die Akutversorgung und die kontinuierliche medizi-

nische Betreuung chronisch kranker Menschen, über Rehabilitation und Pflege bis hin zur Beglei-

tung Schwerstkranker in Form einer menschenwürdigen Palliativversorgung. 

Um dieses Ziel im Rahmen der gegebenen finanziellen Mittel zu erreichen und eine hohe Qualität 

der Versorgung dauerhaft zu gewährleisten, ist eine qualitäts- und effizienzorientierte Ausrich-

tung des deutschen Gesundheitssystems von grundlegender Relevanz. Ein funktionierender Wett-

bewerb innerhalb des solidarisch ausgerichteten Ordnungsrahmens stimuliert die Kreativität der 

Akteure und fördert die Suche nach innovativen Lösungen. Das wiederum steigert die Qualität der 

Versorgung und ermöglicht die Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven im Gesundheitssys-

tem.  

Eine gute Gesundheitsversorgung ist zentrale Grundlage für den Erhalt der Gesundheit und damit 

auch für die Erwerbs- und Teilhabefähigkeit der deutschen Bevölkerung. Die Gesundheitswirt-

schaft selbst liefert zugleich einen erheblichen ökonomischen und beschäftigungspolitischen Bei-

trag für den Standort Deutschland. Mit insgesamt 5,7 Mio. Menschen ist heute jeder achte Er-

werbstätige im Gesundheitswesen beschäftigt. Gerade in Zeiten des demografischen Wandels 

konkurriert das Gesundheitssystem jedoch in zunehmendem Maße mit anderen gesellschafts- 

und wirtschaftspolitischen Bereichen um gut ausgebildete Fachkräfte. Attraktive Rahmenbedin-

gungen für Ärzte, Pflegefachkräfte und weitere Gesundheitsberufe sind vor diesem Hintergrund 

wichtige Voraussetzung für die Sicherstellung einer flächendeckenden und qualitativ hochwerti-

gen Gesundheitsversorgung. 

Wesentliche Aufgabe einer modernen und nachhaltigen Gesundheitsversorgung ist es, die Patien-

tinnen und Patienten in den Mittelpunkt der gesundheitspolitischen Anstrengungen zu stellen. 

Hierfür ist die Gesundheitsversorgung bestmöglich an den tatsächlichen Versorgungsbedarfen der 

Menschen auszurichten. Konkret bedeutet das, die Versorgungsprozesse, das Leistungsspektrum 
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und die Erreichbarkeit der Versorgungsangebote immer wieder auf ihre Passgenauigkeit hin zu 

überprüfen und entsprechend weiterzuentwickeln. 

Die seit Frühjahr 2020 anhaltende COVID-19-Pandemie hat das Gesundheitswesen vor große Her-

ausforderungen gestellt. Es ist eine prioritäre Aufgabe der Gesundheitspolitik, das Funktionieren 

des Gemeinwesens auch im infektionsschutzrechtlichen Notfall zu sichern, eine durchgängig hoch-

qualitative Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen und die Folgen der Pande-

mie für die Leistungserbringer abzumildern. 

Darüber hinaus bestehen vor allem drei Handlungsfelder, die für die Zukunftsfestigkeit des deut-

schen Gesundheitssystems besonders relevant sind. Das ist erstens der demografische Wandel, an 

dem die Versorgungsprozesse angepasst werden müssen. Umso bedeutsamer ist eine nachhaltige 

Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen. Es sind zweitens die Chancen des medizinisch-techni-

schen Fortschritts im Allgemeinen und der Digitalisierung im Besonderen, die für eine passge-

naue, innovative und effektive Gesundheitsversorgung genutzt werden müssen. Und es muss drit-

tens in einem qualitativ hochwertigen Gesundheitssystem die nachhaltige Finanzierung der Ver-

sorgung langfristig sichergestellt sein. 

7.2 Ausgangslage 

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verfügte zum Jahreswechsel 2019/2020 mit Finanz- 

bzw. Liquiditätsreserven in Höhe von rund 29,8 Mrd. Euro über eine sehr solide Finanzierungs-

grundlage. Hiervon entfielen 10,2 Mrd. Euro auf die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und 

19,6 Mrd. Euro auf Finanzreserven der Einzelkassen. Der durchschnittlich von den Krankenkassen 

erhobene paritätisch finanzierte Zusatzbeitragssatz blieb im gesamten Jahr 2020 stabil bei 1,0 %. 

Die Gesundheitspolitik konnte aufbauend auf der stabilen GKV-Finanzsituation in der 19. Legisla-

turperiode wichtige Reformen zu Qualitäts- und Leistungsverbesserungen vornehmen.  

Seit dem Frühjahr 2020 stellt die COVID-19-Pandemie das deutsche Gesundheitssystem sowie die 

finanzielle Stabilität und Solidität der GKV vor Herausforderungen in bisher unbekanntem Aus-

maße. Insbesondere einnahmeseitig führen die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen 

Lebens und der damit einhergehende konjunkturelle Einbruch zu erheblichen Belastungen der 

GKV. Ausgabenseitig sind sowohl Belastungen als auch Entlastungen zu verzeichnen: Während 

Entlastungen insbesondere aus einer geringeren Leistungsinanspruchnahme der Versicherten re-

sultierten, sind Belastungen der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds insbesondere aufgrund 

der gesetzlichen Regelungen zur Bekämpfung der Pandemie und zur Aufrechterhaltung der Ge-

sundheitsversorgung zu verzeichnen. 
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Der Bund unterstützt die GKV in den Jahren 2020 und 2021 vor diesem Hintergrund mit ergänzen-

den Bundeszuschüssen von 3,5 und 5 Mrd. Euro. Darüber hinaus wurden in erheblichem Umfang 

Ausgleichszahlungen an Leistungserbringer insbesondere im Bereich der Krankenhausversorgung 

aus Bundesmitteln finanziert. Auch die im GKV-System vorhandenen erheblichen Finanzreserven 

der einzelnen Krankenkassen werden zur Bewältigung der finanziellen Folgen der COVID-19-Pan-

demie herangezogen. Für 2022 soll ein weiterer ergänzender Bundeszuschuss in Höhe von 7 Mrd. 

Euro – mit einer Anpassungsoption bis Jahresende 2021 – bereitgestellt werden. Durch diese 

Maßnahme kann der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der GKV bis 2022 weitestgehend sta-

bilisiert werden.  

Bei rund 73 Mio. Versicherten in der GKV betrugen die Leistungsausgaben im Jahr 2019 rund 

239,5 Mrd. Euro. Der Anteil der Privaten Krankenversicherung (PKV) an den Gesundheitsausgaben 

belief sich mit etwa 8,7 Mio. Versicherten im Jahr 2019 auf rund 30 Mrd. Euro (Versicherungsleis-

tungen). Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2019 bei rund 

11,7 % und hat sich damit seit einigen Jahren auf einem im internationalen Vergleich verhältnis-

mäßig hohem Niveau stabilisiert. 

Der Anteil am BIP spiegelt den hohen Stellenwert wider, den Gesundheit für die Bevölkerung in 

Deutschland besitzt. Als Wachstums- und Beschäftigungsmotor trägt das Gesundheitssystem zu-

dem zur wirtschaftlichen Prosperität in Deutschland bei. Dahinter steht eine starke Gesundheits-

wirtschaft und ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, das in den vergangenen Jahren sein hohes 

Versorgungsniveau weiter ausbauen und auch während der Corona-Pandemie aufrechterhalten 

konnte. Die Innovationskraft und die hohe Qualität der deutschen Gesundheitswirtschaft gilt es zu 

erhalten. Ein wichtiger Fokus liegt dabei darauf, die Chancen, die sich durch die Digitalisierung im 

Gesundheitswesen eröffnen, zu nutzen. 

Die COVID-19-Pandemie wird die Finanzlage der GKV auch über die Jahre 2020 und 2021 hinaus 

beeinflussen. Zudem werden die demografische Entwicklung und der medizinisch-technische Fort-

schritt mittel- bis langfristig dazu führen, dass geringeren Zuwächsen bei den Beitragseinnahmen 

eine tendenziell wachsende Ausgabendynamik in der medizinischen Versorgung gegenübersteht. 

Das bedeutet, dass künftig mit begrenzten Mitteln ein Mehr an Gesundheitsleistungen finanzieren 

werden muss. 

Aufgrund der Zunahme der Anzahl älterer und chronisch kranker Menschen ist gerade eine multi-

professionelle und sektorenübergreifende integrierte Versorgung von hoher Bedeutung, die sich 

an den tatsächlichen Versorgungsbedarfen der Menschen orientiert. Die Verbesserung der Ver-

sorgungs- und Ergebnisqualität zugunsten der Patientinnen und Patienten sowie der Qualitäts- 
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und Leistungstransparenz war und bleibt ein wichtiges gesundheitspolitisches Anliegen der Bun-

desregierung. 

7.3 Das Wichtigste in Kürze 

Die zukunftsgerichtete Ausgestaltung der Versorgungsstrukturen und der Leistungen in der ge-

setzlichen Krankenversicherung, die Weiterentwicklung der Digitalisierung im Gesundheitswesen 

und die Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie wurden im Wesentlichen mit folgenden 

Gesetzgebungsverfahren realisiert: 

Mit dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz wurde festgelegt, dass seit dem 1. Januar 2019 die 

Beiträge zur GKV in gleichem Maße von den Arbeitgebern und den Beschäftigten beziehungsweise 

von der Rentenversicherung und den Rentnerinnen und Rentnern getragen werden. Der bisherige 

Zusatzbeitrag wird paritätisch finanziert. Außerdem wurde mit dem Gesetz die Beitragsbelastung 

für Selbstständige mit geringem Einkommen gesenkt und die soziale Absicherung von ehemaligen 

Soldatinnen und Soldaten auf Zeit wurde verbessert. 

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz schafft einen schnelleren und leichteren Zugang zu 

ärztlichen Behandlungsangeboten. Kern ist der Ausbau der Terminservicestellen. Das Mindest-

sprechstundenangebot wurde erhöht und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die ver-

tragsärztliche Versorgung wurden verbessert. Die Versorgung insbesondere im ländlichen Raum 

wurde beispielsweise durch obligatorische regionale Zuschläge für Ärztinnen und Ärzte oder die 

Verpflichtung für Kassenärztliche Vereinigungen, bei Versorgungsengpässen eigene Praxen zu er-

öffnen oder Versorgungsalternativen anzubieten, gestärkt. Außerdem wurde das Leistungsspekt-

rum ausgeweitet. 

Mit dem Ende 2019 in Kraft getretenen Digitale-Versorgung-Gesetz wurde ein Anspruch der Ver-

sicherten auf die Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen geschaffen („App auf Re-

zept“). Zudem wurde ein unabhängiges, strukturiertes und verlässliches Prüfverfahren für digitale 

Gesundheitsanwendungen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte entwickelt. 

Außerdem wurde die Telematik-Infrastruktur durch die Anbindung weiterer Gruppen von Leis-

tungserbringern gestärkt. Die Versorgung mit telemedizinischen Leistungen wurde durch die Ver-

gütung von intersektoralen Telekonsilien gestärkt. Die Datenaufbereitungsstelle beim ehemaligen 

Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) wurde zu einem 

Forschungsdatenzentrum weiterentwickelt. Dort werden Abrechnungsdaten der gesetzlich Kran-

kenversicherten für im öffentlichen Interesse erfolgende Datenanalysen, insbesondere zu For-

schungszwecken, unter strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben zur Verfügung gestellt. 
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Durch das MDK-Reformgesetz erfolgte eine organisationsrechtliche Neuaufstellung der Medizini-

schen Dienste und des Medizinisches Dienstes Bund als eigenständige Körperschaften des öffent-

lichen Rechts. Die Medizinischen Dienste werden dadurch organisatorisch von den Krankenkassen 

gelöst und so in ihrer Unabhängigkeit gestärkt. In den Verwaltungsräten werden künftig auch Ver-

treter der Patienten, Pflegebedürftigen und Verbraucher sowie der Ärzteschaft und der Pflegebe-

rufe vertreten sein. 

Mit dem Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz wird der morbiditätsorientierte Risikostrukturaus-

gleich (RSA) mit dem Ziel eines gerechteren Wettbewerbs zwischen den gesetzlichen Krankenkas-

sen und der Stärkung der Manipulationsresistenz sowie der Präventionsorientierung systematisch 

fortentwickelt. Die Zielgenauigkeit des RSA wird erhöht und die Anreize zur Risikoselektion durch 

Krankenkassen werden reduziert. Zudem wurde die Repräsentanz von Frauen in den Gremien des 

GKV-Spitzenverbandes gestärkt. 

Das Krankenhauszukunftsgesetz zielt darauf ab, Krankenhäuser durch die Anhebung des Digitali-

sierungsniveaus, die Verbesserung der medizinischen Versorgung und Selbstbestimmung der Pati-

entinnen und Patienten sowie die Sicherung der langfristigen Versorgungssicherheit zukunftsfest 

zu machen. Dazu investieren Bund und Länder über 4 Mrd. Euro, damit Krankenhäuser in mo-

derne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und ihre IT-Sicherheit investieren können. Kranken-

häusern, die besonders viele mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten zu versor-

gen hatten, wurden insgesamt 100 Mio. Euro für Prämienzahlungen an ihre besonders belasteten 

Pflegekräfte und Beschäftigten zur Verfügung gestellt. 

Das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz zielt darauf ab, die GKV im Jahr 

2021 finanziell zu stabilisieren. Dazu wurde ein ergänzender Bundeszuschuss zur GKV in Höhe von 

5 Mrd. Euro aus Steuermitteln umgesetzt (für 2021). Außerdem wurden 8 Mrd. Euro aus den Fi-

nanzreserven der Krankenkassen in die Einnahmen des Gesundheitsfonds überführt. Weiterhin 

wurde ein 20 000-Pflegehilfskraftstellen-Programm umgesetzt sowie ein Hebammenstellen-För-

derprogramm mit 100 Mio. Euro pro Jahr (Laufzeit 2021 bis 2023) aufgelegt. Mit zusätzlichen Re-

gelungen zu den Vergütungsvereinbarungen zwischen den Krankenkassen und den Trägern der 

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie der Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen wurde 

die Leistungsfähigkeit dieser Einrichtungen für die Dauer der epidemischen Lage gewährleistet.  

Das Patientendaten-Schutz-Gesetz schafft die Grundlagen für eine konsequente Nutzung der Di-

gitalisierung im Gesundheitswesen zur Verbesserung der medizinischen Versorgungsqualität. 

Gleichzeitig wurden Vorgaben festgelegt, die ein hohes datenschutzrechtliches Schutzniveau ge-
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währleisten. Wesentliche Kernanwendung der Telematikinfrastruktur ist die elektronische Patien-

tenakte (ePA), die seit dem 1. Januar 2021 in mehreren Ausbaustufen in der GKV eingeführt wird. 

Mit ihr soll für Versicherte die Möglichkeit geschaffen werden, umfassende medizinische Informa-

tionen einrichtungs- und sektorenübergreifend zur Unterstützung ihrer persönlichen medizini-

schen Behandlung bereitzustellen. 

Das Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG) setzt den wichti-

gen Digitalisierungsprozess im Gesundheitswesen fort und es werden weitere zukunftsweisende 

Impulse gesetzt, wie zum Beispiel die Schaffung eines neuen Verfahrens zur Prüfung der Erstat-

tungsfähigkeit digitaler Pflegeanwendungen. Die Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendun-

gen wird weiter ausgebaut und die Nutzung von Videosprechstunden in der ambulanten ärztli-

chen Versorgung vereinfacht. Möglichkeiten und Vorteile der elektronischen Patientenakte wer-

den ebenfalls ausgebaut und weitere Anwendungen wie z.B. digitale Gesundheitsanwendungen 

integriert. 

Das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) zielt darauf ab, die Leistungsfä-

higkeit des Gesundheitssystems zu erhalten und die Versorgung bedarfsgerecht weiterzuentwi-

ckeln. Insbesondere sind Maßnahmen vorgesehen, die die Qualität und Transparenz in der Ge-

sundheitsversorgung steigern, Verbesserungen für gesetzlich Krankenversicherte erreichen, u.a. 

durch erweiterte Leistungsansprüche und -angebote, die Hospiz- und Palliativversorgung durch 

finanzielle Zuschüsse der Krankenkassen für die Koordination der Aktivitäten in Netzwerken för-

dern und die ambulante Kinderhospizarbeit stärken. Erhebungen zu Gesundheitsausgaben und 

ihrer Finanzierung, zu Krankheitskosten und zum Personal im Gesundheitswesen sowie zu einem 

regionalen Gesundheitspersonalmonitoring werden als zentrale Bundesstatistiken angeordnet. 

Zur Stabilisierung des durchschnittlichen GKV-Zusatzbeitragssatzes im Jahr 2022 werden ausrei-

chende Bundesmittel zur Verfügung gestellt. Die für den Bereich der Langzeitpflege im GVWG ein-

geführten Regelungen werden im Abschnitt Pflege dargestellt (vgl. Kap. 8.3 und 8.4). 
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7.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Sentinel Surveillance der 
Gesundheit und primärme-
dizinischen Versorgung von 
Asylsuchenden in Erstauf-
nahmeeinrichtungen und 
Gemeinschaftsunterkünf-
ten in Deutschland 

Implementierung soge-
nannter „Sentinel Sur-
veillance Sites“ auf Basis ei-
nes einheitlichen Mindest-
indikatorensatzes in ausge-
wählten Erstaufnahmeein-
richtungen/Gemeinschafts-
unterkünften verschiedener 
Länder 
Entwicklung einer einheitli-
chen Dokumentationssoft-
ware „RefCare©“ zur de-
zentralen, automatisierten 
Analyse und einrichtungs-
übergreifenden Zusammen-
führung der anonymen Er-
gebnisse zu Zwecken der 
Statistik (Surveillance) und 
Forschung 

Erstmalige länderübergrei-
fende Verbesserung der Da-
tenlage zum Gesundheits-
zustand und der medizini-
schen Versorgung von Asyl-
suchenden als Grundlage 
für die gesundheitspoliti-
sche Entscheidungen 

1.11.2016 bis 30.6.2021 
Abschließende Projekter-
gebnisse: voraussichtlich 
2. Halbjahr 2021 

MiMi – Gesundheitsförde-
rung und Capacity Building 
mit Migranten/innen für 
Migranten/innen 

Information von Migran-
ten/innen auf mehrsprachi-
gen Veranstaltungen mit 
Hilfe speziell geschulter „in-
terkultureller Gesundheits-
mediatorinnen und -media-
toren“ in 10 Ländern über 
das deutsche Gesundheits-
wesen und Aufklärung über 
präventive Angebote 

Erhöhung der Gesundheits-
kompetenz und Optimie-
rung des Zugangs zu Ge-
sundheitsdienstleistungen 
von Personen mit Migrati-
onshintergrund 

1.9.2017 bis 11.2.2020 

Der Präventionsbus der 
Charité – Feststellung des 
Kenntnisstandes zur Impf-
prävention bzw. Verbesse-
rung des Impfstatus bei ju-
gendlichen Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne 
Migrationshintergrund im 
städtischen und ländlichen 
Umfeld 

Erprobung, ob ein nied-
rigschwelliger, aufsuchen-
der Ansatz durch mobile 
Gesundheitsteams im schu-
lischen Umfeld die Durch-
impfungsrate bei Jugendli-
chen verbessern kann und 
die Teilnahme an einem 
Unterricht zum Thema Imp-
fen die Impfbereitschaft er-
höht 

Erhöhung der Gesundheits-
kompetenz, insbes. der 
Impfbereitschaft und Opti-
mierung des Zugangs zu Ge-
sundheitsdienstleistungen 
von Personen mit Migrati-
onshintergrund 

1.7.2017 bis 31.3.2019 

Förderung der Resilienz von 
Geflüchteten bzw. Migran-
tinnen und Migranten – 
Wirksamkeitsstudie zum 
Einsatz von muttersprachli-
chen Counselorn 

Untersuchung, inwiefern 
der Einsatz muttersprachli-
cher, fachlich qualifizierter 
Counselor zu einer Reduk-
tion krankheitsfördernder 
Belastungsfaktoren bei Ge-
flüchteten bzw. Migran-
ten/innen führen kann 

Verbesserung der gesund-
heitlichen Versorgung von 
Geflüchteten und Personen 
mit Migrationshintergrund 

1.10.2017 bis 31.3.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Verordnung zur Änderung 
betäubungsmittelrechtli-
cher und anderer Vorschrif-
ten 

Mantel-Verordnung vom 
2.7.2018 
(BGBl. I S. 1078) 

Aktualisierung der Anlage II 
des Betäubungsmittelgeset-
zes (BtMG) sowie notwen-
dige redaktionelle Änderun-
gen der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung 
(BtMVV) und der Präim-
plantationsdiagnostikver-
ordnung (PIDV) 

Inkrafttreten: 
13.7.2018 

Gesetz zur Beitragsentlas-
tung der Versicherten in 
der gesetzlichen Kranken-
versicherung 

Ab 1.1.2019 Tragung der 
Beiträge zur GKV in glei-
chem Maße von den Arbeit-
gebern und den Beschäftig-
ten beziehungsweise von 
der Rentenversicherung 
und den Rentner/innen 
Paritätische Finanzierung 
des bisherigen Zusatzbei-
trags 
Halbierung der Mindestbe-
messungsgrundlage für 
hauptberuflich Selbststän-
dige 
Reduzierung der Beitrags-
schulden durch Schaffung 
eines Beendigungstatbe-
standes für freiwillige Mit-
gliedschaften, wenn der 
Verbleib von Mitgliedern 
ungeklärt ist 
Reduzierung bereits beste-
hender Beitragsschulden 
durch Bereinigung der Mit-
gliederbestände der Kran-
kenkassen 
Abschmelzen von Finanzre-
serven 
Einführung von gesetzlich 
definierten Höchstgrenzen 
für die Finanzreserven der 
Krankenkassen und von Ab-
baumechanismen 
Erhöhung der Altersrück-
stellungen der Sozialversi-
cherungsträger von 10 % 
auf 20 % 
Gewährung eines einheitli-
chen Zugangs zur GKV ab 
dem 1.1.2019 für ehema-
lige Soldaten/innen auf Zeit 
Erweiterung der generellen 
Zugangsmöglichkeiten zur 
GKV 
Gesetz vom 11.12.2018 
(BGBl. I Nr. 45, S. 2387) 

Paritätische Tragung der 
Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung durch 
Arbeitgeber und Versi-
cherte 
 
 
 
 
 
Senkung der Beitragsbelas-
tung für Selbstständige mit 
geringem Einkommen 
 
Bereinigung von Beitrags-
schulden aus ungeklärten 
Mitgliedschaftsverhältnis-
sen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweiser Abbau der Über-
schüsse und Finanzreserven 
der Krankenkassen, u.a. zur 
Stabilisierung bzw. Senkung 
der Zusatzbeiträge 
 
 
 
 
Verbesserung der sozialen 
Absicherung von ehemali-
gen Soldaten/innen 

Inkrafttreten (überwie-
gend): 12.12.2018 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Terminservice- und Versor-
gungsgesetz (TSVG) 

Erweiterung der Aufgaben 
der Terminservicestellen 
der Kassenärztlichen Verei-
nigungen 
Erhöhung der Mindest-
sprechstundenzeiten für 
Vertragsärzte sowie Vorga-
ben zum Angebot offener 
Sprechstunden (ohne Ter-
minvereinbarung) für 
grundversorgende Fach-
ärzte 
Gezielte Maßnahmen zur 
Vermeidung von Unterver-
sorgung, indem z.B. Kassen-
ärztliche Vereinigungen in 
unterversorgten oder von 
Unterversorgung bedroh-
ten Gebieten künftig eigene 
Praxen eröffnen oder Ver-
sorgungsalternativen anbie-
ten müssen 
Außerbudgetäre Vergü-
tungsanreize für besondere 
Zusatzangebote für gesetz-
lich Versicherte 
Erweiterung des Leistungs-
katalogs der GKV zur Ver-
besserung der Versorgung 
Einführung elektronischer 
Patientenakten bis spätes-
tens 2021 
Erweiterung der zugelasse-
nen Leistungserbringer im 
ambulanten Bereich mit 
ambulanten Betreuungs-
diensten als qualitätsgesi-
chertes Versorgungsange-
bot 
Gesetz vom 6.5.2019 
(BGBl. I Nr. 18, S. 646) 

Gleichwertiger, rascher Zu-
gang zur ambulanten ärztli-
chen Versorgung für alle 
Versicherten 
Sicherung der Versorgung 
im ländlichen Raum 
Verbesserung der Leistun-
gen und Förderung der Digi-
talisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Möglichkeit der Erweite-
rung des Leistungsangebo-
tes durch weitere zugelas-
sene Anbieter im ambulan-
ten Bereich für die pflegeri-
sche Betreuung und Hilfen 
bei der Haushaltsführung. 

Inkrafttreten: 
11.5.2019 

Verordnung zur Änderung 
der Anlage des Neue-
psychoaktive-Stoffe-Geset-
zes und von Anlagen des 
Betäubungsmittelgesetzes 

Verordnung vom 12.7.2019 
(BGBl I S. 1083) 

Aktualisierung an den Stand 
der Erkenntnisse durch 
- Anpassung zweier Stoff-
gruppen (2-Phenethylamine 
sowie Cannabimime-
tika/synthetischen Cannabi-
noide) 
- Aufnahme dreier weiterer 
Stoffgruppen (von Benzodi-
azepinen, von N-(2-Ami-
nocyclohexyl)amid und 
Tryptamin abgeleitete 
Stoffgruppen) 

Inkrafttreten: 
18.7.2019 

Verordnung zur Änderung 
der Betäubungsmittel-Kos-
tenverordnung  

Verordnung vom 5.9.2019 
(BGBl. I S. 1356) 

Fortschreibung der Verord-
nung wegen Kostenanpas-
sung 

Inkrafttreten: 
6.9.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Digitale-Versorgung-Gesetz Anspruch der Versicherten 
auf Versorgung mit digita-
len Gesundheitsanwendun-
gen, sog. „App auf Rezept“ 
Vereinfachung von Verwal-
tungsprozessen durch Digi-
talisierung 
Breitere Nutzung von tele-
medizinischen Angeboten 
wie Videosprechstunden 
und Telekonsilien (Apothe-
ken und Krankenhäuser) 
Ausbau der Telematikinfra-
struktur durch Anbindung 
weiterer Leistungserbrin-
gergruppen 
Verlängerung der Laufzeit 
des Innovationsfonds bis 
2024 
Weiterentwicklung der Da-
tenaufbereitungsstelle 
beim DIMDI zu einem For-
schungsdatenzentrum 
Fristen für die Anbindung 
von Apotheken und Kran-
kenhäuser an die Telema-
tikinfrastruktur 
Gesetz vom 18.12.2019 
(BGBl. I Nr. 49, S. 2562) 

 Inkrafttreten (der wesentli-
chen Bestimmungen): 
19.12.2019 
Zusätzliche Bereitstellung 
von 10 Mio. Euro im Zeit-
raum 2020 bis 2024 für eine 
wissenschaftlich gestützte 
Erprobung der Einbindung 
der Pflegeeinrichtungen in 
die TI aus Mitteln des Aus-
gleichsfonds der Pflegever-
sicherung 

Digitale-Gesundheitsan-
wendungen-Verordnung 
(DiGAV) 

Formulierung von an digi-
tale Gesundheitsanwen-
dungen zu stellenden An-
forderungen hinsichtlich Si-
cherheit, Qualität, Daten-
schutz und Datensicherheit 
Schaffung verlässlicher Vor-
gaben für Methoden und 
Verfahren zum Nachweis 
positiver Versorgungsef-
fekte 
Entwicklung eines unabhän-
gigen, strukturierten und 
verlässlichen Prüfverfah-
rens beim BfArM 
Schaffung von Transparenz 
hinsichtlich guter und siche-
rer digitaler Versorgungsan-
gebote 
Verordnung vom 8.4.2020 
(BGBl. I Nr. 18, S. 768) 

 Inkrafttreten: 
21.4.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Datentransparenzverord-
nung (DaTraV) 

Ansiedlung beim BfArM 
Bereitstellung von Daten 
der gesetzlich Krankenversi-
cherten für Zwecke der For-
schung und Gesundheits-
planung für einen eng defi-
nierten Nutzerkreis 
Verordnung vom 19.6.2020 
(BGBl. I Nr. 29, S. 1371) 

Verbesserung und Förde-
rung der sektorenübergrei-
fenden Versorgung 

Inkrafttreten: 
19.6.2020 

Neunzehnte bis einund-
zwanzigste Verordnung zur 
Änderung von Anlagen des 
Betäubungsmittelgesetzes 

Unterstellung neuer 
psychoaktiver Stoffe (NPS) 
unter die Anlagen des 
BtMG 
Verordnung vom 
17.12.2019 (BGBl. I S. 2850) 
Verordnung vom 10.7.2020 
(BGBl. I S. 1691) 
Verordnung vom 14.1.2021 
(BGBl. I S. 70) 

Bekämpfung der Verbrei-
tung und Einschränkung der 
Verfügbarkeit von NPS zum 
Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung 

 
 
 
 
Inkrafttreten 19. BtMÄndV: 
21.12.2019 
Inkrafttreten 20. BtMÄndV: 
17.7.2020 
Inkrafttreten 21. BtMÄndV: 
21.1.2021 

MDK-Reformgesetz Organisationsrechtliche 
Neuaufstellung der Medizi-
nischen Dienste (MD) und 
des Medizinischen Dienstes 
Bund (MD Bund) als eigen-
ständige Körperschaften 
des öffentlichen Rechts 
Künftig auch Vertretung 
von Patienten/innen, Pfle-
gebedürftigen und Verbrau-
chern/innen sowie der Ärz-
teschaft und der Pflegebe-
rufe in den Verwaltungsrä-
ten der MD und des MD 
Bund 
Weiterentwicklung der 
Krankenhausabrechnungs-
prüfung durch den MD 
durch die Einführung eines 
Prüfquotensystems 

Organisatorische Loslösung 
der MD von den Kranken-
kassen und dadurch Stär-
kung ihrer Unabhängigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaffung von Anreizen für 
eine regelkonforme Ab-
rechnung von Krankenhaus-
leistungen, Verbesserung 
der Effizienz und Effektivi-
tät der Krankenhausabrech-
nungsprüfungen 

Inkrafttreten (überwie-
gend): 1.1.2020 
Umsetzung der organisato-
rischen Neuordnung: vor- 
aussichtlich bis 31.12.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

(Fortsetzung MDK-Reform-
gesetz) 

Stärkung des Schlichtungs-
ausschusses auf Bundes-
ebene 
Begrenzung der Aufrech-
nungs- und der Korrektur-
möglichkeiten von Kranken-
hausabrechnungen 
Regelung einer vor Klageer-
hebung durchzuführenden 
einzelfallbezogenen Erörte-
rung nebst Präklusion von 
in diesem Rahmen nicht 
geltend gemachten Tatsa-
chen und Einwendungen 
Erweiterung des Katalogs 
für ambulante Operatio-
nen, sonstige stationserset-
zende Eingriffe und sta-
tionsersetzende Behand-
lungen (AOP-Katalog) auf 
Grundlage eines durch die 
Vertragsparteien auf Bun-
desebene zu vergebenden 
Gutachtens 
Weiterentwicklung der stu-
dentischen Krankenversi-
cherung sowie Vereinfa-
chung des Verfahrens zum 
Wechsel der gesetzlichen 
Krankenkasse für ihre Mit-
glieder 
Verpflichtende Anwendung 
eines schrittweisen Abbaus 
überschüssiger Finanzreser-
ven von Krankenkassen 
Gesetz vom 14.12.2019 
(BGBl. I Nr. 51, S. 2789) 

Reduktion strittiger Kodier- 
und Abrechnungsfragen 
 
 
 
 
 
Entlastung der Sozialge-
richte 
 
 
 
 
 
Verbesserung der Nutzung 
ambulanter Behandlungs-
möglichkeiten in den Kran-
kenhäusern und Entgegen-
wirken der Entstehung ei-
nes der häufigsten Prüfan-
lässe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herstellung von Planungssi-
cherheit für Krankenkassen 
Ermöglichung von Beitrags-
entlastung für Versicherte 

 

Hebammenreformgesetz 
(HebRefG) 

Hebammenausbildung als 
duales Studium mit einem 
weiterhin hohen Praxisan-
teil 
Steigerung der Attraktivität 
der Hebammenausbildung 
Stärkung der interprofessio-
nellen Zusammenarbeit 
Übernahme der Reisekos-
ten für pflegende Angehö-
rige bei einer stationären 
medizinischen Rehabilita-
tion durch Kranken- und 
Pflegekassen 
Gesetz vom 22.11.2019 
(BGBl. I Nr. 42, S. 1759) 

Vollständige Akademisie-
rung der Hebammenausbil-
dung und Umsetzung der 
EU-Vorgaben der Richtlinie 
2005/36/EG 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 
Inkrafttreten der Über-
nahme der Reisekosten für 
pflegende Angehörige bei 
einer stationären medizini-
schen Rehabilitation durch 
Kranken- und Pflegekassen: 
1.1.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Studien- und Prüfungsver-
ordnung für Hebammen 
(HebStPrV) 

Konkretisierung des Ziels 
und der Inhalte des Hebam-
menstudiums 
Normierung des Kompe-
tenzkataloges für die staat-
liche Prüfung zur „Heb-
amme“ 
Regelungen für die Aner-
kennung von ausländischen 
Berufsqualifikationen und 
für die erforderlichen An-
passungsmaßnahmen 
Übergangsvorschriften für 
fachschulische Ausbildun-
gen und für Ausbildungen 
in Form von Modellvorha-
ben 
Verordnung vom 8.1.2020 
(BGBl. I S. 39) 

Inhaltliche Ausgestaltung 
des dualen Studiums für 
Hebammen 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 
Inkrafttreten der Regelung 
zu Fristen bei Anerkennung 
von ausländischen Berufs-
qualifikationen im Falle des 
§ 81 a Aufenthaltsgesetz: 
1.3.2020 

GKV-Betriebsrentenfreibe-
tragsgesetz (GKV-BRG) 

Einführung eines Freibe-
trags zusätzlich zur Frei-
grenze für Leistungen der 
BAV, Anwendung gleicher-
maßen auf monatliche Zah-
lungen und bei der Verbei-
tragung von einmaligen Ka-
pitalauszahlungen 
Beitragsentlastung von ver-
sicherungspflichtigen Mit-
gliedern der GKV 
Gesetz vom 21.12.2019 
(BGBl. I Nr. 52, S. 2913) 

Stärkung der betrieblichen 
Altersversorgung und Ent-
lastung der heutigen Be-
triebsrentner/innen 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Masernschutzgesetz Pflicht zum Nachweis einer 
Masernschutzimpfung oder 
einer Masernimmunität bei 
Personen, die nach dem 
31.12.1970 geboren sind 
und die mindestens ein Jahr 
alt sind (Ausnahme bei 
Nachweis einer medizini-
schen Kontraindikation) 
Nachweis ist Voraussetzung 
für Betreuung und Tätigkeit 
in den betroffenen Einrich-
tungen (z.B. Kindertages-
einrichtungen, Schulen, me-
dizinische Einrichtungen) 
Gesetz vom 10.2.2020 
(BGBl. I Nr. 6, S. 148) 

Schutz vor einer sehr anste-
ckenden Infektionskrank-
heit 

Inkrafttreten: 
1.3.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zum Schutz der Be-
völkerung bei einer epide-
mischen Lage von nationa-
ler Tragweite 

Erweiterung und Präzisie-
rung des Infektionsschutz-
gesetzes 
Sicherung der Grundversor-
gung mit Arzneimitteln so-
wie mit Hilfsmitteln 
Aufrechterhaltung der pfle-
gerischen Versorgung 
Stärkung der personellen 
Ressourcen im Gesund-
heitswesen 
Entschädigungsregelung zur 
Milderung von Verdienst-
ausfällen bei erwerbstäti-
gen Personen, wenn diese 
durch die Betreuung ihres 
Kindes aufgrund einer 
Schul- oder Kitaschließung 
nicht arbeiten können 
Gesetz vom 27.3.2020 
(BGBl. I Nr. 14, S. 587) 

Sicherung des Funktionie-
rens des Gemeinwesens im 
infektionsschutzrechtlichen 
Notfall 
Abmilderung von negativen 
finanziellen Folgewirkungen 
in der Gesundheitsversor-
gung 

Inkrafttreten (überwie-
gend): 28.3.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

COVID-19-Krankenhausent-
lastungsgesetz 

Finanzieller Ausgleich für 
Krankenhäuser für Einnah-
meausfälle aufgrund ver-
schobener planbarer Ope-
rationen und Behandlun-
gen, um Kapazitäten für 
COVID-19-Patienten/innen 
bereitzuhalten 
Zuschlag für Krankenhäuser 
für pandemiebedingte 
Mehrkosten, bes. für per-
sönliche Schutzausrüstung 
Finanzieller Bonus für Kran-
kenhäuser für die Schaffung 
von Intensivbetten 
Schaffung von Ausnahme-
tatbeständen in der Kran-
kenhausfinanzierung sowie 
in der Rechnungsprüfung 
durch den Medizinischen 
Dienst während der COVID-
19-Pandemie 
Ausgleichszahlungen für 
niedergelassene Ärzte/Ärz-
tinnen und Psychothera-
peuten/innen bei einer zu 
hohen Umsatzminderung 
Ausgleichszahlungen für Re-
habilitationsleistungen in 
Höhe von 60 % ihrer Ein-
nahmeausfälle 
Maßnahmen zur Aufrecht-
erhaltung der pflegerischen 
Versorgung während der 
COVID-19-Pandemie 
Kostenerstattungsregelung 
für nach § 72 SGB XI zuge-
lassene Pflegeeinrichtungen 
Gesetz vom 27.3.2020 
(BGBl. I Nr. 14, S. 580) 

Finanzielle Unterstützung 
von Krankenhäusern, Reha-
bilitationseinrichtungen, 
Vertragsärzten/-ärztinnen 
und Pflegeeinrichtungen, 
um die Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie abzu-
mildern 
 
 
 
 
Entlastung und Sicherstel-
lung der Liquidität der Kran-
kenhäuser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherstellung der pflegeri-
schen Versorgung durch 
nach § 72 SGB XI zugelas-
sene Pflegeeinrichtungen 
durch Einführung einer An-
zeigepflicht von Beeinträch-
tigungen der Leistungser-
bringung sowie durch Kos-
tenerstattungsregelungen 
zu nicht anderweitig finan-
zierten außerordentlichen 
Aufwendungen sowie Min-
dereinnahmen (befristet bis 
30.9.2020) 

Inkrafttreten: 
28.3.2020 

Verordnung zur Aufrechter-
haltung und Sicherung in-
tensivmedizinischer Kran-
kenhauskapazitäten (DIVI 
IntensivRegister-Verord-
nung) 

Verpflichtung von Kranken-
häusern zur täglichen Mel-
dung der intensivmedizini-
schen Behandlungskapazi-
täten 
Verordnung vom 8.4.2020 
(BAnz AT 9.4.2020 V4) 
geändert durch 
Verordnung vom 29.5.2020 
(BAnz AT 2.6.2020 V2) und 
Gesetz vom 28.5.2021 
(BGBl. I S. 1174) 

Tagesaktueller Überblick 
über die freien betreibba-
ren intensivmedizinischen 
Behandlungskapazitäten 

Inkrafttreten: 
10.4.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Verordnung zur Abwei-
chung von der Approba-
tionsordnung für Ärzte bei 
einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite 

Schaffung flexibler Regelun-
gen 
Verordnung vom 30.3.2020 
(BAnz AT 31.3.2020 V1) 
zuletzt geändert durch 
Artikel 3 Verordnung vom 
3.7.2020 
(BAnz AT 3.7.2020 V1) 

Sicherstellung, dass das Stu-
dium der Medizin während 
der COVID-19-Pandemie 
fortgesetzt werden kann, 
ohne dass den Studieren-
den wesentliche Nachteile 
für den Studienfortschritt 
entstehen 

Inkrafttreten: 
1.4.2020 

Fairer-Kassenwettbewerb-
Gesetz (GKV-FKG) 

Systematische Fortentwick-
lung des morbiditätsorien-
tierten Risikostrukturaus-
gleichs (RSA), u.a. durch 
Einführung einer Regional-
komponente, Berücksichti-
gung aller Krankheiten im 
RSA, Einführung eines Risi-
kopools, Einführung einer 
Manipulationsbremse und 
einer RSA-Vorsorgepau-
schale 
Einführung eines neuen 
Haftungssystems im Falle 
der Schließung, Auflösung 
und Insolvenz von Kranken-
kassen und Stärkung der 
Handlungsmöglichkeiten 
des GKV-Spitzenverbandes 
zur Vermeidung von Haf-
tungsfällen 
Weiterentwicklung der 
Strukturen des GKV-Spit-
zenverbandes (u.a. Einfüh-
rung eines sog. Lenkungs-
und Koordinierungsaus-
schusses, Vorgaben zur Be-
rücksichtigung von Frauen 
in den Gremien) 
Regelungen zur Abwendung 
bzw. Abmilderung von Lie-
ferengpässen bei Arzneimit-
teln durch gesetzliche Ver-
ankerung eines Beirats 
beim BfArM, Schaffung von 
Befugnissen zur Ergreifung 
von Maßnahmen durch die 
Bundesoberbehörden und 
Erleichterungen bei den 
arzneimittelrechtlichen 
Kennzeichnungsvorschrif-
ten 
Gesetz vom 22.3.2020 
(BGBl. I Nr. 15, S. 604) 

Erhöhung der Zielgenauig-
keit des RSA, Reduktion von 
Risikoselektionsanreizen, 
Gerechterer Wettbewerb 
zwischen den gesetzlichen 
Krankenkassen, Stärkung 
der Manipulationsresistenz 
im RSA, Stärkung der Prä-
ventionsorientierung des 
RSA 
 
 
Fairere Verteilung der fi-
nanziellen Belastungen ei-
nes Haftungsfalles auf alle 
Krankenkassen, Stärkung 
der Präventionsorientie-
rung des Haftungssystems 
 
 
 
Verbesserung der Transpa-
renz zwischen Mitgliedskas-
sen und dem GKV-Spitzen-
verband, Stärkung der Re-
präsentanz von Frauen in 
den Gremien des GKV-Spit-
zenverbandes 
 
Sicherstellung der Versor-
gung mit Arzneimitteln, 
zielgerichtete Maßnahmen 
zur Einschätzung der Ver-
sorgungssituation mit be-
stimmten Arzneimitteln 

Inkrafttreten: 
1.4.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

SARS-CoV-2-Arzneimittel-
versorgungsverordnung 

u.a. Ausnahmen vom 
- Fünften Buch Sozialgesetz-
buch (SGB V), 
- Apothekengesetz, der 
Apothekenbetriebsord-
nung, 
- Betäubungsmittelgesetz, 
der Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung 
Verordnung vom 20.4.2020 
(BAnz AT 21.4.2020 V1) 

Versorgung von Patient/in-
nen mit notwendigen Arz-
neimitteln und Medizinpro-
dukten während der CO-
VID-19-Pandemie 

Inkrafttreten: 
22.4.2020 
Maximale Befristung ur-
sprünglich bis 31.3.2021, 
Geltung der Regelungen 
aber überwiegend über 
diese Frist hinaus 
Außerkrafttreten mit Auf-
hebung der epidemischen 
Lage nationaler Tragweite 

COVID-19-Versorgungs-
strukturen-Schutzverord-
nung (COVID-19-VSt-
SchutzV) 

Rückzahlbare Liquiditäts-
hilfe für Zahnärzte/innen 
 
 
 
 
Einmalige Ausgleichszah-
lung an Heilmittelerbringer 
in Höhe von 40 % des Ver-
gütungsvolumens, das für 
das 4. Quartal 2019 abge-
rechnet wurde 
Hygienepauschale für Heil-
mittelerbringer in Höhe von 
1,50 Euro je Verordnung bis 
30.9.2020 
Erhöhung des pauschalen 
Abrechnungsbetrages für 
Aufwendungen für zum 
Verbrauch bestimmte Pfle-
gehilfsmittel 
Einbeziehung von Einrich-
tungen des Müttergene-
sungswerks oder gleicharti-
ger Einrichtungen mit Ver-
sorgungsverträgen nach § 
111a SGB V in den Anwen-
dungsbereich des § 111d 
SGB V, Ersetzung von 60 % 
ihrer Einnahmeausfälle aus 
Mitteln der Liquiditätsre-
serve des Gesundheitsfonds 
Verordnung vom 30.4.2020 
(BAnz AT 4.5.2020 V1) 

Begrenzung der wirtschaft-
lichen Auswirkungen pan-
demiebedingter rückläufi-
ger Fallzahlen auf Zahn-
ärzte/-ärztinnen und Heil-
mittelerbringer 
Erhalt der Versorgungs-
strukturen 
 
 
 
 
Unterstützung bei der De-
ckung gestiegener Bedarfe 
an Hygienemaßnahmen, 
insbes. Persönlicher Schutz-
ausrüstung 
 
 
 
 
Sicherung der Mutter-Va-
ter-Kind-Einrichtungen 

Inkrafttreten: 
5.5.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Zweites Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite 

Ermöglichung von mehr 
Tests für den Nachweis des 
Vorliegens einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 (Verordnungser-
mächtigung) 
Insbes. Erweiterung der be-
stehenden infektions-
schutzrechtlichen Regelun-
gen sowie Auffangen oder 
Abschwächen der negati-
ven Auswirkungen für die 
Patienten/innen und die 
verschiedenen Akteure des 
Gesundheitswesens 
Stärkung des ÖDG, um u.a. 
die Digitalisierung voranzu-
treiben 
Rückkehrrecht ohne er-
neute Gesundheitsprüfung 
von vorübergehend hilfebe-
dürftigen privat Kranken-
versicherten aus dem Basis-
tarif in den Ursprungstarif 
Gesetz vom 19.5.2020 
(BGBl. I S. 1018) 

Mehr finanzielle Anerken-
nung für Personal in Pflege-
einrichtungen und Pflege-
diensten, mehr Hilfen für 
Pflegebedürftige insbes. im 
ambulanten Bereich, mehr 
Unterstützung für den ÖGD, 
mehr Flexibilität für Auszu-
bildende und Studierende 
im Gesundheitswesen wäh-
rend der Epidemie sowie 
mehr Flexibilität und weni-
ger Bürokratie für Versi-
cherte, Verwaltung und Ge-
sundheitswesen, Kosten-
übernahme für intensivme-
dizinische Behandlung von 
Patienten/innen aus dem 
europäischen Ausland 
Vereinfachte, nachteilsfreie 
Rückkehrmöglichkeit aus 
Basistarif in Ursprungstarif 
bei vorübergehender Hilfe-
bedürftigkeit 

Inkrafttreten (überwie-
gend): 20.5.2020 

Verordnung zur Sicherung 
der Ausbildungen in den 
Gesundheitsfachberufen 
während einer epidemi-
schen Lage von nationaler 
Tragweite 

Regelungen, die es den Län-
dern vorübergehend er-
möglichen, von den Vorga-
ben der jeweiligen Berufs-
gesetze sowie der auf der 
Grundlage der Berufsge-
setze erlassenen Rechtsver-
ordnungen abzuweichen 
Flexibilisierung der Ausbil-
dungen und Prüfungen in 
den Gesundheitsfachberu-
fen durch an die epidemi-
sche Lage von nationaler 
Tragweite angepasste For-
mate 
Verordnung vom 10.6.2020 
(BAnz AT 12.06.2020 V1) 
geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 
29.3.2021 (BGBl. I S. 370) 

Sicherstellung der Durch-
führung der Ausbildungen 
und Prüfungen in den Ge-
sundheitsfachberufen wäh-
rend einer epidemischen 
Lage von nationaler Trag-
weite 

Inkrafttreten: 
23.05.2020 

Nationale Reserve Gesund-
heitsschutz (NRGS) 

Warenbevorratung (phy-
sisch mindestens ein Mo-
nat) sowie Vorhalten von 
Produktionskapazitäten 
Ggf.  Zurverfügungstellung 
von Schutzmaterialien 

Deckung des Bedarfs des 
Gesundheitssektors und 
des Bundes sowie bei Be-
darf auch Versorgung kriti-
scher Infrastrukturen, der 
Verwaltung und der Wirt-
schaft sowie insbesondere 
vulnerabler Gruppen der 
Bevölkerung für bis zu 6 
Monate 

Kabinettbeschluss/ 
Beschluss Corona-Kabinett: 
3.6.2020/30.11.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Fünfundzwanzigste Verord-
nung zur Änderung der Risi-
kostruktur-Ausgleichsver-
ordnung 

Regelung für die Behand-
lung von chronisch kranken 
Versicherten im Rahmen 
von strukturierten Behand-
lungsprogrammen (DMP), 
dass fehlende, unvollstän-
dige oder nicht fristgerecht 
übermittelte Dokumentati-
onen, die im Jahr 2020 hät-
ten erstellt werden müssen, 
nicht zu einer Beendigung 
der DMP-Teilnahme führen 
Verordnung vom 8.6.2020 
(BGBl. I Nr. 27, S. 1233) 

Flankierende Regelungen zu 
den Richtlinienvorgaben 
des G-BA, die verhindern, 
dass chronisch kranke Ver-
sicherte allein zur Erfüllung 
der Dokumentationspflich-
ten Arztpraxen aufsuchen 
und sich damit einem ver-
meidbaren Infektionsrisiko 
aussetzen 

Inkrafttreten: 
18.6.2020 

Sechsundzwanzigste Ver-
ordnung zur Änderung der 
Risikostruktur-Ausgleichs-
verordnung 

Verlängerung der mit der 
Fünfundzwanzigsten Ver-
ordnung zur Änderung der 
Risikostruktur-Ausgleichs-
verordnung geschaffenen 
Sonderregelung 
Verordnung vom 19.3.2021 
(BGBl. I Nr. 11, S. 360) 

Verlängerung der Sonderre-
gelung (siehe vorstehender 
Punkt) und Anknüpfung an 
die Feststellung einer epi-
demischen Lage von natio-
naler Tragweite 

Inkrafttreten: 
25.3.2021 

Methodenbewertungsver-
fahrensverordnung 
(MBVerfV) 

Vorgaben für das Verfah-
ren, das der G-BA bei der 
Bewertung von Untersu-
chungs- und Behandlungs-
methoden in der vertrags-
ärztlichen und vertrags-
zahnärztlichen Versorgung 
sowie im Rahmen einer 
Krankenhausbehandlung 
durchzuführen hat 
Verordnung vom 23.6.2020 
(BGBl. I S. 1379) 

Beschleunigung der Bewer-
tung neuer Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden 
durch den G-BA und deren 
Aufnahme in die vertrags-
ärztliche Versorgung 
Straffung, Beschleunigung 
und Strukturierung der Be-
wertungsverfahren in zeitli-
cher und prozessualer Hin-
sicht 
Verständliche und transpa-
rente Darlegung der dem 
jeweiligen Bewertungser-
gebnis des G-BA zugrunde 
liegenden Erkenntnisse und 
Abwägungsentscheidungen 

Inkrafttreten: 
27.6.2020 

Verordnung über von den 
Approbationsordnungen für 
Ärzte, Zahnärzte und Apo-
theker abweichende Vor-
schriften bei Vorliegen ei-
ner epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite 

Schaffung flexibler Regelun-
gen, mit denen das Studium 
der Zahnheilkunde und das 
Studium der Pharmazie 
auch unter Pandemie-Be-
dingungen fortgeführt wer-
den kann 
 
Flexiblere Regelungen für 
die Durchführung von Eig-
nungs- und Kenntnisprüfun-
gen für Ärzte, die ihre Aus-
bildung im Ausland absol-
viert haben, während der 
epidemischen Lage 
Verordnung vom 3.7.2020 
(BAnz AT 3.7.2020 V1) 

Sicherstellung, dass die Stu-
dierenden der Zahnheil-
kunde sowie der Pharmazie 
ihr Studium auch während 
der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite fort-
führen und abschließen 
können 
Sicherstellung, dass Prüfun-
gen auch während der Pan-
demie durchgeführt wer-
den können und es auf-
grund der Pandemie zu kei-
nen Verzögerungen im An-
erkennungsverfahren 
kommt 

Inkrafttreten: 
4.7.2020 
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Zielsetzung 
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Gesetz zur Reform der Psy-
chotherapeutenausbildung  

Ablösung des bisherigen 
Ausbildungswegs von 1998 
zugunsten einer umfassend 
novellierten Psychothera-
peutenausbildung in Form 
eines fünfjährigen Hoch-
schulstudiums mit abschlie-
ßender psychotherapeuti-
scher Prüfung, die Voraus-
setzung für die Erteilung 
der Approbation ist 
Gesetz vom 15.11.2019 
(BGBl. I S. 1604) 

Sicherstellung einer qualifi-
zierten, patientenorientier-
ten, bedarfsgerechten und 
flächendeckenden psycho-
therapeutischen Versor-
gung auf dem aktuellen 
Stand wissenschaftlicher Er-
kenntnisse 
Sicherstellung einer attrak-
tiven Ausbildung mit ein-
heitlichen Zugangsregelun-
gen, überarbeitetem Ausbil-
dungsziel, Berücksichtigung 
einer starken Verzahnung 
von Theorie und Praxis und 
gesicherter sozialer Stellung 
der Studierenden während 
des Studiums 

Inkrafttreten: 
1.9.2020 

Approbationsordnung für 
Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten 
(PsychThApprO) 

Rechtsverordnung auf der 
Grundlage der Ermächti-
gung in § 20 PsychThG, die 
u.a. die Mindestanforde-
rungen an das Studium ein-
schließlich der Inhalte der 
hochschulischen Lehre und 
der berufspraktischen Eins-
ätze, das Nähere über die 
psychotherapeutische Prü-
fung und über die Approba-
tion regelt 
Verordnung vom 4.3.2020 
(BGBl. I S. 448) 

Sicherstellung einer inhalt-
lich und strukturell überar-
beiteten Ausbildung, die 
veränderte Strukturen in 
der Hochschulausbildung 
und die Weiterentwicklung 
des Berufs berücksichtigt 

Inkrafttreten: 
1.9.2020 

Pakt für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst (ÖGD) 

Bereitstellung von insges. 4 
Mrd. Euro in den Jahren 
2021 bis 2026 durch den 
Bund 

Personelle und digitale 
Stärkung des ÖGD, so dass 
dieser schneller und effekti-
ver auf zukünftige Heraus-
forderungen reagieren 
kann 

Beschluss Koalitionsaus-
schuss: 3.6.2020 
GMK-Beschluss: 
4.9.2020 
MPK-Beschluss: 
29.9.2020 
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Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesundheitsversorgungs- 
und Pflegeverbesserungs-
gesetz (GPVG) 

Ergänzender Bundeszu-
schuss zur GKV von 5 Mrd. 
Euro, Überführung von 8 
Mrd. Euro aus den Finanz-
reserven der Krankenkas-
sen in die Einnahmen des 
Gesundheitsfonds 
Umsetzung des 20 000-Pfle-
gehilfskraftstellen-Pro-
gramms 
 
 
Auflegung eines Hebam-
menstellen-Förderpro-
gramms 100 Mio. Euro pro 
Jahr 
Maßnahmen für Reha-Ein-
richtungen und Einrichtun-
gen für Mutter-Vater-Kind-
Maßnahmen: Anpassung 
der Vergütungsvereinba-
rungen vom 1.10.2020 bis 
31.3.2021 durch Kranken-
kassen und Träger der Vor-
sorge- und Reha-Einrichtun-
gen, um den pandemiebe-
dingten Veränderungen im 
täglichen Leistungsgesche-
hen Rechnung zu tragen 
Im Pflegebereich Verlänge-
rung von wesentlichen, bis-
her bis zum 31.12.2020 be-
fristeten Regelungen zur fi-
nanziellen Entlastung und 
Unterstützung von Pflege-
einrichtungen, Pflegebe-
dürftigen und pflegenden 
Angehörigen, bis zum 
31.3.2021 
Erweiterung der Förderung 
für bedarfsnotwendige 
Krankenhäuser im ländli-
chen Raum um gestaffelte 
Zuschläge in Abhängigkeit 
der Vorhaltung basisversor-
gungsrelevanter Fachabtei-
lungen 
Gesetz vom 22.12.2020 
(BGBl. I Nr. 66, S. 3299) 

Finanzielle Stabilisierung 
der GKV 
 
 
 
 
 
Erster Schritt der Umset-
zung des Personalbemes-
sungsverfahrens für Pflege-
einrichtungen im Rahmen 
der KAP 
Förderung im Bereich der 
Hebammenversorgung 
 
 
Gewährleistung der Leis-
tungsfähigkeit der Vor-
sorge- und Reha-Einrichtun-
gen bei wirtschaftlicher Be-
triebsführung für die Dauer 
der epidemischen Lage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stärkung der bestehenden 
bedarfsnotwendigen Kran-
kenhausstrukturen in ländli-
chen Regionen 

Inkrafttreten (überwie-
gend): 1.1.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laufzeit: 
2021 bis 2023 

Verordnung zur Änderung 
der COVID-19-Versorgungs-
strukturen-Schutzverord-
nung 

Verlängerung der Hygiene-
pauschale für Heilmitteler-
bringer von 1,50 € je Ver-
ordnung bis 31.12.2020 
Verordnung vom 29.9.2020 
(BAnz AT 30.09.2020 V2) 

Unterstützung bei der De-
ckung gestiegener Bedarfe 
an Hygienemaßnahmen, 
insbes. Persönlicher Schutz-
ausrüstung 

Inkrafttreten: 
1.10.2020 



- 110 - 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
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Verordnung über die tech-
nischen und organisatori-
schen Vorgaben für die 
Durchführung einer Online-
Wahl im Rahmen des Mo-
dellprojektes nach § 194a 
SGB V (Online-Wahl-Ver-
ordnung) 

Festlegung von (sicherheits) 
technischen und organisa-
torischen Vorgaben und 
Prozessen für die Durchfüh-
rung von Online-Wahlen 
Gesetz vom 23.9.2020 
(BGBl. I S. 2034) 

Modernisierung der Sozial-
versicherungswahlen 
Stärkung des Interesses der 
Wahlberechtigten an der 
sozialen Selbstverwaltung 
Erschließung neuer Wähler-
gruppen 
Stärkung der demokrati-
schen Legitimation der 
Selbstverwaltung 

Inkrafttreten: 
1.10.2020 

Patientendaten-Schutz-Ge-
setz (PDSG) 

Weiterentwicklung der 
elektronischen Patienten-
akte (ePA) als Kernelement 
der digitalen medizinischen 
Anwendungen in mehreren 
Ausbaustufen für alle Versi-
cherten ab dem 1.1.2021 
 
 
 
 
 
 
Förderung innovativer digi-
taler medizinischer Anwen-
dungen 
 
Anbindung von weiteren 
Leistungserbringern - ins-
bes. des  ÖGD -, an die Tele-
matikinfrastruktur 
 
 
 
Schaffung einer Rechts-
grundlage für die Verarbei-
tung von Daten der ePA für 
Forschungszwecke 
Aufbau eines Verzeichnis-
ses für eine eindeutige Be-
schäftigtennummer für 
Pflegepersonal beim BfArM 
(Beschäftigtennummer ab 
1.1.2023 verpflichtend) 
Gesetz vom 14.10.2020 
(BGBl. I Nr. 46, S. 2115) 

Bereitstellung der ePA über 
mehrere technische Aus-
baustufen mit dem Ziel ei-
ner breiten Nutzung durch 
die Versicherten 
 
Gewährleistung der Patien-
tensouveränität durch Da-
tenhoheit, Einwilligungser-
fordernisse, ausdifferen-
zierte Zugriffsrechte und 
die Möglichkeiten des Be-
rechtigungsmanagements 
Ausbau und Verstärkung 
der Zusammenarbeit und 
Vernetzung im Gesund-
heitswesen 
Bestmöglicher Schutz der 
sensiblen Gesundheitsda-
ten durch klare Regeln für 
Datenschutz, Datensicher-
heit und datenschutzrecht-
liche Verantwortlichkeit in 
der Telematikinfrastruktur 
Verbesserung der Nutzbar-
keit von Gesundheitsdaten 
für Forschungszwecke 
 
Umstellung von bisherigen 
Verfahren der Übermittlung 
von handschriftlich abge-
zeichneten Leistungsnach-
weisen und Handzeichenlis-
ten auf eine papierlose 
elektronische Abrechnung 
durch Beschäftigtennum-
mer; erleichterter Nachweis 
von Fehlverhalten wie Leis-
tungsmissbrauch und Ab-
rechnungsbetrug 

Inkrafttreten: 
20.10.2020  
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Krankenhauszukunftsgesetz 
(KHZG) 

Bereitstellung von 3 Mrd. 
Euro aus Bundesmitteln 
und 1,3 Mrd. Euro aus Mit-
teln der Länder und/oder 
der Krankenhausträger zur 
Finanzierung von Investitio-
nen der Krankenhäuser in 
moderne Notfallkapazitä-
ten, Digitalisierung, IT-Si-
cherheit und Stärkung regi-
onaler Versorgungsstruktu-
ren 
Einführung eines kranken-
hausindividuellen Aus-
gleichs von pandemiebe-
dingten Erlösrückgängen im 
Jahr 2020 gegenüber 2019 
Einführung eines kranken-
hausindividuellen Aus-
gleichs von pandemiebe-
dingten Mehrkosten, die 
zwischen dem 1.10.2020 
und 31.12.2021 entstehen 
Auszahlung einer Corona-
Prämie als einmalige Son-
derleistung für besonders 
belastete Pflegekräfte in 
Krankenhäusern während 
der COVID-19-Pandemie 
Fortschreibung einer Reihe 
von zunächst bis 30.9.2020 
befristeten Regelungen zur 
Unterstützung weiterer 
Leistungserbringer, von 
Pflegebedürftigen und pfle-
genden Angehörigen bis 
31.12.2020 bzw. 31.3.2021 
Gesetz vom 23.10.2020 
(BGBl. I Nr. 48, S. 2208) 

Stabilisierung der Kranken-
häuser durch Anhebung des 
Digitalisierungsniveaus, 
Verbesserung der medizini-
schen Versorgung sowie 
Souveränität/Selbstbestim-
mung der Patienten/innen, 
Sicherung der langfristigen 
Versorgungssicherheit 
 
 
 
Finanzielle Unterstützung 
von Krankenhäusern, um 
die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie abzumil-
dern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Entlastung und 
Unterstützung von Pflege-
einrichtungen, Pflegebe-
dürftigen und pflegenden 
Angehörigen 

Inkrafttreten: 
29.10.2020 



- 112 - 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Intensivpflege- und Rehabi-
litationsstärkungsgesetz 
(GKV-IPReG) 

Neustrukturierung der Leis-
tungen der außerklinischen 
Intensivpflege und Verbes-
serung ihrer Qualität 
Festlegung der Regeldauer 
der geriatrischen Rehabili-
tation auf 20 Behandlungs-
tage (ambulant) bzw. 3 Wo-
chen (stationär) 
Halbierung des Mehrkos-
tenanteils von Versicher-
ten, wenn sie eine andere 
als die von der Kranken-
kasse zugewiesene Reha-
Einrichtung wählen 
Streichung der Mindestwar-
tezeit für eine erneute Re-
habilitation von Kindern 
und Jugendlichen 
Gesetz vom 23.10.2020 
(BGBl. I Nr. 48, S. 2220) 

Angesichts des Fachkräfte-
mangels verbesserter Ein-
satz der vorhandenen Pfle-
gekräfte in der Versorgung 
Erleichterung des Zugangs 
zur medizinischen Rehabili-
tation 
 
 
Stärkung des Wunsch- und 
Wahlrechts in der Rehabili-
tation 

Inkrafttreten: 
29.10.2020 

Verordnung zur Testpflicht 
von Einreisenden aus Risi-
kogebieten (Testpflichtver-
ordnung) 
 

Verpflichtung Einreisender 
nach Aufenthalt in einem 
Risikogebiet, auf Anforde-
rung der zuständigen Be-
hörde ein negatives Tester-
gebnis in Bezug auf einen 
direkten Erregernachweis 
des Coronavirus SARS-CoV-
2 vorzulegen 
Verordnung vom 6.8.2020 
(BAnz AT 7.8.2020 V1) 
1. Änderungsverordnung 
vom 4.11.2020 
(BAnz AT 6.11.2020 V1) 
(abgelöst durch Corona- 
virus-Einreiseverordnung 
vom 13.1.2021) 

Minimierung des Risikos 
durch eingetragene Infekti-
onen infolge von Auslands-
reisen 

Inkrafttreten: 
8.8.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten: 
8.11.2020 
Außerkrafttreten: 
13.1.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Anordnungen betreffend 
den Reiseverkehr nach 
Feststellung einer epidemi-
schen Lage von nationaler 
Tragweite durch den Deut-
schen Bundestag 

Verpflichtung Einreisender, 
eine digitale Einreiseanmel-
dung auszufüllen, wenn sie 
sich in den letzten 10 Tagen 
vor der Einreise in einem Ri-
sikogebiet aufgehalten ha-
ben 
Kontrolle der Bestätigung 
der digitalen Einreiseanmel-
dung durch die Beförderer 
Bei Einreisen mit dem Auto 
grenznahe Stichprobenkon-
trollen durch die mit der 
polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Ver-
kehrs beauftragte Behörde 
Anordnungen des BMG 
vom 5.11.2020 
(BAnz AT 6.11.2020 B5) 
und Vorfassungen 
(abgelöst durch Coronavi-
rus-Einreiseverordnung 
vom 13.1.2021) 

Informationen für zustän-
dige Behörden zur effekti-
ven Kontrolle der Einhal-
tung der zu diesem Zeit-
punkt landesrechtlichen 
Einreisequarantäne und der 
Einhaltung der Vorausset-
zungen der Ausnahmetat-
bestände 
Effektive Umsetzung der 
Absonderungsmaßnahmen 
und Vorbeugung der Wei-
terverbreitung des Corona-
virus 

Inkrafttreten: 
8.11.2020 
Außerkrafttreten: 
13.1.2021 

Verordnung zum Schutz vor 
einreisebedingten Infekti-
onsgefahren in Bezug auf 
neuartige Mutationen des 
Coronavirus SARS-CoV-
2 nach Feststellung einer 
epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite durch 
den Deutschen Bundestag 
(Coronavirus-Schutzverord-
nung) 

Beförderungsverbot für Ein-
reisende nach Aufenthalten 
im Vereinigten Königreich 
von Großbritannien und 
Nordirland oder in der Re-
publik Südafrika 
Verordnung vom 
21.12.2020 
(BAnz AT 21.12.2020 V4) 
zuletzt geändert durch Ver-
ordnung zur Änderung der 
Coronavirus-Schutzverord-
nung vom 6.1.2021 
(BAnz AT 6.1.2021 V1) 

Limitierung des Eintrags 
ernst zu nehmender Virus-
varianten in Deutschland 

Inkrafttreten: 
22.12.2020  
Außerkrafttreten: 
13.1.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Verordnung zum Schutz vor 
einreisebedingten Infekti-
onsgefahren in Bezug auf 
das Coronavirus SARS-CoV-
2 nach Feststellung einer 
epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite durch 
den Deutschen Bundestag 
(Coronavirus-Einreisever-
ordnung) 

Überführung und Fortent-
wicklung der Regelungen 
der Testpflichtverordnung 
sowie der Anordnungen be-
treffend den Reiseverkehr 
vom 5.11.2020 in eine 
Rechtsverordnung der Bun-
desregierung 
Einheitliche Regelung von 
Anmelde-, Test- und Nach-
weispflichten der Einreisen-
den nach Aufenthalt in ei-
nem Risikogebiet ergän-
zend zu den Quarantäne- 
regelungen der Länder 
Verordnung vom 13.1.2021 
(BAnz AT 13.01.2021 V1) 
Erste Verordnung zur Ände-
rung der Coronavirus-Ein-
reiseverordnung vom 
26.3.2021 
(BAnz AT 26.3.2021 V1): 
Einführung einer generellen 
Testpflicht im Flugverkehr, 
sodass Flugpassagiere vor 
Abflug einen Nachweis über 
das Nichtvorliegen einer In-
fektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 vorzulegen 
haben 
(abgelöst durch Neufassung 
der Coronavirus-Einreise-
verordnung vom 12.5.2021) 

Minimierung des Risikos 
durch eingetragene Infekti-
onen infolge von Auslands-
reisen 

Inkrafttreten: 
14.1.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten: 
30.3.2021 

Verordnung zum Schutz vor 
einreisebedingten Infekti-
onsgefahren in Bezug auf 
neuartige Mutationen des 
Coronavirus SARS-CoV-
2 nach Feststellung einer 
epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite durch 
den Deutschen Bundestag 
(Coronavirus-Schutzverord-
nung) 

Beförderungsverbot für Ein-
reisende aus Virusvarian-
ten-Gebieten (Risikogebiet 
mit einem besonders hohen 
Risiko für eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-
CoV-2, weil dort bestimmte 
besorgniserregende Varian-
ten verbreitet aufgetreten 
sind) mit nur sehr engen 
Ausnahmen 
Verordnung vom 29.1.2021 
(BAnz AT 29.1.2021 V1) 
zuletzt geändert durch 
Sechste Verordnung zur Än-
derung der Coronavirus-
Schutzverordnung vom 
27.4.2021 
(BAnz AT 28.4.2021 V1) 
(überführt in Coronavirus-
Einreiseverordnung vom 
12.5.2021) 

Limitierung des Eintrags 
ernst zu nehmender Virus-
varianten in Deutschland 

Inkrafttreten: 
30.1.2021 
Laufende Anpassung an die 
aktuelle Situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten (zuletzt): 
28.4.2021 
Außerkrafttreten: 
12.5.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Verordnung zum Schutz vor 
einreisebedingten Infekti-
onsgefahren in Bezug auf 
das Coronavirus SARS-CoV-
2 nach Feststellung einer 
epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite durch 
den Deutschen Bundestag 
(Coronavirus-Einreisever-
ordnung) 

Einheitliche Regelung von 
Anmelde- und Nachweis-
pflichten der Einreisenden 
nach Aufenthalt in einem 
Risikogebiet, einschl. Beför-
derungsverbot aus Virusva-
riantengebieten 
Bundeseinheitliche Rege-
lung der Einreisequaran-
täne 
Ausnahmen und Erleichte-
rungen für Geimpfte und 
Genesene 
Verordnung vom 12.5.2021 
(BAnz AT 12.5.2021 V1) 
zuletzt geändert durch 
Erste Verordnung zur Ände-
rung der Coronavirus-Ein-
reiseverordnung vom 
9.6.2021 
(BAnz AT 10.6.2021 V2) 

Minimierung des Risikos 
durch eingetragene Infekti-
onen infolge von Auslands-
reisen 

Inkrafttreten: 
13.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten: 
10.6.2021 

Verordnung zum Anspruch 
auf Schutzimpfung in Bezug 
auf einen Influenza-Hoch-
dosis-Impfstoff 

Ermöglichung des Einsatzes 
von Influenza-Hochdosis-
Impfstoffen in der Grip-
pesaison 2020/2021 für die 
Risikogruppe der Versicher-
ten, die das 65. Lebensjahr 
vollendet haben (zugelas-
sene Indikation) 
Verordnung vom 6.11.2020 
(BAnz AT 9.11.2020 V2) 

Verringerung der Anzahl an 
Arztkonsultationen, Hospi-
talisierungen und Todesfäl-
len aufgrund von Influenza 

Inkrafttreten: 
10.11.2020 
Außerkrafttreten: 
31.03.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Drittes Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite 

Fortführung der Entschädi-
gungsregelung für von 
Schulschließungen betroffe-
nen Eltern bis März 2021 
und Klarstellung der Gel-
tung für den Fall eines un-
ter Quarantäne gestellten 
Kindes; Erweiterung der 
Testkapazitäten; Vorausset-
zung für Anspruch auf 
Schutzmasken 
Weiterführung pandemie-
bedingter finanzieller Hilfen 
für Krankenhäuser durch 
Ausgleichszahlungen in 
Höhe von 90 % 
Unterstützung der Vor-
sorge- und Reha-Einrichtun-
gen, einschließlich der Ein-
richtungen des Mütterge-
nesungswerks oder gleich-
artiger Einrichtungen im 
Hinblick auf Beeinträchti-
gungen durch die COVID-
19-Pandemie im Bereich 
der GKV 
Gesetz vom 18.11.2020 
(BGBl. I Nr. 52, S. 2397) 

Fortentwicklung der zur Be-
kämpfung von Covid-19 ge-
troffenen Regelungen der 
beiden im März und Mai 
2020 beschlossenen Ge-
setze zum Schutz der Bevöl-
kerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler 
Tragweite 
 
 
Finanzielle Unterstützung 
von Krankenhäusern, um 
die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie abzumil-
dern 
Sicherung von Reha-Einrich-
tungen und Mutter-Vater-
Kind-Einrichtungen 

Inkrafttreten (überwie-
gend): 19.11.2020 

Verordnung zur Anpassung 
der Ausgleichszahlungen an 
Krankenhäuser aufgrund 
von Sonderbelastungen 
durch das Coronavirus 
SARS-CoV-2 

Differenzierung der Höhe 
der Ausgleichszahlungen 
entsprechend der durch-
schnittlichen Fallschwere 
und der durchschnittlichen 
Verweildauer der Patien-
ten/innen 
Verordnung vom 3.7.2020 
(BGBl. I S. 1556) 

Orientierung der Aus-
gleichszahlungen an der 
Kostenstruktur der Kran-
kenhäuser, um Überkom-
pensation bzw. Unterde-
ckungen zu vermeiden 

Inkrafttreten: 
9.7.2020 

Verordnung zur Anpassung 
der der Voraussetzungen 
für die Anspruchsberechti-
gung der Krankenhäuser 
nach § 21 Absatz 1a KHG 

Verlängerung der Aus-
gleichszahlungen und Er-
weiterung der Anspruchs-
berechtigung der Kranken-
häuser 
Verordnung vom 
22.12.2020 
(BAnz AT 24.12.2020 V1) 

Fortsetzung und Erweite-
rung der wirtschaftlichen 
Absicherung der Kranken-
häuser gegen pandemiebe-
dingte finanzielle Belastun-
gen 

Inkrafttreten: 
25.12.2020 

Erste Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung zur 
Anpassung der der Voraus-
setzungen für die An-
spruchsberechtigung der 
Krankenhäuser nach § 21 
Absatz 1a KHG 

Verlängerung der Aus-
gleichszahlungen und Er-
weiterung der Anspruchs-
berechtigung der Kranken-
häuser 
Verordnung vom 26.1.2021 
(BAnz AT 27.1.2021 V1) 

Fortsetzung und Erweite-
rung der wirtschaftlichen 
Absicherung der Kranken-
häuser gegen pandemiebe-
dingte finanzielle Belastun-
gen 

Inkrafttreten: 
28.1.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Zweite Verordnung zur Än-
derung der Verordnung zur 
Anpassung der der Voraus-
setzungen für die An-
spruchsberechtigung der 
Krankenhäuser nach § 21 
Absatz 1a KHG 

Verlängerung der Aus-
gleichszahlungen für Kran-
kenhäuser 
Verordnung vom 24.2.2021 
(BAnz AT 25.2.2021 V1) 

Fortsetzung der wirtschaft-
lichen Absicherung der 
Krankenhäuser gegen pan-
demiebedingte finanzielle 
Belastungen 

Inkrafttreten: 
26.2.2021 

Verordnung zur Regelung 
weiterer Maßnahmen zur 
wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser 

Ablösung der Verordnung 
zur Anpassung der Aus-
gleichszahlungen an Kran-
kenhäuser aufgrund von 
Sonderbelastungen durch 
das Coronavirus SARS-CoV-
2 
Verlängerung und Erweite-
rung der Möglichkeit von 
Ausgleichszahlungen für Er-
höhung der intensivmedizi-
nischen Behandlungskapa-
zitäten durch Verschiebung 
oder Aussetzung planbarer 
Operationen und Behand-
lungen bis 31.5.2021 
Verlängerung der Aus-
gleichszahlungen an Vor-
sorge- und Reha-Einrichtun-
gen bis 31.5.2021 
Möglichkeit zu kranken-
hausindividuellem Aus-
gleich für 2021 für pande-
miebedingte Erlösrück-
gänge und Erlösanstiege, 
die auf Ausgleichszahlun-
gen zurückzuführen sind 
Verordnung vom 7.4.2021 
(BAnz AT 8.4.2021 V1) 

Fortsetzung und Erweite-
rung der wirtschaftlichen 
Absicherung der Kranken-
häuser gegen pandemiebe-
dingte finanzielle Belastun-
gen insbesondere durch 
Einführung der Möglichkeit 
eines Erlösausgleichs für 
2021 und einer kurzfristi-
gen Sicherung der Liquidität 
der Krankenhäuser durch 
Abschlagszahlungen auf 
den Erlösausgleich 

Inkrafttreten: 
9.4.2021 

Erste Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung zur 
Regelung weiterer Maßnah-
men zur wirtschaftlichen Si-
cherung der Krankenhäuser 

Verlängerung der Möglich-
keit von Ausgleichszahlun-
gen an Krankenhäuser auf-
grund von Sonderbelastun-
gen durch das Coronavirus 
SARS-CoV-2 
Verordnung vom 1.6.2021 
(BAnz AT 2.6.2021 V1) 

Verlängerung der Aus-
gleichszahlungen bis zum 
15.6.2021 

Inkrafttreten: 
1.6.2021 

Coronavirus-Testverord-
nung (TestV) 

Anspruch asymptomati-
scher Personen auf Testung 
auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 
Verordnung vom 8.6.2020  
(BAnz AT 9.6.2020 V1) 
zuletzt Neufassung vom 
24.6.2021 
(BAnz AT 25.6.2021 V1)  

Schnellere Feststellung von 
Infektionen durch Testung 
asymptomatischer Perso-
nen 

Kontinuierliche Anpassung 
Inkrafttreten (zuletzt): 
1.7.2021 



- 118 - 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Zweite Verordnung zur Än-
derung der COVID-19-Ver-
sorgungsstrukturen-Schutz-
verordung 

Verlängerung der Hygiene-
pauschale für Heilmitteler-
bringer in Höhe von 1,50 
Euro je Verordnung bis 
31.3.2021 
Verordnung vom 6.1.2021 
(BAnz AT 7.1.2021 V1) 

 Inkrafttreten: 
1.1.2021 

Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung (SchutzmV) 

Schaffung eines Anspruchs 
auf eine begrenzte Zahl von 
Schutzmasken für beson-
ders vulnerable Personen-
gruppen mit einem stark er-
höhten Risiko eines schwe-
ren Verlaufs einer Infektion 
mit dem Coronavirus-SARS-
CoV-2 
Verordnung vom 
14.12.2020 
(BAnz AT 15.12.2020 V1) 

Reduktion des Risikos einer 
Ansteckung mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 für 
besonders vulnerable Per-
sonengruppen 

Inkrafttreten: 
15.12.2020 

Gesetz zur Stärkung der 
Vor-Ort-Apotheken  

U.a. Einhaltung des einheit-
lichen Apothekenabgabe-
preises bei der Abgabe von 
verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln im Rahmen 
des Sachleistungsprinzips 
Gesetz vom 9.12.2020 
(BGBl. I Nr. 61, S. 2870) 

Sicherstellung der flächen-
deckenden Arzneimittelver-
sorgung durch Apotheken 

Inkrafttreten: 
15.12.2020 

Coronavirus-Impfverord-
nung – (CoronaImpfV) 

Anspruch auf Schutzimp-
fung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Rahmen der 
Verfügbarkeit von Impfstof-
fen mit Priorisierungsvorga-
ben insbes. nach dem Grad 
der Gefährdung und Vulne-
rabilität 
Verordnung vom 
18.12.2020 
(BAnz AT 21.12.2020 V3) 
Mittlerweile abgelöst von 
Verordnung 1.6.2021 
(BAnz AT 2.6.2021 V2) 

Verringerung der Anzahl 
schwerer Verläufe und To-
desfälle durch Schutz zu-
nächst der besonders ge-
fährdeten Gruppen 
Ebenfalls Sicherung der Da-
seinsvorsorge und Auf-
rechterhaltung zentraler 
staatlicher Funktionen 

Inkrafttreten: 
15.12.2020 

Erste Verordnung zur Ände-
rung der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung 

Erweiterung der Anspruchs-
berechtigten um Arbeitslo-
sengeld II-Beziehende und 
um mit ihnen in einer Be-
darfsgemeinschaft im Sinne 
des § 7 Absatz 3 SGB II Le-
bende 
Verordnung vom 4.2.2021 
(BAnz AT 5.2.2021 V1) 

 Inkrafttreten: 
6.2.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Hygienepauschaleverord-
nung (HygPV) 

Hygienepauschale für Heil-
mittelerbringer in Höhe von 
1,50 Euro je Verordnung bis 
30.6.2021 
Verordnung vom 1.4.2021 
(BAnz AT 6.4.2021 V1) 

 Inkrafttreten: 
1.4.2021 

Verordnung zur Änderung 
der Approbationsordnun-
gen für Zahnärzte und 
Zahnärztinnen, für Ärzte 
und für Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeu-
ten 

Bereinigung redaktioneller 
Fehler sowie inhaltliche 
Klarstellungen in der Appro-
bationsordnung für Zahn-
ärzte und Zahnärztinnen 
Stärkere Einbeziehung des 
Öffentlichen Gesundheits-
wesens in das Medizinstu-
dium nach der aktuell gel-
tenden Approbationsord-
nung für Ärzte 
Bereinigung eines Verwei-
sungsfehlers in der Appro-
bationsordnung für Psycho-
therapeutinnen und Psy-
chotherapeuten 

Rechtsklarheit für den 
Normadressaten 
Stärkung des Öffentlichen 
Gesundheitswesens in der 
Medizinerausbildung 

Inkrafttreten: 
voraussichtlich September 
2021 

Verordnung zur Neurege-
lung der ärztlichen Ausbil-
dung 

Neustrukturierung der ärzt-
lichen Ausbildung in Umset-
zung des Masterplans Me-
dizinstudium 2020 in einer 
neuen Approbationsord-
nung für Ärzte/Ärztinnen 
Verstärkte Einbeziehung 
des Öffentlichen Gesund-
heitswesens in das Medizin-
studium 

Umfassende Reform der 
ärztlichen Ausbildung und 
Stärkung des Öffentlichen 
Gesundheitswesens im Me-
dizinstudium 

Referentenentwurf: 
November 2020 
Verkündung (angestrebt): 
Herbst 2021 
Inkrafttreten: 
voraussichtlich Oktober 
2025 

Gesetz zur Reform der tech-
nischen Assistenzberufe in 
der Medizin und zur Ände-
rung weiterer Gesetze 
(MTA-Reform-Gesetz) 

Integration der sich stetig 
weiterentwickelnden tech-
nischen, medizinischen und 
wissenschaftlichen Erkennt-
nisse in die Ausbildung 
Zeitgemäße und attraktive 
Ausgestaltung und zu-
kunftsgerechte Weiterent-
wicklung der Ausbildung in 
Umsetzung der Eckpunkte 
des „Gesamtkonzeptes Ge-
sundheitsfachberufe“ 
Gesetz vom 24.2.2021 
(BGBl. I Nr. 9, S. 274) 

Umfassende Reform der 
Ausbildungen in den 4 Be-
rufen der medizinischen 
Technologie (Laboratori-
umsanalytik, Radiologie, 
Funktionsdiagnostik, Veteri-
närmedizin) 

Inkrafttreten: 
1.1.2023 
Inkrafttreten der Änderung 
des Hebammengesetzes: 
1.1.2020 
Inkrafttreten der Änderun-
gen des SGB IV und VII: 
15.12.2020 
Inkrafttreten der Ermächti-
gungsgrundlage zum Erlas-
sen einer Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung sowie 
der Artikel 2 bis 9, 13a, 14b 
und 14d: 25.2.2021 
Inkrafttreten der Änderung 
des Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-
Assistenten-Gesetz: 
1.1.2022 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz über die Ausbildung 
zur Anästhesietechnischen 
Assistentin und zum Anäs-
thesietechnischen Assisten-
ten und über die Ausbil-
dung zur Operationstechni-
schen Assistentin und zum 
Operationstechnischen As-
sistenten 

Erstmalige Schaffung bun-
desweit einheitlicher Rege-
lungen für die Ausbildung 
zur Anästhesietechnischen 
Assistenz sowie zur Operati-
onstechnischen Assistenz 
Gesetz vom 14.12.2019 
(BGBl. I Nr. 51, S. 2768) 

Weiterentwicklung des be-
stehenden Berufsbildes zu 
einem zukunftsfähigen und 
hochwertigen Gesundheits-
fachberuf und dadurch 
Stärkung der beiden Berufe 
innerhalb der Gruppe der 
Gesundheitsfachberufe 

Inkrafttreten 
1.1.2022 

Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung über die Ausbil-
dung zur Anästhesietechni-
schen Assistentin und zum 
Anästhesietechnischen As-
sistenten und über die Aus-
bildung zur Operationstech-
nischen Assistentin und 
zum Operationstechnischen 
Assistenten und zur Ände-
rung der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für 
Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter 

Umsetzung der im ATA-
OTA-G enthaltenen Er-
mächtigungsgrundlage zum 
Erlass einer Rechtsverord-
nung 
Konkretisierung der Ausbil-
dungsziele und -inhalte, ins-
bes. der Anforderungen an 
die Praxisbegleitung, sowie 
Festlegung der Prüfungsin-
halte und -verfahren 
Bestimmungen für die An-
erkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen und 
der erforderlichen Anpas-
sungsmaßnahmen 
Möglichkeit zur Nutzung si-
mulationsgestützter Trai-
nings für die praktische 
Ausbildung von Notfallsani-
tätern/innen  
Verordnung vom 4.11.2020 
(BGBl. Nr. 50, S. 2295) 

Sicherstellung einer moder-
nen, patientenorientierten 
und qualitativ hochwerti-
gen Ausbildung 
Steigerung der Qualität der 
Ausbildung und damit auch 
der Attraktivität der beiden 
Berufe zur Abmilderung des 
Fachkräftemangels 

Inkrafttreten: 
1.1.2022 
Inkrafttreten der Regelung 
für Notfallsanitäter/innen: 
1.1.2021 

Gesetz zur digitalen Moder-
nisierung von Versorgung 
und Pflege (Digitale-Versor-
gung-und-Pflege-Moderni-
sierungs-Gesetz (DVPMG) 

Schaffung eines neuen Ver-
fahrens zur Prüfung der Er-
stattungsfähigkeit digitaler 
Pflegeanwendungen 
Ausbau der Versorgung mit 
digitalen Gesundheitsan-
wendungen  
Stärkung von Videosprech-
stunden in der ambulanten 
ärztlichen Versorgung  
Ausbau der Telemedizin 
Ausbau der Möglichkeiten 
und Vorteile der elektroni-
schen Patientenakte und In-
tegration weiterer Anwen-
dungen wie z.B. digitale Ge-
sundheitsanwendungen  
Anwendungsfreundliche 
Gestaltung der Telematik-
infrastruktur und Erweite-
rung der Nutzungsmöglich-
keiten 

Weiterentwicklung des Di-
gitalisierungsprozesses im 
Gesundheitswesen 
Flächendeckende Etablie-
rung der Digitalisierung in 
der Versorgung 
Steigerung der Qualität und 
Effizienz der Versorgung 

Inkrafttreten: 
9.6.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesundheitsversorgungs-
weiterentwicklungsgesetz 
(GVWG) 

Maßnahmen zur Steigerung 
der Qualität und Transpa-
renz, z.B. Stärkung der Qua-
litätsverträge, Veröffentli-
chung einrichtungsbezoge-
ner Vergleiche hinsichtlich 
der Erfüllung von Qualitäts-
kriterien, Anspruch auf 
Zweitmeinung bei weiteren 
planbaren Eingriffen, Förde-
rung der Transparenz über 
den Pflegepersonaleinsatz 
in den Krankenhäusern 
durch Veröffentlichung der 
Pflegepersonalquotienten 
auf der Internetseite des In-
stituts für das Entgeltsys-
tem im Krankenhaus 
Anordnung von Erhebun-
gen zu Gesundheitsausga-
ben und ihrer Finanzierung, 
zu Krankheitskosten und 
zum Personal im Gesund-
heitswesen sowie zu einem 
regionalen Gesundheitsper-
sonalmonitoring als zent-
rale Bundesstatistiken 
Erweiterte Leistungsansprü-
che und Leistungsangebote 
für Versicherte 
Stärkung der Hospiz- und 
Palliativversorgung durch fi-
nanzielle Förderung der Ko-
ordination der Aktivitäten 
in Netzwerken 
Ergänzender GKV-Bundes-
zuschuss 2022 in Höhe von 
7 Mrd. Euro zur Stabilisie-
rung des durchschnittlichen 
GKV-Zusatzbeitragssatzes 
gemäß § 242a SGB V 
Verordnungsermächtigung 
für das BMG, im Einverneh-
men mit dem BMF und mit 
Zustimmung des Deutschen 
Bundestages durch RVO bis 
31.12.2021 einen abwei-
chenden ergänzenden Bun-
deszuschuss für das Jahr 
2022 festzusetzen 

Bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung der Gesundheits-
versorgung 
Erhalt der Leistungsfähig-
keit des Gesundheitssys-
tems 
Verbesserungen der Quali-
tät und der Transparenz im 
Gesundheitswesen 

Kabinettsbeschluss: 
16.12.2020 
2./3. Lesung Bundestag: 
11.6.2021 
Inkrafttreten: 
Juli 2021 (geplant) 
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8. Pflege 

8.1 Ziele und Aufgaben 

Die Einführung der Pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialversicherung hatte zum Ziel, die 

finanziellen und sozialen Auswirkungen des Pflegerisikos abzumildern, die Situation pflegebedürf-

tiger Menschen und ihrer Angehörigen nachhaltig zu verbessern und wichtige Anreize zu schaffen, 

um die pflegerische Versorgung in Deutschland auszubauen. Die Pflegeversicherung übernimmt 

als Teilleistungssystem im Rahmen ihres Leistungsumfangs einen festgelegten Betrag der pflege-

bedingten Kosten. Kosten, die den Leistungsumfang der Pflegeversicherung überschreiten, müs-

sen von jedem Einzelnen selbst getragen werden. Bei Bedürftigkeit und Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen tritt ergänzend die Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB XII) ein. 

Im Jahr 2020 ist die Pflegeversicherung 25 Jahre alt geworden. In diesem Zeitraum wurde das 

Elfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) kontinuierlich weiterentwickelt. Mit den in der 18. Legislatur-

periode verabschiedeten Pflegestärkungsgesetzen I bis III war die bisher weitgehendste Reform 

der Pflegeversicherung seit ihrer Einführung verbunden. Insbesondere mit dem Zweiten Pflege-

stärkungsgesetz und dem damit zum 1. Januar 2017 eingeführten neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griff ging eine erhebliche Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten und eine deutliche 

Anhebung vieler Leistungen der sozialen Pflegeversicherung einher. Das Ziel, allen Pflegebedürfti-

gen einen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung zu ermöglichen, 

unabhängig davon, ob sie körperlich, kognitiv oder psychisch beeinträchtigt sind, wurde erreicht.  

Im Mittelpunkt des durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zum 1. Januar 

2017 geprägten Pflegeverständnisses stehen die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder 

der Fähigkeiten der Pflegebedürftigen. Pflegebedürftigkeit liegt bei körperlichen, kognitiven oder 

psychischen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten vor, die Hilfe durch 

andere erfordern. Pflege wiederum dient dem Ziel, die körperlichen, geistigen und seelischen 

Kräfte der Pflegebedürftigen zu erhalten oder wiederzugewinnen und dabei ein möglichst selbst-

ständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 

Um dieses Ziel mit Blick auf möglichst jede einzelne pflegebedürftige Person verwirklichen zu kön-

nen, bedarf es insbesondere auch einer ausreichenden Zahl an Pflegekräften. Trotz einer stetigen 

Zunahme der Zahl der Beschäftigten in der Pflege machen sich im Pflegebereich jedoch die Aus-

wirkungen des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels deutlich bemerkbar. Vor die-

sem Hintergrund lag in der 19. Legislaturperiode der politische Schwerpunkt auf der Personalge-

winnung und Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs.  
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Zur Finanzierung der unterschiedlichen Leistungsverbesserungen und Maßnahmen wurde der Bei-

tragssatz in der Pflegeversicherung zuletzt zum 1. Januar 2019 um 0,5 Prozentpunkte auf nun 

3,05 % angehoben. Die Beiträge werden paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finan-

ziert. Hinzu kommt ein Beitragszuschlag in Höhe von 0,25 Prozentpunkten für kinderlose Mitglie-

der (0,35 Prozentpunkte ab 1. Januar 2022). Von diesem ausgenommen sind kinderlose Mitglie-

der, die vor dem 1. Januar 1940 geboren wurden, Mitglieder bis zur Vollendung des 23. Lebens-

jahres, Wehr- und Zivildienstleistende sowie Personen, die Arbeitslosengeld II (ALG II) beziehen. 

8.2 Ausgangslage 

Ende 2016 erhielten knapp 3 Mio. Menschen Leistungen der Pflegeversicherung. Nach der Umset-

zung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und der damit einhergehenden Ausweitung des Leis-

tungsanspruchs waren Ende 2019 rund 4,25 Mio. Menschen pflegebedürftig. 

Die meisten Pflegebedürftigen (ca. 81 %, rund 3,31 Mio.) wurden auch im Jahr 2019 zu Hause ge-

pflegt, hiervon der weit überwiegende Teil (ca. 70 %, rund 2,33 Mio.) allein durch Angehörige 

(inkl. Pflegegrad 1). Über 70 % der pflegenden Angehörigen sind Frauen. Daneben hat die Pflege-

versicherung aber auch zur Entwicklung eines breiten Angebots an professioneller Unterstützung 

für die häusliche und stationäre Pflege beigetragen. Ende des Jahres 2019 waren rund 14 700 am-

bulante Pflege- und Betreuungsdienste zugelassen, die insgesamt knapp 1 Mio. Pflegebedürftige 

versorgten und rund 422 000 Beschäftigte hatten (rund 288 000 Vollzeitäquivalente). Zugelassene 

Pflegeheime gab es bundesweit Ende des Jahres 2019 rund 15 400. Dort wurden rund 818 000 

Pflegebedürftige versorgt. In den Pflegeheimen waren insgesamt rund 796 000 Personen beschäf-

tigt (rund 577 000 Vollzeitäquivalente). 

Wie die amtliche Sozialhilfestatistik zeigt, hat die Anzahl der Leistungsempfänger der Hilfe zur 

Pflege geringfügig zugenommen (2018 rund 299 000 und 2019 rund 302 000; Zahlen zum Jahres-

ende). Dieser Anstieg ist aber geringer als vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung 

und den Leistungsausweitungen (insbes. Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs) zu 

erwarten gewesen wäre. Bezogen auf alle Pflegebedürftigen nahm der Anteil der Leistungsemp-

fänger der Hilfe zur Pflege hingegen weiter ab (2018 rund 7,6 % und 2019 7,3 %) und ist damit 

deutlich niedriger als 2016 mit rund 11,8 %. Im Jahr 2019 benötigten nur rund 1,6 % der im häusli-

chen Bereich versorgten pflegebedürftigen Menschen und etwa 32 % der stationär versorgten 

Pflegebedürftigen zusätzliche Leistungen der Sozialhilfe. 

Die Pflegeversicherung hat somit insgesamt die pflegebedingte Sozialhilfeabhängigkeit durch die 

deutlichen Leistungssteigerungen der letzten Legislaturperiode zunächst noch einmal deutlich re-
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duziert. Es ist jedoch zu differenzieren: Im Bereich der ambulanten Pflege sinkt der Anteil der pfle-

gebedingten Sozialhilfeabhängigkeit weiterhin, wohingegen im Bereich der stationären Hilfe zur 

Pflege der Anteil seit 2018 wieder leicht angestiegen ist. Vor Einführung der Pflegeversicherung 

waren rund 70 % der Pflegebedürftigen in Heimen von der Sozialhilfe abhängig. Die Sozialhilfeträ-

ger werden auch heute noch durch die Pflegeversicherung entlastet, die Einsparungen beliefen 

sich im Jahr 2019 auf nominal rund 4,7 Mrd. Euro. 

Seit dem 1. Januar 2020 werden mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz unterhaltsverpflichtete 

Eltern und Kinder von Menschen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege oder andere Leistungen der 

Sozialhilfe erhalten, entlastet. Auf ihr Einkommen wird seither erst ab einem Jahresbetrag von 

mehr als 100 000 Euro zurückgegriffen. 

Die demografische Entwicklung mit einer steigenden Anzahl an älteren und hochaltrigen Personen 

stellt eine große Herausforderung für die Pflegeversicherung dar. Im Alter von unter 60 Jahren be-

trägt der Anteil Pflegebedürftiger etwa 1 %. Die Pflegequote – also der Anteil der pflegebedürfti-

gen Personen in der jeweiligen Altersgruppe der Bevölkerung – nimmt aber mit dem Alter konti-

nuierlich zu. Bei den über 90-Jährigen sind etwa 64 % der Männer und etwa 81 % der Frauen pfle-

gebedürftig (insgesamt rund 76 %). 

Auch der zu erwartende Anstieg von Demenzerkrankungen erhöht den Bedarf an Pflege. In 

Deutschland leben nach den von Alzheimer Europe 2019 auf der Basis des EU-Projekts Euro-CoDe 

veröffentlichten Schätzungen etwa 1,6 Mio. Menschen mit Demenz. Das entspricht etwa 1,9 % 

der Gesamtbevölkerung. Diese Zahl wird bis zum Jahr 2050 auf rund 2,8 Mio. ansteigen (etwa 

3,4 % der Gesamtbevölkerung). 

Die Zahl der Pflegebedürftigen in der Sozialen Pflegeversicherung wird bis zum Jahr 2050 auf ge-

schätzt 6,1 Mio. steigen. Dies führt langfristig zu einem erhöhten Bedarf an beruflich Pflegenden. 

8.3 Das Wichtigste in Kürze 

In Umsetzung des Sofortprogrammes Pflege wurden mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 

(PpSG) verschiedene Fördermaßnahmen eingeführt, die für den Arbeitsalltag der Pflegekräfte 

spürbare Verbesserungen anstreben, einerseits durch eine bessere Personalausstattung, anderer-

seits durch Maßnahmen mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das Pflegefachkraft-

stellen-Förderprogramm Altenpflege (§ 8 Abs. 6 SGB XI) regelt seit 1. Januar 2019 die Finanzierung 

von bis zu 13 000 zusätzlichen Pflegefachkraftstellen für vollstationäre zugelassene Pflegeeinrich-

tungen der Alten- und Langzeitpflege einschließlich der Kurzzeitpflege, ohne dass die Pflegebe-

dürftigen dadurch eine finanzielle Mehrbelastung tragen müssen. 
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Einen Impuls zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf gibt das Förder-

programm nach § 8 Abs. 7 SGB XI, mit dem zielgerichtet Maßnahmen (wie z.B. individuelle oder 

gemeinschaftliche Betreuungsangebote, die auf die besonderen Arbeitszeiten von beruflich Pfle-

genden ausgerichtet sind) in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen finanziell unter-

stützt werden. Bis Ende 2021 stellt die Pflegeversicherung darüber hinaus mit dem Förderpro-

gramm nach § 8 Abs. 8 SGB XI Fördermittel für Digitalisierungsprojekte von ambulanten und stati-

onären Pflegeeinrichtungen in Höhe von etwa 310 Mio. Euro zur Verfügung, die der Entlastung 

der beruflich Pflegenden dienen. Zudem wurde mit dem PpSG ein neues, wissenschaftlich entwi-

ckeltes Qualitätssystem für die stationäre Pflege eingeführt. Es handelt sich um eine maßgebliche 

Weiterentwicklung der internen Qualitätssicherung, der externen Qualitätsprüfungen und der 

Qualitätsberichterstattung. 

Mit dem Teminservice- und Versorgungsgesetz sind seit Mai 2019 ambulante Betreuungsdienste 

regelhaft für die Leistungserbringung von Sachleistungen in der ambulanten Pflege zugelassen, 

wodurch sich das Angebot für die pflegerische Betreuung und Hilfen bei der Haushaltsführung zu 

Hause erweitert. 

Mit der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) haben BMG, BMFSFJ und BMAS im Juli 2018 einen um-

fassenden Prozess für die Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pflege 

gestartet. Zusammen mit den relevanten Akteuren aus der Pflege wurden in fünf Arbeitsgruppen 

zahlreiche konkrete Maßnahmen zu den Themen Ausbildung, Personalmanagement, Arbeits-

schutz und Gesundheitsförderung, innovative Versorgungsansätze und Digitalisierung, Gewinnung 

von Pflegekräften aus dem Ausland und Entlohnungsbedingungen in der Pflege vereinbart und im 

Juni 2019 vorgestellt. Ein zweiter Bericht über den weiteren Fortschritt wird im Jahr 2021 veröf-

fentlicht werden. Wesentliche Ergebnisse sind: 

• Die neue Pflegeausbildung führt seit dem Jahr 2020 die bisher getrennt geregelten Ausbildun-

gen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kin-

derkrankenpflege zu einer generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung mit einem einheitli-

chen Berufsabschluss als Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann zusammen. Daneben haben 

Auszubildende auch in Zukunft die Möglichkeit und das Recht, sich für einen gesonderten 

Berufsabschluss in der Altenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu entschei-

den, wenn sie für das letzte Ausbildungsdrittel eine entsprechende Spezialisierung wählen. Als 

Teil der KAP wurde unter Federführung des BMFSFJ gemeinsam mit dem BMG und dem BMAS 

Anfang 2019 die Ausbildungsoffensive Pflege gestartet. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren soll 

sie den ersten Jahrgang der neuen Pflegeausbildung, die durch das Pflegeberufegesetz zu-
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kunftsgerecht weiterentwickelt und attraktiver gemacht wurde, bis zum Abschluss 2023 be-

gleiten. Der erste Bericht der Ausbildungsoffensive Pflege wurde im November 2020 veröf-

fentlicht. 

• Mit dem am 29. November 2019 in Kraft getretenen Pflegelöhneverbesserungsgesetz wurde 

die Grundlage geschaffen, die Entlohnungsbedingungen in der Pflegebranche zu verbessern. 

Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit, einen Tarifvertrag auf der Grundlage des Arbeitnehmer-

entsendegesetzes auf die gesamte Branche zu erstrecken. Durch die seit dem 1. Mai 2020 gel-

tende Vierte Pflegearbeitsbedingungenverordnung wird erreicht, dass ab dem 1. September 

2021 bundesweit ein einheitlicher Mindestlohn in der Pflege gezahlt wird, der bis zum 1. April 

2022 für Pflegehilfskräfte auf einheitlich 12,55 Euro pro Stunde steigt, für qualifizierte Pflege-

kräfte auf 13,20 Euro pro Stunde und für Pflegefachkräfte auf 15,40 Euro pro Stunde. 

• Mit dem Ziel einer nachhaltigen Verbesserung der Personalsituation in der Langzeitpflege 

wurde die Pflegeselbstverwaltung mit dem Pflegestärkungsgesetz II verpflichtet, ein wissen-

schaftlich fundiertes Verfahren zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeein-

richtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben auf wissenschaftlicher Basis entwi-

ckeln zu lassen. Das Projekt wurde im Juni 2020 abgeschlossen, im September 2020 wurde der 

Abschlussbericht zur Personalbemessungsstudie nach § 113c SGB XI veröffentlicht. Damit liegt 

erstmals ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur Personalbemessung in der Altenpflege 

in Deutschland vor, welches einrichtungsindividuell den Personalbedarf bemisst. Die Studie 

kommt zu dem Ergebnis, dass zukünftig mehr Pflegekräfte, insbesondere mehr Pflegehilfs-

kräfte, bei einer optimierten, fachlich angemessenen Aufgabenverteilung, in die Versorgung 

einbezogen werden sollten. 

• Mit dem Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz (vgl. Kap. 7) sind zum 1. 

Januar 2021 als wichtige Schritte in Richtung eines verbindlichen Personalbemessungsverfah-

rens für vollstationäre Pflegeeinrichtungen die Vergütungsregelung von 20 000 zusätzlichen 

Stellen für Pflegehilfskräfte durch die Pflegeversicherung sowie die Finanzierung der modell-

haften Einführung und wissenschaftlich gestützten Begleitung des Personalbemessungsver-

fahrens umgesetzt worden. Ergänzend hat das BMG im Einvernehmen mit dem BMFSFJ unter 

Beteiligung der Länder sowie der relevanten Akteure in der Pflege eine Roadmap erarbeitet, 

in der die weiteren Umsetzungsschritte und ein Zeitplan vorgeschlagen sind. 

• Die Versorgungssicherheit in der Pflege sowie eine gute professionelle Pflege sollen vorrangig 

durch Pflegefachpersonen aus dem Inland und der Europäischen Union gewährleistet werden. 

Ein darüberhinausgehender Bedarf kann durch Pflegefachpersonen aus Drittstaaten gedeckt 
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werden. Deshalb wurden Maßnahmen mit dem Ziel entwickelt, die Rahmenbedingungen für 

die Gewinnung von Pflegefachkräften aus dem Ausland so zu verbessern, dass Einrichtungen 

des Gesundheitswesens und der Pflege bestmöglich dabei unterstützt werden, Pflegefach-

kräfte aus dem Ausland gewinnen zu können. Die Beschleunigung der Verfahren im In- und 

Ausland, also Einreise, berufliche Anerkennung sowie Erteilung der Arbeits- und Aufenthalts-

erlaubnis gehört zu den Verbesserungen, die zu erreichen sind. Gleichzeitig sollen Geflüchtete 

bzw. Migrantinnen und Migranten, die bereits in Deutschland leben, für eine berufliche Quali-

fizierung in der pflegerischen und medizinischen Versorgung gewonnen werden, um so auch 

zur beruflichen Integration beizutragen. Deshalb fördert das BMG mit dem Ziel einer bundes-

weiten Anwendbarkeit die Entwicklung und Evaluierung neuer Instrumente und Strukturen 

zur beruflichen und (fach)sprachlichen Qualifizierung. 

• Das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) beinhaltet auch für den Be-

reich der Pflege wichtige Verbesserungen: Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sollen at-

traktiver werden, um auch nach der COVID-19-Pandemie eine gute pflegerische Versorgung 

durch mehr Personal, bessere Bezahlung und mehr Kompetenzen für Pflegefachkräfte sicher-

zustellen. Andererseits werden die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen finanziell entlas-

tet.  Der Bund wird zur pauschalen Beteiligung an den Aufwendungen der sozialen Pflegever-

sicherung ab dem Jahr 2022 jährlich 1 Mrd. Euro leisten. Außerdem wird der Kinderlosenzu-

schlag um 0,1 Prozentpunkte angehoben. 

• Zur weiteren Verbesserung der Entlohnungsbedingungen sieht das GVWG vor, dass alle Pfle-

gekräfte künftig nach Tarif bezahlt werden sollen, ohne dass Pflegebedürftige und ihre Fami-

lien dadurch überfordert werden. So sollen ab dem 1. September 2022 nur noch Pflegeein-

richtungen zur Versorgung zugelassen werden – also mit der Pflegeversicherung abrechnen 

können –, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen. 

• Mit dem GVWG wurde zudem die Einführung eines bundeseinheitlichen Personalbemes-

sungsverfahrens mit einer zweiten Personalausbaustufe beschlossen. Die Umsetzung des Per-

sonalbemessungsverfahrens wird durch ein Modellprogramm des GKV-Spitzenverbands be-

gleitet, in dem der veränderte Personalmix mit einer neuen Aufgabenverteilung erprobt wer-

den soll. Auf dieser Grundlage wird über weitere Schritte entschieden. 

• Um Pflegebedürftige vor Überforderung durch steigende Pflegekosten zu schützen, zahlt die 

Pflegeversicherung bei der Versorgung im Pflegeheim künftig neben dem nach Pflegegrad dif-

ferenzierten Leistungsbetrag einen Zuschlag. Er steigt mit der Dauer der Pflege: Im ersten Jahr 
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trägt die Pflegekasse 5 % des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 %, im dritten 

Jahr 45 % und danach 70 %.  

Um die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen weiter zu verbessern, hat das 

Bundeskabinett am 1. Juli 2020 die Nationale Demenzstrategie beschlossen. Die Strategie wurde 

unter Beteiligung von über 70 relevanten Akteuren aus dem Gesundheits- und Pflegesektor entwi-

ckelt. Vereinbart wurden 162 konkrete Maßnahmen mit Bewertungsmaßstäben in vier Hand-

lungsfeldern. Ein Monitoringprozess mit Entscheidung über die Weiterentwicklung begleitet die 

Umsetzung bis 2026. 

8.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Dritte Pflegearbeits- 
bedingungenverordnung 
(3. PflegeArbbV) 

Erhöhung des Pflegemin-
destlohns zum 1.1.2018 auf 
10,55 Euro pro Stunde im 
Westen (bisher 10,20 Euro) 
und 10,05 Euro im Osten 
(bisher 9,50 Euro) 
Weitere Erhöhung in zwei 
Schritten bis 1.1.2020 auf 
11,35 Euro pro Stunde im 
Westen und 10,85 Euro im 
Osten 
Verordnung vom 1.8.2017 
(BAnz AT 11.8.2017 V1) 

 Inkrafttreten: 
1.11.2017 

Konzertierte Aktion Pflege 
(KAP) 

Vereinbarung von konkre-
ten Maßnahmen in fünf Ar-
beitsgruppen zu den The-
menfeldern 
- Ausbildung und Qualifizie-
rung 
- Personalmanagement, Ar-
beitsschutz und Gesund-
heitsförderung 
- Innovative Versorgungsan-
sätze und Digitalisierung 
- Pflegekräfte aus dem Aus-
land 
- Entlohnungsbedingungen 
in der Pflege 

Verbesserung der Arbeits- 
und Ausbildungsbedingun-
gen in der Pflege zur (Rück) 
Gewinnung, zum Halten 
und zur Entlastung von Pfle-
gepersonal 

Vorstellung des ersten Be-
richts zum Stand der Um-
setzung der Vereinbarun-
gen der Arbeitsgruppen: 
13.11.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

KAP-Maßnahme „Gewin-
nung von Pflegekräften aus 
dem Ausland“ 
Gütesiegel und Förderung 
eines betrieblichen Integra-
tionsmanagements - Deut-
sches Kompetenzzentrum 
für internationale Fach-
kräfte in den Gesundheits- 
und Pflegeberufen (DKF) 

Einrichtung des DKF beim 
Kuratorium Deutsche Al-
tershilfe zur Erstellung ei-
nes Gütesiegels für eine 
ethisch hochwertige An-
werbung internationaler 
Pflegekräfte, zur Förderung 
einer Willkommenskultur 
sowie zur Entwicklung von 
Maßnahmen zum betriebli-
chen Integrationsmanage-
ment 

Verbesserung der berufli-
chen Integration von inter-
nationalen Pflegefachkräf-
ten und Schutz der interna-
tionalen Pflegekräfte durch 
Sicherstellung einer ethisch 
hochwertigen Anwerbung 

Laufzeit: 
1.9.2019 bis 31.8.2023 

KAP-Maßnahme „Gewin-
nung von Pflegekräften aus 
dem Ausland“ 
Bündelung der Fachkräfte-
gewinnung – Deutsche 
Fachkräfteagentur für Ge-
sundheits- und Pflegebe-
rufe (DeFa) 

Unterstützung von anwer-
benden Gesundheitsein-
richtungen und Perso-
nalserviceagenturen durch 
Übernahme der Anträge 
auf Einreise, Berufsaner-
kennung, Arbeits- und Auf-
enthaltserlaubnis für Pfle-
gefachkräfte (bisher von 
den Philippinen und aus 
Mexiko) und Bündelung 
gleichartiger Fälle durch die 
DeFa 

Beschleunigung, Vereinfa-
chung und Bündelung der 
Antragsverfahren im Rah-
men der Gewinnung inter-
nationaler Pflegefachkräfte 

Laufzeit: 
1.10.2019 bis 31.12.2023 

Pflegeberufe-Ausbildungsfi-
nanzierungsverordnung 
(PflAFinV) 

Nähere Bestimmung der 
Ausbildungskosten 
Verfahren der Ausbildungs-
budgets einschließlich der 
Vereinbarung der Pauscha-
len und Individualbudgets 
Verordnung vom 2.10.2018  
(BGBl. I S. 1622) 

Konkretisierungen und Ein-
zelheiten der Finanzierung 
der Pflegeausbildung nach 
dem PflBG 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 

Beitragssatzanpassung Anhebung des Beitragssat-
zes der sozialen Pflegeversi-
cherung zum 1.1.2019 um 
0,5 Prozentpunkte 
Fünftes Gesetzes zur Ände-
rung des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch – Beitrags-
satzanpassung 
(BGBl vom 20.12.2018) 
Bitte einheitliche Angaben 
zum BGBl. s.o. 

 Inkrafttreten: 
1.1.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Pflegepersonal-Stärkungs-
gesetz (PpSG) 

Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Krankenpflege im 
Krankenhaus, der Alten-
pflege in Pflegeeinrichtun-
gen und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung für 
Pflegekräfte sowie zur bes-
seren Vereinbarkeit von 
Pflege, Familie und Beruf 
und Förderprogramm für 
Digitalisierungsprojekte in 
Pflegeeinrichtungen 
Regelungen zur Einführung 
des neuen Qualitätssiche-
rungssystems in der vollsta-
tionären Pflege 

Mehr Personal in der Pflege 
zur Entlastung der Perso-
nalsituation und zur Stär-
kung der Pflege 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

(Fortsetzung Pflegeperso-
nal-Stärkungsgesetz) 

Prüfauftrag für Landesrah-
menverträge für flexiblen 
Personaleinsatz bei ver-
schiedenen Versorgungsbe-
reichen 
 
 
Bessere Vergütung der 
Wegezeiten in der ambu-
lanten Pflege 
 
 
Regelung der Finanzierung 
von bis zu 13 000 zusätzli-
chen Pflegefachkraftstellen 
für vollstationäre zugelas-
sene Pflegeeinrichtungen 
der Alten- und Langzeit-
pflege einschließlich der 
Kurzzeitpflege durch Pflege-
fachkraftstellen-Förderpro-
gramm Altenpflege (§ 8 
Abs. 6 SGB XI) 
Schaffung finanzieller An-
reize zur Verbesserung der 
Pflegepersonalausstattung 
im Krankenhaus u.a. durch 
vollständige Refinanzierung 
zusätzlicher oder aufge-
stockter Pflegestellen sowie 
von Tarifsteigerungen für 
das Pflegepersonal 
Umstellung der Pflegeper-
sonalkostenfinanzierung 
Weiterentwicklung und 
Ausweitung von Pflegeper-
sonaluntergrenzen in pfle-
gesensitiven Krankenhaus-
bereichen sowie Einführung 
des Pflegepersonalquotien-
ten 
Zahlung von Zuschlägen für 
bedarfsnotwendige Kran-
kenhäuser im ländlichen 
Raum 
Verlängerung und Aufsto-
ckung des Krankenhaus-
strukturfonds 
Gesetz vom 11.12.2018 
(BGBl. I S. 2394) 

Verbesserung der Personal-
situation durch Ermögli-
chung von Vollzeitbeschäf-
tigung durch flexiblen Per-
sonaleinsatz in verschiede-
nen Versorgungsbereichen 
eines Einrichtungsträgers 
Verbesserung der Versor-
gung durch entsprechende 
Honorierung von Wegezei-
ten, bes. in unterversorgten 
ländlichen Räumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stärkung der Pflege am Bett 
durch finanzielle Anreize für 
Krankenhäuser, angemes-
sene Personalausstattung 
vorzuhalten, Ausbildungs-
kapazitäten zu erhöhen und 
die Vereinbarkeit von 
Pflege, Familie und Beruf zu 
fördern 
 
 
Förderung der Patientensi-
cherheit und Verbesserung 
der pflegerischen Versor-
gung 
 
 
 
Stärkung der flächende-
ckenden Versorgung 
 
 
Verbesserung der Versor-
gungsstrukturen durch Um-
strukturierungsmaßnahmen 
vorhandener Versorgungs-
kapazitäten 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Pflegeberufe-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung 
(PflAPrV) 

Mindestanforderungen an 
die berufliche Ausbildung in 
der Pflege (Pflegefachfrau/ 
-fachmann, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfle-
ger/in, Altenpfleger/in 
Bestimmungen für die 
Durchführung der staatli-
chen Prüfungen 
Regelungen zu Kooperati-
onsvereinbarungen zwi-
schen den an der Pflegeaus-
bildung Beteiligten 
Errichtung und Zusammen-
setzung der Fachkommis-
sion nach dem PflBG 
Regelungen zu den Aner-
kennungsverfahren von 
Ausbildungen, die außer-
halb des Geltungsbereichs 
des PflBG abgeschlossen 
wurden 
Verordnung vom 2.10.2018 
(BGBl. I S. 1572) 

Ergänzung des Pflege- 
berufegesetzes (PflBG) 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Ausbildungsoffensive Pflege Ergebnis der KAP - Arbeits-
gruppe 1 
Entwicklung von 111 Maß-
nahmen, um gut ausgebil-
dete und engagierte Pflege-
fachkräfte für das Berufs-
feld zu gewinnen und Pfle-
geschulen sowie ausbil-
dende Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen bei der 
Umstellung auf die neuen 
Ausbildungen zu unterstüt-
zen 

Unterstützung der Einfüh-
rung der neuen Pflegeaus-
bildungen nach dem Pflege-
berufegesetz und Steige-
rung der Ausbildungszahlen 

Laufzeit: 
2019 bis 2023 
Veröffentlichung 1. Bericht 
zum Stand der Umsetzun-
gen: 13.11.2020 

Pflegelöhneverbesserungs-
gesetz 

Möglichkeit für BMAS, eine 
Tarifvereinbarung zwischen 
Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern in der Pflegebran-
che auf die Pflege zu erstre-
cken 
Vorgabe für differenzierte 
Mindestentgelte 
Stärkung bzw. dauerhafte 
Einrichtung der Pflegekom-
mission 
Gesetz vom 22.11.2019 
(BGBl. I S. 1756) 

Insbes. bessere Entlohnung 
und Arbeitsbedingungen in 
der Pflege 

Inkrafttreten: 
29.11.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Nationale Demenzstrategie Weiterentwicklung der 
Agenda der „Allianz für 
Menschen mit Demenz 
2014-2018“ 

Nachhaltige Verbesserung 
der Situation von Men-
schen mit Demenz und ih-
rer Angehörigen in allen Le-
bensbereichen 
Fokussierung auf Maßnah-
men, die für die Alltagsge-
staltung und die gesund-
heitliche und pflegerische 
Versorgung von Menschen 
mit Demenz vor Ort von Be-
deutung sind 

Kabinettbeschluss: 
1.7.2020 
Umsetzungsstart: 
23.9.2020 
Erste Maßnahmen 
bis Ende 2020 
Laufzeit bis Ende 2026 

„Lebensort Vielfalt als Qua-
litätssiegel“ 

Entwicklung eines Quali-
tätssiegels, damit sich lesbi-
sche, schwule, bisexuelle, 
inter- und transgeschlecht-
liche Senioren/innen in Al-
ten- und Pflegheimen wohl-
fühlen 

Qualitätssiegel für Alten- 
und Pflegeinrichtungen, die 
in struktureller, organisati-
onspolitischer und perso-
neller Hinsicht Vorausset-
zungen schaffen, sexuelle 
und geschlechtliche Min-
derheiten zu integrieren 

Laufzeit: 2017 bis 2020 

Queer im Alter Modellprojekt zur Sensibili-
sierung von Pflegeeinrich-
tungen für LSBTIQ 
Entwicklung von Fortbil-
dungsmaterial 
Einrichtung einer Koordinie-
rungsstelle zur Sensibilisie-
rung aller Mitarbeitenden 
für die besonderen Bedarfe 
von LSBTIQ*-Senioren/in-
nen 

Verbesserung der Situation 
von lesbischen, schwulen, 
bisexuellen, trans*- und in-
tergeschlechtlichen (LSB-
TIQ*) Senioren/innen in der 
Altenhilfe 

Laufzeit: 
2019 bis 2021 

Sexualisierte Gewalt in Ein-
richtungen der stationären 
Langzeitpflege in Deutsch-
land 

Empirische Analyse zur The-
matik sexualisierte Gewalt 
in Einrichtungen der statio-
nären Langzeitpflege 
Entwicklung und Erprobung 
von Arbeitsmaterialien für 
professionell Pflegende zur 
Thematik sexualisierte Ge-
walt in der stationären 
Langzeitpflege 

Unterstützung der Präventi-
onsarbeit: Entwicklung von 
Ansätzen, um gezielt gegen 
sexuelle Gewaltvorkomm-
nisse vorzubeugen 

Laufzeit: 
2021 bis 2022 

Angehörigen-Entlastungs-
gesetz 

Rückgriff bei Leistungsemp-
fängern der Hilfe zur Pflege 
nach SGB XII auf das Ein-
kommen ihrer unterhalts-
verpflichteten Kinder und 
Eltern erst ab einem Ein-
kommen in Höhe von mehr 
als 100 000 Euro im Jahr 
Gesetz vom 10.12.2019 
(BGBl. I S. 2135) 

Entlastung der unterhalts-
verpflichteten Kinder und 
Eltern von Leistungsemp-
fängern der Hilfe zur Pflege 

Inkrafttreten 
1.1.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Vierte Pflegearbeits- 
bedingungenverordnung 
(4. PflegeArbbV) 

Angleichung der regional 
unterschiedlichen Pflege-
mindestentgelte für Pflege-
fachkräfte zum 1.7.2021, im 
Übrigen bis 1.9.2021 
Verordnung vom 22.4.2020 
(BAnz AT 28.4.2020 V2) 

Bundesweit einheitlicher 
Mindestlohn in der Pflege, 
differenziert nach Qualifika-
tion 

Inkrafttreten: 
1.5.2020 

Terminservice- und Versor-
gungsgesetz (TSVG 

Regelhafte Zulassung von 
ambulanten Betreuungs-
diensten für die Leistungs-
erbringung von Sachleistun-
gen in der ambulanten 
Pflege zugelassen 
Gesetz vom 6.5.2019 
(BGBl. I S. 646) 

Erweiterung des Angebots 
für die pflegerische Betreu-
ung und Hilfen bei der 
Haushaltsführung zu Hause 

Inkrafttreten: 
11.5.2019 

Siebter Bericht der Bundes-
regierung über die Entwick-
lung der Pflegeversicherung 
und den Stand der pflegeri-
schen Versorgung in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land (Pflegebericht) 

Erfüllung des gesetzlichen 
Berichtsauftrags nach § 10 
SGB XI zur Entwicklung der 
Pflegeversicherung und der 
pflegerischen Versorgung 
von 2016 bis 2019 

Umfassender und aktueller 
Überblick über die Situation 
der Pflegeversicherung in 
Deutschland im Zeitraum 
2016 bis 2019 
 

Kabinettbeschluss: 
19.5.2021 
 

Gesundheitsversorgungs-
weiterentwicklungsgesetz 
(GVWG) 

Weiterentwicklung der 
Pflege durch Regelungen, 
die u.a. mehr Kompetenz 
für Pflegefachpersonen, 
mehr Personal sowie die 
Rückgewinnung von Pflege-
kräften und eine bessere 
Bezahlung des Pflegeperso-
nals beinhalten 
Stärkung und Ausbau der 
Kurzzeitpflege, Anhebung 
des Leistungsbetrags zur 
Kurzzeitpflege um 10 %, 
Einführung einer Über-
gangspflege im Kranken-
haus 
Entlastung Pflegebedürfti-
ger durch prozentuale Be-
grenzung des pflegebeding-
ten Eigenanteils in der voll-
stationären Pflege in Ab-
hängigkeit von der Dauer 
der Pflege 
Anhebung der ambulanten 
Sachleistungsbeträge um 
5 % 
Einführung eines pauscha-
len Bundeszuschusses in 
Höhe von jährlich 1 Mrd. 
Euro an die Pflegeversiche-
rung ab dem Jahr 2022  
Anhebung des Beitragszu-
schlags für Kinderlose um 
0,1 Prozentpunkte 

Weiterentwicklung der pfle-
gerischen Versorgung 
Leistungsverbesserungen in 
der Pflege und finanzielle 
Entlastung Pflegebedürfti-
ger in stationärer Pflege 

Kabinettsbeschluss: 
16.12.2020 
2./3. Lesung BT: 
11.6.2021 
Inkrafttreten: 
Juli 2021 
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9. Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

9.1 Ziele und Aufgaben 

Am 26. März 2019 wurde das 10-jährige Jubiläum des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechts-

konvention (UN-BRK) in Deutschland gefeiert. Die Verpflichtung zur Umsetzung dieses Menschen-

rechtsübereinkommens im gesamten Land war ein wichtiger Meilenstein, der einen Paradigmen-

wechsel in der Behindertenpolitik einleitete: von der Fürsorge hin zu einer menschenrechtsbasier-

ten und teilhabeorientierten Politik für und mit Menschen mit Behinderungen. 

Nach dem Inkrafttreten der UN-BRK im Jahr 2009 hat die Bundesregierung auf der Grundlage ei-

nes breiten Beteiligungsprozesses, bei dem Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände ein-

gebunden waren, mit der Erarbeitung eines Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung zur 

Umsetzung der UN-BRK (NAP) begonnen und diesen bis heute erfolgreich fortgeführt. Hierbei 

geht es vor allem um die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am politischen, gesellschaftli-

chen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben, um Chancengleichheit in der Bildung, berufliche In-

tegration und die Aufgabe, allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit für einen selbstbe-

stimmten Platz in einer barrierefreien Gesellschaft zu geben. 

Die UN-BRK richtet sich nicht nur an den Bund, sondern alle staatlichen Stellen sind zur Umset-

zung verpflichtet. Die Bundesregierung hat daher von Anfang an bei Ländern und Kommunen, 

aber auch bei Unternehmen und Institutionen dafür geworben, jeweils für ihren Wirkungsbereich 

eigene Aktionspläne zu entwickeln. Dieser Ansatz hat sich bewährt, und viele Stellen sind dem 

Beispiel der Bundesregierung gefolgt. 

Das deutsche Recht wird auf der Grundlage der UN-BRK ständig weiterentwickelt. Die Novellie-

rung des Behindertengleichstellungsgesetzes, das Bundesteilhabegesetz, die Stärkung der Rechte 

der Schwerbehindertenvertretung sowie ein neues Soziales Entschädigungsrecht standen daher 

ebenfalls auf der Agenda des NAP 2.0. Hinzukommt die Verbesserung der Datenlage, um Politik 

für Menschen mit Behinderungen auf eine verlässliche empirische Grundlage zu stellen. 

9.2 Ausgangslage 

Im Jahr 2017 lebten in Deutschland rund 13 Mio. Personen mit Beeinträchtigungen in Privathaus-

halten und Einrichtungen. Das bedeutet seit 2009 einen Zuwachs um 9 %. Die Anzahl der Men-

schen mit anerkannter Schwerbehinderung und einem Grad der Behinderung von mindestens 50 

stieg dabei um 9 % stark an, bei Frauen stärker als bei Männern. 

Der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigungen an der Gesamtbevölkerung ist nach wie vor in 

der Gruppe der ab 80-jährigen mit 50 % am höchsten. In der Altersgruppe der 65- bis 79-jährigen 
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betrug der Anteil 33,7 %. Von den 45- bis 64-jährigen hatten 19,1 % eine Beeinträchtigung. Von 

Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren waren 1,8 % beeinträchtigt. Parallel zu den Verschie-

bungen des demographischen Wandels, bei der die Anzahl der Älteren steigt, steigt auch die An-

zahl der Seniorinnen und Senioren mit Beeinträchtigungen. 

Die Zahl der Menschen mit Beeinträchtigungen und Migrationshintergrund ist seit 2009 um 30 % 

gestiegen und lag im Jahr 2017 bei 1,87 Mio. Personen. Die Zahl der Frauen stieg hierbei um 35 %, 

die der Männer um 25 %.  

Ein besonders hoher Anstieg der Zahlen von Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinde-

rung verzeichnete im Zeitraum von 2009 bis 2017 die Gruppe der Menschen mit einer psychi-

schen Beeinträchtigung. Die Zahl erhöhte sich um 47 % von 433 000 auf 644 000 Personen.  

Die Anzahl der erwerbstätigen Menschen mit Beeinträchtigungen ist gegenüber dem Jahr 2009 

um 4 % gestiegen. Allerdings ist die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen 

noch immer erheblich geringer als diejenige von Menschen ohne Beeinträchtigungen. Die Arbeits-

losenquote von Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung ist zwar kontinuierlich von 13,4 % 

im Jahr 2015 auf 11,2 % im Jahr 2019 gesunken. Damit lag sie jedoch nach wie vor deutlich über 

der allgemeinen Arbeitslosenquote von 6,5 % im Jahr 2019. Die Anzahl der Auszubildenden mit 

anerkannter Schwerbehinderung ist seit 2014 um 7,7 % gestiegen. Ihr Anteil an allen Auszubilden-

den blieb jedoch unverändert und lag im Jahr 2017 bei 0,7 %. 

Der im April 2021 erschienene Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von 

Menschen mit Beeinträchtigungen untersucht die Frage, inwiefern Menschen, die beeinträchtigt 

sind, im Zusammenwirken mit Umweltfaktoren Beschränkungen ihrer Teilhabechancen erfahren, 

d.h. erst dadurch behindert werden. Es können nunmehr Entwicklungen über einen Zeitraum von 

mehr als neun Jahren abgelesen und miteinander verglichen werden. Durch den Teilhabebericht 

wird die Politik auch in die Lage versetzt, Fortschritte bei der Umsetzung der UN-BRK zu beurtei-

len und auf dieser Grundlage geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von 

Menschen mit Behinderungen zu ergreifen. 

Der Teilhabeverfahrensbericht wurde mit dem Bundesteilhabegesetz eingeführt und verpflichtet 

die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR), jährlich einen Bericht über die ihr 

gemeldeten Daten der Rehabilitationsträger zu veröffentlichen (§ 41 SGB IX). Der erste Teilhabe-

verfahrensbericht wurde im Dezember 2019 vorgelegt und enthält die Daten des Jahres 2018. Alle 

Rehabilitationsträger wurden hierin verpflichtet, Daten zu 16 normierten Sachverhalten zu erfas-

sen. Mit diesem Bericht liegen erstmals einheitlich erhobene und vergleichbare Daten zu Verfah-
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rensabläufen im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe über alle Trägerbereiche des geglieder-

ten Systems der sozialen Sicherung in Deutschland vor. Der zweite Teilhabeverfahrensbericht mit 

den Daten des Jahres 2019 wurde im Dezember 2020 veröffentlicht. 

Die COVID-19-Pandemie zeigt, dass auch in den Lebensbereichen der Menschen mit Behinderun-

gen an einigen Stellen Verbesserungsbedarf besteht. Gerade im Bereich der Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen, im Bereich der Versorgungsnetze für Personen mit psychischen 

Behinderungen und beim Zugang zu digitalen Medien für alle Menschen sind Nachbesserungen 

und Teilhabeentwicklungen erforderlich und wurden inzwischen teilweise bereits erzielt. 

9.3 Das Wichtigste in Kürze 

Politik für Menschen mit Behinderungen bedarf einer verlässlichen empirischen Grundlage. Das 

BMAS lässt seit 2017 eine Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

(kurz: Teilhabebefragung) durchführen. Dabei handelt es sich um die bislang größte Studie zur so-

zialen Teilhabe. Befragt wurden rund 21 000 Menschen mit und ohne Behinderungen in Privat-

haushalten und rund 3 500 Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen leben. Eine Befra-

gung von schwer erreichbaren Menschen mit Behinderungen (z.B. wohnungslosen Menschen) 

und Personen, die nur erschwert kommunizieren können (z.B. taubstumme Menschen) musste 

aufgrund der Pandemie ausgesetzt werden. Ziel der Befragung ist eine repräsentative Erhebung 

der Lebenslagen von Menschen mit und ohne Behinderungen und ihrer Möglichkeit der Teilhabe 

in verschiedenen Lebensbereichen. Erste Zwischenergebnisse der Befragung liegen vor und kön-

nen auf der Internetseite des BMAS eingesehen werden. 2021 wird die Erhebung abgeschlossen 

sein. 

Auf der Grundlage einer externen wissenschaftlichen Evaluation des ersten Nationalen Aktions-

plans (NAP 1.0), den Erkenntnissen aus dem Teilhabebericht der Bundesregierung zur tatsächli-

chen Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und den Abschließenden Bemerkungen 

des UN-Fachausschusses zum ersten Staatenprüfungsbericht wurde der zweite Nationale Akti-

onsplan (NAP 2.0) erstellt und am 28. Juni 2018 veröffentlicht. Der NAP hat sich zu einem dynami-

schen, lebendigen, behindertenpolitischen Programm entwickelt, das im Jahr 2021 fortgeschrie-

ben wird. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Themen „Digitalisierung und Inklusion“ 

sowie „Inklusion in Zeiten von COVID-19“ gelegt. 

Mit der Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) wurde die Weiterentwicklung 

der Barrierefreiheit im Bereich des Bundes eingeleitet und für den Bereich der IT über den Bund 

hinaus ausgebaut und konkretisiert. Insbesondere wurden die Beratung in Fragen der Barrierefrei-



- 138 - 

heit, die Rechtsdurchsetzung für Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger, die digitale Barriere-

freiheit sowie die Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr kontinuier-

lich verbessert. Auch wurde die politische Partizipation von Selbstvertretungsorganisationen der 

Menschen mit Behinderungen finanziell gefördert und gestärkt. Die Umsetzung der EU-Richtlinie 

über die Barrierefreiheitsanforderungen von Produkten und Dienstleistungen – der sogenannte 

„European Accessibility Act“ (EAA) – in nationales Recht wird dann auch Unternehmen der Privat-

wirtschaft zur Bereitstellung von bestimmten barrierefreien Produkten und digitalen Dienstleis-

tungen verpflichten. Die Bundesregierung hat zur Umsetzung des EAA das Barrierefreiheitsstär-

kungsgesetz auf den Weg gebracht. Auf der Grundlage von Handlungsempfehlungen der Kommis-

sion „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ zur Verbesserung der sozialen Bedarfslagen der Men-

schen hat das Bundeskabinett im Juli 2019 u.a. Maßnahmen zur in Deutschland flächendeckenden 

Herstellung von Barrierefreiheit beschlossen. Neben dem Aufbau eines Unterstützungssystems für 

Länder und Kommunen ist ein Bundesprogramm für mehr Barrierefreiheit geplant. 

Mit dem Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 1. Januar 

2020 wurde die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt, aus dem 

Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als eigenständiges Leistungsrecht als Teil 2 in das 

Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) eingebettet. Die Trennung der Fachleistungen der 

Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen der Sozialhilfe in den bisherigen statio-

nären Einrichtungen führte zu der Abkehr von dem sogenannten institutionszentrierten „Kom-

plettpaket“ und erhöht erheblich die Wahlfreiheit und Selbstbestimmung der Betroffenen. Die 

Leistungen der Eingliederungshilfe orientieren sich nun nicht mehr an einer bestimmten Wohn-

form, sondern unter ganzheitlicher Perspektive ausschließlich am individuellen Bedarf, der partizi-

pativ mit dem Menschen mit Behinderungen ermittelt und festgestellt wird.  

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung wurden als eigenes Kapitel in das Gesetz (SGB IX, Teil 2) 

aufgenommen, um den hohen Stellenwert herauszustellen, der der Bildung im Sinne der UN-BRK 

zukommt. Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt und diskriminierungsfrei mit an-

deren Zugang zum allgemeinen Bildungssystem sowie zur allgemeinen Hochschul- und Berufsaus-

bildung, Erwachsenenbildung und zu lebenslangem Lernen haben. 

Durch eine Neustrukturierung, Ergänzung und Konkretisierung der Leistungen zur Sozialen Teil-

habe wurden die Möglichkeiten einer individuellen und den persönlichen Wünschen entsprechen-

den Lebensplanung und -gestaltung weiter gestärkt. Assistenzleistungen, die eine selbstbe-

stimmte Alltagsbewältigung ermöglichen, sind nun als eigener Leistungstatbestand konkret be-

nannt. Dazu gehören auch Leistungen, die Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versor-

gung und Betreuung ihrer Kinder benötigen (Elternassistenz). 



- 139 - 

Zudem traten weitere wesentliche Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensanrech-

nung in Kraft. Damit wurden die Anreize zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung durch Menschen mit Behinderungen erhöht und eine angemessene Alterssicherung 

ermöglicht. Zudem entfällt die Anrechnung des Partnereinkommens und -vermögens.  

Mit dem Bundesprogramm „Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro“ setzt das 

BMAS den Auftrag aus § 11 SGB IX um, Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation zu för-

dern. Ziel des Bundesprogramms ist es, mit innovativen Leistungen und innovativen organisatori-

schen Maßnahmen die Erwerbsfähigkeit der Menschen besser als bisher zu erhalten oder wieder-

herzustellen. Das Bundesprogramm bietet den Jobcentern und den Rentenversicherungsträgern 

die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum neue Ansätze zur Unterstützung von Menschen mit 

nicht nur vorübergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erproben. Außerdem soll mit 

innovativen Konzepten auch die Zusammenarbeit der Akteure im Bereich der medizinischen und 

beruflichen Rehabilitation verbessert werden. Wirksame Modellansätze sollen dann auf ihre bun-

desweite Übertragbarkeit und Verstetigung geprüft werden, damit nicht nur die Projektteilneh-

menden, sondern alle Betroffenen profitieren. Dadurch soll langfristig auch der Zugang in die Er-

werbsminderungsrente und die Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe nachhaltig gesenkt werden 

können. 

Um die medizinischen Beratungs- und Behandlungsangebote für die contergangeschädigten Men-

schen zu verbessern, ist mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Conterganstiftungsgesetzes 

vom 12. August 2020 die Grundlage für den Aufbau multidisziplinärer medizinischer Kompetenz-

zentren geschaffen worden. Außerdem darf nun grundsätzlich keine Aberkennung von Leistungs-

ansprüchen der Betroffenen mehr erfolgen. Eine solche Aberkennung war in der Vergangenheit 

insbesondere möglich, wenn Fehlbildungen aufgrund späterer Erkenntnisse nicht mehr mit Präpa-

raten der Firma Grünenthal GmbH in Verbindung gebracht werden konnten. 

9.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Bundesteilhabepreis Auszeichnung von vorbildli-
chen Modellprojekten und 
Gute-Praxis-Beispielen der 
inklusiven Sozialraumge-
staltung, die Inklusion und 
gesellschaftliche Teilhabe 
fördern 

Sichtbarmachen von trans-
ferfähigen Guten-Praxis-
Beispielen der inklusiven 
Sozialraumgestaltung 

Jährlich seit 2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Novellierung des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes 
(BGG) und seiner Verord-
nungen 

Verbesserungen in der Bar-
rierefreie-Informations-
technik-Verordnung (BITV 
2.0) 
Verbesserungen in der Be-
hindertengleichstellungs-
Schlichtungsverordnung 
(BGleiSV) 
Gesetz vom 27.4.2002 
(BGBl. I S. 1467, 1468) 
zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 
10.7.2018 (BGBl. I S. 1117) 

Weiterentwicklung des Be-
hindertengleichstellungs-
rechts zur Verbesserung der 
Barrierefreiheit von gestal-
teten Lebensbereichen 

Inkrafttreten: 
2018 bis 2019 

Repräsentativbefragung zur 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen (Teilhabe-
befragung) 

Erhebung der Lebenslagen 
von Menschen mit und 
ohne Behinderungen und 
ihrer Möglichkeit der Teil-
habe in verschiedenen Le-
bensbereichen 

Verbesserung der empiri-
schen Basis für die Teilhab-
eberichterstattung 

Untersuchungszeitraum: 
2017 bis 2021 

Dritter Teilhabebericht der 
Bundesregierung über die 
Lebenslagen von Menschen 
mit Beeinträchtigungen 

Darstellung von Teilhabe 
und Teilhabebeschränkun-
gen von Menschen mit Be-
einträchtigungen und Be-
hinderungen in unter-
schiedlichen Lebensberei-
chen 

Grundlage für die Ergrei-
fung passgenauer Maßnah-
men zur Verbesserung der 
Lebenssituation von Men-
schen mit Beeinträchtigun-
gen 
Beurteilung der Fortschritte 
bei der Umsetzung der UN-
BRK 

Veröffentlichung: 2021 

Erstellung des Teilhabever-
fahrensberichts durch die 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (BAR) 

Grundlage: § 41 SGB IX Vermittlung von Einblicken 
in das Reha-Leistungsge-
schehen und die Zusam-
menarbeit der Reha-Träger 
Eröffnung von Möglichkei-
ten der Evaluation und 
Steuerung für die Reha-Trä-
ger 

Jährliche Veröffentlichung 
seit Dezember 2019 

Gesetz zur Änderung des 
Neunten und des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch 
und anderer Rechtsvor-
schriften 

Beseitigung gesetzlicher 
Unklarheiten im SGB IX und 
SGB XII 
Gesetz vom 30.11.2019 
(BGBl. I S. 1948) 

Schaffung klarer Vorausset-
zungen für den System-
wechsel in der Eingliede-
rungshilfe zum 1.1.2020 

Inkrafttreten: 
6.12.2019 und 1.11.2020 

Umsetzungsbegleitung Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) 

Begleitung, Beobachtung, 
Erprobung und wissen-
schaftliche Untersuchung 
der reformierten Eingliede-
rungshilfe 

Grundlage zur Beobachtung 
und wissenschaftlichen Un-
tersuchung der Umsetzung 
des BTHG  

Bericht BMAS gegenüber 
Bundestag und Bundesrat 
2018 und 2019 
Weiterer Bericht 2022 
(Art. 25 Abs. 7 BTHG) 

Neugestaltung der gesetzli-
chen Regelung des leis-
tungsberechtigten Perso-
nenkreises in der Eingliede-
rungshilfe 

Gesetzliche Änderung des 
§ 99 SGB IX mit dem Teilha-
bestärkungsgesetz 

Orientierung der Kriterien 
für den Zugang zu den Leis-
tungen der Eingliederungs-
hilfe an den Begrifflichkei-
ten der UN-BRK und der ICF 

Inkrafttreten: 
1.7.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Anpassung der 
Berufsausbildungsbeihilfe 
und des Ausbildungsgeldes 

Anhebung der Bedarfssätze 
und Freibeträge bei der Be-
rufsausbildungsbeihilfe und 
beim Ausbildungsgeld ent-
sprechend der Anpassun-
gen der Bundesausbil-
dungsförderung durch das 
26. BAföG-Änderungsgesetz 
Sicherstellung der gleich-
mäßigen Entwicklung der 
Ausbildungsförderung für 
alle Personen in Schule, 
Studium und beruflicher 
Ausbildung 
Vereinfachung der Bedarfs-
satzstruktur des Ausbil-
dungsgeldes 
Gesetz vom 8.7.2019 
(BGBl. I S. 1025) 

Verbesserungen für Men-
schen mit Behinderungen, 
u.a. 
- deutliche Steigerungen bei 
einzelnen Bedarfssätzen 
und damit Einkommensver-
besserungen 
- Verbesserung der Bedin-
gungen für die Ausbildung 
von Menschen mit Behin-
derungen und perspekti-
visch auch für ihre Integra-
tion in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt 

Inkrafttreten: 
1.8.2019 

Angehörigen-Entlastungs-
gesetz 

Streichung des Eltern-Bei-
trages in der Eingliede-
rungshilfe, den unterhalts-
pflichtige Eltern zu den 
EGH-Leistungen ihrer voll-
jährigen Kinder zu leisten 
haben 
Gesetz vom 10.12.2019 
(BGBl. I S. 2135) 

Entlastung unterhaltsver-
pflichteter Angehöriger von 
Leistungsbeziehenden 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Budget für Ausbildung Förderung betrieblicher 
Ausbildungen für Menschen 
mit Behinderungen, die An-
spruch auf Aufnahme in 
eine WfbM haben 
Gesetz vom 10.12.2019 
(BGBl. I S. 2135) 

Schaffung von mehr Ausbil-
dungsmöglichkeiten auf 
dem allgemeinen Arbeits-
markt für Menschen mit 
Behinderungen, die An-
spruch auf Aufnahme in 
eine WfbM haben 
 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Initiative „Einstellung zählt - 
Arbeitgeber gewinnen“ 

Gemeinsame Initiative von 
BA, BDA, BIH und BMAS 
Pilotphase in 6 Arbeitsagen-
turbezirken mit gezielter 
Ansprache von Arbeitge-
bern mit einer Beschäfti-
gungsquote von 0 % 

Information und Aufklärung 
von Arbeitgebern über die 
Potenziale von schwerbe-
hinderten Menschen, um 
sie für deren Beschäftigung 
zu gewinnen 

Pilotphase 2019 
Verschiebung der für 2020 
geplanten bundesweiten 
Ausweitung wegen 
COVID-19-Pandemie 

Vierte Verordnung zur Än-
derung der Schwerbehin-
derten-Ausgleichsabgabe-
verordnung (SchwbAV) 

Kompensation der wegen 
der durch die COVID-19-
Pandemie gesunkenen Ar-
beitsentgelte der in WfbM 
beschäftigten Menschen 
mit Behinderungen aus Mit-
teln der Ausgleichsabgabe 
Verordnung vom 6.7.2020 
(BGBl. I S. 1595) 

Sicherung der Arbeitsent-
gelte der in WfbM beschäf-
tigten Menschen mit Behin-
derungen 

Inkrafttreten: 
1.3.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Bundesprogramm rehapro Umsetzung des Auftrags 
aus § 11 SGB IX, Modellvor-
haben zur Stärkung der Re-
habilitation zu fördern 

Erprobung von innovativen 
Ansätzen, um die Erwerbs-
fähigkeit der Menschen 
besser als bisher zu erhal-
ten oder wiederherzustel-
len 
Verstetigung wirksamer An-
sätze im Regelgeschäft 
Langfristig Senkung des Zu-
gangs in die Erwerbsminde-
rungsrente und die Einglie-
derungshilfe bzw. Sozial-
hilfe 

Voraussichtlich bis 2026 

Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2018/957 
des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 
28. Juni 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 96/71/EG 
über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen 
der Erbringung von Dienst-
leistungen 

Konkretisierung des Verfah-
rens der Finanzierung von 
Werkstatträte Deutschland 
e.V. durch eine Änderung 
des § 39 WMVO 
Gesetz vom 10.7.2020 
(BGBl. I S. 1657) 

Sicherstellung der Finanzie-
rung von Werkstatträte 
Deutschland e.V. 

Inkrafttreten: 
17.7.2020 

Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2019/882 
über die Barrierefreiheits-
anforderungen für Pro-
dukte und Dienstleistungen 
(Barrierefreiheitsstärkungs-
gesetz - BFSG) 

Umsetzung der EU-Richtli-
nie 2019/882 

Herstellung von Barriere-
freiheit bestimmter Pro-
dukte und Dienstleistungen  

Inkrafttreten: 
28.6.2025 

Inklusionsmanager/innen 
für den gemeinnützigen 
Sport 

Förderung eines Modell-
vorhabens des Deutschen 
Olympischen Sportbundes 
(DOSB) 

Verbesserung der Inklusion 
beim organisierten Sport 
durch Weiterentwicklung 
von Sport- und Freizeitan-
geboten 

Laufzeit: 
2016 bis 2020 

Event-Inklusionsmanager/in 
im Sport 

Förderung eines Modellvor-
habens des DOSB 

Förderung der Inklusion im 
und durch Sport und Er-
schließung des gemeinnüt-
zigen Sports als Arbeits-
markt für Menschen mit 
Behinderungen 

Laufzeit: 
2021 bis 2025 

Lokal Inklusiv Verein(tes) 
Engagement (LIVE) 

Förderung eines Modellvor-
habens von Special Olym-
pics Deutschland e.V. (SOD) 

Begleitung von Kommunen 
beim Aufbau von inklusiven 
Angeboten und Entwick-
lung von nachhaltigen 
Strukturen im Sport für 
Menschen mit Behinderun-
gen 

Laufzeit: 
1.10.2020 bis 31.12.2023 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Projekt „Bundesnetzwerk 
für Frauen-Beauftragte in 
Einrichtungen stark ma-
chen“ 

Projektnehmer: 
Weibernetz e.V. 

Stärkung des „Bundesnetz-
werks für Frauenbeauf-
tragte in Einrichtungen“ 
und Befähigung desselben, 
als dauerhafte Interessen-
vertretung der Frauenbe-
auftragten in Werkstätten 
und Wohneinrichtungen zu 
agieren 

Start: 
1.10.2019 
Laufzeit: 
3 Jahre 

Projekt „Politische Interes-
senvertretung behinderter 
Frauen – für Chancengleich-
heit und Schutz vor Gewalt“ 
im Weibernetz e.V. 

Umsetzung der UN-BRK zur 
Verbesserung der Situation 
von Frauen mit Behinde-
rungen und deren Schutz 
vor Gewalt 

Vertretung der Belange von 
Frauen mit Behinderungen 
in öffentlichen Einrichtun-
gen, Gremien sowie auf 
Fachtagungen 

Laufzeit: 
März 2018 bis Februar 2021 
Fortsetzungsprojekt März 
2021 bis Februar 2024: 
„Politische Interessenver-
tretung behinderter Frauen 
– Stärkung der Gleichstel-
lung, der Gleichberechti-
gung und des Gewaltschut-
zes durch Partizipation und 
Vernetzung“ 

Fünftes Gesetz zur Ände-
rung des Conterganstif-
tungsgesetzes 

Ermöglichung der Förde-
rung multidisziplinärer me-
dizinischer Kompetenzzen-
tren entsprechend der regi-
onalen Verteilung conter-
gangeschädigter Menschen 
Regelung der besonderen 
Schutzwürdigkeit des Ver-
trauens der contergange-
schädigten Menschen in 
den Fortbestand ihrer ge-
setzlichen Leistungsansprü-
che 
Gesetz vom 12.8.2020 
(BGBl. I S. 1887) 

Verbesserung der medizini-
schen Beratungs- und Be-
handlungsangebote und da-
mit der Lebenssituation für 
contergangeschädigte Men-
schen 
Grundsätzlicher Ausschluss 
einer Aberkennung der 
Leistungsansprüche nach 
dem Conterganstiftungs- 
gesetz 

Inkrafttreten: 
19.8.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Stärkung der 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen sowie zur 
landesrechtlichen Bestim-
mung der Träger von Leis-
tungen für Bildung und Teil-
habe in der Sozialhilfe (Teil-
habestärkungsgesetz) 

Assistenzhunde 
Mehr Mittel für die Be-
schaffung eines Kraftfahr-
zeugs, wenn behinderte 
Menschen auf dieses für 
den Weg zur Arbeit oder 
Ausbildung angewiesen 
sind (Änderung der Bemes-
sungsobergrenze in der 
KfzH-Verordnung) 
Stärkung des Betrieblichen 
Eingliederungsmanage-
ments durch Schaffung der 
Möglichkeit für Betroffene, 
eine Vertrauensperson ih-
rer Wahl zum BEM hinzuzu-
ziehen 
Verbesserung in der med. 
Rehabilitation bei digitalen 
Gesundheitsanwendungen; 
Aufnahme digitaler Ge-
sundheitsanwendungen in 
den Leistungskatalog der 
med. Rehabilitation im 
SGB IX 
Gewaltschutz für Menschen 
mit (drohenden) Behinde-
rungen 
 
Einheitliche Ansprechstel-
len für Arbeitgeber etc. 
Gesetz vom 2.6.2021 
(BGBl. I S. 1387) 

 
Verbesserung der Chancen 
für behinderte Menschen 
auf Eingliederung in Arbeit 
oder Ausbildung 
 
 
 
 
 
Stärkung des BEM, insbes. 
in Betrieben ohne Interes-
sensvertretung 
 
 
 
 
Stärkere Nutzung der Digi-
talisierung im Bereich der 
medizinischen Reha und Er-
gänzung der Versorgung 
der Leistungsberechtigten 
um eine weitere Kompo-
nenten 
 
Schutz von Menschen mit 
(drohenden) Behinderun-
gen vor Gewalt durch die 
Erbringer von Teilhabeleis-
tungen 

Inkrafttreten: 
1.1.2022 

Eine ausführliche Übersicht über alle Maßnahmen der Bundesregierung zur Inklusion und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen ist unter "http://www.gemeinsam-einfach-machen.de" zu finden. Dort wird eine Vielzahl von Aktions-
plänen in Deutschland aufgelistet, die erheblich dazu beitragen, den Leitgedanken der Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen in der Gesellschaft zu verankern. 
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10. Familien-, Kinder-, Jugend- und Seniorenpolitik 

10.1 Ziele und Aufgaben 

Die Familienpolitik der Bundesregierung will Familien nachhaltig stärken und Kinder gut fördern. 

Eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass Väter und Mütter Beruf und Familie miteinander verein-

baren und sich bezahlte und unbezahlte Arbeit nach ihren Wünschen aufteilen können.  

Lebensrealitäten und Wünsche von Familien in Deutschland haben sich in den vergangenen Jah-

ren stark gewandelt und sind weiter im Wandel. Dies spiegelt sich sowohl in veränderten gesell-

schaftlichen wie individuellen Einstellungen zur Rolle von Müttern und Vätern in der Familie als 

auch in einer hohen Erwerbsbeteiligung von Müttern mit kleinen Kindern sowie einer hohen Vä-

terbeteiligung bei der Elterngeldnutzung. Partnerschaftliche Vereinbarkeitsmodelle, bei denen 

sich Eltern berufliche und familiäre Aufgaben teilen und die eine gleichmäßige Zeitverteilung für 

Kinder wie für Erwerbstätigkeit ermöglichen, haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung ge-

wonnen. Die Familienformen sind bunter geworden: Die Anzahl von Regenbogenfamilien hat zu-

genommen, ebenso die Anzahl der Lebensgemeinschaften und alleinerziehender Familien. 

Kinder haben das Recht auf ein gesundes und gewaltfreies Aufwachsen. Es ist von zentraler Be-

deutung, dass Risiken für das Wohl und die Entwicklung von Kindern so früh wie möglich wahrge-

nommen und reduziert werden, bevor sich die Problemlagen manifestieren können und eine Ge-

fährdung des Kindeswohls entstehen kann. 

Die ressortübergreifende Zusammenarbeit in der Jugendpolitik basiert auf den Prinzipien Jugend 

beteiligen, Jugend sichtbar machen und gemeinsam Verantwortung übernehmen. Es geht darum, 

jungen Menschen wirksame Mitsprachemöglichkeiten zu eröffnen und ihre Belange ressortüber-

greifend im Blick zu behalten. Kurzum: Es geht um das Handeln in gemeinsamer Verantwortung 

für und mit der jungen Generation. 

Die Altersstruktur unserer Gesellschaft verändert sich und der Anteil der älteren Menschen steigt. 

Ursachen hierfür sind die anhaltend niedrige Geburtenrate und die steigende Lebenserwartung 

der Bevölkerung. Diese längere Lebenszeit ist in aller Regel mit einer besseren Gesundheit und 

mehr Vitalität verbunden als dies noch vor Jahrzehnten der Fall war. Ältere Menschen haben zu-

dem eine nie gekannte Vielfalt von Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Die meisten Menschen 

wünschen sich, auch im hohen Alter selbstbestimmt zu leben und an der Gesellschaft teilhaben zu 

können. Sie dabei zu unterstützen, ist zentrales Ziel der Seniorenpolitik. 

Zwei Handlungsfelder stehen dabei entsprechend der Vielfalt des Alters im Mittelpunkt: Zum ei-

nen gilt es, die älteren Menschen zu unterstützen, die Pflege, Hilfestellung oder Versorgung im 

Alter brauchen. Zum anderen sind die vorhandenen Potenziale älterer Frauen und Männer und 
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damit der Zusammenhalt der Generationen und die Ausgestaltung einer solidarischen Gesell-

schaft zu fördern. 

Auch im Alter wünschen sich die meisten Menschen in der vertrauten Umgebung bleiben zu kön-

nen - trotz Krankheit, Hilfe- und Pflegebedürftigkeit oder Behinderung. Damit dieser Wunsch ge-

lebt werden kann, braucht es eine entsprechende soziale, technische und digitale Infrastruktur. 

Auch neue, gemeinschaftliche Wohnformen sind gefragt. Die Bundesregierung unterstützt mit 

verschiedenen Programmen beispielgebende Praxisprojekte die aufzeigen, wie ein selbstbestimm-

tes Leben im Alter und der Verbleib in der Häuslichkeit beziehungsweise im vertrauten Wohnum-

feld gelingen kann. Besondere Schwerpunkte bilden dabei gemeinschaftliche Wohn-formen sowie 

ambulante Wohnformen und teilstationäre Angebote in der Hospiz- und Palliativ-versorgung, mit 

denen der Verbleib im eigenen Zuhause am Lebensende unterstützt werden soll. 

10.2 Ausgangslage, Maßnahmen und Ausblick 

Ein zentrales Ziel der deutschen Familienpolitik ist es, die wirtschaftliche Stabilität und soziale 

Teilhabe von Familien zu fördern. Das Nettoäquivalenzeinkommen der in Familien lebenden Per-

sonen hat sich im Zeitverlauf immer nahe an den Einkommen der Gesamtbevölkerung entwickelt. 

Familien stehen wirtschaftlich nicht systematisch schlechter da als kinderlose Haushalte. Kinder in 

Deutschland leben weit überwiegend in gesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen. Doch kann ein 

geringes Einkommen auf eine eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe des betroffenen Haus-

halts hindeuten. Die Armutsrisikoquote gibt wieder, wie groß der Anteil der Bevölkerung mit ei-

nem Nettoäquivalenzeinkommen unterhalb von 60 % des Medians ist, sie ist eine statistische 

Maßgröße der Einkommensverteilung und liefert keine Informationen über individuelle Hilfebe-

dürftigkeit. 

Nach den Daten des SOEP und des Mikrozensus liegt die Armutsrisikoquote von Kindern deutlich 

über der Armutsrisikoquote für die Gesamtbevölkerung (SOEP 20,7 % gegenüber 16,1 % und Mik-

rozensus 20,5 % gegenüber 15,9 %), nach den Daten von EU-SILC jedoch darunter (12,1 % gegen-

über 14,8 %). Die Gründe dafür, dass Kinder in Haushalten mit niedrigem Einkommen leben, lie-

gen insbesondere in eingeschränkter Erwerbstätigkeit der Eltern. Bei rund 45 % der armuts-ge-

fährdeten Kinder geht kein Elternteil im Haushalt einer Erwerbstätigkeit nach. Bei weiteren rund 

29 % geht nur ein Elternteil einer Teilzeitbeschäftigung nach. Sind hingegen beide Elternteile er-

werbstätig und arbeitet mindestens ein Elternteil Vollzeit, sinkt das Armutsrisiko der Kinder auf 

4 %. 

In Alleinerziehendenhaushalten gibt es nur eine Person im erwerbsfähigen Alter, die häufig in Teil-

zeit arbeitet, um Familie und Beruf vereinbaren zu können. Dabei würden viele ihre Arbeitszeit 
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gerne erhöhen – dieser Wunsch ist bei Alleinerziehenden ausgeprägter als bei Müttern in Paarfa-

milien, die in Teilzeit arbeiten. Allerdings ist auch rund ein Drittel der Alleinerziehenden nicht er-

werbstätig. Entsprechend weist die Gesamtgruppe der Alleinerziehenden und ihrer Kinder die 

höchste Armutsrisikoquote unter den Familien auf. Sie liegt bereits für Einzelkinder in Alleinerzie-

hendenhaushalten mit 41 % fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt aller unter 18-Jährigen 

(21 %). Bei zwei oder mehr Kindern steigt die Maßzahl weiter stark an (56 %). Auch Paarfamilien 

mit drei und mehr Kindern (rund 34 %) und Kinder mit Migrationshintergrund haben eine deutlich 

höhere Armutsrisikoquote (30 %) als Kinder ohne Migrationshintergrund (14 %), insbesondere bei 

eigener Migrationserfahrung (43 %). In den genannten Familienformen ist die Erwerbsintensität 

regelmäßig niedriger als in Paarfamilien mit nur einem oder zwei Kindern ohne Migrationshinter-

grund. Gute und auskömmliche Erwerbsarbeit der Eltern trägt somit wesentlich zur Verbesserung 

der Einkommenssituation von Familien mit Kindern bei. 

Bei der Weiterentwicklung der Familienleistungen kommt einer partnerschaftlichen Vereinbarkeit 

eine besondere Bedeutung zu. Diese unterstützt Väter, sich mehr Zeit für die Familie zu nehmen 

und eröffnet Müttern dadurch bessere berufliche Chancen. Darüber hinaus fördert sie die indivi-

duelle Existenzsicherung beider Elternteile und erhöht damit die finanzielle Unabhängigkeit von 

Familien. 

In den vergangenen Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, um den quantitativen 

und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter vor der Einschulung voran-

zutreiben. Seit 2008 hat sich der Bund mit insgesamt 3,28 Mrd. Euro am Ausbau von Betreuungs-

plätzen für Kinder unter drei Jahren beteiligt. In den vergangenen zehn Jahren sind so insgesamt 

mehr als 560 000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren entstanden. Mit dem vierten In-

vestitionsprogramm 2017 bis 2020 sollen mit Bundesmitteln in Höhe von 1,126 Mrd. Euro weitere 

100 000 Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt entstehen. Im Zuge des Konjunkturpaketes 

„Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ wird zusätzlich 1 Mrd. 

Euro für die Jahre 2020 und 2021 für ein fünftes Investitionsprogramm bereitgestellt. Zur Weiter-

entwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung unter-

stützt der Bund die Länder über das „Gute-KiTa-Gesetz“ von 2019 bis 2022 mit rund 5,5 Mrd. 

Euro. 

Mit der Errichtung der Bundesstiftung Frühe Hilfen zum Jahresbeginn 2018 wurde dauerhafte Si-

cherheit für die flächendeckenden Strukturen und Angebote der Frühen Hilfen geschaffen. Die 

Bundesstiftung stellt dazu jährlich 51 Mio. Euro zur Verfügung. Durch das „Aktionsprogramm Auf-

holen nach Corona“ stehen zusätzliche 50 Mio. Euro für die Jahre 2021 und 2022 zur Entlastung 

der Familien zur Verfügung. In fast allen Jugendamtsbezirken gibt es mittlerweile mindestens ein 
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Netzwerk Frühe Hilfen. Frühe Hilfen werden von den Familien sehr gut angenommen und errei-

chen Familien in belasteten Lebenslagen. 

17 % der Gesamtbevölkerung Deutschlands sind Jugendliche und junge Erwachsene. Das bedeu-

tet: 14 Mio. junge Menschen befinden sich in einer prägenden Lebensphase mit besonderen Her-

ausforderungen. Die Bundesregierung fördert ihre Entwicklung zu selbstbestimmten, eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Dazu hat sie die Jugendstrategie „In ge-

meinsamer Verantwortung: Politik für, mit und von Jugend“ entwickelt und setzt diese mit dem 

Ziel um, allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen die gleichen Chancen und Möglichkeiten zu 

eröffnen, ihre Gegenwart und Zukunft mitzugestalten. 

Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, das am 1. Januar 2015 

in Kraft getreten ist, wurden die bestehenden Regelungen im Pflegezeit- und Familienpflegezeit-

gesetz miteinander verzahnt und weiterentwickelt. Für pflegende Beschäftigte wurde zusätzlich 

zu der bereits bestehenden Möglichkeit, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, ein 

Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung eingeführt, um für einen pflegebedürftigen na-

hen Angehörigen im Akutfall eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren. 

Für die Pflege naher Angehöriger in häuslicher Umgebung können sich Beschäftigte bis zu sechs 

Monate teilweise oder vollständig von der Arbeit freistellen lassen (Pflegezeit). Nahe Angehörige 

von pflegebedürftigen Minderjährigen können eine der Pflegezeit entsprechende Freistellung 

auch zur Betreuung in außerhäuslicher Umgebung in Anspruch nehmen. Ein Anspruch auf Freistel-

lung von bis zu drei Monaten besteht für die Begleitung von nahen Angehörigen in der letzten Le-

bensphase. Auf die Familienpflegezeit (teilweise Freistellung von bis zu 24 Monaten bei einer wö-

chentlichen Mindestarbeitszeit von 15 Stunden) besteht nunmehr ein Rechtsanspruch. 

10.3 Das Wichtigste in Kürze 

Die Familienpolitik der Bundesregierung setzt auf eine nachhaltige Stärkung von Familien durch 

zielgenaue, wirksame Familienleistungen und Unterstützung für eine partnerschaftliche 

Aufteilung der Aufgaben in der Familie und im Beruf zwischen Müttern und Vätern bzw. allen 

sorgenden Familienmitgliedern. Gesellschaftliche und individuelle Vorstellungen zu Mutter- und 

Vaterschaft und zur Rollenaufteilung in der Familie haben sich stark verändert und verändern sich 

weiter - und damit auch Bedürfnisse und Wünsche von Familien in Deutschland. Eine Mehrheit 

der Mütter ist heute auch mit jungen Kindern berufstätig, immer mehr arbeiten in vollzeitnaher 

Teilzeit, die mehrheitlich eine eigenständige Existenzsicherung ermöglicht. Viele Mütter mit 

geringeren Teilzeitumfängen möchten ihre Arbeitszeit erhöhen, besonders Alleinerziehende. 

Gleichzeitig wünschen sich viele Väter mehr Zeit für ihre Familie und bringen sich zunehmend 
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stärker in Betreuung und Erziehung ihrer Kinder ein. Partnerschaftliche Vereinbarkeitsmodelle 

haben in der Vergangenheit an Bedeutung gewonnen, und dieser Trend setzt sich weiter fort. 

Dem trägt u. a. das zum 1. Januar 2007 eingeführte Elterngeld und ergänzend das mit Wirkung ab 

dem 1. Juli 2015 eingeführte ElterngeldPlus Rechnung. Inzwischen nehmen rund 40 % der Väter 

Elternzeit und in dieser Elterngeld in Anspruch. Das ElterngeldPlus bietet Vätern und Müttern in 

Ergänzung zum Elterngeld flexiblere Möglichkeiten, die Betreuung ihres Kindes und ihren Beruf 

partnerschaftlich miteinander zu vereinbaren und sichert Familien über einen längeren Zeitraum 

wirtschaftlich ab. Eltern können frei zwischen Elterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus 

wählen und diese Varianten miteinander kombinieren. 

Zum 1. Januar 2018 ist ein neues Mutterschutzgesetz in Kraft getreten. Mit der Neuregelung gibt 

es wichtige Verbesserungen. Der Schutzbereich des Mutterschutzgesetzes umfasst nun auch die 

Schülerinnen und Studentinnen. Mütter sind bei Geburt eines Kindes mit Behinderung besser 

geschützt. Der Kündigungsschutz bei einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche 

ist erweitert worden. Außerdem konnte im Zusammenhang mit der Überarbeitung des 

Versicherungsvertragsgesetzes bei der finanziellen Absicherung privat krankenversicherter 

selbstständiger Frauen während der Schutzfristen ein deutlicher Fortschritt erreicht werden. 

Der Kinderzuschlag wurde mit dem Starke-Familien-Gesetz zum 1. Juli 2019 von maximal 170 

Euro auf bis zu 185 Euro pro Kind und Monat angehoben. Zudem wurde zum 1. Januar 2020 beim 

Kinderzuschlag die Transferentzugsrate gesenkt und die sogenannte Höchsteinkommensgrenze 

abgeschafft, so dass die Arbeitsanreize gestärkt wurden. Zum 1. Januar 2021 stieg der 

Höchstbetrag des Kinderzuschlags auf 205 Euro monatlich pro Kind. Die Zahl der mit dem 

Kinderzuschlag erreichten Kinder ist seit der Reform des Starke-Familien-Gesetzes (seit Juni 2019, 

damals rund 250 000 Kinder) und im Zuge der COVID-19-Pandemie stark gestiegen. Zusätzlich zum 

Starke-Familien-Gesetz wurden mit dem Gute-KiTa-Gesetz alle Eltern, die Kinderzuschlag, 

Leistungen aus dem SGB II oder Wohngeld beziehen, seit 1. August 2019 von KiTa-Gebühren 

befreit. Somit greifen das Starke-Familien-Gesetz und das Gute-KiTa-Gesetz sinnvoll ineinander. 

Für Alleinerziehende hält die Bundesregierung zwei zielgruppenbezogene Leistungen zur 

wirtschaftlichen Stabilisierung bereit: den Unterhaltsvorschuss und den steuerlichen 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Beim Unterhaltsvorschuss wurde mit Wirkung zum 1. Juli 

2017 die Altersgrenze der Bezugsberechtigten von 12 Jahren auf 18 Jahre angehoben und die 

Befristung der Bezugsdauer auf 72 Monate aufgehoben. Seitdem stieg die Zahl der unterstützten 

Kinder auf etwa 840 000 und damit auf das Doppelte wie vor der Gesetzesänderung. Der 

steuerliche Entlastungsbetrag wurde 2020 mehr als verdoppelt - auf 4 008 Euro pro Jahr. 
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Um den Zugang zu familienbezogenen Leistungen für Familien zu erleichtern, werden die 

bestehenden Angebote ElterngeldDigital und KinderzuschlagDigital weiter ausgebaut. Im 

Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wird zudem unter Beteiligung 

mehrerer Länder die Digitalisierung der Leistung Unterhaltsvorschuss umgesetzt. Mit dem 

Digitale-Familienleistungen-Gesetz, das im Dezember 2020 verkündet wurde, werden darüber 

hinaus die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen, die bestehenden technischen 

Möglichkeiten noch besser nutzen zu können und digitale Antragservices noch bürgerfreundlicher 

zu gestalten. 

Das am 1. April 2021 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei 

Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz) modernisiert das Adoptionswesen und soll das Gelingen von 

Adoptionen zum Wohle des Kindes fördern. Die Neuregelungen sehen insbesondere eine bessere 

Beratung und Unterstützung aller an einer Adoption Beteiligten vor, und zwar vor, während und 

nach einer Adoption. Weitere Schwerpunkte des Gesetzes sind die Förderung der Aufklärung des 

Kindes über die Adoption sowie die Unterstützung von Informationsaustausch und Kontakt 

zwischen Herkunftseltern und Adoptivfamilie, die Eindämmung von Adoptionen aus dem Ausland, 

die ohne Beteiligung einer Adoptionsvermittlungsstelle durchgeführt werden, sowie die Stärkung 

der Strukturen der Adoptionsvermittlung durch klare Zuständigkeitsregelungen. 

Mit dem Beschluss „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ 

vom 3. Juni 2020 bekräftigt die Bundesregierung ihr zentrales bildungs- und familienpolitisches 

Vorhaben, Länder und Kommunen beim Ausbau der Kinderbetreuung im KiTa-Alter und bei der 

Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern zu unterstützen. So wurde im Rahmen des 

Konjunkturpakets das fünfte Investitionsprogramm für den KiTa-Bereich aufgelegt, mit dem 

zusätzlich 1 Mrd. Euro für die Jahre 2020 und 2021 bereitgestellt wird. Das Geld ermöglicht 90 000 

neue Betreuungsplätze in Kitas und in der Kindertagespflege. Die Mittel können aber auch für 

Umbaumaßnahmen und für Investitionen in neue Hygiene- und Raumkonzepte im KiTa-Bereich 

verwendet werden, die aufgrund der COVID-19-Pandemie notwendig sind. Im Rahmen der 

Investitionsprogramme müssen Länder und Gemeinden einen Anteil an den Investitionskosten 

selbst tragen. 

Um den Ausbau entsprechender Angebote für Grundschulkinder zu beschleunigen, hat der Bund 

zusätzlich zu den im Koalitionsvertrag zur 19. Legislaturperiode bereits vorgesehenen 2 Mrd. Euro 

weitere bis zu 1,5 Mrd. Euro für Investitionen bereitgestellt. Somit stehen Bundesmittel in Höhe 

von insgesamt bis 3,5 Mrd. Euro für Finanzhilfen für Investitionen in Ganztagsschul- und 

Betreuungsangebote bereit. Diese sollen den Ländern über das durch das 

Ganztagsfinanzierungsgesetz errichtete Sondervermögen gewährt werden. Darüber hinaus ist der 
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Bund bereit, durch eine Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung zulasten des Bundes den 

zusätzlichen finanziellen Lasten der Länder durch den Rechtsanspruch bei den laufenden 

Betriebskosten Rechnung zu tragen. 

Im Dezember 2019 hat das Kabinett die Jugendstrategie der Bundesregierung beschlossen. Diese 

verfolgt das Ziel einer Politik für, mit und von Jugend. 163 Maßnahmen aus neun 

Handlungsfeldern werden umgesetzt, um eine direkte, sichtbare und wirkungsvolle Beteiligung 

junger Menschen zwischen 12 und 27 Jahren zu garantieren. Somit soll eine eigenständige 

Jugendpolitik gefördert und eine ressortübergreifende Politik geschaffen werden, die sich für die 

Bedürfnisse und Forderungen aller jungen Menschen einsetzt. Die wirksame Beteiligung 

Jugendlicher war und ist bei der Erstellung sowie Umsetzung der Jugendstrategie von hoher 

Bedeutung. Dies gelingt durch Formate wie Jugendaudits, den JugendPolitikTagen sowie 

Bundesjugendkonferenzen. 

Im Koalitionsvertrag zur 19. Legislaturperiode wurde vereinbart, Strategien und Konzepte zu 

entwickeln, die Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen. 

Daher werden verschiedene Modell-Maßnahmen und Initiativen unterstützt, die dazu beitragen, 

insbesondere ältere Menschen in ihrem selbstständigen und selbstbestimmten Leben in der 

Gesellschaft zu unterstützen. So fördert das BMFSFJ seit Oktober 2020 für zwei Jahre 29 

Modellprojekte mit 5 Mio. Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) die ungewollter 

Einsamkeit entgegenwirken. Es ist das erste Programm dieser Art und richtet sich vorrangig an 

ältere Beschäftigte ab 60 Jahre, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Ziel ist es nicht nur, 

sozialer Vereinsamung vorzubeugen, sondern auch die finanzielle Absicherung im Alter zu stärken 

und die Weichen für ein aktives und selbstbestimmtes Leben im Alter zu stellen. Derzeit wird ein 

Folgeprogramm für die neue ESF Plus-Förderperiode konzipiert. 

Im Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus wurden bis Ende 2020 zuletzt 534 

Mehrgenerationenhäuser in ganz Deutschland gefördert. Durch eine hohe Flexibilität in ihrer 

Arbeit konnten sie ihre Kommunen mit passgenauen Angeboten bedarfsgerecht bei der 

Gestaltung des demografischen Wandels in seiner jeweiligen Ausprägung vor Ort unterstützen. 

Am 1. Januar 2021 startete das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander – 

Füreinander als Fachprogramm im gesamtdeutschen Fördersystem. Hierin werden rund 530 

Mehrgenerationenhäuser mit Vorerfahrungen aus dem Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 

(2017 bis 2020) gefördert. Das neue Bundesprogramm baut auf Bewährtem auf und setzt 

weiterhin auf die enge Zusammenarbeit der Mehrgenerationenhäuser mit ihren Kommunen und 

die flexible und bedarfsorientierte Ausrichtung ihrer Arbeit. Querschnittsaufgaben aller 

Mehrgenerationenhäuser sind generationenübergreifende Arbeit, Teilhabe, Freiwilliges 
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Engagement und Sozialraumorientierung. Die neue inhaltliche Ausrichtung des Bundesprogramms 

besteht darin, mithilfe der Mehrgenerationenhäuser dazu beizutragen, Entwicklungschancen und 

faire Teilhabemöglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen und damit gleichwertige 

und bessere Lebensverhältnisse in allen Gebieten Deutschlands zu schaffen. 

In einem Corona-Projekt 2020 im Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus (2017 bis 2020) 

wurden die Mehrgenerationenhäuser auf Antrag mit zusätzlichen Fördermitteln in Höhe von 

1 000 Euro pro Haus und mit Hilfe von Projektpartnern sowie mittels verschiedener digitaler 

Formate und Materialien bei der Entwicklung und Umsetzung bedarfsgerechter Angebote 

unterstützt, damit in Zeiten pandemiebedingter Kontaktbeschränkungen insbesondere ältere und 

isolationsgefährdete Menschen sozial eingebunden bleiben. 

Auch im Corona-Projekt 2021 „Mehrgenerationenhäuser – kommunikativ & digital“ im 

Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander erhalten die 

Mehrgenerationenhäuser auf Antrag einen zusätzlichen Bundeszuschuss in Höhe von bis zu 1 000 

Euro pro Haus (zur Etablierung von Systemen, Werkzeugen und Diensten, die digitale Angebote 

und solche auf Distanz ermöglichen bzw. zur Vorbereitung der Rückkehr in den Nach-Corona-

Betrieb) sowie fachliche Begleitung durch den Verband für sozial-kulturelle Arbeit  e.V. 

Durch das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 

2021 und 2022 wird das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander 

um insgesamt 10 Mio. Euro aufgestockt, um mit Hilfe der Mehrgenerationenhäuser Kindern und 

Jugendlichen Unterstützung bei der Aufholung von Entwicklungsrückständen zu bieten und sie in 

ihren sozialen Kompetenzen zu stärken. Im Projekt „MGH – gemeinsam & engagiert mit Kindern 

& Jugendlichen“ können die Mehrgenerationenhäuser, die entsprechende Angebote umsetzen, 

eine zusätzliche Förderung beantragen. Der maximale Förderbetrag pro Mehrgenerationenhaus 

beträgt 15 000 Euro im Jahr 2021 und 20 000 Euro im Jahr 2022. Zusätzlich erhalten alle 

Mehrgenerationenhäuser während der gesamten Projektlaufzeit eine fachliche Begleitung durch 

den Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.  
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10.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Familienpolitik 

Unternehmensprogramm 
„Erfolgsfaktor Familie“ 

Strategische Partnerschaft 
der Bundesregierung mit 
Wirtschaft und Gewerk-
schaften im Unternehmens-
programm und gleichnami-
gen Unternehmensnetz-
werk 
Entwicklung einer Toolbox 
mit Informationen, Empfeh-
lungen und praktischen 
Hinweisen zu flexiblen 
Maßnahmen der Arbeitsor-
ganisation während der 
Corona-Krise 
Neuausrichtung des Förder-
programms „Betriebliche 
Kinderbetreuung“ 

Verbesserung einer part-
nerschaftlichen Vereinbar-
keit von Familie und Beruf 
Bewusstseinswandel hin zu 
einer familienfreundlichen 
Arbeitswelt 

Fortlaufend 
Mit rd. 7 800 Mitgliedern 
Entwicklung zur größten 
Plattform für familienbe-
wusste Arbeitgeber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laufzeit: 
1.09.2020 bis 31.12.2022 

ESF-Bundesprogramm El-
ternchance II - Familien 
früh für Bildung gewinnen 

Adressierung über qualifi-
zierte Fachkräfte an sog. 
bildungsferne Eltern 
Unterstützung durch annä-
hernd 14 000 zertifizierte 
(früh-)pädagogische Fach-
kräfte aus der Eltern- und 
Familienbildung 

Erhöhung von Chancenge-
rechtigkeit im frühen Kin-
desalter über den Einbezug 
der Familie als Bildungsort 
Beitrag zum Wohlergehen 
von Familien durch Stär-
kung der Alltags- und Erzie-
hungskompetenzen 

Laufzeit: 
2015 bis 2021 
Verlängerung 
bis Ende 2021 

ESF Bundesprogramm 
„Akti(F) - Aktiv für Familien 
und ihre Kinder“ 

Verbesserung der Lebenssi-
tuation und gesellschaftli-
chen Teilhabe für Familien 
und ihren Kindern, die von 
Ausgrenzung und Armut be-
droht sind 

Unterstützung zur Auf-
nahme einer auskömmli-
chen Beschäftigung und zur 
Annahme von lokal und re-
gional vorhandenen Hilfe-
angeboten, einschließlich 
Sozialleistungen 
Verbesserung der rechts-
kreisübergreifenden Zu-
sammenarbeit vor Ort 

Laufzeit: 
1.2.2020 bis 31.12.2022 

Bundesmodellprogramm 
„Starke Netzwerke Eltern-
begleitung für neu zuge-
wanderte Familien“ 

Unterstützung für geflüch-
tete und neu zugewanderte 
Familien durch bundesweit 
47 Netzwerke bzw. durch 
Elternbegleiter/innen sowie 
andere Fachkräfte durch 
konkrete Hilfestellung 
Unterstützung auch wäh-
rend der COVID-19-Pande-
mie 

Verbesserung der Integra-
tion in Deutschland 
Stärkung der professionel-
len Infrastruktur für Fami-
lien in den Kommunen 

Laufzeit: 
2017 bis 2020 
Mehr als 290 000 Kontakte 
mit Eltern und Kindern und 
Durchführung von mehr als 
750 Angeboten 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Starke-Familien-Gesetz 
 

Maßnahmen zur zielge-
nauen Stärkung von Fami-
lien und ihren Kindern 
durch die Neugestaltung 
des Kinderzuschlags und die 
Verbesserung der Leistun-
gen für Bildung und Teil-
habe 
Gesetz vom 29.4.2019 
(BGBl. I Nr. 16, S. 530) 

Stärkung von mehr Familien 
mit geringen Einkommen 
Mehr Gerechtigkeit für El-
tern 
Bessere Unterstützung von 
Alleinerziehenden 
Antragsvereinfachung 
Chancenverbesserung für 
KiTa- und Schulkinder 

Inkrafttreten 
1. Reformstufe: 
1.7. 2019 
Inkrafttreten 
2. Reformstufe: 
1.1. 2020 

ElterngeldDigital Entwicklung von Antragsas-
sistenten für die Länder 
Berlin, Sachsen, Thüringen, 
Rheinland-Pfalz, Bremen, 
Hamburg und Schleswig-
Holstein; weitere Länder 
geplant 

Vereinfachter Zugang zur 
familienbezogenen Leistung 
Elterngeld 

Fortlaufend 
Freischaltung 
im Oktober 2018 

KinderzuschlagDigital Intelligente und damit ver-
kürzte Antragsstellung, 
Möglichkeit eines elektroni-
schen Nachweisuploads 
Weiterer Ausbau des Funk-
tionsumfangs 

Erleichterter Zugang zur 
Leistung Kinderzuschlag für 
Anspruchsberechtigte 
Verbesserte Kenntnis der 
Leistung bei der Zielgruppe 
der Anspruchsberechtigten 

2020 bis 2022 
Freischaltung 
im Januar 2020 

Digitale-Familienleistungen-
Gesetz 

Möglichkeit, mit Kombi-An-
trag und unterstützt durch 
Antragsassistenten gleich-
zeitig und digital Geburts-
anzeige, Kindergeld, Kinder-
zuschlag und Elterngeld zu 
beantragen 
Gesetz vom 9.12.2020 
(BGBl. I Nr. 59, S. 2668) 

Verbesserung der digitalen 
Zugänglichkeit von familien-
bezogenen Leistungen 

2020 

Gesetz zur Verbesserung 
der Hilfen für Familien bei 
Adoption (Adoptionshilfe-
Gesetz) 

Gesetz vom 12.2.2021 
(BGBl. I 2021, S. 226 ff.) 

Bessere Beratung und Un-
terstützung aller an einer 
Adoption Beteiligten vor, 
während und nach einer 
Adoption 
Förderung der Aufklärung 
des Kindes über die Adop-
tion sowie die Unterstüt-
zung von Informationsaus-
tausch und Kontakt zwi-
schen Herkunftseltern und 
Adoptivfamilie 
Eindämmung von Adoptio-
nen aus dem Ausland, die 
ohne Beteiligung einer 
Adoptionsvermittlungs-
stelle durchgeführt werden 
Stärkung der Strukturen der 
Adoptionsvermittlung 
durch klare Zuständigkeits-
regelungen 

Inkrafttreten: 
1.4.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Weiterentwick-
lung der Qualität und zur 
Teilhabe in der Kindertages-
betreuung (Gute-KiTa-Ge-
setz) 

Gesetz vom 19.12.2018 
(BGBl. I S. 2696) 

Weiterentwicklung der 
Qualität und Verbesserung 
der Teilhabe in der Kinder-
tagesbetreuung 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 

Sondervermögen “Kinder-
betreuungsausbau” 

Entstehung von mehr als 
560 000 Betreuungsplätzen 
für Kinder unter 3 Jahren in 
den letzten 10 Jahren 
Entstehung von weiteren 
100 000 Plätzen für Kinder 
bis zum Schuleintritt mit 
dem 4. Investitionspro-
gramm (2017-2020) 
Entstehung von weiteren 
90 000 Plätzen in der Kin-
derbetreuung mit dem 5. 
Investitionsprogramm 
(2021/2022) 

 Seit 2008 Finanzhilfen des 
Bundes für die Länder in 
Höhe von rd. 4,4 Mrd. Euro 
Zusätzlich 1 Mrd. Euro mit 
dem 5. Investitionspro-
gramm 2020/2021 

Fachkräfteoffensive Erzie-
herinnen und Erzieher 
„Nachwuchs gewinnen, 
Profis binden“ 

 Steigerung der Attraktivität 
des Erzieherberufs 
Setzen von Impulsen zur 
Personalgewinnung und 
-bindung  

Umsetzung in allen Ländern 
Laufzeit: 
2019 bis 2021/2022 

Bundesprogramm „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist" 

Weiterentwicklung der Un-
terstützungsstrukturen zur 
alltagsintegrierten sprachli-
chen Bildung in Kinderta-
geseinrichtungen 

 Fortsetzung des Programms 
2021/2022 mit neuem 
Schwerpunkt digitale Me-
dien 

Bundesprogramm „Kita-Ein-
stieg: Brücken bauen in 
frühe Bildung“ 

Verbesserung der Informa-
tions- und Zugangswege zur 
Kindertagesbetreuung 

 Angebote an über 120 ge-
förderten Standorten 
Fortsetzung des Programms 
2021/2022 

Bundesprogramm „ProKin-
dertagespflege: Wo Bildung 
für die Kleinsten beginnt“ 

Stärkung der Kindertages-
pflege durch Verbesserung 
der Qualifizierung und der 
strukturellen Rahmenbe-
dingungen 

 Laufzeit 
1.1.2019 bis 31.12.2021 
Förderung von 47 Modell-
vorhaben in 14 Ländern 

Ganztagsfinanzierungsge-
setz (Errichtungsgesetz ei-
nes Sondervermögens) - 
GaFG 

Errichtung eines Sonderver-
mögens des Bundes zur Ge-
währung von Finanzhilfen 
an die Länder 
Gesetz vom 9.12.2020 
(BGBl. I Nr. 61, S. 2865) 

Ausbau ganztägiger Bil-
dungs- und Betreuungsan-
gebote für Kinder im 
Grundschulalter 

Inkrafttreten: 
Dezember 2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Ganztagsförderungsgesetz 
– GaFöG (Artikelgesetz) 

U.a. Einführung eines 
Rechtsanspruchs auf Ganz-
tagsbetreuung für Grund-
schulkinder 
Gewährung von Finanzhil-
fen des Bundes an die Län-
der nach Artikel 104c GG 
Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes 

Verbesserung der Teilha-
bechancen von Kindern und 
der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf 
Ausbau ganztägiger Bil-
dungs- und Betreuungsan-
gebote für Kinder im 
Grundschulalter 
Unterstützung der Länder 
und Kommunen beim Aus-
bau ganztägiger Bildungs- 
und Betreuungsangebote 
für Kinder im Grundschulal-
ter 

Gesetzentwurf im parla-
mentarischen Verfahren 
Inkrafttreten Finanzhilfen: 
2./3. Quartal 2021 
Inkrafttreten Rechtsan-
spruch (geplant): 
stufenweise ab 1.8.2026 

Kinder- und Jugendpolitik 

Wissenschaftsgeleiteter 
Qualitätsdialog zum Ganz-
tag 

Wissenschaftsgeleitete 
Workshopreihe zu Quali-
tätsaspekten im Ganztag 
unter Beteiligung der Bil-
dungsforschung, -praxis 
und -verwaltung 

Qualitätsentwicklung von 
Ganztagsangeboten für 
Grundschulkinder 

Juni 2020 bis 
1. Quartal 2022 

ESF Programm „Gemeinsam 
für Qualität: Kinder beteili-
gen im Ganztag“ 

 Stärkung des Rechts von 
Heranwachsenden auf Teil-
habe 
Förderung der Aufrechter-
haltung einer demokrati-
schen Gesellschaft 
Unterstützung der Quali-
tätsentwicklung der Arbeit 
im Ganztag  

Veröffentlichung der För-
derrichtlinie im September 
2021 

Medizinische Kinderschutz-
hotline (Modellprojekt) 

Direkt verfügbare, praxis-
nahe und kollegiale telefo-
nische Beratung und Fallbe-
sprechung für medizini-
sches Fachpersonal sowie 
(seit 1.1.2021) Beschäftigte 
in der Kinder- und Jugend-
hilfe und der Familienge-
richtsbarkeit bei Verdacht 
auf Misshandlung, Vernach-
lässigung oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen 

Unterstützung der Berufs-
gruppen im Gesundheits-
wesen, in der Kinder- und 
Jugendhilfe und in der Fa-
miliengerichtsbarkeit zu 
kompetenterem Handeln 
im Kinderschutz 
Stärkung der Kooperation 
der beteiligten professio-
nellen Akteure für einen 
umfassenden und effekti-
ven Kinderschutz 

Laufzeit: 
Oktober 2016 bis 
Dezember 2024 

Bundesstiftung Frühe Hilfen Niedrigschwellige und kos-
tenlose Unterstützungsan-
gebote für werdende Eltern 
und junge Familien mit Kin-
dern von 0-3 Jahren, insb. 
in belasteten Lebenslagen 
Multiprofessionelle Koope-
rationen 
Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinder-
schutz (KKG) 

Stärkung der Elternkompe-
tenz und Eltern-Kind-Bin-
dung 
Präventiver Schutz von Kin-
dern vor Missbrauch und 
Misshandlung 
Schaffung eines Netzwerks 
für Eltern und Kinder 

Dauerhaft 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Arbeitsgruppe „Kinder psy-
chisch- und suchterkrankter 
Eltern“ (AG KpkE) 

Abschlussbericht mit insge-
samt 19 Empfehlungen zur 
Verbesserung der Situation 
von Kindern und Jugendli-
chen mit einem psychisch 
oder suchterkrankten El-
ternteil und ihren Familien 
Grundlage: Beschluss des 
BT vom 20.6.2017 (BT-Drs. 
18/12780) 

Erarbeitung einvernehmli-
cher Empfehlungen zur Ver-
besserung der Situation der 
Kinder von psychisch- und 
suchterkrankten Eltern 

März 2018 bis 
November 2019 

Initiative „Gutes Aufwach-
sen mit Medien” 

Projektförderungen zur 
Stärkung von Medienkom-
petenz und Medienerzie-
hung (u.a. durch Förderung 
von Internetseiten für Kin-
der, Übersicht über kinder-
gerechte Internetseiten) 

Befähigung von Kindern 
und Jugendlichen zu digita-
ler Teilhabe und Risikobe-
wältigung 

Fortlaufend 

ESF-Bundesprogramm JU-
GEND STÄRKEN im Quartier 

Schaffung sozialpädagogi-
scher Beratungs- und Be-
gleitangebote für 12- bis 
27-Jährige in sozialen 
Brennpunkten bzw. Gebie-
ten der Sozialen Stadt (Be-
ratung, Begleitung, Street-
work) 

Stärkung der kommunalen 
Steuerung der Jugendsozial-
arbeit im Quartier 
Integration schwer erreich-
barer junger Menschen am 
Übergang Schule/Beruf 

Förderung der Kommunen: 
2019 bis Mitte 2022 

Jugendstrategie der Bun-
desregierung  

9 Handlungsfelder und 163 
Maßnahmen  
Einsetzung eines zivilgesell-
schaftlichen Beirats des 
BMFSFJ sowie einer Inter-
ministeriellen Arbeits-
gruppe (IMA) Jugend 
Beteiligung der Jugend im 
Rahmen verschiedener For-
mate wie Jugendaudits, Ju-
gendPolitikTagen sowie 
Bundesjugendkonferenzen 

Förderung einer eigenstän-
digen Jugendpolitik 
Schaffung einer ressort-
übergreifenden Politik, die 
sich für die Bedürfnisse und 
Forderungen sowie stärkere 
Beteiligungsmöglichkeiten 
aller jungen Menschen ein-
setzt 

Laufzeit: 
2019 bis 2021 

Seniorenpolitik    

Modellprogramm „Gemein-
schaftlich Wohnen, selbst-
bestimmt leben“ 

Förderung von 34 Projekten 
Abschlusspublikation „Po-
tenziale gemeinschaftlicher 
Wohnformen – eine Bilanz“ 

Schaffung barrierereduzier-
ter Lebens- und Wohnum-
gebungen für ältere Men-
schen 
Stärkung gemeinschaftli-
chen Wohnens mit Versor-
gungssettings 
Unterstützung der Bezahl-
barkeit von Wohnangebo-
ten etwa durch genossen-
schaftliche Modelle 

Laufzeit: 
2015 bis 2019 
Abschlussveranstaltung: 
November 2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Pilotphase "In jedem Alter: 
Häusliches Wohnen stär-
ken, pflegende Angehörige 
entlasten" 

Förderung von 12 Projekten Stärkung des Lebens im ei-
genen Zuhause durch 
Wohnangebote im Quar-
tier/Dorf 
Regenerationsangebote für 
Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen 
Wissenstransfer von neuen 
Wohn-, Unterstützungs- 
und Entlastungsformen für 
Menschen mit Hilfe- und 
Pflegebedarf 

Laufzeit: 
2017 bis 2019 

Modellprogramm „Leben 
wie gewohnt“ 

Förderung von Projekten Stärkung selbstständigen 
Wohnens in den eigenen 
vier Wänden durch Einsatz 
digitaler und technischer 
Angebote 
Unterstützung von inklusi-
ven, generationenübergrei-
fenden Wohnformen 
Sicherstellung der Mobilität 
im näheren Wohnumfeld 

Laufzeit: 
2020 bis 2023 

ESF-Bundesmodellpro-
gramm „Stärkung der Teil-
habe Älterer - Wege aus der 
Einsamkeit und sozialen 
Isolation im Alter“ 

Förderung von 29 Trägern 
der freien Wohlfahrtspflege 
für die Schaffung von sozia-
len Teilhabemöglichkeiten 
für ältere Menschen, um 
Vereinsamung und Isolation 
zu bekämpfen und vorzu-
beugen 

Stärkung der sozialen Teil-
habe sowie Verbesserung 
der finanziellen Absiche-
rung älterer Menschen ab 
60 Jahre 

Laufzeit: 
2020 bis 2022 
Umfang: 
5 Mio. Euro aus ESF- und 3 
Mio. Euro Kofinanzierung 
aus Eigen- und/oder Dritt-
mitteln 

Bundesmodellprojekt des 
Malteser Hilfsdienstes e.V. 
„Miteinander – Füreinan-
der: Kontakt und Gemein-
schaft im Alter“ 

Förderung von rd. 150 An-
geboten an über 110 Stand-
orten zur Vorbeugung und 
Bekämpfung von Einsam-
keit und Isolation bei älte-
ren Menschen 

Schaffung und Etablierung 
neuer Zugangswege zu 
schwer erreichbaren, ins-
bes. hochaltrigen Men-
schen in deren Häuslichkeit  

Laufzeit: 
2020 bis 2024  
Umfang: 
7 Mio. Euro  

Bundesprogramm Mehrge-
nerationenhaus 

Förderung von zuletzt 534 
Mehrgenerationenhäusern 
(MGH) bundesweit mit obli-
gatorischem Schwerpunkt 
Gestaltung des demografi-
schen Wandels und fakulta-
tivem Schwerpunkt Integra-
tion von Menschen mit 
Migrations- und Fluchtge-
schichte 

Stärkung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts zwi-
schen den Generationen 
Stärkung des freiwilligen 
Engagements 
Förderung von Teilhabe 
und Partizipation, Vermei-
dung von Einsamkeit, 
Entwicklung vielfältiger be-
darfsgerechter Lösungen in 
verschiedenen Schwer-
punkten und Handlungsfel-
dern 

Laufzeit: 
2017 bis 2020 
Bundeszuschuss 2017 bis 
2019: 30 000 Euro jährlich 
pro Haus 
Bundeszuschuss 2020: 
40 000 Euro pro Haus 
Kofinanzierung durch Kom-
mune, Land(kreis) und/oder 
(anteilig) Land 2017 bis 
2020: 10 000 Euro jährlich 
pro Haus 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

„Corona-Projekt“ im Rah-
men des Bundesprogramms 
Mehrgenerationenhaus 

Unterstützung der MGH 
und Vermittlung digitaler 
Kompetenzen in Koopera-
tion mit nebenan.de Stif-
tung, Deutschland sicher im 
Netz e.V., den Digitalen En-
geln und dem Innovations-
büro des BMFSFJ durch digi-
tale Informations- und Aus-
tauschformate und Telefon-
Hotlines 
Zuschüsse bis zu einer Höhe 
von jeweils 1 000 Euro pro 
Haus für die durch Kontakt-
beschränkungen erforderli-
che Umstellung der Ange-
bote und notwendige Hygi-
enemaßnahmen 

Unterstützung der MGH bei 
der Anpassung ihrer Ange-
bote an die pandemiebe-
dingten Umstände 
Förderung der Digitalkom-
petenzen der haupt- und 
ehrenamtlichen MGH-Mit-
arbeitenden 
Förderung der Digitalkom-
petenzen der Nutzer/innen 
der MGH 

Laufzeit: 
1.4.2020 bis 31.12.2020 

Bundesprogramm Mehrge-
nerationenhaus. Miteinan-
der - Füreinander 

Förderung von rd. 530 MGH 
bundesweit mit den Quer-
schnittsaufgaben Generati-
onenübergreifende Arbeit, 
Teilhabe, Freiwilliges Enga-
gement und Sozialraumori-
entierung 

Verbesserung der Entwick-
lungschancen und Teilhabe-
möglichkeiten  
Stärkung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Stärkung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts in ei-
ner teilhabeorientierten 
Gesellschaft, Vermeidung 
von Einsamkeit 
Förderung der Digitalkom-
petenzen, insbes. auch von 
älteren Menschen 

Laufzeit: 
2021 bis 2028 
Start 2021 mit Bundeszu-
schuss in Höhe von 40 000 
Euro jährlich pro Haus  
Kofinanzierung durch Kom-
mune, Land(kreis) und/oder 
(anteilig) Land in Höhe von 
10 000 Euro jährlich pro 
Haus 

Corona-Projekt 2021 „MGH 
digital & kommunikativ“ im 
Rahmen des Bundespro-
gramms Mehrgeneratio-
nenhaus. Miteinander – 
Füreinander 

Unterstützung der MGH 
und Vermittlung digitaler 
Kompetenzen mittels fachli-
cher Begleitung durch den 
Verband für sozial-kultu-
relle Arbeit e.V. (VskA) und 
zusätzlicher Zuschüsse bis 
zu einer Höhe von 1 000 
Euro pro Haus zur Etablie-
rung von Systemen, Werk-
zeugen und Diensten, die 
digitale Angebote und An-
gebote auf Distanz ermögli-
chen sowie zur Vorberei-
tung der Rückkehr in den 
Nach-Corona-Betrieb 

Unterstützung der MGH 
beim Ausbau ihrer digitali-
sierten Angebote 
Hilfe bei der Etablierung zu-
kunftsfähiger Angebote auf 
Distanz 
Erhalt des Kontakts zu den 
bisherigen Nutzern/innen 
Erreichung neuer und zu-
sätzlicher Zielgruppen 

Laufzeit: 
1.3.2021 bis 31.12.2021 
Umfang: 
10 Mio. Euro über die Ge-
samtlaufzeit (3,5 Mio. Euro 
2021, 6,5 Mio. Euro 2022) 
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Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Projekt „MGH – gemeinsam 
& engagiert mit Kindern & 
Jugendlichen“ 

Unterstützung der MGH 
beim Auf- und Ausbau von 
Angeboten zur Unterstüt-
zung von Kindern und Ju-
gendlichen bei der Aufho-
lung von pandemiebeding-
ten Entwicklungsrückstän-
den und zur Stärkung ihrer 
sozialen Kompetenzen 
durch zusätzliche Förder-
mittel in Höhe von bis zu 
15 000 Euro pro MGH für 
2021 und bis zu 20 000 
Euro pro MGH für 2022 so-
wie eine fachliche Beglei-
tung aller MGH 

Stärkung der Teilhabe und 
Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen  
Stärkung der sozialen Kom-
petenzen von Kindern und 
Jugendlichen 
Unterstützung der Familien  
Festigung des Zusammen-
halts zwischen den Genera-
tionen 

Laufzeit: 
1.7.2021 bis 31.12.2022 

Modellprojekt „Demogra-
fiewerkstatt Kommunen“ 
(DWK)/ Zukunftswerkstatt 
Kommunen – Attraktiv im 
Wandel (ZWK, ab 2021) 

Unterstützung von Kommu-
nen bei der Entwicklung 
und Operationalisierung ei-
ner Demografiestrategie 
Nachfolgeprojekt ZWK: Fo-
kussierung auf struktur-
schwache und ländliche 
Räume sowie Schwerpunkt-
setzung im Bereich Integra-
tion als Maßnahme zur Be-
kämpfung von Rechtsextre-
mismus und Rassismus 

Entwicklung von Halte- und 
Bleibefaktoren für struktur-
schwache Kommunen 
Stärkung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts vor 
Ort unter aktiver Berück-
sichtigung der Vielfalt in der 
Gesellschaft als „Standort-
vorteil“ und als Beitrag zur 
Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse 

Laufzeit DWK: 
2016 bis 2020 
Laufzeit ZWK: 
2021 bis 2024 

Fachbeirat "Digitalisierung 
und Bildung für ältere Men-
schen" 

Bündelung von Fachexper-
tise aus Politik, Praxis und 
Wissenschaft zum Hand-
lungsfeld Digitalisierung 
und Bildung für ältere Men-
schen 
Erarbeitung einschlägiger 
Empfehlungen und Hand-
lungsoptionen 

Förderung von Teilhabe 
und Selbstbestimmtheit 
durch Bildung sowie der di-
gitalen Souveränität älterer 
Menschen 
Milieuübergreifende Stär-
kung von Handlungs- und 
Gestaltungskompetenzen 

Laufzeit: 
2018 bis 2021 
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11. Gleichstellungspolitik 

11.1 Ziele und Aufgaben 

Die Bundesregierung will die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern voranbringen. 

Dazu hat die Bundesregierung eine ressortübergreifende Gleichstellungstrategie beschlossen, die 

neun gleichstellungspolitische Ziele formuliert und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele nennt. 

Frauen und Männer sollen im Lebensverlauf gleichermaßen gut von ihrem Einkommen leben, sich 

beruflich weiterentwickeln und Fürsorgeaufgaben wahrnehmen können. Sie sollen gleichberech-

tigt an der Gestaltung der Zukunft unseres Landes in Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft 

beteiligt sein. Gleichstellung ist eine Aufgabe der gesamten Bundesregierung. 

Um Gleichstellung zu beschleunigen, hat der Bund mit Gesetz vom 18. Mai 2021 eine Bundesstif-

tung Gleichstellung errichtet, die nun aufgebaut wird. Die Bundesstiftung soll als rechtsfähige 

bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts Informationen bereitstellen, Ideen entwi-

ckeln, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Verbände und Unternehmen in ihren Gleichstellungs-

aktivitäten stärken und ein offenes Haus für die Gleichstellung sein. 

Mit Inkrafttreten des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Ge-

walt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, der sogenannten Istanbul-Konvention, am 1. Februar 

2018 hat sich Deutschland auf allen staatlichen Ebenen dazu verpflichtet, alles dafür zu tun, um 

Gewalt gegen Frauen zu verhindern, zu bekämpfen, von Gewalt betroffene Frauen zu schützen 

und ihnen Unterstützung zu bieten. Um die Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention weiter 

umzusetzen, wurden in den letzten Jahren von Bund, Ländern und Kommunen eine Reihe von 

Maßnahmen umgesetzt, um das Hilfesystem bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 

Um Frauen vor Zwangsprostitution besser zu schützen und um die Situation derjenigen, die in der 

Prostitution tätig sind, zu verbessern, reguliert die Bundesregierung die Prostitution und fördert 

die bundeseinheitliche Umsetzung des 2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes. Die 

gesetzlich vorgeschriebene Evaluierung des Prostituiertenschutzgesetzes beginnt im Jahr 2022. 

Der Evaluationsbericht wird dem Deutschen Bundestag spätestens am 1. Juli 2025 vorgelegt. 

Bereits im Jahr 2021 setzt die Bundesregierung das Bundesprogramm zur Umstiegsberatung für 

Prostituierte um. Durch die Förderung lokaler Projekte sollen im Rahmen dieses Programms die 

Hilfen und Unterstützungsangebote zum Umstieg aus der Prostitution weiterentwickelt und die 

Unterstützung von Prostituierten in Notlagen gefördert werden. Zudem setzt sich die Bundesre-

gierung ressortübergreifend für die Bekämpfung des Menschenhandels in Deutschland, Europa 

und weltweit ein. 
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Hilfs- und Unterstützungsangebote für Jungen und Männer werden bislang nicht in ausreichen-

dem Maße und Qualität angeboten und es fehlt an Vernetzung. Daher hat das Bundesforum Män-

ner e.V. einen Schwerpunkt auf die Etablierung und Vernetzung von Beratungsangeboten gelegt, 

die sich speziell an Jungen, Männer und Väter richten. Unter www.männerberatungsnetz.de fin-

den Interessierte zu verschiedenen Themen wie beispielsweise Beruf, Familie, Vereinbarkeit, Va-

terschaft oder Krise Unterstützungsangebote im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Öster-

reich, Schweiz) bzw. können ihr Beratungsangebot einfügen. Politische Entscheidungsträger in 

Ländern und Kommunen sind aufgerufen, das Anliegen zu unterstützen. 

Das Weiterbildungsprojekt des SKM Bundesverband e.V. integriert mit seinem Vorhaben ebenfalls 

Beratungsangebote, die speziell Jungen, Männer und Väter ansprechen, in die vorhandene Bera-

tungslandschaft in Deutschland. Die Bundesregierung fördert des Weiteren die Bundesfach- und 

Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BFKM). Ziele der BFKM sind Fachberatung beim Auf-

bau von bestehenden Männerschutzprojekten, Aufbau eines bundesweiten Netzwerkes von Män-

nerschutzeinrichtungen, Etablierung von Qualitätsstandards sowie Politikberatung und Sensibili-

sierung der Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit für Gewaltbetroffenheit von Männern. Auch die 

Einrichtung von Notrufnummern für betroffene Männer wird vom BFKM verfolgt. 

Für schwangere Frauen in Not gibt es die Unterstützung der Bundesstiftung Mutter und Kind. De-

ren Zweck ist es, Mittel für ergänzende Hilfen zur Verfügung zu stellen, die werdenden Müttern, 

die sich wegen einer Notlage an eine Schwangerschaftsberatungsstelle wenden, gewährt oder für 

die Zeit nach der Geburt zugesagt werden, um ihnen die Fortsetzung der Schwangerschaft zu er-

leichtern. 

11.2 Ausgangslage 

In den vergangenen Jahren ist die Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland kontinuierlich gestiegen. 

Im Jahr 2019 lag die Frauenerwerbstätigenquote in der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen bei 

76,6 %. Frauen stellen heute mit 46,6 % fast die Hälfte aller Erwerbstätigen. Gemessen an der Ar-

beitszeit partizipieren Frauen jedoch weiterhin deutlich weniger am Erwerbsleben als Männer. 

Gleichzeitig leisten Frauen deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit. Als unbezahlte Sorgearbeit gel-

ten dabei Tätigkeiten, die essentiell für die Gesundheit, das Wohlbefinden, die Pflege und den 

Schutz von jemandem oder etwas sind und für die die ausübenden Personen nicht vergütet wer-

den. Dazu zählt die Pflege- und Sorgearbeit für Personen, Hausarbeit und Ehrenamt. Der Gender 

Care Gap beträgt in Deutschland 52 %. Frauen verbringen demnach 87 Minuten mehr pro Tag mit 

unbezahlter Sorgearbeit als Männer. Darin spiegelt sich auch die ungleiche Erwerbsbeteiligung 

insbesondere im Hinblick auf das Arbeitszeitvolumen wider. 
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Überall in Europa verdienen Frauen im Durchschnitt weniger als Männer. Die gesamtwirtschaftli-

che Entgeltlücke in allgemeiner Form vergleicht den durchschnittlichen Bruttostundenverdienst 

von Frauen mit dem von Männern, unabhängig von Unterschieden in Qualifikation, Tätigkeit und 

Erwerbsbiografie. Der so ermittelte Verdienstabstand betrug im Jahr 2020 18 %. Dahinter steht 

vor allem eine Reihe struktureller Ursachen: Frauen arbeiten häufiger in niedrig entlohnten Bran-

chen, sie unterbrechen länger ihre Erwerbstätigkeit familienbedingt, und der anschließende be-

rufliche Wiedereinstieg erfolgt zunächst oft in Teilzeit. Der Gender Pay Gap zeigt damit auf, wie 

sich die unterschiedlichen Erwerbsbiografien von Frauen und Männern auf deren Einkommen aus-

wirken.  

Werden strukturelle Faktoren und erwerbsbiografische Unterschiede zwischen Frauen und Män-

nern berücksichtigt, wie beispielsweise eine geschlechtsspezifische Berufswahl, Beschäftigungs-

umfang, Bildungsstand, Berufserfahrung und eine geringere Präsenz von Frauen in Führungsposi-

tionen, verbleibt nach Angaben des Statischen Bundesamtes ein Verdienstabstand von 6 %. Die 

Bundesregierung hat das 2017 verabschiedete Gesetz zur Entgelttransparenz nach dem Prinzip 

„Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ 2019 evaluiert. Die Ergebnisse zeigen vor 

allem, dass die Instrumente zur Transparenz von Entgelten noch bekannter gemacht und Unklar-

heiten im Umgang mit den Instrumenten beseitigt werden müssen. Jedoch zeigt sich auch eine 

hohe Bereitschaft vieler Unternehmen, betriebliche Entgeltprüfungen durchzuführen. 

Der Anteil weiblicher Führungskräfte in Politik, Wirtschaft und Kultur bleibt weiterhin deutlich 

hinter dem der Männer zurück. Mit dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 

Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (FüPoG I) gilt 

seit dem 1. Januar 2016 die feste Geschlechterquote von 30 % für neu zu besetzende Aufsichts-

ratsposten in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen. Diese verbindliche 

Regelung hat seit Inkrafttreten zu einer spürbaren Steigerung des Frauenanteils in den Aufsichts-

räten der betroffenen Unternehmen beigetragen. Rund 2 100 Unternehmen sind darüber hinaus 

verpflichtet, sich Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils im Aufsichtsrat, Vorstand und den 

beiden Management-Ebenen unterhalb des Vorstands zu setzen. Das jährliche Monitoring der 

Bundesregierung und die Evaluation des Gesetzes haben jedoch gezeigt, dass der Frauenanteil in 

den Vorständen auf einem niedrigen Niveau stagniert, so dass eine Weiterentwicklung der gesetz-

lichen Regelung für Vorstände angezeigt ist. 

Der Bundestag hat am 11. Juni 2021 dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Ergänzung und 

Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in 

der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (FüPoG II) zugestimmt. Mit diesem Gesetz verfolgt 

die Bundesregierung das Ziel, den Anteil von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
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und im öffentlichen Dienst weiter zu erhöhen und eine gleichberechtigte Teilhabe zu erreichen. 

Der Gesetzentwurf sieht u.a. folgende Neuerungen vor: Besteht der Vorstand eines börsennotier-

ten und zugleich paritätisch mitbestimmten Unternehmens aus mehr als drei Mitgliedern, so muss 

er mit mindestens einer Frau und mindestens einem Mann besetzt sein. Außerdem muss die Fest-

legung der Zielgröße Null für den Vorstand, die beiden obersten Führungsebenen unterhalb des 

Vorstands und den Aufsichtsrat begründet werden. Für Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung 

des Bundes sieht der Gesetzentwurf bereits bei mehr als zwei Mitgliedern im Geschäftsführungs-

organ eine Mindestbeteiligung für Frauen und Männer vor. Daneben soll die fixe Mindestquote 

von 30 % für den Aufsichtsrat Anwendung finden. 

In Umsetzung des Koalitionsvertrags für die 19. Legislaturperiode sowie der Istanbul-Konvention 

hat das BMFSFJ ein Aktionsprogramm zur Prävention und Unterstützung für von Gewalt be-

troffene Frauen und ihre Kinder und zur Verbesserung der Hilfestrukturen aufgelegt. Wichtige 

Bausteine dieses Aktionsprogramms sind der Runde Tisch von Bund, Ländern und Kommunen so-

wie das Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“. 

Der Bericht zur Partnerschaftsgewalt weist seit Jahren rund ein Fünftel männlicher Opfer von 

Partnerschaftsgewalt aus. Jungen und Männern fällt es schwer, sich als Opfer Hilfe zu suchen, da 

dies meist weder den eigenen Erwartungshaltungen noch den Zuschreibungen des Umfelds ent-

spricht. Es ist daher davon auszugehen, dass das Dunkelfeld weitaus höhere Zahlen ausweist. 

Auch verschiedene Formen des Menschenhandels, darunter insbesondere der Menschenhandel 

zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und zum Zwecke der Arbeitsausbeutung, bleiben in 

Deutschland Realität. Das Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 2019 des Bundeskri-

minalamtes (BKA) zeigt erneut deutlich, dass der Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Aus-

beutung ganz überwiegend (94,8 % der registrierten Opfer) Frauen und Mädchen betrifft. Die Be-

kämpfung des Menschenhandels ist eine ressortübergreifende Aufgabe, die eine enge Zusammen-

arbeit mit Ländern und zivilgesellschaftlichen Akteuren fordert. 

11.3 Das Wichtigste in Kürze 

Die Bundesregierung hat im Juli 2020 eine ressortübergreifende Gleichstellungstrategie beschlos-

sen, in der neun gemeinsame gleichstellungspolitische Ziele formuliert und diese mit 67 Maßnah-

men zur Erreichung der Ziele unterlegt werden. Damit wird die Breite gleichstellungspolitischer 

Themen und Verantwortlichkeiten sichtbar. Die Strategie zeigt, was Gleichstellung mit dem Leben 

der Menschen und der Sicherung von Fortschritt und Gerechtigkeit zu tun hat. 
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Unter dem Namen „Bundesstiftung Gleichstellung“ wurde eine rechtsfähige bundesunmittelbare 

Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet. Der Stiftungszweck ist die Stärkung und Förderung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. 

Der Bundestag hat am 11. Juni 2021 dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Ergänzung und 

Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in 

der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (FüPoG II) zugestimmt. Mit diesem Gesetz verfolgt 

die Bundesregierung das Ziel, den Anteil von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 

und im öffentlichen Dienst noch weiter zu erhöhen und eine gleichberechtigte Teilhabe zu errei-

chen, indem u.a. eine Mindestbeteiligung für große Vorstände vorgeschrieben und eine Begrün-

dungspflicht für die Zielgröße Null eingeführt wird. 

2019 wurde das Gesetz für mehr Entgelttransparenz durch die Bundesregierung evaluiert. Mit 

dem Gesetz sollen Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern sichtbar gemacht und das 

Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ gestärkt werden. Unternehmen wer-

den bei der Umsetzung unterstützt. 

Am 1. Februar 2018 ist in Deutschland die Istanbul-Konvention in Kraft getreten. Zur Umsetzung 

der Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung hat das BMFSFJ ein Aktionsprogramm zur Präven-

tion und Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder und zur Verbesserung 

der Hilfestrukturen ausgelegt. 

Um gewaltbetroffene Frauen auch während der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten im Zuge 

der Corona-Maßnahmen zu erreichen, startete im April 2020 die Aktion „Zuhause nicht sicher?“, 

bei welcher Deutschlands größte Einzelhandelsketten die Initiative „Stärker als Gewalt“ unter-

stützten, indem sie auf Plakaten und Kassenzetteln über die Initiative und Hilfsangebote infor-

mierten. Mittlerweile wurde die Aktion auf mehr als 120 Partner und Unterstützer ausgeweitet, 

darunter Unternehmen, interessierte Verbände und Vereine, Organisationen, Prominente. 

Die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ unterstützt schwangere 

Frauen in Notlagen mit finanziellen Hilfeleistungen. Sie erhält zur Erreichung des Stiftungszwecks 

eine jährliche Bundeszuweisung, die im Jahr 2021 rund 96 Mio. Euro beträgt. Damit wird nach den 

Ergebnissen der Sozialdatenstatistik etwa jede fünfte schwangere Frau in Deutschland erreicht. 

Die Zuschüsse dürfen nicht als Einkommen auf das Arbeitslosengeld II und andere Sozialleistungen 

angerechnet werden. Die Höhe der geleisteten Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. 

Auf Leistungen der Bundesstiftung besteht kein Rechtsanspruch. 
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11.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Ressortübergreifende 
Gleichstellungsstrategie 

 Gemeinsame und an Zielen 
ausgerichtete Förderung 
der Gleichstellung von 
Frauen und Männern durch 
die Bundesregierung 

Kabinettbeschluss: 
8.7.2020 

Bundesstiftung Gleichstel-
lung 

Errichtung einer rechtsfähi-
gen bundesunmittelbaren 
Stiftung des öffentlichen 
Rechts zur Stärkung und 
Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Män-
nern in Deutschland 

Bereitstellung von Informa-
tionen und Entwicklung von 
Ideen, um Bürger/innen, 
Kommunen, Verbände und 
Unternehmen in ihren 
Gleichstellungsaktivitäten 
zu stärken 

Inkrafttreten: 
28.5.2021 

Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt 

Einsetzung von speziellen 
Beauftragten für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt 
in den Agenturen für Ar-
beit, den Jobcentern, den 
Regionaldirektionen und in 
der Zentrale der BA zur För-
derung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern 
am Arbeitsmarkt sowie der 
besonderen Förderung von 
Frauen 

Beseitigung bestehender 
Benachteiligungen von 
Frauen und Überwindung 
der geschlechtsspezifischen 
Segregation auf dem Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt 
Berücksichtigung der Le-
bensverhältnisse von 
Frauen und Männern, die 
Kinder erziehen oder Ange-
hörige pflegen, sowie bes-
sere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf bei der Aus-
gestaltung der Leistungen 
der Arbeitsförderung und 
der Leistungen zur Einglie-
derung 

Dauerhaft 

Gesetz zur Förderung der 
Transparenz von Ent-
geltstrukturen 

Einführung des Entgelt-
transparenzgesetzes mit in-
dividuellem Auskunftsan-
spruch für die Beschäftigten 
und Berichtspflichten für 
große Unternehmen 
Gesetz vom 30.6.2017 
(BGBl. I S. 2152) 

Bessere Durchsetzung des 
Prinzips „Gleicher Lohn für 
gleiche oder gleichwertige 
Arbeit“ 
Förderung des Ziels der Ent-
geltgleichheit in den Betrie-
ben 

Inkrafttreten: 
6.7.2017 
Evaluationsbericht: 
10.7.2019 

Unternehmensprogramm 
„Entgeltgleichheit fördern“ 

Beratung, Begleitung und 
Unterstützung für Unter-
nehmen bei der Umsetzung 
von Entgeltgleichheit 

Aufzeigen des Mehrwerts 
von Gleichstellung und 
transparenter Vergütung 
Gleichstellungsorientierte 
und moderne Arbeitskultur 
Transparente, faire und ge-
rechte Vergütung 

Durchführung bis 2023 
1. German Equal Pay  
Award: Verleihung Anfang 
September 2021 

Kooperationsprojekt mit 
DGB „Was verdient die 
Frau? Wirtschaftliche Unab-
hängigkeit!“ 

Stärkung der wirtschaftli-
chen Eigenständigkeit von 
Frauen 
Schwerpunkt auf web-ba-
sierten Instrumenten 

Beitrag zur Verringerung 
der geschlechtsspezifischen 
Entgeltlücke 

4. Förderphase: 
September 2020 bis 2023 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Ergänzung und 
Änderung der Regelungen 
für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen an 
Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und im öf-
fentlichen Dienst 

Weiterentwicklung des Ge-
setzes über die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und im öf-
fentlichen Dienst 

Weitere Erhöhung des An-
teils von Frauen an Füh-
rungspositionen in der Pri-
vatwirtschaft und im öf-
fentlichen Dienst mit dem 
Ziel, eine gleichberechtigte 
Teilhabe zu erreichen 

Abschluss des Gesetz- 
gebungsverfahrens: 
25.6.2021 
Inkrafttreten: 
Voraussichtlich August 
2021 

Ratifizierung des Monito-
ringverfahrens zur Umset-
zung des Übereinkommens 
des Europarats zur Verhü-
tung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt (Istanbul-
Konvention) 

Vertragsgesetz und Denk-
schrift zur Umsetzung der 
Istanbul-Konvention 
Monitoringverfahren durch 
die Expertengruppe GREVIO 

Verpflichtung zur Einhal-
tung der Anforderungen 
der Konvention für den 
Schutz und die Unterstüt-
zung der Opfer von Gewalt 
gegen Frauen und häusli-
cher Gewalt 

Abschluss des Gesetz- 
gebungsverfahrens: 
7.7.2017 
Inkrafttreten 
1.2.2018 
Einreichung Staatenbericht: 
1.9.2020 

Bundesförderprogramm 
„Gemeinsam gegen Gewalt 
an Frauen“ 

2 Säulen: 
Innovationsprogramm und 
Investitionsprogramm 
Förderung von Bundespro-
jekten, Modellprojekten 
und Studien durch Bundes-
innovationsprogramm 
Förderung von Aus-, Um- 
und Neubau, Sanierung und 
Erwerb von Hilfseinrichtun-
gen im Rahmen innovativer 
Projekte durch Bundesin-
vestitionsprogramm 

Unterstützung von Ländern 
und Kommunen bei der be-
darfsgerechten Weiterent-
wicklung des Hilfesystems 
für von Gewalt betroffenen 
Frauen durch den Bund im 
Rahmen seiner Förderkom-
petenzen 
Schließung bekannter Lü-
cken sowie bedarfsgerech-
ter Ausbau des Hilfesys-
tems insbes. für bislang un-
zureichend erreichte Ziel-
gruppen 

Bundesinnovations- 
programm: 
2019 bis 2022 
Bundesinvestitions- 
programm: 
2020 bis 2024 

Runder Tisch „Gemeinsam 
gegen Gewalt an Frauen“ 

Einrichtung eines Runden 
Tisches von Bund, Ländern 
und Kommunen zur Bera-
tung des bedarfsgerechten 
Ausbaus und der adäquaten 
finanziellen Absicherung 
des Hilfesystems 

Selbstverpflichtungen von 
Bund, Ländern und Kommu-
nen zur Weiterentwicklung 
der Unterstützungsange-
bote für gewaltbetroffene 
Frauen mit ihren Kindern 

Regelmäßige Sitzungen 

Initiative #Stärker als Ge-
walt 

Zahlreiche Maßnahmen, 
um auf das Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ aufmerksam 
zu machen und Unterstüt-
zung anzubieten 
Im Zuge der Corona-Maß-
nahmen Start der Aktion 
„Zuhause nicht sicher?“ mit 
Unterstützung der größten 
Einzelhandelsketten; inzwi-
schen Ausweitung auf mehr 
als 120 Partner und Unter-
stützer 

Sensibilisierung einer brei-
ten Öffentlichkeit für das 
Ausmaß von Gewalt gegen 
Frauen 
Ermutigung zum Handeln 
gegen Gewalt 
Information über verschie-
dene Formen von Gewalt 
auf und erstmalige Bünde-
lung spezialisierter Hilfsan-
gebote durch Website 

Auftakt: 
25.11.2019 
Laufzeit: 
bis Ende 2021 

Aktionsprogramm „Per-
spektive Wiedereinstieg“ 

Unterstützung beim exis-
tenzsichernden Wiederein-
stieg mit diversen Baustei-
nen, u.a.: 
ESF-Modellprogramm „Per-
spektive Wiedereinstieg – 
Potenziale erschließen“ der 
ESF-Förderperiode 2015 bis 

Unterstützung beim qualifi-
kationsadäquaten und 
möglichst vollzeitnahen 
Wiedereinstieg nach Pha-
sen der Kinderbetreuung 
und/oder Pflege 

Fortführung des Aktions-
programms nach Ende der 
ESF-Modellförderung mit 
neuen inhaltlichen Schwer-
punkten ab 2022 geplant 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Ende 2021: Aktivierung, Be-
ratung, Coaching und Quali-
fizierung 

Förderung der Aufnahme 
sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung 
Sensibilisierung von Arbeit-
gebern für das Potenzial 
von Wiedereinsteigerinnen 
und eine nachhaltige, chan-
cengleiche Personalent-
wicklung 

Projekt „HeLB - Helfen.Lot-
sen.Beraten.“ 

Modellprojekt zur Erpro-
bung multipler Beratungs-
zugänge zu schwer erreich-
baren Zielgruppen in der 
Schwangerschaftsberatung 
mit Schwerpunkt im ländli-
chen Raum des donum vi-
tae Bundesverbandes e.V  
Evaluation durch wissen-
schaftliche Begleitung 

Bekanntmachung des ge-
setzlichen Beratungsan-
spruchs gemäß Schwanger-
schaftskonfliktgesetz für 
schwer erreichbare Ziel-
gruppen besonders im länd-
lichen Raum 
Erprobung und Implemen-
tierung niedrigschwelliger, 
vor allem digitaler Möglich-
keiten 

Laufzeit: 
1.4.2019 bis 30.4.2022 

Dritter Gleichstellungsbe-
richt der Bundesregierung 

Bericht zur Lage der Gleich-
stellung in Deutschland mit 
Handlungsempfehlungen 
zur Weiterentwicklung der 
Gleichstellungspolitik 

Impulse für die Gleichstel-
lungspolitik und die gesell-
schaftliche Diskussion 

Berufung der Sachverstän-
digenkommission: 
April 2019 
Kabinettbefassung im Juni 
2021 

Konzeptentwicklung natio-
nale Berichterstattungsstel-
len gegen geschlechtsspezi-
fische Gewalt und Men-
schenhandel 

Projektförderung für das 
Deutsche Institut für Men-
schenrechte (DIMR) 

Erarbeitung eines Konzepts 
zur Errichtung von Bericht-
erstattungsstelle(n) gegen 
geschlechtsspezifische Ge-
walt und Menschenhandel 
Gewährleistung einer effek-
tiveren und koordinierteren 
Umsetzung der Maßnah-
men zur Bekämpfung des 
Menschenhandels sowie 
zur Bekämpfung ge-
schlechtsspezifischer und 
häuslicher Gewalt 

Aktueller Förderzeitraum: 
bis Ende Februar 2021 
Vorlage Projektbericht: 
1. Jahreshälfte 2021 

Bundesweite Vernetzung 
der Frauenhäuser, der Frau-
enberatungsstellen im Hil-
fesystem 

Förderung der bundeswei-
ten Vernetzungsstellen, der 
Frauenhäuser sowie der 
Frauenberatungsstellen 

Beitrag der Vernetzungs-
stellen zur Weiterentwick-
lung der Qualität der Unter-
stützungsangebote 
Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit 
Bündelung der fachpoliti-
schen Expertise und Inte-
ressenvertretung der Ein-
richtungen des Hilfesystems 

Aktuelle Förderperiode: 
2019 bis 2021 

Bundesweite Vernetzung 
der Fachberatungsstellen 
gegen Menschenhandel im 
Hilfesystem 

Förderung des bundeswei-
ten Koordinierungskreises 
gegen Menschenhandel 
e.V. (KOK) 

(wie oben) Aktuelle Förderperiode: 
2019 bis 2021 

Verpflichtungen im Rahmen 
der Umsetzung der Frauen-
rechtskonvention (CEDAW) 

U.a. Abgabe eines Folgebe-
richts zum kombinierten 7. 

Umsetzung und Bekannt-
machung der Frauenrechts-
konvention 

Erscheinen des CEDAW-
Handbuchs im 4. Quartal 
2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

und 8. CEDAW-Staatenbe-
richt im März 2019 
Ausrichtung einer Dialog-
veranstaltung mit der Zivil-
gesellschaft am 27.11.2019 
Erstellung eines Handbuchs 
zur Frauenrechtskonven-
tion und Vorbereitung des 
neunten CEDAW-Staaten-
berichts 

Verabschiedung des 9. CE-
DAW-Staatenberichts durch 
die Bundesregierung im 
Mai 2021 
Vorlage beim CEDAW-Aus-
schuss in Genf im Juni 2021 

Engagement der Bundesre-
gierung im Multi-Stakehol-
der Prozess des Generation 
Equality Forum unter 
Schirmherrschaft von UN 
Women 

Führungsfunktion im Lei-
tungsgremium des Aktions-
bündnisses "Wirtschaftliche 
Gerechtigkeit und Rechte 
(Economic Justice and 
Rights)" 

Verstärkung des Einsatzes 
zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter 
und der Realisierung der 
Menschenrechte aller 
Frauen und Mädchen 

Erzielung von wegweisen-
den Fortschritten zur Errei-
chung der Agenda 2030 bis 
2025 

Männer stärker in die 
Gleichstellungspolitik – Ver-
netzung, Beratung, Anspra-
che & Unterstützung 

Art. 3 II GG Ausbau und Standardisie-
rung von bundesweiten Be-
ratungsangeboten 

Laufzeit: 
Februar 2019 bis Juli 2022 

Weiterbildung von Män-
nern zu Multiplikatoren 
männerfokussierter Bera-
tung 

Art. 6 Istanbul-Konvention Sensibilisierung von Sozial- 
und Familienberatungsstel-
len für geschlechtsspezifi-
sche Beratungsangebote 

Laufzeit: 
November 2019 bis 
Oktober 2022 

Förderung einer Bundes-
fach- und Koordinierungs-
stelle Männergewaltschutz 

Art. 3 II GG, Art. 4 Istanbul-
Konvention 

Schaffung von Schutzein-
richtungen für Männer und 
ihre Kinder 

Laufzeit: 
Oktober 2019 bis 
September 2022 

Geschlechtervergleichende 
Befragung (Dunkelfeldstu-
die) 

Art. 11 Istanbul-Konvention Valide Datengrundlage zur 
Entwicklung politischer 
Maßnahmen 

Laufzeit 
2021 bis 2024 

Bundesinitiative „Hilfe und 
Unterstützung bei unge-
wollter Kinderlosigkeit“ 

Bundesförderrichtlinie zur 
finanziellen Unterstützung 
in Kofinanzierung mit teil-
nehmenden Ländern von 
ungewollt kinderlosen Paa-
ren bei der Inanspruch-
nahme reproduktionsmedi-
zinischer Behandlungen 

Spürbare finanzielle Entlas-
tung der betroffenen Paare 
Enttabuisierung des The-
mas ungewollte Kinderlo-
sigkeit und Entstigmatisie-
rung der Betroffenen 

Seit 2012 fortlaufend 

Hilfeleistungen der Bun-
desstiftung Mutter und 
Kind für schwangere Frauen 
in Notlagen 

Unterstützung jeder fünften 
schwangeren Frau in 
Deutschland pro Jahr 
Finanzierung durch eine 
jährliche Bundeseinlage in 
Höhe von rd. 96 Mio. Euro 
(Stand Haushaltsjahr 2021) 

Erleichterung der Fortset-
zung von Schwangerschaf-
ten, falls andere Hilfen 
nicht oder nicht rechtzeitig 
möglich oder nicht ausrei-
chend sind 

Dauermaßnahme 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Projektbüro „Frauen in Kul-
tur und Medien“ beim 
Deutschen Kulturrat e.V.  

Zahlreiche Fördermaßnah-
men zur Stärkung der Ge-
schlechtergerechtigkeit in 
Kultur und Medien 
U.a. Veröffentlichung von 
Studien, Betreuung des ers-
ten bundesweiten Eins-zu-
eins-Mentoring-Programms 
für hochqualifizierte Künst-
lerinnen und weibliche Kre-
ative, die Führungsverant-
wortung übernehmen wol-
len  

Beitrag zur besseren Sicht-
barkeit positiver Rollenvor-
bilder und Verbesserung 
der Datenlage 

Zweite Förderphase: 
ab 2020 

THEMIS Vertrauensstelle 
gegen sexuelle Belästigung 
und Gewalt  

Einrichtung einer unabhän-
gigen und überbetriebli-
chen Vertrauensstelle ge-
gen sexuelle Belästigung 
und Gewalt in der Film-, 
Fernseh- und Theaterbran-
che 

Beratung von Betroffenen, 
die sexuelle Belästigung o-
der Gewalt im Rahmen ih-
rer beruflichen Tätigkeit in 
einem Betrieb der Film-, 
Fernseh- oder Theaterbran-
che erfahren haben 

Zweite Förderphase: 
ab 2021 
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12. Weitere Bereiche der sozialen Sicherung 

12.1 Gesetzliche Unfallversicherung 

12.1.1 Ziele und Aufgaben 

Das bewährte System der gesetzlichen Unfallversicherung hat die Aufgabe, mit allen geeigneten 

Mitteln 

• Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten 

(Prävention), 

• nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die Leistungsfä-

higkeit der Versicherten wieder herzustellen und sie beruflich wieder einzugliedern (Rehabili-

tation) sowie 

• die Versicherten oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen (Entschädi-

gung). 

Die Bundesregierung hat Erleichterungen für Unternehmensgründerinnen und -gründer beschlos-

sen, den Kreis der Versicherten erweitert und das Berufskrankheitenrecht fortentwickelt. 

12.1.2 Ausgangslage 

In Deutschland stehen rund 68,7 Mio. Menschen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversi-

cherung (ohne Schülerunfallversicherung). Den Hauptteil machen hierbei nach wie vor die Be-

schäftigten aus. Allerdings wurden im Laufe der Jahre immer mehr Personen, die im öffentlichen 

Interesse tätig werden, in den Versicherungsschutz einbezogen. Hierzu zählen vor allem ehren-

amtlich Tätige in bestimmten Bereichen und Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diversen Frei-

willigendiensten. Die Versicherten erhalten bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit 

umfangreiche Leistungen. Diese reichen von der Heilbehandlung einschließlich Leistungen der 

medizinischen Rehabilitation über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der 

Gemeinschaft sowie Leistungen bei Pflegebedürftigkeit bis hin zu Geldleistungen in Form von Ver-

letztengeld, Übergangsgeld und Rentenzahlungen. 

12.1.3 Das Wichtigste in Kürze 

Durch das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz vom 22. November 2019 wurden Unternehmens-

gründerinnen und -gründer von zusätzlichen Meldepflichten entlastet. Die Anmeldepflicht zur Un-

fallversicherung ist seit dem 1. Juli 2020 entbehrlich, wenn die Unternehmerinnen und Unterneh-

mer bereits eine Gewerbeanzeige erstattet haben. 



- 172 - 

Mit dem Siebten Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Ge-

setze (7. SGB IV-ÄndG) vom 12. Juni 2020 wurde der Unfallversicherungsschutz auf Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer an Präventionsmaßnahmen der Renten- und Unfallversicherungsträger aus-

gedehnt. Außerdem wurde das Berufskrankheitenrecht durch folgende Maßnahmen fortentwi-

ckelt: 

• Wegfall des Unterlassungszwangs (Aufgabe der schädigenden Tätigkeit) bei den davon be-

troffenen neun Berufskrankheiten verbunden mit einer Ausdehnung der Mitwirkungspflichten 

bei Präventionsmaßnahmen, 

• rechtliche Verankerung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten, 

• einheitliche gesetzliche Regelung zur Anerkennung von Bestandsfällen bei neuen Berufskrank-

heiten, 

• rechtliche Verankerung und Ausbau von bestehenden Instrumenten zur Beweiserleichterung 

wie Arbeitsplatz- und Gefährdungskataster, 

• mehr Transparenz und Anreize zur Berufskrankheitenforschung durch öffentliche Berichter-

stattung der Unfallversicherung. 

Außerdem wurden mit dem Gesetz pauschale Regelungen zur Berechnung des Jahresarbeitsver-

dienstes für jüngere oder in Ausbildung befindliche Versicherte getroffen. 

Durch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz vom 14. Juni 2021 wurden Lücken im Unfallversi-

cherungsschutz bei Tätigkeit im Homeoffice geschlossen. Beschäftigte sind dadurch im Home-

office ebenso unfallversichert wie im Betrieb. Darüber hinaus wurde der Unfallversicherungs-

schutz bei Tätigkeit im Homeoffice auf dem Wege zu/von Kinderbetreuungseinrichtungen erwei-

tert. 

Mit der Fünften Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung vom 29. Juni 2021 

wurden zwei neue Krankheiten in die Berufskrankheiten-Verordnung aufgenommen: Lungenkrebs 

durch Passivrauchen sowie Hüftgelenksarthrose durch Lastenhandhabung. 

Die Renten und Pflegegelder der Unfallversicherung wurden in der 19. Legislaturperiode wie 

folgt erhöht: Zum 1. Juli 2018 erfolgte eine Anpassung um 3,22 % in den alten und um 3,37 % in 

den neuen Ländern, zum 1. Juli 2019 in den alten Ländern um 3,18 % und in den neuen Ländern 

um 3,91 % und zum 1. Juli 2020 in den alten Ländern um 3,45 % und in den neuen Ländern um 

4,20 %. Zum 1. Juli 2021 wurden die Geldleistungen in den alten Ländern in der Höhe bestimmt, 

die bereits zum 30. Juni 2021 maßgeblich war, in den neuen Ländern erfolgte eine Anpassung um 

0,72 %.  
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12.1.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2018 

Anpassung in den alten Län-
dern um 3,22 % und in den 
neuen Ländern um 3,37 %; 
Verordnung vom 12.6.2018 
(BGBl. I 2018 S. 838) 

Anpassung der Renten und 
des Pflegegeldes nach dem 
SGB VII 

Inkrafttreten: 
1.7.2018 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2019 

Anpassung in den alten Län-
dern um 3,18 % und in den 
neuen Ländern um 3,91 % 
Verordnung vom 13.6.2019 
(BGBl. I 2019 S. 791) 

Anpassung der Renten und 
des Pflegegeldes nach dem 
SGB VII 

Inkrafttreten: 
1.7.2019 

Drittes Bürokratie- 
entlastungsgesetz 

Gesetz vom 22.11.2019 
(BGBl. I 2019 S. 1746) 

Wegfall Anmeldepflicht zur 
Unfallversicherung für Un-
ternehmer/innen, sofern 
bereits eine Gewerbean-
zeige erstattet wurde 

Inkrafttreten: 
1.7.2020 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2020 

Anpassung in den alten Län-
dern um 3,45 % und in den 
neuen Ländern um 4,20 % 
Verordnung vom 8.6.2020 
(BGBl. I 2020 S. 1220) 

Anpassung der Renten und 
des Pflegegeldes nach dem 
SGB VII 

Inkrafttreten: 
1.7.2020 

Siebtes Gesetz zur Ände-
rung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch und anderer 
Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 

Gesetz vom 12.06.2020 
(BGBl. I 2020 S. 1248) 

Unfallversicherungsschutz 
für Teilnehmer an Präventi-
onsmaßnahmen 
Fortentwicklung Berufs-
krankheitenrecht; pau-
schale Regelungen zur Be-
rechnung des Jahresarbeits-
verdienstes für jüngere o-
der in Ausbildung befindli-
che Versicherte 

Inkrafttreten: 
1.7.2020 
 
Inkrafttreten: 
1.1 2021 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2021 

Geldleistungen in den alten 
Ländern unverändert, in 
den neuen Ländern Anpas-
sung um 0,72 % 
Verordnung vom 31.5.2021 
(BGBl. I 2021 S. 1254) 

Anpassung der Renten und 
des Pflegegeldes nach dem 
SGB VII 

Inkrafttreten: 
1.7.2021 

Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz 

Gesetz vom 14.6.2021 
(BGBl. I 2021 S. 1762) 

Schließung von Lücken im 
Unfallversicherungsschutz 
bei Tätigkeit im Homeoffice 
sowie Erweiterung des Un-
fallversicherungsschutzes 
auf dem Wege zu/von Kin-
derbetreuungseinrichtun-
gen 

Inkrafttreten: 
18.6.2021 

Fünfte Verordnung zur Än-
derung der Berufskrankhei-
ten-Verordnung 

Verordnung vom 
29.06..2021 
(BGBl. I 2021 S. 2245) 

Aufnahme zweier neuer 
Krankheiten in die Liste der 
Berufskrankheiten 

Inkrafttreten: 
1.8.2021 
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12.2 Landwirtschaftliche Sozialpolitik 

12.2.1 Ziele und Aufgaben 

Die landwirtschaftliche Sozialpolitik ist ein wichtiger Bestandteil der Agrarpolitik der Bundesregie-

rung. Die landwirtschaftliche Sozialversicherung ist als eigenständiges System innerhalb der ge-

setzlichen Sozialversicherung Deutschlands ausgestaltet. Sie dient der Absicherung der bäuerli-

chen Familien im Alter, bei Unfall, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und im Todesfall.  

Durch den fortgesetzten Strukturwandel in der Landwirtschaft nimmt die Zahl der landwirtschaft-

lichen Betriebe kontinuierlich ab. Durch Bundesmittel zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung 

wird der Strukturwandel sozial flankiert, da die Abfederung der individuellen ökonomischen Fol-

gen des Strukturwandels eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe ist.  

Für 2021 sind rund 4,2 Mrd. Euro vor allem für Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte sowie 

zur landwirtschaftlichen Kranken- und Unfallversicherung vorgesehen.  

Mit der Alterssicherung der Landwirte (AdL) verfügen Landwirtinnen und Landwirte über ein ei-

genständiges System der Altersversorgung, das eine den besonderen Bedürfnissen der Landwirt-

schaft angepasste Absicherung bietet. Versichert sind neben landwirtschaftlichen Unternehmerin-

nen und Unternehmern und ihren Ehe- und Lebenspartnern auch mitarbeitende Familienangehö-

rige. Hinsichtlich der Ausgestaltung des Leistungskatalogs und der Anspruchsvoraussetzungen 

lehnt sich die AdL an die Regelungen der gesetzlichen Rentenversicherung an.  

Es bestehen jedoch wichtige Besonderheiten: Die AdL ist ein Teilsicherungssystem. Es ist daher 

notwendig, dass die Rentenleistungen durch weitere Altersvorsorgebausteine wie etwa Pachtein-

nahmen oder Altenteilsleistungen, die in der Landwirtschaft eine besondere Rolle spielen, ergänzt 

werden. Zudem wird ein einkommensunabhängiger Einheitsbeitrag erhoben. Einkommensschwä-

chere Versicherte können einen Zuschuss zu ihrem Beitrag erhalten.  

Der Bund trägt im Wege der Defizitdeckung den Unterschiedsbetrag zwischen den Einnahmen 

und den Ausgaben der AdL und stellt damit die dauernde Leistungsfähigkeit dieses Sondersystems 

sicher. Dabei wurden 2019 rund 81,5 % der Ausgaben in der AdL aus Bundesmitteln finanziert. 

Die Landwirtschaftliche Krankenversicherung (LKV) als Zweig innerhalb der gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV) dient der sozialen Absicherung selbstständiger Landwirtinnen und Landwirte 

und ihrer Familien im Krankheitsfall. Der Leistungskatalog der landwirtschaftlichen Krankenkasse 

unterscheidet sich grundsätzlich nicht von dem der übrigen gesetzlichen Krankenkassen. Anstelle 

von Geldleistungen wird bei Krankheit oder Teilnahme des Landwirts an Rehabilitationsmaßnah-

men Betriebs- und Haushaltshilfe gewährt, um den Ausfall des Unternehmers sowie seines Ehe-
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gatten oder Lebenspartners im Betrieb bestmöglich zu kompensieren. Unterschiede zur allgemei-

nen GKV ergeben sich insbesondere durch die Ausgestaltung des Beitragsrechts für landwirt-

schaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer. 

Aufgrund des Strukturwandels ist der Anteil der Rentnerinnen und Rentner in der LKV im Ver-

gleich zu den anderen Krankenkassen deutlich höher. Daher kann nicht den aktiven Mitgliedern 

der LKV allein zugemutet werden, diese Lasten zu schultern. Deshalb und um die finanziellen Fol-

gen des Strukturwandels auf die LKV abzufedern, werden sogenannte Bundesmittel LKV gewährt. 

Konkret werden dadurch die Leistungsausgaben der in der LKV versicherten Rentnerinnen und 

Rentner finanziert, soweit sie nicht durch deren Beiträge und den Solidarbeitrag der aktiven Mit-

glieder der LKV gedeckt sind. 

Die Landwirtschaftliche Unfallversicherung (LUV) als Bestandteil der gesetzlichen Unfallversiche-

rung in Deutschland ist mit deren Regelungen eng verzahnt. Besonderheiten für die LUV bestehen 

allerdings insbesondere bei der Pflichtversicherung kraft Gesetzes für die land- und forstwirt-

schaftlichen Unternehmer, der Beitragsbemessung und in Bereichen der Leistungserbringung. Um 

die zuschussberechtigten land- und forstwirtschaftlichen Unternehmer durch Senkung ihrer Un-

fallversicherungsbeiträge kostenmäßig zu entlasten, erhält die LUV nach Maßgabe des jeweiligen 

Haushaltsgesetzes freiwillige Bundeszuschüsse. 

In der Land- und Forstwirtschaft beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei 

Vorliegen der notwendigen Beschäftigungszeiten Beihilfen aus einer tarifvertraglichen Zusatzver-

sorgung des Zusatzversorgungswerks für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft (ZLF) er-

halten. Diese Beihilfen werden für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die am 1. Juli 2010 das 

50. Lebensjahr vollendet hatten, ergänzt: Die Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der 

Land- und Forstwirtschaft (ZVALG) gewährt eine ausschließlich aus Bundesmitteln finanzierte Aus-

gleichsleistung. 

12.2.2 Ausgangslage, Maßnahmen und Ausblick 

Mit dem 2013 geschaffenen Bundesträger sind die Weichen gestellt, dass die Organisation der 

landwirtschaftlichen Sozialversicherung sich auch künftig an den anhaltenden Strukturwandel in 

der Landwirtschaft anpassen kann. 

Besonderheiten des versicherungszweigübergreifenden Bundesträgers sind seine Gesundheitsan-

gebote und Präventionsmaßnahmen aus einer Hand. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau (SVLFG) wurde deshalb im Rahmen der Kommission der Bundesregierung 

„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ als Experte benannt und bringt ihre Kompetenz im Zuge der 

Weiterentwicklung der Maßnahmen der Nationalen Präventionskonferenz ein. 
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Die Arbeitgeberverbände in der Landwirtschaft haben den bestehenden Tarifvertrag über das Zu-

satzversorgungswerk für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft zum 1. Januar 2021 ge-

kündigt. Für neue Beschäftigungsverhältnisse wird es daher keine Tarifrente mehr geben. 

12.2.3 Das Wichtigste in Kürze 

In der Alterssicherung der Landwirte ist die Abgabe des Unternehmens nicht mehr Voraussetzung 

für den Bezug einer Rente. Das Bundesverfassungsgericht hat durch einen am 9. August 2018 ver-

öffentlichten Beschluss die als „Hofabgabeverpflichtung“ bezeichnete Voraussetzung für Alters-

renten für verfassungswidrig und unanwendbar erklärt. Der Deutsche Bundestag hat die Hofabga-

beverpflichtung daraufhin für alle Rentenarten abgeschafft. 

Ab dem 1. April 2021 wurden die Einkommensgrenzen für einen Anspruch auf einen Zuschuss 

zum AdL-Beitrag deutlich auf 60 % der Bezugsgröße in der Sozialversicherung angehoben und da-

mit künftig dynamisch ausgestaltet. Hiermit soll erreicht werden, dass wieder mehr einkommens-

schwächere Landwirtinnen und Landwirte von einem Zuschuss profitieren können. Die bisherige 

starre und seit dem Jahr 2000 unverändert gebliebene Einkommensgrenze hatte zu einem starken 

Rückgang der Empfängerzahlen geführt.  

Saisonarbeitskräfte sollen in den landwirtschaftlichen Betrieben künftig noch besser betreut wer-

den. Im Frühjahr 2020 verstärkte die Landwirtschaftliche Unfallversicherung ihre Beratung von 

landwirtschaftlichen Betrieben mit Saisonarbeitskräften und bietet seitdem Informationen in 

mehreren Fremdsprachen auf ihrer Internetseite an. Die weitere Umsetzung des Beratungsange-

botes zum Arbeits- und Gesundheitsschutz an die Saisonbeschäftigten mittels einer fremdsprachi-

gen Hotline und einer digitalen App ist im Aufbau. 

12.2.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2018 

Anpassung in den alten Län-
dern um 3,22 % und in den 
neuen Ländern um 3,37 % 
Verordnung vom 12.6.2018 
(BGBl. I S. 838) 

Anpassung der Renten nach 
dem ALG 

Inkrafttreten: 
1.7.2018 

Gesetz zur Stärkung der 
Chancen für Qualifizierung 
und für mehr Schutz in der 
Arbeitslosenversicherung 
(Qualifizierungschancen- 
gesetz) 

Abschaffung der Hofabga-
beverpflichtung als Voraus-
setzung für einen Renten-
bezug aus der AdL 
Gesetz vom 18.12.2018 
(BGBl. I S. 2651) 

Umsetzung der Entschei-
dung des BVerfG 

Rückwirkendes Inkraft- 
treten: 9.8.2018 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2019 

Anpassung in den alten Län-
dern um 3,18 % und in den 
neuen Ländern um 3,91 % 
Verordnung vom 13.6.2019 
(BGBl. I S. 791) 

Anpassung der Renten nach 
dem ALG 

Inkrafttreten: 
1.7.2019 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2020 

Anpassung in den alten Län-
dern um 3,45 % und in den 
neuen Ländern um 4,20 % 
Verordnung vom 8.6.2020 
(BGBl. I S. 1220) 

Anpassung der Renten nach 
dem ALG 

Inkrafttreten: 
1.7.2020 

Gesetz zur Verbesserung 
der Transparenz in der Al-
terssicherung und der Re-
habilitation sowie zur Mo-
dernisierung der Sozialver-
sicherungswahlen (Gesetz 
Digitale Rentenübersicht) 

Erhöhung der bisherigen 
Einkommensgrenzen für ei-
nen Anspruch auf einen 
Beitragszuschuss auf 60 % 
der Bezugsgröße in der So-
zialversicherung und dyna-
mische Ausgestaltung 
Gesetz vom 11.2.2021 
(BGBl. I S. 154) 

Stärkere finanzielle Entlas-
tung kleiner und mittlerer 
landwirtschaftlicher Be-
triebe 

Inkrafttreten: 
1.4.2021 

Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2021 

Keine Erhöhung der Renten 
in den alten Ländern, An-
passung in den neuen Län-
dern um 0,72 % 
Verordnung vom 31.5.2021 
(BGBl. I S. 1254) 

Anpassung der Renten nach 
dem ALG 

Inkrafttreten: 
1.7.2021 
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12.3 Künstlersozialversicherung 

12.3.1 Ziele und Aufgaben 

Über die Künstlersozialversicherung sind selbstständige Künstlerinnen und Künstler sowie Publi-

zistinnen und Publizisten seit dem 1. Januar 1983 in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversi-

cherung pflichtversichert. Mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ist der Versicherungsschutz um die so-

ziale Pflegeversicherung erweitert worden. Die rechtliche Grundlage der Künstlersozialversiche-

rung ist das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) vom 27. Juli 1981. 

Selbstständige Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten befinden sich 

größtenteils in einer wirtschaftlichen und sozialen Situation, die mit der von gering verdienenden 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vergleichbar ist. Sie sind auf die Mitwirkung von Ver-

marktern beziehungsweise Verwertern angewiesen, damit ihre Werke oder Leistungen dem End-

abnehmer zugänglich gemacht werden können. Daher ist die Finanzierung der Sozialversiche-

rungsbeiträge an diejenige der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angelehnt. Nach dem KSVG 

versicherte selbstständige Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten haben 

wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur den halben Beitrag zu zahlen. Der „Arbeitgeberan-

teil“ wird über die Künstlersozialabgabe von den Verwertern sowie durch einen Bundeszuschuss 

aufgebracht. 

12.3.2 Ausgangslage 

Mit dem Künstlersozialabgabestabilisierungsgesetz (KSAStabG) vom 30. Juli 2014 wurde in der 

vergangenen Legislaturperiode auf einen deutlichen Anstieg des Künstlersozialabgabesatzes rea-

giert. Der Abgabesatz konnte daraufhin von 5,2 % (2014) auf 4,2 % im Jahr 2018 gesenkt werden. 

Dies ist maßgeblich gelungen mit einer erheblichen Ausweitung der Prüfungen durch die Träger 

der Rentenversicherung, ob die Abgabe korrekt erfolgt. In der Folge kommen deutlich mehr Un-

ternehmen ihrer Abgabepflicht nach, und die Abgabegerechtigkeit ist gestiegen. Darüber hinaus 

stellt der digitale Wandel auch die Künstlersozialversicherung vor die Herausforderung, auf neue 

Entwicklungen zu reagieren. Schließlich lösten die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der COVID-

19-Pandemie im Jahr 2020 erheblichen gesetzgeberischen Handlungsbedarf aus, der zu Beginn 

der 19. Legislaturperiode nicht absehbar gewesen ist. 

12.3.3 Das Wichtigste in Kürze 

Die Künstlersozialversicherung erweist sich auch weiterhin als verlässliche und stabile soziale Si-

cherung für Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten. Die Maßnahmen des 

KSAStabG und die Fortführung der Prüfungen von Unternehmen durch die Träger der Rentenver-

sicherung wirkten sich stabilisierend auf den Künstlersozialabgabesatz aus, der seit 2018 stabil 
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bei 4,2 % liegt. Mit Blick auf die zukünftige Ausgestaltung der Künstlersozialabgabe wurden von 

Seiten der Bundesregierung die gesetzliche Einbeziehung von digitalen Plattformen in die Abga-

bepflicht nach dem KSVG untersucht und Handlungsoptionen entwickelt, hinsichtlich deren Um-

setzbarkeit jedoch grundsätzliche Fragen noch offenbleiben mussten. Dies war nicht zuletzt den 

gravierenden wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geschuldet, 

die seit Frühjahr 2020 im Vordergrund standen und kurzfristige Maßnahmen u.a. auch im Bereich 

der Künstlersozialversicherung notwendig machten. So hätte der Künstlersozialabgabesatz wegen 

der pandemiebedingten massiven Einbrüche in der Kultur- und Kreativwirtschaft deutlich angeho-

ben werden müssen. Durch den Einsatz zusätzlicher Bundesmittel (Entlastungszuschuss) in Höhe 

von 32,5 Mio. Euro für Jahr 2021 und weiterer rund 85 Mio. Euro für das Jahr 2022 wird der 

Künstlersozialabgabesatz stabil bei 4,2 % gehalten. Damit wird eine unverhältnismäßige Belastung 

der abgabepflichtigen Unternehmen in ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Zeiten verhindert. 

Der schwierigen wirtschaftlichen Situation selbstständiger Künstlerinnen und Künstler sowie Pub-

lizistinnen und Publizisten aufgrund der vielfältigen Einschränkungen des öffentlichen und priva-

ten Lebens wurde dadurch Rechnung getragen, dass durch eine Änderung des KSVG die Mindest-

einkommensgrenze von 3 900 Euro für die Jahre 2020 und 2021 ausgesetzt wurde. Ein Unter-

schreiten des für eine Versicherung mindestens erforderlichen Jahreseinkommens von 3 900 Euro 

ist damit unschädlich für den Fortbestand des Versicherungsschutzes. 

Zudem wurde mit einer Ausnahmeregelung die Verdienstgrenze für zusätzliche nicht-künstleri-

sche selbstständige Tätigkeiten vorübergehend bis zum Jahresende 2021 von 450 auf 1 300 Euro 

im Monat erhöht. Bis zu diesem Betrag soll der Kranken- und Pflegeversicherungsschutz über die 

Künstlersozialkasse bestehen bleiben. Diese Maßnahmen flankieren die von der Bundesregierung 

und den Landesregierungen zur Verfügung gestellten wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen für Kunst- 

und Kulturschaffende, indem sie insbesondere sicherstellen, dass ein bestehender Versicherungs-

schutz in der Künstlersozialversicherung nicht infolge der Pandemie verloren geht. 

12.3.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Künstlersozialabgabever-
ordnung 2019 

Beibehalten des Künstlerso-
zialabgabesatzes für das 
Jahr 2019 bei 4,2 % 
Verordnung vom 23.8.2018 
(BGBl. I S. 1348) 

Finanzierung der Künstler-
sozialversicherung 

Inkrafttreten: 
31.8.2018 

Künstlersozialabgabever-
ordnung 2020 

Beibehalten des Künstlerso-
zialabgabesatzes für das 
Jahr 2020 bei 4,2 % 
Verordnung vom 12.8.2019 
(BGBl. I S. 1354) 

Finanzierung der Künstler-
sozialversicherung 

Inkrafttreten: 
6.9.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Änderung des Künstlersozi-
alversicherungsgesetzes 
(Artikel 2f des Vierten Ge-
setzes zur Änderung des 
Seearbeitsgesetzes und an-
derer Gesetze) 

Aussetzen der Mindestein-
kommensgrenze von 3 900 
Euro im KSVG für das Jahr 
2020 
Gesetz vom 14.10.2020 
(BGBl. I S. 2112) 

Erhaltung des Versiche-
rungsschutzes in der Künst-
lersozialversicherung trotz 
Unterschreiten der Min-
desteinkommensgrenze im 
Jahr 2020 

Inkrafttreten:  
20.10.2020 

Künstlersozialabgabe- 
verordnung 2021 

Beibehalten des Künstlerso-
zialabgabesatzes für das 
Jahr 2021 bei 4,2 % 
Verordnung vom 
29.12.2020 
(BGBl. I S. 3311) 

Finanzierung der Künstler-
sozialversicherung (u.a. in 
Verbindung mit § 21a des 
Bundeshaushaltsgeset-
zes 2021, durch das zusätz-
liche Bundesmittel in Höhe 
von 32,5 Mio. Euro bereit-
gestellt werden) 

Inkrafttreten: 
1.1.2021 

Änderung des Künstlersozi-
alversicherungsgesetzes 
(Artikel 7 „Sozialschutzpa-
ket III“) 

Aussetzen der Mindestein-
kommensgrenze von 3 900 
Euro im KSVG für das Jahr 
2021 
Gesetz vom 10.2.2021 
(BGBl. I S. 335) 

Erhaltung des Versiche-
rungsschutzes in der Künst-
lersozialversicherung trotz 
Unterschreiten der Min-
desteinkommensgrenze im 
Jahr 2021 

Inkrafttreten:  
01.04.2021 

Änderung des Künstlersozi-
alversicherungsgesetzes 
(Artikel 2a des Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/882 des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates über die Barrierefrei-
heitsanforderungen für Pro-
dukte und Dienstleistungen 
und zur Änderung anderer 
Gesetze) 

Entlastungszuschuss des 
Bundes im Haushaltsjahr 
2022 an die Künstlersozial-
kasse in Höhe von rd. 85 
Mio. Euro 
Befristete Erhöhung der 
Verdienstgrenze für zusätz-
liche nicht-künstlerische 
selbstständige Tätigkeiten 
bis zum Jahresende 2021 
von 450 auf 1 300 Euro im 
Monat  
 

Stabilisierung des Künstler-
sozialabgabesatzes für das 
Jahr 2022 bei 4,2 %  
Schaffung erleichterter 
Möglichkeiten für selbst-
ständige Nebenverdienste, 
damit der besondere Schutz 
der Künstlersozialversiche-
rung nicht verloren geht, 
wenn Kulturschaffende we-
gen weggebrochener Ein-
nahmen jenseits ihres 
künstlerischen Schaffens er-
werbstätig sind 

Inkrafttreten: 
voraussichtlich Juli 2021 
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12.4 Soziale Entschädigung 

12.4.1 Ziele und Aufgaben 

Soziale Sicherheit in Deutschland bedeutet auch: Wer einen gesundheitlichen Schaden erleidet, 

für dessen Folgen die Gemeinschaft in besonderer Weise einzustehen hat, hat Anspruch auf Ver-

sorgung und Fürsorge im Rahmen der Sozialen Entschädigung (SER). Kerngedanke des SER ist die 

besondere Fürsorge- und Einstandspflicht des Staates, wenn er seine Bürgerinnen und Bürger Ge-

fahren aussetzt und diese nicht ausreichend schützen kann. Das gilt in besonderem Maße für den 

Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Gewalttaten, zu denen auch Terroranschläge zählen. Die 

Fürsorge- und Einstandspflicht umfasst nicht nur Geschädigte, sondern auch deren Angehörige 

und Hinterbliebene. 

Die Leistungen im SER richten sich derzeit nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), das ur-

sprünglich für die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen des Zweiten Weltkriegs geschaf-

fen wurde, und nach Nebengesetzen. Diese gelten für Gewaltopfer, Wehr- und Zivildienstopfer, 

Impfgeschädigte und Opfer von SED-Unrecht. 

Der Anschlag auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016, bei dem zwölf Menschen getötet 

und mehr als hundert Menschen verletzt wurden, stellt eine Zäsur für Deutschland dar. Zum Zeit-

punkt des Anschlags bestand in Deutschland bereits ein ganzheitlich ausgerichtetes, sehr ausdiffe-

renziertes System zur Unterstützung der Opfer von Straftaten. Dennoch wurde deutlich, dass sich 

Opfer terroristischer Straftaten, die stellvertretend für den Staat und unsere freiheitliche demo-

kratische Gesellschaft getroffen werden, in einer Ausnahmesituation befinden. Sie benötigen eine 

zentrale Ansprechperson an ihrer Seite, die sie zu den passenden Unterstützungsangeboten leitet 

und sich bei den zuständigen Stellen für ihre Belange einsetzt. 

Am 8. März 2017 wurde daher Ministerpräsident a.D. Kurt Beck zum Beauftragten der Bundesre-

gierung für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz ernannt. 

Während seiner einjährigen Tätigkeit hat er die Betroffenen des Anschlags, einschließlich im Aus-

land lebender Opfer und Angehöriger, individuell betreut und entsprechend ihrer Bedürfnisse un-

terstützt. Zur Fortführung beziehungsweise Erweiterung dieser Aufgaben wurde Prof. Dr. Edgar 

Franke durch Kabinettbeschluss vom 11. April 2018 zum Beauftragten der Bundesregierung für 

die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland ernannt. In 

der Wahrnehmung dieser Aufgaben ist der Bundesbeauftragte unabhängig. Er wird durch eine Ge-

schäftsstelle unterstützt, die sich aus einem interdisziplinären Team zusammensetzt und im BMJV 

angesiedelt ist.  
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Die Aufgaben des Bundesbeauftragten lassen sich in drei Arbeitsbereiche gliedern. Seine Haupt-

aufgabe besteht darin, die Betroffenen terroristischer Anschläge im Inland umfassend und dauer-

haft als zentrale Ansprechperson zu unterstützten. Zudem gibt er Opfern von Straftaten eine 

Stimme im politischen Geschehen. Er setzt sich dafür ein, dass die Interessen der Betroffenen in 

wichtigen Entscheidungsprozessen Berücksichtigung finden, wie beispielsweise 2019 bei der Re-

form des SER. Eine weitere Aufgabe liegt darin, Netzwerke aufzubauen und die Zusammenarbeit 

mit den verschiedenen Akteuren im Bereich Opferschutz und Opferhilfe zu verbessern. 

Seit 2017 wurden in 14 Ländern zentrale Kontaktstellen aufgebaut oder Opferbeauftragte be-

nannt, die Opfer von Terrorismus und zum Teil darüberhinausgehend Opfer von Großschadensla-

gen oder Opfer von Straftaten allgemein unterstützen. Der Bundesbeauftragte steht mit diesen 

Opferbeauftragten im regelmäßigen Austausch. Auch auf internationaler Ebene setzt er sich für 

eine noch engere zwischenstaatliche Zusammenarbeit ein. Er ist zentrale Kontaktstelle im „EU-

Netzwerk zentraler Kontaktstellen für Opfer von Terrorismus“, das im Zuge der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft 2020 eingerichtet wurde. Diese Kontaktstellen sollen im Anschlagsfall so zu-

sammenarbeiten, dass ausländischen Opfern von Terrorismus geeignete Unterstützungsangebote 

im Anschlagsland und in ihrem Heimatland vermittelt werden. Zudem ist der Bundesbeauftragte 

auf Ebene des Europarats ein aktives Mitglied des „Council of Europe Network for the Exchange of 

procedural Information regarding the Legal Standing of Victims of Terrorism“, in dem allgemein 

Informationen zur rechtlichen Stellung von Terroropfern in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 

ausgetauscht werden. 

12.4.2 Ausgangslage 

Das geltende Recht hat sich über die Zeit zu einem sehr detailreichen und unübersichtlichen Rege-

lungskomplex entwickelt, das nicht mehr an den heutigen Bedarfen der Berechtigten ausgerichtet 

ist. Die Zahl der Kriegsopfer geht demografiebedingt kontinuierlich und stark zurück, während die 

Zahl der Gewaltopfer, die heute Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) erhalten, 

kontinuierlich ansteigt. Erforderlich war daher ein neues Regelungswerk, das insbesondere die Be-

darfe der Geschädigten von Gewalttaten in den Vordergrund rückt. Das wurde spätestens mit 

dem Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 sehr deutlich. Folglich 

sah der Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode den Auftrag zur Reform des SER vor.  

Am 12. Dezember 2019 wurde das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts be-

schlossen. Artikel 1 des Gesetzes enthält das neue Vierzehnte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XIV). 

Dieses regelt die Soziale Entschädigung von Gewaltopfern - einschließlich Terroropfern -, von Op-

fern von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege, der Geschädigten durch Ereignisse im Zusam-
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menhang mit der Ableistung des Zivildienstes und der durch Schutzimpfungen und Prophylaxe-

maßnahmen Geschädigten sowie ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen. Dieses eigenständige 

Sozialgesetzbuch unterstreicht die Bedeutung des SER und seine gesellschaftliche Relevanz.  

Mit dem SGB XIV wird insbesondere die Lebenssituation von Menschen, die durch eine Gewalttat 

eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, verbessert. Neu erfasst werden Formen psychi-

scher Gewalt, so dass grundsätzlich auch Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung dem erwei-

terten Gewaltbegriff unterfallen. Vor allem Opfern sexueller oder psychischer Gewalt kommt zu-

sätzlich eine Beweiserleichterung bei der Kausalitätsprüfung psychischer Erkrankungen zugute. Als 

neuer Entschädigungstatbestand werden auch Handlungen im Zusammenhang mit Kinderporno-

graphie erfasst. Schockschadensopfer, also Menschen, die nicht direkte Opfer, aber vom Miterle-

ben der Tat beeinträchtigt sind, werden Gewaltopfern gleichgestellt. Darüber hinaus werden Op-

fer von Gewalttaten unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und ihrem Aufenthaltsstatus 

gleichbehandelt.  

Durch die sogenannten Schnellen Hilfen werden insbesondere Opfer von Gewalttaten so schnell 

wie möglich dabei unterstützt, sich wieder in ihrem Alltag zurechtzufinden und die Folgen der Ge-

walttat bewältigen zu können. Wesentlicher Teil dieser Schnellen Hilfen sind die Leistungen in ei-

ner Traumaambulanz, die in einem erleichterten niedrigschwelligen Verfahren zeitnah erbracht 

werden. Zu den Schnellen Hilfen gehört auch ein Fallmanagement, durch dessen Unterstützung 

und Begleitung ein Antrag reicht, um alle benötigten Leistungen zu erhalten. 

Geschädigte erhalten für anerkannte Schädigungsfolgen Leistungen der Krankenbehandlung der 

Sozialen Entschädigung, deren Art und Umfang sich - wie bisher - im Wesentlichen nach Vorschrif-

ten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) richtet. Das neue Recht sieht aber einige Begüns-

tigungen vor. Kernstück sind die ergänzenden Leistungen. Von zentraler Bedeutung für die Opfer 

von Gewalttaten sind dabei die besonderen psychotherapeutischen Leistungen.  

Das SGB XIV fasst die Vielzahl an monatlichen Geldleistungen des BVG zu monatlichen anrech-

nungsfreien Entschädigungsleistungen zusammen, die deutlich erhöht wurden. Für Geschädigte 

und Witwen/Witwer besteht auch die Möglichkeit, Einmalzahlungen als Abfindungen zu erhalten. 

Der Berufsschadensausgleich als Entschädigung für durch die Schädigung bedingte berufliche 

Nachteile bleibt daneben bestehen.  

Das SGB XIV tritt grundsätzlich am 1. Januar 2024 in Kraft und gilt für Anträge ab diesem Zeit-

punkt. Den bereits bestehenden Leistungsempfängerinnen und -empfängern kommt ebenfalls 

eine gute Absicherung durch umfassende Besitzstandsregelungen zugute. Durch ein einmaliges 

Wahlrecht ist auch ein Wechsel in das neue Recht möglich. 
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Einige Leistungsverbesserungen sind bereits rückwirkend zum 1. Juli 2018 in Kraft getreten. Diese 

sollen die Situation von Gewaltopfern - vor allem Terroropfern - verbessern. Es wurden die Wai-

senrenten und das Bestattungsgeld bei schädigungsbedingtem Tod erhöht und die Leistungen für 

Überführungskosten verbessert. Außerdem erhalten Ausländerinnen und Ausländer, die Opfer ei-

ner Gewalttat werden, die gleichen Entschädigungsleistungen wie deutsche Gewaltopfer. Eine 

verpflichtende gesetzliche Grundlage für Traumaambulanzen stellt bereits ab 1. Januar 2021 si-

cher, dass flächendeckend eine Soforthilfe in einer Traumaambulanz gewährleistet wird. Bis zum 

Inkrafttreten 2024 werden von Bund und Ländern alle erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung 

des neuen Rechts ergriffen. 

12.4.3 Das Wichtigste in Kürze 

Das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts vom 12. Dezember 2019 enthält in 

Artikel 1 das neue Vierzehnte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XIV).Damit wird 

• insbesondere die Lebenssituation von Menschen verbessert, die durch eine Gewalttat eine 

gesundheitliche Schädigung erlitten haben; 

• die staatliche Opferentschädigung an veränderte gesellschaftliche Entwicklungen angepasst: 

von der Kriegsopferversorgung und -fürsorge hin zur passgenauen Unterstützung von Gewalt-

opfern; 

• früher angesetzt: Opfer von Gewalt und Terror bekommen schneller und unbürokratischer 

Hilfe durch Leistungen in Traumaambulanzen und Begleitung durch Fallmanagerinnen und 

Fallmanager; 

• durch ergänzende Leistungen der Krankenbehandlung oberhalb des Leistungsspektrums der 

GKV und durch erheblich erhöhte Entschädigungszahlungen besser unterstützt; 

• der Teilhabegedanke durch Verbesserungen bei den Teilhabeleistungen gestärkt sowie 

• durch die neue Struktur der Zugang zu den Leistungen transparent und damit für die Betroffe-

nen erleichtert. 

Am 11. April 2018 wurde ein Beauftragter der Bundesregierung für die Anliegen von Opfern und 

Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland ernannt. Er ist dauerhafter zentraler 

Ansprechpartner für die Anliegen der Betroffenen und dient als Kontaktvermittler zu allen mit ei-

nem Terroranschlag befassten Akteuren. Er steht im persönlichen Kontakt mit den Betroffenen 

und setzt sich für sie ein. Dabei leistet oder vermittelt er je nach Bedarf praktische, finanzielle und 

psychosoziale Unterstützung. 

In der 19. Legislaturperiode wurden die sogenannten Härteleistungen für Opfer und Hinterblie-

bene terroristischer und extremistischer Straftaten erhöht. Bei diesen Härteleistungen handelt 
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es sich um Haushaltsmittel, die der Bundestag jährlich zweckgebunden zur Verfügung stellt. Auf 

die Härteleistungen besteht kein Rechtsanspruch. Die Leistungen werden aus Billigkeitsgründen 

nach den Grundsätzen der Selbstbindung der Verwaltung (Art. 3 GG) erbracht. 2018 wurden diese 

Leistungen deutlich erhöht. 

Betroffene, d.h. unmittelbar Verletzte und Hinterbliebene, erhalten auf Antrag zunächst eine So-

forthilfe, die innerhalb weniger Tage nach Antragstellung ausgezahlt werden kann: 

• 3 000 Euro bzw. 5 000 Euro für Verletzte, 

• 30 000 Euro für Hinterbliebene (Eltern, Kinder, Ehegatte, Lebenspartner; zuvor 10 000 Euro), 

• 15 000 Euro für Geschwister (zuvor 5 000 Euro). 

Verletzte können je nach Art und Ausmaß der Schädigung weitergehende bzw. abschließende 

Härteleistungen erhalten. Diese bemessen sich nach den Grundsätzen der zivilrechtlichen Schmer-

zensgeldrechtsprechung. Zusätzlich können Nachteile beim beruflichen Fortkommen mit einer 

Summe von bis zu 20 000 Euro (zuvor 7 500 Euro) ausgeglichen werden. 

Hinterbliebene können eine Pauschale zur Abmilderung eines Unterhaltsschadens erhalten. Diese 

beträgt für hinterbliebene Ehegattinnen und Ehegatten 25 000 Euro (zuvor 10 000 Euro) und für 

hinterbliebene Kinder abhängig vom Alter zwischen 25 000 Euro und 45 000 Euro (zuvor 10 000 

bis 16 000 Euro). 

An die Verletzten und Hinterbliebenen des terroristischen Anschlags auf dem Berliner Breit-

scheidplatz wurden bisher über 3,65 Mio. Euro ausgezahlt, ca. 475 000 Euro an die Verletzten und 

Hinterbliebenen des Anschlags in Halle (Saale) und Landsberg am 9. Oktober 2019 sowie knapp 

1,25 Mio. Euro an die Betroffenen des Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020 (Stand jeweils Mai 

2021). Insgesamt wurden im Jahr 2020 rund 3 Mio. Euro an die Opfer extremistischer Übergriffe 

und terroristischer Straftaten ausgezahlt. 

Nach der neuen „Richtlinie zur Zahlung von Unterstützungsleistungen für durch terroristische 

und extremistische Taten wirtschaftlich Betroffene aus dem Bundeshaushalt“ können selbst-

ständig tätige Personen, kleine Unternehmen und in Einzelfällen auch Einrichtungen Unterstüt-

zungsleistungen zum Ausgleich materieller Schäden erhalten, wenn ihre Betriebsstätte oder 

Räumlichkeit Tatort eines Anschlags geworden ist, bei dem Menschen getötet wurden oder hät-

ten getötet werden können. Die Unterstützungsleistungen werden als einmalige Pauschale ausge-

zahlt und bewegen sich zwischen 1 000 Euro und 15 000 Euro. 
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Seit Mai 2013 besteht das zweigliedrige Ergänzende Hilfesystem für Betroffene sexualisierter Ge-

walt in Kindheit und Jugend (EHS) mit den Teilen „Fonds Sexueller Missbrauch im familiären Be-

reich (FSM)“ und dem „Ergänzenden Hilfesystem im institutionellen Bereich“. Es ergänzt das be-

stehende Netz des SER und der sozialrechtlichen Versorgungssysteme und gewährleistet eine be-

darfsgerechte und niedrigschwellige Unterstützung für Betroffene zur Bewältigung der traumati-

schen Erfahrungen. Mittlerweile (Stand Januar 2021) haben sich mehr als 15 900 Betroffene mit 

einem Antrag auf Hilfeleistungen an die Geschäftsstelle des FSM gewandt. 

Die Stiftung Anerkennung und Hilfe erkennt das von Kindern und Jugendlichen in stationären Ein-

richtungen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie zwischen 1949 und 1975 (Bundesrepublik 

Deutschland) bzw. zwischen 1949 und 1990 (DDR) erfahrene Leid und Unrecht an und erbringt 

Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen. Betroffene konnten sich bis zum 30. Juni 2021 bei 

einer regionalen Anlauf- und Beratungsstelle für den Erhalt solcher Leistungen anmelden. Bis 

Ende April 2021 haben rund 18 300 Betroffene finanzielle Anerkennungs- und Unterstützungsleis-

tungen in Höhe von rund 190 Mio. Euro aus der Stiftung erhalten. 

12.4.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Regelung des So-
zialen Entschädigungsrechts 

Neuausrichtung und Moder-
nisierung des SER im Vier-
zehnten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XIV in Artikel 1) 
Gesetz vom 12.12.2019 
(BGBl. I S. 2652) 

Mehr Transparenz und 
Rechtsklarheit für Verwal-
tung und Bürger/innen 
Verbesserte Leistungen 
Stärkung des Teilhabege-
dankens 
Verbesserungen für Ge-
walt- und Terroropfer 

Inkrafttreten: 
im Wesentlichen am 
1.1.2024 
Inkrafttreten einzelner Re-
gelungen bereits zum 
1.7.2018: 
- Erhöhung Waisenrenten 
und Bestattungsgeld 
- Verbesserung Überfüh-
rungskosten 
- Gleichstellung inländischer 
und ausländischer Gewalt-
opfer 
Stufenweises Inkrafttreten 
des Wechsels vom Tatort- 
zum Wohnortprinzip 
ab 1.1.2020 
Inkrafttreten der Regelun-
gen zu den Traumaambu-
lanzen bereits zum 1.1.2021 

Maßnahme zur Umsetzung 
des SGB XIV: 
Rechtsverordnung zu den 
Traumaambulanzen 

Regelung von Mindestinhal-
ten der Vereinbarungen 
zwischen den Trägern der 
Sozialen Entschädigung und 
den Traumaambulanzen 
(§ 38 SGB XIV) 

Schaffung von Standards 
und Rechtsklarheit bzgl. 
Qualifikation des behan-
delnden Personals, Dauer 
der einzelnen Sitzung sowie 
Erreichbarkeit der 
Traumaambulanzen und 
Wartezeiten 

Verabschiedung voraus-
sichtlich 2021 
Inkrafttreten: 
1.1.2024 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Maßnahme zur Umsetzung 
des SGB XIV:  
Verordnung zu Kooperati-
onsvereinbarungen 

Festlegung von Mindestan-
forderungen an die Koope-
rationsvereinbarungen zwi-
schen Trägern der Sozialen 
Entschädigung und Bera-
tungsstellen und Einrich-
tungen im Bereich Opfer-
entschädigung 
(§ 40 SGB XIV) 

Sicherung der fachlichen 
Qualifikation des Personals 
der möglichen Kooperati-
onspartner 

Inkrafttreten: 
1.1.2024 

Maßnahme zur Umsetzung 
des SGB XIV: 
Verordnung zum Berufs-
schadensausgleich (BSA) 

Regelung zur Berechnung 
des BSA 
(§ 91 SGB XIV) 

Rechtsanwenderfreundliche 
und klare Regelungen zur 
Berechnung des BSA 

Inkrafttreten: 
1.1.2024 

Maßnahme zur Umsetzung 
des SGB XIV: 
Verordnung zu Einkommen 
und Vermögen 

Regelungen zur Berücksich-
tigung von Einkommen und 
Vermögen bei den Beson-
deren Leistungen im Einzel-
fall 
(§ 109 SGB XIV) 

Rechtsvereinfachung und 
erhebliche Verschlankung 
des bisherigen Rechts  

In Erarbeitung 
Vorlage Bundesrat: 
voraussichtlich 2022 
Inkrafttreten: 
1.1.2024 

Maßnahme zur Umsetzung 
des SGB XIV: 
Finanzuntersuchung  

Untersuchung der jährli-
chen Einnahmen und Aus-
gaben bei den Leistungen 
der Sozialen Entschädigung 
in den Jahren 2023 bis 2026 
(Artikel 59) 

Untersuchung besonders fi-
nanzwirksamer Regelungen 
des SGB XIV auf ihre Haus-
haltswirksamkeit 
Untersuchung des Verwal-
tungsaufwandes der Träger 
des SER 

2021: Durchführung der 
Voruntersuchung 
2022: Beginn der Finanzun-
tersuchung 
2023 bis 2026: laufende Fi-
nanzuntersuchung 
2024: Zwischenbericht für 
Bundestag und Bundesrat  

Maßnahme zur Umsetzung 
des SGB XIV: 
Unterstützung der Länder 
bei den Vorbereitungen zur 
Umsetzung der Krankenbe-
handlung der Sozialen Ent-
schädigung 

Unterstützung bei der 
Schaffung der Vorausset-
zungen, dass sich Berech-
tigte gegenüber Leistungs-
erbringern (Behandlern) 
durch elektronische Karten 
legitimieren können 
Unterstützung bei der Klä-
rung von Fragen in Zusam-
menhang mit der Erbrin-
gung der Hilfsmittelversor-
gung durch die Unfallkassen 
der Länder 

Entwicklung der erforderli-
chen technischen Voraus-
setzungen  
Identifizierung von Schnitt-
stellen zwischen beteiligten 
Akteuren und Verfahrens-
absprachen 

Bildung einer Bund-Länder- 
AG „Krankenbehandlung“ 
mit Unter-AGs:  
1.„Nachweispflicht/elektro-
nische Karten“ unter Betei-
ligung von Krankenkassen-
verbänden 
2. „Hilfsmittelversorgung” 
unter Beteiligung von 
DGUV, Unfallkassen der 
Länder und Krankenkassen-
verbänden 
Abschluss der Arbeiten 
bis spätestens 1.1.2024 
(Inkrafttreten) 

Maßnahme zur Umsetzung 
des SGB XIV: 
IT-Umsetzung SGB XIV 

Auftrag aus der Gesetzes-
begründung, dass sich der 
Bund an der Vorbereitung 
der Beschaffung einer ein-
heitlichen IT durch die Län-
der hinsichtlich Ausschrei-
bung, Vergabe und Entwick-
lungsbegleitung beteiligt 
(BT-Drucks. 19/13824) 

Aufbau der für die Durch-
führung der Leistungen des 
SGB XIV notwendigen IT-
Strukturen 
Bundeseinheitliche Anwen-
dung eines neuen „IT- Fach-
verfahrens SGB XIV“ 

Tätigkeit einer „Bund-Län-
der-AG IT-SGB XIV” mit zwei 
Unter-AGs 
Geplanter Einsatz der 
neuen IT ab 1.1.2024 

Stiftung Anerkennung und 
Hilfe 

Befristetes Hilfesystem zur 
öffentlichen und individuel-

Finanzielle Unterstützungs-
leistungen: 

Errichtung der Stiftung zum 
1.1.2017 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

len Anerkennung sowie wis-
senschaftlichen Aufarbei-
tung des von Kindern und 
Jugendlichen erlittenen 
Leids und Unrechts in stati-
onären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe und Psy-
chiatrie 

Geldpauschale von 9 000 
Euro und Rentenersatzleis-
tungen bis zu 5 000 Euro 

Anmeldung von Betroffe-
nen für den Erhalt von Stif-
tungsleistungen bis 
30.6.2021 
Prüfung und Bearbeitung 
aller Anmeldungen bis 
31.12.2022 

Richtlinien zur Zahlung von 
Härteleistungen für Opfer 
extremistischer und terro-
ristischer Straftaten aus 
dem Bundeshaushalt 

Erhöhung der Härteleistun-
gen 
Bundeshaushalt Kapitel 
0718 Titel 681 01 und 
681 02 

Zeichen der Solidarität mit 
Opfern und Hinterbliebe-
nen terroristischer Strafta-
ten und extremistischer 
Übergriffe 

Erlass des BMJV vom 
28.6.2018 zur Erhöhung der 
Härteleistungen: 
Verdreifachung der einmali-
gen Pauschale für den Ver-
lust eines nahen Angehöri-
gen rückwirkend für den 
gesamten Geltungszeit-
raum der jeweiligen Richtli-
nie 
Deutliche Erhöhung der ein-
maligen Pauschalen zur Ab-
milderung eines Unterhalts-
schadens und der Nachteile 
beim beruflichen Fortkom-
men sowie Einführung einer 
pauschalen Reisekostenbei-
hilfe ab 1.1.2018 

Richtlinie zur Zahlung von 
Unterstützungsleistungen 
für durch terroristische und 
extremistische Taten wirt-
schaftlich Betroffene aus 
dem Bundeshaushalt 

Unterstützungsleistungen 
für selbstständig tätige Per-
sonen, kleine Unternehmen 
und in Einzelfällen auch Ein-
richtungen zum Ausgleich 
materieller Schäden, wenn 
ihre Betriebsstätte oder 
Räumlichkeit Tatort eines 
terroristischen oder extre-
mistischen Anschlags ge-
worden ist, bei dem Men-
schen getötet wurden oder 
hätten getötet werden kön-
nen 
Bundeshaushalt Kapitel 
0718 Titel 681 01 und 
681 02 

Bedarfsorientierte Unter-
stützungsleistung für Opfer 
und Hinterbliebene terro-
ristischer Straftaten und 
extremistischer Übergriffe 

Inkrafttreten: 
1.8.2020 
(Stichtag: terroristische und 
extremistische Taten, die 
nach dem 1.1.2018 began-
gen wurden) 

Umsetzung von Empfehlun-
gen des Runden Tisches 
„Sexueller Kindesmiss-
brauch in privaten und öf-
fentlichen Einrichtungen so-
wie im familiären Bereich“ 

Einrichtung des Fonds „Se-
xueller Missbrauch für Be-
troffene von sexuellem 
Missbrauch im familiären 
Bereich“ durch den Bund 
Ergänzende Leistungen zu 
den Leistungen des gesetzli-
chen und sozialrechtlichen 
Systems: max. 10 000 Euro 
pro Person, bei erhöhtem 
Leistungsbedarf aufgrund 
einer Schwerbehinderung 
Bewilligung von bis zu 5 000 
Euro zusätzlich möglich 

Konkrete Hilfe für zum Tat-
zeitpunkt minderjährige Be-
troffene von sexualisierter 
Gewalt 

Einrichtung des Fonds: 
1.5.2013 
Aufhebung der ursprüngli-
chen Antragsfrist 30.4.2016 
durch BMFSFJ 
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12.5 Sozialgerichtsbarkeit 

12.5.1 Ziele und Aufgaben 

Bei Streitigkeiten über Ansprüche auf Sozialleistungen (z.B. Renten-, Kranken-, Pflege- oder Unfall-

versicherungsleistungen, Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialhilfe) ist der 

Rechtsweg zu den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit eröffnet. Der Einzelne hat einen grundge-

setzlich garantierten Anspruch auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG). Dementsprechend 

ist das zentrale Anliegen des Gesetzgebers im Bereich der Sozialgerichtsbarkeit, dieses Recht zu 

gewährleisten und den Bürgerinnen und Bürgern die Verwirklichung ihrer sozialen Rechte zu er-

möglichen und zu sichern. Hierfür bedarf es aufgrund der sich stetig wandelnden Rahmenbedin-

gungen und nicht zuletzt auch der sich weiterentwickelnden Sozialgesetzgebung der fortlaufen-

den Verbesserung des rechtlichen Rahmens für die Arbeit der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit.  

Die Sozialgerichtsbarkeit nimmt die verfassungsrechtliche Aufgabe der Rechtsprechung für den 

Bereich des Sozialrechts wahr. Sie gehört zu den Einrichtungen, die zum Ausbau und zur Sicherung 

des Sozialstaates geschaffen wurden. Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sichern den Rechts-

schutz und gewährleisten Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. Sie dienen damit der Verwirkli-

chung des grundgesetzlichen Sozialstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 1 GG) und stärken das Vertrauen 

der Bürgerinnen und Bürger in den sozialen Rechtsstaat und seine Einrichtungen. 

12.5.2 Ausgangslage 

Die Sozialgerichtsbarkeit ist mit rund 2 000 Richterinnen und Richtern ein wichtiger Zweig der 

rechtsprechenden Gewalt. Sie besteht seit 1954 als selbstständige und gleichgeordnete Gerichts-

barkeit neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Zivil- und Strafgerichte), der allgemeinen Verwal-

tungsgerichtsbarkeit, der Finanzgerichtsbarkeit und der Arbeitsgerichtsbarkeit. Die Sozialgerichts-

barkeit ist dreistufig aufgebaut. Als erste Instanz entscheiden in der Regel die Sozialgerichte. Als 

zweite Tatsacheninstanz hat das Landessozialgericht, in der Regel in jedem Bundesland eines, 

über Berufungen gegen Urteile und Gerichtsbescheide sowie über Beschwerden gegen Beschlüsse 

des Sozialgerichts zu entscheiden. Daneben besteht in bestimmten Fällen eine erstinstanzliche Zu-

ständigkeit der Landessozialgerichte. Als dritte Instanz entscheidet das Bundessozialgericht mit 

Sitz in Kassel über das Rechtsmittel der Revision gegen Urteile und gleichgestellte Beschlüsse der 

Landessozialgerichte sowie über Beschwerden gegen die Nichtzulassung der Revision in diesen 

Entscheidungen durch die Landessozialgerichte.  

Neben dem Bundessozialgericht gibt es derzeit in Deutschland 14 Landessozialgerichte und 68 So-

zialgerichte. In allen drei Instanzen wirken neben den Berufsrichterinnen und -richtern ehrenamt-
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liche Richterinnen und Richter an der Entscheidungsfindung mit. Hierbei handelt es sich um sach-

kundige Personen, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den im Sozialgerichtsgesetz genannten 

Gruppen in das Ehrenamt berufen werden können. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

können dadurch ihr jeweiliges Erfahrungswissen mit einbringen und erhöhen durch die Zugehörig-

keit zu bestimmten relevanten Gruppen die Akzeptanz von Urteilen bei den Beteiligten.  

Die Auslastung der Sozialgerichtsbarkeit ist weiter anhaltend hoch. Zu Beginn des Jahres 2009 wa-

ren bei den Sozialgerichten rund 443 000 Klagen anhängig, zum Jahresbeginn 2014 waren es 

494 500 Klagen und Anfang 2019 waren es etwa 493 000 Klagen. Bei den Landessozialgerichten 

waren zum Jahresbeginn 2009 knapp 36 000 Berufungsverfahren anhängig, zu Beginn des Jahres 

2014 waren es rund 39 300 und Anfang 2019 etwa 38 300 Berufungsverfahren. Zur Entlastung 

und zur Effizienzsteigerung in der Sozialgerichtsbarkeit wurden in der 19. Legislaturperiode ver-

schiedene Verbesserungen im Sozialgerichtsgesetz umgesetzt. 

12.5.3 Das Wichtigste in Kürze 

Mit dem Siebten Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Ge-

setze (7. SGB IV-ÄndG) wurden vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten bei der Gewinnung eh-

renamtlicher Richterinnen und Richter für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit die Möglichkeiten 

für deren Berufung aus den Kreisen der Arbeitgeber sowie für Verfahren in Angelegenheiten des 

Vertragsarztrechts aus den Kreisen der Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und Psychotherapeuten 

ausgeweitet. Die Regelungen zur Entbindung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter wurden 

gelockert.  

Daneben wurde die notwendige Beiladung von Sozialversicherungsträgern in sozialgerichtlichen 

Verfahren zur Beitragserhebung und Statusfeststellung in eine Beiladung auf Antrag umgewan-

delt. Dies trägt unter Wahrung der Beteiligtenrechte zur Verschlankung und Beschleunigung der 

Gerichtsverfahren bei. Des Weiteren wurden Regelungen zur Rechtswegzuständigkeit für Klagen 

gegen Entscheidungen der Schiedsstellen nach § 133 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie 

gegen Entscheidungen des Schlichtungsausschusses Bund nach § 19 des Krankenhausfinanzie-

rungsgesetzes getroffen. Schließlich wurden verschiedene redaktionelle Anpassungen vorgenom-

men.  

Mit der Verordnung über die elektronische Aktenführung bei den obersten Gerichten des Bun-

des in der Zivilgerichtsbarkeit und in den Fachgerichtsbarkeiten wurden weitere Schritte zur Ein-

führung der elektronischen Akte bei den Bundesgerichten getroffen. Das Gesetz zur Einführung 

der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsver-
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kehrs schreibt die elektronische Aktenführung ab dem 1. Januar 2026 für alle gerichtlichen Ver-

fahren verbindlich vor. Damit die Gerichte bereits im Übergangszeitraum vor diesem Stichtag mit 

der Pilotierung der elektronischen Akte beginnen können, regeln Bund und Länder die organisato-

risch-technischen Rahmenbedingungen und die einzuhaltenden Anforderungen in Rechtsverord-

nungen. 

Mit dem Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung 

wurden u.a. die Verhaltensregeln für den Wettbewerb der Krankenkassen und insbesondere de-

ren Werbemaßnahmen genauer festgelegt. Damit einhergehend wurden die Rechtsschutzmög-

lichkeiten der Krankenkassen untereinander bei wettbewerbswidrigem Verhalten ausgeweitet. 

Die neu geregelten Unterlassungsansprüche fallen wie die bisherigen Ansprüche in die Zuständig-

keit der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit und dort der Landessozialgerichte (LSG), womit ein 

Gleichklang zu aufsichtsrechtlichen Streitigkeiten hergestellt wird. Daneben wurden wettbe-

werbsrechtliche Streitigkeiten zwischen Krankenkassen im Zusammenhang mit dem Risikostruk-

turausgleich allein dem LSG Nordrhein-Westfalen zugewiesen, wie dies bislang schon bei entspre-

chenden Streitigkeiten zwischen Krankenkassen oder ihren Verbänden und dem Bundesamt für 

Soziale Sicherung (BAS) der Fall ist.  

Mit dem Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung wurde die Zuständigkeit der Ge-

richte der Sozialgerichtsbarkeit auf die mit dem Gesetz neu eingeführten sektorenübergreifenden 

Schiedsgremien auf Bundes- und Landesebene ausgeweitet. 

12.5.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Einführung einer 
zivilprozessualen Muster-
feststellungsklage 

Klarstellung, dass die zivil-
prozessuale Musterfeststel-
lungsklage im Sozialge-
richtsgesetz ebenso wie in 
den anderen öffentlich-
rechtlichen Gerichtsbarkei-
ten keine Anwendung fin-
det 
Art. 9 des Gesetzes vom 
12.7.2018 (BGBl. I S. 1155) 

Herausnahme der öffent-
lich-rechtlichen Gerichts-
barkeiten 

Inkrafttreten: 
1.11.2018 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz für schnellere Ter-
mine und bessere Versor-
gung 

Zuständigkeit der LSG für 
Klagen gegen Entscheidun-
gen der neuen sektoren-
übergreifenden Schiedsgre-
mien auf Landesebene 

Zuständigkeit des LSG Ber-
lin-Brandenburg für das 
neue sektorenübergrei-
fende Schiedsgremium auf 
Bundesebene 

Art. 4 des Gesetzes vom 
6.5.2019 (BGBl. I S. 682) 

Regelung zur Rechtsweg-
zuständigkeit 

Inkrafttreten: 
11.5.2019 

Gesetz zur Einführung einer 
Karte für Unionsbürger und 
Angehörige des Europäi-
schen Wirtschaftsraums mit 
Funktion zum elektroni-
schen Identitätsnachweis 
sowie zur Änderung des 
Personalausweisgesetzes 
und weiterer Vorschriften 

Einfügung des § 12 des eID-
Karte-Gesetzes in die Er-
mächtigungsgrundlage des 
§ 65c SGG; damit Identitäts-
nachweis mit Personalaus-
weis und elektronischem 
Aufenthaltstitel sowie nun 
auch der eID-Karte möglich 
Art. 5 Absatz 9 des Gesetzes 
vom 21.6.2019 
(BGBl. I S. 854). 

Erweiterung der Möglich-
keiten des Identitätsnach-
weises für Formularverwen-
der 
 

Inkrafttreten: 
1.11.2019 

Gesetz zur Regelung der 
Wertgrenze für die Nichtzu-
lassungsbeschwerde in Zi-
vilsachen, zum Ausbau der 
Spezialisierung bei den Ge-
richten sowie zur Änderung 
weiterer prozessrechtlicher 
Vorschriften 

Ausnahme vom Erfordernis 
einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur für Anla-
gen von vorbereitenden 
Schriftsätzen in § 65a Abs. 3 
SGG 
Gerichtlicher Vergleich 
durch Erklärung zu Proto-
koll in der mündlichen Ver-
handlung (§ 101 Abs. 1 
Satz 2 SGG)  
Art. 6 des Gesetzes vom 
12.12.2019 (BGBl. I S. 2635)  

Effizienzsteigerung durch 
Erleichterung der Abläufe 
beim elektronischen 
Rechtsverkehr und Verein-
fachung der Möglichkeiten 
zum Abschluss eines wirk-
samen gerichtlichen Ver-
gleichs 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Gesetz zur Regelung des So-
zialen Entschädigungsrechts 

Folgeänderungen, redaktio-
nelle Überarbeitungen und 
Übergangsregelungen  
Art. 16 des Gesetzes vom 
12.12.2019 
(BGBl. I S. 2698 f.)  

Anpassung an die Änderun-
gen durch das Gesetz zur 
Regelung des Sozialen Ent-
schädigungsrechts 

Inkrafttreten Art. 16 Nr. 7: 
1.1.2020;  
Im Übrigen: 
1.1.2024 

Gesetz für einen fairen Kas-
senwettbewerb in der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung 

Neue Zuständigkeit der LSG 
im ersten Rechtszug für 
wettbewerbsrechtliche 
Streitigkeiten der Kranken-
kassen untereinander 
Neue Zuständigkeit des LSG 
NRW auch für diesbezügli-
che Streitigkeiten betref-
fend den Risikostrukturaus-
gleich (vgl. § 29 Abs. 2 und 
3 SGG) 
Art. 1 des Gesetzes vom 
22.3.2020 (BGBl. I S. 605) 

Eindeutige Klarstellung der 
Zuweisung wettbewerbs-
rechtlicher Streitigkeiten 
zur Sozialgerichtsbarkeit 
Dadurch Gleichklang zu 
wettbewerbsrechtlichen 
Streitigkeiten mit der Auf-
sichtsbehörde 
Konzentration der Expertise 
sowie Beschleunigung der 
Verfahren 

Inkrafttreten: 
1.4.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Verordnung über die elekt-
ronische Aktenführung bei 
den obersten Gerichten des 
Bundes in der Zivilgerichts-
barkeit und in den Fachge-
richtsbarkeiten 

Regelung der organisato-
risch-technischen Rahmen-
bedingungen und einzuhal-
tenden Anforderungen bei 
der Pilotierung der elektro-
nischen Aktenführung (vgl. 
§ 65b SGG) 
Art. 1 der Verordnung vom 
27.3.2020 (BGBl. I S. 745 ff.) 

Rechtlicher Rahmen für die 
Pilotierung der elektroni-
schen Akte bei den obers-
ten Gerichten des Bundes 
im Übergangszeitraum vor 
der verbindlichen Einfüh-
rung der elektronischen 
Akte zum 1.1.2026  

Inkrafttreten: 
2.4.2020 

Gesetz zu sozialen Maßnah-
men zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie (Sozial-
schutz-Paket II) 

Befristeter Ausbau der Nut-
zungsmöglichkeit von Vide-
okonferenzen in der münd-
lichen Verhandlung im Zu-
sammenhang mit der CO-
VID-19-Pandemie  
Art. 4 und 5 des Gesetzes 
vom 20.5.2020 
(BGBl. I S. 1055 f.) 

Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie auf die 
Sozialgerichtsbarkeit 

Inkrafttreten: 
29.5.2020 
Außerkrafttreten: 
31.12.2020 

Siebtes Gesetz zur Ände-
rung des Vierten Sozialge-
setzbuch und anderer Ge-
setze (7. SGB IV-ÄndG) 

Erweiterung der Möglich-
keiten für die Berufung so-
wie Lockerung der Regelun-
gen zur Entbindung ehren-
amtlicher Richter/innen 
Regelung der Zuständigkeit 
für Klagen gegen Entschei-
dungen der Schiedsstellen 
nach § 133 SGB IX und des 
Schlichtungsausschusses 
Bund nach § 19 des Kran-
kenhausfinanzierungsgeset-
zes 
Art. 10 des Gesetzes vom 
12.6.2020 (BGBl. I S. 1275) 

Entlastung und Effizienz-
steigerung in der Sozialge-
richtsbarkeit 
Verbesserungen bei der Ge-
winnung ehrenamtlicher 
Richter/innen 
Regelungen zum Rechtsweg 
bei Streitigkeiten zu Ent-
scheidungen von Schieds-
stellen  

Inkrafttreten der 
Regelungen zum Rechtsweg 
in Art. 10 Nr. 3:  
24.6.2020 
Im Übrigen: 1.7.2020 

Gesetzentwurf der Bundes-
regierung für ein Gesetz zur 
digitalen Modernisierung 
von Versorgung und Pflege 
(Digitale Versorgung- und 
Pflege-Modernisierungs-
Gesetz-DVPMG) 

Regelung der erstinstanzli-
chen Zuständigkeit des LSG 
Berlin-Brandenburg in § 29 
Abs. 4 SGG für Klagen ge-
gen Entscheidungen der 
Schiedsstelle nach § 34 
SGB V 
Art. 6 des Gesetzes vom 
3.6.2021 (BGBl. I S. 1309 ff.) 

Regelung zur Rechtswegzu-
ständigkeit 

Inkrafttreten: 
9.6.2021 
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12.6 Soziale Aspekte der Steuer-und Finanzpolitik 

12.6.1 Ziele und Aufgaben  

Zur Sicherung der gesellschaftlichen Akzeptanz der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland gilt es 

für die Steuer- und Finanzpolitik, unterschiedlichen Gerechtigkeitsanforderungen nachzukommen. 

Als wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit ist die langfristige Tragfähigkeit der Finanzpo-

litik im Blick zu behalten. Dies ist zugleich die Voraussetzung dafür, dass der Staat jederzeit hand-

lungsfähig bleibt und insbesondere in Krisensituationen sozialen Härten und potentiell neu auf-

kommenden Ungleichheiten wirksam und entschieden begegnen kann. 

Zudem muss eine verteilungsgerechte Steuer- und Finanzpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft 

einen angemessenen sozialen Ausgleich zwischen starken und schwächeren Schultern in der Ge-

sellschaft sicherstellen. Dies gilt insbesondere für ein faires Steuer- und Abgabensystem, das sich 

an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen orientiert. Eine verantwor-

tungsvolle und gerechte Steuer- und Finanzpolitik trägt nicht zuletzt zu nachhaltigen Investitionen 

in Bildung und Daseinsvorsorge als wesentliche Grundlagen für soziale Aufstiegsmöglichkeiten 

und gleiche Lebenschancen für alle in der Gesellschaft bei.  

Den Steuern und Abgaben in Deutschland stehen umfangreiche öffentliche Leistungen und gut 

ausgebaute soziale Sicherungssysteme gegenüber. Insbesondere seit Beginn der COVID-19-Pande-

mie erweist sich diese Leistungsfähigkeit des deutschen Staates als Vorteil. Ein gut ausgestattetes 

Gesundheitswesen, ein verlässlicher Sozialstaat und die fiskalische Fähigkeit zu umfangreichen 

Hilfsmaßnahmen geben den Menschen Sicherheit und sind wichtige ökonomische Standortfakto-

ren, um die Krise - auch im internationalen Vergleich - gut zu bewältigen. 

12.6.2 Ausgangslage 

Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat die Bundesregierung früh reagiert und mit dem 

Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen ein Maßnahmenpaket in nie dagewesenem Um-

fang zur Abfederung der unmittelbaren Auswirkungen dieser Pandemie umgesetzt. Mit dem im 

Juni 2020 zusätzlich verabschiedeten Konjunkturpaket und neuen Unternehmenshilfen insbeson-

dere während der Lockdown-Phasen im Herbst und Winter 2020/2021 hat die Bundesregierung 

weitere wichtige Impulse gesetzt, um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswir-

kungen der Krise abzumildern und einen Neustart der Wirtschaft zu unterstützen. Die Hilfsmaß-

nahmen, konjunkturellen Ausgabenprogramme und zielgerichteten steuerlichen Erleichterungen 

ergänzen und erweitern die in der wirtschaftlichen Schwächeperiode wichtigen automatischen 

Stabilisatoren (vgl. Kap 1). 
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Bereits vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie leistete die Steuer- und Abgabenpolitik in der 19. 

Legislaturperiode einen wichtigen Beitrag zum sozialen Ausgleich. So hat die Bundesregierung als 

wesentliche Maßnahmen bei Steuern und Abgaben über die unmittelbare Pandemie-Bekämpfung 

hinaus die paritätische Finanzierung der Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) wiederhergestellt, den Solidaritätszuschlag auf die Lohn- und Einkommensteuer für nied-

rige und mittlere Einkommen vollständig abgeschafft, das Kindergeld deutlich erhöht und die Sozi-

alabgaben für Geringverdiener gesenkt. 

Insgesamt hat die Bundesregierung mit den beiden Familienentlastungsgesetzen und dem Abbau 

des Solidaritätszuschlags in der 19. Legislaturperiode Steuersenkungen von rund 32 Mrd. Euro in 

der vollen Jahreswirkung auf den Weg gebracht. Allein im Jahr 2021 betragen die Entlastungen 

durch das Zweite Familienentlastungsgesetz und den Abbau des Solidaritätszuschlags rund 

17 Mrd. Euro. Dies sind die größten unbefristeten Steuersenkungen der letzten Jahre. Diese um-

fangreichen Steuersenkungen werden auch einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisie-

rung und weiteren Erholung der Konjunktur leisten. 

12.6.3 Das Wichtigste in Kürze  

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie lag mit dem Kinderbonus und der temporären 

Senkung der Umsatzsteuer ein Fokus des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets auf der Sti-

mulierung der Konjunktur verbunden mit der Stärkung der Kaufkraft für die durch die Krise beson-

ders belasteten Familien und Bezieher niedriger Einkommen (vgl. Kap. 1). 

Bereits mit dem im Jahr 2018 auf den Weg gebrachten Familienentlastungsgesetz wurden insbe-

sondere Familien und Bezieherinnen und Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen unter-

stützt, vor allem durch höheres Kindergeld und die entsprechende Anhebung des Kinderfreibe-

trags, Erhöhung des Grundfreibetrags und Ausgleich der kalten Progression. Das Entlastungsvolu-

men des Familienentlastungsgesetzes beträgt knapp 10 Mrd. Euro in voller Jahreswirkung. Mit 

dem Zweiten Familienentlastungsgesetz werden die Steuerpflichtigen zusätzlich um mehr als 11 

Mrd. Euro in voller Jahreswirkung entlastet. 

Mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags wird zudem mit einem ersten Schritt 

ab 2021 für rund 90 % der Zahler des Solidaritätszuschlags zur Lohn- und Einkommensteuer die 

Sonderabgabe vollständig abgeschafft. In voller Jahreswirkung werden die Steuerzahler dadurch 

um rund 11 Mrd. Euro jährlich entlastet. Der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, insbe-

sondere Durchschnittsverdienern, Familien und Mittelständlern, bleibt somit mehr verfügbares 

Einkommen zur Stärkung von Kaufkraft, Investitionen und Binnenkonjunktur.  
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Ab dem Veranlagungszeitraum 2021 werden die steuerlichen Behinderten-Pauschbeträge ver-

doppelt. Mit dem Pauschbetrag können Steuerpflichtige mit Behinderung Aufwendungen für Hilfe 

bei den sogenannten „gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des tägli-

chen Lebens“, die durch die Behinderung bedingt sind, einfach und unbürokratisch steuerlich gel-

tend machen. Es ist auch ein Zeichen des Respekts, dass Steuerpflichtige nicht jede einzelne die-

ser Ausgaben nachweisen müssen. Gleichzeitig wird der bisherige steuerliche Pflege-Pauschbetrag 

nahezu verdoppelt und auf eine pflegegradabhängige Systematik umgestellt, um die mit der häus-

lichen Pflege verbundenen Belastungen besser anzuerkennen. Zukünftig wird für die Pflege-

grade 2 und 3 ebenfalls ein Pflege-Pauschbetrag gewährt. 

Der Staat fördert auf verschiedenen Wegen die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. So hat 

der Bund in dieser Legislaturperiode die Wohnungsbauprämie deutlich erhöht. Ab dem Sparjahr 

2021 werden bei der Wohnungsbauprämie die Einkommensgrenzen um rund 36 % auf 35 000/ 

70 000 Euro (Alleinstehende/Verheiratete), der Prämiensatz von 8,8 % auf 10 % sowie die Prä-

mienhöchstbeträge um rund 36 % auf 700/1 400 Euro (Alleinstehende/Verheiratete) angehoben. 

Um die Attraktivität von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu erhöhen, wird im Einkommensteuer-

gesetz der steuerfreie Höchstbetrag von derzeit 360 Euro auf 1 440 Euro angehoben. Zudem wird 

eine steuerliche Regelung zur weiteren Förderung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen insbeson-

dere bei Startup-Unternehmen aufgenommen. 

12.6.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur steuerlichen Ent-
lastung der Familien sowie 
zur Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen 
(Familienentlastungsgesetz 
- FamEntlastG) 

Erhöhung des Kindergelds 
ab 1.7.2019 je Kind und 
Monat um 10 Euro 
Anstieg des steuerlichen 
Kinderfreibetrags in den 
Jahren 2019 und 2020 ent-
sprechend der jeweiligen 
Jahreswirkung der Kinder-
gelderhöhung 
Anhebung des Grundfreibe-
trags und Verschiebung der 
übrigen Eckwerte des Ein-
kommensteuertarifs nach 
rechts für die Veranla-
gungszeiträume 2019 und 
2020 um die voraussichtli-
che Inflationsrate des je-
weiligen Vorjahres 
Gesetz vom 29.11.2018 
(BGBl. I S. 2210) 

Steuerliche Entlastung ins-
bes. von Familien mit gerin-
gem und mittlerem Einkom-
men 
 
 
 
 
 
Steuerliche Freistellung des 
Existenzminimums 
Ausgleich der kalten Pro-
gression 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Rückführung des 
Solidaritätszuschlags 1995 

In einem ersten Schritt voll-
ständige Befreiung von rd. 
90 % aller vom Solidaritäts-
zuschlag bei der Lohnsteuer 
und veranlagten Einkom-
mensteuer betroffenen 
Steuerpflichtigen durch An-
hebung der Freigrenze 
Entlastung weiterer rd. 
6,5 % durch Milderungs-
zone 
Gesetz vom 10.12.2019 
(BGBl. I S. 2115) 

Entlastung insbes. unterer 
und mittlerer Einkommen 
um rd. 11 Mrd. Euro in vol-
ler Jahreswirkung ab dem 
Jahr 2021 

Inkrafttreten: 
13.12.2019 

Gesetz zur weiteren steuer-
lichen Förderung der Elekt-
romobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher 
Vorschriften  

Anhebung der Einkom-
mensgrenzen um rd. 36 % 
auf 35 000 bzw. 70 000 
Euro (Alleinstehende/Ver-
heiratete), des Prämiensat-
zes von 8,8 % auf 10 % so-
wie der Prämienhöchstbe-
träge um rd. 36 % auf 700 
bzw. 1 400 Euro (Alleinste-
hende/Verheiratete) bei 
der Wohnungsbauprämie 
ab dem Sparjahr 2021 
Gesetz vom 12.12.2019 
(BGBl. I S. 2451) 

 Inkrafttreten: 
18.12.2019 

Zweites Gesetz zur steuerli-
chen Entlastung von Fami-
lien sowie zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Rege-
lungen (Zweites Familien-
entlastungsgesetz –  
2. FamEntlastG) 

Erhöhung des Kindergelds 
um weitere 15 Euro monat-
lich ab 1.1.2021 
Anpassung des steuerlichen 
Kinderfreibetrags 
Anhebung des Grundfreibe-
trags und Verschiebung der 
übrigen Eckwerte des Ein-
kommensteuertarifs nach 
rechts für die Veranla-
gungszeiträume 2021 und 
2022 
Gesetz vom 1.12.2020 
(BGBl. I S. 2616) 

Finanzielle Besserstellung 
insbes. von Familien, Allein-
erziehenden sowie Perso-
nen mit geringen und mitt-
leren Einkommen 

Steuerliche Freistellung des 
Existenzminimums 
Ausgleich der kalten Pro-
gression 

Inkrafttreten: 
1.1.2021 

Gesetz zur Erhöhung der 
Behinderten-Pauschbeträge 
und zur Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen  

Verdopplung der bisherigen 
steuerlichen Behinderten-
Pauschbeträge ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2021 
Nahezu Verdopplung des 
bisherigen steuerlichen 
Pflege-Pauschbetrags bei 
gleichzeitiger Umstellung 
auf eine pflegegradabhän-
gige Systematik 
Gewährung eines Pflege-
Pauschbetrags für die Pfle-
gegrade 2 und 3 
Gesetz vom 9.12.2020 
(BGBl. I S. 2770) 

Zeichen des Respekts ge-
genüber Betroffenen, dass 
nicht jede einzelne Ausgabe 
nachgewiesen werden 
muss 
Sicherstellung der Vereinfa-
chungsfunktion des Behin-
derten-Pauschbetrags und 
des Pflege-Pauschbetrags 
für die Zukunft 
Abbau von Nachweis- 
pflichten 
Bessere Anerkennung der 
mit der häuslichen Pflege 
verbundenen Belastungen 

Inkrafttreten 
(dieser Bestimmungen): 
15.12.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Fondsstandortgesetz Anhebung des steuerfreien 
Höchstbetrags von 360 
Euro auf 1 440 Euro im Ein-
kommensteuergesetz 
Aufnahme einer steuerli-
chen Regelung zur weiteren 
Förderung von Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungen insbes. 
bei Startup-Unternehmen 

Erhöhung der Attraktivität 
von Mitarbeiterkapitalbe-
teiligungen 

Inkrafttreten: 
1.7.2021 

Gesetz zur Umsetzung steu-
erlicher Hilfsmaßnahmen 
zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Corona-Steu-
erhilfegesetz) 

Absenkung des Umsatz-
steuersatzes für nach dem 
30.6.2020 und vor dem 
1.7.2021 erbrachte Restau-
rant- und Verpflegungs-
dienstleistungen mit Aus-
nahme der Abgabe von Ge-
tränken von 19 % auf 7 % 
(bzw. 5 %) 
Steuerfreistellung von Zu-
schüssen des Arbeitgebers 
zum Kurzarbeitergeld (alle 
Formen des Kurzarbeiter-
geldes) bis 80 % des Unter-
schiedsbetrages zwischen 
dem Soll-Entgelt und dem 
Ist-Entgelt nach § 106 
SGB III für Lohnzahlungs-
zeiträume, die nach dem 
29.2.2020 beginnen und 
vor dem 1.1.2021 enden 
Möglichkeit für Arbeitge-
ber/innen, ihren Beschäftig-
ten Beihilfen und Unter-
stützungen bis zu einem Be-
trag von 1 500 Euro im Jahr 
2020 steuer- und sozialver-
sicherungsfrei auszuzahlen 
oder als Sachlohn zu ge-
währen 
Gesetz vom 19.6.2020 
(BGBl. I S. 1385) 

Nachhaltige Stabilisierung 
der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und Sicherung von 
Beschäftigung 
Verbesserung der Liquidität 
und mögliche Inanspruch-
nahme von steuerlichen 
Entlastungen 

Inkrafttreten: 
30.6.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Zweites Gesetz zur Umset-
zung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise (Zweites 
Corona-Steuerhilfegesetz) 

U.a. 
- Absenkung der Umsatz-
steuersätze von 19 % auf 
16 % Prozent und von 7 % 
auf 5 %, befristet vom 
1.7.2020 bis 31.12.2020 
- Einmaliger Kinderbonus in 
Höhe von 300 Euro und be-
fristete Erhöhung des Ent-
lastungsbetrags für Allein-
erziehende (Entfristung mit 
dem Jahressteuergesetz 
2020) 
- Befristete Erweiterung des 
steuerlichen Verlustrück-
trags 
Gesetz vom 29.6.2020 
(BGBl. I S. 1512) 

Umsetzung schnell wirken-
der konjunktureller Stüt-
zungsmaßnahmen 
Stärkung der Kaufkraft 
Förderung der wirtschaftli-
chen Erholung von Unter-
nehmen durch gezielte 
Maßnahmen 

Inkrafttreten: 
1.7.2020 

Drittes Gesetz zur Umset-
zung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise (Drittes 
Corona-Steuerhilfegesetz) 

Befristete Verlängerung der 
Gewährung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatz in Höhe 
von 7 % für erbrachte Res-
taurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen mit Aus-
nahme der Abgabe von Ge-
tränken bis zum 31.12.2022 
Gewährung eines Kinderbo-
nus‘ von 150 Euro für jedes 
Kind, für das im Jahr 2021 
ein Kindergeldanspruch be-
steht 
Anhebung der befristeten 
Erweiterung des steuerli-
chen Verlustrücktrags 
Gesetz vom 10.3.2021 
(BGBl. I S. 330) 

Weitere Bekämpfung der 
Pandemie-Folgen und Stär-
kung der Binnennachfrage 

Inkrafttreten: 
18.3.2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Jahressteuergesetz 2020 Verlängerung der mit dem 
(Ersten) Corona-Steuerhilfe-
gesetz eingeführten Steuer-
freiheit für Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzar-
beitergeld (alle Formen des 
Kurzarbeitergeldes) um ein 
Jahr 
Zeitliche Streckung der mit 
dem (Ersten) Corona-Steu-
erhilfegesetz eingeführten 
Steuer- und Sozialversiche-
rungsfreiheit für Beihilfen 
und Unterstützungen von 
Arbeitgebern/innen bis zu 
einem Betrag von 1 500 
Euro vom 1.3.2020 bis 
30.6.2021 
(erneute Verlängerung bis 
zum 31.3.2022 durch das 
Abzugsteuerentlastungs- 
modernisierungsgesetz) 
Einführung einer Home-
office-Pauschale 
Entfristung der Erhöhung 
des Entlastungsbetrags für 
Alleinerziehende ab 2022 
Gesetz vom 21.12.2020 
(BGBl. I S. 3096) 

Verlängerung und Ergän-
zung bestehender Maßnah-
men sowie Einführung 
neuer Maßnahmen 

Inkrafttreten: 
29.12.2020 
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12.7 Soziale Aspekte der Wohnungs- und Städtebaupolitik 

12.7.1 Ziele und Aufgaben 

Das Ziel der Wohnungspolitik der Bundesregierung liegt in der Sicherung einer angemessenen 

Wohnraumversorgung für alle Bevölkerungsschichten. Die Bundesregierung hat mit dem Wohn-

gipfel am 21. September 2018 daher entscheidende wohnungspolitische Weichenstellungen vor-

genommen. Bund, Länder und Kommunen haben mit der gemeinsamen Wohnraumoffensive fol-

gendes Maßnahmenpaket vereinbart: 

• Investive Impulse für den Wohnungsbau, 

• Bezahlbarkeit des Wohnens sichern, 

• Baukostensenkung und Fachkräftesicherung. 

Die Wohnraumoffensive setzt dabei an der Ursache des Miet- und Preisanstieges für Wohnraum 

in vielen Ballungsregionen in den letzten Jahren an. Ziel ist die Schaffung von mehr bezahlbarem 

Wohnraum, um die dort stark gestiegene Nachfrage nach Wohnraum bedienen zu können. Zudem 

trägt das umfassende Maßnahmenpaket auch zur Lösung der spezifischen Problemlagen ländli-

cher Gebiete bei und adressiert Zukunftsfelder wie Klimaschutz und Digitalisierung im Gebäude-

sektor. 

Auch die Fortführung der Städtebauförderung auf Rekordniveau von 790 Mio. Euro ist ein Be-

standteil der Wohnraumoffensive. Städtebauliche Strukturen bilden wichtige Rahmenbedingun-

gen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in den Quartieren. Ziel des Bundes ist es daher, 

im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes die Städte und Gemeinden im Rahmen der Städtebauför-

derung auch bei der Bewältigung sozialer Missstände zu unterstützen. 

Die Bundesregierung kann bei der Umsetzung der Wohnraumoffensive eine sehr erfolgreiche Bi-

lanz ziehen. Alle zentralen Beschlüsse des Wohngipfels sind umgesetzt oder in unmittelbarer Um-

setzung befindlich. 

12.7.2 Ausgangslage 

Die bereits seit einigen Jahren erkennbare Anspannung auf den Wohnungsmärkten in vielen wirt-

schaftsstarken Großstädten und Universitätsstädten hat sich weiter fortgesetzt. Dazu beigetragen 

hat die demografische Entwicklung der letzten Jahre. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohn-

raum in den dynamischen Wirtschaftsregionen ist auch auf die positive wirtschaftliche Entwick-

lung in Deutschland in den letzten Jahren zurückzuführen. Andere Städte und vielfach ländliche, 
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häufig peripher gelegene Regionen mit wirtschaftlichen Strukturproblemen sind hingegen von Be-

völkerungsverlusten geprägt, die zu Wohnungsleerständen sowie stagnierenden Mieten und Im-

mobilienpreisen führen.  

Die positiven Entwicklungen bei Baugenehmigungen und Baufertigstellungen verdeutlichen aller-

dings, dass die guten und verlässlichen Rahmenbedingungen, die mit der Wohnraumoffensive ge-

schaffen wurden, einen positiven Effekt auf die Wohnungsmärkte erzielen. Im Jahr 2020 wurde in 

Deutschland der Bau von insgesamt rund 368 000 Wohnungen genehmigt. Damit haben die Bau-

genehmigungen von Wohnungen gegenüber dem Vorjahr um über 2 % zugelegt. Der Geschoss-

wohnungsbau hat weiter große Bedeutung. Mehrfamilienhauswohnungen machen mittlerweile 

etwa 63 % der Genehmigungen von neuen Wohngebäuden aus. Die Baufertigstellungen haben 

2020 mit rund 306 000 Wohnungen um 4,6 % gegenüber 2019 zugelegt. Darüber hinaus ist seit 

2019 eine spürbar abnehmende Dynamik bei den bundesweiten Angebotsmieten festzustellen. 

Die Versorgung mit sicherem, bezahlbarem und qualitativ gutem Wohnraum ist für die Menschen 

in unserem Land wichtig und für die soziale Stabilität von entscheidender Bedeutung. Ein wesent-

licher Baustein der gemeinsamen Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommunen ist die 

Stärkung des sozialen Wohnungsbaus. Die soziale Wohnraumförderung hat in Deutschland eine 

unentbehrliche Versorgungsfunktion für einkommensschwächere Haushalte und für Menschen, 

die sich nicht aus eigener Kraft angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstüt-

zung angewiesen sind. Im Zeitraum 2020 bis 2021 stellt der Bund den Ländern jährlich jeweils 1 

Mrd. Euro als Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Auch in den Jahren 2022 

bis 2024 sind für den sozialen Wohnungsbau jährlich jeweils 1 Mrd. Euro als Programmmittel vor-

gesehen. Darüber hinaus sind im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms im Jahr 2022 einma-

lig 1 Mrd. Euro zusätzliche Mittel für den energetisch hochwertigen Neubau oder die energetische 

Modernisierung von Sozialwohnungen vorgesehen. 

Die öffentliche Hand unterstützte im Jahr 2019 mit dem Wohngeld und der Berücksichtigung der 

Aufwendungen für Bedarfe der Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsiche-

rung (KdU) insgesamt 3,9 Mio. Haushalte mit 17,2 Mrd. Euro bei den Wohnkosten. 

Mit der Wohngeldreform 2020 wurde das allgemeine Leistungsniveau des Wohngeldes verbes-

sert, die Höchstbeträge für Miete oder Belastung regional gestaffelt angehoben sowie eine neue 

Mietenstufe VII für Gemeinden oder Kreise in besonders angespannten Wohnungsmärkten einge-

führt. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln werden von der 

Leistungsverbesserung im Jahr 2020 voraussichtlich 660 000 Haushalte profitiert haben. Darunter 

sind rund 180 000 Haushalte, die durch die Reform erstmals oder wieder einen Wohngeldan-

spruch erhalten haben. Die Berechnungen gehen davon aus, dass sich das durchschnittliche 
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Wohngeld eines Zwei-Personen-Haushalts im Jahr 2020 von 145 Euro auf 190 Euro pro Monat er-

höht haben wird. 

Mit dem Einstieg in die CO2-Bepreisung werden Wohngeldempfängerinnen und -empfänger ge-

zielt bei den Heizkosten entlastet. Damit wird Vorsorge getroffen, im Kontext der CO2-Bepreisung 

das Entstehen sozialer Härten zu vermeiden. Hierfür wurde 2021 eine nach der Haushaltsgröße 

gestaffelte CO2-Komponente im Wohngeld eingeführt. Nach Berechnungen des IW Köln erhöht 

sich das durchschnittliche Wohngeld eines Zwei-Personen-Haushalts im Jahr 2021 hierdurch um 

weitere 12 Euro pro Monat. 

Erstmals im Jahr 2022 erfolgt eine Anpassung des Leistungsniveaus beim Wohngeld alle zwei 

Jahre an die allgemeine Entwicklung der Verbraucherpreise und an die Entwicklung des allgemei-

nen Mietenniveaus (VPI Teilindex Miete) im Rahmen der sogenannten Dynamisierung des Wohn-

geldes. Hierdurch steigt das Wohngeld nach Berechnungen des IW Köln im Jahr 2022 im Durch-

schnitt aller Haushalte um zusätzliche 13 Euro pro Monat. 

Bereits zu Beginn der 19. Legislaturperiode wurde ein Großteil der im Koalitionsvertrag vereinbar-

ten Änderungen im Mietrecht zur Sicherung der Bezahlbarkeit umgesetzt. Mit dem am 1. Januar 

2019 in Kraft getretenen Mietrechtsanpassungsgesetz sind die Regelungen zur Mietpreisbremse 

wirksamer gestaltet worden. Zum Schutz der Überforderung der Mieter nach Modernisierung der 

Wohnung ist der jährliche Umlagesatz bei der Modernisierungsmieterhöhung von 11 % auf 8 % 

gesenkt und eine betragsmäßige Kappung eingeführt worden. Vermieter sollen durch ein verein-

fachtes Verfahren für kleinere Modernisierungsmaßnahmen bis zu einem Umfang von 10 000 

Euro pro Wohnung u.a. bei Ankündigung und Modernisierungsmieterhöhung entlastet werden. 

Eine Geldbuße bis zu 100 000 Euro bei Durchführung einer baulichen Veränderung in missbräuch-

licher Weise, um Mieter zur Beendigung des Mietverhältnisses zu veranlassen, soll Mieter vor 

dem sogenannten Herausmodernisieren schützen. 

Zur Dämpfung des Mietanstiegs ist mit dem am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Ver-

längerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete der Betrachtungszeit-

raum von vier auf sechs Jahre verlängert worden. Des Weiteren ist das Gesetz zur Verlängerung 

und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn am 1. April 2020 in 

Kraft getreten. Zu dessen wesentlichen Inhalten gehört, dass den Ländern ermöglicht wird, ein 

Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt erneut durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Deren 

Geltungsdauer soll höchstens fünf Jahre betragen. Spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025 

werden alle Rechtsverordnungen außer Kraft treten. Darüber hinaus können Mieter zukünftig die 

gesamte ab Beginn des Mietverhältnisses zu viel gezahlte Miete zurückfordern, wenn sie den Ver-
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stoß gegen die Mietpreisbremse in den ersten 30 Monaten nach Beginn des Mietverhältnisses rü-

gen. Bei einer späteren Rüge hat der Mieter – wie bislang – nur einen Anspruch auf Rückzahlung 

der nach Zugang der Rüge fällig gewordenen überzahlten Miete. Dies gilt auch, wenn das Mietver-

hältnis bei Zugang der Rüge bereits beendet war. 

Die Bildung von Wohneigentum als Alternative zur Wohnungsmiete wird – insbesondere für Men-

schen mit geringem und mittlerem Einkommen – auch durch hohe Erwerbsnebenkosten er-

schwert, die zumeist aus Eigenkapital geleistet werden müssen. Zugleich haben Kaufinteressenten 

auf den Kostenfaktor der Maklerprovision dabei häufig keinerlei Einfluss, müssen die Provision 

aber – in einigen Gegenden sogar vollständig – zahlen. Zum Schutz von Verbrauchern kann der 

Käufer mit dem am 23. Dezember 2020 in Kraft getretenen Gesetz über die Verteilung der Makler-

kosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser nicht 

mehr verpflichtet werden, mehr als die hälftige Zahlung der Maklerprovision zu übernehmen, 

wenn allein der Verkäufer den Makler beauftragt hat. Zudem besteht die Verpflichtung zur Zah-

lung der Maklerprovision unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Zahlung auch des Vertragspart-

ners. 

Mit den Programmen der Städtebauförderung unterstützen Bund und Länder gemeinsam städte-

bauliche Maßnahmen im Bereich des Wohnumfeldes, der Infrastruktur und der Qualität des Woh-

nens. 2020 wurde die Städtebauförderung neu strukturiert und inhaltlich weiterentwickelt, um 

die aktuellen städtebaulichen Herausforderungen besser zu adressieren. Die Förderinhalte sind 

nunmehr auf drei neue Programme konzentriert: „Erhalt lebendiger Zentren“, „Sozialer Zusam-

menhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Mit den neuen Programmen sollen In-

nenstädte und Ortsteilzentren gestärkt, soziale Missstände behoben und städtebauliche Transfor-

mationsprozesse bewältigt werden – insbesondere zur Unterstützung des Wohnungsbaus. Ebenso 

sollen strukturschwache Regionen unterstützt, der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt und 

im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit die Stadtstrukturen klimagerecht weiterentwickelt werden. 

Dafür stellt der Bund seit 2017 Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 790 Mio. Euro jährlich zur Ver-

fügung. 

Um die soziale Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, wird das Städtebauförderprogramm „So-

zialer Zusammenhalt“ auf hohem Niveau mit Bundesfinanzhilfen in Höhe von 200 Mio. Euro jähr-

lich fortgeführt. Gefördert werden zum Beispiel städtebauliche Investitionen in wohnortnahe, so-

ziale Infrastrukturen wie Stadtteilzentren, Bürgertreffs, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken oder 

Mehrgenerationenhäuser. Rund 965 Fördergebiete in nahezu 544 Städten und Gemeinden haben 

bereits von der Förderung profitiert. 
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Das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ“ ist Partnerprogramm 

des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, bestehend aus den zwei Handlungsfel-

dern „Nachhaltige Integration in Beschäftigung“ und „Stärkung der lokalen Ökonomie“. Gefördert 

werden Kommunen mit benachteiligten Stadtquartieren. 

Im Rahmen der Städtebauförderung geht es außerdem darum, die fachübergreifende Zusammen-

arbeit und das integrierte Handeln vor Ort in der Stadtteilentwicklung zu unterstützen. Daher hat 

die Bundesregierung 2016 die ressortübergreifende Strategie „Soziale Stadt – Nachbarschaften 

stärken, Miteinander im Quartier“ erarbeitet. Der Bund hat von 2017 bis 2020 jährlich zehn Mio. 

Euro zur Umsetzung der Modellprogramme bereitgestellt. Bislang wurden vom BMI mit den Part-

nerressorts sechs Modellprogramme mit einer Laufzeit von vier bis fünf Jahren in den Bereichen 

Integration, Soziokultur, Verbraucherinformation, Ernährungsbildung für Kinder und Jugendliche, 

Sport, politische Bildung und interkultureller Dialog aufgelegt. 

Ergänzend zur Städtebauförderung und als Teil des Corona-Konjunkturpakets ist 2020 der „Inves-

titionspakt Sportstätten“ (Goldener Plan) mit Bundesfinanzhilfen in Höhe von 150 Mio. Euro ge-

startet. Für 2021 stellt der Bund Finanzhilfen in Höhe von 110 Mio. Euro zur Verfügung. Neben ei-

ner guten Gesundheit für die Bürgerinnen und Bürger zielt der Investitionspakt auf die Herstellung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, die Stärkung des gesellschaftlichen Zusam-

menhalts und die soziale Integration. Der Bund beteiligt sich in den Programmjahren 2020 und 

2021 mit 75 % an den förderfähigen Kosten und trägt damit dazu bei, den hohen Sanierungsstau 

im Bereich Sportstätten in den Städten und Gemeinden abzubauen. 

Ebenfalls mit Mitteln des Konjunkturpakets in Höhe von 600 Mio. Euro als Programmmittel wird 

das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 

Kultur“ fortgeführt. Hinzu kommen Programmmittel in Höhe von 200 Mio. Euro, die der Haus-

haltsausschuss des Deutschen Bundestags in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2021 

beschlossen hat. Mit dem Programm werden Kommunen darin unterstützt, bedeutsame Infra-

struktureinrichtungen mit einer besonderen sozial-integrativen Wirkung zu sanieren, wie z.B. 

Sportplätze und Schwimmbäder, Jugend- und Kultureinrichtungen. Von dem Programm profitie-

ren auch zahlreiche Kommunen in Haushaltsnotlage. Sie erhalten eine Förderung von 90 % (sonst 

45 %). Bundesweit werden über 850 Projekte gefördert. Nach mehrfacher Aufstockung und Ver-

längerung des Programms beträgt das Programmvolumen mittlerweile insgesamt 1,55 Mrd. Euro. 
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12.7.3 Das Wichtigste in Kürze 

Die Bundesregierung hat mit der gemeinsamen Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und 

Kommunen entscheidende wohnungspolitische Weichenstellungen vorgenommen. Dieses einma-

lige Maßnahmenpaket umfasst neben investiven Impulsen für den Wohnungsneubau und die Si-

cherung der Bezahlbarkeit auch den Bereich der Baukostensenkung und der Fachkräftesicherung. 

Ziel ist die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum. 

Der Bund stellt für die soziale Wohnraumförderung für die Jahre 2020 und 2021 jährlich jeweils 1 

Mrd. Euro (Programmmittel) als Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der 

Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich des sozialen Wohnungsbaus bereit. Auch 

in den Jahren 2022 bis 2024 sind für den sozialen Wohnungsbau jährlich jeweils 1 Mrd. Euro als 

Programmmittel vorgesehen. Der Wegfall der Entflechtungsmittel ab dem Jahr 2020 wurde zu-

dem bereits im Kontext der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen kompensiert, u.a. 

durch zusätzliche Umsatzsteueranteile zugunsten der Länder. Darüber hinaus sind im Rahmen des 

Klimaschutz-Sofortprogramms im Jahr 2022 einmalig 1 Mrd. Euro zusätzliche Mittel für den ener-

getisch hochwertigen Neubau oder die energetische Modernisierung von Sozialwohnungen vorge-

sehen. 

Mit der steuerlichen Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau werden seit September 

2018 (maßgeblich: Baugenehmigung bzw. Bauanzeige) Anreize auch für den freifinanzierten Woh-

nungsbau gesetzt. Durch baukostenbezogene Grenzen wird die Förderung auf das bezahlbare Seg-

ment konzentriert. 

Im Mietrecht sorgen das Mietrechtanpassungsgesetz und das Gesetz zur Verlängerung des Be-

trachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete für die Bezahlbarkeit von Mietwohnun-

gen. Das Gesetz zur Verlängerung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethöhe 

bei Mietbeginn ermöglicht den Ländern weiterhin bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 die Be-

stimmung von Gebieten, in denen die Mietpreisbremse gelten soll.  

Im Maklerrecht trifft das Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von 

Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser bundesweit einheitliche, verbindliche Re-

gelungen, um die Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vermittlung von Kaufverträgen über 

Wohnungen und Einfamilienhäuser zu erhöhen und die Käufer vor der Ausnutzung einer fakti-

schen Zwangslage zu schützen. 

Mit der Wohngeldreform 2020 und dem Inkrafttreten des entsprechenden Wohngeldstärkungs-

gesetzes zum 1. Januar 2020 wurden einkommensschwächere Haushalte spürbar bei den Wohn-

kosten entlastet. Insgesamt haben rund 660 000 Haushalte Wohngeld erhalten. Für Gemeinden 
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oder Kreise in besonders angespannten Wohnungsmärkten wurde eine neue Mietenstufe VII ein-

geführt. Das Wohngeldstärkungsgesetz sieht zudem eine Dynamisierung des Wohngeldes vor. Ab 

dem 1. Januar 2022 wird das Wohngeld alle zwei Jahre an die eingetretenen Miet- und Einkom-

mensentwicklung angepasst. Mit dem Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz wurde zum 

1. Januar 2021 eine CO2-Komponente im Wohngeld eingeführt, die als Zuschlag zu der zu berück-

sichtigenden Miete in die Wohngeldberechnung eingeht und damit eine weitere Erhöhung des 

Wohngeldes bewirkt. Die öffentliche Hand unterstützte im Jahr 2019 mit dem Wohngeld und der 

Berücksichtigung der Aufwendungen für Bedarfe der KdU im Rahmen der Grundsicherung insge-

samt 3,9 Mio. Haushalte mit 17,2 Mrd. Euro bei den Wohnkosten. 

Eine wichtige Maßnahme der Wohnraumoffensive war die Einführung des Baukindergeldes, um 

jungen Familien mit Kindern unter 18 Jahren den Schritt ins selbstgenutzte Wohneigentum zu er-

möglichen. Seit Programmbeginn wurden mehr als 355 000 Anträge mit einem Gesamtvolumen 

von rund 7,5 Mrd. Euro (Stand: 30. April 2021) gestellt. 

Ebenfalls als Maßnahme der Wohnraumoffensive wurde das KfW-Programm „Altersgerecht Um-

bauen“ im Jahr 2021 mit insgesamt 130 Mio. Euro fortgeführt. 

Mit den Programmen der Städtebauförderung unterstützen Bund und Länder gemeinsam auch 

die soziale Entwicklung in den Quartieren. Insbesondere das neue Programm „Sozialer Zusam-

menhalt“ trägt maßgeblich zur Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadt- und Ortsteile 

bei. Insgesamt stellt der Bund Finanzhilfen in Höhe von 790 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. 

12.7.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Aufstockung der Kompen-
sationsmittel des Bundes 
im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung der 
Länder 

Erhöhung der Kompensati-
onsmittel für den Zeitraum 
2016 bis 2019 um jeweils 
500 Mio. Euro 
Umsetzung durch Asylver-
fahrensbeschleunigungsge-
setz (BGBl. I S. 1722 ff.) 
Weitere Erhöhung der 
Kompensationsmittel um 
jeweils 500 Mio. Euro für 
die Jahre 2017 bis 2019 
Umsetzung durch Gesetz 
zur Beteiligung des Bundes 
an den Kosten der Integra-
tion und zur weiteren Ent-
lastung von Ländern und 
Kommunen 
(BGBl. I S. 2755 ff.) 

Stärkung der sozialen 
Wohnraumförderung der 
Länder; insbes. Schaffung 
von mehr Sozialwohnungen 

Inkrafttreten: 
24.10.2015 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten: 
7.12.2016 
Zahlung der Kompensati-
onsmittel bis zu ihrer Been-
digung im Jahr 2019 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Finanzhilfen für den sozia-
len Wohnungsbau 

Finanzhilfen des Bundes für 
gesamtstaatlich bedeut-
same Investitionen der Län-
der und Gemeinden (Ge-
meindeverbände) im Be-
reich des sozialen Woh-
nungsbaus gem. Art. 104 d 
GG an die Länder 
Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes vom 
28.3.2019 (BGBl. I S. 404) 

Unterstützung der Wohn-
raumversorgung derjenigen 
Haushalte, die sich insbes. 
aufgrund ihres Einkommens 
nach Maßgabe landesrecht-
licher Bestimmungen am 
Markt nicht angemessen 
versorgen können und auf 
Unterstützung angewiesen 
sind 

Programmvolumen 2020 
bis 2024: jährl. jeweils 1 
Mrd. Euro 
Jährlich zwischen Bund und 
Ländern abzuschließende 
Verwaltungsvereinbarung 
Inkrafttreten Verwaltungs-
vereinbarung für das Pro-
grammjahr 2020 am 
21.4.2020 und für das Pro-
grammjahr 2021 am 
25.2.2021 

Sonderabschreibung für 
den Mietwohnungsneubau 

§ 7b Einkommensteuerge-
setz: 
- Begünstigung für neu ge-
schaffene Mietwohnungen 
- Sonderabschreibung für 4 
Jahre in Höhe von jährlich 
5 % der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (max. 
2 000 Euro/m2 - Förder-
höchstgrenze) zusätzlich zur 
regulären linearen Ab-
schreibung von 2 % 
- Keine Inanspruchnahme 
möglich bei Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten 
über 3 000 Euro/m2 (Bau-
kostenobergrenze) 
 

Mietwohnungsneubau im 
bezahlbaren Segment 

Befristung für Neubauvor-
haben zwischen September 
2018 und Dezember 2021 
(maßgeblich: Bauantrag 
oder Bauanzeige) 
Letzte Inanspruchnahme 
der Sonderabschreibung 
im Jahr 2026 

Wohngeldstärkungsgesetz/ 
Wohngeldreform 2020 

Anpassung des Wohngeldes 
an die Mieten- und Einkom-
mensentwicklung seit der 
letzten Wohngeldreform 
2016 
Gesetz vom 24.9.2008 
(BGBI. I S. 1856) 
zuletzt geändert durch Art. 
134 des Gesetzes vom 
30.11.2019 (BGBI. I S. 1877) 

Stärkere Entlastung von 
einkommensschwächeren 
Haushalten bei den Wohn-
kosten 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 

Wohngeld-CO2- 
Bepreisungsentlastungs- 
gesetz 

Gesetz zur Entlastung bei 
den Heizkosten im Wohn-
geld im Kontext der CO2-
Bepreisung 
Gesetz vom 15.5.2020 
(BGBI. I S. 1015) 

Bestandteil des Klima-
schutzprogramms 2030 der 
Bundesregierung, wonach 
die Einnahmen aus der 
CO2-Bepreisung an die Bür-
ger/innen zurückgegeben 
werden sollen 

Inkrafttreten: 
1.1.2021 

Dynamisierung des 
Wohngeldes 

Regelmäßige Anpassung 
des Wohngeldes an die 
Miet- und Einkommensent-
wicklung im Turnus von 
zwei Jahren ab dem Jahr 
2022 
Teil des Wohngeldstär-
kungsgesetzes (s.o.) 

Verhinderung eines Ver-
lusts der Wirksamkeit des 
Wohngeldes allein aufgrund 
des nominalen Anstiegs der 
Verbraucherpreise und des 
allgemeinen Mietenniveaus 
(Realwertsicherung) 

Ab 1.1.2022 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz über die Verteilung 
der Maklerkosten bei der 
Vermittlung von Kaufverträ-
gen über Wohnungen und 
Einfamilienhäuser 

Schutz von Verbrauchern 
bei der Vermittlung von 
Kaufverträgen über Woh-
nungen und Einfamilien-
häusern: 
- Weitergabe von Makler-
kosten auf den Vertrags-
partner nur bis zu einer 
max. Obergrenze von 50 % 
- Verpflichtung zur Zahlung 
der Maklerprovision unter 
dem Vorbehalt der tatsäch-
lichen Zahlung auch des 
Vertragspartners 
Gesetz vom 12.6.2020 
(BGBl. I S. 1245) 

Entlastung schutzbedürfti-
ger Käufer von Maklerkos-
ten 

Inkrafttreten: 
23.12.2020 

Gesetz zur Ergänzung der 
Regelungen über die zuläs-
sige Miethöhe bei Mietbe-
ginn und zur Anpassung der 
Regelungen über die Mo-
dernisierung der Mietsache 
(Mietrechtsanpassungsge-
setz) 

Neue vorvertragliche Aus-
kunftspflicht des Vermie-
ters über die Ausnahmen 
von der Mietpreisbremse 
Erleichterung der Rüge des 
Mieters wegen der Nicht-
einhaltung der Mietpreisbe-
grenzung 
Absenkung des Umlagesat-
zes bei der Modernisie-
rungsmieterhöhung von 
11 % auf 8 % und betrags-
mäßige Kappung 
Geldbuße bis zu 100 000 
Euro bei Durchführung ei-
ner baulichen Veränderung 
in missbräuchlicher Weise, 
um Mieter zur Beendigung 
des Mietverhältnisses zu 
veranlassen 
Gesetz vom 18.12.2018 
(BGBl. I S. 2648) 

Verbesserung der Wirksam-
keit der Mietpreisbremse 
 
 
 
 
 
 
Sicherung der Bezahlbarkeit 
von Mietwohnungen nach 
Modernisierung 
 
 
Schutz des Mieters vor dem 
sog. Herausmodernisieren 

Inkrafttreten: 
1.1.2019 

Gesetz zur Verlängerung 
des Betrachtungszeitraums 
bei der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete 

Verlängerung des Betrach-
tungszeitraums von vier auf 
sechs Jahre 
Gesetz vom 21.12.2019 
(BGBl. I S. 2911) 

Verlangsamung des Miet- 
anstiegs 

Inkrafttreten: 
1.1.2020 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Gesetz zur Verlängerung 
und Verbesserung der Re-
gelungen über die zulässige 
Miethöhe bei Mietbeginn 

Erneute Bestimmung eines 
Gebiets mit angespanntem 
Wohnungsmarkt durch RVO 
der Länder 
Begrenzung der Geltungs-
dauer der RVO auf höchs-
tens fünf Jahre 
Außerkrafttreten aller Län-
derverordnungen spätes-
tens mit Ablauf 31.12.2025 
Rückforderungsanspruch 
des Mieters wegen zu viel 
gezahlter Miete ab Beginn 
des Mietverhältnisses, bei 
Rüge wegen eines Versto-
ßes gegen die Mietpreis-
bremse in den ersten 30 
Monaten nach Beginn des 
Mietverhältnisses; gilt auch 
bei bereits beendetem 
Mietverhältnis ab Zugang 
der Rüge 
Gesetz vom 19.3.2020 
(BGBl. I S. 540) 

Weitere Dämpfung des 
Mietanstiegs durch Begren-
zung der Wiedervermie-
tungsmieten 
 
 
 
 
 
 
Verbesserung des Rückzah-
lungsanspruchs von Mie-
tern 

Inkrafttreten: 
1.4.2020 

Entwurf eines Gesetzes zur 
Reform des Mietspiegel-
rechts (Mietspiegelreform-
gesetz – MsRG) und Ent-
wurf einer Verordnung 
über den Inhalt und das 
Verfahren zur Erstellung 
und zur Anpassung von 
Mietspiegeln sowie zur 
Konkretisierung der 
Grundsätze für qualifizierte 
Mietspiegel (Mietspiegel-
verordnung – MsV) 

Einführung von Mindestan-
forderungen für qualifi-
zierte Mietspiegel zur 
rechtssicheren und zuver-
lässigen Abbildung der orts-
üblichen Vergleichsmiete 
Klarstellung, welche Stan-
dards für einen qualifizier-
ten Mietspiegel als ausrei-
chend angesehen werden 
Einführung einer Auskunfts-
pflicht für Mieter und Ver-
mieter 
Festlegung niedrigschwelli-
ger Anforderungen für ein-
fache Mietspiegel 
Einführung einer Pflicht zur 
Mietspiegelerstellung für 
Gemeinden mit mehr als 
50 000 Einwohnern 

Förderung der Mietspie-
gelerstellung und Verbesse-
rung der Qualität und 
Rechtssicherheit von quali-
fizierten Mietspiegeln 

Kabinettbeschluss: 
Dezember 2020 
Parlamentarisches Verfah-
ren abgeschlossen 
Inkrafttreten: 
voraussichtlich 1.7.2022 

Förderung des Erwerbs von 
Genossenschaftsanteilen 
für selbstgenutzten Wohn-
raum 

Beschluss des Deutschen 
Bundestags im Bundeshaus-
halt 2021 

Erleichterung des Zugangs 
zum Wohnen in einer Ge-
nossenschaft und Impulse 
für genossenschaftlichen 
Neubau 

Umsetzung durch KfW: 
voraussichtlich 2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

KfW-Programm „Baukinder-
geld“ 

Förderung von Neubau o-
der Erwerb von Wohnei-
gentum für Familien mit 
Kindern unter 18 Jahren 
durch KfW-Programm 424 
Zuschuss in Höhe von 1 200 
Euro pro Jahr für jedes Kind 
unter 18 Jahren über einen 
Zeitraum von max. 10 Jah-
ren 

Beitrag zu Zielen der Wohn-
raumoffensive durch die 
Schaffung von Wohnraum 
Verbesserung der Altersvor-
sorge für Familien 

Einführung der Förderung: 
18.9.2018 
Verlängerung des Förder-
zeitraums bis 31.3.2021 

Bund-Länder-Städtebauför-
derungsprogramm „Soziale 
Stadt“/„Sozialer Zusam-
menhalt“ 

Stabilisierung und Aufwer-
tung städtebaulich, wirt-
schaftlich und sozial be-
nachteiligter und struktur-
schwacher Stadt- und Ort-
steile 
Förderung städtebaulicher 
Investitionen in Wohnum-
feld, Infrastrukturausstat-
tung und öffentlichen Raum 

Stärkung der Generationen-
gerechtigkeit und Familien-
freundlichkeit im Quartier 
Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Bewoh-
nerschaft 
Förderung von Quartiers-
management sowie Mobili-
sierung von Teilhabe und 
Engagement 
Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts 

Förderung „Soziale Stadt“ 
1999 bis 2019 
Ab dem Bundeshaushalt 
2020 „Sozialer Zusammen-
halt“ mit Aufstockung des 
Programmvolumens auf 
200 Mio. Euro 
Bislang rd. 965 Maßnahmen 
in 544 Kommunen bundes-
weit 
Mittelumfang Bundesfi-
nanzhilfen: bislang rd. 1,9 
Mrd. Euro 
 

Ressortübergreifende 
Strategie Soziale Stadt 

Bündelung der verschiede-
nen fachlichen Expertisen 
und Maßnahmen der Bun-
desressorts zur Verbesse-
rung der Lebensbedingun-
gen in den Fördergebieten 
des Städtebauförderpro-
gramms „Sozialer Zusam-
menhalt“ 
Erprobung der Zusammen-
arbeit in Modellprojekten 

Bündelung von Fördermit-
teln anderer Ressorts in be-
nachteiligten Stadtquartie-
ren 

Kabinettbeschluss: 
August 2016 
Laufende weitere Umset-
zung der Beschlüsse 
2017 bis 2020 jährlich 10 
Mio. Euro als Programm-
mittel zur Umsetzung der 
Modellprogramme 
Kabinettbeschluss im Feb-
ruar 2021 zur Umsetzung 
der Strategie 

Investitionspakt „Soziale 
Integration im Quartier“ 

Unterstützung der Städte 
und Gemeinden bei Investi-
tionen in die bauliche Sa-
nierung und den Ausbau 
von Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen der so-
zialen Infrastruktur 

Schaffung von Orten der In-
tegration und des sozialen 
Zusammenhalts im Quartier 
Qualifizierung von Einrich-
tungen der unmittelbaren 
oder mittelbaren öffentli-
chen sozialen Infrastruktur, 
auch durch Herstellung von 
Barrierearmut und -freiheit 
Errichtung, Erhalt, Ausbau 
und Weiterqualifizierung 
von Grün- und Freiflächen 
Beitrag zur Quartiersent-
wicklung durch Verbesse-
rung der baukulturellen 
Qualität 

Programmvolumen 
2017 bis 2020: 
jährlich 200 Mio. Euro 



- 212 - 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

ESF-Bundesprogramm „Bil-
dung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier - BIWAQ“ 

Partnerprogramm des Städ-
tebauförderungspro-
gramms „Sozialer Zusam-
menhalt“ mit den Hand-
lungsfeldern „Nachhaltige 
Integration in Beschäfti-
gung“ und „Stärkung der lo-
kalen Ökonomie“ 

Förderung von arbeits-
marktbezogenen Aktivitä-
ten, die insbes. der Erhö-
hung der Beschäftigungsfä-
higkeit der Teilnehmenden 
und die nachhaltige In-
tegration arbeitsloser bzw. 
langzeitarbeitsloser Frauen 
und Männer in Beschäfti-
gung unterstützen und zu 
einer Stärkung der lokalen 
Ökonomie beitragen, durch 
BMI und EU 

Durchführung seit der EU-
Förderperiode 2007 bis 
2013 in jeweils zwei Förder-
runden (BIWAQ I-IV) 
In der ESF-Förderperiode 
2014 bis 2020 Förderung 
von 125 Vorhaben in 91 
Kommunen 
Fortführung von BIWAQ in 
der ESF+-Förderperiode 
2021 bis 2027 von BMI in 
Vorbereitung 

Investitionspakt zur Förde-
rung von Sportstätten 
(„Goldener Plan“) 

Unterstützung der Städte 
und Gemeinden bei Investi-
tionen in die bauliche Sa-
nierung, den Ausbau und in 
Ausnahmefällen auch den 
Neubau von Sportstätten 

Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse 
Schaffung von Orten zur 
Stärkung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts und 
der sozialen Integration al-
ler Bevölkerungsgruppen 
Förderung der Gesundheit 
der Bevölkerung 

Start 2020 mit 150 Mio. 
Euro Programmmitteln 
Im Programmjahr 2021 
110 Mio. Euro 
Anzahl der Maßnahmen 
2020: 234 

Bundesprogramm „Sanie-
rung kommunaler Einrich-
tungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur“ 

Förderung der Sanierung 
bedeutsamer Infrastruktur-
einrichtungen mit einer be-
sonderen sozialen Wirkung; 
Schwerpunkt Sportstätten. 

Stärkung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts und 
der sozialen Integration 

Seit 2016 Programmmittel 
in Höhe von 1,55 Mrd. Euro 
Derzeit Förderung von über 
850 Projekten bundesweit 
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13. Europäische und internationale Beschäftigungs-, Sozial- und 
Gesundheitspolitik 

13.1 Beschäftigungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik der Europäischen Union 

13.1.1 Ziele und Aufgaben 

Die Bundesregierung hat sich in der 19. Legislaturperiode für ein starkes soziales Europa einge-

setzt. Dabei dient die Europäische Säule Sozialer Rechte (ESSR), die am 17. November 2017 pro-

klamiert wurde, als Kompass. Die Europäische Kommission (EU-KOM) hat am 4. März 2021 einen 

Aktionsplan zur weiteren Umsetzung der ESSR vorgelegt, der zur nachhaltigen, krisenfesten und 

inklusiven Erholung nach der COVID-19-Pandemie beitragen soll. Die Bundesregierung bekennt 

sich zur weiteren Umsetzung der ESSR und begrüßt den Aktionsplan. Die portugiesische Ratspräsi-

dentschaft hat dazu am 7. und 8. Mai 2021 in Porto einen Sozialgipfel und informellen Europäi-

schen Rat organisiert. In der „Erklärung von Porto“ bekräftigen die Mitglieder des Europäischen 

Rates das Bekenntnis zur Umsetzung der ESSR, begrüßen den Aktionsplan der EU-KOM als nützli-

che Orientierungshilfe und die neuen EU-Kernziele aus dem Aktionsplan mit den Schwerpunkten 

Beschäftigung, Weiterbildung/Kompetenzen und Armutsbekämpfung. 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäfti-

gung und sozialer Integration in Europa. In der Förderperiode von 2021 bis 2027 wird er zum Eu-

ropäischen Sozialfonds Plus (ESF+) weiterentwickelt und bleibt das Hauptinstrument der Europäi-

schen Union (EU), um in Menschen zu investieren. 

Als Brücke zwischen der unmittelbaren Krisenbewältigung und der Umsetzung langfristiger Ziele 

der europäischen Kohäsionspolitik stellt die EU im Rahmen der europäischen Aufbauhilfe, ge-

nannt Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU), zusätzliche 

Mittel für die europäischen Strukturfonds „Europäischer Sozialfonds“ und „Europäischer Regional-

fonds“ sowie den „Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen“ bereit. 

REACT-EU ist Teil des Aufbauinstruments „Next Generation EU“. 

Die zusätzlichen Mittel sind für die Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit 

der COVID-19-Pandemie und für die Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung 

der Wirtschaft vorgesehen. Von den insgesamt 58,2 Mrd. Euro erhält Deutschland für die Jahre 

2020 bis 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 2,4 Mrd. Euro. Davon erhält der Bund einen Teil der 

Mittel, die im Operationellen ESF-Programm des Bundes eingesetzt werden sollen, zur Stärkung 

der mitarbeiterorientierten und zukunftsgerechten Personalpolitik in kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU), für die Absicherung stiller Beteiligungen und Mikrokrediten an KMU mit einem 

erschwerten Zugang zu Bankfinanzierungen sowie für Maßnahmen zur Stärkung von Social Entre-

preneurs und Social Start-ups. Der offizielle Antrag zur Programmänderung zur Verwendung der 
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REACT-EU- Mittel im Rahmen des Operationellen ESF-Programms des Bundes wird Mitte des Jah-

res 2021 bei der EU-KOM eingereicht. 

13.1.2 Ausgangslage 

Die nachhaltige Bekämpfung der COVID-19-Pandemie stand als zentrale Herausforderung im Vor-

dergrund der deutschen EU-Ratspräsidentschaft (DEU EU-RP) im Bereich Gesundheit. Ein beson-

derer Schwerpunkt lag auf der Verbesserung des EU-Krisenmanagements und der Forderung nach 

einer Stärkung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

(ECDC) zur Gewährleistung einer effektiven Bewältigung von Gesundheitskrisen auf europäischer 

Ebene. In von der DEU EU-RP initiierten Sondersitzungen haben sich die EU-Gesundheitsministe-

rinnen und -minister insbesondere über die aktuellen Entwicklungen der Pandemie ausgetauscht 

und ihre Zusammenarbeit im Bereich der europäischen Gesundheitspolitik intensiviert. Weitere 

Schwerpunktthemen waren die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in der EU, die Verbes-

serung des Zugangs zu und des Austauschs von Gesundheitsdaten auch mit Blick auf die Etablie-

rung eines Europäischen Gesundheitsdatenraums sowie die Stärkung der Rolle der EU in der Glo-

balen Gesundheit. 

Mit Blick auf die herausragende Bedeutung der COVID-19-Pandemie für die EU wurden im Rah-

men der DEU EU-RP Ratsschlussfolgerungen im Bereich Gesundheit zu dem Thema „Lehren aus 

COVID-19 im Gesundheitswesen“ verabschiedet. Zudem konnten Ratsschlussfolgerungen zur Rolle 

der EU bei der Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen werden. Wichtige 

gesundheitspolitische Dossiers, wie der Verordnungsvorschlag zum EU4Health Programm oder die 

Legislativvorschläge der EU-KOM zur „Schaffung einer europäischen Gesundheitsunion“, wurden 

unter DEU EU-RP beraten. Flankiert wurde die DEU EU-RP durch zahlreiche Fachveranstaltungen 

auf europäischer und nationaler Ebene. 

Mit dem Programm EU4Health stehen für den Zeitraum 2021 bis 2027 insgesamt 5,1 Mrd. Euro 

zur Ergänzung mitgliedstaatlicher Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen in 

der EU und zur Sicherstellung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus im Rahmen aller Politikbe-

reiche der Union zur Verfügung. 

Die Bundesregierung hat sich insbesondere im Rahmen der DEU EU-RP dafür eingesetzt, dass die 

ESSR weiterhin unter Berücksichtigung der jeweiligen Kompetenzen konsequent umgesetzt wird. 

Dies stärkt die soziale Dimension der EU, den Zusammenhalt und fördert die soziale Aufwärtskon-

vergenz. In diesem Zusammenhang hat sich die Bundesregierung insbesondere für die Entwick-

lung von EU-Rahmen für angemessene nationale Mindestlöhne und Mindestsicherungssysteme, 
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einen EU-Aktionsplan für „Menschenrechte und gute Arbeit in globalen Lieferketten“, für die Ver-

besserung der Situation von Saisonarbeitskräften, die Stärkung der Rolle des Rates der Europäi-

schen Union für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) im Euro-

päischen Semester sowie die Ausweitung der Jugendgarantie und gute Tätigkeitsbedingungen in 

der Plattformökonomie eingesetzt. 

Die Bundesregierung unterstützt seit 2011 das DGB-Projekt „Faire Mobilität“, welches EU-Bürge-

rinnen und -Bürgern Beratungs- und Informationsangebote zu den arbeits- und sozialrechtlichen 

Bedingungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt anbietet. Um die Qualität des Beratungsangebotes 

auf Dauer zu sichern und weiterzuentwickeln, wurde die bisherige Projektförderung von „Faire 

Mobilität“ in der 19. Legislaturperiode durch die Aufnahme eines gesetzlichen Leistungsanspruchs 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in das Gesetz zur Umsetzung der Entsenderichtlinie 

verstetigt und ausgebaut. 

Als Teil der europäischen Kohäsionspolitik trägt der ESF dazu bei, den wirtschaftlichen und sozia-

len Zusammenhalt in Europa zu unterstützen. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in den Berei-

chen Beschäftigung, Bildung und soziale Inklusion und orientieren sich künftig an der ESSR. Die 

Mitgliedstaaten sind aufgefordert, ihre ESF+-Mittel thematisch zu konzentrieren. So ist ein ange-

messener Anteil der ESF+-Mittel bereitzustellen, um die Herausforderungen zu adressieren, die in 

den länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters aufgezeigt werden 

und die in den Anwendungsbereich des ESF+ fallen. 

Nach dem Beschluss der Staats- und Regierungschefs vom Juli 2020 wird der ESF+ in der Förder-

periode 2021 bis 2027 mit 98,5 Mrd. Euro in laufenden Preisen ausgestattet, von denen Deutsch-

land ca. 6,5 Mrd. Euro erhält. Der Bund wird in seinem Operationellen ESF+-Programm in folgen-

den Bereichen Förderschwerpunkte setzen: 

• Soziale Inklusion und Armutsbekämpfung, 

• Fachkräftesicherung, 

• Bewältigung des demografischen und digitalen Wandels, 

• Verbesserung der Bildungschancen Benachteiligter sowie 

• lebenslanges Lernen. 

13.1.3 Das Wichtigste in Kürze 

Die Bundesregierung hat zur Förderung fairer Mobilität in Europa die Einrichtung einer Europäi-

schen Arbeitsbehörde (ELA) unterstützt, die 2019 ihre Arbeit aufgenommen hat. Die ELA hat zum 
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Ziel, Arbeits- und Sozialstandards mobiler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser durchzu-

setzen und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu verbessern. 

Im Politikbereich der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds reagierte die EU-KOM im 

März und April 2020 auf die COVID-19-Pandemie mit Legislativvorschlägen, der sogenannten 

Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), der Coronavirus Response Investment Initiative 

Plus (CRII+) sowie mit einer Änderung der EHAP-Verordnung. Diese Änderungen des Rechtsrah-

mens ermöglichen eine Flexibilisierung der Mittelverwendung, eine Erhöhung der Liquidität sowie 

eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Die Änderungen konnten bereits sehr schnell noch 

im April 2020 in Kraft treten. 

Die aktuellen Maßnahmen im operationellen ESF-Programm des Bundes wurden vor dem Hinter-

grund der beiden CRII vor allem dahingehend angepasst, dass die Möglichkeit von Coaching-, Bil-

dungs-, Trainingsmaßnahmen über räumliche Distanz in den einzelnen Programmen eröffnet wur-

den und vorhandene Spielräume zur Erhöhung des EU-Kofinanzierungssatzes auf 100 % bei einzel-

nen Maßnahmen genutzt wurden. 

Der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) ist erstmalig 

für die Förderperiode 2014 bis 2020 eingerichtet worden. Der EHAP in Deutschland hat ein Fi-

nanzvolumen von rund 109 Mio. Euro, davon 78,9 Mio. Euro EU-Mittel. Er wird vom BMAS umge-

setzt. Aus Mitteln des EHAP werden Menschen in Deutschland unterstützt, die unter Armut leiden 

und keinen oder nur unzureichenden Zugang zu den Beratungs- und Unterstützungsangeboten 

des regulären Hilfesystems haben. Das sind vor allem besonders benachteiligte neuzugewanderte 

Unionsbürger und -bürgerinnen aus anderen EU-Staaten und deren Kinder sowie wohnungslose 

und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. 

In einer ersten Förderrunde wurden bis Ende 2018 bundesweit 84 Projekte gefördert. In einer 

zweiten Förderrunde wurden 67 Projekte bis Dezember 2020 gefördert. Davon wurden 45 Pro-

jekte bis maximal 30. Juni 2022 verlängert. Der EHAP ist ein wichtiges Instrument, um betroffene 

Kommunen insbesondere dabei zu unterstützen, sich den Herausforderungen, die die wachsende 

Zuwanderung von Unionsbürgern und -bürgerinnen aus anderen EU-Staaten mit sich bringen, 

stellen zu können. 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste Instrument der EU um in Menschen zu inves-

tieren. In der Förderperiode 2021 bis 2027 wird der ESF zum Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 

erweitert und stärker auf ein sozialeres Europe und auf die Umsetzung der ESSR ausgerichtet. Die 

ehemaligen Fonds EHAP, die Jugendbeschäftigungsinitiative und das EU-Programm für Beschäfti-

gung und soziale Innovation werden unter dem Dach des ESF+ zusammengefasst. Der Bund wird 
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in seinem Operationellen ESF+-Programm in folgenden Bereichen Förderschwerpunkte setzen: 

Soziale Inklusion und Armutsbekämpfung, Fachkräftesicherung, Bewältigung des demografischen 

und digitalen Wandels, Verbesserung der Bildungschancen Benachteiligter sowie lebenslanges 

Lernen. 

Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Beschäf-

tigter (EGF) wurde Anfang 2007 geschaffen und wird seit 2021 in seiner dritten EU-Förderperiode 

(2021 bis 2027) fortgeführt. In der aktuellen Förderperiode stehen EU-weit jährlich bis zu 186 

Mio. Euro für EGF-Projekte zur Verfügung. Mit den Mitteln des Fonds können Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer sowie Selbstständige unterstützt werden, die ihren Arbeitsplatz im Rahmen 

von größeren Entlassungsereignissen (mindestens 200 Entlassungen), insbesondere solchen, die 

durch globalisierungsbezogene Herausforderungen hervorgerufen werden, wie Handelsstreitigkei-

ten, Veränderungen der Zusammensetzung des EU-Binnenmarkts, Automatisierung und Digitali-

sierung, dem Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft oder globaler Finanz- und Wirtschaftskri-

sen, verloren haben. 

EGF-geförderte Entlassene erhalten über die Regelförderung hinausgehende Angebote aktiver Ar-

beitsmarktpolitik, zu denen Qualifizierungen und Fortbildungen, Coachings, Bewerbungsunter-

stützung und die Förderung von Existenzgründungen gehören können. Ziel ist, die Beschäftigungs-

fähigkeit der Entlassenen zu steigern und sie bei der Reintegration in Arbeit zu unterstützen. Der 

EU-Kofinanzierungssatz für EGF-Projekte beträgt mindestens 60 %. Wenn im betreffenden Mit-

gliedstaat im ESF+ ein höherer EU-Kofinanzierungssatz besteht, wird der EU-Kofinanzierungssatz 

im EGF auf dasselbe Niveau angehoben. Bisher hat Deutschland elf Anträge mit einem EGF-För-

dervolumen von insgesamt rund 56 Mio. Euro zur Förderung von rund 15 000 Betroffenen erfolg-

reich gestellt, zuletzt für ehemalige Beschäftigte von vier Gießereien an den Standorten Gevels-

berg, Schwerte und Mülheim. 

Darüber hinaus hat die EU als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 den „Team 

Europe“-Ansatz entwickelt, um auf die Unterstützungsbedarfe von Entwicklungsländern zu reagie-

ren. Dabei ging es sowohl um die Bewältigung der unmittelbaren humanitären und gesundheitli-

chen als auch der wirtschaftlichen und sozialen Pandemiefolgen. Die Bundesregierung hat sich 

insbesondere im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 erfolgreich für eine Auswei-

tung des „Team Europe“- Ansatzes, d.h. über den ursprünglichen Pandemiefokus hinaus hin zu 

einer konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichteten EU-Entwicklungszusammenarbeit, eingesetzt. 

Die an „Team Europe“ beteiligten EU-Institutionen, EU-Mitgliedstaaten, europäischen und bilate-
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ralen Finanzinstitutionen sowie Durchführungsorganisationen haben über Anpassungen beste-

hender Maßnahmen und durch zusätzliche Mittel insgesamt 38,5 Mrd. EUR zur Bewältigung der 

Pandemie mobilisiert. 

13.1.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Europäische Säule Sozialer 
Rechte (ESSR) 

20 Grundsätze in den drei 
Kategorien „Chancengleich-
heit und Arbeitsmarktzu-
gang“, „Faire Arbeitsbedin-
gungen“ und „Sozialschutz 
und soziale Inklusion“ 
Kompass für Maßnahmen 
auf europäischer, aber auch 
auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene 

Kompass für ein starkes so-
ziales Europa 
Stärkung der sozialen Di-
mension der EU 

Proklamation EP, ER und 
EU-KOM: 17.11.2017 
Vorlage eines Aktionsplans 
zur Umsetzung: 
4.3.2021 
Sozialgipfel und informeller 
ER in Porto: 
7./8.5.2021 

Deutsche EU-Ratspräsident-
schaft 

Ratsschlussfolgerungen zur 
Stärkung der Mindestsiche-
rung zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Aus-
grenzung in der COVID-19-
Pandemie und darüber hin-
aus 
Ratsschlussfolgerungen zu 
Menschenrechten und gu-
ter Arbeit in globalen Lie-
ferketten für eine EU-weite 
verbindliche Regelung un-
ternehmerischer Sorgfalts-
pflichten (EU-Lieferketten-
gesetz) 
Ratsschlussfolgerungen zur 
Verbesserung der Situation 
von Saisonarbeitskräften 
Ratsschlussfolgerungen 
zum Europäischen Semes-
ter 2021: beschäftigungs- 
und sozialpolitische As-
pekte der jährlichen Strate-
gie für nachhaltiges Wachs-
tum 2021 
Erneuerung der Ratsemp-
fehlung zur Jugendgarantie 
Impulse für gute Tätigkeits-
bedingungen in der Platt-
formökonomie 

Stärkung der sozialen Di-
mension der EU, des Zu-
sammenhalts und Förde-
rung der sozialen Aufwärts-
konvergenz 

1.7.2020 bis 31.12.2020 

EU4Health EU-Aktionsprogramm im 
Bereich der Gesundheit 
(EU4Health-Programm) 
Verordnung 2021/522 
vom 24.3.2021 

Stärkung der Gesundheit 
der Menschen in der EU 
und Sicherstellung eines 
hohen Gesundheitsschutz-
niveaus im Rahmen aller 
Politikbereiche der Union 

2021 bis 2027 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Europäische Arbeitsbe-
hörde (ELA) 

Verbesserung der Zusam-
menarbeit zwischen den 
EU-Ländern bei 
Koordinierung gemeinsa-
mer Kontrollen 
Durchführung von Analysen 
und Risikobewertungen zur 
grenzüberschreitenden Ar-
beitskräftemobilität 
Schlichtung von Streitfällen 
zwischen EU-Ländern 

Bessere Durchsetzung von 
Arbeits- und Sozialstan-
dards mobiler Arbeitneh-
mer/innen 
Verbesserung der Zusam-
menarbeit der Mitgliedstaa-
ten 

Arbeitsaufnahme 2019 
Laufende Umsetzung 

Unterstützung des Bera-
tungsangebots „Faire Mobi-
lität“ 

Beratungs- und Informati-
onsangebote zu den ar-
beits- und sozialrechtlichen 
Bedingungen auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt für EU-
Bürger/innen 
Verstetigung und Ausbau 
der bisherigen Projektför-
derung durch Aufnahme ei-
nes gesetzlichen Leistungs-
anspruchs des DGB in das 
Gesetz zur Umsetzung der 
Entsenderichtlinie 

Verbesserung der Arbeits-
bedingungen 
Durchsetzung fairer Löhne 
für Beschäftigte aus mittel- 
und osteuropäischen Län-
dern auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt 

 

Operationelles Programm 
(OP) des Bundes für den 
ESF in der Förderperiode 
2014 bis 2020 

Umsetzung des ESF gem. 
der VO (EG) Nr. 1303/2013 
des Rates vom 17.12.2013 
und der VO (EG) Nr. 
1304/2023 des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates vom 17.12.2013 

Umsetzung des ESF in 
Deutschland durch Maß-
nahmen zur Verbesserung 
der Beschäftigungschancen 
und zum Abbau von Be-
nachteiligungen am Ar-
beitsmarkt und durch 16 
ESF-OP der Länder 

Förderperiode: 
2014 bis 2020 

Operationelles Programm 
(OP) des Bundes für den 
ESF+ in der Förderperiode 
2021 bis 2027 

Umsetzung des ESF+ gemäß 
der VO (EU) 2021/1057 des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Juni 
2021 zur Einrichtung des 
Europäischen Sozialfonds 
Plus (ESF+) und zur Aufhe-
bung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1296/2013 

Umsetzung des ESF+ in 
Deutschland durch Maß-
nahmen zur Verbesserung 
der Beschäftigungschancen, 
zum Abbau von Benachteili-
gungen am Arbeitsmarkt 
und zur sozialen Inklusion 
Förderschwerpunkte des 
Bundes: 
- soziale Inklusion und Ar-
mutsbekämpfung 
- Fachkräftesicherung 
- Bewältigung des demogra-
fischen und digitalen Wan-
dels 
- Verbesserung der Bil-
dungschancen Benachteilig-
ter 
- lebenslanges Lernen 

ESF+-Förderperiode: 
2021 bis 2027 
Start: 
voraussichtlich Herbst 2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Europäischer Hilfsfonds für 
die am stärksten benachtei-
ligten Personen in Deutsch-
land (EHAP) 

Gesamtvolumen rd. 109 
Mio. Euro 

Soziale Eingliederung von 
armutsgefährdeten und be-
sonders benachteiligten EU-
Neuzugewanderten und de-
ren Kindern sowie Woh-
nungslosen und von Woh-
nungslosigkeit Bedrohten 

Förderperiode: 
2014 bis 2020 
Fortführung als ESF+- 
Programm in der Förder- 
periode 2021 bis 2027 
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13.2 Internationale Beschäftigungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik 

13.2.1 Ziele und Aufgaben 

Im Bereich der internationalen Beschäftigungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik engagiert sich 

Deutschland weltweit durch seine multilaterale und bilaterale Zusammenarbeit für die Schaffung 

von guten Arbeitsbedingungen, die Verbesserung von Beschäftigungs- und Sozialstandards, die 

Förderung und den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sowie den Auf- und Ausbau von Syste-

men der sozialen Sicherung. Grundlage des Handelns sind die im Rahmen von Konventionen der 

Vereinten Nationen (VN) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgeschriebenen Ar-

beits- und Menschenrechte, und deren Verankerung in der Agenda 2030, insbesondere in den Zie-

len für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) 1, 3, 8 und 10 und dem 

übergeordneten Prinzip „Niemanden zurückzulassen“ (Leave no one behind/LNOB). Die Bundesre-

gierung bekennt sich darüber hinaus zum Multilateralismus und zur internationalen Rahmenset-

zungen, und tritt für eine starke Sozialpartnerschaft und eine soziale Gestaltung des technologi-

schen Wandels und der Globalisierung ein. 

Die Bundesregierung hat im Oktober 2020 die Strategie zur globalen Gesundheit „Verantwortung 

– Innovation – Partnerschaft: Globale Gesundheit gemeinsam gestalten“ verabschiedet. Ziel die-

ser Strategie ist es, die Wirksamkeit und die Dauerhaftigkeit des deutschen Engagements im Be-

reich der globalen Gesundheit sicherzustellen, um einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit al-

ler Menschen weltweit bis 2030 zu leisten. Entsprechend werden internationale Kooperationen 

und strategische Partnerschaften weiter auf- und ausgebaut und insbesondere die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) gestärkt. Die Strategie ist ein Beitrag zur Erreichung der gesundheitsrele-

vanten Nachhaltigkeitsziele und insbesondere des Nachhaltigkeitsziels 3: „Ein gesundes Leben für 

alle Menschen jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern“. 

Im Rahmen der Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 2019 in Genf wurde das 100-jährige Be-

stehen der ILO mit Regierungen und Sozialpartnern aus aller Welt international begangen. Die 

Bundesregierung setzte sich in diesem Zusammenhang erfolgreich für die Verabschiedung der 

wegweisenden Erklärung der ILO für die Zukunft der Arbeit ein. Die Jahrhunderterklärung defi-

niert die langfristige Agenda der ILO für menschenwürdige Arbeit in einer sich wandelnden Ar-

beitswelt und die angestrebte Position der Organisation im multilateralen System. 

Zur Operationalisierung dieser Erklärung im Angesicht der COVID-19-Pandemie soll bis Juni 2021 

eine COVID-19-Initiative für eine menschenzentrierte Erholung entwickelt werden. Die EU-Gruppe 

betonte u.a. die Förderung menschenwürdiger Arbeit in globalen Lieferketten, Gesundheit und 
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Sicherheit am Arbeitsplatz als zukünftige Kernarbeitsnorm, Sozialschutz für alle sowie Geschlech-

tergerechtigkeit und einen gerechten Übergang hin zu grünen Volkswirtschaften als Handlungs-

pfeiler. 

Im Rahmen des unter deutscher G7-Präsidentschaft (2015) ins Leben gerufenen Vision Zero Fund 

(VZF), der von der ILO umgesetzt wird, setzt sich die Bundesregierung für einen besseren Arbeits-

schutz in globalen Lieferketten ein, und hat die Aktivitäten des Fonds in den vergangenen Jahren 

mit ca. 10,5 Mio. EUR unterstützt. Durch die Förderung von Projekten in exportorientierten Pro-

duktionsländern wie beispielsweise Äthiopien, Kolumbien oder Laos stärkt der VZF insbesondere 

in der Textilindustrie und dem Agrarsektor den Arbeitsschutz, auch um die Anzahl tödlicher Ar-

beitsunfälle zu reduzieren. Im Rahmen des entwicklungspolitischen Corona-Sofortprogramms der 

Bundesregierung wurde die ILO 2020 vom BMZ beauftragt, Beschäftigte in Textilfabriken in Asien 

und Afrika mit Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen, zur Linderung sozialer Not sowie zur 

Pandemieprävention zu unterstützen. In der Umsetzung kommt dem VZF eine wichtige Rolle zu. 

Auf nationaler Ebene hat das Bundeskabinett am 3. März 2021 einen Gesetzentwurf über unter-

nehmerische Sorgfaltspflichten in Lieferketten verabschiedet. Das Gesetz, mit dem die Verantwor-

tung deutscher Unternehmen für die Achtung von Menschenrechten in globalen Lieferketten erst-

mals verbindlich geregelt wird, wurde im Juni 2021 beschlossen.  

Im Bereich der globalen Gesundheit verfolgt Deutschland einen vielschichtigen Ansatz. Deutsch-

land gehört zu den größten Gebern des Access to COVID-19 Tools-Accelerators (ACT-A) und unter-

stützt mit substantiellen Beiträgen u.a. die WHO und die Impfstoffbeschaffungsinitiative COVAX 

sowie Partnerorganisationen von ACT-A, wie den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tu-

berkulose und Malaria (GFATM), und die Impfallianz Gavi. Die Bundesregierung unterstützt mit 

ihren Beiträgen zu internationalen Gesundheitsorganisationen und ihrem bilateralen Engagement 

insbesondere das Notfallprogramm der WHO, die Stärkung von Gesundheitssystemen in Partner-

ländern, die Vorbeugung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, einen sektorübergreifen-

den One Health Ansatz, die Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose, Malaria und Polio, die Erfor-

schung von tropischen Krankheiten sowie Mütter-Kind-Gesundheit und Bewältigung der COVID-

19-Pandemie. Deutschland fördert über Maßnahmen der Entwicklungspolitik seit vielen Jahren 

den strukturellen Aufbau von Gesundheitssystemen in Entwicklungs- und Schwellenländern. 

Wichtigste Institution im Bereich der globalen Gesundheitspolitik ist die WHO. Ihr Ziel ist die Ver-

wirklichung des bestmöglichen Gesundheitsniveaus bei allen Menschen. Die Krankheitsbekämp-

fung und die Förderung der allgemeinen Gesundheit aller Menschen weltweit ist ihre Hauptauf-

gabe. Auch im Rahmen der Erreichung der gesundheitsrelevanten Ziele der Nachhaltigkeitsagenda 
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der Vereinten Nationen kommt der WHO eine zentrale Rolle zu. Im Rahmen des Globalen Aktions-

plans für ein gesundes Leben und das Wohlergehen aller Menschen koordiniert sich die WHO mit 

anderen zentralen Akteuren der globalen Gesundheit, um ein abgestimmtes Vorgehen bei der 

Umsetzung der gesundheitsrelevanten Ziele der Nachhaltigkeitsagenda sicherzustellen. 

Die WHO steht auch im Fokus der COVID-19-Pandemie. Ihre Aufgabe ist es, die internationale Ant-

wort auf COVID-19 zu leiten und zu koordinieren. Gerade im Rahmen von COVID-19 hat sich aber 

gezeigt, dass die Erwartungen der internationalen Gemeinschaft an die WHO ihre technischen, 

personellen, rechtlichen und finanziellen Kapazitäten weit übersteigen. Eine Lehre hieraus ist, 

dass die Kapazitäten der WHO weiter gestärkt werden müssen, damit sie zukünftig besser und 

schneller auf internationale Gesundheitskrisen reagieren kann. 

Deutschland setzt sich für eine nachhaltige Stärkung der WHO als leitende und koordinierende In-

stanz der globalen Gesundheitspolitik ein. Deshalb fördert Deutschland mit vollem Engagement 

eine umfassende Reform zur Stärkung der WHO. Ziel ist es, die WHO als leistungsfähige, transpa-

rente, effiziente und verantwortungsvoll und unabhängig handelnde internationale Organisation 

im Zusammenspiel mit den anderen globalen Akteuren zu stärken. 

13.2.2 Ausgangslage 

Im Jahr 2017 ist Deutschland der Alliance 8.7 beigetreten und fördert damit maßgeblich die Been-

digung von Zwangsarbeit, moderner Sklaverei, Menschenhandel und Kinderarbeit weltweit. Zur 

Erreichung des Ziels wird sich die Bundesregierung im Jahr 2021 mit 500 000 Euro an konkreten 

Aktivitäten der Initiative beteiligen. Deutschland plant noch größere Verantwortung im multilate-

ralen Kontext zu übernehmen. Dies könnte durch Übernahme eines Pathfinderstatus innerhalb 

der Allianz 8.7 geschehen. Pathfinder-Länder verpflichten sich, ihre Anstrengungen zur Erreichung 

des Nachhaltigkeitsziels zu intensivieren, mit anderen Ländern zu kooperieren und die Bekämp-

fung der Kinder- und Zwangsarbeit in den Fokus der politischen Agenda zu rücken. Mit Blick auf 

die Bekämpfung von ausbeuterischen und gefährlichen Formen der Kinderarbeit unterstützt 

Deutschland darüber hinaus das ILO-IPEC-Programm (International Programme on the Elimination 

of Child Labour), das seit 1992 von der ILO betrieben wird. Für die Jahre 2020/2021 ist ein Beitrag 

von rund 800 000 Euro vorgesehen. 

Im Bündnis für nachhaltige Textilien setzt sich die Bundesregierung gemeinsam mit über 130 wei-

teren Mitgliedern (Unternehmen, die etwa 46 % des deutschen Textileinzelhandelsmarktes abde-

cken sowie Verbänden, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und Standard-Organisati-

onen) mit konkreten Schritten für sozial und ökologisch nachhaltige Textil-Lieferketten ein.  
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Multilaterale Prozesse sind grundlegend für einen abgestimmten, gemeinsamen Einsatz für glo-

bale öffentliche Güter. Dies zeigt nicht zuletzt die Eindämmung der COVID-19-Pandemie. Die Bun-

desregierung nutzt im Rahmen von G7 und G20 alle Möglichkeiten, um über den Austausch von 

Erfahrungen und Politikansätzen positive Impulse zu setzen für die Verbesserung und Stabilisie-

rung von Beschäftigung und sozialer Sicherheit sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus. 

Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie spielen die Folgen der Krise für Beschäftigung und so-

ziale Sicherung insbesondere im Rahmen der G20 in der G20-Arbeitsgruppe Beschäftigung - sowie 

in Bezug auf Entwicklungsländer in der G20 Entwicklungsarbeitsgruppe - und in der ILO eine wich-

tige Rolle, vor allem mit Blick auf die Bewältigung der sozial- und beschäftigungspolitischen Her-

ausforderungen der Krise. 

Der Wiederaufbau der Wirtschaft und die resilientere Gestaltung der Arbeitsmärkte stehen im Fo-

kus der Diskussionen unter den G7 und insbesondere der „Employment Task Force“. Besonderes 

Augenmerk soll auf die Schaffung nachhaltiger und grüner Arbeitsplätze und guter und menschen-

würdiger Arbeit gerichtet werden. 

Deutschland ist auch aufgrund seiner historischen Vorreiterrolle zu sozialer Sicherheit mit dem 

ältesten sozialen Krankenversicherungssystem in der Welt ein internationaler Erfahrungsträger 

und Verfechter für universelle soziale Absicherung im Krankheitsfall und dem Zugang zu qualitati-

ver Gesundheitsversorgung (Universal Health Coverage, UHC ). Allen Bürgerinnen und Bürgern Zu-

gang zu angemessenen, inklusiv gestalteten und bezahlbaren Gesundheitsdienstleistungen anzu-

bieten, ist ein über alle Parteien hinweg konsensfähiges Thema und zentraler Bestandteil des 

deutschen Wertesystems und der Sozialen Marktwirtschaft. 

Die Bundesregierung setzt sich auch für die Stabilisierung von Aufnahmeregionen von Flüchtlin-

gen und Binnenvertriebenen (IDP) durch Unterstützung von Flüchtlingen, IDPs und aufnehmen-

den Gemeinden ein. Die Umsetzung erfolgt durch eine Kombination verschiedener entwicklungs-

politischer Instrumente. Neben der gängigen bilateralen, multilateralen und nichtstaatlichen Zu-

sammenarbeit mit fluchtrelevanten Ländern kommen vor allem die Instrumente der strukturbil-

denden Übergangshilfe sowie die vor dem Hintergrund zunehmender Fluchtbewegungen geschaf-

fenen Sonderinitiativen „Fluchtursachen bekämpfen, Flüchtlinge (re)integrieren“ (SI Flucht) sowie 

„Stabilisierung und Entwicklung Nordafrika- Nahost“ zum Einsatz. Große Bedeutung kommt dabei 

der (Aus-)Bildung, Qualifizierung und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge, 

IDPs und Menschen aus aufnehmenden Gemeinden zu. Mit der Beschäftigungsoffensive Nahost 

des BMZ hat Deutschland seit deren Start im Jahr 2016 mehr als 450 000 Beschäftigungsmöglich-

keiten (Stand April 2021) für syrische Flüchtlinge und die einheimische Bevölkerung in Syrien, Li-

banon, Jordanien, Irak und der Türkei geschaffen und dabei 1,6 Mrd. Euro investiert. 
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Dabei arbeitet die Bundesregierung in Projekten im Libanon, Türkei und Jordanien eng mit der ILO 

zusammen. Die Initiative hat sofort verfügbare Einkommen, aber auch bleibende Wirkungen ge-

neriert und zusätzlich längerfristige nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten gefördert. Die Initia-

tive wird auch über 2021 hinaus weitergeführt. 

13.2.3 Das Wichtigste in Kürze 

Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag vom März 2018 verpflichtet, die Ausbeutung 

von Arbeitskräften wirksam zu bekämpfen. Zur nachhaltigen Umsetzung der gemeinsam mit den 

Ländern erarbeiteten Strategie zur Bekämpfung des arbeitsausbeuterischen Menschenhandels 

wurde auf nationaler Ebene in einem ersten Schritt eine Servicestelle gegen Arbeitsausbeutung, 

Zwangsarbeit und Menschenhandel eingerichtet. Die Servicestelle bündelt und koordiniert die 

bundesweiten Aktivitäten und leistet Unterstützung für die Arbeit in den Ländern. 

Weiterhin hat Deutschland im Jahr 2019 das ILO-Protokoll zum Übereinkommen Nr. 29 über 

Zwangsarbeit ratifiziert. Damit hat sich Deutschland der internationalen Staatengemeinschaft in 

dem weltweiten Kampf gegen Zwangsarbeit und Menschenhandel angeschlossen, und setzt ein 

starkes Signal für menschenwürdige und faire Arbeitsbedingungen, national und international. 

Mit dem 2014 verabschiedeten Protokoll, wurde das aus dem Jahr 1930 stammende Übereinkom-

men zur Zwangs- und Pflichtarbeit aktualisiert und bestehende Regelungslücken geschlossen. 

Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung (und der sexuellen Ausbeutung) wurde da-

mit als wesentliche Form der Zwangsarbeit anerkannt. Das völkerrechtlich verbindliche Protokoll 

begründet neue Verpflichtungen für Mitgliedstaaten, um eine effektive Bekämpfung von Zwangs-

arbeit zu fördern. Dazu gehören eine erfolgreiche Prävention und die konsequente strafrechtliche 

Verfolgung von Tätern. 

Im Kontext der COVID-19-Pandemie hat die ILO auch solche von Deutschland mitfinanzierten Pro-

jekte angepasst, wie z.B. das „Better Work“ Programm, welches die Verbesserung von Arbeits-

standards im globalen Textilsektor zum Ziel hat. Der ILO wurden darüber hinaus von der Bundes-

regierung im Rahmen des entwicklungspolitischen Corona-Sofortprogramms Mittel für ein globa-

les Textilvorhaben zwecks Gesundheitsschutzes und sozialer Unterstützung in der Pandemie in 

sieben Ländern bereitgestellt. 

Außerdem fördert die Bundesregierung die Verantwortung von Unternehmen für die Einhaltung 

von Menschenrechten entlang ihrer globalen Lieferketten. Im Nationalen Aktionsplan (NAP) für 

Wirtschaft und Menschenrechte formuliert die Bundesregierung ihre Erwartungen an Unterneh-

men, ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachzukommen und umzusetzen. Zudem wer-
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den Unternehmen im Rahmen des NAP u.a. durch Branchendialoge ganz konkret dabei unter-

stützt, faire Arbeitsbedingungen weltweit durchzusetzen und Menschenrechte zu achten. Es geht 

insbesondere darum, weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu schaffen 

und gute Arbeitsbedingungen weltweit zu fördern. Im Rahmen der Umsetzung des NAP hat das 

Bundeskabinett am 3. März 2021 einen Gesetzentwurf über die unternehmerischen Sorgfalts-

pflichten in Lieferketten verabschiedet; das Gesetz wurde im Juni 2021 beschlossen. 

2019 hat das BMZ mit dem Grünen Knopf ein Siegel für sozial und ökologisch hergestellte Texti-

lien eingeführt. Verbraucherinnen und Verbrauchern soll das staatliche Textilsiegel die Orientie-

rung beim Kauf nachhaltiger Textilien erleichtern. Neben dem Produkt prüft der Grüne Knopf im-

mer auch, ob das Unternehmen als Ganzes seinen Sorgfaltspflichten nachkommt. Bis Ende 2020 

waren bereits rund 60 deutsche und europäische Unternehmen geprüft und vertreiben Produkte, 

die mit dem Grünen Knopf zertifiziert sind. Das staatliche Textilsiegel wird schrittweise weiterent-

wickelt. Ende 2021 wird die nächste Version des Siegels vorgestellt. Ziel ist es langfristig die ge-

samte Lieferkette abzudecken vom Baumwollfeld bis zum Recycling. 

Auch bei der Bekämpfung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pande-

mie in Entwicklungs- und Schwellenländern engagiert sich die Bundesregierung. Daher hat die 

Bundesregierung in Reaktion auf die COVID-19 Pandemie von Beginn an multilateral koordinierte 

Reaktionsprogramme unterstützt, wie z.B. das COVID-Response-Programm der Weltbank, über 

das bis Mitte 2021 rund 160 Mrd. US-Dollar zur Verfügung gestellt werden, sowie die entspre-

chenden Maßnahmen der regionalen Entwicklungsbanken (Afrikanische Entwicklungsbank, Asiati-

sche Entwicklungsbank, Interamerikanische Entwicklungsbank, Karibische Entwicklungsbank), die 

bis Mitte 2021 mehr als 50 Mrd. US-Dollar bereitgestellt haben. Dazu trägt das BMZ in erhebli-

chem Umfang mit dem Corona-Sofortprogramm zur Eindämmung und Bewältigung der sozio-öko-

nomischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bei. Das Programm umfasst sieben Themenfel-

der zur Unterstützung der Partnerländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in der Pan-

demiebekämpfung und bei der Abfederung der massiven wirtschaftlichen und sozialen Folgen. 

Insgesamt investiert das BMZ 2020 und 2021 4,3 Mrd. Euro in die weltweite Eindämmung von CO-

VID-19 und die Bekämpfung der Hunger- und Wirtschaftskrise. 

Zudem hat die Bundesregierung 2019 im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit die Sonder-

initiative „Ausbildung und Beschäftigung“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, in afrikanischen Part-

nerländern Beschäftigung zu schaffen und Arbeitsbedingungen zu verbessern. So sollen in Zusam-

menarbeit mit der Privatwirtschaft in den nächsten Jahren 100 000 gute Arbeitsplätze geschaffen 
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und 30 000 Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt werden. Damit trägt die Sonderini-

tiative maßgeblich zur Umsetzung des Marshallplans mit Afrika und zum G20 „Compact with Af-

rica“ bei. 

In der gemeinsamen Erklärung der G20-Staats- und Regierungschef/innen zur COVID-19-Pande-

mie vom 26. März 2020 im Rahmen des außerplanmäßigen Treffens verpflichtete sich die G20 zu 

gemeinsamem Agieren in den Bereichen globale Gesundheit, Weltwirtschaft, Handel und globale 

Zusammenarbeit. In Umsetzung dieser Erklärung wurde der Access to COVID-19 Tools Accelera-

tors (ACT-A) als globale Plattform für die beschleunigte Entwicklung, Herstellung und gerechte 

Verteilung von COVID-19-Impfstoffen, -Therapeutika und -Diagnostika gestartet. Deutschland ist 

aktuell mit Zusagen in Höhe von 2,2 Mrd. Euro zweitgrößter Geber des ACT-A und unterstützt da-

mit die Partnerorganisationen des ACT-A. Deutschland ist zusätzlich über das BMZ in den Verwal-

tungsräten und Komitees des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria 

(GFATM) und der Impfallianz Gavi auch an der strategischen Ausgestaltung der Maßnahmen im 

Rahmen des ACT-A beteiligt. 

Darüber hinaus hat das BMG bis Mai 2021 Deutschland im Exekutivrat der WHO vertreten. Der 

WHO kommt eine wichtige übergreifende, rahmensetzende Rolle im ACT-Accelerator zu, die sie 

nach Auffassung der Bundesregierung gut ausfüllt. 

13.2.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Maßgebliche Mitgestaltung 
und ggf. Ratifizierung der 
durch die Konferenz der ILO 
angenommenen Überein-
kommen, Protokolle und 
Empfehlungen 

Protokoll von 2014 zum 
Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangsarbeit, 1930 
und begleitende Empfeh-
lung Nr. 203 
 
Übereinkommen Nr. 190 
zur Beendigung von Gewalt 
und Belästigung in der Ar-
beitswelt und begleitende 
Empfehlung Nr. 206 
 
Übereinkommen Nr. 169 
über eingeborene und in 
Stämmen lebende Völker in 
unabhängigen Ländern 

Förderung der effektiven 
Bekämpfung von Zwangsar-
beit und Arbeitsausbeutung 
sowie des Menschenhan-
dels zum Zweck der Arbeits-
ausbeutung 
Beendigung von Gewalt 
und Belästigung in der Ar-
beitswelt und Etablierung 
eines weitreichenden 
Schutzes vor derartigen 
Übergriffen 
Beitrag zur Stärkung der 
Rechte indigener Völker 
weltweit; Signalwirkung an 
weitere Staaten, das ILO-
Übereinkommen Nr. 169 zu 
ratifizieren 

Ratifikation: 
20.6.2019 
 
 
 
 
Abschluss der Nationalen 
Ratifikationsprüfung 
 
 
 
 
Ratifikation steht noch aus 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

ILO-Jahrhunderterklärung 
über die Zukunft der Arbeit 

Ausarbeitung und Verab-
schiedung nach Initiierung 
breiter Unterstützung 
durch Deutschland und 
Frankreich 

Langfristige Definition der 
Agenda der ILO für men-
schenwürdige Arbeit in der 
sich wandelnden Arbeits-
welt und der Positionierung 
der ILO im multilateralen 
System 

Verabschiedung: 
21.6.2019 

Einrichtung einer Service-
stelle gegen Arbeitsausbeu-
tung, Zwangsarbeit und 
Menschenhandel 

Umsetzung der Bund-Län-
der-Strategie Bekämpfung 
des Menschenhandels zum 
Zweck der Arbeitsausbeu-
tung 

Verbesserung der Koordina-
tion und Kooperation aller 
beteiligten Akteure 

Fortlaufend 

Beitritt und Engagement in 
der Alliance 8.7 

Mitwirkung und Unterstüt-
zung der Aktivitäten der Ini-
tiative zur Beendigung von 
Zwangsarbeit, moderner 
Sklaverei, Menschenhandel 
und Kinderarbeit weltweit 

Stärkung der Arbeit der Alli-
ance 8.7 

Fortlaufend 

Ausarbeitung des Globalen 
Paktes für eine sichere, ge-
ordnete und reguläre Mig-
ration der VN (GCM) 

Mitwirkung bei Erarbeitung  Sichere, ordnungsgemäße 
und reguläre Migration auf 
Basis einer partnerschaftli-
chen internationalen Zu-
sammenarbeit 

Annahme: 11.12. 2018 
Laufende Umsetzung 

Zwischenbericht zum 
Sechsten Staatenbericht 
zum VN-Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte (WSK-Pakt) 

Erstellung des Berichtes Erfassung des Ist-Zustandes 
und der Entwicklungen in 
Deutschland mit Bezug auf 
die Umsetzung der im WSK-
Pakt genannten Rechte 

Übermittlung an Fachaus-
schuss: Oktober 2020 

Beobachterstatus für die in-
ternationalen Sozialpartner 
bei den Vereinten Nationen 

Einsetzen für Beobachter-
status bei der Generalver-
sammlung der Vereinten 
Nationen für die internatio-
nale Arbeitgeberorganisa-
tion (IOE) und den Interna-
tionalen Gewerkschafts-
bund (ITUC) 

Erhöhung der Legitimität 
des multilateralen Systems, 
Stärkung des Vertrauens in 
die Institutionen des VN-
Systems und Förderung der 
internationalen Zusammen-
arbeit 

Fortlaufend 

Vision Zero Fund (VZF) Unterstützung von Unter-
nehmen, Regierungen und 
Sozialpartnern bei der 
Übernahme gemeinsamer 
Verantwortung für besse-
ren Arbeitsschutz in export-
orientierten Sektoren in är-
meren Produktionsländern 
Gezielte Projektförderung 
in ausländischen Produkti-
onsstätten zum Aufbau von 
Arbeitsinspektionen, öf-
fentlichen Strukturen für 
den Arbeitsschutz, Unfall-
versicherungen 

Reduzierung der weltweit 
hohen Anzahl tödlicher Ar-
beitsunfälle entlang globa-
ler Lieferketten durch Prä-
ventionsmaßnahmen 

Seit 2015 fortlaufend 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

BMZ-BMAS-Initiative zur 
Unterstützung von Textilar-
beitern/innen bei der Be-
wältigung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie 
(Corona-Sofortprogramm) 

Globale Maßnahme zur Sta-
bilisierung des Textilsektors 

Erhalt hunderttausender 
Arbeitsplätze und sozialer 
Schutz für besonders vul-
nerable Textilbeschäftigte, 
vor allem Frauen 
Stabilisierung des Sektors 
dort, wo er von besonderer 
gesamtwirtschaftlicher Be-
deutung ist 

Laufzeit: 
September 2020 
bis Juli 2021 

BMZ-Corona-Sofortpro-
gramm 

Investitionen von 4,3 Mrd. 
Euro 

Weltweite Eindämmung 
von Covid-19 und Bekämp-
fung der Hunger- und Wirt-
schaftskrise 

2020 bis 2021 

BMG-Corona-Sofortpro-
gramm 

717 Mio. EURO zur Unter-
stützung der Pandemiebe-
kämpfung der WHO 

Implementierung des CO-
VID-19 Strategic Pre- 
paredness and Response 
Plan (SPRP) und Maßnah-
men zur Umsetzung von 
ACT-A 

2020 bis 2021 

Deutscher Beitrag zum 
Treuhandfond SASPP (Sahel 
Adaptive Social Protection 
Program) der Weltbank 

80 Mio. Euro zur Finanzie-
rung der Grundsicherung 
im akuten Krisenkontext so-
wie zum Aufbau sozialer Si-
cherungssysteme 

Abfederung der sozio-öko-
nomischen Folgen der CO-
VID-19-Pandemie in der Sa-
helregion 

2020 bis 2025 

Ausbau sozialer Sicherungs-
netze im Sahel mit UNICEF 
und WFP 

54 Mio. Euro zur Unterstüt-
zung vulnerabler Haushalte 
(1,75 Mio. Menschen) mit 
Bargeldtransfers und kom-
plementären Sozialdienst-
leistungen (Ernährung, Kin-
derschutz, Infektionsprä-
vention, produktive Inklu-
sion) 

Abfederung der sozio-öko-
nomischen Folgen der CO-
VID-19 Pandemie in der Sa-
helregion 
Kooperation und Komple-
mentarität mit dem Treu-
handfond SASPP der Welt-
bank 

2020 bis 2022 

Sicherung von Arbeitsplät-
zen in Afrika durch die Son-
derinitiative Ausbildung 
und Beschäftigung 

Unterstützung von 2 700 
Unternehmen mit mehr als 
119 000 Mitarbeitenden bei 
der Sicherung von Arbeits-
plätzen in Marokko, Tune-
sien, Ghana, Senegal, Ru-
anda, Äthiopien und Côte 
d’Ivoire 

Abfederung der sozio-öko-
nomischen Folgen der CO-
VID-19-Pandemie  

2020 bis 2025 

Access to COVID-19 Tools 
Accelerator (ACT-A) 

Multilaterale Antwort auf 
COVID-19 zur beschleunig-
ten Entwicklung, Produk-
tion und gleichberechtigten 
Verteilung von COVID-19-
Impfstoffen, -Therapeutika 
und -Diagnostika 
Beitrag DEU: 2,2 Mrd. Euro 

Bewältigung der COVID-19-
Pandemie durch die Förde-
rung eines global gerechten 
Zugangs zu COVID-19-Impf-
stoffen, -Therapeutika und 
-Diagnostika 

2020 bis 2021 

ACT-A: COVAX Impfstoff-
forschung und -entwicklung 

Unterstützung bei der For-
schung und Entwicklung 
von COVID-19-Impfstoffen 
Beitrag DEU: 350 Mio. Euro 
(Teil der Gesamtzusage von 
2,2 Mrd. EUR) 

Beschleunigte Entwicklung 
und Herstellung von COVID-
19-Impfstoffen 

2020 bis 2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

ACT-A: Gavi COVAX Ad-
vanced Market Commit-
ment 

Finanzierung von COVID-19-
Impfstoffen für bis zu 26 % 
der Bevölkerung in den 92 
einkommensschwächsten 
Ländern 
Beitrag DEU: 980 Mio. Euro 
(Teil der Gesamtzusage von 
2,2 Mrd. EUR) 

Förderung des global ge-
rechten Zugangs zu COVID-
19-Impfstoffen 

2020 bis 2030 

ACT-A: Gavi COVAX 
Humanitarian Buffer 

Bereitstellung eines COVID-
19-Impfstoff-Puffers für Ri-
sikogruppen in humanitä-
ren Notlagen und akuten 
Ausbrüchen 
Beitrag DEU: 100 Mio. Euro 
(Teil der Gesamtzusage von 
2,2 Mrd. EUR) 

Zugang zu COVID-19-Impf-
stoffen auch für Menschen 
in humanitären Notsituatio-
nen 

2020 bis 2029 

ACT-A: GFATM: Krisenreak-
tionsmechanismus (C19RM) 

Unterstützung der GFATM-
Partnerländer bei der Be-
wältigung der COVID-19-
Pandemie und der Bemü-
hungen des ACT-A 
Beitrag DEU: 290 Mio. Euro 
(Teil der Gesamtzusage von 
2,2 Mrd. EUR) 

Abmilderung der Auswir-
kungen von COVID-19 auf 
HIV-, Tuberkulose- und Ma-
lariaprogramme 
Förderung des global ge-
rechten Zugangs zu COVID-
19-Diagnostika, -Therapeu-
tika, inkl. Sauerstoff, sowie 
von gesundheitssystemstär-
kenden Maßnahmen 

2020 bis 2021 

Netzwerkbildung und Part-
nerschaft zur besseren Pati-
entenversorgung in der Uk-
raine 

Förderung der Zusammen-
arbeit im Gesundheitswe-
sen zwischen Deutschland 
und Ukraine, Synergieef-
fekte 

Gründung eines Netzwer-
kes ukrainischer Ärzte in 
Deutschland, Etablierung 
institutioneller deutsch-uk-
rainischer Kooperation, 
Wissenstransfer 

Laufzeit: 
2016 bis 2018 

Analyse zentraler Entwick-
lungen in der Gesundheits-
wirtschaft Deutschlands 
und Chinas unter besonde-
rer Berücksichtigung der 
Krankenhausfinanzierung - 
Digitalisierung der Medizin 

Finanzierung und Anreizset-
zung im chinesischen Kran-
kenhaussektor durch DRG 

Abbildung von Status und 
Entwicklungstendenzen der 
Implementierung von DRG 

Laufzeit: 
2017 bis 2018 

Israelisch-deutscher Erfah-
rungsaustausch - Psychoso-
ziale Notfall- und Frühver-
sorgung von akut traumati-
sierten Personen 

Durchführung von Fortbil-
dungsveranstaltungen für 
deutsche und israelische 
Ärzte/innen, Psycholo-
gen/innen, Krankenpfle-
ger/innen und Sozialarbei-
ter/innen zum Umgang mit 
Traumatisierten nach Not-
fällen 

Verbesserung der psycholo-
gischen Notfall- und 
Frühversorgung in Notfall-
zentren und Rettungsstel-
len relevanter Hilfsorgani-
sationen 

Laufzeit: 
2017 bis 2018 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Kooperation Tschechische 
Republik, Slowakei und Un-
garn vor dem Hintergrund 
der Effizienzbemessung und 
-steigerung von Vergü-
tungssystemen im Gesund-
heitswesen sowie der Pla-
nung und Infrastruktur im 
Krankenhaussektor und 
Public Procurement 

Vergleichende Analyse zu 
Vergütungssystemen, Ma-
nagement/Planung, Investi-
tionsstand, Beschaffungen, 
Schulden und Qualitätssi-
cherung 
Durchführung von Work-
shops 

Ermittlung von konkreten 
Handlungsfeldern der Infra-
struktur im Kranken-
haussektor und Identifizie-
rung von Kooperationspo-
tenzialen 
Veröffentlichung der Ergeb-
nisse in Fachzeitschriften 

  

Handlungsfelder der Quali-
tätssicherung in Deutsch-
land und der VR China: 
Public Reporting and Pay 
for Performance im Kran-
kenhausbereich 

U.a. Entwicklung eines kon-
zeptionellen Rahmens für 
vergleichende Analyse der 
Qualitätssicherungsmaß-
nahmen bei Krankenhäu-
sern in China und Deutsch-
land 
Ist-Analyse zu Qualitätssi-
cherungsinstrumentarium 
Veranstaltung eines 
deutsch-chinesischen 
Workshops an der Hoch-
schule Ludwigshafen 

Weiterentwicklung der Zu-
sammenarbeit zwischen 
China und Deutschland im 
Bereich der Qualitätssiche-
rung und des Qualitätsma-
nagements im stationären 
Bereich 

Laufzeit: 
2017 bis 2019 

Förderung der Gesund-
heitswissenschaften in der 
Ukraine 

Konzipierung und Einrich-
tung eines MPH (Master  
of Public Health) -Studien-
ganges mit ukrainischer 
und deutscher Faculty 

Analyse und Transforma-
tion des Gesundheitssys-
tems der Ukraine 

Laufzeit: 
2017 bis 2019 

Strukturelle Unterstützung 
Krebsmedizin in Armenien 

Durchführung einer Spring 
School und von Hospitatio-
nen und Fallkonferenzen 
für den Erfahrungsaus-
tausch 

Zusammenarbeit und Un-
terstützung im Bereich der 
histopathologischen Tu-
mordiagnostik 

Laufzeit: 
2017 bis 2018 

Fortführung moderne Aus-
bildung und Verbesserung 
der Lehre - Curriculare Wei-
terbildung in Moldau 

Weiterführung von Kursen 
und Hochschullehrertrai-
nings in Moldau und in 
Leipzig 

Reform der Lehre an der 
Universität für Medizin und 
Pharmazie in Chisinau 
Unterstützung der Professi-
onalisierung der Lehre mit 
modernen Lehrmethoden 

Laufzeit: 
2017 bis 2018 

Psychosoziale Hilfe für 
Traumatisierte nach politi-
sierten Konflikten und kol-
lektiver Gewalt in der Ukra-
ine 

Vernetzung und Wissens-
transfer zwischen Fachkräf-
ten aus Israel, Deutschland 
und der Ukraine durch eine 
Konferenz und Schulungen 

Verbesserung psychosozia-
ler Unterstützung traumati-
sierter Menschen und 
Gruppen in der Ukraine 

Laufzeit: 
2018 bis 2019  

Prävention bei Hepatitis 
B/C und Tuberkulose in der 
Mongolei 

Analyse der Ist-Situation zu 
Hepatitis- und Tuberkulo-
seerkrankungen in der 
Mongolei 
Durchführung von Weiter-
bildungen, Schulungen und 
Hospitationen in Deutsch-
land 

Entwicklungen von Empfeh-
lungen zur Primär- und Se-
kundärprävention 
Entwicklung von Pilotpro-
jekten 

Laufzeit: 
2018 bis 2020  
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Regionale Disparitäten in 
der Gesundheitsversorgung 
einer älter werdenden Ge-
sellschaft in Deutschland 
und China 

Untersuchung mittels Ist-
Analyse zu Sterblichkeit und 
Zugang zu medizinischen 
Leistungen, Experteninter-
views und Durchführung 
von Workshops 

Nachhaltige Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung 
einer älter werdenden Ge-
sellschaft durch Abbau von 
regionalen Disparitäten 

2019 bis 2021 

Aus- und Weiterbildung in 
der Kinder- und Jugendme-
dizin in Tiflis 

Unterstützung der Aus- und 
Weiterbildung von Studen-
ten/innen und Ärzten/in-
nen im Fach Pädiatrie 
Beratung bei der Versor-
gung kranker Kinder in Ge-
orgien 

Entwicklung und Implemen-
tierung des Curriculums für 
die Lehre in der Pädiatrie 
Verbesserung der Lehre 
und medizinischen Versor-
gung 

2019 bis 2020 

Verbesserung der Diagnos-
tik, Prävention und Thera-
pie der infektionsbedingten 
Lebererkrankungen in der 
Republik Moldau 

Durchführung von Hospita-
tionen 
Entwicklung von Konzepten 
der Fort- und Weiterbil-
dung der Ärzte 
Unterstützung von For-
schungsaktivitäten auf dem 
Gebiet der Hepatologie 
Sensibilisierung der Bür-
ger/innen 

Optimierung der Versor-
gung der Patienten mit HCC 
in der Republik Moldau 

2018 bis 2020 
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Teil B - Sozialbudget 2020 
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1. Das Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland 

Mit dem Sozialbudget informiert die Bundesregierung jährlich über die erbrachten Sozialleistun-

gen und ihre Finanzierung. Betrachtet werden alle Leistungen öffentlicher und privater Stellen, 

die beim Eintreten bestimmter sozialer Tatbestände, Risiken oder Bedürfnisse auf individueller 

Basis oder auf Haushaltsebene erbracht werden. Sozialleistungen können sowohl Einkommens-

leistungen sein, etwa als Ersatz für den vorübergehenden oder dauerhaften Verlust des Arbeits-

einkommens, als auch Sachleistungen. Die Zuwendung erfolgt dabei aufgrund von gesetzlichen, 

satzungsmäßigen oder tarifvertraglichen bzw. freiwilligen Regelungen. 

Im Rahmen des zum Ende einer Legislaturperiode erstellten Sozialberichts dokumentiert das Sozi-

albudget nicht nur die Entwicklung der sozialen Sicherung in der Vergangenheit, sondern auch die 

erwarteten Einnahmen und Ausgaben der Sicherungssysteme im Rahmen von mittelfristigen Vo-

rausberechnungen. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu beachten, dass es sich dabei 

nicht um Prognosen, sondern um Modellrechnungen handelt.  

1.1 Aufbau des Sozialbudgets 

Aufbau und Struktur des Sozialbudgets erfüllen den europäischen Standard zur Bereitstellung von 

Informationen über Einnahmen und Ausgaben des Sozialschutzes entsprechend der Verordnung 

(EG) Nr. 10/2008 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 458/2007 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates über das Europäische System integrierter Sozialschutzstatisti-

ken (ESSOSS). 

Auf der Leistungsseite des Sozialbudgets werden die erbrachten Mittel dargestellt. Zentrale Kenn-

ziffern sind hier die Höhe der Leistungen insgesamt sowohl absolut als auch im Verhältnis zum 

Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Sozialleistungsquote. Weitere strukturelle Informationen liefern 

Untergliederungen nach dem Verwendungszweck (Funktionen), nach den Institutionen, die Leis-

tungen erbringen, und nach den Leistungsarten.  

Die Darstellung der funktionalen Aufteilung der Leistungen informiert über die jeweilige Zweckbe-

stimmung. Damit sind soziale Tatbestände, Risiken oder Bedürfnisse gemeint, durch deren Eintritt 

oder Vorhandensein die Anspruchsberechtigung auf Sozialleistungen ausgelöst wird. Für diese Zu-

ordnung ist nicht entscheidend, wer die Sozialleistung erbringt. Das Sozialbudget unterscheidet 

zehn Funktionen: Absicherung bei Krankheit, im Fall von Invalidität, im Alter, von Hinterbliebenen, 

von Kindern, von Ehegatten, bei Mutterschaft, bei Arbeitslosigkeit, des Wohnens sowie die Ge-

währung allgemeiner Lebenshilfen.  
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Unter dem zweiten Gliederungsmerkmal „Institutionen“ werden Einrichtungen, Geschäftsberei-

che der Gebietskörperschaften oder Einheiten wie Arbeitgeber verstanden, die Leistungen ver-

walten bzw. denen einzelne Leistungen oder Leistungskataloge zugerechnet werden. Im Einzelnen 

werden folgende Institutionen betrachtet: 

• Sozialversicherungssysteme (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversiche-

rung), 

• Sondersysteme (Alterssicherung der Landwirte, Versorgungswerke, private Altersvorsorge, 

private Krankenversicherung, private Pflegeversicherung), 

• Systeme des öffentlichen Dienstes (Pensionen, Familienzuschläge, Beihilfen), 

• Arbeitgebersysteme (Entgeltfortzahlung, betriebliche Altersversorgung einschließlich der Zu-

satzversorgung des öffentlichen Dienstes, sonstige Arbeitgeberleistungen), 

• Entschädigungssysteme (Soziale Entschädigung, Lastenausgleich, Wiedergutmachung, sons-

tige Entschädigungen), 

• Förder- und Fürsorgesysteme (Familienleistungsausgleich und Kinderzuschlag, Elterngeld, 

Grundsicherung für Arbeitsuchende, sonstige Arbeitsförderung, Ausbildungs- und Aufstiegs-

förderung, Sozialhilfe - einschl. der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - und 

Eingliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Wohngeld). 

Als drittes Gliederungsmerkmal werden die Sozialleistungen nach ihrer Art aufgeschlüsselt. Hier 

wird im Wesentlichen zwischen einmaligen und periodischen Einkommensleistungen, Sachleistun-

gen und Verwaltungsausgaben differenziert. Untergliedert man zusätzlich auch nach Institutio-

nen, kommt als weitere Art noch die Kategorie Verrechnungen (Leistungen zwischen den Instituti-

onen) hinzu. Dies sind tatsächliche oder unterstellte Übertragungen der Institutionen untereinan-

der. Die Verrechnungen sind ebenso wie die Beiträge des Staates für Empfängerinnen und Emp-

fänger sozialer Leistungen1 Teil der Ausgaben der jeweiligen Institutionen, werden aber in der Ge-

samtschau aller Ausgaben konsolidiert. 

Analog zur Definition von Sozialleistungen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wer-

den keine Versicherungsverträge betrachtet, die von Einzelpersonen oder privaten Haushalten 

unabhängig vom Arbeitgeber und vom Staat ausschließlich im eigenen Interesse abgeschlossen 

werden. So gilt die Zahlung eines einmaligen Kapitalbetrages oder einer Rente an Personen mit 

einer privaten Lebensversicherung nicht als soziale Leistung. Die geförderte private Altersvorsorge 

                                                           
1  Dies sind z.B. Beitragszuschüsse der Rentenversicherung zur Krankenversicherung der Rentner oder Bei-

träge der Arbeitslosenversicherung an die Renten- und Krankenversicherung. 
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(Riester- bzw. Basisrente) wird hingegen entsprechend den Vorschriften zu den Volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnungen berücksichtigt.  

Auf der Finanzierungsseite bündelt das Sozialbudget alle tatsächlichen oder kalkulatorischen Ein-

nahmen, die nach Institutionen, Finanzierungsarten und Finanzierungsquellen untergliedert sind. 

In der Regel sind die Einnahmen zeitgerecht zugerechnete tatsächliche Zahlungsströme. Zum Teil 

handelt es sich aber auch um unterstellte Beträge wie z.B. bei den Arbeitgeberbeiträgen der Be-

amtinnen und Beamten. Auch hier orientiert sich die Vorgehensweise an den Volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnungen. An Finanzierungsarten wird zwischen Sozialbeiträgen (der Arbeitgeber, 

der Versicherten und des Staates), Zuschüssen des Staates, sonstigen Einnahmen (i.d.R. Vermö-

genseinkommen) und Verrechnungseinnahmen unterschieden.  

Bei den Finanzierungsquellen handelt es sich um die volkswirtschaftlichen Sektoren, von denen 

die Mittel bereitgestellt werden: Unternehmen, Staat, private Haushalte, private Organisationen 

ohne Erwerbszweck und die übrige Welt.  

1.2 Datenbasis bis zum Jahr 2020 

In der Regel stammen die Daten bis zum Jahr 2019 aus den Rechnungsergebnissen der Sozialversi-

cherungszweige oder aus der amtlichen Statistik. Wo dies nicht möglich war, wurde zum Teil auf 

Haushaltspläne und deren Nachträge zurückgegriffen. In einzelnen Fällen mussten jedoch Schät-

zungen vorgenommen werden. Daher sind die Angaben für das Jahr 2019 vorläufig. 

Die ausgewiesenen Daten für das Jahr 2020 stützen sich insbesondere auf die bis Ende Mai 2021 

bekannten (vorläufigen oder endgültigen) Rechnungsergebnisse der einzelnen Zweige der Sozial-

versicherung. Für die anderen Systeme wird zum Teil ebenfalls auf die Haushaltspläne zurückge-

griffen bzw. wird die bisher beobachtete Entwicklung in geeigneter Weise fortgeschrieben. Beson-

deres Augenmerk liegt dabei auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Einnahmen und 

Ausgaben der jeweils betroffenen Systeme. Vor diesem Hintergrund muss der Schätzcharakter der 

Daten für das Jahr 2020 besonders betont werden. Bei der Interpretation der Daten ist zu beach-

ten, dass aus dem Anstieg der Summe der Sozialleistungen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr 

kein „pandemiebedingtes Sozialleistungsvolumen“ abgeleitet werden kann, da die Ermittlung ei-

nes hierfür erforderlichen „Referenzszenarios 2020 ohne Pandemie“ nicht seriös möglich ist. Fer-

ner ist zu beachten, dass Leistungsverbesserungen in einzelnen Systemen, die nicht im Zusam-

menhang mit der Pandemie stehen, zu einer Erhöhung der Summe der Sozialleistungen beigetra-

gen haben. 
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1.3 Grundlagen der Modellrechnung bis zum Jahr 2025 

Ein wichtiger Teil des Sozialbudgets als Teil des Sozialberichtes ist die Vorausberechnung der Sozi-

alleistungen bis zum Jahr 2025. Es handelt sich dabei um Modellrechnungen, die stark von den ge-

troffenen Annahmen abhängen, die vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie von besonde-

rer Unsicherheit geprägt sind. Die Ergebnisse sind daher keinesfalls als Prognosen zu verstehen. 

Den vorgestellten Ergebnissen liegt das bis zum Jahresende 2020 geltende Recht zugrunde. Aktu-

elle Gesetzesentwürfe sind ebenfalls berücksichtigt, soweit sich daraus quantitativ bedeutsame 

Auswirkungen auf das Sozialbudget ergeben. Der Rechtsstand wird im Teil A des Sozialberichts 

ausführlich beschrieben.  

Die Berechnungen beruhen auf Daten zur demografischen Entwicklung und den Wirtschaftsan-

nahmen der Bundesregierung vom 27. April 2021. Soweit vorhanden, werden neue bzw. aktuali-

sierte Vorausberechnungen für bestimmte Bereiche an verschiedenen Stellen einbezogen (z.B. die 

des Rentenversicherungsberichts, der Versorgungsberichte und der finanziellen Teile einschlägi-

ger Gesetze). Für einige Institutionen des Sozialbudgets liegen jedoch weder amtliche Vorausbe-

rechnungen noch Haushalts- bzw. Finanzpläne vor. In diesen Fällen wird in der Regel der bisher 

beobachtete Trend unter Berücksichtigung der unterlegten Wirtschaftsannahmen und gegebe-

nenfalls unter Beachtung von bekannten Sondereinflüssen fortgeschrieben.  

1.3.1 Demografie 

Der demografische Wandel wird Deutschland in den kommenden Jahrzehnten nachhaltig verän-

dern. Die seit Jahrzehnten niedrige Geburtenziffer (Kinder je Frau im gebärfähigen Alter) und die 

zunehmende Lebenserwartung führen zu einer deutlichen Alterung der Bevölkerung. Nach den 

aktuellen Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes ist langfristig von ei-

nem Rückgang der Bevölkerung auszugehen, das Ausmaß des Rückgangs ist jedoch stark von der 

künftigen Entwicklung des Wanderungsgeschehens abhängig. 

Die Bevölkerungszahl in Deutschland ging von 2003 bis 2010 moderat zurück (Abbildung 1). Nach 

einem weiteren Rückgang in 2011 in Folge der Zensuskorrektur führten Wanderungsgewinne bis 

2020 zu einem Bevölkerungszuwachs in Höhe von knapp 3 Millionen Menschen. Dieser Effekt 

schwächte sich jedoch nach 2016 zunehmend ab. Nach vorläufigen Daten für das Jahr 2020 ist da-

mit zu rechnen, dass erstmals seit 2011 die Bevölkerungszahl nicht zunahm. 

Von 1991 bis 2013 ging der Anteil jüngerer Menschen unter 20 Jahren an der Bevölkerung in 

Deutschland erheblich zurück. Seitdem ist wieder ein leichter Anstieg zu beobachten. Einen etwas 

anderen Verlauf zeigt die Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 20 bis unter 
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65 Jahren. Nach dem stetigen Rückgang bis 2009 führten in den Jahren danach hohe Wande-

rungsgewinne (in erster Linie gespeist aus den Mitgliedsstaaten der EU) zu einer Zunahme dieser 

Personengruppe. In den vergangenen fünf Jahren veränderte sich die Zahl der Bevölkerung im er-

werbsfähigen Alter nur geringfügig. Spiegelbildlich zu der Entwicklung bei den unter 20-Jährigen 

stieg die Zahl der 65-Jährigen und Älteren in den vergangenen 30 Jahren sehr stark. 

 

Die maßgeblichen Faktoren für diese Bevölkerungsentwicklung sind in Abbildung 2 dargestellt. Die 

Sterbefälle übertrafen die Zahl der Geburten über den gesamten Zeitraum. Diese negative Bewe-

gungsbilanz wurde seit 2016 durch die leicht positive Entwicklung bei den Geburtenzahlen etwas 

gedämpft.  
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Bis 2002 glichen Wanderungsgewinne aus dem Ausland den negativen Saldo aus Geburten und 

Sterbefällen aus. In den Folgejahren wurden bis 2007 zwar nach wie vor Zuwanderungsüber-

schüsse verzeichnet, diese reichten jedoch nicht aus, um das Geburtendefizit zu kompensieren.  

Seit 2010 stiegen die Wanderungsgewinne wieder deutlich an. Gründe hierfür sind neben der 

Fluchtmigration die erweiterte Arbeitnehmerfreizügigkeit sowohl bei den unmittelbaren osteuro-

päischen Nachbarn seit 2011 als auch bei Bulgarien und Rumänien seit 2014 sowie Wanderungs-

gewinne durch Menschen aus Südeuropa. Der Wanderungsüberschuss im Jahr 2015 war der 

höchste seit 1950 und übertraf damit das Geburtendefizit um ein Vielfaches. Letzteres gilt auch 

für die Jahre danach, wenngleich die Wanderungsgewinne sich tendenziell rückläufig entwickelt 

haben.  

1.3.2 Erwerbstätigkeit 

Im Zeitraum von 1991 bis 2019 stieg die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland um 

rd. 6,2 Mio. an (Abbildung 3). Auf leicht rückläufige Entwicklungen unmittelbar nach der Wieder-

vereinigung und kurz nach der Jahrtausendwende folgte ein stabiler, langanhaltender Aufwärts-

trend. Im Jahr 2019 ist mit rd. 45,1 Mio. Erwerbstätigen das höchste Niveau nach der Wiederver-

einigung erreicht worden.  
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Abbildung 2: Natürliche Bevölkerungsbewegungen und Wanderungssalden 1991-2020

Saldo aus Geburten und Gestorbenen Wanderungssaldo

Quelle: Statistisches Bundesamt (Daten 2020 vorläufig)
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Die Entwicklung bei den Erwerbstätigen war im Vergleich mit der der Bevölkerung im Alter 20 bis 

unter 65 Jahre seit 2003 zunehmend günstiger. Hier wirkte sich die gestiegene Erwerbsbeteiligung 

aus. Diese Entwicklung wurde durch den deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit ab 2006 flan-

kiert, im Jahr 2019 sanken die Arbeitslosenzahlen auf einen historischen Tiefpunkt.  

Das Jahr 2020 zeigt bedingt durch die COVID-19-Pandemie eine Zäsur der bisherigen Entwicklung 

auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen ging erstmals wieder zurück, im Jahresdurch-

schnitt um mehr als 400 000 Personen, wobei Selbstständige und geringfügig Beschäftigte beson-

ders betroffen waren. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitslosen um rd. 430 000 Personen an.  

Die Folgen der Pandemie zeigen sich deutlich im unterjährigen Verlauf der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten, deren Zahl zwischen März und Mai 2020 saisonbereinigt um rd. 400 000 

Personen zurück ging, ohne dass dieser Rückgang bis zum Dezember kompensiert wurde (Abbil-

dung 4).  
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Spiegelbildlich zu dieser Entwicklung verläuft die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit (umgerech-

net auf Beschäftigungsäquivalente). Von März bis April 2020 stieg die mit der Ausfallzeit gewich-

tete Zahl der Kurzarbeitenden um rd. 3 Mio. Menschen an. Bis zum Oktober 2020 ging die Kurzar-

beiterzahl deutlich auf rd. 0,75 Mio. Menschen zurück, stieg aber zum Jahresende in Folge des 

zweiten (Teil-)Lockdowns wieder um rd. eine halbe Million auf rd. 1,25 Mio. Menschen an. Diese 

Zahlen verdeutlichen, wie stark Kurzarbeit den Arbeitsmarkt stabilisiert hat.  

1.3.3 Wirtschaftsannahmen 

Die Vorausberechnungen zur künftigen Entwicklung der Sozialleistungen basieren auf der mittle-

ren Variante der 14. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesam-

tes (Variante G2-L2-W2) und der Entwicklungen von BIP, Beschäftigung und Löhnen entsprechend 

der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vom 27. April 

2021. 

Es wird davon ausgegangen, dass das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleistung im Verlauf des Jah-

res 2021 erreicht werden wird. Unter diesen Voraussetzungen wird das BIP nach den Annahmen 

der Bundesregierung in den Jahren 2021 bis 2025 nominal um jahresdurchschnittlich rd. 3,7 % 

steigen. Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022 mit 5,3 % bzw. 

5,2 % wesentlich dynamischer ist als in den Jahren 2023 bis 2025 mit 2,6 % p.a. 
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Infobox: Wirtschaftsannahmen April 2021 

Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 

                

BIP1) [Mrd. Euro] 3.260  3.356  3.449  3.332  3.508  3.690  3.991  

BIP-Wachstumsrate [v. H.]             

nominal 4,0   3,0   2,8   -3,4   5,3   5,2   2,6 p.a. 

preisbereinigt 2,6   1,3   0,6   -4,9   3,5   3,6   1,1 p.a. 

Arbeitnehmer [Mio.] 40,0   40,6   41,1   40,8   40,9   41,2   40,9   

Arbeitslose [Mio.] 2,5   2,3   2,3   2,7   2,6   2,4   2,3   

1) Bruttoinlandsprodukt nominal             

 

Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird sich in 2025 mit rd. 40,9 Mio. voraus-

sichtlich kaum von der Zahl in 2020 (40,8 Mio.) unterscheiden. Die auch mittelfristig voraussicht-

lich weiter steigende Erwerbsbeteiligung trifft ab 2023 auf eine zunehmend rückläufige Bevölke-

rung im erwerbsfähigen Alter, insbesondere verursacht durch das zunächst noch langsam einset-

zende Ausscheiden der „Baby-Boomer“ aus dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen wird bis 

2025 auf ein Niveau von rd. 2,3 Mio. Menschen zurückgehen, dies entspricht dem Niveau des Jah-

res 2019. Bei den Bruttolöhnen und -gehältern je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer wird bis zum 

Jahr 2025 eine durchschnittliche jährliche Steigerung in Höhe von 3,0 % erwartet. 

Von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gehen mehrere zum Teil gegenläufige Effekte auf das 

Sozialbudget aus. Zum einen wirkt sich das Wachstum der Lohnsumme vor allem auf der Einnah-

meseite der Sozialversicherung positiv aus. Höhere Löhne führen jedoch zum anderen in den Fol-

geperioden z.B. über die Rentenanpassung zu steigenden Sozialleistungen in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung und in anderen Sicherungszweigen, die ihre Leistungen ebenfalls entsprechend 

anpassen.2  

Grundsätzlich führt die Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme dazu, dass in Zeiten eines 

wirtschaftlichen Abschwungs die Sozialleistungen ihre Sicherungsfunktionen besonders stark ent-

falten und so als automatischer Stabilisator wirken. Die dann steigenden Leistungen führen per se 

zu steigenden Sozialleistungsquoten. Im konjunkturellen Aufschwung ist dagegen eher mit sinken-

                                                           
2  z.B. Alterssicherung der Landwirte, Unfallversicherung, Kriegsopferversorgung. 
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den Sozialleistungen und mit einem Rückgang der Sozialleistungsquote zu rechnen. Dieser Mecha-

nismus kommt in der aktuellen Bekämpfung der gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen 

Folgen der COVID-19-Pandemie in besonders ausgeprägter Weise zum Tragen (siehe Abschnitt 

2.1). 

1.4 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Sozialbudget 

Die COVID-19-Pandemie stellt die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland vor enorme Heraus-

forderungen: Sie führt zu wegfallenden Einnahmen und steigenden Leistungen insbesondere für 

die Stabilisierung des Arbeitsmarktes und die Bekämpfung der gesundheitlichen und sozialen Fol-

gen.  

Darüber hinaus bewirken verschiedene Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der 

Pandemie einen Anstieg der Sozialleistungen, der im Sozialbudget sowohl direkt als auch indirekt 

erkennbar ist. Zum einen wurden bestehende Instrumente ausgeweitet, Beispiele hierfür sind der 

vereinfachte Bezug von Kurzarbeitergeld oder der erleichterte Zugang zu Leistungen der Grundsi-

cherung. Zum anderen wurde ein Fokus des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets auf die 

Stimulierung der Konjunktur verbunden mit der Stärkung der Kaufkraft für die durch die Krise be-

sonders belasteten Familien und Personen mit niedrigem Einkommen gelegt. Dazu wurden schnell 

wirkende konjunkturelle und damit zeitlich begrenzte bzw. einmalige Instrumente wie zum Bei-

spiel der Kinderbonus genutzt. Dies führt in den entsprechenden Bereichen unmittelbar zu einer 

temporären Erhöhung der Sozialleistungen. Weitere Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung zu-

sätzlicher Bundesmittel für die Sozialversicherung erhöhen das Volumen der Sozialleistungen zwar 

nicht, sie wirken sich aber auf die Finanzierungsstruktur des Sozialbudgets aus. 

Daneben gibt es zahlreiche Maßnahmen wie zum Beispiel die Wirtschaftshilfen für Unternehmen 

und gemeinnützige Organisationen oder die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer, die zwar 

keine Sozialleistungen sind, aber indirekt die sozialen Sicherungssysteme stärken, indem sie die 

gesamtwirtschaftliche Nachfrage stützen und zum Erhalt von Arbeitsplätzen beitragen. Diese 

Maßnahmen stärken die Wirtschaftskraft Deutschlands und beeinflussen nicht nur über das BIP 

die Sozialleistungsquote, sondern sie verhindern auch höhere Ausgaben für die soziale Sicherung, 

die mit einem noch stärkeren Einbruch des Arbeitsmarktes verbunden wären. 

Die zahlreichen Maßnahmen der Sozialschutzpakete mit Folgen für die einzelnen Zweige der Sozi-

alversicherungen und weitere flankierende Maßnahmen insbesondere in den Bereichen der Bil-

dungs- und Familienpolitik sind im Teil A dieses Berichtes im Detail dargestellt. Wie sie sich in der 

statistischen Abgrenzung des Sozialbudgets auswirken, ist in der nachfolgenden Beschreibung der 
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jeweiligen Sicherungssysteme ausgeführt. Im Sozialbudget sind alle Maßnahmen erfasst, bei de-

nen es sich um eine Sozialleistung zur Absicherung eines der in Abschnitt 1.1 genannten Schutz-

tatbestände bzw. um die Finanzierung derartiger Leistungen handelt.   
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2. Soziale Sicherung in Deutschland 

2.1 Die Entwicklung der Sozialleistungen und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung im Über-
blick 

Die soziale Sicherung in Deutschland ist wesentlich von der demografischen, ökonomischen und 

rechtlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren geprägt. Diese Veränderungen finden sich 

auch im Sozialbudget und seiner Darstellung der finanziellen Dimension der Sicherungssysteme 

wieder. Das Sozialbudget ist die umfassendste Datenbasis über die Absicherung der Menschen ge-

genüber den zentralen Lebensrisiken und deren Finanzierung. Es dokumentiert das sozialpoliti-

sche Handeln, mit dem einerseits reaktiv auf veränderte Rahmenbedingungen eingegangen und 

andererseits der gesellschaftliche Wandel aktiv gestaltet wird.  

Einen Überblick über die Entwicklung des Umfangs sozialer Sicherungsleistungen ab dem Jahr 

1991 gibt Tabelle 1: In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung spiegelt sich der Aufbau des 

gesamtdeutschen sozialen Sicherungssystems wider. Dies führte bis etwa 1996 zu zum Teil deutli-

chen Leistungsanstiegen, zu denen auch der weitere Ausbau des Sicherungsnetzes durch die Ein-

führung der sozialen Pflegeversicherung und des neu geordneten Familienleistungsausgleichs bei-

getragen haben. Nach dem Jahr 2003 waren es insbesondere die Arbeitsmarktreformen, die in 

den darauffolgenden Jahren zu einem vergleichsweise flachen Anstieg der Sozialleistungen führ-

ten. Im Jahr 2009 kam es dann zu einer drastischen Veränderung durch die Finanzmarktkrise mit 

der Folge steigender Leistungen durch den notwendig gewordenen massiven Ausbau des Kurzar-

beitergeldes zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes.3 

Nach 2009 stiegen die Sozialleistungen nicht zuletzt infolge eines lang andauernden wirtschaftli-

chen Aufschwungs. Hohe Lohnzuwächse kamen jeweils ein Jahr zeitverzögert auch den Renten-

empfängerinnen und -empfängern zugute. Mit weiteren Leistungsverbesserungen wurde in der 

folgenden Dekade zudem die Absicherung in der Krankenversicherung (z.B. durch das GKV-Finanz-

struktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz und weitere Gesetze zur Verbesserung der Ge-

sundheitsversorgung) und in der Pflegeversicherung (z.B. durch die Pflegestärkungsgesetze und 

die darin enthaltene Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs) sowie in der Rentenversi-

                                                           
3 Die in der Tabelle erkennbare starke Zuwachs der Sozialleistungen im Jahr 2009 gegenüber 2008 beruht 

nicht ausschließlich auf den Folgen der Finanzkrise. Hier zeigen sich auch die Folgen einer methodischen 
Umstellung durch die erstmalige Berücksichtigung der Grundleistungen der privaten Krankenversiche-
rung analog zu den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Allein durch diesen statistischen Effekt 
haben sich die Sozialleistungen 2009 um rd. 19 Mrd. Euro erhöht. 
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cherung (z.B. RV-Leistungsverbesserungsgesetz, Flexirentengesetz und EM-Leistungsverbesse-

rungsgesetz) weiter ausgebaut. Dazu kamen die einschlägigen Änderungen in der 19. Legislaturpe-

riode, die Teil A dieses Berichtes dokumentiert.  
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Im Jahr 2020 stieg das Volumen der Sozialleistungen infolge der Bekämpfung der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie sehr stark an: Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nach vorläufigen Daten 

Jahr Milliarden Veränd. in % Sozialleistungs- Milliarden Veränd. in %
Euro ggü. Vorjahr quote 1)  in % Euro ggü. Vorjahr

1991      394,9  . 24,9 1 585,8  .
1992      448,3  13,5 26,3 1 702,1  7,3
1993      472,9  5,5 27,0 1 750,9  2,9
1994      495,5  4,8 27,1 1 829,6  4,5

1995      522,6  5,5 27,6 1 894,6  3,6
1996      552,5  5,7 28,8 1 921,4  1,4
1997      556,1  0,7 28,4 1 961,2  2,1
1998      569,5  2,4 28,3 2 014,4  2,7
1999      590,6  3,7 28,7 2 059,5  2,2

2000      607,6  2,9 28,8 2 109,1  2,4
2001      625,2  2,9 28,8 2 172,5  3,0
2002      647,8  3,6 29,5 2 198,1  1,2
2003      660,7  2,0 29,9 2 211,6  0,6
2004      659,1  -0,2 29,1 2 262,5  2,3

2005      664,3  0,8 29,0 2 288,3  1,1
2006      663,5  -0,1 27,8 2 385,1  4,2
2007      673,4  1,5 26,9 2 499,6  4,8
2008      695,6  3,3 27,3 2 546,5  1,9
2009      752,4  . 30,8 2 445,7  -4,0

2010      770,1  2,4 30,0 2 564,4  4,9
2011      775,0  0,6 28,8 2 693,6  5,0
2012      792,9  2,3 28,9 2 745,3  1,9
2013      822,1  3,7 29,2 2 811,4  2,4
2014      851,1  3,5 29,1 2 927,4  4,1

2015      888,4  4,4 29,4 3 026,2  3,4
2016      928,1  4,5 29,6 3 134,7  3,6
2017      965,5  4,0 29,6 3 259,9  4,0
2018      998,6  3,4 29,8 3 356,4  3,0
2019p   1 045,3  4,7 30,3 3 449,1  2,8

2020s   1 119,4  7,1 33,6 3 332,2  -3,4
2021s   1 161,9  3,8 33,1 3 507,6  5,3
2022s   1 170,3  0,7 31,7 3 690,2  5,2
2023s   1 209,9  3,4 31,9 3 788,0  2,6
2024s   1 247,3  3,1 32,1 3 888,4  2,6
2025s   1 280,6  2,7 32,1 3 991,4  2,6

1) Sozialleistungen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.

Datenstand Mai 2021, Werte ab 2021 Ergebnisse einer Modellrechnung.
p: vorläufig, s: geschätzt

Durch den erstmaligen Einbezug der Basisleistungen der privaten Krankenversicherung steigt die Sozial-
leistungsquote 2009 um rd. 0,7 Prozentpunkte. Ein Vergleich der Jahre davor ist deshalb nicht möglich.

Tabelle 1: Sozialleistungen und Bruttoinlandsprodukt

Sozialleistungen insgesamt Bruttoinlandsprodukt
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ein Anstieg um 7,1 % auf rd. 1,1 Billionen Euro. Ein wesentlicher Faktor dieser Entwicklung ist das 

Kurzarbeitergeld mit der Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen. Weitere deutliche Ausga-

benzuwächse im Zusammenhang mit der Pandemie sind in der Pflegeversicherung (Pflegebonus) 

und beim Kindergeld (Kinderbonus) festzustellen. Die Leistungen der Krankenversicherung tragen 

in geringerem Umfang zum Anstieg der Leistungssumme in der Jahresbetrachtung bei. Allerdings 

muss berücksichtigt werden, dass die Ausgaben in einigen Leistungsbereichen der Krankenversi-

cherung Schätzwerte darstellen, da dort die Abrechnungsdaten zum Meldezeitpunkt nur unvoll-

ständig vorliegen. Außerdem ist in diesem Sicherungszweig zu beobachten, dass nennenswerte 

pandemiebedingte Ausgaben durch rückläufige Entwicklungen bei anderen Leistungsarten kom-

pensiert wurden (siehe Abschnitt 2.3.2).  

Zur besseren Einordnung der Entwicklung der Sozialleistungen ist eine Gegenüberstellung mit der 

Entwicklung der Wirtschaftsleistung sinnvoll. Diesen Zusammenhang stellt die Sozialleistungs-

quote her (Sozialleistungen gemessen am BIP). Der Indikator informiert über das volkswirtschaftli-

che Gewicht der sozialen Leistungen.  

Wie die Tabelle 1 und die Abbildung 5 zeigen, pendelte die Sozialleistungsquote zwischen 1995 

und 2008 zwischen 27 % und 30 %. In diesem Zeitraum gab es Perioden mit niedrigem Wirt-

schaftswachstum gepaart mit Leistungszunahmen und entsprechend steigenden Sozialleistungs-

quoten (so z.B. 2002 und 2003). Umgekehrt trafen in den Jahren 2006 und 2007 sinkende bzw. 

gering steigende Sozialleistungen auf ein starkes Wirtschaftswachstum mit der Folge deutlich sin-

kender Sozialleistungsquoten. 

Im Jahr der Finanzkrise 2009 kumulierten deutlich steigende Sozialleistungen mit einer rückläufi-

gen Entwicklung der Wirtschaftskraft. Die Sozialleistungsquote stieg um 2,8 Prozentpunkte, wenn 

man den statistischen Effekt der zeitgleich erfolgten Einbeziehung der Leistungen der privaten 

Krankenversicherung herausrechnet. 

Von 2011 bis 2014 blieb die Sozialleistungsquote im Trend bei rd. 29 % stabil. Der guten Konjunk-

tur standen entsprechende Leistungszuwächse gegenüber. In den Folgejahren stieg die Quote auf 

rd. 30 %. Neben dem bereits angesprochenen Ausbau der Kranken- und Pflegeversicherung und 

teilweise hohen Rentenanpassungen spielen hier auch Leistungsanstiege als Folge der insbeson-

dere in den Jahren 2015 und 2016 sehr starken Fluchtmigration eine Rolle. 
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Das Jahr 2020 zeigt ein ähnliches Bild wie in der Finanzkrise 2009: Starke Leistungszuwächse tra-

fen auf einen ausgeprägten Rückgang der Wirtschaftskraft, was einen Anstieg der Sozialleistungs-

quote zur Folge hat. 2020 betrug dieser rd. 3,3 Prozentpunkte und fiel damit höher aus als der An-

stieg im Jahr 2009. Obgleich es sich bei den Daten für 2020 zum Teil noch um vorläufige Werte 

handelt bleibt festzuhalten, dass der Anstieg der Sozialleistungsquote 2020 voraussichtlich der 

höchste Zuwachs seit der Wiedervereinigung Deutschlands ist.  

Voraussichtlich wird das hohe Niveau der Sozialleistungsquote 2020 im Folgejahr 2021 mit 33,1 % 

nur leicht sinken, da die Pandemie weiter für hohe Ausgaben sorgt. Erst 2022 ist ein deutlicherer 

Rückgang der Quote zu erwarten. Nach der Modellrechnung sinkt die Quote auf 31,7 %. Zwar ist 

die zukünftige Entwicklung von hoher Unsicherheit gekennzeichnet, es ist jedoch unwahrschein-

lich, dass die Sozialleistungsquote 2022 das Niveau von vor Beginn der Pandemie erreichen wird. 

Dies liegt zum einen daran, dass in der Sozialversicherung nur die Ausgaben der Arbeitslosenversi-

cherung deutlich sinken. In den anderen Zweigen sind die Ausgaben weniger stark durch die Pan-

demie geprägt, so dass es hier im Einklang mit der wirtschaftlichen Entwicklung und den gesetzli-

chen Vorgaben zu weiter - wenn auch abgeschwächt - steigenden Ausgaben kommt.  

Zum anderen ist auch die Entwicklung des BIP von Bedeutung. Während die Pandemie in den Jah-

ren 2020 und 2021 zu hohen Sozialausgaben führt, kommt es im Jahr 2020 zu einem deutlichen 

Rückgang des BIP, der den Anstieg der Sozialleistungsquote wesentlich mitprägt und der sich auch 



- 250 - 

in den Folgejahren noch auf die Quote auswirkt, weil der Einbruch der Wirtschaftsleistung zu-

nächst aufgeholt werden muss, während die Sozialleistungen weiter steigen. Die Figur einer stark 

steigenden Sozialleistungsquote mit einem anschließenden Rückgang auf ein etwas höheres Ni-

veau ist auch im Zusammenhang mit der Finanzkrise 2009 zu beobachten4. Bis zum Jahr 2025 

zeichnet sich ein moderater Anstieg auf dann 32,1 % ab. Dies liegt vor allem daran, dass die Aus-

gabensteigerungen in der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung relativ stärker zunehmen als 

das angenommene Wirtschaftswachstum. Hier wird gemäß der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten 

der Bundesregierung in den Jahren ab 2023 mit einem moderaten Wachstum von nominal 2,6 % 

p.a. gerechnet. Die Wirtschaftsdynamik ist daher in diesem Zeitraum geringer als das Wachstum 

der Sozialleistungen insgesamt.  

Die Modellrechnung zur künftigen Entwicklung ist von hoher Unsicherheit geprägt, weil die Aus-

wirkungen der Pandemie auch heute noch nicht abschließend eingeschätzt werden können. Als 

sicher darf jedoch gelten, dass der Sozialstaat einen wesentlichen Beitrag zur Abmilderung der 

Folgen nicht nur auf individueller Ebene leistet, sondern auch wesentlich dazu beiträgt, die ge-

samtwirtschaftliche Entwicklung zu stabilisieren. Die Entwicklung der Sozialleistungsquote zeigt 

deutlich, dass die sozialen Sicherungssysteme ihren Sicherungsauftrag erfüllen, ohne die wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands zu überfordern. Gleichzeitig wird gerade in dem durch 

die COVID-19-Pandemie geprägten Zeitraum besonders deutlich, wie wertvoll ein gut ausgebautes 

soziales Sicherungssystem ist.  

2.2 Sozialleistungen nach Funktionen 

Die funktionale Gliederung beantwortet die Frage, in welcher Höhe soziale Leistungen für welche 

Lebensrisiken bereitgestellt werden.5 Dabei ist unerheblich, von welcher Institution diese Leistun-

gen gezahlt werden. Zur besseren Einordnung werden die den Funktionen zugeordneten Leistun-

gen - wie bei der Sozialleistungsquote - ins Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit gesetzt.  

                                                           
4  Wegen des erstmaligen Einbezugs der Basisleistungen der privaten Krankenversicherung ist die Sozial-

leistungsquote 2009 nicht direkt mit dem Vorjahr vergleichbar. Zieht man hilfsweise die Wirkung des 
Statistikeffekts von rd. 0,7 Prozentpunkte von der Quote ab, zeigt sich, dass der Rückgang der Sozialleis-
tungsquote bis 2011 das Niveau vor der Finanzkrise nicht erreicht. 

5  Die dargestellten Leistungen nach Funktionen unterscheiden sich von den Angaben nach Institutionen. 
Den Beiträgen des Staates bzw. Verrechnungen zwischen den Sicherungssystemen sowie den Verwal-
tungsausgaben werden keine Funktionen zugewiesen. 
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In Deutschland hat die Absicherung im Alter, bei der Versorgung von Hinterbliebenen, bei Krank-

heit und Invalidität traditionell eine hohe Bedeutung (Abbildung 6). Die anteiligen Sozialleistungs-

quoten dieser Funktionen betragen seit vielen Jahren zusammen über 20 %. Die Abbildung zeigt, 

dass seit 2011 nicht mehr die Alterssicherungs-, sondern die Gesundheitsleistungen die größte Be-

deutung haben. Dies hat auch mit dem Einbezug der privaten Krankenversicherung in das Sozial-

budget ab 2009 zu tun, wodurch der Anteil dieser Funktionen erheblich zugenommen hat. Unab-

hängig hiervon steigt der Anteil der Gesundheitsleistungen gemessen am BIP im Vergleich mit den 

Alterssicherungsleistungen mittlerweile jedes Jahr stärker an. Dieser Trend setzt sich auch in der 

Modellberechnung weiter fort. Der bei allen Funktionen sichtbare Anstieg in 2020 ist in erster Li-

nie auf das rückläufige BIP zurückzuführen. Bei der Funktion Arbeitslosigkeit kommen die in die-

sem Jahr starken Leistungsausweitungen durch das Kurzarbeitergeld hinzu. 

2.2.1 Funktionen Alter und Hinterbliebene 

Der Anteil der Funktionen Alter und Hinterbliebene an den Sozialleistungen hat mit rd. 37 % das 

zweitgrößte Gewicht aller Funktionen. Dabei machen die Leistungen für Alter rd. 85 % und für 

Hinterbliebene rd. 15 % aus. Ganz überwiegend handelt es sich bei den Funktionen Alter und Hin-

terbliebene um Geldleistungen, im Wesentlichen um Renten der gesetzlichen Rentenversiche-

rung, aber auch Pensionen sowie Renten der betrieblichen Altersversorgung (BAV) einschließlich 

der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst (ZöD) und der Alterssicherung der Landwirte. Dazu 

kommen Renten der privaten Altersvorsorge (Riester-/Basisrente), deren Finanzierung durch eine 

Steuerfreistellung der Beiträge bzw. über unmittelbare Förderung begünstigt ist. Weiterhin sind 
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hier die Entschädigungsrenten (im Falle von Empfängerinnen und Empfängern im Rentenalter) der 

Unfallversicherung, der Kriegsopferversorgung, des Lastenausgleichs und der Wiedergutmachung 

sowie sonstige Leistungen der Institutionen Krankenversicherung und Sozialhilfe enthalten. 

 

Insgesamt wurde unter diesen Funktionen im Jahr 2020 ein Volumen in Höhe von rd. 401 Mrd. 

Euro verbucht (Tabelle 2). Gegenüber dem Jahr 2016 sind die Gesamtleistungen um rd. 16,4 % an-

gestiegen, dies hat sowohl mit den in dieser Periode beschlossenen Leistungsverbesserungen, 

aber auch mit den in einzelnen Jahren vergleichsweise hohen Rentenanpassungen zu tun. Seit 

2016 ist der Anteil der Leistungen der Funktionen Alter und Hinterbliebene am BIP von rd. 11 % 

auf 12 % gestiegen. Nach einem vorübergehenden Rückgang wird dieses Niveau zum Ende des Vo-

rausberechnungszeitraums wieder erreicht. 

2.2.2 Funktionen Krankheit und Invalidität 

Der Umfang der sozialen Leistungen, die der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit so-

wie der Kompensation von Einschränkungen dienen, betrug im Jahr 2020 in der Abgrenzung des 

Sozialbudgets rd. 465,8 Mrd. Euro (Tabelle 3). Dies entspricht rd. 14,0 % des BIP bzw. einem Anteil 

von rd. 43,3 % an allen Sozialleistungen. 
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Die Größenordnung der Leistungen in der Abgrenzung des Sozialbudgets korrespondiert mit den 

Ergebnissen der Gesundheitsausgabenrechnung der Bundesregierung (Gesundheitsausgaben im 

engeren Sinn, d.h. ohne Geldleistungen). Allerdings ist der Bereich Gesundheit in beiden Berichts-

systemen unterschiedlich abgegrenzt: So werden im Sozialbudget einerseits nur die Grundleistun-

gen der privaten Krankenversicherung berücksichtigt, die dem Leistungskatalog der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) entsprechen, während die Gesundheitsausgabenrechnung alle Leis-

tungen umfasst. Auf der anderen Seite werden dort - anders als im Sozialbudget - die Entgeltfort-

zahlung im Krankheitsfall bzw. die Invaliditätsrenten nicht mitgezählt. 

Im Jahr 2020 wurden etwa 28 % aller Gesundheitsleistungen als Einkommen (insbesondere in 

Form der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, in Form von Krankengeld und von Renten bei Inva-

lidität) geleistet. Mehr als zwei Drittel aller Leistungen sind Sachleistungen - in erster Linie der ge-

setzlichen Krankenversicherung - für ärztliche, zahnärztliche und sonstige medizinische und sani-

täre Dienste einschließlich der Krankenhausaufenthalte. Enthalten sind hier auch Gesundheitsleis-

tungen, deren Kosten private und öffentliche Arbeitgeber ihren Beschäftigten erstatten - überwie-

gend in Form von Beihilfen im Krankheitsfall.  

Die gesetzliche Krankenversicherung ist Hauptträger der Gesundheitsleistungen, rd. 52 % der Leis-

tungen wurden im Jahr 2020 von ihr erbracht. Die Anteile der Pflege- und Rentenversicherung lie-

gen mit jeweils rd. 10 % bzw. rd. 6 % deutlich niedriger. Knapp 12 % werden im Sozialbudget den 
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Arbeitgebern in Form der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsunfall zugeord-

net, der verbleibende Rest verteilt sich auf verschiedene Institutionen, insbesondere auf die Sozi-

alhilfe, die Unfallversicherung und die Beihilfen im öffentlichen Dienst.  

Die Leistungen der Funktionen Krankheit und Invalidität in Relation zum BIP stiegen im Zeitraum 

der Jahre 2016 bis 2020 von rd. 12,3 % auf rd. 14,0 % deutlich an. Neben dem Rückgang des Brut-

toinlandsproduktes in 2020 zeigen sich hier die Leistungsverbesserungen im Gesundheitssystem. 

Nach der Modellrechnung wird auch für die mittelfristige Zukunft erwartet, dass die Ausgaben re-

lativ zum BIP nach einem vorübergehenden Rückgang wieder auf dieses Niveau steigen. 

2.2.3 Funktionen Kinder, Ehegatten und Mutterschaft 

Die Leistungen der Funktionen Kinder, Ehegatten und Mutterschaft summierten sich im Jahr 2020 

auf rd. 126,0 Mrd. Euro (Tabelle 4). Die größte Einzelposition der Funktionen Kinder, Ehegatten 

und Mutterschaft sind die Leistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Die verfas-

sungsrechtlich gebotene steuerliche Freistellung eines Einkommensbetrages in Höhe des Existenz-

minimums eines Kindes einschließlich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung 

im gesamten Veranlagungszeitraum erfolgt entweder durch die Freibeträge für Kinder oder durch 

das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz. Soweit das Kindergeld für die steuerliche Frei-

stellung nicht erforderlich ist, dient es der Förderung der Familie. Bedeutsam für das Leistungsvo-

lumen sind die Zahl der Kinder und die Höhe des Kindergelds pro Kind, das zuletzt Anfang 2021 

angehoben wurde (siehe auch Abschnitt 2.3.13).  
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Außerdem beinhaltet die Funktion Kinder die Kinderzulagen zu anderen sozialen Leistungen sowie 

Familienzuschläge für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Ebenfalls in dieser Funktion enthal-

ten sind die Leistungen der Institution Kinder- und Jugendhilfe einschließlich der Leistungen nach 

dem Unterhaltsvorschussgesetz. 

Die Leistungen an Witwen, Witwer und Waisen in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der 

Beamtenversorgung sowie Leistungen an mitversicherte Familienmitglieder und Kindererzie-

hungszeiten werden im Sozialbudget anderen Funktionen zugeordnet. 

Familienzuschläge für Ehegatten auf Löhne und Gehälter sowie bei sozialen Leistungen werden 

unter der Funktion Ehegatten verbucht. Steuerliche Wirkungen aus dem Splitting-Verfahren für 

Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften bei der Einkommensteuer werden im Sozial-

budget analog zum europäischen Berichtswesen über den Sozialschutz nicht mehr berücksichtigt.  

Die Leistungen der Funktion Mutterschaft sind zu einem großen Teil Geldleistungen, darunter vor-

nehmlich die Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft durch den Arbeitgeber und das Mutterschafts-

geld während der Schutzfrist. Sachleistungen innerhalb dieser Teilfunktion sind überwiegend Leis-

tungen bei stationärer Entbindung. 

In Relation zum BIP ergibt sich im Berichtszeitraum ein Anstieg von 3,2 % in 2016 auf 3,8 % in 

2020. Nach der Modellrechnung wird sich dieser Anteil mittelfristig wieder auf 3,4 % verringern. 

2.2.4 Funktion Arbeitslosigkeit 

Die Leistungen der Funktion Arbeitslosigkeit hatten 2020 einen Umfang von rd. 57,9 Mrd. Euro 

(Tabelle 5). Der Großteil entfiel auf die Leistungen der Arbeitslosenversicherung und die der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende. Deutlich zugenommen hat pandemiebedingt das Kurzarbei-

tergeld. 



- 256 - 

 

Während die Ausgaben dieser Funktion im Jahr 2018 auf dem niedrigsten Niveau nach der Wie-

dervereinigung lagen, war in 2020 das höchste Ausgabenvolumen zu verzeichnen. Dies spiegelt 

sich natürlich auch in den Strukturanteilen am Sozialbudget wider: Seit seinem Höchststand von 

rd. 10,5 % im Jahr 1993 ist er getragen von der guten wirtschaftlichen Entwicklung bis 2018 auf rd. 

3,2 % geschrumpft und im Jahr 2020 auf 5,4 % gestiegen.  

Nach der Modellrechnung werden die Leistungen in dieser Funktion im Jahr 2025 um rd. 21 Mrd. 

Euro niedriger liegen als 2020. Der Anteil der Leistungen der Funktion Arbeitslosigkeit am BIP wird 

entsprechend von rd. 1,7 % in 2020 auf rd. 0,9 % in 2025 zurück gehen. 

2.2.5 Funktionen Wohnen und Allgemeine Lebenshilfen 

Die Leistungen der Funktionen Wohnen und Allgemeine Lebenshilfen betrugen im Jahr 2020 rd. 

24,1 Mrd. Euro (Tabelle 6). Neben dem Wohngeld werden hier auch die Leistungen für Unterkunft 

und Heizung im Rahmen der Grundsicherung nach SGB II und XII erfasst. 
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Zu den Allgemeinen Lebenshilfen werden die Leistungen gezählt, die in besonderen Notlagen ge-

währt werden oder die der sozialen Eingliederung dienen, ohne einer der anderen Funktionen im 

Sozialbudget zugeordnet werden zu können. Dazu zählen (Teil-)Leistungen der Grundsicherung im 

Alter und der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie dieser Funktion zugewiesene Asylbewerberleistun-

gen. Der Rückgang der Leistungen nach 2016 hat mit dem deutlichen Abflachen der Zuwanderung 

von Geflüchteten zu tun. 

Die Relation der Leistungen der Funktion Wohnen und Allgemeine Lebenshilfen zum BIP fiel im 

Berichtszeitraum von 0,9 % auf 0,7 %. Nach der Modellrechnung ist bis zum Jahr 2025 mit einem 

weiteren Rückgang auf 0,6 % zu rechnen. 

2.3 Sozialleistungen nach Institutionen 

Gegliedert nach Institutionen hat im Sozialbudget die gesetzliche Sozialversicherung das finanziell 

größte Gewicht. Die Sozialversicherungsträger waren im Jahr 2020 für rd. 62 % aller Leistungen 

verantwortlich. Nach den Leistungen der Sozialversicherung waren die Leistungen der Förder- und 

Fürsorgesysteme mit rd. 17,8 % der zweitgrößte Posten (siehe auch Tabelle II im Tabellenanhang).  

Als Sondersysteme werden im Sozialbudget die Alterssicherung der Landwirte, die berufsständi-

schen Versorgungswerke und die private Altersvorsorge sowie die private Pflegeversicherung und 

die Grundleistungen der privaten Krankenversicherung dargestellt.6 Ihr Anteil am Budget betrug 

                                                           
6 Die Leistungen der Künstlersozialversicherung werden im Sozialbudget nicht gesondert betrachtet. Die 

Künstlersozialkasse zahlt Beiträge für selbstständige Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen 
und Publizisten an die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung und finanziert sich über Beiträge und 
einen Bundeszuschuss. Die Ausgaben werden statistisch bei den jeweiligen Sozialversicherungsträgern 
erfasst. 
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rd. 3,4 %. Dazu kommen die Systeme des öffentlichen Dienstes (Pensionen, Familienzuschläge, 

Beihilfen) mit einem Anteil von rd. 7,5 %. 

Unter dem Begriff Arbeitgebersysteme werden im Sozialbudget die Entgeltfortzahlung (im Falle 

von Krankheit, medizinischer und beruflicher Rehabilitation sowie bei Mutterschaft), die Leistun-

gen der betrieblichen Altersversorgung einschließlich der Zusatzversorgung des öffentlichen 

Dienstes sowie eine Reihe freiwilliger sozialer Maßnahmen der Arbeitgeber zusammengefasst. Ihr 

Anteil am Sozialbudget betrug im Jahr 2020 rd. 9,2 %.7 

Die Leistungen zur Entschädigung insbesondere der Folgen politischer Ereignisse - Kriegsopferver-

sorgung, Lastenausgleich, Wiedergutmachung und sonstige Entschädigungen - sind seit Jahren 

rückläufig, ihr Anteil am Sozialbudget betrug nur noch rd. 0,2 %. Im Jahr 1960 waren es noch 

14,2 %. 

In den folgenden Einzelbetrachtungen der Institutionen8 werden zum Teil Verrechnungen mit an-

deren Sicherungszweigen ausgewiesen. Dabei handelt es sich z.B. um Ausgaben eines Zweigs, die 

gleichzeitig Einnahmeposten anderer Sozialversicherungszweige darstellen, wie etwa die Ausga-

ben der Rentenversicherung für die Krankenversicherungsbeiträge der Rentner. Bei den Tabellen 

im Anhang des Berichtes sind - abgesehen von Tabelle III-1 - dagegen die Verrechnungen aus den 

Gesamtsummen herausgerechnet. Bei den institutionsbezogenen Anteilen der Leistungen am ge-

samten Sozialbudget sowie am BIP sind die Verrechnungen ebenfalls nicht berücksichtigt. 

2.3.1 Gesetzliche Rentenversicherung 

Am 1. Juli 2020 gab es insgesamt 25,6 Mio. laufende Renten in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung (Tabelle 7), die an rd. 21,2 Mio. Rentnerinnen und Rentner gezahlt wurden. Seit dem Jahr 

2016 hat die Gesamtzahl der Renten um rd. 0,8 % zugenommen. Die Struktur der Rentenarten hat 

sich im gleichen Zeitraum nur unwesentlich verändert: Der Anteil der Erwerbsminderungsrenten 

ist von rd. 7 % auf 6,8 % leicht zurückgegangen, ebenso der Anteil der Hinterbliebenenrenten von 

22,1 % auf 21,3 %. Die Altersrenten dominieren weiterhin mit einem Anteil von knapp rd. 72 %.  

                                                           
7  Die Arbeitgeberleistungen spiegeln nicht alle Lohnnebenkosten, wie sie etwa in der Arbeitskostenerhe-

bung des Statistischen Bundesamtes erfasst werden, wider. Insbesondere sind die auf die Entgeltfort-
zahlung entfallenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung nicht enthalten. Auch sind Lohnbe-
standteile, die auf Urlaub oder Feiertage entfallen, keine sozialen Leistungen. 

8  Bei den folgenden Tabellen kennzeichnet der Zusatz p zur Jahreszahl vorläufige und der Zusatz s ge-
schätzte Daten. 
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Mit dem RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz wurde zum 1.1.2019 unter ande-

rem eine doppelte Haltelinie in der gesetzlichen Rentenversicherung eingeführt. Danach darf bis 

zum Jahr 2025 das Sicherungsniveau vor Steuern (sog. Rentenniveau) nicht unter 48 % sinken und 

der Beitragssatz nicht über 20 % steigen. Um eine Beitragssatzverstetigung zu ermöglichen, wurde 

- zusätzlich zur Beitragssatzobergrenze - eine Beitragssatzuntergrenze in der allgemeinen Renten-

versicherung bei 18,6 % bis zum Jahr 2025 festgelegt. Ferner wurde die Anrechnung von Kinderer-

ziehungszeiten für die Erziehung vor 1992 geborener Kinder zum 1.1.2019 um weitere sechs Mo-

nate, auf nun insgesamt 30 Monate, angehoben (sog. Mütterente II).  

Durch die Einführung der Grundrente zum 1.1.2021 kommt es zu weiteren relevanten Leistungs-

verbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Rentenbezieherinnen und Rentenbezie-

her, die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten aufweisen und verpflichtend Beiträge aus einem 

unterdurchschnittlichen, aber nicht zu geringen Verdienst gezahlt haben, erhalten einen individu-

ell berechneten Grundrentenzuschlag und damit eine höhere Rente. 

Abweichend von der Darstellung im Rentenversicherungsbericht sind hier die Leistungen der all-

gemeinen Rentenversicherung an die Knappschaft (Wanderungsausgleich und Erstattungen in die 

Wanderversicherung) ebenso wie die entsprechenden Einnahmen der knappschaftlichen Renten-

versicherung nicht enthalten, diese Zahlungsströme werden auf der Ebene der gesamten Renten-

versicherung konsolidiert. Dagegen werden die Leistungen aus der Überführung der Zusatz- und 

Sonderversorgungssysteme der ehemaligen DDR in die gesetzliche Rentenversicherung, die vom 

Bund getragen werden, hier berücksichtigt. 

Die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung betrugen im Jahr 2020 rd. 344,5 Mrd. Euro 

(einschließlich der Verrechnungen und Beiträge des Staates für Empfänger sozialer Leistungen, 

Tabelle 8), dies entspricht knapp einem Drittel der Leistungen des gesamten Sozialbudgets. Die 

Leistungen sind seit dem Jahr 2016 stetig gestiegen. Die Gesamteinnahmen beliefen sich im Jahr 

2020 auf rd. 340,9 Mrd. Euro. In der Abgrenzung des Sozialbudgets bestanden sie zu rd. 74 % aus 

2016 2017 2018 2019 2020

Renten insgesamt 1) 25 397   25 404   25 443   25 528   25 607   
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 1 783   1 797   1 791   1 775   1 763   
Altersrenten 18 004   18 048   18 133   18 254   18 374   
Witwer-/Witwenrenten 2) 5 288   5 260   5 232   5 218   5 196   
Waisenrenten   314    292    278    274    267   

Quelle: Rentenbestandsaufnahme des BMAS aus dem Datensatz des Renten Service der Deutschen Post AG
1)  Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen und ohne reine KLG-Leistungen.
2)  Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.

Tabelle 7:   Renten der gesetzlichen Rentenversicherung zum 1. Juli

Rentenarten
Anzahl in 1 000
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Beitragseinnahmen - darunter 16,2 Mrd. Euro als Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten 

- und zu rd. 26 % aus Zuschüssen des Bundes und Erstattungen aus öffentlichen Mitteln. 

Durch die COVID-19-Pandemie haben sich keine zusätzlichen Sozialleistungen ergeben. Die Bei-

träge auf Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld stabilisieren die Einnahmen in den Jahren 2020 

und 2021. Allerdings wirkt sich die Pandemie auf die Höhe der Rentenanpassungen aus, die zeit-

verzögert den Renten folgen. Während der aktuelle Rentenwert im Jahr 2020 noch um 3,45 % 

stieg, kam es wegen sinkender Löhne in diesem Jahr zu einer „Nullrunde“ für die alten Länder. Für 

die neuen Länder ergab sich im Jahr 2020 eine Steigerung von 4,20 % und in diesem Jahr aufgrund 

der gesetzlich geregelten Rentenangleichung eine Steigerung um 0,72 %.  
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2.3.2 Gesetzliche Krankenversicherung 

Die GKV ist nach der gesetzlichen Rentenversicherung der Sozialversicherungszweig mit den 

zweithöchsten Ausgaben. Fast 90 % der Bevölkerung werden durch sie bei Krankheit geschützt. 

Von 2016 bis 2020 ist die Zahl der Versicherten um rd. 2,6 % gestiegen. Gesetzlich krankenversi-

chert waren ca. 73,3 Mio. Personen (Tabelle 9).  

  

Die Zahl der Pflichtmitglieder in der GKV einschließlich der pflichtversicherten Rentnerinnen und 

Rentner lag im Jahr 2020 bei rd. 51,1 Mio. Personen. Die Zahl der mitversicherten Angehörigen 

entwickelte sich leicht rückläufig, während die Zahl der freiwilligen Mitglieder anstieg. 2016 wa-

ren noch rd. 16,2 Mio. Personen familienversichert, 2020 dagegen nur noch rd. 16,1 Mio.  

Im Jahr 2020 wurden Leistungen in Höhe von rd. 261,9 Mrd. Euro bzw. 7,8 % des Bruttoinlands-

produkts erbracht (Tabelle 10). Ein Drittel der Leistungen entfiel auf den Krankenhausbereich. 

Etwa 20 % wurden jeweils für Arznei- und Hilfsmittel sowie für Behandlungen durch Ärztinnen 

und Ärzte sowie durch Heilmittelerbringerinnen und -erbringer aufgewendet (Behandlungen 

durch Zahnärztinnen und -ärzte ausgenommen). 

2016 2017 2018 2019 2020

Versicherte insgesamt 71 405   72 229   72 781   73 053   73 274   

Pflichtmitglieder 32 582   33 208   33 664   33 932   34 200   
Pflichtversicherte Rentner 16 802   16 805   16 842   16 882   16 943   
Freiwillige Mitglieder 5 832   6 015   6 093   6 084   6 036   
Mitversicherte Angehörige 16 188   16 200   16 183   16 154   16 095   

Anzahl in 1 000

Tabelle 9:   Versicherte und Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung

Versicherte
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Insgesamt stiegen die Leistungen im Zeitraum der Jahre 2016 bis 2020 bei zunehmender Zahl der 

Versicherten jährlich um durchschnittlich rd. 4,2 %. Je Versicherten entsprach dies einem Anstieg 

um 3,6 %. Zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung während der CO-

VID-19-Pandemie hat die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Mit dem im 

März 2020 in Kraft getretenen COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz wurden beispielsweise 

Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Vertragsärztinnen und -ärzte sowie Pflegeeinrich-

tungen unterstützt, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie schultern zu können. Die Kran-

kenhäuser wurden zudem durch Zuschläge für pandemiebedingte Mehrkosten (insbesondere für 

persönliche Schutzausrüstung) und durch einen finanziellen Bonus für die Schaffung von Intensiv-

betten unterstützt. Die damit verbundenen Ausgaben wurden zum Teil unmittelbar von den Kran-

kenkassen und zum Teil aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds getragen. Ein weiterer 
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Teil, insbesondere die Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser, wurde hingegen unmittelbar aus 

Bundesmitteln finanziert. 

Die Beitragseinnahmen der GKV sind im Zeitraum von 2016 bis 2020 auf Grund der positiven 

Lohn- und Beschäftigungsentwicklung insgesamt deutlich gestiegen, wobei sich der Anstieg seit 

Beginn der COVID-19-Pandemie erheblich abgeflacht hat. Im Jahr 2016 wurde der Bundeszu-

schuss an den Gesundheitsfonds zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen 

für gesamtgesellschaftliche Aufgaben auf 14 Mrd. Euro und ab 2017 nochmal um 0,5 Mrd. Euro 

auf 14,5 Mrd. Euro jährlich angehoben. Zum Ausgleich pandemiebedingter Belastungen wurde für 

das Jahr 2020 ein zusätzlicher Bundeszuschuss von 3,5 Mrd. Euro an den Gesundheitsfonds geleis-

tet. Ende des Geschäftsjahres 2020 belief sich die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds auf 

5,9 Mrd. Euro. Im Jahr 2021 wird die GKV-Finanzentwicklung in erheblichem Umfang durch einen 

weiteren ergänzenden Bundeszuschuss in Höhe von 5 Mrd. Euro sowie durch eine leistungsge-

rechte Entnahme von 8 Mrd. Euro aus den Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen ge-

stützt. Für 2022 soll ein weiterer ergänzender Bundeszuschuss in Höhe von 7 Mrd. Euro – mit ei-

ner Anpassungsoption bis Jahresende 2021 – bereitgestellt werden. Durch diese Maßnahmen 

kann der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der GKV bis 2022 weitestgehend stabilisiert wer-

den. 

2.3.3 Soziale Pflegeversicherung 

Die soziale Pflegeversicherung trägt als Teilleistungssystem dazu bei, die finanziellen Folgen des 

Risikos der Pflegebedürftigkeit abzusichern. Sie gewährt stationäre und ambulante Leistungen, die 

nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit gestaffelt sind (z.B. Pflegesachleistungen oder Geldleistun-

gen, die alternativ oder kombiniert den persönlichen Bedürfnissen der Pflegebedürftigen Rech-

nung tragen, Verhinderungspflege, Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, zum Verbrauch bestimmte, 

technische und mobilitätsfördernde Pflegehilfsmittel, Angebote zur Unterstützung im Alltag). Dar-

über hinaus verbessert sie die soziale Sicherung der Pflegepersonen (Rentenversicherung, Unfall-

versicherung).  

Der größte Teil der Pflegebedürftigen wurde im Jahr 2020 ambulant versorgt (Tabelle 11). Die Zahl 

der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger der sozialen Pflegeversicherung ist im 

Zeitraum der Jahre 2016 bis 2020 um 57 % gestiegen. Überdurchschnittlich fiel der Anstieg im am-

bulanten Bereich aus. Die bis 2016 geltenden 3 Pflegestufen wurden ab 1. Januar 2017 durch 5 

Pflegegrade ersetzt. 
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Im Jahr 2020 erreichten die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung rd. 47,5 Mrd. Euro. Sie 

stiegen gegenüber dem Jahr 2016 durchschnittlich um etwa 13 % (Tabelle 12), hauptsächlich je-

doch 2017 durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Der Anteil der Leistungen 

der sozialen Pflegeversicherung an den Leistungen des Sozialbudgets betrug im Jahr 2020 rd. 

4,1 % bzw. rd. 1,4 % bezogen auf das BIP. Über 55 % der Leistungen entfielen auf den ambulanten 

Bereich und knapp 40 % auf den stationären Bereich. 

2016* 2017 2018 2019 2020

Pflegebedürftige 
am Jahresende 2 749   3 339   3 685   4 000   4 323   

davon ambulant 1 974   2 561   2 905   3 141   3 479   
- Pflegegrad 1  190    343    443    537   
- Pflegegrad 2 1 273   1 384   1 462   1 571   
- Pflegegrad 3  700    774    834    936   
- Pflegegrad 4  288    295    296    323   
- Pflegegrad 5  110    109    106    111   

davon stationär  775    778    780    726    703   
- Pflegegrad 1  4    5    5    4   
- Pflegegrad 2  185    178    136    119   
- Pflegegrad 3  240    256    252    247   
- Pflegegrad 4  224    224    219    218   
- Pflegegrad 5  124    118    114    115   

davon stationär in Behinderteneinrichtungen**  133    141   
- Pflegegrad 1  0    0   
- Pflegegrad 2  63    65   
- Pflegegrad 3  38    41   
- Pflegegrad 4  22    24   
- Pflegegrad 5  10    11   

*Die bis 2016 geltenden Pflegestufen sind nicht direkt mit den ab 2017 geltenden Pflegegraden vergleichbar. 
**Ab 2019 erstmals separat ausgew iesen, vorher teilw eise bei ambulant bzw . bei stationär zugeordnet.

Tabelle 11:   Leistungsempfänger der sozialen Pflegeversicherung

Pflegebedürftige
Anzahl in 1 000
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Mit dem Ersten Pflegestärkungsgesetz, das überwiegend am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, 

wurden strukturelle Änderungen in der Pflegeversicherung vorgenommen, die die häusliche 

Pflege stärken und die Versorgung in den Pflegeheimen verbessert haben. Ferner sind alle Leis-

tungsbeträge angehoben worden. Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz hat die Bundesregie-

rung die Grundlage für mehr Individualität in der Pflege geschaffen. Herzstück ist die Einführung 

des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen Begutachtungsinstruments, mit dem die 

bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt werden. Auf dieser Grundlage erhal-

ten ab 2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversi-

cherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigun-

gen betroffen sind. Das Dritte Pflegestärkungsgesetz verbessert die Informationsmöglichkeiten für 

Pflegebedürftige und Angehörige vor Ort, stärkt die Pflegeberatung und baut die Zusammenarbeit 

der Verantwortlichen in den Kommunen aus. Das im Juli 2021 verkündete Gesundheitsversor-

gungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) zielt im Bereich der Pflegeversicherung darauf ab, die Be-

zahlung der Pflegekräfte nach Tarif zu stärken und zugleich für eine Entlastung der Pflegebedürfti-

gen bei den Eigenanteilen zu sorgen.   

In den Leistungen 2020 sind auch im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ergriffenen 

Maßnahmen – insbesondere Erstattungen für pandemiebedingte Mehrausgaben (wie zum Bei-

spiel für Schutzausrüstung) und Erstattungen pandemiebedingter Mindereinnahmen der Pflege-

einrichtungen, Hospize und Angebote zur Unterstützung im Alltag wie auch Corona-Prämien für 
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Pflegepersonal, Schnelltests für ambulant und stationär Pflegebedürftige sowie insbesondere 

Pflegeprämien - enthalten; daher wurde im Rahmen der „Sozialgarantie“ im Jahr 2020 ein Bun-

deszuschuss von 1,8 Mrd. Euro zum teilweisen Ausgleich pandemiebedingter Mehrausgaben ge-

leistet.  

Die Leistungen insgesamt werden fast ausschließlich durch Beiträge finanziert. Davon entfallen rd. 

75 % auf Beiträge der Beschäftigten und Arbeitgeber. Zur Finanzierung der Leistungsverbesserun-

gen wurde der Beitragssatz zum 1. Januar 2015 um 0,3 Prozentpunkte auf 2,35 % und zum 1. Ja-

nuar 2017 um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 % angehoben. Kinderlose zahlen einen Bei-

tragszuschlag von 0,25 Prozentpunkten. Die Beiträge des Staates für die Empfängerinnen und 

Empfänger sozialer Leistungen machen etwa 3 % der Finanzierung aus; Beiträge der Rentner ma-

chen 17 % aus. Der restliche Anteil entfällt auf die Beiträge der Selbstständigen und der sonstigen 

Personen. 

2.3.4 Gesetzliche Unfallversicherung 

Die gesetzliche Unfallversicherung hat die Aufgabe, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeits-

bedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten, nach Eintritt von Versicherungsfällen die Gesundheit 

und die Leistungsfähigkeit der Versicherten wiederherzustellen und die Versicherten oder ihre 

Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen. Träger der Unfallversicherung sind die ge-

werblichen Berufsgenossenschaften, die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie die Un-

fallversicherungsträger der öffentlichen Hand.  

 

2016 2017 2018 2019

Unfälle
Meldepflichtige Unfälle im Zusammenhang mit der Arbeit 1 148   1 148   1 140   1 126   

davon:   Arbeitsunfälle  959    955    949    937   
Wegeunfälle  188    193    191    189   

Schülerunfälle (meldepflichtige Unfälle) 1 352   1 322   1 272   1 285   

Berufskrankheiten
Verdacht einer Berufskrankheit  80    80    83    85   
anerkannte Berufskrankheiten  22    22    22    20   
(im jeweiligen Jahr entschiedene Fälle)

Renten
Renten 1) an Versicherte  770    756    742    728   

darunter: Schülerunfallversicherung  18    19    19    19   
Renten 1) an Hinterbliebene  117    114    111    108   

Quelle: Die gesetzliche Unfallversicherung in der Bundesrepublik Deutschland - Statistischer und finanzieller Bericht
1) Bestand am Jahresende.

Tabelle 13:   Unfallversicherung

Unfälle und Leistungsfälle
Anzahl in 1000
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In der Unfallversicherung (ohne Schülerunfallversicherung) sind 65,5 Mio. Personen versichert. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Wesentlichen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer, landwirtschaftliche Unternehmer und deren mitarbeitende Ehegatten oder Lebenspartner 

sowie Personen bei Tätigkeiten im öffentlichen Interesse. Hierzu zählen z.B. bestimmte ehrenamt-

lich Tätige, Nothelferinnen und -helfer oder auch Blut- und Organspenderinnen und -spender. In 

der Schülerunfallversicherung sind rd. 17,6 Mio. Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Kin-

der in Tageseinrichtungen versichert. 

Die Leistungen reichen von der Heilbehandlung einschließlich Leistungen der medizinischen Reha-

bilitation über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft sowie 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit bis hin zu Geldleistungen in Form von Verletztengeld, Über-

gangsgeld und Rentenzahlungen. Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle lag im Jahr 2019 bei rd. 

1,1 Mio. (Tabelle 13). Verbesserungen der Prävention führen in der Tendenz zu einem leichten 

Rückgang der angezeigten Unfälle.  

Die Pandemie spiegelt sich deutlich in den vorläufigen Zahlen für 2020 wider. Die Zahl der melde-

pflichtigen Arbeits- und Wegeunfälle ist gesunken, dagegen liegen die Verdachtsanzeigen sowie 

die entschiedenen Fälle der Berufskrankheiten auf einem höheren Niveau als bisher. 

Die Ausgaben der Unfallversicherung machten im Jahr 2020 rd. 14,9 Mrd. Euro (Tabelle 14) aus. 

Der Anteil der Unfallversicherung am Leistungsvolumen des Sozialbudgets liegt damit bei 1,3 %. 

Die Relation zum BIP beträgt rd. 0,4 %. Der Anteil der Schülerunfallversicherung an den Gesamt-

ausgaben beträgt rd. 3 %. Dieser im Verhältnis zur Unfallhäufigkeit niedrige Wert beruht darauf, 

dass bei Unfällen von Schülerinnen und Schülern kein Verletztengeld, kein Übergangsgeld und in 

der Regel geringere Renten gezahlt werden. 
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Die Finanzierung der Unfallversicherung erfolgt durch Beiträge, die hier ausschließlich von den Ar-

beitgebern getragen werden. Die Beiträge zur gewerblichen und zur landwirtschaftlichen Unfall-

versicherung werden entsprechend den Ausgaben des Vorjahres bemessen, wobei bestimmte be-

triebliche Kenngrößen (in der Regel Arbeitsentgelte der Versicherten und Gefahrklassen) als Um-

lageschlüssel herangezogen werden. Die Umlagen (einschließlich des Finanzbedarfs der Unfallver-

sicherungsträger der öffentlichen Hand) werden in Übereinstimmung mit den Volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnungen als Arbeitgeberbeiträge und Beiträge der Selbstständigen ausgewiesen. 

Sie machen rd. 86 % aller Einnahmen aus. Die übrigen Einnahmen sind insbesondere Vermö-

genserträge und (in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung und bei der Unfallversicherung 

Bund und Bahn) Zuschüsse des Bundes. 

2.3.5 Arbeitsförderung (Arbeitslosenversicherung) 

Die Arbeitsförderung nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) umfasst unter anderem die 

Leistungen der aktiven Arbeitsförderung und Entgeltersatzleistungen wie insbesondere das Ar-

beitslosengeld (Arbeitslosenversicherung). Mit dem Qualifizierungschancengesetz (QChG), das im 

Wesentlichen zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, wurde Beschäftigten grundsätzlich der Zu-

gang zur Weiterbildungsförderung eröffnet - unabhängig von Qualifikation, Lebensalter und 

Größe des Betriebs - wenn sie berufliche Tätigkeiten ausüben, die durch Technologien ersetzt 

werden können, in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sind oder eine Weiterbildung 

in einem Engpassberuf anstreben. Außerdem wurden die Förderleistungen verbessert: Neben den 

Weiterbildungskosten können auch für fortgezahltes Arbeitsentgelt (während der Weiterbildung) 

Zuschüsse an den Arbeitgeber gezahlt werden - nach Unternehmensgröße gestaffelt. Ebenfalls 

Teil des Gesetzes war der erleichterte Zugang zum Anspruch auf Arbeitslosengeld und die Sen-

kung des Beitrags zur Arbeitsförderung. Arbeitslosen wurde die geförderte Weiterbildung zum Er-

werb erweiterter beruflicher Kompetenzen zur Verbesserung ihrer individuellen Beschäftigungsfä-

higkeit ermöglicht. 

Mit dem Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz wurde zum 1. August 2019 der Zugang zur 

Sprachförderung des Bundes verbessert, der Zugang zur Ausbildungsförderung erleichtert, die 

frühzeitige Förderung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt dauerhaft etabliert und die Weiter-

zahlung von Arbeitslosengeld während eines Integrationskurses oder einer berufsbezogenen 

Deutschsprachförderung eingeführt. 

Mit dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiter-

entwicklung der Ausbildungsförderung - Arbeit-von-morgen-Gesetz (AvmG) - wurde zum 29. Mai 

2020 die mit dem Qualifizierungschancengesetz ausgebaute Förderung der Weiterbildung von Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmern in besonders vom Strukturwandel betroffenen Betrieben 
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weiter verbessert. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss erhielten einen 

grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Förderung einer berufsabschlussorientierten Weiterbildung. 

Das Gesetz verstetigte außerdem die Assistierte Ausbildung und entwickelte sie weiter.  

Mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz (BeschSiG), der Zweiten Verordnung über die Bezugs-

dauer für das Kurzarbeitergeld sowie der Ersten Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeld-

verordnung wurden zum Jahreswechsel 2020/2021 pandemiebedingte Sonderregelungen zur 

Kurzarbeit im Wesentlichen bis zum Ende des Jahres 2021 verlängert. Zudem wurden die Anreize 

verstärkt, Kurzarbeit mit beruflicher Weiterbildung zu verknüpfen.  

Die Unterbeschäftigung, welche auch die Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik abbildet, be-

lief sich im Jahr 2020 auf rund 3,5 Mio. Personen und hat damit gegenüber dem Vorjahr deutlich 

zugenommen (+319 000, +10 %). In absoluten Zahlen hat die Unterbeschäftigung jedoch weniger 

stark zugenommen als die Arbeitslosigkeit (+429 000, +19 %), was sich dadurch erklären lässt, das 

die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung 

der Pandemie rückläufig waren. Die Entwicklung der Teilnehmer- bzw. Empfängerzahlen zu den 

verschiedenen Leistungen der Arbeitsförderung ist Tabelle 15 zu entnehmen. Der bis Anfang 2020 

stabile Trend der Zahl der Teilnehmenden wurde durch das Einsetzen der COVID-19-Pandemie un-

terbrochen. Nach vorläufigen Zahlen verzeichneten die Maßnahmen zur Berufswahl und Berufs-

ausbildung mit -19 000 den stärksten Rückgang im Jahresdurchschnitt 2020. Diesem Rückgang 

stand ein Aufwuchs bei den Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung von +6 000 gegenüber. 
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2016 2017 2018 2019 2020 1)

Teilnehmer in ausgewählten arbeitsmarktpolitischen 
Instrumenten (Kostenträgerschaft im Rechtskreis SGB III)   455     458     444     442     413   

Aktivierung und berufliche Eingliederung   50     47     39     38     31   
Berufswahl und Berufsausbildung   171     172     169     158     139   
Berufliche Weiterbildung   105     110     113     126     132   
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit   62     63     58     55     49   

dav. Förderung abhängiger Beschäftigung   37     40     37     36     31   
dav. Förderung der Selbständigkeit   24     23     21     20     18   

besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen   66     65     64     64     63   
Freie Förderung / Sonstige Förderung   2     0     1     0     0   

Empfänger von Berufsausbildungsbeihilfe   92     87     82     77     79   
Empfänger von Ausbildungsgeld   63     62     62     61     60   
Empfänger von Übergangsgeld   7     7     7     7     7   
Empfänger von Kurzarbeitergeld   128     114     118     145   …

dar. konjunkturelles Kurzarbeitergeld   42     24     25     60    2 847   

Empfänger von Arbeitslosengeld   845     804     772     810    1 076   
dav. Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit   781     739     709     744    1 011   
dav. Arbeitslosengeld bei Weiterbildung   64     65     63     66     65   

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
…) Angaben noch nicht verfügbar
1) vorläufig bzw . hochgerechnet

Anzahl in 1 000

Tabelle 15:   Arbeitsförderung

Teilnehmer/ Empfänger
Bestand im Jahresdurchschnitt
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Im Jahr 2020 wurden im Rahmen der Arbeitsförderung (Arbeitslosenversicherung) Leistungen in 

einem Umfang von rund 57,3 Mrd. Euro erbracht. Dies ist nahezu eine Verdopplung gegenüber 

dem Vorjahreswert. Dieser massive Anstieg ist wesentlich durch die umfassende Gewährung von 

Kurzarbeitergeld im Rahmen der COVID-19-Pandemie geprägt (Tabelle 16). Der Anteil der Arbeits-

förderung (Arbeitslosenversicherung) am Leistungsvolumen des Sozialbudgets lag im Jahr 2020 

bei 4,8 % gegenüber 2,6 % 2019. 

2.3.6 Alterssicherung der Landwirte 

Bei der Alterssicherung der Landwirte (AdL) handelt es sich um ein eigenständiges Sicherungssys-

tem für landwirtschaftliche Unternehmer, ihre Ehegatten und mitarbeitende Familienangehörige. 

Die gesetzliche Grundlage hierfür hat das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) 

vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Februar 2021 

(BGBl. I S. 154) geändert worden ist, geschaffen. Bei der Ausgestaltung der Beiträge und Leistun-

gen werden die besonderen Lebens- und Einkommensverhältnisse der Landwirte und ihrer Fami-

lien berücksichtigt. Die Renten der AdL stellen eine Teilsicherung im Alter, bei Eintritt von Er-

werbsminderung und bei Tod eines Versicherten dar. Ferner werden Leistungen zur Teilhabe so-

wie Betriebs- und Haushaltshilfe erbracht. In Abhängigkeit vom Einkommen werden Zuschüsse 

zum Beitrag gezahlt. Die Leistungen werden durch Beiträge und Bundesmittel finanziert. Der Bund 

trägt dabei die Differenz zwischen den Ausgaben und Einnahmen. Durch diese Defizitdeckung 

übernimmt der Bund die finanziellen Folgen des agrarstrukturellen Wandels und garantiert die 

finanzielle Stabilität des Alterssicherungssystems. 

In der AdL geht der Rentenbestand seit einigen Jahren stetig zurück. Zum Ende des Jahres 2019 

wurden insgesamt rd. 579 000 Renten ausgezahlt (Tabelle 17). Dies entspricht einem Rückgang 

um 2,8 % gegenüber 2016. Im Einzelnen sind die Entwicklungen im Rentenbestand nach Renten-

arten unterschiedlich: Während bei den Renten wegen Erwerbsminderung und bei den Hinterblie-

benenrenten ein Rückgang um 43 % bzw. um rd. 6 % zu verzeichnen war, zeigte sich bei den Al-

tersrenten ein leichter Anstieg um rd. 3 %. Dieser Zuwachs entfiel insbesondere auf vorzeitige Al-

tersrenten. Im Jahr 2019 waren 39 % aller Altersrenten vorzeitige Altersrenten. 
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Neben der Alterssicherung aus einem Versicherungssystem werden in dieser Institution des Sozi-

albudgets auch auslaufende, ausschließlich aus Bundesmitteln finanzierte soziale Maßnahmen zur 

Strukturverbesserung in der Landwirtschaft (u.a. Landabgabe- sowie Produktionsaufgaberenten) 

erfasst. 

Die Leistungen der AdL einschließlich der o.g. Strukturhilfen umfassen im Jahr 2020 rd. 2,8 Mrd. 

Euro (Tabelle 18). Etwa 97 % der Ausgaben entfallen auf Renten der Alterssicherung, die analog zu 

den Renten der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst wurden. Der Umfang der Strukturhil-

fen beläuft sich in diesem Jahr auf nur noch rd. 10 Mio. Euro. Aufgrund des niedrigen Betrags 

wurde auf einen Ausweis in Tabelle 18 verzichtet. 

Die Leistungen der Alterssicherung der Landwirte werden überwiegend durch Bundesmittel finan-

ziert. Im Jahr 2020 betrug der Bundesanteil an der Finanzierung dieser Leistungen etwa 81 %. Der 

Bund wendete für diesen Bereich 2020 gut 2,3 Mrd. Euro auf. 

 

2016 2017 2018 2019

Renten insgesamt  595    588    579    579   

Altersrenten  292    284    276    283   
darunter:
vorzeitige Altersrenten  89    96    101    109   

Renten wegen Erwerbsminderung  39    36    34    23   
Witwer-/Witwenrenten  171    168    164    161   
Waisenrenten   3    3    3    3   

Quelle: Sozialversicherung für Landw irtschaft, Forsten und Gartenbau.

Anzahl in 1 000

Tabelle 17:   Renten in der Alterssicherung der Landwirte 

Rentenarten
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2.3.7 Versorgungswerke 

Die berufsständischen Versorgungswerke sind Einrichtungen für die Angehörigen der in Kammern 

zusammengeschlossenen freien Berufe. Sie beruhen auf landesrechtlicher Grundlage. Zu den ver-

kammerten freien Berufen gehören Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Apotheker, Tierärzte, 

Architekten, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Wirtschafts- und vereidigte Buchprüfer, Steu-

erberater und Steuerbevollmächtigte sowie Ingenieure. Pflichtmitglieder der Versorgungswerke 

sind in der Regel die Kammerangehörigen der genannten freien Berufe, in der Regel Selbststän-

dige und Angestellte gleichermaßen. Ihnen gewähren die Versorgungswerke Leistungen zur Teil-

habe, bei Berufsunfähigkeit, bei Alter und zugunsten von Hinterbliebenen.  

Die Anzahl der von den berufsständischen Versorgungswerken gezahlten Renten ist in dem beo-

bachteten Zeitraum deutlich angestiegen. Im Jahr 2020 wurden rd. 289 000 Renten ausgezahlt 

(Tabelle 19).  

 

Der Anteil der von den Versorgungswerken erbrachten Leistungen am Sozialbudget ist im Jahr 

2020 mit rd. 7,5 Mrd. Euro bzw. etwa 0,6 % relativ gering (Tabelle 20). 

Rentner insgesamt 237 507   251 096   262 790   276 404   288 558   

Altersrentner 177 957   189 557   200 744   212 463   223 086   
Berufsunfähigkeitsrentner 7 678   7 782   7 778   7 706   7 860   
Witwer-/Witwenrentner 42 893   44 617   45 758   47 367   48 788   
Waisenrentenfälle 8 979   9 120   8 510   8 868   8 824   

Quelle: Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (ABV) 

Tabelle 19:   Renten der Versorgungswerke

Rentenarten 2016 2017 2018 2019 2020
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2.3.8 Private Altersvorsorge 

Die gesetzliche Rente ist für die meisten Personen die wichtigste Einnahmequelle im Alter. Es ist 

jedoch wichtig, sie durch zusätzliche Altersvorsorge zu ergänzen. Seit 2002 hat der Staat daher die 

steuerliche Berücksichtigung von bestimmten Altersvorsorgeaufwendungen mehrfach erheblich 

verbessert und dadurch die Bedeutung sowohl der privaten als auch betrieblichen Eigenvorsorge 

unterstrichen.  

Im Jahr 2002 wurde in diesem Kontext die sogenannte Riester-Rente eingeführt. Der Aufbau einer 

Riester-Rente als zusätzliche private Eigenvorsorge ist freiwillig, die Förderung steht u.a. allen in 

der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

den Beamtinnen und Beamten sowie weiteren förderberechtigten Teilen der Bevölkerung offen. 

Nach Angaben der Anbieter von Riester-Verträgen ist deren Bestand seit der Einführung im Jahr 

2002 auf mittlerweile rd. 16,4 Mio. angestiegen (Tabelle 21). Nachdem der jährliche Zuwachs der 

Riester-Verträge bis zum Jahr 2011 überwiegend bei einer Mio. und mehr lag, ist für die Folge-

jahre eine deutlich geringere Dynamik festzustellen. In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl 

der Verträge im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken. 

Seit 2005 gibt es die Basisrente (auch Rürup-Rente genannt) als weitere Form der steuerlich geför-

derten Altersvorsorge. Die Basisrente steht grundsätzlich allen Steuerpflichtigen offen, soll jedoch 

in erster Linie Selbstständigen den Aufbau einer ausreichenden Alterssicherung erleichtern. Ende 

2020 belief sich die Anzahl der Basisrenten-Verträge auf rd. 2,4 Mio. 
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Die geleisteten Beiträge zur Riester- und Basisrente werden im Jahr 2020 voraussichtlich ein Volu-

men von rd. 13,2 Mrd. Euro erreichen und durch staatliche Zulagen zur Riesterrente in Höhe von 

rd. 3 Mrd. Euro aufgestockt (Tabelle 22). Gerade Beschäftigte mit niedrigen Einkommen und mit 

Kindern erreichen durch die staatlichen Zulagen hohe Förderquoten und werden so beim Aufbau 

einer privaten Altersvorsorge gezielt unterstützt. Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz, das im 

Wesentlichen am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, wurde diese Förderung weiter ausgebaut, in 

dem die Grundzulage bei der Riester-Rente von 154 Euro auf 175 Euro jährlich erhöht wurde. Au-

ßerdem bleiben seitdem Teile freiwilliger Zusatzrenten bei der Grundsicherung im Alter anrech-

nungsfrei. 

 

Da die Riester Rente erst 2002 eingeführt wurde, befinden sich die Verträge überwiegend noch in 

der Beitragsphase. Entsprechend übersteigen die aktuell gezahlten Beiträge die sich aktuell aus 

den Verträgen ergebenden Leistungen deutlich. 

2.3.9 Private Kranken- und Pflegeversicherung 

Zu Beginn des Jahres 2009 wurde in der PKV eine Krankenversicherungspflicht für alle Personen 

mit Wohnsitz im Inland ohne anderweitige Absicherung im Krankheitsfall eingeführt. Gleichzeitig 

20161) 2017 2018 2019 2020

Riester- und Basisrenten-Verträge insges. 18 628   18 743   18 851   18 853   18 766   

Riester-Verträge 16 570   16 607   16 600   16 531   16 370   
Basisrenten-Verträge 2 058   2 136   2 251   2 322   2 396   

1) Aktualisierte Daten gegenüber Sozialbericht 2017.

Tabelle 21:   Verträge zur Altersvorsorge

Verträge
Anzahl in 1 000
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wurden die privaten Krankenversicherer verpflichtet, einen sogenannten Basistarif anzubieten, 

der - bei vergleichbarem Leistungsumfang zur GKV und mit Kontrahierungszwang - nicht teurer 

sein darf als der Höchstbeitrag in der GKV. Diese Gesetzesänderungen hat das Statistische Bun-

desamt zum Anlass genommen, die PKV ab dem Jahr 2009 als Sozialschutzsystem anzusehen. Der 

methodische Hintergrund für die geschilderte Vorgehensweise findet sich im Europäischen Sys-

tem Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 1995), das bestimmte Kriterien definiert, 

nach denen Sicherungssysteme als Sozialschutzsystem klassifiziert werden. Als Folge ist ab dem 

Jahr 2009 die Berücksichtigung der mit der GKV vergleichbaren Grundleistungen der PKV im Sozi-

albudget erforderlich. 

Tabelle 23 gibt einen Überblick über die Versicherten in der privaten Kranken- und Pflegeversiche-

rung der Ausgestaltung des Versicherungsumfangs. Der brancheneinheitliche Standardtarif für 

vollversicherte Personen wurde im Jahr 1994 eingeführt. Die Leistungen orientieren sich am Ni-

veau der GKV, der Beitrag ist auf den (durchschnittlichen) Höchstbeitrag der GKV vom 1. Januar 

des Vorjahres begrenzt. Den Standardtarif können Personen wählen, die ihren privaten Kranken-

versicherungsvertrag vor 2009 abgeschlossen haben, seit mindestens zehn Jahren privat vollversi-

chert sind und ein bestimmtes Mindestalter erreicht haben oder Bezieher einer gesetzlichen 

Rente bzw. eines Ruhegehaltes sind und ein Einkommen unterhalb der niedrigeren Versicherungs-

pflichtgrenze beziehen. Für Neukunden ab dem Jahr 2009 übernimmt der Basistarif diese Funk-

tion. 

 

2016 2017 2018 2019

Vollversicherte Personen 8 773   8 753   8 736   8 732   
Vollversicherte mit Versicherungsschutz für
    Wahlleistungen im Krankenhaus 7 026   7 105   7 094   7 102   
Vollversicherte mit Krankentagegeldversicherung 1 813   1 760   1 715   1 667   
Versicherte Personen im Standardtarif  47    50    51    51   
Versicherte Personen im Basistarif  30    31    32    32   
Versicherte Personen im Notlagentarif  111    106    102    97   

Zusatzversicherungen insgesamt 25 084   25 520   26 030   26 678   
Krankentagegeldversicherung 3 597   3 613   3 639   3 682   
Krankenhaustagegeldversicherung 7 803   7 740   7 678   7 617   
ergänzende Pflegezusatzversicherung 2 677   2 733   2 783   2 853   
Zusatzversicherungen zum GKV-Schutz insgesamt 19 136   19 584   20 055   20 654   

Personen mit Pflegeversicherung 9 375   9 327   9 286   9 264   

Quelle: PKV-Verband, Datenstand 31.12.2020

Tabelle 23:   Versicherte in der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung

PKV- bzw. PPV-Versicherte
Anzahl in 1 000
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Zum 1. Januar 2009 wurde für vollversicherte Personen per Gesetz ein brancheneinheitlicher Ba-

sistarif eingeführt. Für die Versicherungsunternehmen besteht in diesem Tarif hinsichtlich be-

stimmter Personengruppen Kontrahierungszwang, also die Verpflichtung zum Abschluss eines 

Versicherungsvertrags. Das gilt insbesondere gegenüber Menschen ohne Krankenversicherungs-

schutz, die der PKV zuzuordnen sind. 

Nur ein Teil der Leistungen der PKV kann zu den Sozialleistungen in der Abgrenzung des Sozial-

budgets gezählt werden. Deshalb wurden aus den Gesamtleistungen diejenigen Anteile herausge-

rechnet, die als „normale“ Schadenversicherung der Privatsphäre zuzurechnen sind. Berücksich-

tigt werden alle Leistungen, die auf die Vollversicherten in der PKV (einschließlich der beihilfebe-

rechtigten Restkosten-Versicherten) entfallen und die mit den Leistungen der GKV vom Umfang 

her vergleichbar sind. Damit fallen sämtliche Zusatzversicherungen der GKV-Versicherten, alle 

Wahlleistungen der GKV- und PKV-Versicherten im Krankenhaus (privatärztliche Behandlung und 

Unterkunft) sowie verschiedene Ergänzungsversicherungen weg, die nicht dem unmittelbaren So-

zialschutz dienen. Das Krankentagegeld ist keine Leistung einer Ergänzungsversicherung, sondern 

wird als Substitut für das Krankengeld der GKV begriffen. Lediglich die Krankentagegeldversiche-

rungen von in der GKV Versicherten (mit Krankengeldanspruch) haben Ergänzungscharakter und 

werden daher hier nicht betrachtet.  

Die so abgegrenzten Leistungen der PKV beliefen sich im Jahr 2020 voraussichtlich auf rd. 

26,7 Mrd. Euro (Tabelle 24). Knapp 40 % der Leistungen entfielen auf Honorare für Ärztinnen und 

Ärzte, Zahnärztinnen und -ärzte sowie Heilmittelerbringerinnen und -erbringer. Arzneimittel und 

Krankenhausleistungen haben einen Anteil von rd. 20 % bzw. 18 %. Seit 2016 stiegen die Leistun-

gen im Durchschnitt um jährlich knapp 3,1 %.  
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Bereits zum 1. Januar 1995 war nahezu die gesamte Bevölkerung in Deutschland von der Versi-

cherungspflicht in der sozialen oder privaten Pflegeversicherung erfasst. Dementsprechend ist 

dieser Sicherungszweig auch seit dem Jahr 1995 im Sozialbudget vertreten. 

Der Leistungskatalog in der privaten und sozialen Pflegeversicherung ist identisch, daher sind 

sämtliche Leistungen der privaten Pflegeversicherung Sozialschutzleistungen im engeren Sinne. 

Freiwillige, der privaten Sphäre zuzuordnende Zusatzleistungen wie z.B. die Pflegetagegeldversi-

cherung oder die Pflegekostenversicherung sind nicht Teil dieses Sicherungszweigs. Im Jahr 2020 

wurden im Rahmen der privaten Pflegeversicherung Leistungen in einem Umfang von rd. 1,8 Mrd. 

Euro erbracht. Die Ausgaben sind seit dem Jahr 2016 jährlich um durchschnittlich 12 % gestiegen 

(Tabelle 25). Die mittelfristige Ausgabenentwicklung wurde auf der Basis der Entwicklung der sozi-

alen Pflegeversicherung geschätzt. Die Differenz zwischen den Kosten der Leistungen und den 

Mitteln zu ihrer Finanzierung wird überwiegend zum Aufbau von Alterungsrückstellungen verwen-

det. 
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2.3.10 Pensionen, Familienzuschläge und Beihilfen 

Das Sozialbudget umfasst auch Leistungen des Staates in seiner Funktion als Dienstherr. Diese 

Leistungen richten sich im Wesentlichen nach dem sich aus Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes 

ergebenden Alimentationsprinzip: Hiernach ist der Dienstherr verpflichtet, die Beamtinnen und 

Beamte, Richterinnen und Richter (daran orientiert auch die Berufssoldatinnen und -soldaten) so-

wie ihre Familien lebenslang amtsangemessen zu alimentieren, d.h., ihnen und ihren Familien 

nach ihrem Dienstrang, nach der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung und nach Maßgabe 

der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der 

allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards 

einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren. Danach sind besoldungsrechtliche Familien-

zuschläge, Versorgung sowie Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen für Beamtinnen 

und Beamte, Richterinnen und Richter, Berufssoldatinnen und -soldaten sowie deren Angehörige 

Bestandteile eines in sich geschlossenen, eigenständigen Sicherungssystems.  

Im Sozialbudget werden Leistungen der Alters- und Hinterbliebenenversorgung (Pensionen), fami-

lienbezogene Bestandteile der Dienst- und Versorgungsbezüge (sog. Familienzuschläge für Verhei-

ratete und Verpartnerte sowie für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Sol-

datinnen und Soldaten mit kindergeldberechtigten Kindern und weitere Personen), Beihilfen zu 

den Aufwendungen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen sowie bei Geburten und einmalige 

Leistungen bei Dienstunfällen ausgewiesen. 

Anspruch auf Leistungen der Alters- und Hinterbliebenenversorgung haben insbesondere 
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• Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, Gemeindeverbände und 

kommunalen Zweckverbände sowie sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften, des Bun-

deseisenbahnvermögens9 und bei den Postnachfolgeunternehmen (Deutsche Post AG, Deut-

sche Telekom AG und Deutsche Bank AG), 

• Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder,  

• Berufssoldatinnen und -soldaten  

• sowie deren Hinterbliebene.  

Erfasst werden auch Beschäftigte der Sozialversicherungsträger (Bundesagentur für Arbeit, Träger 

der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung 

sowie der Alterssicherung der Landwirte) und sonstige Personen mit Ansprüchen auf eine „beam-

tenähnliche“ Versorgung (sog. Dienstordnungsangestellte). Schließlich zählen zu den anspruchs-

berechtigten Personen auch die Empfängerinnen und Empfänger einer Versorgung nach dem 

(früheren) Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes 

fallenden Personen. Seit der Föderalismusreform I regeln die Länder die Besoldung und Versor-

gung ihrer Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter in eigener Zuständigkeit und 

Verantwortung.  

 

                                                           
9  Beamtinnen und Beamte der ehemaligen Deutschen Bundesbahn sind seit der Privatisierung solche des 

Bundeseisenbahnvermögens. Sie sind beim Bundeseisenbahnvermögen selbst beschäftigt oder der 
Deutschen Bahn AG zugewiesen bzw. zu ihr beurlaubt. 

2016 2017 2018 2019 2020

Versorgungsempfänger insgesamt 1 646   1 673   1 695   1 719   1 744   

davon nach ...
Beamten- und Soldatenversorgungsrecht 1 614   1 643   1 666   1 690   1 716   

Gebietskörperschaften 1 156   1 186   1 216   1 244   1 273   
Bund  182    184    185    186    186   
Länder  853    879    906    931    956   
Gemeinden  121    123    125    128    131   

Bundeseisenbahnvermögen  158    154    149    145    142   
Postnachfolgeunternehmen  271    273    270    269    268   
Sozialversicherung  22    23    23    24    25   

Gesetz zu Art. 131 des Grundgesetzes  8    6    5    4    3   

beamtenrechtlichen Grundsätzen  24    24    24    24    24   

Quelle: Statistisches Bundesamt, Versorgungsempfängerstatistik, jew eils zum 1. Januar.

Anzahl in 1 000

Tabelle 26:   Versorgungsempfänger

Versorgungsempfänger
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Nach der Versorgungsempfängerstatistik des Statistischen Bundesamtes bezogen zum 1. Januar 

2020 insgesamt rd. 1,7 Mio. Personen mit einem ehemaligen öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-

nis eine Versorgung nach einem Beamten- oder Soldatenversorgungsgesetz bzw. nach Kapitel I 

des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallen-

den Personen oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen (Tabelle 26). Dies entspricht einem An-

stieg um rd. 6 % seit 2016. 

Im Jahr 2020 wurden an die Pensionärinnen und Pensionäre sowie an ihre Hinterbliebenen insge-

samt rd. 65,5 Mrd. Euro Versorgungsleistungen gezahlt (Tabelle 27).10 An Familienzuschlägen wur-

den im gleichen Jahr rd. 4,2 Mrd. Euro aufgewendet. Die Ausgaben für Beihilfen betrugen 2020 rd. 

17,3 Mrd. Euro. 

 

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt grundsätzlich aus den Haushaltsmitteln des jeweiligen 

Dienstherrn (Bund, Land, Gemeinde/Gemeindeverband, öffentlich-rechtliche Körperschaft ein-

schließlich Sozialversicherung). An den Versorgungsausgaben für Beamtinnen und Beamte der 

ehemaligen Deutschen Bundesbahn und der ehemaligen Deutschen Bundespost beteiligen sich 

sowohl die Deutsche Bahn AG als auch die Postnachfolgeunternehmen.  

Eine Ergänzung des Systems der Versorgung der Bundesbeamtinnen und -beamten, der Bundes-

richterinnen und -richter sowie der Berufssoldatinnen und -soldaten um Elemente der Kapitalde-

ckung ist bereits im Jahr 1998 durch das Versorgungsreformgesetz erfolgt. Damit wurden die Vo-

raussetzungen für die Bildung von Versorgungsrücklagen bei Bund und Ländern geschaffen. Diese 

                                                           
10  Abweichend von den Angaben im Siebten Versorgungsbericht der Bundesregierung (BT-Drs. 19/18270 

vom 18. März 2020), der infolge der 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform nur Ausführungen zu 
den Entwicklungen im Bundesbereich enthält, werden mit dem Sozialbudget auch die Leistungen der 
Länder und Gemeinden erfasst. Zudem werden im Sozialbudget auch Verwaltungsausgaben in Ansatz 
gebracht. 
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Sondervermögen haben in einigen Ländern bereits zur Finanzierung der Versorgungsaufwendun-

gen beigetragen bzw. sollen zur zukünftigen Entlastung der öffentlichen Haushalte verwendet 

werden. Der Bund wird die Versorgungsrücklage ab dem Jahr 2032 zur Entlastung des Bundes-

haushalts von Versorgungsaufwendungen einsetzen.  

Mit dem „Versorgungsfonds des Bundes“ hat der Bund im Jahr 2006 ein weiteres Sondervermö-

gen zur Finanzierung der Versorgungsausgaben geschaffen. Die Versorgungsausgaben der ab dem 

Jahr 2007 beim Bund neu eingestellten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie 

Berufssoldatinnen und -soldaten sollen anteilig aus dem Versorgungsfonds finanziert werden. Ne-

ben dem Bund haben auch einige Länder Versorgungsfonds eingeführt. 

2.3.11 Arbeitgebersysteme 

Als Leistungssysteme der Arbeitgeber werden im Sozialbudget die Institutionen Entgeltfortzah-

lung, betriebliche Altersversorgung11 einschließlich der Zusatzversorgung des öffentlichen Diens-

tes sowie sonstige (freiwillige) Arbeitgeberleistungen dargestellt.  

Da die verfügbaren statistischen Daten nicht alle Arbeitgeberleistungen umfassend abdecken, 

sind in diesem Bereich Schätzungen erforderlich. Neben Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnungen werden für die Schätzungen der Gesamtgrößen vor allem Daten aus den in 

vierjährigem Rhythmus veröffentlichten Arbeitskostenerhebungen des Statistischen Bundesamtes 

und Strukturdaten aus der Krankenkassenstatistik (für die Entgeltfortzahlung) zugrunde gelegt. 

Die Datenlage sollte bei der Interpretation der vorgestellten Ergebnisse beachtet werden. Dies gilt 

besonders für die Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft (Zuschuss der Arbeitgeber zum Mutter-

schaftsgeld nach § 14 Mutterschutzgesetz), für die Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Rehabili-

tation sowie für die sonstigen Arbeitgeberleistungen. 

                                                           
11  Spätestens seit den Reformen Anfang der 2000er Jahre und der seitdem zunehmenden Bedeutung der 

Entgeltumwandlung handelt es sich bei der betrieblichen Altersversorgung nicht mehr um ein Arbeitge-
bersystem im engeren Sinne. Die Zuordnung zu diesen ist historisch bedingt. 
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2.3.11.1 Entgeltfortzahlung 

Die Institution Entgeltfortzahlung enthält Geldleistungen, die von den öffentlichen und privaten 

Arbeitgebern aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bei Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit, bei 

Mutterschaft und Rehabilitation gezahlt werden. Dies betrifft vor allem die Fortzahlung der Brut-

tolöhne und -gehälter der Beschäftigten. Darüber hinaus werden hier die im Krankheitsfall weiter-

geleisteten Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten ebenfalls berücksichtigt. Die gesetzlichen 

Lohnabzüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in diesen Zahlungen enthalten, nicht 

dagegen die auf sie entfallenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Letztere sind im So-

zialbudget auf der Finanzierungsseite Teil der Arbeitgeberbeiträge. 

Die Höhe der Ausgaben für die Entgeltfortzahlung hängt im Wesentlichen von der gesamtwirt-

schaftlichen Lohnentwicklung, von der Zahl der abhängig Beschäftigten und vom Krankenstand 

bzw. von der Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, die in einen Zeitraum von sechs Wochen nach Be-

ginn der Krankheit fallen, ab. Für die Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft ist neben der Entwick-

lung des Nettoentgelts die Geburtenentwicklung bzw. die Zahl der Mutterschaftsfälle von Bedeu-

tung.  
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Die Höhe der Entgeltfortzahlung insgesamt wird für 2020 auf rd. 64,4 Mrd. Euro geschätzt. (Ta-

belle 28). Rd. 96 % der Leistungen werden im Falle einer Krankheit bzw. bei Rehabilitation ge-

währt. Der Anteil der Entgeltfortzahlung am Sozialbudget betrug 2020 rd. 5,5 %, was etwa 1,9 % 

des Bruttoinlandsprodukts entspricht. 

Für das Jahr 2020 werden Ergebnisse der nächsten Arbeitskostenerhebung voraussichtlich erst 

2022 zur Verfügung stehen. Deshalb müssen die Leistungen in Abhängigkeit der oben genannten 

Einflussfaktoren geschätzt werden. Der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die Entgeltfortzah-

lung wird in der Jahresbetrachtung eher gering eingeschätzt. Diese Annahme basiert auf dem im 

Vergleich zum Vorjahr sogar geringfügig niedrigeren Krankenstand (Zahl der arbeitsunfähig gemel-

deten Mitglieder mit Anspruch auf Krankentagegeld gemessen an allen Mitgliedern mit Anspruch 

auf Krankentagegeld). Unterjährig fällt diese Kennziffer in den Monaten März, April, November 

und Dezember sehr hoch aus, die sehr niedrigen Werte in den anderen Monaten des Jahres 2020 

gleichen diesen Anstieg mehr als aus. Wie in anderen Bereichen gilt auch hier, dass Schätzungen 

wegen der COVID-19-Pandemie von besonderer Unsicherheit geprägt sind.  

2.3.11.2 Betriebliche Altersversorgung 

Die betriebliche Altersvorsorge stellt neben der gesetzlichen Rentenversicherung die zweite Säule 

der Alterssicherung dar. Kern der betrieblichen Altersversorgung ist die Zusage des Arbeitgebers, 

seinen Beschäftigten Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung zu ge-

währen. Die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung kann unmittelbar über den Arbeit-

geber (Direktzusage) oder über einen Versorgungsträger (Pensionskasse, Pensionsfonds, Unter-

stützungskasse, Direktversicherung) erfolgen. Die jüngsten Anwartschaftszahlen der betrieblichen 

Altersversorgung belegen ein - wenn auch zuletzt schwaches - kontinuierliches Wachstum seit An-

fang der 2000er Jahre. Ende 2019 hatten 18,2 Mio. sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, dies 

entspricht knapp 54 %, eine aktive Betriebsrentenanwartschaft.  

In der laufenden Legislaturperiode wurden wichtige Gesetzesvorhaben umgesetzt: Mit der Anfang 

des Jahres 2020 in Kraft getretenen Neuregelung zur Verbeitragung von Betriebsrenten in der Ge-

setzlichen Krankenversicherung (GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz) wurde die Attraktivität 

von Betriebsrenten deutlich gesteigert. Im Rahmen des Grundrentengesetzes wurde Mitte des 

Jahres 2020 die steuerliche Förderung von Beschäftigten mit geringem Einkommen ausgeweitet 

und in der Höhe verdoppelt (Änderung von § 100 EStG). Außerdem wurden Maßnahmen getrof-

fen, um im Umfeld der anhaltenden Niedrigzinsphase die Sicherheit und Attraktivität von Be-

triebsrenten weiter zu gewährleisten; so unterliegen ab 2022 über Pensionskassen organisierte 

Betriebsrenten dem vollen Schutz des Pensions-Sicherungs-Vereins. 
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Die Zahl der aktiven Anwartschaften auf eine betriebliche Altersversorgung ist seit den Reformen 

im Jahr 2001 deutlich von 14,6 Mio. auf 21,0 Mio. bis Ende 2019 gestiegen. Allerdings ist der Auf-

wuchs der Anwartschaftszahlen weitestgehend in den Jahren 2001 bis 2005 erfolgt und hat in den 

letzten Jahren deutlich an Dynamik verloren. Seit Ende 2015 bis Ende 2019 war ein Anstieg von 

20,1 Mio. auf 21,0 Mio. zu verzeichnen. 

 

Der stärkste absolute Anstieg der Anwartschaftszahlen hat sich seit 2001 bei den Pensionskassen 

vollzogen. Damals hatten dort rd. 1,4 Mio. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aktive Anwart-

schaften. Auch wenn bei den Pensionskassen seit 2017 kein weiterer Zuwachs zu beobachten ist, 

hat sich die Zahl der aktiven Anwartschaften bis Dezember 2019 mit knapp 4,7 Mio. gegenüber 

2001 mehr als verdreifacht. In den übrigen Durchführungswegen ist seit dem Jahr 2001 ebenfalls 

zunächst ein spürbarer, sich dann aber abschwächender Anstieg zu beobachten.  

Der Gesamtanteil der Institution betriebliche Altersversorgung (inklusive ZöD) am Sozialbudget 

betrug im Jahr 2020 rd. 41,1 Mrd. Euro und somit insgesamt rd. 3,5 % des Sozialbudgets. Bezogen 

auf das BIP lag der Anteil bei rd. 1,2 %.  

Der Anteil der betrieblichen Altersversorgung ohne die ZöD lag im Jahr 2020 mit Leistungen von 

rd. 27,1 Mrd. Euro bei rd. 2,3 %, die Relation zum BIP bei etwa 0,8 %. Bei diesen Leistungen aus 

der privatwirtschaftlich organisierten betrieblichen Altersversorgung handelt es sich um Betriebs-

renten aus Direktzusagen, Unterstützungskassen und Pensionsfonds, Zahlungen der Pensionskas-

sen sowie Leistungen aus Direktversicherungen bei Versicherungsunternehmen.  

Die Ausgaben der ZöD sind in der Vergangenheit angestiegen, was zum einen auf die spezifische 

Altersstruktur der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und zum anderen auf die steigende Le-

2009 2011 20132) 20152) 2017 2019

BAV-Anwartschaften insgesamt 1) 18,7 19,5 20,1 20,1 20,5 21,0

Pensionskassen 4,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,7
Pensionsfonds 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Direktzusagen u. Unterstützungskassen 4,5 4,6 4,8 4,8 4,7 4,7
Direktversicherung 4,3 4,7 4,9 4,9 4,9 5,2
Öffentliche Zusatzversorgungsträger 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,8

Quelle: BMAS, Altersicherungsbericht 2020, Angaben jew eils zum Jahresende.
1) Einschließlich Mehrfachanw artschaften.

    2) Aktualisierte Daten gegenüber Sozialbericht 2017.

Tabelle 29:   Zahl der BAV-Anwartschaften nach Durchführungswegen

BAV-Anwartschaften
Anzahl in Mio
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benserwartung der Versicherten zurückzuführen ist. Der Gesamtanteil dieser Institution am Sozi-

albudget betrug im Jahr 2020 mit Leistungen in Höhe von rd. 14,1 Mrd. Euro rd. 1,2 %, das Ver-

hältnis zum BIP betrug etwa 0,4 %. 

2.3.11.3 Sonstige Arbeitgeberleistungen 

Bei den sonstigen Arbeitgeberleistungen handelt es sich um: 

• Aufwendungen für Werks- und Dienstwohnungen sowie Miet- und Baukostenzuschüsse für 

Wohnungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

• von privaten Arbeitgebern zugewendete Beihilfen im Krankheitsfalle und  

• von privaten Arbeitgebern geleistete Familienzulagen. 

Zum größten Teil umfassen die sonstigen Arbeitgeberleistungen tarifvertragliche oder freiwillige 

Leistungen. Die statistischen Daten hierzu sind sehr lückenhaft. Die in der Tabelle 28 ausgewiese-

nen Werte beruhen auf den Ergebnissen der alle vier Jahre vom Statistischen Bundesamt durchge-

führten Arbeitskostenerhebungen. Der Umfang der sonstigen Arbeitgeberleistungen wird für 

2020 mit rd. 1,3 Mrd. Euro angesetzt. 

2.3.12 Entschädigungssysteme 

Die Entschädigungssysteme (Tabelle 30) umfassen Tatbestände, für die die Bundesrepublik 

Deutschland wegen eines Sonderopfers einer Person oder eines Aufopferungstatbestandes Leis-

tungen erbringt. 

Einen wesentlichen Bestandteil der Entschädigungssysteme bildet die Soziale Entschädigung. An-

spruch auf Leistungen der Sozialen Entschädigung hat, wer einen Gesundheitsschaden erleidet, 

für dessen gesundheitliche und oft auch damit verbundene wirtschaftliche Folgen die Gemein-

schaft in besonderer Weise einzustehen hat. 

Daneben werden im Rahmen anderer Entschädigungssysteme Ausgleichsleistungen für Kriegsfol-

gen wie Vermögensverluste oder Verluste der Existenzgrundlage betrachtet. Hinzu kommen Leis-

tungen für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (z.B. Wiedergutmachung). 
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2.3.12.1 Soziale Entschädigung 

Erleidet jemand einen Gesundheitsschaden, für dessen Folgen die Gemeinschaft in besonderer 

Weise einzustehen hat, besteht ein Anspruch auf Leistungen der Sozialen Entschädigung.  

Die Leistungen der Sozialen Entschädigung richten sich noch nach dem Bundesversorgungsgesetz, 

das ursprünglich für die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen des Zweiten Weltkriegs 

geschaffen wurde. Es findet aber auch für Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Wehrdienstbe-

schädigte, Zivildienstbeschädigte, Impfgeschädigte oder Opfer staatlichen Unrechts in der ehema-

ligen DDR oder zuvor in der sowjetischen Besatzungszone und deren jeweilige Hinterbliebene An-

wendung.  

Das geltende Recht hat sich über die Zeit aber zu einem sehr detailreichen und unübersichtlichen 

Regelungskomplex entwickelt, das nicht mehr an den heutigen Bedarfen der Berechtigten ausge-

richtet ist. Daher wurde am 19. Dezember 2019 das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädi-

gungsrechts verkündet (BGBl. I S. 2652). Artikel 1 des Gesetzes enthält das neue Vierzehnte Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB XIV). Dieses regelt die Soziale Entschädigung von Gewaltopfern - ein-

schließlich Terroropfern -, von Opfern von Kriegsauswirkungen, der Geschädigten durch Ereignisse 

im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes und der durch Schutzimpfungen und Pro-

phylaxemaßnahmen Geschädigten sowie ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen. Es wird weitest-

gehend zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. 

Die Entschädigungsleistungen für wehrdienstbeschädigte Soldatinnen und Soldaten richten sich 

ab dem 1. Januar 2025 nach dem Soldatenentschädigungsgesetz.  
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Die Soziale Entschädigung bleibt ein eigenes steuerfinanziertes System, dessen Leistungen sich 

nach Umfang und Schwere der Schädigungsfolgen sowie dem jeweiligen Bedarf bemessen und 

sich in Versorgungs- und Fürsorgeleistungen unterteilen.  

Zum Stichtag 1. Januar 2021 erhielten rd. 72 600 Berechtigte Versorgungsleistungen der Sozialen 

Entschädigung. In der Sozialen Entschädigung wurden im Jahr 2020 insgesamt Leistungen im Um-

fang von rd. 0,7 Mrd. Euro aus den Haushaltsmitteln des Bundes getragen (Tabelle 30).  

2.3.12.2 Lastenausgleich 

In dieser Institution sind die im Lastenausgleichsgesetz beschriebenen konsumtiven Leistungen 

zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit erfasst, außerdem 

gleichartige Leistungen nach dem Flüchtlingshilfe- und Reparationsschädengesetz. Anspruchsbe-

rechtigt sind Personen, die durch Vertreibung in der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden und Ver-

luste an ihrem Vermögen oder in ihrer Existenzgrundlage erlitten haben.  

Nach einem Höchststand 1960 mit fast 800 000 Beziehern von Kriegsschadenrente wurde am 

31. Dezember 2020 noch an rd. 1 000 Personen Kriegsschadenrente gezahlt. Außerdem sind in der 

Institution Lastenausgleich gleichartige Leistungen nach dem Flüchtlingshilfe- und Reparations-

schädengesetz enthalten. Die stark rückläufige Empfängerzahl bewirkt einen ständigen Rückgang 

des Leistungsvolumens. Im Jahr 2020 wurden noch Leistungen im Umfang von rd. 6 Mio. Euro er-

fasst. 

2.3.12.3 Wiedergutmachung 

Die Institution Wiedergutmachung enthält vor allem die Leistungen nach dem Bundesentschädi-

gungsgesetz (BEG) und die darauf basierenden Regelungen für Opfer der nationalsozialistischen 

Verfolgung. Des Weiteren zählen zu den Leistungen der Wiedergutmachung die laufenden Beihil-

fen und Einmalbeihilfen an NS-Verfolgte Jüdinnen und Juden nach dem sogenannten Artikel 2-Ab-

kommen und sonstige Entschädigungsleistungen an Opfer des Nationalsozialismus. Die Höhe der 

Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz und darauf basierenden Regelungen betrug im 

Jahr 2020 rd. 1,5 Mrd. Euro.  

2.3.12.4 Sonstige Entschädigungen 

Die Institution Sonstige Entschädigungen umfasst Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsge-

setz (für Reservistendienst Leistende, freiwillig Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende und de-

ren Angehörige), Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz bzw. Heimkehrerentschädigungsgesetz, 

Allgemeinen Kriegsfolgengesetz und Schwerbehindertengesetz (Erstattung von Fahrgeldausfäl-

len), sowie die Zuweisungen des Bundes an die Conterganstiftung für behinderte Menschen. Die 

Gesamtleistungen dieser Institution beliefen sich im Jahr 2020 auf rd. 0,6 Mrd. Euro.  
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2.3.13 Familienleistungsausgleich und Kinderzuschlag 

Im so genannten Familienleistungsausgleich wird die geminderte Leistungsfähigkeit von Steuer-

pflichtigen mit Kindern unabhängig vom Familienstand der Eltern berücksichtigt. Die steuerliche 

Freistellung eines Einkommensbetrags in Höhe des Existenzminimums eines Kindes, einschließlich 

der Bedarfe für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung, wird im gesamten Veranlagungszeit-

raum entweder durch die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 EStG oder durch das monatlich als Steu-

ervergütung gezahlte Kindergeld bewirkt. Soweit das Kindergeld dafür nicht erforderlich ist, dient 

es der Förderung der Familie. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung werden die Steuer-

freibeträge für Kinder vom zu versteuernden Einkommen abgezogen, falls die erforderliche Steu-

erfreistellung durch die Zahlung des Kindergeldes nicht vollständig bewirkt wird. Die tarifliche Ein-

kommensteuer erhöht sich in diesem Fall um den Anspruch auf Kindergeld. 

Kindergeld wird im Regelfall nach dem Einkommensteuergesetz bis zum 18. Lebensjahr gewährt - 

für in Ausbildung befindliche, arbeitslose und behinderte Kinder auch darüber hinaus. Es wird 

grundsätzlich für Kinder - unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit - gezahlt, die in Deutschland 

einen Wohnsitz haben oder sich hier gewöhnlich aufhalten. Dasselbe gilt, wenn die Kinder in ei-

nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum leben. In Fällen, in denen das Einkommensteuergesetz 

keine Anwendung findet, kann ein Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz in 

Betracht kommen.  

Mit dem Zweiten Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer 

steuerlicher Regelungen vom 1. Dezember 2020 (BGBl I S. 2616) wurde das Kindergeld ab 2021 

um 15 Euro pro Kind und Monat angehoben und beträgt damit für das erste und zweite Kind je-

weils 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 

Euro monatlich. Ebenso wurden der Kinderfreibetrag für jeden Elternteil von 2 586 Euro auf 2 730 

Euro erhöht sowie der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 

des Kindes von 1 320 Euro auf 1 464 Euro angehoben. Die Gesamthöhe der Freibeträge beträgt 

somit aktuell für jedes Kind 8 388 Euro pro Jahr. Mit dem Kinderbonus wurden Eltern 2020 und 

2021 finanziell mit insgesamt 6,5 Mrd. Euro unterstützt (siehe dazu im Einzelnen unter 2.3.15). 

Mit dem Kinderzuschlag werden Familien mit kleinen Einkommen vor Armut geschützt, der Bedarf 

von Kindern gesichert und dafür gesorgt, dass sich auch bei kleinen Einkommen Erwerbstätigkeit 

lohnt. Der Kinderzuschlag wurde mit dem Starke-Familien-Gesetz in zwei Schritten - zum 1. Juli 

2019 und zum 1. Januar 2020 - grundlegend neugestaltet und verbessert. Ziel dabei war und ist 

es, den Zugang zum Kinderzuschlag dauerhaft zu vereinfachen und die Zahl der erreichten Kinder 

durch eine höhere Inanspruchnahme der Leistung nachhaltig zu steigern. Seit dem 1. Januar 2021 
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beträgt er monatlich bis zu 205 Euro pro Kind. Grundsätzlich können Eltern den Kinderzuschlag 

bekommen, wenn sie mit ihrem Einkommen, dem Kindergeld, dem eventuell zustehenden Wohn-

geld und dem Kinderzuschlag den Bedarf der ganzen Familien im Sinne des Zweiten Buches Sozial-

gesetzbuch (SGB II) decken können. Ansonsten können die Eltern ergänzende Leistungen nach 

dem SGB II beim zuständigen Jobcenter beantragen.  

Im Jahr 2020 wurden in der Institution Familienleistungsausgleich und Kinderzuschlag Leistungen 

in einem Umfang von insgesamt rd. 53,3 Mrd. Euro erbracht (Tabelle 31). Der Familienleistungs-

ausgleich nach dem Einkommensteuergesetz (Kindergeld, Freibeträge für Kinder) umfasste davon 

rd. 51,6 Mrd. Euro. Die Ausgaben des Bundes nach § 1 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) betrugen 

rd. 0,2 Mrd. Euro und für den Kinderzuschlag nach § 6a BKGG rd. 1,0 Mrd. Euro. 

 

2.3.14 Elterngeld und Betreuungsgeld 

Das Elterngeld sichert die wirtschaftliche Lebensgrundlage von Familien in der Zeit nach der Ge-

burt und hilft Müttern und Vätern, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Es Essteht Eltern in 

den ersten 14 Monaten nach der Geburt zu. Mütter und Väter können zwölf Monatsbeträge un-

tereinander aufteilen. Wenn beide Elternteile das Elterngeld nutzen und ihnen Erwerbseinkom-

men wegfällt, wird für zwei zusätzliche (Partner-)Monate Elterngeld gezahlt. Das Elterngeld er-

setzt das nach der Geburt des Kindes wegfallende Erwerbseinkommen des betreuenden Eltern-

teils. Es beträgt zwischen 65 % für höhere Einkommen und bis zu 100 % für sehr geringe Einkom-

men bei minimal 300 Euro und maximal 1 800 Euro. Auch Elternteile ohne Einkommen erhalten 

den Mindestbetrag von 300 Euro.12  

Das ElterngeldPlus mit dem Partnerschaftsbonus verstärkt die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie. Dieses unterstützt Eltern, die während des Elterngeldbezugs wieder in Teilzeit arbeiten wollen. 

                                                           
12 Bei Mehrlingsgeburten und Familien mit mehreren kleinen Kindern erhöht sich das Elterngeld. 
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Mütter und Väter haben damit die Möglichkeit, länger als bisher Elterngeld in Anspruch zu neh-

men. Sie bekommen doppelt so lange Elterngeld aber in maximal halber Höhe.  

Eltern können frei zwischen Elterngeld und ElterngeldPlus entscheiden oder auch beides mitei-

nander kombinieren. Der Partnerschaftsbonus bringt vier zusätzliche ElterngeldPlus-Monate pro 

Elternteil, wenn beide Elternteile in dieser Zeit mindestens 25 und höchstens 30 Stunden pro Wo-

che parallel Teilzeit arbeiten.  

Bundesweit haben rd. 1,03 Mio. Mütter und Väter für ihr 2017 geborenes Kind Elterngeld erhal-

ten. 42,8 % der Väter, und damit mehr als ein Drittel, haben für ihr im 3. Quartal 2018 geborenes 

Kind Elterngeld bezogen. Väter beziehen in der Regel für wenige Monate Elterngeld: Die durch-

schnittliche Bezugsdauer des Elterngeldes für im Jahr 2017 geborene Kinder liegt für Väter bei 3,4 

Monaten und für Mütter bei 13,5 Monaten.13 Die Ausgaben für das Elterngeld beliefen sich im 

Jahr 2020 auf rd. 7,2 Mrd. Euro. 

Die Bilanz zur Nutzung des ElterngeldPlus fällt positiv aus. Seit seiner Einführung ist die Inan-

spruchnahme kontinuierlich angestiegen. 36,9 % – in einigen Regionen sogar bis 45,7 % – der El-

tern, die Elterngeld beantragt haben, haben sich im 4. Quartal 2020 für das ElterngeldPlus ent-

schieden. Damit hat sich die Inanspruchnahme seit Einführung mehr als verdoppelt. 27,8 % der 

Väter und 3,3 % der Mütter, die ElterngeldPlus beantragen, entscheiden sich zugleich für den 

Partnerschaftsbonus. Das entspricht fast 20 000 Müttern und Vätern bzw. 1,8 % aller Elterngeld-

bezieherinnen und -bezieher (11 056 Mütter und 8 186 Väter). Mütter, die auch ElterngeldPlus 

bezogen haben, erhielten im Schnitt 19,4 Monate Elterngeld. Außerdem ist zu beobachten, dass 

Väter, die ElterngeldPlus in Anspruch nehmen, länger Elterngeld beziehen (im Schnitt 7,6 Mo-

nate)14. 

                                                           
13  Statistisches Bundesamt (2020): Statistiken zum Elterngeld. Beendete Leistungsbezüge für im Jahr 2017 

und im 3. Vierteljahr 2018 geborene Kinder. 

14  Statistisches Bundesamt (2020): Statistik zum Elterngeld. Leistungsbezüge 4. Vierteljahr 2020.  
Diese Statistik erfasst die laufenden Elterngeldbezüge im 4. Vierteljahr 2020. 
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Mit der aktuellen Elterngeldreform erhalten Familien mehr Freiräume und die partnerschaftliche 

Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten zwischen den beiden Elternteilen wird weiter unter-

stützt. Hierfür wird die während des Elterngeldbezugs geltenden Arbeitszeitregelungen und der 

Partnerschaftsbonus flexibler gestaltet und damit noch stärker an die Bedürfnisse der Eltern ange-

passt. 

Eltern von besonders früh geborenen Kindern werden länger durch das Elterngeld unterstützt. Ist 

das Kind mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Termin geboren, erhalten die Eltern ei-

nen zusätzlichen Monat Elterngeld. Wird das Kind acht Wochen zu früh geboren, gibt es zwei zu-

sätzliche Elterngeldmonate, bei 12 Wochen drei und bei 16 Wochen vier Monate. Außerdem wird 

das Elterngeld für Eltern mit geringen selbstständigen Nebeneinkünften besser berechnet. Für El-

tern in Teilzeit enthält das Gesetz zahlreiche Verbesserungen: Die zulässige Arbeitszeit während 

des Elterngeldbezugs und der Elternzeit wird von 30 auf 32 Wochenstunden angehoben. Auch der 

Partnerschaftsbonus kann künftig bezogen werden, wenn die Eltern zwischen 24 und 32 Stunden 

in der Woche arbeiten. Darüber hinaus profitieren Eltern, Arbeitgeber und Elterngeldstellen von 

Vereinfachungen und Klarstellungen, die sich aus der Praxis ergeben haben. Die Regelungen tre-

ten zum 1. September 2021 in Kraft. 

Das Bundesbetreuungsgeld wird seit 2016 nur noch für Altfälle gezahlt. Zudem gewährt Bayern ab 

dem 1. September 2018 Familiengeld nach dem Bayerischen Familiengeldgesetz und Sachsen Lan-

deserziehungsgeld nach dem Sächsischen Landeserziehungsgeldgesetz. 

2.3.15 Grundsicherung für Arbeitsuchende und sonstige Arbeitsförderung 

In Deutschland garantieren die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) das verfassungsrechtlich verankerte sozio-kulturelle Exis-

tenzminimum für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ermöglichen es ihnen, durch die Siche-

rung des Lebensunterhalts auch in finanziellen Notlagen in Würde zu leben. Vorrangiges Ziel ist es 
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dabei, erwerbsfähige Leistungsberechtigte mithilfe der Leistungen zur Eingliederung darin zu un-

terstützen, künftig möglichst ohne staatliche Unterstützungsleistungen ihren Lebensunterhalt ver-

dienen zu können. Die Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhalts werden regelmäßig zum 

1. Januar eines Jahres angepasst bzw. bei Vorliegen einer aktuellen Einkommens- und Verbrauchs-

stichprobe neu ermittelt. Die Neuermittlung der Regelbedarfe erfolgte zuletzt mit Wirkung zum 

1. Januar 2021. Dabei wurden die Regelbedarfe deutlich erhöht, da erstmals die kompletten Kom-

munikationskosten eingeflossen sind. Damit trägt die Regelbedarfsermittlung den veränderten 

Konsumausgaben Rechnung und lässt Leistungsberechtigte am gesellschaftlichen Leben angemes-

sen teilhaben. 

 

Darüber hinaus gab es in der 19. Legislaturperiode wesentliche Erweiterungen des Leistungskata-

loges im SGB II und SGB III, die sowohl eine Steigerung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit 

als auch verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit adressieren. Insbesondere zu nennen sind in dem Zu-

sammenhang die Einführung des sozialen Arbeitsmarktes mit dem Teilhabechancengesetz zum 

1. Januar 2019, das 2021 verabschiedete Teilhabestärkungsgesetz mit dem Ziel einer verbesserten 

Betreuung von Rehabilitanden im SGB II, das Qualifizierungschancengesetz und das „Arbeit-von-

morgen-Gesetz“, Letzteres unter anderem mit dem Ziel, die Förderung der Weiterbildung im 

2016 2017 2018 2019 2020

Bedarfsgemeinschaften 3 267   3 262   3 093   2 906   2 903   

Personen in Bedarfsgemeinschaften 6 227   6 317   6 066   5 747   5 710   

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 4 312   4 362   4 141   3 894   3 889   
      Männer 2 135   2 183   2 063   1 930   1 935   
      Frauen 2 177   2 179   2 078   1 964   1 954   

      unter 25 Jahre  751    817    768    708    689   
      25 bis 50 Jahre 2 383   2 398   2 260   2 109   2 112   
      50 bis 55 Jahre  455    431    401    371    366   
      55 Jahre und älter  724    717    713    706    721   

Erwerbstätige Leistungsberechtigte 2) 1 187   1 154   1 098   1 018    937   

Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte 1 613   1 700   1 654   1 582   1 539   

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
1) Angaben im Jahresdurchschnitt.
2) Abhängig Erw erbstätige sow ie Selbständige.

Anzahl in 1 000 1)

Tabelle 33:   Leistungsempfänger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Leistungsempfänger
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SGB II zu stärken.15 Um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie für Bür-

gerinnen und Bürger abzufedern, hat die Bundesregierung drei Sozialschutzpakete auf den Weg 

gebracht und mit diesen u.a. den Zugang in die Grundsicherungssysteme durch die vorüberge-

hende Einführung von Karenzfristen bei der Prüfung der Angemessenheit der Kosten der Unter-

kunft und Änderungen bei der Berücksichtigung von Vermögen erleichtert. Darüber hinaus haben 

Erwachsene, die existenzsichernde Leistungen im Monat Mai 2021 bezogen (Arbeitslosengeld II, 

Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen oder Leistungen aus dem sozialen Entschädigungsrecht), für 

das 1. Halbjahr 2021 pauschal einmalig einen Corona-Zuschuss in Höhe von 150 Euro erhalten und 

für Kinder aus bedürftigen Familien wurde das warme Mittagessen in Schule oder Kita dank der 

angepassten Leistungen für Bildung und Teilhabe gesichert. Für jedes Kind, für das ein Kindergeld-

anspruch besteht, wurde im Rahmen des Einkommensteuergesetzes und des Bundeskindergeld-

gesetzes bereits im Jahr 2020 ein Kinderbonus in Höhe von 300 Euro als Unterstützung ausge-

zahlt. Für 2021 gab es einen weiteren Kinderbonus in Höhe von 150 Euro im Mai 2021.16 Der Kin-

derbonus wird bei den Leistungen nach dem SGB II nicht als Einkommen berücksichtigt und 

kommt damit Familien mit kleinen Einkommen zusätzlich zugute. Im Rahmen des Aktionspro-

gramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ erhalten minderjährige Kinder und 

Jugendliche, die im August 2021 Leistungen nach dem SGB II beziehen, als Kinderfreizeitbonus 

eine Einmalzahlung von 100 Euro pro Kind. Darüber hinaus wird Im Bildungspaket bei der Lernför-

derung befristet bis Ende 2023 auf einen gesonderten Antrag verzichtet. 

In der Tendenz ging die Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften - insbesondere aufgrund der 

günstigen Wirtschaftsentwicklung - in den vergangenen Jahren zurück (Tabelle 33). Der Rückgang 

der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten verlief zuletzt jedoch geringfügig schwächer 

als der Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Gründe hierfür sind vielfältig, denn erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte können Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten, ohne 

statistisch als arbeitslos zu gelten. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn sie an Maßnahmen der Arbeits-

förderung teilnehmen, wenn sie mehr als 15 Wochenstunden erwerbstätig sind, wenn sie eine 

Schule besuchen, wenn sie Kinder betreuen oder Angehörige pflegen oder wenn sie unter vorru-

hestandsähnliche Regelungen fallen.  

                                                           
15 Eine ausführlichere Beschreibung dieser Neuregelungen findet sich im Teil A des Sozialberichtes.  

16 vgl. auch hierzu die Ausführungen im Teil A des Sozialberichtes. 
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Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende betrugen im Jahr 2020 rd. 45,9 Mrd. Euro 

(Tabelle 34). Dies entspricht einem Anteil am Sozialbudget in Höhe von rd. 3,9 % bzw. einem An-

teil am BIP in Höhe von etwa 1,4 %. Nahezu die Hälfte der Gesamtleistungen entfällt auf das Ar-

beitslosengeld II (einschließlich Sozialgeld). Die Leistungen für Unterkunft und Heizung machen rd. 

31 % aus. 

Angaben zu den von kommunalen Trägern gewährten sozialintegrativen und einmaligen Leistun-

gen, zu den auf die kommunalen Träger entfallenden Verwaltungsausgaben sowie insbesondere 

auch zu den kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe liegen nicht vor. Für die Finanzie-

rung der zuletzt genannten Leistungen stellt der Bund den Kommunen seit dem Jahr 2011 indirekt 

über eine angehobene Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung Mittel zur Verfü-

gung. Insoweit sind die in Tabelle 34 ausgewiesenen Leistungen und Finanzierungsanteile nicht 

vollständig vergleichbar (siehe Tabellenfußnoten 5, 7 und 8). 
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2.3.16 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung 

Die Institution Ausbildungs- und Aufstiegsförderung des Sozialbudgets umfasst zum einen die 

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und zum anderen die berufli-

che Weiterbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Nach der Definition 

des Sozialbudgets stellen die als Darlehen gezahlten Leistungen keine Sozialleistung dar und wer-

den entsprechend hier nicht berücksichtigt. Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurde über 

eine Reihe von Auslegungsvorgaben für den Gesetzesvollzug sichergestellt, dass pandemiebe-

dingte Härten durch denkbare Finanzierungsunterbrechung wegen Störungen und Unterbrechun-

gen des Lehrbetriebs an Schulen, Hochschulen und Fortbildungseinrichtungen vermieden werden. 

Durch die einkommensabhängig ausgestaltete Ausbildungsförderung nach dem BAföG werden 

Schülerinnen und Schüler sowie Studierende unterstützt. Dadurch soll Kindern aus wirtschaftlich 

schlechter gestellten Familien unabhängig von den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten eine ih-

ren Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Ausbildung ermöglicht werden. Im Jahr 2019 wur-

den rd. 680 000 Personen gefördert. Die im Sozialbudget enthaltenen Leistungen nach dem BAföG 

betrugen im Jahr 2020 rd. 1,8 Mrd. Euro. Die BAföG-Mittel trägt der Bund in voller Höhe (100 %).  

Seit 1996 sind im Sozialbudget die Leistungen zur beruflichen Weiterbildung nach dem AFBG ent-

halten. Mit dem „Aufstiegs-BAföG“ werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der 

beruflichen Aufstiegsfortbildung wie z.B. zur Meisterin oder zum Meister, zur Technikerin oder 

zum Techniker oder zu vergleichbaren Abschlüssen wie z.B. zur Erzieherin oder zum Erzieher 

durch Beiträge zu den Kosten der Bildungsmaßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell unter-

stützt. Ziel des AFBG ist die Erweiterung und der Ausbau beruflicher Höherqualifizierung, die Stär-

kung der Fortbildungsmotivation des Fachkräftenachwuchses in Deutschland sowie die Verbesse-

rung der beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten eines jeden Einzelnen. Das AFBG dient damit der 

Gleichstellung der Förderbedingungen in allgemeiner und beruflicher Bildung. Im Jahr 2019 wur-

den rd. 167 000 Personen gefördert. Die im Sozialbudget enthaltenen Leistungen nach dem AFBG 

betrugen im Jahr 2020 rd. 0,5 Mrd. Euro. Die Förderung nach dem AFBG erfolgt zu 78 % durch den 

Bund und zu 22 % durch die Länder. 
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2.3.17 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe 

Die Sozialhilfe stellt ein differenziertes System an Hilfen zur Verfügung: Leistungen zur Bestreitung 

des Lebensunterhalts für nichterwerbsfähige Personen, Leistungen der Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung, Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit sowie Leistungen 

zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Darüber hinaus schließt die Institution So-

zialhilfe weitere soziale Leistungen des Bundes und der Länder ein, wie beispielsweise die Sozial-

beiträge für Strafgefangene und Landesblinden- und Landespflegegelder. Sozialhilfe wird von den 

Kommunen sowie regionalen und überregionalen Trägern auf Landesebene geleistet. Aufgabe der 

Sozialhilfe ist es, zusammen mit den anderen Mindestsicherungssystemen als „letztes Auffang-

netz“ vor Armut, sozialer Ausgrenzung sowie besonderer Belastung zu schützen. Sie ist den übri-

gen sozialen Sicherungssystemen nachrangig. 

Die Institution „Sozialhilfe und Eingliederungshilfe“ des Sozialbudgets umfasst vor allem die Sozi-

alhilfe, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Eingliederungshilfe, die für 

die besonderen Bedarfslagen von Menschen mit Behinderungen personenzentrierte Leistungen 

zur Förderung der Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen vorsieht. Diese Leistungen sind seit 

2016 2017 2018 2019

Geförderte Personen insgesamt 985 947 894 847

BAföG 1)  823    782    727    680   
AFBG 2)  162    165    167    167   

1) Schüler/-innen und Studierende
2) Geförderte

Leistungen

Tabelle 35: Geförderte nach BAföG und AFBG

Anzahl in 1 000
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dem 1. Januar 2020 nicht mehr im Rahmen des SGB XII geregelt, sondern im Zuge der Reform der 

Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz in Teil 2 des SGB IX überführt worden.17 

Am Jahresende 2019 haben insgesamt 1,1 Mio. Personen Leistungen der Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung bezogen (Tabelle 37). Dies waren rd. 6 000 Personen bzw. 0,6 % mehr 

als im Vorjahr. Der Anteil der Personen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII bezogen, an der gleichaltrigen Bevölkerung Deutsch-

lands lag Ende 2019 jedoch weiterhin bei 1,6 %. Nahezu 385 000 Personen erhielten in Deutsch-

land am Jahresende 2019 Regelleistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs nach dem Asylbe-

werberleistungsgesetz. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberregelleis-

tungen ist somit seit dem starken Anstieg im Jahr 2015 um rund 61 % gesunken und lag nur noch 

6 % über der Empfängerzahl Ende 2014. 

 

Im Sozialbudget werden als Sozialleistungen der Sozialhilfe die reinen Ausgaben (Nettoausgaben), 

also die Bruttoausgaben nach Abzug der Erstattungen, erfasst. Die Leistungen der Institution Sozi-

alhilfe betrugen insgesamt im Jahr 2019 rd. 41 Mrd. Euro (Tabelle 38). Dies entsprach einer Stei-

gerung um rd. 3,9 % gegenüber 2018. Mit rd. 47 % entfiel der größte Posten der Nettoausgaben 

auf die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. 10 % der Ausgaben wurden für Asyl-

bewerberleistungen und 17 % für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aufge-

wendet, 9 % für die Hilfe zur Pflege, 4 % für die Hilfe zum Lebensunterhalt, 2 % für die Hilfe zur 

Gesundheit sowie weitere 11 % für sonstige Ausgaben (inkl. Verwaltungsausgaben). 

                                                           
17 vgl. Ausführungen im Teil A des Sozialberichtes, Kap. 3. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 
außerhalb von Einrichtungen  133   137   133   127   121   113  

Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung 1 003  1 038  1 026  1 059  1 079  1 085  

Regelleistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz  363   975   728   468   411   385  

Leistungen nach den Kapiteln 5 bis 9 
des SGB XII 1) 1 102  1 124  1 126  1 102  1 129  1 112  

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sozialhilfe- und Asylbew erberleistungsstatistik, Zahlen jew eils zum Jahresende
Summenbildung aufgrund von Doppelzählungen nicht sinnvoll.
1) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit sow ie Leistungen 
    zur Überw indung besonderer sozialer Schw ierigkeiten.

Tabelle 37:   Leistungsempfänger

Anzahl in 1 000
Empfänger von Sozialhilfe und 

Eingliederungshilfe
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Nach den Modellrechnungen steigen insbesondere die bisher in der Sozialhilfe verankerten und 

seit dem 1. Januar 2020 im SGB IX Teil 2 geregelten Leistungen der Eingliederungshilfe für Men-

schen mit Behinderungen deutlich an. Neben Faktoren wie insbesondere dem medizinischen Fort-

schritt und der demografischen Entwicklung tragen auch die Leistungsverbesserungen im Recht 

der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz dazu bei. 

 

Die Finanzierung der Leistungen der Sozialhilfe fällt überwiegend den Kommunen zu. Die Länder 

haben für eine ausgabenadäquate Finanzausstattung ihrer Kommunen zu sorgen. Als örtliche Trä-

ger der Sozialhilfe haben die Kommunen die Ausgaben aus den ihnen zustehenden Steuereinnah-

men und den Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs zu bestreiten. Darüber hinaus finan-

zieren die Länder auf Landesrecht beruhende Leistungen, v.a. die Landesblinden- und Landespfle-

gegelder. Einzelne in der Institution „Sozialhilfe und Eingliederungshilfe“ erfasste Leistungen wer-

den durch den Bund finanziert. Insbesondere erstattet der Bund die vollen jährlichen Nettoausga-

ben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Damit trägt der 

Bund in Milliardenhöhe maßgeblich und nachhaltig zur finanziellen Entlastung der Kommunen bei. 

Der Bund zahlt die Erstattung an die Länder, diese entscheiden über die Weiterleitung an die Trä-

ger der Sozialhilfe und damit auch über eine finanzielle Entlastung ihrer Kommunen. 
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2.3.18 Kinder- und Jugendhilfe − Unterhaltsvorschuss 

Die Institution Kinder- und Jugendhilfe des Sozialbudgets beinhaltet Leistungen nach dem Achten 

Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) sowie nach dem Unterhaltsvorschuss-

gesetz (UVG).  

Die Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe umfassen ein weites Spektrum pädagogi-

scher Leistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie für junge Volljährige. Die Aufgaben 

werden von den örtlichen Trägern durch die Jugendämter, den überörtlichen Trägern durch die 

Landesjugendämter, den Ländern durch die obersten Landesbehörden sowie dem Bund durch die 

oberste Bundesbehörde (im Rahmen des Kinder- und Jugendplans des Bundes) in partnerschaftli-

cher Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe wahrgenommen, wobei den Trägern 

der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe Leistungsverpflichtung und Gesamtverantwortung für die 

Aufgabenerfüllung obliegen. Das Sozialbudget erfasst neben den Leistungen, die von den Einrich-

tungen und Diensten der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe erbracht werden, auch 

die öffentliche Förderung der Träger der freien Jugendhilfe. Ausgewiesen werden die laufenden 

Ausgaben ohne Investitionen nach Abzug der Einnahmen (z.B. Gebühren, Entgelte), die von der 

öffentlichen Hand zu finanzieren sind. 

Um die staatliche Unterstützung von Kindern und Alleinerziehenden zu verbessern, wurde zum 

1. Juli 2017 die bis dahin geltende Höchstbezugsdauer des Unterhaltsvorschusses von 72 Monaten 

aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im 

UVG heraufgesetzt. Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem Alter der Kinder 

und beträgt derzeit monatlich für Kinder von 0 bis 5 Jahren 174 Euro, für Kinder von 6 bis 11 Jah-

ren 232 Euro und für Kinder von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 309 Euro.  
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Die Gesamtausgaben der Institution „Kinder- und Jugendhilfe – Unterhaltsvorschuss“ wird für das 

Jahr 2020 auf 53,8 Mrd. Euro geschätzt (Tabelle 39). Der Anteil dieser Leistungen am Sozialbudget 

insgesamt belief sich auf 4,6 %. Dies entspricht rd. 1,6 % des BIP. 

Die Leistungen dieser Institution sind von 2016 bis 2019 deutlich gestiegen. Im Berichtszeitraum 

lag die Steigerungsrate bei jährlich durchschnittlich 7 %. Maßgeblich für diese Entwicklung ist ins-

besondere der angestrebte bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung sowohl für Kinder 

im Alter von unter drei Jahren als auch für Kinder im Alter zwischen drei Jahren und dem Schulein-

tritt. 

Damit genügend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, investiert der Bund gemeinsam mit den 

Ländern bereits seit dem Jahr 2008 erheblich in den Ausbau und die Verbesserung der Kinderta-

gesbetreuung. In den vergangenen zehn Jahren sind so insgesamt mehr als 560 000 Betreuungs-

plätze für Kinder unter drei Jahren entstanden. Mit dem vierten Investitionsprogramm (2017 – 

2020) wurden Bundesmittel in Höhe von 1,1 Mrd. Euro für die Entstehung von weiteren 100 000 

Plätzen für Kinder bis zum Schuleintritt bereitgestellt. Zusätzlich wurde im Rahmen des Konjunk-

turprogramms das fünfte Investitionsprogramm aufgelegt, mit dem zusätzlich eine Milliarde Euro 

für die Jahre 2020 und 2021 bereitgestellt wird. Die Mittel ermöglichen 90 000 neue Betreuungs-

plätze in Kitas und in der Kindertagespflege. Sie können aber auch für Umbaumaßnahmen und für 

Investitionen in neue Hygiene- und Raumkonzepte verwendet werden, die aufgrund der Corona-

Pandemie notwendig sind. Mit dem Gute-KiTa-Gesetz unterstützt der Bund die Länder zudem bei 

der Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 

zwischen 2019 und 2022 mit rund 5,5 Mrd. Euro. 

In deutlich geringerem Umfang trugen im Zeitraum von 2016 bis 2019 auch wachsende Ausgaben 

im Bereich der erzieherischen Hilfen sowie Inobhutnahmen zum Gesamtanstieg bei. Nachdem vor 

allem in den Jahren 2015 und 2016 großer Bedarf bestand, unbegleitete ausländische Minderjäh-

rige in Obhut zu nehmen und anschließend im Rahmen der Heimerziehung und Hilfen für junge 

Volljährige weiter zu betreuen, sinkt dieser Bedarf ab 2018 stetig. Dass zwischen 2018 und 2019 

im Bereich der Jugendhilfeleistungen außerhalb der Kindertagesbetreuung dennoch ein leichter 

Anstieg zu verzeichnen ist, ist darauf zurückzuführen, dass Ausgaben für ambulante Hilfen zur Er-

ziehung sowie für Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) seeli-

schen Behinderung gestiegen sind. 

Die finanziellen Auswirkungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) werden evaluiert. 
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2.3.19 Wohngeld 

Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten für Haushalte mit geringen Einkommen, die keine 

Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen. Das Ziel des Wohngeldes ist die wirtschaftliche 

Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens (§ 1 Wohngeldgesetz, WoGG). Die 

Leistungshöhe bemisst sich nach der Höhe der zu berücksichtigenden Einkommen, der Höhe der 

berücksichtigungsfähigen Miete oder Belastung und der Anzahl der Personen im Haushalt. Mit 

dem Wohngeld wird die Wohnkostenbelastung der anspruchsberechtigten Haushalte wirksam ge-

senkt. Das Wohngeld muss in regelmäßigen Abständen an die Entwicklung des allgemeinen Mie-

tenniveaus und an das allgemeine nominale Einkommensniveau angepasst werden, damit die 

Reichweite des Wohngeldes erhalten bleibt. Haushalte wechseln ggf. im Zeitverlauf aufgrund ge-

stiegener Mieten und der jährlichen Anpassung der SGB-Regelbedarfe vom Wohngeld in die 

Grundsicherung beziehungsweise wachsen aus dem Leistungsbereich des Wohngeldes aufgrund 

nominaler Einkommenszuwächse heraus.  

Mit der Wohngeldreform 2020 wurde das allgemeine Leistungsniveau unter Berücksichtigung der 

Entwicklungen seit der letzten Reform 2016 deutlich erhöht und die Anreizstrukturen des Wohn-

geldes verbessert. Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln werden 

von der Leistungsverbesserung in 2020 voraussichtlich 660 000 Haushalte profitiert haben. Darun-

ter sind rund 180 000 Haushalte, die durch die Reform erstmals oder wieder einen Wohngeldan-

spruch erhalten haben. Neben der allgemeinen Leistungsverbesserung wurden die Höchstbeträge 

für Miete oder Belastung regional gestaffelt angehoben sowie eine neue Mietenstufe VII für Ge-

meinden oder Kreise in besonders angespannten Wohnungsmärkten eingeführt. Insgesamt betru-

gen die Wohngeldausgaben, die von Bund und Ländern jeweils zur Hälfte getragen werden, in 

2020 rund 1,3 Mrd. Euro (ohne Verwaltungsausgaben). 

Mit dem Einstieg in die CO2-Bepreisung werden Wohngeldempfängerinnen und -empfänger seit 

2021 mit der Wohngeld-CO2-Komponente gezielt bei den Heizkosten entlastet. Damit wird Vor-

sorge getroffen, im Kontext der CO2-Bepreisung das Entstehen sozialer Härten zu vermeiden.  

Beginnend mit dem Jahr 2022 erfolgt eine Anpassung des Leistungsniveaus beim Wohngeld alle 

zwei Jahre an die allgemeine Entwicklung der Verbraucherpreise und an die Entwicklung des allge-

meinen Mietenniveaus (sog. Dynamisierung). Hierdurch wird ein Rückgang der Zahl der Wohn-

geldhaushalte allein aufgrund der Entwicklung der nominalen Einkommen vermieden. Zudem 

werden dadurch Wechselbewegungen des Wohngeldsystems mit dem System der Grundsiche-

rung auf ein Minimum begrenzt. 
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2016 2017 2018 2019 2020p

Haushalte insgesamt  631    592    548    504    660   

Reine Wohngeldhaushalte  595    561    520    479    630   

Mischhaushalte  36    31    28    25    30   

Datenstand: Februar 2021

Leistungen

Tabelle 40: Haushalte mit Wohngeld

in 1 000
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3. Finanzierung der Sozialleistungen 

Die Finanzierungsseite des Sozialbudgets bildet die Mittelherkunft ab. Sie gibt Auskunft über Um-

fang und Struktur der Mittel, die zur Erbringung der Sozialleistungen in den Institutionen einge-

nommen werden. Neben tatsächlichen Zahlungsströmen, zum Beispiel bei der Erhebung der Sozi-

alversicherungsbeiträge, sind auch kalkulatorische Zahlungen sowie Mindereinnahmen der öffent-

lichen Hand wie etwa Steuerminderungen durch Kinderfreibeträge enthalten. Das Sozialbudget 

schlüsselt die Mittel auf nach den Institutionen, denen sie zufließen, nach der Art ihrer Erhebung 

und nach den Quellen, denen sie entstammen. Der Finanzierungssaldo kann dabei sowohl Ein-

nahme- als auch Ausgabenüberschüsse ausweisen. Die Finanzierungsseite des Sozialbudgets weist 

für das Jahr 2020 ein Volumen von rd. 1 151,1 Mrd. Euro aus, so dass bei Leistungen in einer Grö-

ßenordnung von rd. 1 119,4 Mrd. Euro der Finanzierungssaldo 31,7 Mrd. Euro beträgt (Ta-

belle 42). Abweichungen zwischen Leistung und Finanzierung entstehen z.B. dann, wenn sie nicht 

im gleichen Jahr anfallen. Insbesondere in Fällen, in denen Anwartschaften erst schrittweise auf-

gebaut werden, wie zum Beispiel bei der kapitalgedeckten Altersvorsorge, stehen nennenswerten 

Beitragseinnahmen zeitgleich eher geringe Leistungen gegenüber. 

 

Wie auf der Leistungsseite sind auch auf der Finanzierungsseite bei Summenbildungen die Zahlun-

gen der einzelnen Institutionen untereinander konsolidiert, um Mehrfacherfassungen zu vermei-

den. So umfassen etwa die Ausgaben der Rentenversicherung Beiträge der Rentnerinnen und 

Rentner an die Krankenversicherung. Indem diese Zahlungsströme zwischen den Institutionen 

verrechnet werden, werden Doppelerfassungen vermieden, die anderenfalls das Leistungs- und 

Finanzierungsvolumen irreführend aufblähen würden. Es gilt somit auch auf der Finanzierungs-

seite, dass die Gesamtsumme des Sozialbudgets geringer ausfällt als die Summe der Einnahmen 

der einzelnen Institutionen. Die Differenz entspricht dabei den herausgerechneten Zahlungsströ-

men der Institutionen untereinander. 
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3.1 Finanzierungsarten 

Das Sozialbudget wird überwiegend aus Sozialbeiträgen finanziert, auf die 2020 mit 739,5 Mrd. 

annähernd zwei Drittel (64,2 %) der aufgebrachten Mittel entfallen. Zuschüsse des Staates sind 

mit einem Anteil von 34,1 % die zweite wesentliche Finanzierungsart, weitere Einnahmearten sind 

mit einem Anteil von 1,6 % quantitativ wenig bedeutsam (Tabelle 43). 

 

Während Beitragseinnahmen das Hauptfinanzierungsinstrument der Sozialversicherungszweige 

(Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung) sind, werden Sozialleistungen 

außerhalb dieser Systeme überwiegend aus Steuermitteln finanziert (vor allem in den Entschädi-

gungs- sowie den Förder- und Fürsorgesystemen) oder als Arbeitgebersysteme von ebendiesen 

getragen. Der hohe Anteil der Beitragsfinanzierung reflektiert damit die Bedeutung der Sozialver-

sicherung im sozialen Sicherungsgefüge. Allerdings wird insbesondere die Rentenversicherung mit 

erheblichen Bundeszuschüssen mitfinanziert, sodass der Anteil der Sozialversicherung am Sozial-

budget und der Anteil der Beitragsfinanzierung nicht einander entsprechen. 

In der historischen Betrachtung haben die Zuschüsse des Staates an Bedeutung gewonnen (Abbil-

dung 7). Während ihr Anteil 1991 lediglich rd. 25 % des Sozialbudgets ausmachte, liegt dieser 

Wert in den Jahren vor der COVID-19-Pandemie durchgehend bei rd. 33 %. Einen Beitrag zu dieser 

Entwicklung leisten die Bundeszuschüsse an die Rentenversicherung und die Zuführungen zum 

Gesundheitsfonds. Weiter wirkt sich auch der deutliche Ausbau der steuerfinanzierten Förder- 

und Fürsorgesysteme aus, unter anderem beim Familienleistungsausgleich ab 1996. Spiegelbild-

lich ist der Anteil der Beitragsfinanzierung - insbesondere durch die Arbeitgeber - gefallen und 

liegt nach einem Wert von gut 70 % 1991 aktuell bei rd. 64 %. 
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Der auf die Arbeitgeber entfallende Anteil der Beiträge übersteigt den Anteil der Arbeitnehmer. 

Hauptursache ist die Bewertung verschiedener Arbeitgeberleistungen außerhalb der Sozialversi-

cherung als „unterstellte Beiträge“, was der Verbuchungspraxis in den Volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnungen entspricht. Für diese werden zwar faktisch keine Beiträge erhoben, sie entfalten 

jedoch grundsätzlich vergleichbare Wirkungen wie ein äquivalentes Beitragssystem.  

Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber werden zum einen bei Pensionen und Beihilfen im öf-

fentlichen Dienst und zum anderen bei Entgeltfortzahlungen und Leistungen der betrieblichen Al-

tersversorgung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern gebucht. Die weitere Aufteilung der 

Sozialbeiträge nach den Beitragsträgern weist darauf hin, dass der seit den 1990er Jahren bis kurz 

nach der Jahrtausendwende festzustellende Rückgang des beitragsfinanzierten Anteils vor allem 

auf die den Arbeitgebern zugerechneten Beiträge entfällt. Dies ist sowohl für die tatsächlichen als 

auch für die unterstellten Arbeitgeberbeiträge festzustellen. 

Da das Sozialbudget Beiträge nicht nur im Sinne der Sozialversicherung ausweist, sondern einen 

breiteren Beitragsbegriff verwendet, wirkt sich auch der Ausbau der geförderten privaten Alters-

vorsorge aus, die neben der staatlichen Förderung - die als Zuschuss verbucht wird - nur Beiträge 

der Versicherten umfasst. Weiterhin lassen sich früher auseinanderlaufende Entwicklungen der 

Sozialbeiträge von Arbeitgebern und Versicherten auf Abweichungen von der paritätischen Finan-

zierung der Sozialbeiträge zwischen Arbeitgebern und -nehmern zurückführen.  
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Mit den in den Corona-Maßnahmepaketen enthaltenen Bundeszuschüssen an die Sozialversiche-

rung hat der Zuschussanteil an der Finanzierung zuletzt zugenommen, er lag 2019 bei 32,7 % und 

wird nach 34,1 % im Jahr 2020 im laufenden Jahr voraussichtlich auf einem ähnlichen Niveau ver-

bleiben. Spiegelbildlich sorgen geringere Einnahmen durch Sozialbeiträge, die durch die Sozialver-

sicherungsbeiträge für das Kurzarbeitergeld nicht vollständig aufgefangen werden, für einen Rück-

gang des Beitragsanteils. Wie sich die weitere Entwicklung bis 2025 darstellen wird, bleibt abzu-

warten. Die in Abbildung 7 dargestellte Entwicklung ist als technische Setzung auf Basis der gel-

tenden Rechtslage zu verstehen. 

3.2 Finanzierungsquellen 

Die Aufschlüsselung der rd. 1 151,1 Mrd. Euro (2020) der Finanzierungsseite nach Quellen erfolgt 

in Anlehnung an die Systematik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach Unternehmen, 

Staat, privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, privaten Haushalten und der übrigen Welt, 

wobei die Kategorie der „übrigen Welt“ für das Sozialbudget quantitativ vernachlässigbar ist (Ta-

belle 44).  

 

Die Differenzierung der Finanzierungsseite nach Quellen weist einige Parallelen zur obigen Be-

trachtung nach Arten auf. So entsprechen die von den privaten Haushalten stammenden Finanzie-

rungsbeiträge weitgehend den oben als Sozialbeiträge der Versicherten aufgeführten Werten. De-

ren Volumen von annähernd 350 Mrd. Euro im Jahr 2020 ergibt einen Finanzierungsanteil in Höhe 

von rd. 30,4 %.  

Da auf den „Staat“ als Finanzierungsquelle neben den im vorherigen Unterkapitel als Finanzie-

rungsart ausgewiesenen Staatszuschüssen auch die für die öffentlich Bediensteten anfallenden 
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Arbeitgeberbeiträge entfallen (bei der Betrachtung der Finanzierungsarten sind diese den tatsäch-

lichen oder unterstellten Beiträgen zugeordnet), ist er in der Quellendarstellung aus diesen bei-

den Funktionen heraus der Hauptfinanzier des Sozialbudgets. Sein Beitrag von 473,0 Mrd. Euro im 

Jahr 2020 entspricht einem Finanzierungsanteil von 41,1 %. Auch 2021 ergibt sich ein Anteilswert 

des Staatssektors von annähernd 41 %, nachdem der Wert vor der COVID-19-Pandemie mehrere 

Jahre unter 40 % lag. Von den Beiträgen des Staates werden 2020 mit 252,0 Mrd. Euro mehr als 

die Hälfte (53,3 %) vom Bund getragen, auf Länder (104,9 Mrd. Euro, 22,2 %) und Gemeinden 

(111,8 Mrd. Euro, 23,6 %) entfällt jeweils knapp ein Viertel.  

Die Unternehmen stellen 2020 rd. 315,1 Mrd. Euro für die Finanzierung der Sozialleistungen be-

reit, ihr Anteil entspricht damit rd. 27,4 % Dieser Wert liegt maßgeblich unter dem Finanzierungs-

volumen durch Arbeitgeberbeiträge, da der Staat als Arbeitgeber hier nicht enthalten ist. 

 

Die Entwicklung der Finanzierungsstruktur nach Quellen zeigt Abbildung 8. Im historischen Rück-

blick hat der Anteil des Staates als Finanzierungsquelle von der Wiedervereinigung bis 2005 deut-

lich um 7,6 Prozentpunkte zugenommen. Da im gleichen Zeitraum der Anteil der Zuschüsse um 

9,5 Prozentpunkte und somit stärker gestiegen ist, ist der wachsende Anteil des Staates in der 

Darstellung der Finanzierung nach Quellen auf einen Ausbau steuerfinanzierter Leistungen zurück-

zuführen, während die relative Bedeutung des Staates als Arbeitgeber im gleichen Zeitraum gefal-

len ist. Von 2011 bis 2018 ist der Anteil der privaten Haushalte an der Finanzierung kontinuierlich 
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gestiegen. Mit der Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Kranken-

versicherung im Jahr 2019 und dem Anstieg der Bundesmittel zur Bekämpfung der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie ist ein Rückgang zu verzeichnen.  

Die im Sozialbudget den privaten Organisationen ohne Erwerbszweck zugeordneten Finanzie-

rungsbeiträge entstammen deren Funktion als Arbeitgeber. Sie entsprechen Arbeitgeberleistun-

gen, die als tatsächliche oder unterstellte Beiträge für die bei diesen Organisationen beschäftigten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anfallen. Ihr Anteil am Sozialbudget spiegelt damit im We-

sentlichen die Bedeutung privater Organisationen als Arbeitgeber wider und nicht soziale (Dienst-

)Leistungen, die von ihnen erbracht werden. Mit recht konstanten Finanzierungsanteilen von et-

was mehr als 1 % ist die Bedeutung eher gering.  
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4. Soziale Sicherung im europäischen Vergleich 

Einen europäischen Vergleich der Sozialschutzleistungen und ihrer Finanzierung ermöglichen die 

vom statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) in dem Europäischen System der Inte-

grierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) jährlich erfassten Daten der einzelnen Mitgliedstaaten.  

Der in ESSOSS ausgewiesene Umfang des Sozialschutzes folgt einer klaren Definition18 und ge-

währleistet damit die Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedstaaten. Für die deutschen Daten 

gilt, dass der Leistungsumfang und die Sozialleistungsquote nach ESSOSS und dem Sozialbudget 

auf nationaler und auf europäischer Ebene identisch sind. Das trifft ebenfalls auf die strukturellen 

Untergliederungen zu: Wie im Sozialbudget werden die Leistungen auch in ESSOSS nach Institutio-

nen, Arten und Funktionen kategorisiert. Lediglich bei den Funktionen gibt es einen Unterschied. 

Das europäische System kennt insgesamt acht Funktionen (Krankheit, Invalidität, Alter, Hinterblie-

bene, Familie, Arbeitslosigkeit, Wohnen und soziale Ausgrenzung). Das nationale Sozialbudget dif-

ferenziert dagegen die Funktion Familie tiefer nach den einzelnen Funktionen Kinder, Ehegatten 

und Mutterschaft. 

 

Eurostat veröffentlicht die europäischen Daten im Vergleich zum nationalen Budget mit einer zeit-

lichen Verzögerung von etwa 1 ½ Jahren. Die aktuellen Ergebnisse der europäischen Sozialschutz-

statistik beziehen sich auf das Jahr 2018, Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind daher hier 

                                                           
18  ESSPROS Manual „The European System of Integrated Social Protection Statistics“. 
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noch nicht sichtbar. Rechtsgrundlage für die jährlichen Datenlieferungen an Eurostat sind die Rah-

menverordnung des Europäischen Parlaments und des Rates19 und weitere ergänzender Durch-

führungsverordnungen der Europäischen Kommission.20 

Für das Jahr 2018 weist Eurostat für Deutschland eine Sozialleistungsquote von 29,6 % aus. Damit 

liegt Deutschland im aktuellen Ranking der damals insgesamt 28 Mitgliedstaaten an vierter Stelle 

und über dem EU-Durchschnitt von 27,5 % (Abbildung 9). Innerhalb der EU weisen Frankreich 

(33,7 %), Dänemark (31,4 %) und Finnland (30,1 %) im Vergleich zu Deutschland höhere Sozialleis-

tungsquoten auf. Österreich, Niederlande, Italien, Belgien und Schweden liegen nur geringfügig 

unter dem deutschen Niveau. Die baltischen Staaten sowie Malta, Rumänien und insbesondere 

Irland (mit lediglich 14,2 %) bilden mit sehr niedrigen Sozialleistungsquoten das untere Ende die-

ser Reihenfolge. 

 

Die Auswertung der ESSOSS-Daten ermöglicht auch die Betrachtung der Sozialschutzleistungen 

nach ihrer Zweckbestimmung - den sozialen Funktionen. Ein europäischer Vergleich der Ausgaben 

nach Funktionen (Abbildung 10) zeigt, dass in den einzelnen Mitgliedstaaten zum einen sehr un-

                                                           
19  Verordnung (EG) Nr. 458/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. April 2007 über das 

Europäische System integrierter Sozialschutzstatistiken (ESSOSS). 

20  Durchführungsverordnungen (EG) Nr. 1322/2007 der Kommission vom 12. November 2007 und 
Nr. 10/2008 der Kommission vom 8. Januar 2008. 
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terschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden und zum anderen neben ökonomischen Auswirkun-

gen auch strukturelle Unterschiede eine wesentliche Rolle spielen können. So gehen zum Beispiel 

für Italien die relativ hohen Ausgaben für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung mit dem EU-

weit höchsten Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 und mehr Jahren (22,6 %) einher. 

Während Deutschland mit den Sozialausgaben insgesamt leicht über dem EU-Durchschnitt liegt, 

zeigt die funktionale Betrachtungsweise ein differenzierteres Bild. Die deutschen Ausgaben für die 

Alters- und Hinterbliebenenversorgung sowie für Arbeitslosigkeit liegen gemessen am BIP unter 

dem europäischen Durchschnitt. Dagegen weist Deutschland für die Funktionen Krankheit/Invali-

dität und Familie relativ hohe Sozialschutzleistungen auf.  

Die Mittelherkunft zur Finanzierung der Sozialschutzleistungen wird mit der Finanzierungsrech-

nung abgebildet. Sie gibt Auskunft über die von der Volkswirtschaft jährlich aufgebrachten Finan-

zierungsmittel für sozialstaatliche Zwecke, über ihre Zusammensetzung nach Arten und Quellen. 

Die europäischen Länder unterscheiden sich sehr deutlich hinsichtlich ihrer Finanzierung (Abbil-

dung 11). Dies ist nicht nur systembedingt, sondern zum Teil auch auf strukturelle Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten zurückzuführen, beispielsweise hinsichtlich der Altersstruktur der 

Bevölkerung oder des Anteils der Beamtinnen und Beamten an den Erwerbspersonen.  
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In den Ländern der Europäischen Union ist eine Finanzierung überwiegend aus Beiträgen der Re-

gelfall. Deutschland liegt im Jahr 2018 bei den Zuschüssen des Staates unter dem EU-Durch-

schnitt, während der Finanzierungsanteil der Sozialbeiträge von Versicherten überdurchschnittlich 

ist. Die Finanzierung durch Arbeitgeberbeiträge entspricht in Deutschland nahezu dem europäi-

schen Durchschnitt. Deutlich vom europäischen Durchschnitt abweichende Finanzierungsarten 

findet man insbesondere in Dänemark (überwiegend durch staatliche Zuschüsse), in Slowenien 

(überwiegend durch Versichertenbeiträge) und in Estland (überwiegend Arbeitgeberbeiträge). 

Die Struktur der Finanzierung nach Quellen stellt Informationen bereit, in welchem Umfang die 

einzelnen volkswirtschaftlichen Sektoren (Quellen) zu der Gesamtfinanzierung der Sozialschutz-

leistungen beitragen (Abbildung 12). Die Finanzierungsstruktur nach Quellen ist in Deutschland 

gleichmäßiger als in den meisten europäischen Ländern auf Staat, Unternehmen und private 

Haushalte verteilt. Der Anteil der Unternehmen liegt im Bereich des europäischen Durchschnitts. 

Überdurchschnittlich ist der Anteil der Privathaushalte an der Finanzierung der Sozialschutzleis-

tungen. Spiegelbildlich dazu liegt der Finanzierungsanteil des Staates relativ deutlich unter dem 

der anderen europäischen Länder.  

 

Wie bei den Finanzierungsarten findet sich auch bei den Finanzierungsquellen eine ungewöhnli-

che Struktur in Estland, Dänemark und Slowenien. In Estland sind die Unternehmen mit einem Fi-

nanzierungsanteil von rd. 74 % an der Finanzierung der Sozialschutzleistungen beteiligt, während 
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der Staat mit rd. 25 % und die Privathaushalte lediglich mit rd. 1 % zur Finanzierung beitragen. Da-

gegen finanziert Dänemark seinen Sozialschutz zu rd. 76 % durch den Staat, Unternehmen und 

Privathaushalte finanzieren jeweils rd. 10 % bzw. rd. 14 %. Die Finanzierung in Slowenien erfolgt 

zu rd. 43 % durch die Privathaushalte und zu rd. 30 % durch die Unternehmen sowie rd. 27 % 

durch den Staat. In Deutschland sind die Unterschiede bei den Finanzierungsquellen deutlich we-

niger ausgeprägt (siehe auch Kapitel 3.2). 

Insgesamt ist die Finanzierungsstruktur der Sozialleistungen in Europa ausgesprochen heterogen. 

Wie auch bei den Sozialleistungen selbst zeigen sich deutliche Unterschiede, die immer auch vor 

dem Hintergrund nationaler Besonderheiten und der historischen Entwicklung in den jeweiligen 

Ländern interpretiert werden müssen. 
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Tabelle I-1

Jahr Milliarden Veränd. in % Sozialleistungs- Milliarden Veränd. in %

Euro ggü. Vorjahr quote 1)  in % Euro ggü. Vorjahr

1960     28,4 . 18,3 154,8 .

1965     45,6 . 19,4 234,8 .

1970     73,0 . 20,2 360,6 .

1975     145,2 . 26,3 551,0 .

1980     202,7 . 25,7 788,5 .

1985     247,9 . 25,2 984,4 .

1990     314,3 . 24,1 1.306,7 .

1991     394,9 . 24,9 1.585,8 .

1992     448,3 13,5 26,3 1.702,1 7,3

1993     472,9 5,5 27,0 1.750,9 2,9

1994     495,5 4,8 27,1 1.829,6 4,5

1995     522,6 5,5 27,6 1.894,6 3,6

1996     552,5 5,7 28,8 1.921,4 1,4

1997     556,1 0,7 28,4 1.961,2 2,1

1998     569,5 2,4 28,3 2.014,4 2,7

1999     590,6 3,7 28,7 2.059,5 2,2

2000     607,6 2,9 28,8 2.109,1 2,4

2001     625,2 2,9 28,8 2.172,5 3,0

2002     647,8 3,6 29,5 2.198,1 1,2

2003     660,7 2,0 29,9 2.211,6 0,6

2004     659,1 -0,2 29,1 2.262,5 2,3

2005     664,3 0,8 29,0 2.288,3 1,1

2006     663,5 -0,1 27,8 2.385,1 4,2

2007     673,4 1,5 26,9 2.499,6 4,8

2008     695,6 3,3 27,3 2.546,5 1,9

2009     752,4 . 30,8 2.445,7 -4,0

2010     770,1 2,4 30,0 2.564,4 4,9

2011     775,0 0,6 28,8 2.693,6 5,0

2012     792,9 2,3 28,9 2.745,3 1,9

2013     822,1 3,7 29,2 2.811,4 2,4

2014     851,1 3,5 29,1 2.927,4 4,1

2015     888,4 4,4 29,4 3.026,2 3,4

2016     928,1 4,5 29,6 3.134,7 3,6

2017     965,5 4,0 29,6 3.259,9 4,0

2018     998,6 3,4 29,8 3.356,4 3,0

2019p   1.045,3 4,7 30,3 3.449,1 2,8

2020s   1.119,4 7,1 33,6 3.332,2 -3,4

2021s   1.161,9 3,8 33,1 3.507,6 5,3

2022s   1.170,3 0,7 31,7 3.690,2 5,2

2023s   1.209,9 3,4 31,9 3.788,0 2,6

2024s   1.247,3 3,1 32,1 3.888,4 2,6
2025s   1.280,6 2,7 32,1 3.991,4 2,6

1) Sozialleistungen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.

Bis 1990 unrvevidierte Werte; Sozialleistungsquote nur eingeschränkt vergleichbar.

Ab 1991 einschließlich neue Länder.

Datenstand Mai 2021, Werte ab 2021 Ergebnisse einer Modellrechnung.

p: vorläufig, s: geschätzt

Durch den erstmaligen Einbezug der Basisleistungen der privaten Krankenversicherung steigt die Sozial-

leistungsquote 2009 um rd. 0,7 Prozentpunkte. Ein Vergleich der Jahre davor ist deshalb nicht möglich.

Sozialbudget 2020

Sozialleistungen insgesamt Bruttoinlandsprodukt



Tabelle I-2

2010 2019p 2020s 2021s 2025s

Leistungen nach Arten .............................................................................................770.086 1.045.321 1.119.394 1.161.925 1.280.606 

Sozialschutzleistungen...........................................................735.836 1.002.774 1.074.720 1.116.925 1.231.263 

Period. Einkommensleistungen....................462.500 603.782 657.247 673.027 729.794 

Einmalige Einkommensleistungen...................................................7.793 5.528 5.981 7.335 6.694 

Sachleistungen.....................................................265.543 393.464 411.492 436.564 494.775 

Verwaltungsausgaben........................................................................31.074 37.883 39.516 39.290 43.455 

Sonstige Ausgaben...............................................................3.176 4.664 5.159 5.710 5.889 

Finanzierung nach Arten ............................................................................820.967 1.107.190 1.151.099 1.194.803 1.351.419 

Sozialbeiträge ...................................................................514.183 726.804 739.482 761.805 899.168 

der Arbeitgeber .................................... 271.250 385.621 396.797 408.972 479.205 

- Tatsächliche Beiträge .............................207.116 285.700 292.071 300.320 353.985 

- Unterstellte Beiträge ........................ 64.135 99.921 104.726 108.652 125.220 

der Versicherten......................................................................242.933 341.183 342.686 353.069 420.690 

- Arbeitnehmer........................................................178.304 253.796 252.143 259.635 311.156 

- Selbständige................................................18.585 24.625 25.562 26.373 30.502 

- Eigenbeiträge v. Empf. soz.Leist........................................................36.742 49.708 51.208 52.853 62.487 

- Übrige........................................................9.302 13.054 13.773 14.208 16.545 

Zuschüsse des Staates..............................................292.263 361.689 392.736 405.804 430.895 

Sonstige Einnahmen........................................ 14.521 18.697 18.880 27.195 21.357 

Finanzierungssaldo .................................. 50.881 61.868 31.704 32.879 70.813 

Leistungen nach Funktionen 1)...................................................................735.836 1.002.774 1.074.720 1.116.925 1.231.263 

Krankheit .....................................................................241.318 357.919 374.014 395.674 451.935 

Invalidität .....................................................................56.003 87.578 91.769 95.518 109.148 

Alter .....................................................................242.971 325.647 339.647 349.875 405.127 

Hinterbliebene .....................................................................52.594 60.021 61.328 61.814 65.991 

Kinder .....................................................................75.990 109.692 119.732 123.352 129.794 

Ehegatten .....................................................................2.583 2.940 2.966 3.006 3.151 

Mutterschaft .....................................................................2.604 3.288 3.339 3.548 4.184 

Arbeitslosigkeit .....................................................................42.199 31.825 57.855 58.477 37.072 

Wohnen .....................................................................16.989 17.261 18.649 20.380 19.678 

Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................2.584 6.605 5.422 5.283 5.184 

Finanzierung nach Quellen .......................................................................820.967 1.107.190 1.151.099 1.194.803 1.351.419 

Unternehmen ............................................ 215.569 308.909 315.145 331.131 376.929 

Bund .....................................................................199.190 226.093 251.969 260.416 269.062 

Länder .....................................................................70.338 98.667 104.906 108.907 124.748 

Gemeinden ........................................................................76.201 109.267 111.799 116.331 131.213 

Sozialversicherung ....................................................2.803 4.090 4.368 3.728 5.379 

Private Organisationen ......................................................8.934 12.333 13.357 13.542 15.872 

Private Haushalte .....................................................................247.868 347.769 349.455 360.683 428.138 

Übrige Welt ...........................................................................65 62 100 66 80 

1) ohne Verwaltungs- und Sonstige Ausgaben.

Werte 2021 bis 2025 sind Ergebnisse von Modellrechnungen.

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig, s: geschätzt

Sozialbudget 2020

Leistungen und Finanzierung

Sozialbudget insgesamt

Millionen Euro



Tabelle I-2 Leistungen und Finanzierung

Sozialbudget insgesamt

2010 2019p 2020s 2021s 2025s

Leistungen nach Arten .............................................................................................100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sozialschutzleistungen...........................................................95,6 95,9 96,0 96,1 96,1 

Period. Einkommensleistungen....................60,1 57,8 58,7 57,9 57,0 

Einmalige Einkommensleistungen...................................................1,0 0,5 0,5 0,6 0,5 

Sachleistungen.....................................................34,5 37,6 36,8 37,6 38,6 

Verwaltungsausgaben........................................................................4,0 3,6 3,5 3,4 3,4 

Sonstige Ausgaben...............................................................0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Finanzierung nach Arten ............................................................................100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sozialbeiträge ...................................................................62,6 65,6 64,2 63,8 66,5 

der Arbeitgeber .................................... 33,0 34,8 34,5 34,2 35,5 

- Tatsächliche Beiträge .............................25,2 25,8 25,4 25,1 26,2 

- Unterstellte Beiträge ........................ 7,8 9,0 9,1 9,1 9,3 

der Versicherten......................................................................29,6 30,8 29,8 29,6 31,1 

- Arbeitnehmer........................................................21,7 22,9 21,9 21,7 23,0 

- Selbständige................................................2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 

- Eigenbeiträge v. Empf. soz.Leist........................................................4,5 4,5 4,4 4,4 4,6 

- Übrige........................................................1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Zuschüsse des Staates..............................................35,6 32,7 34,1 34,0 31,9 

Sonstige Einnahmen........................................ 1,8 1,7 1,6 2,3 1,6 

Leistungen nach Funktionen 1)...................................................................100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Krankheit .....................................................................32,8 35,7 34,8 35,4 36,7 

Invalidität .....................................................................7,6 8,7 8,5 8,6 8,9 

Alter .....................................................................33,0 32,5 31,6 31,3 32,9 

Hinterbliebene .....................................................................7,1 6,0 5,7 5,5 5,4 

Kinder .....................................................................10,3 10,9 11,1 11,0 10,5 

Ehegatten .....................................................................0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Mutterschaft .....................................................................0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Arbeitslosigkeit .....................................................................5,7 3,2 5,4 5,2 3,0 

Wohnen .....................................................................2,3 1,7 1,7 1,8 1,6 

Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 

Finanzierung nach Quellen .......................................................................100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Unternehmen ............................................ 26,3 27,9 27,4 27,7 27,9 

Bund .....................................................................24,3 20,4 21,9 21,8 19,9 

Länder .....................................................................8,6 8,9 9,1 9,1 9,2 

Gemeinden ........................................................................9,3 9,9 9,7 9,7 9,7 

Sozialversicherung ....................................................0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 

Private Organisationen ......................................................1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 

Private Haushalte .....................................................................30,2 31,4 30,4 30,2 31,7 

Übrige Welt ...........................................................................0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) ohne Verwaltungs- und Sonstige Ausgaben.

Werte 2021 bis 2025 sind Ergebnisse von Modellrechnungen.

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig, s: geschätzt

Sozialbudget 2020

Struktur in %



Tabelle I-2 Leistungen und Finanzierung

Sozialbudget insgesamt

2010 2019p 2020s 2021s 2025s

Leistungen nach Arten .............................................................................................2,4 4,7 7,1 3,8 2,7 

Sozialschutzleistungen...........................................................2,3 4,9 7,2 3,9 2,7 

Period. Einkommensleistungen....................2,0 4,6 8,9 2,4 2,2 

Einmalige Einkommensleistungen...................................................-9,4 16,7 8,2 22,6 0,5 

Sachleistungen.....................................................3,4 5,2 4,6 6,1 3,4 

Verwaltungsausgaben........................................................................3,0 0,8 4,3 -0,6 2,3 

Sonstige Ausgaben...............................................................0,5 0,4 10,6 10,7 3,2 

Finanzierung nach Arten ............................................................................4,7 4,1 4,0 3,8 2,9 

Sozialbeiträge ...................................................................2,8 4,1 1,7 3,0 3,3 

der Arbeitgeber .................................... 2,6 5,7 2,9 3,1 3,2 

- Tatsächliche Beiträge ............................. 2,5 5,7 2,2 2,8 3,1 

- Unterstellte Beiträge ........................ 2,7 5,6 4,8 3,7 3,6 

der Versicherten......................................................................3,1 2,3 0,4 3,0 3,4 

- Arbeitnehmer........................................................2,8 1,8 -0,7 3,0 3,4 

- Selbständige................................................1,2 5,8 3,8 3,2 3,2 

- Eigenbeiträge v. Empf. soz.Leist........................................................2,3 4,0 3,0 3,2 3,6 

- Übrige........................................................17,3 0,3 5,5 3,2 3,3 

Zuschüsse des Staates..............................................8,2 3,5 8,6 3,3 2,1 

Sonstige Einnahmen........................................ 1,1 15,5 1,0 44,0 2,5 

Leistungen nach Funktionen 1)...................................................................2,3 4,9 7,2 3,9 2,7 

Krankheit .....................................................................3,0 5,5 4,5 5,8 3,7 

Invalidität .....................................................................3,4 5,8 4,8 4,1 2,7 

Alter .....................................................................2,0 5,2 4,3 3,0 2,7 

Hinterbliebene .....................................................................0,7 2,8 2,2 0,8 0,5 

Kinder .....................................................................7,4 4,8 9,2 3,0 1,8 

Ehegatten .....................................................................1,0 3,4 0,9 1,3 0,7 

Mutterschaft .....................................................................-5,1 4,4 1,5 6,3 4,4 

Arbeitslosigkeit .....................................................................-6,0 4,0 81,8 1,1 0,3 

Wohnen .....................................................................2,4 -4,8 8,0 9,3 -0,9

Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................2,4 -4,8 -17,9 -2,6 -1,5

Finanzierung nach Quellen .......................................................................4,7 4,1 4,0 3,8 2,9 

Unternehmen ............................................ 2,4 6,0 2,0 5,1 2,9 

Bund .....................................................................9,3 3,0 11,4 3,4 1,7 

Länder .....................................................................4,7 4,8 6,3 3,8 3,7 

Gemeinden ........................................................................5,2 5,2 2,3 4,1 2,9 

Sozialversicherung ....................................................-0,6 7,5 6,8 -14,6 3,7 

Private Organisationen ......................................................3,7 4,8 8,3 1,4 3,1 

Private Haushalte .....................................................................3,1 2,5 0,5 3,2 3,4 

Übrige Welt ...........................................................................- -26,2 61,6 -34,2 - 

1) ohne Verwaltungs- und Sonstige Ausgaben.

Werte 2021 bis 2025 sind Ergebnisse von Modellrechnungen.

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig, s: geschätzt

Sozialbudget 2020

Wachstum in %



Tabelle I-2 Leistungen und Finanzierung

Sozialbudget insgesamt

2010 2019p 2020s 2021s 2025s

Leistungen nach Arten .............................................................................................30,0 30,3 33,6 33,1 32,1 

Sozialschutzleistungen...........................................................28,7 29,1 32,3 31,8 30,8 

Period. Einkommensleistungen....................18,0 17,5 19,7 19,2 18,3 

Einmalige Einkommensleistungen...................................................0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sachleistungen.....................................................10,4 11,4 12,3 12,4 12,4 

Verwaltungsausgaben........................................................................1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 

Sonstige Ausgaben...............................................................0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

Finanzierung nach Arten ............................................................................32,0 32,1 34,5 34,1 33,9 

Sozialbeiträge ...................................................................20,1 21,1 22,2 21,7 22,5 

der Arbeitgeber .................................... 10,6 11,2 11,9 11,7 12,0 

- Tatsächliche Beiträge ............................. 8,1 8,3 8,8 8,6 8,9 

- Unterstellte Beiträge ........................ 2,5 2,9 3,1 3,1 3,1 

der Versicherten......................................................................9,5 9,9 10,3 10,1 10,5 

- Arbeitnehmer........................................................7,0 7,4 7,6 7,4 7,8 

- Selbständige................................................0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

- Eigenbeiträge v. Empf. soz.Leist........................................................1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

- Übrige........................................................0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Zuschüsse des Staates..............................................11,4 10,5 11,8 11,6 10,8 

Sonstige Einnahmen........................................ 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 

Leistungen nach Funktionen 1)...................................................................28,7 29,1 32,3 31,8 30,8 

Krankheit .....................................................................9,4 10,4 11,2 11,3 11,3 

Invalidität .....................................................................2,2 2,5 2,8 2,7 2,7 

Alter .....................................................................9,5 9,4 10,2 10,0 10,1 

Hinterbliebene .....................................................................2,1 1,7 1,8 1,8 1,7 

Kinder .....................................................................3,0 3,2 3,6 3,5 3,3 

Ehegatten .....................................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Mutterschaft .....................................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Arbeitslosigkeit .....................................................................1,6 0,9 1,7 1,7 0,9 

Wohnen .....................................................................0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 

Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

Finanzierung nach Quellen .......................................................................32,0 32,1 34,5 34,1 33,9 

Unternehmen ............................................ 8,4 9,0 9,5 9,4 9,4 

Bund .....................................................................7,8 6,6 7,6 7,4 6,7 

Länder .....................................................................2,7 2,9 3,1 3,1 3,1 

Gemeinden ........................................................................3,0 3,2 3,4 3,3 3,3 

Sozialversicherung ....................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Private Organisationen ......................................................0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Private Haushalte .....................................................................9,7 10,1 10,5 10,3 10,7 

Übrige Welt ...........................................................................0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) ohne Verwaltungs- und Sonstige Ausgaben.

Werte 2021 bis 2025 sind Ergebnisse von Modellrechnungen.

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig, s: geschätzt

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %

Sozialbudget 2020



Tabelle II

2010 2019p 2020s 2021s 2025s

Sozialbudget insgesamt.......................................................................770.086 1.045.321 1.119.394 1.161.925 1.280.606 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................471.218 630.418 683.347 708.700 786.770 

11 Rentenversicherung..........................................................................253.733 330.248 343.756 352.443 404.295 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................173.879 250.478 260.346 276.199 318.764 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................21.483 42.443 47.458 51.898 59.357 

14 Unfallversicherung...........................................................................12.060 14.429 14.687 14.971 16.174 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................36.171 28.186 56.430 53.483 33.871 

2 Sondersysteme..............................................................................27.846 38.096 39.375 40.779 46.744 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.945 2.886 2.742 2.755 2.749 

22 Versorgungswerke...........................................................................4.323 7.146 7.519 7.915 9.891 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................120 510 610 725 1.000 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................19.654 25.792 26.721 27.522 30.977 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................804 1.762 1.784 1.861 2.127 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................60.010 84.323 87.033 90.446 105.429 

31 Pensionen..................................................................................43.871 62.797 65.547 68.345 81.301 

32 Familienzuschläge...........................................................................3.254 4.087 4.186 4.247 4.484 

33 Beihilfen....................................................................................12.886 17.439 17.299 17.854 19.644 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................66.641 103.092 106.831 109.709 121.025 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................32.794 60.998 64.432 66.777 76.164 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................21.938 27.107 27.064 27.301 27.929 

43 Zusatzversorgung............................................................................10.691 13.726 14.073 14.368 15.665 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.218 1.261 1.262 1.263 1.267 

5 Entschädigungssysteme............................................................................3.227 2.592 2.905 3.064 2.561 

51 Soziale Entschädigung..............................................................1.968 765 700 674 596 

52 Lastenausgleich..............................................................................31 8 6 7 4 

53 Wiedergutmachung..........................................................................898 1.257 1.586 1.762 1.340 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................330 563 614 621 621 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................149.007 193.937 207.303 217.531 226.163 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................41.955 47.181 53.250 53.392 51.581 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................4.778 7.796 8.033 8.298 9.201 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................46.375 43.331 44.578 49.209 46.210 

64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................552 1.073 1.327 1.710 1.289 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.186 2.143 2.487 2.823 2.619 

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe....................................................................25.606 41.048 42.371 43.885 49.598 

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................25.648 50.333 53.837 56.620 64.170 

68 Wohngeld..............................................................................1.908 1.033 1.420 1.592 1.495 

nachrichtlich:

Steuerliche Leistungen ohne Familien-

leistungsausgleich.........................................................................30.141 31.315 33.360 32.515 35.190 

Institutionen ohne Verrechnungen. Sozialbudget insgesamt und SV-Systeme konsolidiert um Beiträge des Staates.

Werte 2021 bis 2025 sind Ergebnisse von Modellrechnungen.

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig, s: geschätzt 

Sozialbudget 2020

Leistungen nach Institutionen

Millionen Euro



Tabelle II

2010 2019p 2020s 2021s 2025sSozialbudget 2020

Leistungen nach Institutionen

Sozialbudget insgesamt (einschl.

Beiträge des Staates) ……………………………………………….100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................61,9 61,2 62,0 61,9 62,4 

11 Rentenversicherung..........................................................................31,6 30,4 29,5 29,1 30,3 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................21,6 23,0 22,3 22,8 23,9 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................2,7 3,9 4,1 4,3 4,4 

14 Unfallversicherung...........................................................................1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................4,5 2,6 4,8 4,4 2,5 

2 Sondersysteme..............................................................................3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

22 Versorgungswerke...........................................................................0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................7,5 7,8 7,5 7,5 7,9 

31 Pensionen..................................................................................5,5 5,8 5,6 5,6 6,1 

32 Familienzuschläge...........................................................................0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

33 Beihilfen....................................................................................1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................8,3 9,5 9,2 9,1 9,1 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................4,1 5,6 5,5 5,5 5,7 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................2,7 2,5 2,3 2,3 2,1 

43 Zusatzversorgung............................................................................1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 Entschädigungssysteme............................................................................0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 

51 Soziale Entschädigung..............................................................0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 

52 Lastenausgleich..............................................................................0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

53 Wiedergutmachung..........................................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................18,5 17,8 17,8 18,0 16,9 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................5,2 4,3 4,6 4,4 3,9 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................5,8 4,0 3,8 4,1 3,5 

64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe....................................................................3,2 3,8 3,6 3,6 3,7 

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................3,2 4,6 4,6 4,7 4,8 

68 Wohngeld..............................................................................0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Institutionen ohne Verrechnungen. Sozialbudget insgesamt und SV-Systeme konsolidiert um Beiträge des Staates.

Werte 2021 bis 2025 sind Ergebnisse von Modellrechnungen.

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig, s: geschätzt 

Struktur in %



Tabelle II

2010 2019p 2020s 2021s 2025sSozialbudget 2020

Leistungen nach Institutionen

Sozialbudget insgesamt.......................................................................2,4 4,7 7,1 3,8 2,7 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................1,5 5,3 8,4 3,7 2,8 

11 Rentenversicherung..........................................................................1,4 5,5 4,1 2,5 1,9 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................2,8 5,6 3,9 6,1 4,0 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................6,1 6,7 11,8 9,4 3,6 

14 Unfallversicherung...........................................................................1,6 3,4 1,8 1,9 1,4 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................-8,6 6,8 100,2 -5,2 1,1 

2 Sondersysteme..............................................................................4,5 3,4 3,4 3,6 3,6 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................-1,5 3,0 -5,0 0,5 -1,4

22 Versorgungswerke...........................................................................11,3 4,5 5,2 5,3 6,5

23 Private Altersvorsorge...........................................................................- 21,4 19,6 18,9 8,1

24 Private Krankenversicherung...........................................................................3,8 2,6 3,6 3,0 3,0

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................4,7 6,4 1,2 4,3 3,5

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................2,6 4,8 3,2 3,9 4,0

31 Pensionen..................................................................................2,5 4,6 4,4 4,3 4,5

32 Familienzuschläge...........................................................................1,8 3,7 2,4 1,5 0,9

33 Beihilfen....................................................................................3,0 5,9 -0,8 3,2 2,5

4 Arbeitgebersysteme........................................................................3,0 3,9 3,6 2,7 2,5

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................2,9 6,1 5,6 3,6 3,3

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................2,6 0,9 -0,2 0,9 0,6

43 Zusatzversorgung............................................................................4,2 0,7 2,5 2,1 2,2

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1,4 0,1 0,1 0,1 0,1

5 Entschädigungssysteme............................................................................-5,7 5,5 12,1 5,5 0,0

51 Soziale Entschädigung..............................................................-7,1 -10,1 -8,5 -3,7 -0,0

52 Lastenausgleich..............................................................................-14,2 -14,7 -16,4 3,9 -10,9

53 Wiedergutmachung..........................................................................-4,8 15,1 26,1 11,1 0,1

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................1,7 11,2 9,0 1,3 -0,0

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................4,4 3,1 6,9 4,9 1,5

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................6,8 2,0 12,9 0,3 0,4

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................1,4 7,9 3,0 3,3 2,8

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................0,7 -1,6 2,9 10,4 -0,8

64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................-11,3 6,3 23,7 28,9 3,1

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................6,2 -3,3 16,1 13,5 -

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe....................................................................3,8 3,9 3,2 3,6 2,8

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................8,5 7,7 7,0 5,2 3,0

68 Wohngeld..............................................................................12,4 -8,8 37,5 12,1 -2,8

Institutionen ohne Verrechnungen. Sozialbudget insgesamt und SV-Systeme konsolidiert um Beiträge des Staates.

Werte 2021 bis 2025 sind Ergebnisse von Modellrechnungen.

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig, s: geschätzt 

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %



Tabelle II

2010 2019p 2020s 2021s 2025sSozialbudget 2020

Leistungen nach Institutionen

Sozialbudget insgesamt.......................................................................30,0 30,3 33,6 33,1 32,1 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................18,4 18,3 20,5 20,2 19,7 

11 Rentenversicherung..........................................................................9,9 9,6 10,3 10,0 10,1 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................6,8 7,3 7,8 7,9 8,0 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................0,8 1,2 1,4 1,5 1,5 

14 Unfallversicherung...........................................................................0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................1,4 0,8 1,7 1,5 0,8 

2 Sondersysteme..............................................................................1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

22 Versorgungswerke...........................................................................0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 

31 Pensionen..................................................................................1,7 1,8 2,0 1,9 2,0 

32 Familienzuschläge...........................................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

33 Beihilfen....................................................................................0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................2,6 3,0 3,2 3,1 3,0 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................1,3 1,8 1,9 1,9 1,9 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 

43 Zusatzversorgung............................................................................0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Entschädigungssysteme............................................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

51 Soziale Entschädigung..............................................................0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

52 Lastenausgleich..............................................................................0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

53 Wiedergutmachung..........................................................................0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................5,8 5,6 6,2 6,2 5,7 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................1,6 1,4 1,6 1,5 1,3 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................1,8 1,3 1,3 1,4 1,2 

64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe....................................................................1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................1,0 1,5 1,6 1,6 1,6 

68 Wohngeld..............................................................................0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Institutionen ohne Verrechnungen. Sozialbudget insgesamt und SV-Systeme konsolidiert um Beiträge des Staates.

Werte 2021 bis 2025 sind Ergebnisse von Modellrechnungen.

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig, s: geschätzt 

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %



Tabelle III-1

Sozialbudget insgesamt.......................................................................1.045.321 609.310 393.464 - 37.883 4.664 -

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................633.476 330.100 275.273 - 21.667 3.378 3.058 

11 Rentenversicherung..........................................................................330.880 298.347 5.211 22.533 4.038 118 633 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................251.785 12.583 223.660 2.600 9.830 1.806 1.306 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................42.458 - 38.254 2.406 1.766 17 15 

14 Unfallversicherung...........................................................................14.631 6.882 4.065 315 1.731 1.437 201 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................29.089 12.288 4.083 7.512 4.302 - 903

2 Sondersysteme..............................................................................38.124 10.571 21.556 65 4.795 1.109 28

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.914 2.810 20 4 51 1 28

22 Versorgungswerke...........................................................................7.146 6.484 - - 610 52 - 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................510 510 - - - - - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................25.792 767 20.113 - 3.930 982 - 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................1.762 - 1.422 62 204 74 - 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................84.323 66.346 17.267 - 711 - - 

31 Pensionen..................................................................................62.797 62.298 - - 498 - - 

32 Familienzuschläge...........................................................................4.087 4.047 - - 40 - - 

33 Beihilfen....................................................................................17.439 - 17.267 - 173 - - 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................103.092 100.370 630 - 1.915 177 - 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................60.998 60.998 - - - - - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................27.107 26.387 - - 576 144 - 

43 Zusatzversorgung............................................................................13.726 12.355 - - 1.339 33 - 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.261 630 630 - - - - 

5 Entschädigungssysteme............................................................................2.683 2.078 385 - 129 0 91 

51 Soziale Entschädigung..............................................................854 581 139 - 45 0 90 

52 Lastenausgleich..............................................................................9 7 - - 1 - 1

53 Wiedergutmachung..........................................................................1.257 1.184 3 - 70 - -

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................563 305 244 - 14 - -

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................193.937 99.845 78.353 7.072 8.667 1 - 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................47.181 46.814 - - 368 - - 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................7.796 7.770 - - 26 - - 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................43.331 18.213 13.642 5.709 5.768 - - 

64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................1.073 1 1.071 0 - 1 - 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.143 2.037 - - 106 - - 

66 Sozialhilfe und Einglieferungshilfe............................................................41.048 23.193 14.481 1.363 2.010 - - 

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................50.333 1.818 48.206 - 309 - - 

68 Wohngeld..............................................................................1.033 - 954 - 79 - - 

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen und Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig

Leistungen und Finanzierung nach Arten und Institutionen

Sozialbudget 2020

Leistungen

Insgesamt

Verwal- 

tungs- 

aus- 

gaben

Son- 

stige 

Aus- 

gaben

Verrech- 

nungen
Einkom- 

mens- 

leistungen

Sach- 

leis- 

tungen

Beiträge 

des 

Staates

Sozialschutzleistungen

2019p

Millionen Euro



Tabelle III-1

Sozialbudget insgesamt.......................................................................1.107.190 341.183 285.700 99.921 - 361.689 18.697 -

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................640.851 276.520 237.830 - 7.137 116.655 2.275 434 

11 Rentenversicherung..........................................................................332.872 111.539 111.134 - 10.044 99.733 311 111 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................249.875 119.984 83.081 - 30.052 15.994 453 311 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................47.154 28.787 15.672 - 2.016 - 678 - 

14 Unfallversicherung...........................................................................14.823 1.181 12.422 - 73 901 234 13 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................31.493 15.028 15.520 - 319 27 600 - 

2 Sondersysteme..............................................................................69.050 50.454 3.834 - - 5.444 9.319 - 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.907 535 - - - 2.372 0 - 

22 Versorgungswerke...........................................................................20.276 9.873 1.007 - - 77 9.319 - 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................15.965 12.970 - - - 2.995 - - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................26.697 24.405 2.292 - - - - - 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................3.206 2.671 535 - - - - - 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................88.097 2.306 - 37.663 - 43.292 2.316 2.521 

31 Pensionen..................................................................................66.363 2.306 - 23.951 - 36.713 1.294 2.099 

32 Familienzuschläge...........................................................................4.087 - - - - 3.226 783 77 

33 Beihilfen....................................................................................17.648 - - 13.712 - 3.352 239 344 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................122.933 11.903 44.036 62.258 - 433 4.302 - 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................60.998 - - 60.998 - - - - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................39.006 9.335 29.671 - - - - - 

43 Zusatzversorgung............................................................................21.669 2.569 14.365 - - 433 4.302 - 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.261 - - 1.261 - - - - 

5 Entschädigungssysteme............................................................................2.635 - - - - 2.635 0 - 

51 Soziale Entschädigung..............................................................807 - - - - 807 - - 

52 Lastenausgleich..............................................................................9 - - - - 9 0 - 

53 Wiedergutmachung..........................................................................1.257 - - - - 1.257 - - 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................563 - - - - 563 - - 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................193.937 - - - - 193.230 485 223 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................47.181 - - - - 47.181 - - 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................7.796 - - - - 7.796 - - 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................43.331 - - - - 43.331 - - 

64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................1.073 - - - - 366 485 222 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.143 - - - - 2.143 - - 

66 Sozialhilfe und Einglieferungshilfe............................................................41.048 - - - - 41.047 - 1

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................50.333 - - - - 50.333 - -

68 Wohngeld..............................................................................1.033 - - - - 1.033 - -

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen und Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig

Leistungen und Finanzierung nach Arten und Institutionen

Beiträge 
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Sozialbeiträge Verrech- 
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unter- 
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2019p
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Tabelle III-1

Sozialbudget insgesamt.......................................................................1.119.394 663.229 411.492 - 39.516 5.159 -

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................686.661 369.350 287.772 - 22.549 3.677 3.313 

11 Rentenversicherung..........................................................................344.452 310.606 5.483 23.449 4.119 100 695 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................261.915 13.906 231.256 2.863 10.236 2.085 1.570 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................47.474 - 42.810 2.712 1.922 14 16 

14 Unfallversicherung...........................................................................14.893 7.037 4.103 320 1.749 1.478 205 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................57.257 37.801 4.120 9.987 4.523 - 827

2 Sondersysteme..............................................................................39.403 10.911 22.267 74 4.971 1.153 28

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.770 2.669 17 4 52 0 28

22 Versorgungswerke...........................................................................7.519 6.838 - - 630 52 - 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................610 610 - - - - - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................26.721 794 20.828 - 4.079 1.020 - 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................1.784 - 1.422 70 210 81 - 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................87.033 69.173 17.128 - 732 - - 

31 Pensionen..................................................................................65.547 65.027 - - 520 - - 

32 Familienzuschläge...........................................................................4.186 4.146 - - 41 - - 

33 Beihilfen....................................................................................17.299 - 17.128 - 171 - - 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................106.831 103.920 631 - 2.101 180 - 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................64.432 64.432 - - - - - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................27.064 26.348 - - 573 143 - 

43 Zusatzversorgung............................................................................14.073 12.509 - - 1.528 36 - 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.262 631 631 - - - - 

5 Entschädigungssysteme............................................................................2.994 2.373 388 - 145 0 89 

51 Soziale Entschädigung..............................................................788 534 125 - 40 0 88 

52 Lastenausgleich..............................................................................7 6 - - 0 - 1

53 Wiedergutmachung..........................................................................1.586 1.495 2 - 89 - -

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................614 338 260 - 16 - -

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................207.303 107.503 83.306 7.327 9.019 149 - 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................53.250 52.794 - - 457 - - 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................8.033 8.006 - - 27 - - 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................44.578 18.756 14.109 5.900 5.812 - - 

64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................1.327 2 1.176 0 - 149 - 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.487 2.364 - - 123 - - 

66 Sozialhilfe und Einglieferungshilfe............................................................42.371 23.652 15.117 1.427 2.175 - - 

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................53.837 1.928 51.592 - 316 - - 

68 Wohngeld..............................................................................1.420 - 1.311 - 109 - - 

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen und Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021

s: geschätzt
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Tabelle III-1

Sozialbudget insgesamt.......................................................................1.151.099 342.686 292.071 104.726 - 392.736 18.880 -

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................662.029 275.230 243.918 - 7.401 132.778 2.224 478 

11 Rentenversicherung..........................................................................340.924 110.575 114.476 - 11.821 103.705 238 108 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................258.543 120.046 86.135 - 32.211 19.418 375 357 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................50.558 29.236 16.354 - 2.288 1.800 880 - 

14 Unfallversicherung...........................................................................14.652 1.143 12.243 - 92 921 240 12 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................36.682 14.229 14.709 - 318 6.933 491 - 

2 Sondersysteme..............................................................................71.960 52.715 4.125 - - 5.438 9.682 - 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.883 537 - - - 2.346 0 - 

22 Versorgungswerke...........................................................................21.076 10.268 1.047 - - 78 9.682 - 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................16.156 13.142 - - - 3.014 - - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................27.660 25.281 2.379 - - - - - 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................4.185 3.487 698 - - - - - 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................91.289 2.541 - 39.032 - 44.593 2.289 2.834 

31 Pensionen..................................................................................69.612 2.541 - 25.361 - 38.047 1.260 2.403 

32 Familienzuschläge...........................................................................4.186 - - - - 3.293 814 79 

33 Beihilfen....................................................................................17.491 - - 13.671 - 3.253 215 352 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................126.412 12.200 44.028 65.694 - 424 4.066 - 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................64.432 - - 64.432 - - - - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................38.801 9.174 29.627 - - - - - 

43 Zusatzversorgung............................................................................21.917 3.026 14.401 - - 424 4.066 - 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.262 - - 1.262 - - - - 

5 Entschädigungssysteme............................................................................2.937 - - - - 2.937 0 - 

51 Soziale Entschädigung..............................................................731 - - - - 731 - - 

52 Lastenausgleich..............................................................................7 - - - - 7 0 - 

53 Wiedergutmachung..........................................................................1.586 - - - - 1.586 - - 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................614 - - - - 614 - - 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................207.303 - - - - 206.566 619 118 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................53.250 - - - - 53.250 - - 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................8.033 - - - - 8.033 - - 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................44.578 - - - - 44.578 - - 

64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................1.327 - - - - 590 619 117 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.487 - - - - 2.487 - - 

66 Sozialhilfe und Einglieferungshilfe............................................................42.371 - - - - 42.370 - 1

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................53.837 - - - - 53.837 - -

68 Wohngeld..............................................................................1.420 - - - - 1.420 - -

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen und Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021
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Tabelle III-2

Sozialbudget insgesamt.......................................................................1.045.321 1.002.774 357.919 87.578 325.647 60.021 109.692 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................630.418 605.373 256.658 52.056 234.026 47.356 9 

11 Rentenversicherung..........................................................................330.248 326.091 4.410 23.388 248.760 49.275 - 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................250.478 238.843 235.919 2.204 - - - 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................42.443 40.660 14.936 25.724 - - - 

14 Unfallversicherung...........................................................................14.429 11.262 3.993 3.243 2.510 1.506 9 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................28.186 23.884 - 2.394 - - - 

2 Sondersysteme..............................................................................38.096 32.192 21.473 1.061 7.667 1.482 16 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.886 2.834 20 46 1.597 677 - 

22 Versorgungswerke...........................................................................7.146 6.484 1 103 5.560 805 16 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................510 510 - - 510 - - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................25.792 20.880 20.880 - - - - 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................1.762 1.484 572 912 - - - 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................84.323 83.612 17.060 6.700 46.339 9.466 1.891 

31 Pensionen..................................................................................62.797 62.298 - 6.700 46.339 9.259 - 

32 Familienzuschläge...........................................................................4.087 4.047 - - - - 1.891 

33 Beihilfen....................................................................................17.439 17.267 17.060 - - 207 - 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................103.092 101.000 59.097 3.400 33.914 1.428 315 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................60.998 60.998 58.467 - - - - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................27.107 26.387 - 2.639 23.748 - - 

43 Zusatzversorgung............................................................................13.726 12.355 - 761 10.166 1.428 - 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.261 1.261 630 - - - 315 

5 Entschädigungssysteme............................................................................2.592 2.463 39 675 1.307 290 4 

51 Soziale Entschädigung..............................................................765 720 36 268 116 290 4 

52 Lastenausgleich..............................................................................8 7 - - 7 0 - 

53 Wiedergutmachung..........................................................................1.257 1.187 3 - 1.184 - - 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................563 549 - 407 0 - - 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................193.937 185.270 3.591 25.084 2.398 - 107.458

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................47.181 46.814 - - - - 46.814 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................7.796 7.770 - - - - 7.770 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................43.331 37.563 - 620 - - 656 

64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................1.073 1.072 - 696 - - - 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.143 2.037 - - - - 2.037 

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe..............................................................................41.048 39.038 3.591 23.768 2.398 - 158

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................50.333 50.023 - - - - 50.023 

68 Wohngeld..............................................................................1.033 954 - - - - - 

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig

Sozialbudget 2020
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Tabelle III-2

Sozialbudget insgesamt.......................................................................2.940 3.288 31.825 17.261 6.605 37.883 4.664 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................- 720 14.549 - - 21.667 3.378 

11 Rentenversicherung..........................................................................- - 258 - - 4.038 118 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................- 720 - - - 9.830 1.806 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................- - - - - 1.766 17 

14 Unfallversicherung...........................................................................- - - - - 1.731 1.437 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................- - 21.490 - - 4.302 - 

2 Sondersysteme..............................................................................468 - - - 25 4.795 1.109 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................468 - - - 25 51 1 

22 Versorgungswerke...........................................................................- - - - - 610 52 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................- - - - - - - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................- - - - - 3.930 982 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................- - - - - 204 74 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................2.157 - - - - 711 - 

31 Pensionen..................................................................................- - - - - 498 - 

32 Familienzuschläge...........................................................................2.157 - - - - 40 - 

33 Beihilfen....................................................................................- - - - - 173 - 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................315 2.531 - - - 1.915 177 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................- 2.531 - - - - - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................- - - - - 576 144 

43 Zusatzversorgung............................................................................- - - - - 1.339 33 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................315 - - - - - - 

5 Entschädigungssysteme............................................................................0 - - 2 147 129 0 

51 Soziale Entschädigung..............................................................0 - - - 7 45 0 

52 Lastenausgleich..............................................................................- - - - 0 1 - 

53 Wiedergutmachung..........................................................................- - - - - 70 - 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................0 - - 2 140 14 - 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................- 37 22.984 17.259 6.459 8.667 1 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................- - - - - 368 - 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................- - - - - 26 - 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................- 37 22.608 13.642 - 5.768 - 

64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................- - 376 - - - 1 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................- - - - - 106 - 

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe..............................................................................- - - 2.664 6.459 2.010 - 

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................- - - - - 309 - 

68 Wohngeld..............................................................................- - - 954 - 79 - 

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig
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Tabelle III-2

Sozialbudget insgesamt.......................................................................1.119.394 1.074.720 374.014 91.769 339.647 61.328 119.732 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................683.347 657.121 268.584 54.679 244.687 48.482 9 

11 Rentenversicherung..........................................................................343.756 339.537 4.722 23.968 260.150 50.445 - 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................260.346 248.024 244.979 2.306 - - - 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................47.458 45.522 17.720 27.802 - - - 

14 Unfallversicherung...........................................................................14.687 11.460 4.027 3.301 2.578 1.545 9 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................56.430 51.908 - 2.551 - - - 

2 Sondersysteme..............................................................................39.375 33.252 22.180 1.081 8.027 1.491 15 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.742 2.690 17 23 1.527 664 - 

22 Versorgungswerke...........................................................................7.519 6.838 1 105 5.889 827 15 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................610 610 - - 610 - - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................26.721 21.622 21.622 - - - - 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................1.784 1.493 539 953 - - - 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................87.033 86.301 16.923 7.006 48.579 9.647 1.934 

31 Pensionen..................................................................................65.547 65.027 - 7.006 48.579 9.442 - 

32 Familienzuschläge...........................................................................4.186 4.146 - - - - 1.934 

33 Beihilfen....................................................................................17.299 17.128 16.923 - - 205 - 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................106.831 104.551 62.499 3.405 34.007 1.445 315 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................64.432 64.432 61.868 - - - - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................27.064 26.348 - 2.635 23.713 - - 

43 Zusatzversorgung............................................................................14.073 12.509 - 770 10.294 1.445 - 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.262 1.262 631 - - - 315 

5 Entschädigungssysteme............................................................................2.905 2.760 36 686 1.599 264 4 

51 Soziale Entschädigung..............................................................700 660 33 255 98 264 4 

52 Lastenausgleich..............................................................................6 6 - - 6 0 - 

53 Wiedergutmachung..........................................................................1.586 1.497 2 - 1.495 - - 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................614 598 - 432 0 - - 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................207.303 198.136 3.792 26.382 2.752 - 117.454

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................53.250 52.794 - - - - 52.794 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................8.033 8.006 - - - - 8.006 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................44.578 38.766 - 614 - - 643 

64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................1.327 1.178 - 727 - - - 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.487 2.364 - - - - 2.364 

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe..............................................................................42.371 40.196 3.792 25.040 2.752 - 126

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................53.837 53.520 - - - - 53.520 

68 Wohngeld..............................................................................1.420 1.311 - - - - - 

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021

s: geschätzt

Sozialbudget 2020
Insge-

samt

Sozial-

schutz

Krank- 

heit 
Invalidität Alter 

Hinter-

bliebene 
Kinder 

Millionen Euro

2020s

Leistungen nach Funktionen und Institutionen



Tabelle III-2

Sozialbudget insgesamt.......................................................................2.966 3.339 57.855 18.649 5.422 39.516 5.159 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................- 739 39.940 - - 22.549 3.677 

11 Rentenversicherung..........................................................................- - 251 - - 4.119 100 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................- 739 - - - 10.236 2.085 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................- - - - - 1.922 14 

14 Unfallversicherung...........................................................................- - - - - 1.749 1.478 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................- - 49.356 - - 4.523 - 

2 Sondersysteme..............................................................................439 - - - 20 4.971 1.153 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................439 - - - 20 52 0 

22 Versorgungswerke...........................................................................- - - - - 630 52 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................- - - - - - - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................- - - - - 4.079 1.020 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................- - - - - 210 81 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................2.211 - - - - 732 - 

31 Pensionen..................................................................................- - - - - 520 - 

32 Familienzuschläge...........................................................................2.211 - - - - 41 - 

33 Beihilfen....................................................................................- - - - - 171 - 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................315 2.564 - - - 2.101 180 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................- 2.564 - - - - - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................- - - - - 573 143 

43 Zusatzversorgung............................................................................- - - - - 1.528 36 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................315 - - - - - - 

5 Entschädigungssysteme............................................................................0 - - 0 172 145 0 

51 Soziale Entschädigung..............................................................0 - - - 6 40 0 

52 Lastenausgleich..............................................................................- - - - 0 0 - 

53 Wiedergutmachung..........................................................................- - - - - 89 - 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................- - - 0 166 16 - 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................- 35 23.815 18.649 5.256 9.019 149 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................- - - - - 457 - 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................- - - - - 27 - 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................- 35 23.365 14.109 - 5.812 - 

64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................- - 451 - - - 149 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................- - - - - 123 - 

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe..............................................................................- - - 3.229 5.256 2.175 - 

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................- - - - - 316 - 

68 Wohngeld..............................................................................- - - 1.311 - 109 - 

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021

s: geschätzt

Allge- 

meine 

Lebens-

hilfen

Leistungen nach Funktionen und Institutionen

2020s

Millionen Euro

Ehegatten Sozialbudget 2020

Verwal-

tungs-

aus-

gaben

Sonstige 

Ausga- 

ben

Mutter- 

schaft 

Arbeits-

losigkeit 
Wohnen



Tabelle III-3

Sozialbudget insgesamt.......................................................................1.107.190 308.909 226.093 98.667 109.267 4.090 12.333 347.769 62 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................633.280 213.257 113.932 10.223 7.713 2.630 7.649 277.815 62 

11 Rentenversicherung..........................................................................332.761 98.976 96.718 6.747 3.341 1.267 3.570 122.143 - 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................249.564 74.135 16.587 2.225 2.531 880 2.674 150.531 - 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................47.154 14.592 109 418 473 173 505 30.885 - 

14 Unfallversicherung...........................................................................14.811 11.235 383 419 900 140 400 1.333 - 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................31.493 14.318 135 414 468 170 499 15.427 62 

2 Sondersysteme..............................................................................69.050 6.961 5.650 170 1.111 31 92 55.035 - 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.907 0 2.372 - - - - 535 - 

22 Versorgungswerke...........................................................................20.276 4.455 263 93 1.025 - - 14.439 - 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................15.965 - 2.995 - - - - 12.970 - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................26.697 2.032 16 62 70 25 75 24.417 - 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................3.206 474 4 15 16 6 18 2.674 - 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................85.577 2.549 25.801 46.846 7.163 - 913 2.306 - 

31 Pensionen..................................................................................64.264 1.243 20.112 34.771 5.390 - 442 2.306 - 

32 Familienzuschläge...........................................................................4.010 720 521 2.342 364 - 64 - - 

33 Beihilfen....................................................................................17.303 586 5.168 9.733 1.409 - 407 - - 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................122.933 85.657 2.691 7.494 9.369 1.429 3.679 12.614 - 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................60.998 50.653 1.044 4.215 2.123 739 1.926 298 - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................39.006 29.671 - - - - - 9.335 - 

43 Zusatzversorgung............................................................................21.669 4.072 1.647 3.280 7.247 690 1.753 2.981 - 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.261 1.261 - - - - - - - 

5 Entschädigungssysteme............................................................................2.635 - 2.077 525 33 - - 0 - 

51 Soziale Entschädigung..............................................................807 - 691 90 25 - - - - 

52 Lastenausgleich..............................................................................9 - 5 3 1 - - 0 - 

53 Wiedergutmachung..........................................................................1.257 - 1.023 234 - - - - - 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................563 - 357 199 7 - - - - 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................193.715 485 75.942 33.409 83.879 - - - - 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................47.181 - 20.614 19.637 6.931 - - - - 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................7.796 - 6.982 814 - - - - - 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................43.331 - 36.146 - 7.184 - - - - 

64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................851 485 366 - - - - - - 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.143 - 1.962 180 - - - - - 

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe..............................................................................41.047 - 8.137 6.046 26.863 - - - - 

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................50.333 - 1.257 6.203 42.873 - - - - 

68 Wohngeld..............................................................................1.033 - 477 528 28 - - - - 

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig

Finanzierung nach Quellen und Institutionen

2019p

Millionen Euro

Gemein-

den 

Sozial- 

versiche- 

rung 

Private 

Organi-

sationen 

Private 

Haus- 

halte 

Übrige 

Welt 
Sozialbudget 2020

Insge- 

samt

Unterneh- 

men
Bund Länder 



Tabelle III-3

Sozialbudget insgesamt.......................................................................1.151.099 315.145 251.969 104.906 111.799 4.368 13.357 349.455 100 

1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................654.150 216.980 130.132 10.868 8.334 2.817 8.390 276.529 100 

11 Rentenversicherung..........................................................................340.816 101.135 100.687 7.117 3.642 1.333 3.934 122.969 - 

12 Krankenversicherung............................................................................................................................258.186 76.209 20.085 2.440 2.769 973 2.966 152.744 - 

13 Pflegeversicherung............................................................................................................................50.558 15.293 1.922 459 521 192 563 31.609 - 

14 Unfallversicherung...........................................................................14.640 10.997 392 436 932 148 421 1.314 - 

15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................36.682 13.346 7.046 416 470 172 507 14.624 100 

2 Sondersysteme..............................................................................71.960 7.342 5.655 184 1.162 36 106 57.475 - 

21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.883 0 2.346 - - - - 537 - 

22 Versorgungswerke...........................................................................21.076 4.630 272 97 1.065 - - 15.013 - 

23 Private Altersvorsorge...........................................................................16.156 - 3.014 - - - - 13.142 - 

24 Private Krankenversicherung...........................................................................27.660 2.093 18 68 77 28 83 25.293 - 

25 Private Pflegeversicherung...........................................................................4.185 619 5 19 21 8 23 3.490 - 

3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................88.455 2.478 26.007 49.096 7.393 - 940 2.541 - 

31 Pensionen..................................................................................67.209 1.183 20.399 37.007 5.613 - 465 2.541 - 

32 Familienzuschläge...........................................................................4.107 748 531 2.391 372 - 66 - - 

33 Beihilfen....................................................................................17.139 546 5.077 9.698 1.409 - 409 - - 

4 Arbeitgebersysteme........................................................................126.412 87.726 2.797 7.950 9.593 1.515 3.921 12.910 - 

41 Entgeltfortzahlung...........................................................................64.432 52.903 1.183 4.680 2.364 824 2.164 314 - 

42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................38.801 29.627 - - - - - 9.174 - 

43 Zusatzversorgung............................................................................21.917 3.935 1.614 3.270 7.229 691 1.757 3.421 - 

44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.262 1.262 - - - - - - - 

5 Entschädigungssysteme............................................................................2.937 - 2.355 551 32 - - 0 - 

51 Soziale Entschädigung..............................................................731 - 621 87 23 - - - - 

52 Lastenausgleich..............................................................................7 - 5 2 0 - - 0 - 

53 Wiedergutmachung..........................................................................1.586 - 1.337 248 - - - - - 

54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................614 - 392 214 8 - - - - 

6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................207.185 619 85.023 36.257 85.285 - - - - 

61 Familienleistungsausgleich..................................................................................53.250 - 23.583 21.928 7.739 - - - - 

62 Elterngeld und Betreuungsgeld..............................................................................8.033 - 7.220 813 - - - - - 

63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................44.578 - 40.566 - 4.012 - - - - 

64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................1.210 619 590 - - - - - - 

65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.487 - 2.249 238 - - - - - 

66 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe..............................................................................42.370 - 8.831 5.981 27.558 - - - - 

67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................53.837 - 1.328 6.570 45.938 - - - - 

68 Wohngeld..............................................................................1.420 - 656 726 38 - - - - 

Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Beiträge des Staates).

Datenstand Mai 2021

s: geschätzt

Finanzierung nach Quellen und Institutionen

2020s

Millionen Euro

Gemein-

den 

Sozial- 

versiche- 

rung 

Private 

Organi-

sationen 

Private 

Haus- 

halte 

Übrige 

Welt 
Sozialbudget 2020

Insge- 

samt

Unterneh- 

men
Bund Länder 



Tabelle III-4

 Krankheit .....................................................................357.919 72.693 285.226 - - 

 Invalidität .....................................................................87.578 50.941 36.636 - - 

 Alter .....................................................................325.647 325.077 570 - - 

 Hinterbliebene .....................................................................60.021 59.806 215 - - 

 Kinder .....................................................................109.692 61.449 48.243 - - 

 Ehegatten .....................................................................2.940 2.940 - - - 

 Mutterschaft .....................................................................3.288 3.288 - - - 

Arbeitslosigkeit .....................................................................31.825 29.193 2.632 - - 

Wohnen .....................................................................17.261 - 17.261 - - 

Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................6.605 3.924 2.681 - - 

Verwaltungsausgaben ...........................................................................................................................................................................37.883 - - 37.883 - 

Sonstige Ausgaben ...........................................................................................................................................................................4.664 - - - 4.664 

insgesamt.............................................................................................1.045.321 609.310 393.464 37.883 4.664 

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig

Leistungen nach Arten und Funktionen

2019p

Millionen Euro

Sozialbudget 2020 Insgesamt

Sozialschutzleistungen

Verwal- 

tungs- 

ausgaben

Sonstige 

Ausgaben

Ein- 

kommens- 

leistungen

Sach- 

leistungen

- 27 -



Tabelle III-4

Krankheit .....................................................................374.014 77.359 296.655 - - 

Invalidität .....................................................................91.769 53.020 38.749 - - 

Alter .....................................................................339.647 339.196 451 - - 

Hinterbliebene .....................................................................61.328 61.116 212 - - 

Kinder .....................................................................119.732 68.110 51.622 - - 

Ehegatten .....................................................................2.966 2.966 - - - 

Mutterschaft .....................................................................3.339 3.339 - - - 

Arbeitslosigkeit .....................................................................57.855 55.218 2.637 - - 

Wohnen .....................................................................18.649 - 18.649 - - 

Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................5.422 2.905 2.517 - - 

Verwaltungsausgaben ...........................................................................................................................................................................39.516 - - 39.516 - 

Sonstige Ausgaben ...........................................................................................................................................................................5.159 - - - 5.159 

insgesamt.............................................................................................1.119.394 663.229 411.492 39.516 5.159 

Datenstand Mai 2021

s: geschätzt

Leistungen nach Arten und Funktionen

2020s

Millionen Euro

Sozialbudget 2020 Insgesamt

Sozialschutzleistungen

Verwal- 

tungs- 

ausgaben

Sonstige 

Ausgaben

Ein- 

kommens- 

leistungen

Sach- 

leistungen



Tabelle III-5

Unternehmen...............................................................................................308.909 - - - - 246.409 52.632 - 9.867

Bund...........................................................................................................226.093 - - - - 2.283 7.011 215.558 1.241

Länder......................................................................................................98.667 - - - - 9.272 30.464 58.415 516

Gemeinden....................................................................................................109.267 - - - - 13.672 6.006 87.716 1.874

Sozialversicherung............................................................................................4.090 - - - - 3.327 739 - 24

Private Organisationen................................................................................................12.333 - - - - 9.493 2.772 - 67

Private Haushalte........................................................................................347.769 253.796 24.625 49.708 13.054 1.244 298 - 5.045

Übrige Welt..........................................................................................62 - - - - - - - 62

insgesamt......................................................................................................1.107.190 253.796 24.625 49.708 13.054 285.700 99.921 361.689 18.697 

Datenstand Mai 2021

p: vorläufig

Finanzierung nach Arten und Quellen

2019p

Millionen Euro

Sozialbudget 2020
Ins- 

gesamt

Sozialbeiträge

Zu- 

schüsse 

des 

Staates

Sonstige 

Ein- 

nahmen

der Versicherten  der Arbeitgeber

Arbeit- 

nehmer

Selb- 

ständige

Eigen- 

beiträge
Übrige

tat- 

sächlich

unter- 

stellt



Tabelle III-5

Unternehmen...............................................................................................315.145 - - - - 250.316 54.870 - 9.959

Bund...........................................................................................................251.969 - - - - 2.487 7.467 240.768 1.247

Länder......................................................................................................104.906 - - - - 9.837 31.803 62.767 499

Gemeinden....................................................................................................111.799 - - - - 14.315 6.413 89.201 1.871

Sozialversicherung............................................................................................4.368 - - - - 3.580 824 - -36

Private Organisationen................................................................................................13.357 - - - - 10.253 3.034 - 70

Private Haushalte........................................................................................349.455 252.143 25.562 51.208 13.773 1.283 314 - 5.172

Übrige Welt..........................................................................................100 - - - - - - - 100

insgesamt......................................................................................................1.151.099 252.143 25.562 51.208 13.773 292.071 104.726 392.736 18.880 

Datenstand Mai 2021

s: geschätzt

Finanzierung nach Arten und Quellen

2020s

Millionen Euro

Sozialbudget 2020
Ins- 

gesamt

Sozialbeiträge

Zu- 

schüsse 

des 

Staates

Sonstige 

Ein- 

nahmen

der Versicherten  der Arbeitgeber

Arbeit- 

nehmer

Selb- 

ständige

Eigen- 

beiträge
Übrige

tat- 

sächlich

unter- 

stellt
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